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LaMW-Abschied
für die vom 1«. April bis « Mai 1879 versammeltgewesenen Stände der Nheinpnwinz.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen tc.,
entbieten Unseren getreuen Ständen der Rheinprovinz Unseren gnädigsten Grnß und ertheilen hier»
mit auf die Uus vorgelegten Gutachten und Anträge des im Jahre 1879 versammelt gewesenen
26. Provinzial-Landtages den nachstehenden Bescheid:

Ans die ständischen Petitionen.
Entschädig»««.«! siir die NaturalleistungenfUi t>ie bewaffnete Macht im Frieden.

Auf die in der Adresse vom 21. April 187? ausgesprochene Bitte um Bewilligung
höherer Entschädigungen fiir die Naturalleistungen für die bewaffnete Macht im Frieden geben
Wir Unseren getreuen Ständen Folgendes zu erkennen:

Der Prinzipale Antrag, behufs Erleichterung der Gemeinden entweder deu gesetzlichen
Durchschnittssatz der Vergütuug für die Natnralverpflegung überhaupt zu erhöhen, oder in Betreff
dieser Vergütung eine Klasseueintheilung der Ortschaften mit entsprechendem Tarif einzurichten,
zugleich aber auch die gesetzlichenBestimmungen dahin zu ändern, daß die Magazinverpflegung bei
Kantonnemcnts auf vorherigen Antrag der Gemeindebehörden durch die Naturalocrpflegung, unter
entsprechender Vergütung der letzteren durch das Reich, ersetzt werden könne —, eignet sich nicht
zur Genehmigung.

Natnralverpflegung ist, nach 8- 4 des Gesetzes vom 13. Februar 1875 über die Natural¬
leistungen für die bewaffnete Macht im Frieden, der Qnartiergeber nur zu verabreichen verpflichtet
an die auf Märfchen befindlichen Theile der bewaffneten Macht. Die Höhe der Vergütung für
diese Naturaluerpfleguug ist auf Grund bestimmter, bei der Manöver-Verpflegung ermittelter Daten
nach allgemeinen Sätzen, welche durchschnittlich hiureichenb sind, gesetzlich(§. 9 a. a. O.) fest¬
gestellt worden, nachdem die dieserhalb stattgehabten, eingehenden Erwägungen zu der Ueberzeugung
aeführt hatten, daß die Einrichtung einer Klasseneintheilung mit einsprechendem Tarif für die
Verpflegungs-Vcrgütung, wie Unsere getreuen Stände solche beantragen, nicht zweckmäßig,vielmehr
dem System der Vergütung nach einem allgemeinen Einheitssätze der Vorzug zu geben sei. Im
Uebrigen wird die neuerdings getroffene Anordnung, wonach die Gewährung der großen Viktualien-
portion, an Stelle der kleineren, auf die ganze Dauer der Truppenübungen stattzufinden hat, den
Quarticrgebern eine wesentliche Erleichterung gewähren.

Der Antrag auf Wuusch der Gemeinden auch bei Kantonuemeuts die Naturalverpflegung
an Stelle der Magazinverpflegung eintreten zu laffcn, ist schon im Reichstage bei Berathung des
Gesetzes vom 13. Februar 1875 abgelehnt worden. Derselbe eignet sich nm so weniger zur
Berücksichtigung, als seine Ausführung, die nnr anf Gruud entsprechenderAbänderung des gedachten
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Gesetzes (8- 4) erfolgen könnte, eine bedeutende Mehrausgabe, neben der bereits erwähnten Ge¬
währung der großen Viktualienportion,verursachenwürde.

Was endlich die Bitte betrifft, daß einstweilen,bis die in erster Linie beantragtenGesetzes-
iinderungenin's Leben gerufen sein würden, die in dem Quartierleistungsgesetzevom 25. Juni 1868,
§. 3, vorbehalteneRevision des Servistarifs und der bezüglichen Klasseneintheilungdazu benutzt
werden möge, die Servissätze dergestalt zu erhöhen, daß in denselben gleichzeitigeine thcilweise
Entschädigungfür die unzureichende Vergütung der Naturalvcrpflegung enthalten sei, so ist dieses
Petitum insofern erledigt, als das inzwischen emanirte Reichsgesetz vom 3. August 1878 nicht nur
eine Erhöhung der Sätze des Servistarifs für die Quartiere der Mannschaften vom Feldwebel
abwärts, sondern auch eine anderweite Klasseneintheilnngder Orte eingeführt hat, worauf Wir die
getreuen Stände hinweisen.

Verleihung der Nittergutseigcnschaft.
Dem Antrage der zum 26. Provinzial-Landtage der Rheinprovinz versammelt gewesenen

Stände der Ritterschaft in der Adresse ohne Datum:
die Güter Krummenhofim Landkreise Köln, Dilborn im Kreise Erkelenz, Dalheim im
Kreise Heinsberg und Haus Horst im LandkreiseDüsseldorf, in die Matrikel der
RheinischenRittergüter aufnehmen zu lassen,

haben Wir nicht zu entsprechenvermocht, weil Wir es bei der gegenwärtigenLage der Gesetz¬
gebung nicht für angemessenfinden, Grundbesitzungcndie Rittergutseigenschaft neu zu verleihen.

StändischeVertretung der GemeindeNriihl.
Dem Antrage Unserer getreuen Stände in der Petition vom 5. Mai 1879 entsprechend,

haben Wir der im Landkreise Köln gelegenen Gemeinde Brühl eine Vertretuug auf dem Provinzial-
Landtage der Rheinprovinz im Stande der Städte verliehen uud genehmigt, daß diese Gemeinde
dem KollektivVerbandeder Städte Bonn, Münstereifel, Euskirchen, Zülpich, Nheinbach und Ehren-
feld (Artikel Vllld. der Verordnung vom 13. Juli 1827, G.-S. S. 103), angeschlossen werde,
um an der Wahl des von diesem Kollektiv-Verbändezu entsendendenAbgeordneten Theil zu nehmen.

Nachtrag zu dein reuidirten Reglement für die Provinzial-Feuer-Societiit.
.Der von Unseren getreuen Stäuben mit der Adresse vom 5, Mai 1879 vorgelegte

Zehnte Nachtrag zu dem revidirten Reglement für die Provinzial-Feuer-Societiit der
Rheinprovinz vom 1. September 1852

ist mit einigen unwesentlichen redaktionellenAenderungen von Uns mittelst Erlasses vom 2. Sep¬
tember 1879 genehmigt und mit dem letzteren durch die Amtsblätter der Rheinprovinz bekannt
gemachtworden.

Zur Urkund dieser Unserer gnädigsten Bescheidunghaben Wir den gegenwärtigen Lcmdtags-
Abschied Höchsteigenhändig vollzogen und verbleibenUnseren getreuenStänden in Gnaden gewogen.

Gegeben Berlin, den 31. Oktober 1881.

gez.: Wilhelm,
von Puttkamer, von Kamele. Maybach. Bitter. Lucius. Friedberg.

von Boetticher. von Goßler.



Allcrh. Propostttons-Dekret.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen «.,
entbieten Unseren zum Provinzial-Landtageversammeltengetreuen Ständen der NhcinprovinzUnseren
gnädigstenGruß und lassen Ihnen folgende ProPositionen zur Berathung und Erledigung zugehen,

1. Der gemäß §. 41 des Gesetzes vom 8. März 1871, betreffend die Ausführung des
Buudesgcsetzesüber den Unterstützung« Wohnsitz — O.-S. S. 130 — von Unseren getreuen
Ständen am 30. April 1879 zum Mitgliede der Deputation für das Heimathwesenfür den
Zeitraum vom 1. Juli 1880 bis dahin 1883 gewählte Bürgermeister Gymnich zu Eschweiler
ist gestorben.

Unsere getreuen Stände werden daher eine Ersatzwahl für den Nest der dreijährigen
Wahlperiode zu vollziehen haben.

2. Unseren getreuen Ständen wird aus Anlaß eines Beschlusses des Hauses der Ab°
geordnetenvom 3. December 1879, betreffend den Erlaß eines Gesetzes über die Vererbung der
Landgüter in der Provinz Westfalen und in den RheinischenKreisenRees, Essen, Duisburg und
Mülhcim a. d. Ruhr, die Aufforderung zugchen, Sich gutachtlichdarüber zu äußern, ob nnd in
welcherWeise in der Rheinprovinz ein Bedürfniß nach anderweitiger Regelung der Erbfolge in
den Bauerhöfcn hervorgetreten ist, und bejahenden Falles, auf welche Art diesem Bedürfnisse
Rechnung getragen werden kann.

3. Unsere getreuen Stände werden Sich ferner darüber gutachtlich zu äußern haben, ob
der von Unserer Staatöregierung in Aussicht genommenenAufhebung der Bestimmung zu 6 des
Gesetzes vom 11. I^riniaire VII, welche es verbietet, die Kosten der Gemeindcsticrhaltungauf das
Gemeindebudgetzu nehmen, irgend welche Bedenken, speziell auch uach der Seite hin entgegen¬
stehen,daß die betreffende Beftimmuug neben dem Verbot der Stierhaltung auf Gemeindekosten
auch eine Handhabe für die Kommunal-Verwaltungenenthält, um die betreffenden Kosten auf die
Interessenten vertheilen zu können. Die diesen Gegenstand betreffendenGutachten der Bezirks-
regieruugen und das denfelben zu Grunde liegende statistischeMaterial über den Mangel an
Zuchtstierenund die hieraus resultirenden Verluste werben UnserengetreuenStänden durch Uuscreu
Kommissariuszugänglich gemacht werden.

4. Unsere getreuen Stände werden mit Rücksichtauf die Ihnen zugewiesene Mitwirkung
bei der Untervertheilung der nach §. 16 des Gesetzes über die Kriegsleistungenvom 13. Juni
1873 (R.-G.-Bl. S. 129), etwa auszuschreibendenLandlicferungen(ß. 17, Abf. 4, 5 a. a. O.)
auf die Kreise entwederdie Wahl eines Ausschusses von 6 bis 10 Mitgliedern auf die Dauer von
6 Jahren vorzunehmenoder die in Rede stehende Mitwirkung auf den Provinzial-VerwaltungSrath
zu übertragen haben.

5. Von den in der Plenarsitzungdes 26. Rheinischen Provinzial-Landtagesvom 30. April
1879 gemäß ß. 4 des Gesetzes vom 1. Mai 1851, resp. Art. I (§. 24) des Gesetzes vom



25. Mai 1873 neu gewählten oder wiedergewähltenMitgliedern der Vezirks-Kommissionen zur
Entscheidungüber Beschwerdenund Reklamationen gegen die Veranlagung zur klassierten Ein¬
kommensteuerund zur Klassensteuerist das Mitglied für den RegierungsbezirkTrier, Advokat-
Anwalt Zell zu Trier, verstorbenund von dem als klassensteuerpflichtig gewählten Mitgliede für
den RegierungsbezirkAachen,SchuhmachermeisterMüustermanu zu Aachen, hat sich nachträglich
herausgestellt, daß er Einkommensteuerzahlt, seine Wahl also ungültig war. Für die beiden
vorgenannten Mitglieder haben daher Unsere getreuen Stände Ersahwahlen auf den Rest der
Funktionszeitvorzunehmen.

Die Dauer des Provinzial-Landtageshaben Wir auf vierzehn Tage bestimmt.
Wir verbleiben Unserengetreuen Ständen in Gnaden gewogen.
Gegeben Berlin, den 31. Oktober 1881.

gez.: Wilhelm,

von Putttamer. von Kameke. Maybach. Bitter. Lucius.
Friedberg. von Boetticher. von Goßler.

An
die zum Proviuzial-Laudtageversammelten

Stände der Rbeinprovinz.



Verzeichniß
der zum 27. RheinischenPrawnzial-Landtagc in Düsseldorf anwesend gewesenen

Standesherren nnd Abgeordneten.

Landtags Marschall:
Se. Durchlaucht Wilhelm Fürst zu Wied aus Neuwied.

Uw Landtags Warschall:
Freiherr von Solemacher-Antweiler, Königl. Kammerherr aus GrünhanS bei Trier.

I. Stand:
1. Se. DurchlauchtWilhelm Fürst zu Wied aus Neuwied.
2. Se. DurchlauchtAlfred Fürst und Altgraf zu Salm-Reifferscheidt-Dyk zu Schloß Dyk.
3. Se. DurchlauchtHermann Fürst zu Solms-Hohensolms-Lich zu Lich.
4. Als Vertreter Sr. Durchlaucht des Herrn Fürsten von Solms-Braunfels Geheimer

Sanitätsrath Dr. Mooren, Rittergutsbesitzerin Düsseldorf.

II. Stand:
Wahlbezirk:

Koblenz-Trier-Köln.
-l. für den Regierungs¬

bezirk Koblenz.

I>. für den Regierungs¬
bezirk Kittn.

c. im Allgemeinen.

do.

do.

do.
du.

do.
Lo.

do.

1. Herr Graf zu Westerholt-Gysenberg, Königl. Kammerherr nnd
Rittmeister a. D. aus Schloß Arenfels, Kreis Neuwied.

2. Herr Freiherr von Spies-Büllesheim, Köuigl. Kammerherr zu
Haus Hall, Kreis Heinsberg.

3. Herr Freiherr von Solemacher-Antweiler, Köuigl. Kammerherr
zu Grüuhaus bei Trier.

4. Herr Freiherr von Fürsten berg -Heiligen hoven, Königl, Landrath
zu Heiligenhoveu,Kreis Wivperfürth.

5. Herr Graf Gisbert Egon von Fürstenberg-Stammheim, Königl.
Kammerherr zu Stammheim, Kreis Mülhcim am Rhein.

6. Herr Freiherr Eugen von Loe, Königl, Landrath zu Sicgburg.
?. Herr Graf von Nesselrode-Ehreshofen, Oberhofmeister Ihrer

Majestät der Kaiserin und Königin, Excellenz in Berlin,
8. Herr Freiherr Clemens von Loö zu Schloß Wissen, im Siegkreise.
9. Herr Graf Franz von Spee, Königl. Kammerherr uud Ritterguts¬

besitzer aus Cromford, LandkreisDüsseldorf.
10. HerrGrafOttovonBeißel-GhmnichzuSchmidtheim,KreisSchleiden.



Wahlbezirk:
Koblenz-Trier-Köln,

e. im Allgemeinen.

du.

Aachen-Düsseldorf.
»,. fllr den Regierungs¬

bezirk Aachen.
l>. für den Regierungs¬

bezirk Düsseldorf.

<!. silr den ehemaligen Re¬
gierungsbezirk Cleve.

ä. im Allgemeinen.

do.
d°.

do.
du.
du.
d°.
du.

do.
do.

Köln,
do.

Aachen.
Düsseldorf.
Koblenz.
Trier.

Elberfcld.
Barmen.
Crefeld.

Kreuznach,Kirn :c.
Zell, Trarbach lc.

Ehrenbreitstein,Val-
lendar lc.

Saarlouis, Saar¬
brücken :c.

Merzig, Prüm :c.

11. Herr Freiherr Egon von Fürstenberg-Gimborn zu Gimborn,
Kreis Gummersbach.

12. Herr Joseph von Groote, Rittmeister a. D. zu Hermülheim,
LandkreisKöln.

13. Herr Freiherr von Dalwigk, Königl.Kammerherraus Münster i. W.

14. Herr Freiherr Friedrich Leopold von Fürstenberg zu Hugenpoet
im Landkreise Düsseldorf.

15. Herr Graf Wilhelm don Hoensbroech aus Schloß Haag, Kreis
Geldern

16. Herr Seul, Landrath a. D. und Direktor der Rheinischen Provinzial-
Feuer-Societät in Düsseldorf.

17. Herr Freiherr von Eerde, Landrath a. D. zu Geldern.
18. Herr Freiherr Friedrich v on Geyr-S chwepp e nb urg, Königl. Kammer«

Herr und Rittmeister a. D. zu Müddersheim, Kreis Düren.
19. Herr Freiherr von Bourscheidt zu Haus Rath, Kreis Düren.
20. Herr Bruno von Heister zu Düsseldorf.
21. Herr Freiherr A. von Eynatten, Königl.Kammerherrzu Düsseldorf.
22. Herr Graf von Mirbach zu Schloß Harff im Kreise Bergheim.
23. Herr Freiherr Raitz von Frentz-Garrath, Königl. Schloßhaupt-

mann, Kammerherr und Landrath aus Koblenz.
24. Herr Freiherr von Scheibler, Landrath a. D. zu Aachen.
25. Herr Graf Wilderich von Spee zu Untermanbach, Kreis Düren.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

III. Stand:
)err W. Kaesen, Kommerzienrathzu Kölu.

August Heuser, Kommerzienrathzu Köln.
Pelz er, Rechtsauwalt zu Aachen.
Courth, Rechtsauwalt zu Düsseldorf.
Bremig, Iustizrath zu Koblenz.
Lautz, Kommerzienrathzu Trier.
Theobor Dietze, Beigeordneter zu Elberfeld.
Ernst von Ehnern, Kaufmann zu Barmen.
Wilhelm Ientges, Stadtverordneter zu Crefeld.
Victor Sahler, Beigeordneter zu Kreuznach.
Mathias Joseph Kreuzberg, Weinhändler zu Ahrweiler.
Hermann Rad er mach er, Beigeordneter zu Neuwied.

, L. H. Roechling, Gutsbesitzerzu St. Johann.

, E. I. Nels, Lederfabrikantzu Prüm.



Wahlbezirk:
Montjoie, Eupen :c,
Düreu, Gemünd :c,

Iülich, Eschwcilcr :c.
Bonn, Münstercifel:c,
Deutz, Mülh. a. Rh. lc.

Ratiugen, Kaisers¬
werth :c.

Duisburg, Mülheim
a. d. Ruhr lc.
Cleve, Wesel lc,

Ncuß, Greveubroich:c.
Lennep, Ronsdorf lc.
Solingen, Remscheidlc.

Kobleuz-St. Goar.

Kochcm-Mahen.
Adenau°Ahrweiler°Zell.

Altcnkircheu-Wctzlar.

Kreuznach-Simmern.
Nenwied.

Bonn-Euskirchen-
Rheinbach.

Mülheim-Gummers-
bach-WiPperfürth.

Köln Land u.Aergheim.

Siegburg-Waldbrocl,

Mülheim a.d.R.-Essen.
Düsseldorf>Solingen-

Mettmann-Lennep.
ReesMeve.

Oeloern-Kcmpcn,
Moers-Crefcld.

Oladbach-Neuß-
Orevenbroich.

Saarbrückcn-Ott-
weiler«St. Wendel.

15. Herr A. von Grand-Ry, Rittergutsbesitzer zu Eupeu.
10.
17.
18.
19.
20.

von Werner, Bürgermeister in Stolberg,
Joseph Rosen, Nentucr zu Eschwcilcr.
Gustav Marcus, Buchhändler zu Bonn,
Wilhelm vom Hoevel, Kommerzienrath zu B.°Gladbach.
G. Conze, Beigeordneter zu Laugenberg, Kreis Metünann,

21. „ Ernst Wald thausen, Kominerzienrath zu Essen

22
23
24
25,

2.
3.

4.

5.
N.
?.

8.

9.

10.

11.
12.

, „ Rndo lphvon Monschaw, Hauptmaun a.D. zu Goch, Kreis Cleve.
„ Theodor Croon, Beigeordneter zu M-Gladbach,
„ Hugo Troost, Kaufmanu zu HückcSwagen, Kreis Leunep,
„ Carl Fried er ichs, Kaufmann zu Remscheid.

IV. Stand:
Herr Adolph Wunderlich, Bürgermeister und Gutsbesitzer ;u
Weißenthurm, Kreis Koblenz.

Herr Carl Theiscu, Gutsbesitzer zu Lutzerath, Kreis Cochein,
Herr Friedrich Peter Rumpcl, Kaufmauu und Gutsbesitzer m
Traben, Kreis Zell.

Herr Adolph Iagenberg, Gulsbesitzer zu Almersbach, Kreis Alten-
tircheu.

Herr Heinrich Trapp, Gutsbesitzer zuWaldböckclheiu,, Kreis Kreuznach.
Herr Adolph Reinhard, Gutsbesitzer zu HeddeSdorf, Kreis Neuwied.
Herr Franz Horster, Bürgermeister a, D. und Gutsbesitzer zu
Hersel, Kreis Äonu.

Herr Hugo Mund, Hanptmann a. D, und O,itsbesitzer zu Brüche»,
Kreis Mülheim am Rhein

Herr Joseph Hubert Weidt, Bürgermeister a. D. und Gutsbesitzer
zu Großköuigsdorf, Landkreis Köln.

Herr Franz Strunl, Bürgermeister und Gutsbesitzer zu Warth,
Siegkreis.

Herr Arnold Maas, Ackerwirthzu Schwelgern, Kreis Mülheim a. d. R.
Herr Julius Wolters, Rittergutsbesitzer zu Düsseldorf.

13. Herr Freiberr Felix von Loü, Gutsbesitzer aus Terporten, Kreis Cleve.
14. Herr Böuuiger, Gutsbesitzer zu Vorst, Kreis Kempen.
15. Herr Julius von Bönninghansen, Gutsbesitzer zu Hollandshof,

Kreis Moers.

1«. Herr Werner Bre uer, Gutsbesitzer zu Gieseukirche«, Kreis
M-Gladbach.

17. Herr Eduard Karcher, Gutsbesitzer zu Sanrbrückeu.
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WMliezirt:
Landkreis Trier, Stadt¬
kreis Trier (Vororte
und Landgemeinden)
Saarburg-Mcrzig-

Saarlouis,
Bernkastel-Wittlich.

Daun-Prüm-Bittbnrg.
Iülich-Düren.

Aachen Land-Geilen-
tirchcn.

Heinsberg-Erkelenz
Eupcn-Malmcdy-

Schlciden-Äl^ontjoie.

18. Herr Wilhelm N anten strauch, Gutsbesitzer zu Eitelsbach, Land¬
kreis Trier.

1U. Herr Johann Baptist Reusch, Bürgermeister a. D. nnd Guts¬
besitzer zn Lebach, Kreis Saarlouis.

2N. Herr Friedrich Herrmann, Gutsbesitzer zu Mülhcim, Kreis Bernkastel.
21. Herr Iobauu Peter Limbourg, Gutsbesitzerzn Vitburg.
22. Herr Willibrod Aretz, Bürgermeister zu Gevelsdorf, Kreis Iülich.
2!5. Herr Friedrich Adolf Kockerols, Gutsbesitzerzu Leyffarth, Kreis

Gcilenkirchen.
24. Herr Hubert Schlick, Gutsbesitzerzu Holzwcilcr, Kreis Erkelenz.
25. Herr Stephau Joseph Mattonet, Gutsbesitzerzu St. Bith. Kreis

Malmedy.



Geschäfts -Zitzungs Protokolle.
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Erste Sitzung.
Verhandeltim Sitzungssaal»: des Promnzial-Ständehauseszn Düsseldorf

am Sonntag den 13. November 1881.
(StenographischerBericht Seite 1—14.)

Nach Beendigung des in den Hauptkirchen beider Konfessionen gehalteneu Gottesdienstes
versammelten sich um 12 Uhr die Mitglieder des Landtags in dem für die Abhaltung der Landtags»
Sitzungen bestimmten Saale des neuen Provinzial-Ständehauses,

Von einer ans den Herren: Freiherr von Solemacher-Antweiler, Freiherr Raitz
von Frentz-Garrath, Courth und Rautcnstrauch bestehende» Deputation geleitet, trat um
12^ Uhr der Königliche LandtagS-Kommissar, Herr Ober-Präsident der Nheinprovinz Dr. von
Barbeleben, in den Saal und eröffnete den 27. Rheinischen Provinzial-Landtag mit einer
Ansprache (ooul. der stenographische Bericht),

In der Eröffnungsrede theilte der Herr Landtags-Kommissar mit, daß des Kaisers und
Königs Majestät mittels Allerhöchster Ordre vom 17. October er. geruht hätten, die Stände der
Nheinprovinz auf heute zu einer Sitzung zu berufen, deren Dauer auf 14 Tage bestimmt sei.
Fum Landtags-Marschall hätten Seine Majestät den Herrn Fürsten zu Wied Durchlaucht und
zum Stellvertreter des Warschaus deu Herrn Freiherr von Solemacher-Antweiler zu Grüuhaus
zu ernennen geruht.

Das Allerhöchste Propositions-Dekret vom 31. October er. enthalte folgende Vorlagen
der Königlichen Staats-Negieruug, welche vom Landtage zu erledige» seien:

1. Die Wahl eines Ersatz-Mitgliedes der Deputation für das Heimathwesen für den
Rest der gegenwärtigen, bis 1. Juli 1883 laufenden Wahlperiode.

2. Aus Anlaß eines Beschlusses des Hauses der Abgeordneten vom 3. December 1879,
betreffend den Erlaß eines Gesetzes über die Vererbung der Landgüter in der Provinz Westfalen
und in den Rheinischen Kreisen Rees, Essen, Duisburg und Mülhcim a. d. Ruhr werden die
Stände zur gutachtlichen Aeußerung darüber aufgefordert werden, ob und in welcher Weise in der
Nheinprovinz ein Bedürfniß nach anderweiter Regelung der Erbfolge in deu Bauernhöfen hervor¬
getreten ist, und bejahenden Falles, auf welche Art diesem Bedürfnisse Rechnung getragen
werden kann.

3. Gutachtliche Aeußerung in Betreff der von der Staatsregieruug iu Aussicht genom¬
menen Aufhebung der Bestimmung zu 6 des Gesetzes vom 11. I^riinairs VII, wonach die Kosten
der Gemeindestierhaltung nicht auf das Gcmeindebudget übernommen werben dürfen.

4. Wahl eines Ausschusses vou 6 bis 10 Mitgliedern auf die Dauer von 6 Wochen
behufs der deu Ständen zugewiesenen Mitwirkung bei der Untcrvertheiluug der nach ß. 16 des
Gesetzes über die Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873 etwa auszuschreibenden Landlieferungen,
event. Uebertragung dieser Mitwirkung auf den Provinzial-Verwaltungsrath.
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5. Vornahme erforderlich gewordener Ersatzwahlen für die Bezirks-Kommissionen zur
Entscheidung über Beschwerden und Reklamationen gegen die Veranlagung zur klassificirten Ein¬
kommensteuer und zur Klassensteuer. Es ist für die Regierungsbezirke Trier und Aachen je ein
Mitglied auf den Nest der Fuuktiouszeit der genannte» Kommissionen von Neuem zu wählen.

Am Schlüsse seiner Rede überreichte der Herr Landtags-Kommissar das Allerhöchste
Propositious-Dckret nnd zugleich den Allerhöchste» Laudtags-Abschied für die zum 26. Provinzial-
Landtage im Jahre 1879 versammelt gewesenen Stände und erklärte demnächst im Namen
Seiner Majestät des Kaisers nnd Königs den 27. Rheiuischeu Provinzial-Landtag für eröffnet.

Der Landtags-Marschall bringt hierauf eiu Hoch auf Seine Majestät den Kaiser
und Köuig aus, in welches die Versammliuig begeistert einstimmte.

Nachdem, von derselben Deputation geleitet, der Herr Laudtags-Kommissar deu Saal
verlasse» hatte, begrüßt der Landtags-Marschall seinerseits die Versammlung (oont, der stenogr.
Bericht), wobei er insbesondere dem Gefühle der Freude darüber Ausdruck gibt, daß der 27.
Provinzial-Landtag zur Eröffnung und Einweihung des nuumehr fertig vollendeten neuen Stände¬
hauses berufen sei, und geht dann zn geschäftlichen Angelegenheiten über.

Zu Protokollführern werden vom Landtags-Marschall ernanntdieHcrren Freiherr vonFür -
steüber g-H ciligeuh oven und Pelzer; letzterer wird für die heutige Sitzung als Protokollführer bestellt.

Die Führuug des Journals wird dem Herrn Grafen von Mirbach übertragen.
Demnächst gedenkt der Landtags- M ar schall mit theiluehmende» Worte» der seit der letzten Ver¬

sammlung durch Tod weggerufeucu Mitglieder des Landtags: Freiherr von Schirp, Gymnich und
Caesar, Die Versammlung erhebt sich zum ehreuden Andeute» der Verstorbenen von den Sitzen.

DerLandtags-Marschall verliest hierauf denLandtags-Abfchied für die am 16. April bis
6, Mai 1879 versammelt gewesenen Stände vom 31,October 1881 sowie das AllerhöchstePropo-
sitions - Dekret vom gleichen Tage und macht alsdann über die vorgenommene Bildung der
Ausschüsse Mittheilung, Dieselbe ist folgende:

I. und IV. Ausschutz.
Vorsitzender: Freiherr von Solemacher-Antweiler.
Mitglieder: 1. Graf zu Westerholt, 2. Freiherr Eugen von Loö, 3. Freiherr von

Eynatten, 4. Freiherr Clemens von LoL, 5. Graf Franz von Spee, 6. Graf von Mirbach.
7. Graf von Beißet. 8. Graf Wilhelm von Hoensbroech. 9. Graf Wilderich vou Spee, 10. Pelzer,
11. Eourth. 12. Lautz. 13. Dietze. 14. vou Eyncrn. 15. Ieutges, 16. Nels. 17. Mareus.
18. Waldthauseu, 19. Croon. 20. Rumpel. 21. Trapp. 22. Horster. 23, Maas. 24. Frei¬
herr Felix von Loö. 25. Vreuer. 26, Karcher. 27. Rautenstrauch. 28. Limbourg. 29. Schlick.

Beamte der Prouinzilllstäudischen Verwaltung: Landes-Direttor Freiherr von Landsberg
Direktor der Feuer-Soeietät, Landrath a. D. Seul. Landesrath Klein. Oberbürgermeister a, D
Hammers. Landcs-Vaurath Drcliug.

ll. Ausschutz.
Vorsitzender' Freiherr vou Gehr
Mitglieder: 1. Freiherr vou Lavalette. 2, Freiherr vou Bourscheid. 3, Freiherr von

Eerdc, 4. Graf vou Fürstcuberg, 5, Heuscr. 6, Sichler. 7. vou Graud-Ry 8. von Werner,
9 Troosl, 10 Icigenberg. 11, Reinhard. 12. Strunk. 13 Rensch. 11, Aretz.

Beaintc der Provinzilllständischeu Verwaltung: Landesrath von Metzen,
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III. Ausschuß.
Vorsitzender: V, von Heister.
Mitglieder: 1, Freiherr von Fürstenberg-Gimboru. 2. Freiherr von Dalwigk. 3, Frei¬

herr von Fürstenberg-Borbeck. 4. Freiherr von Schcibler. 5. I. Kaesen. 6, Brcmig. 7, Nader-
macher. 8. Conze. 9, Friederichs. 10. Theisen, 11. Weidt. 12. Wolters. 13. Vönuiger.
!.!. itockcrols.

Beamte der provinzialstüildischeu Verwaltung: Lauvesrath Klein. Landes-Baurath Dreling.

V. Ausschuß.
Vorsitzender: Freiherr Raitz von Frentz.
Mitglieder: 1. Freiherr von Spies-Aülleshcim. 2. Graf von Nesselrode-Ehreshoveu.

3, Freiherr von Fürstenbcrg-Heiligenhovcu. 4, Direktor Scnl. .">, Kreuzberg. 6. vom Hövel.
7. Nöchling. 8. Rosen. 9. von Monschaw. 10. Wunderlich. I I. Mund. 12. von Bönuiug
Hausen. 13. Hcrrmann, 14. Mattonet.

Beamte der piouinzilllständischeu Verwaltung: Laubesrath Fritzen Landesrath Klcmsener.
Landcs-Vaurath Sachse. Landes-Vanrath Guinbert.

VI Ausschuß.
Filr besondere Vorlagen.

Vorsitzender: Feuer-Societäts-Direktor Senl.
Mitglieder: 1. Freiherr Eugen von Loü. 2. Freiherr von Eerde. 3. Graf Wilderich

von Spcc. 4. von Heister. 5. Brcmig. 6. Pclzer. 7. Eourth. 8. von Ehnern. 9. Freiherr
Felix von Loiz. 10. Wolters 11. Mund. 12. Wunderlich.

Beamte der provinzialstiindischen Verwaltung: die Justitiare, Landesrathe Fritzen, Klein,
Klanfener.

Demnächst werden die Vorlassen des Provinzial-Verwaltungsraths an den Landtag den
einzelnen Ausschüssen in folgender Weise überwiesen:

Combinirter I. und IV. Ausschuß.

1. Verwaltungs-Bericht für das Jahr 1879.
2. Desgleichen für das Jahr 1880.
3. Referat, betreffend die Verlegung des Etats- und Rechnungsjahres.
4. Referat, betreffend die nähere Verbindung der Rheinischen Provinzial-Hülfskasse mit der

stäudifchcn Centralstelle.
5). Referat, betreffend den Erlaß des Gesetzes über die Errichtung von Landeskultur-Rentenbanken

vom 13. Mai 1879.
N. Etat des Provinzial-Landtags, des Provinzial-Verwaltnugsraths und der provinzialständischeu

Centralverwaltungs-Vehörde für vie Etatsjahrc vom 1. April 1882 bis 31. Mär; 1883
und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

7. Etat der Direktion der Rheinischen Provinzial-Hülfskasse für die Etatsjahre vom 1. April
1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

8. Referat, betreffend die Ausführung des auf den Autrag von Ehnern nnd Genossen bezüglich
der Einstellung von ^onds und Rechuungs-Ueberschüsscn in den Etat, sowie bezüglich der
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Bildung eines eisernen Bestandes gefaßten Beschlusses des Provinzial-Landtags vom
3. Mai 1879.

9, Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten der niederen landwirthschaftlichen Schulen,
sowie für die Uuterstützung foustiger laudwirthschaftlichcr Zwecke für die Etatsjahre vom
1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

10. Etat für die Verwaltung ees Ritterguts Desdorf für die Etatsjahre vom 1. April 1882
bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

11. Etat für die Verwaltung des Fonds zur Gewährung von Entschädigungen für auf polizeiliche
Anordnung getödtetes Rindvieh, Pferde u. s. w. für die Etatsjahre vom I. April 1882 bis
31. März 1883 und vom 1, April 1883 bis 31. März 1884.

12. Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten, welche die Unterstützung milder Stiftuugeu :c.,
die Förderung vou Kunst uud Wissenschaft betreffen, für die Etatsperiode vom 1. April 1882
bis 31. März 1883 uud vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

13. Referat, betreffend die Anstellungs-Verhältnisse des zeitigen Feuer-Societäts-Direktors.
14. Etat der Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät für die Etatsjahre vom 1. Januar 1882

bis 31. December 1882 und vom 1. Januar 1883 bis 31. December 1883.
15. Haupt-Etat der provinzialstäudischen Verwaltung der Rheinprovinz für die Etatsjahre vom

1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.
1«!. Etat der Centralkaffen-Verwaltung für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März

1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.
17. Referat, betreffend die Petitionen des General-Agenten der Lebens-Versicherungs- und

Ersparuißbank in Stuttgart, Fr. W. Raiffeiscu zu Hcddesdorf, um Herbeiführung einer
Verbindung mit genannter Bank zum Zwecke der Lebenö-Versicherung der provinzialständischen
Beamten, sowie
der Bürgermeister des Regierungs-Bezirks Trier und des Kreises Adenan nm Errichtuug
einer Provinzial-Wittwen- und Waisenkasse für die Hinterbliebenen der ständischen und
Kommunalbcamten und der durch Artikel 25 der Novelle zur Landgemeinde-Ordnung vom
25. Mai 1856 verheißeneu Proviuzial-Pensionslasse für die Bürgermeister.

18. Referat zu dem Entwurf eines Reglements, betreffend die Pensionirung der provinzial¬
ständischen Beamten in der Rheiuprovinz, einschließlich der Beamten der Provinzial
Feuer-Societät.

19. Referat, betreffend das Reglement über die Tagegelder und Reisekosten der provinzialständischen
Beamten.

20. Referat, betreffend die Darbringuug eiucr Hochzcitsgabe Seitens des Provinzialverbandes
der Rheinprouiuz bei Gelegenheit der Vermählung Seiner ilöuiglichcn Hoheit des Prinzen
Wilhelm von Preußen.

21. Referat, betreffend die Feststellung eines Provinzial-Wappens für die Rheinprovinz.
22. Referat, betreffend die Wahl des Landes-Direttors.
23. Etat für die Verwendung des Zinsgewinns des Rheinische» Melwratiousfonds für die

Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 uud vom 1. April 1883 bis
31. März 1884.

24. Etat für die Verwendung des Zinsgewiuns der Rheinischen Provinzial-Hülfstasse (Ständefvnds)
für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis
31. März 1884.
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25. Referat, betreffend die Bewilligung einer nochmaligen Subvention aus dem Ständefonds
an die Genossenschaft zur Neguliruug des Alfbachthales.

26. Referat, betreffend den Neubau der Hofgebäude auf dem Nittergute Desdorf.
27. Referat, betreffend die Bewilligung eines Beitrags von jährlich 5000 M. auf zehn hinter-

einanderfolgende Jahre aus dem Ständefouds zu den auf 600 000 M. veranschlagten Kosten
der Restauration der Willibrodi-Kirche zu Wesel.

28. Referat, betreffend die Bewilligung eines Beitrages von 15 000 M. aus dem Ständefonds
zu dcu Kosten der Wiederherstellung der St. Anua-Pfarrtirche in Düreu.

29. Referat, betreffend die Bewilligung eines Beitrags von 10 000 M aus dem Stänbefondö
zn den Kosten der Wiederherstellung der Schloßkirche in Meisenheim.

30. Referat, betreffend die Pctitiou des Borstandes der Rheinisch-Westfälischen Anstalt für
Epileptische „Bethet" bei Bielefeld auf Bewilligung eines laufenden Zuschusses aus provinzial-
ständischen Fonds auch für die neue Etatöperiodc, fowie eines außerordentlichen Zuschusses
vou 10 000 M. für Landerwerb.

31. Referat, betreffend den Bau von Provinzial-Mufeen in Bonn und Trier.
32. Referat, betreffend die Bewilligung einer Unterstützung an die Hagelbeschädigten im Kreise

Eustirchen.
33. Referat, betreffend die Bewilligung einer Beihülfe von 39 000 M. zu den Kosten der

Neguliruug der unteren Niers von Geldern bis zur Landesgrenze, sowie zur Wiederherstellung
des Nierstanals.

34. Referat, betreffend die Bewilligung außerordentlicher Geldmittel zur Unterstützung der
Wiederherstellung der vom Froste zerstörten Obstbaumpflanzungcn in der Rheinprovinz.

35. Referat, betreffend den Antrag der Stadt Mülhcim a. d. Ruhr auf Bewilligung eines
Zufchnsses von 6000 M. auf vorläufig fünf Jahre zu den Kosten der Errichtung einer
Bllugcwerk- und Maschinenbaufchule.

36. Referat, betreffend den Antrag auf Bewilligung eines Betrages von 25 000 M. aus dem
Ständefonbs als Beitrag zur Beschaffung eines Vereiushaufes in Bonn für deu landwirt¬
schaftlichen Verein für Rheinpreußen.

37. Referat, betreffend die Bewilligung einer fortlaufenden Unterstützung au die Wittwe des
verstorbenen Feuer-Societäts-Inspektors Schclauske.

38. Referat zu den Anträgen der Städte Köln und Aachen wegen Abänderung des seitherigen
Vertheilnngs-Maßstabes zur Aufbringung der Beiträge zur Verzinsung und Amortisation der
Obligationen-Anleihen der Nheinprovinz.

39. Referat, betreffend die in der Nheinprovinz zur Erhebung gelangende Provinzial-Umlage.

40. Referat, betreffend den Antrag der Stadt Kettwig auf Fortgewährung eines Zuschusses für
die dortigen Armen von jährlich 100 M.

41. Referat, betreffend die Unterstützung der Wittwe des verstorbenen Landtags-Kastellans Pesch
hierfclbst.

42. Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über den Etat des Provinzial-Landtags, des
Prouinzial-Verwaltungsraths und der provinzialständischen Ceutral-Verwalluugs-Behörde für
die Jahre 1878, 1879 und 1880.

43. Antrag auf Dechargirung der Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben beim Haupt-Etat
der proviuzialständifchen Verwaltung pro 1378.

8
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44. Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über die Einnahmen und Ausgaben bei der
Ccntraltaffen-Verwaltuug und dem Kreisfonds pro 1879 und 1880.

45. Dechargirung der Rechnungen über den Bau der Irreuanstalten zu Andernach, Bonn,
Düren, Grafenberg und Merzig,

46. Dechargirung der Rechnung über die allgemeinen Ausgaben des Irrenanstalts-Baufonds.
47. Dechargirung der Rechnung über die Einuahmen des Irrenanstalts-Bcmfonds.
48. Dechargirung der Rechnung über die Kosten der Verlegung und Erweiterung der Provinzial-

Blindenanstalt zu Düren.
49. Dechargirung der Rechnung über die Kosten des Neubaues des Ständehauses.
50. Dechargirung der Rechnungen über die Viehentschädigungs-Fonds pro 1878 und 1879.
51. Dechargirung der Rechnungen der Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät pro 1877, 1878

und 1879.

52. Dechargirung der Rechnungen der Rheinischen Provinzial-Hülfskasse pro 1878 uud 1879.
53. Dechargirung der Rechnungen über die Fonds zur Unterstützung milder Stiftungen :c. und

zur Förderung von Kunst und Wissenschaft pro 1879 und 1880.
54. Dechargirung der Rechnungen über die Fonds zur Unterstützung niederer landwirthschaftlicher

Schulen, sowie sonstiger landwirthschaftlicher Zwecke pro 1879 und 1880.
55. Dechargirung der Rechnungen über die Verwaltung l.es Rittergutes Desdorf pro 1879

und 1880.

II. Ausschuß.
56. Etat der Verwaltung des Laudarmcnweseus der Rheinprouinz für die Etatsjcchre vom

1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.
57. Etat der Staats-Nebenfonds (Polizeistrafgelderfonds und Ehrenbreitsteiner allgemeiner

Armenfonds) für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und von, 1. April
1883 bis 31. März 1884.

58. Etat über die Kosten der Unterbringung verwahrloster Kinder in Gemäßheit des Gesetzes
vom 13. März 1878 für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom
1. April 1883 bis 31. März 1884.

59. Referat, betreffend die bisherige Verwaltung der dem Polizeistrafgelderfonds zugehörige»
Kapitalien und ihre gefetzlicheBegründuug.

60. Referat, betreffend die Zuweisung des sogenannten Vrauweiler Nebeufouds an den Polizei¬
strafgelderfonds des Regicruugsbezirts Köln.

61. Antrag auf Dechargirung der Landarmen-Rechuuugen pro 1878 und 1879.
62. Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über die Kosten der Zwangserziehung verwahr¬

loster Kinder pro 1879 und 1880.
63. Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über die Polizeistrafgelderfonds und den Ehren¬

breitsteiner allgemeinen Armenfonds pro 1878 und 1879.

III. Ausschuß.
64. Etat für das Irrenwesen nebst den Spezial-Etats für die Proviuzial-Irrenanstalteu zu

Andernach, Bonn, Düren, Grafenberg und Merzig, sowie für die Provinzial-Anstalt Siegburg
für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis
31. März 1884.
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65. Etat für das Taubstmnmenwescn,einschließlichdes Etats der Proviuzial«Taubstummen¬
anstalten zu Bricht, Kempen, Neuwied und Trier für die Etatsjahre vom 1. April 1882
bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

66. Etat für die Provinzial-Blindenaustalt zu Düren für die Etatjahre vom 1. April 1882
bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

67. Etat für das Hebammenwesen,einschließlich des Spczial-Etats für die Hebammen-Lehranstalt
zu Köln für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April
1883 bis 31. März 1884.

68. Etat der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler für die Etatsjahre vom 1. April 1882
bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

69. Etat des Landarmcnhauseszu Trier für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März
1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

70. Referat, betreffendden Neubau einer Taubstummenschuleund den Umbau des sogenannten
Männergebäudcs im Lcmdannenhausezu Trier.

71. Referat, betreffenddie Erhöhung des Pensionsfatzes für diejenigenSchülerinnen, welche sich
auf eigene Kosten in der Provinzial-Hebammen-Lehranstaltzu Köln als Hebammen auszu¬
bilden wünschen.

72. Referat, betreffenddie Nothwendigkeit der Erweiterung der Provinzial-Hebammen-Lehranstalt
zu Köln und Autrag auf Bewilligung der erforderliche«Baumittel aus dem Ständcfonds.

73. Referat, betreffend die Verwendung des aus dem Verkaufe des Siegburger Irrenanstalts-
Inventars herrührenden Kapitals von 42 439 M.

74. Referat, betreffend Ankauf einer Grundparzelle für die Provinzial-Irrencmstalt zu Grafenberg.
75. Referat, betreffenddie Errichtung einer Gasanstalt zur Herstellung des Leuchtgasesfür die

Provinzial-Irrenanstalt bei Bonn.
76. Referat, betreffenddie Hortgcwährungeiner Unterstützuugan die Wittwe des Landarmenhaus-

Direktors Blum zu Trier.
77. Referat, betreffend die Gewährung einer Unterstützung an die Wittwe des verstorbenen

Direktors Müller der Arbcits-Anstalt zu Brauweiler.
78. Referat über die Bewilligung einer fortlaufendenUnterstützungan ehemaligeBediensteteder

Irrenanstalt zu Siegburg uud zwar:
an den früheren Wärter Köndgen,
„ „ „ HausknechtGeffer,
„ „ „ Hansarbeiter Nonn und
„ die Wittwe des Pförtners Kolb.

79. Referat über die Gewährung einer fortlaufenden Unterstützuugan die Wärterin Magbalene
Stcinebach bei der Provinzial-Irrcnanstalt zu Düren.

80. Referat, betreffend die Peusioniruugvon Aufsehern der Provinzial-Arbeitscmstaltzu Brauweiler.
81. Referat, betreffenddie Bewilligung von Unterstützungenan Hinterbliebenevon Beamten der

Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler.
82. Referat, betreffend die Gewährung einer einmaligen Unterstützungvon 500 M. an den

Maurermeister Schuch der Arbeitsaustalt Brauweiler.
83. Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler pro 1877,

1878 und 1879.
84. Dechargirung der Rechnungendes Landarmenhauseszu Trier pro 1878 und 1879.

3»
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85. Dechargirung der Rechuuugeu der Proviuzial-Irrenanstalt zu Grafcuberg pro 18??,
1878 und 1879.

86. Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Irrenanstalt zu Merzig pro 1878 und 1879.
87. Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Irrenanstalt zu Diiren pro 1878 und 1879,
88. Dechargirung der Rechnungen der Provmzial-Irrenanstalt zn Andernach pro 1878 und 1879.
89. Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Anstalt zu Siegburg pro 1878 und 1879.
90. Dechargirung der Rechnungen für die Provinzial-Taubstnmmeufonbs und Anstalten pro

1878 und 1879.

91. Dechargirung der Spezial-Baurcchnungeu über die Vergrößerung der Taubstummenanstalten
zu Brlihl und Neuwied.

92. Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Vlindenanstalt zu Düren pro 1878 und 1879,
93. Dechargirung der Rechnungen der Provinzial-Hebammcu-Lehranstalt zu Köln pro 1878 uud 1879.

V. Ausschuß.
94. Etat für die Proviuzialstraßcn-Vcrwaltung für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis

31. März l883 und vom 1. April 1883 bis 31, März l884.
95. Etat über den Ncbcufouds der Straßcuverwaltung zur Unterstützung der Wittwen von

Provinzilll-Straßenaufsehern und Wärtern für die Etatöjahre vom 1. April 1382 bis
31. März 1883 und vom I. April 1883 bis 31. März 1884,

96. Referat, betreffend Feststellung der Bedingungen für die Benutzung der Proviuzialstraßeu
Beuel-Overath und Köln-Olpe zur Anlage einer Setundärbahu von Troisdorf nach Nünderoth.

97. Referat, betreffend die Anlage einer Setundärbahu auf der Provinzialstraße von Vrohl
nach Tönnisstein.

98. Referat, betreffend den Ausban des linksseitigen Zufuhrweges zur Moselbrücke bei Als für
Rechnung des Proviuzial-Straßcnfonbs.

99. Referat, betreffend den Ausbau einer Straße von Roßbach nach Neustadt (durch das
Wiedbachthal) für Rechnung des Proviuzialstraßeu-Ncubaufoudö.

100. Referat, betreffend den gegenwärtigen Stand der Verhandlungen bezüglich der Verlegung der
Durchfahrt in Stromberg, im Zuge der Bingen-Trarbacher Provinzialstraße.

101. Referat, betreffend die Uebernahme der Prämienstraße von Nidcggen nach Schmidt auf deu
Provinzialstraßenfonds.

102. Referat, betreffend die Uebernahme der Prämienstraße von St. Vith über Rodt nach
Poteaux und der Prämienstraße von Schirm über Maldingcn bis zur Belgischen Grenze
bei Beho unter die Proviuzialstraßeu.

103. Referat, betreffend die Uebernahme der Prämienstraße von Speicher nach Gindorf unter die
Provinzialstraße«.

104. Referat, betreffend die Uebernahme der Prämienstraße von Dann nach Uelmen unter die
Provinzialstraße«.

105. Referat, betreffend die Uebernahme der Prämienstraße von Merzig nach Waldwies unter die
Provinzialstraße».

106. Referat, betreffend die beantragte Aufnahme der Prämienstraße von Berntastel nach Zeltingen
unter die Provinzialstraße«.

107. Referat, betreffend die Uebernahme der von der Gemeinde Wegberg ausgebauten Strecke der
Dülkcn-Wegberger Prämienstraße auf den Provinzial-Straßenfonds.
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108. Dechargirung der Rechnungen über die Provinzialstraßen-Verwaltung pro 187? und 1878,
109. Dechargirung der Rechnungen über den Unterstützuugsfonds der Wittwen von Chaussee-Auf¬

sehern und Wärtern pro 1877, 1878, 1879 und 1880.
110. Dechargirung der Rechnung über den bei der Straßen-Verwaltung ans dem Erlöse für ver¬

kaufte Grundstücke gebildeten Sammelfonds pro 1879/80.
111. Dechcirgirung der Rechnung über den Fonds zu Proviuzialstraßeu-Neubauten und Umbauten

pro 1879.
112. Dechargirung der Rechnung über den Fonds zur Zahlung von Chaussee-Neubau-Prämien

für Kunststraßen pro 1879 und 1880.

VI. Ausschuß.

113. Gutachtliche Aeußerung zu der Anfrage der Königlichen Staats-Regieruug, ob der Aufhebung
der auf dem linken Rheinufer noch bestchcudeu Bestimmung N des Z. II. des Gesetzes vom
11. I>iinmi-6 VII. (1. December 1798), welche es verbietet, die Kosten für die Stier¬
haltung auf das Gemeiudebudget zu übernehmen, Bedenken entgegenstehen.

Für die Behandlung des Etats der Provinzialstraßen-Verwaltung, sowie der Sekundär-
bahn-Angelegenheitcn :c. wird noch Herr von Heister seinem Wunsche gemäß dem V. Aus¬
schüssezugetheilt.

Der Landtags-Marschall bringt sodann zur Kenntniß der Versammlung, daß er zufolge
einer von 41 Mitgliedern des letzten Landtags au ihn gerichteten gemeinsamen Bitte Veranlassung
genommen habe, in seiner Eigenschaft als Landtags-Marschall und Vorsitzender des Landtags noch¬
mals an Allerhöchster Stelle wegen Gewährung der Oeffeutlichkeit für die Verhandlungen des
Provinzial-Laudtags vorstellig zu werden.

Die betreffende Vorstellung, sowie die darauf von Seiten des Herrn Ministers des Innern
im Allerhöchsten Auftrage erfolgte Antwort ä. ä. Berlin, den 9. November er. werden auf Wunsch
der Versammlung verlesen. Nach letzterer stehen z, Z. der Zulassung der Öffentlichkeit, welche
an sich nnbedenklich erscheint, aus der Rheinischen Provinzial-Verfassuug hervorgehende Hindernisse
entgegen, jedoch ist es vorbehalten, bei Gelegenheit der bereits in Aussicht genommenen Revision
dieser Verfassung im gesetzlichenWege Abänderung zu treffen.

Der Abgeordnete von Eyncrn stellt hiernächst mündlich den Antrag,
„den Provinzial-Verwaltungsrath mit einem vorbereiteneeu Autragc behufs Befchleuniguug
einer entsprechenden Gesctzesvorlage zu beauftragen".

Der Landtags-Marfchall gibt dem genannten Abgeordneten anheim, den Antrag in
der geschäftsmäßigen Weife schriftlich einzureichen.

Nachdem der Landtags-Marschall noch mit warmen Worten des Dankes und der
Anerkennung des früheren Vice - Landtags - Marfchalls, Freiherr von Gchr-Schweppenburg,
gedacht, welcher aus Gesundheits-Rücksichten um Entbindung von diesem Amte gebeten hatte, schließt
derselbe die Sitzung und beraumt die nächste Sitzung auf Morgeu Mittag 12 Ul,r au.

(Schluß der Sitzung: 1 ^ Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.
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Zweite Sitzung.
Verhandelt im SitmnMaale des Provinzial-Ständehanses zu Düsseldorf

am Montag den 14. November 1881.
(Stenographischer Bericht Seite 14—19.)

Der Landtags-Marjeball eröffnet die Sitzung um 12 Uhr.
Als Protokollführer für heute fungirt der Abgeordnete Freiherr von Fürstenberg-

Heiligenhoven. <
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Es kommt dabei zur Sprache, daß außer den gestern erwäbnten Mitgliedern des Landtags

noch ein weiteres Mitglied, Herr Wilhelm Härtung aus Saarbrücken, mit Tod abgegangen sei.
Der Landtags-Marfchall bittet die Versammlung zu Ehren des Verstorbenen sich zu erheben.
(Geschieht.)

In Bezug auf die Zusammensetzung der Ausschüsse findet eine Aenderung dahin statt,
daß der Abgeorducte vom Hövel aus dem III. in den V. Ausschuß und der Abgeordnete
Radcrmacher umgekehrt aus dem V. iu den III. Ausschuß versetzt wirb.

Der Landtags -Marschall macht die Mittheilung, daß der Fürst von Hatzfclo-
Wildenburg-Schönstein Durchlaucht sciu Nichterscheinen zu den Versammlungen bis auf
Weiteres entschuldigt habe.

Desgleichen hat der Abgeordnete von Graud°Ry angezeigt, daß er vor dem 15. d. Mts.
hier einzutreffen verhindert sei, und ferner der Freiherr von Fnrstenberg-Borbeck sich für die
uächstcu Sitzungstage entschuldigt.

Von Seiten des Vorsitzenden der Gesellschaft „Verein" Hierselbst ist eine Einladung au
die Landtags-Mitglieder zum Besuche des Vereiuslotals während der Dauer des Landtags erfolgt.

Die gefchäslliche Behandlung der in dem Allerhöchsten Propositious-Dekrct erwähnten
Vorlagen wird vom Landtags-Marfchall wie folgt bestimmt:

1. Die Wahl eines neuen Mitgliedes der Deputation für das Heimathwesen wird zur
gleichzeitigen Erledigung mit den sonstigen Wahlangelegcnheiten verwiesen,

2. Die Angelegenheit betreffend den Gesetz-Entwurf über Negeluug der Erbfolge auf den
Bauernhöfen in der Provinz Westfalen und in einigen Rheinische» Kreisen wird dem VI. Ausschuß
überwiesen.

3. Desgleichen die Vorlage betreffend die beabsichtigte Aufhebung der Bestimmung zu tt
des Gesetzes vom 11. lVimaire VII über die Koste» der Gemeindestierhaltung.

4. Die Vorlage betreffend Regelung der den Proviuzial-Ständen zugewiefeneu Mitwirkung
bei Uutcrvcrtheilung der uach dem Gesetze über die Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873 auszu¬
schreibenden Land-Lieferungen auf die Kreise wird an den I. Ausschuß verwiesen.

5. Die Ersatzwahlen für die Bezirks-Kommifsionen zur Entscheidung über Beschwerden
und Reklamationen gegen die Veranlagung zur tlassificirteu Einkommensteuer und zur Klassensteuer
sollen wie aä 1 gemeinschaftlich mit den übrigen Wahlangclegenheiten in der letzten Sitzungö-
Woche behandelt werden.
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Eingegangen sind von Seiten des Herrn Landtags-Kommissars:
1. Mit Schreiben vom 13, d. Mts. die Rechnungen nebst zugehörigen Belägen über die

Verwendung der Seitens des 26. Provinzial-Landtags zu Gunsten der Königlichen Staatsarchive
zu Coblenz und Düsseldorf bewilligten Beihülfe von je 600 Mark jährlich für die Jahre 1879 und
1880 behufs Kenntnißnahme des Landtags. Wird an den kombinirten I. und IV. Ausschuß
verwiese«.

2. Autrag auf Fortbewilligung der bisherigen Zuschüsse für die Königlichen Staatsarchive
zu Coblenz uud Düsseldorf vom Jahre 1881 ab auf weitere 6 Jahre, event, bis zum Zusammentritt
des nächsten Provinzial-Landtags. Wird an den kombinirten I. und IV. Ausschuß verwiesen.

3. Schreiben betreffend die durch das Allerhöchste Propositions-Dekret llä Nr. 2 einge¬
forderte gutachtliche Aeußerung des Provinzial-Landtags rücksichtlich anderweitiger Regelung der
Erbfolge in den Baucruhöfen der Provinz Westfalen uud deu betheiligten Rheinischen Kreisen.
Geht an den VI. Ausschuß.

4. Schreiben betreffend die in Gemäßheit des Allerhöchsten Propositions-Dekrets sud
Nr. 4 vorzunehmende Regelung der den Proviuzial-Ständen zugewiesenen Mitwirkung bei Nnter-
vertheilung der nach dem Gesetze über die Kriegsleistungen vom 13. Juni '1873 etwa auszu¬
schreibenden Landlicferungen auf die Kreise. Geht im Anschlüsse an die bezügliche Propositiou au
den I. Ausschuß.

5. Schreiben betreffend die Vornahme einer Ersatzwahl zur Deputation für dasHeimath-
wefen. Ist als Wahlfache zu behandeln.

6. Antrag betreffend die Bewilligung eines Zuschusses von 50 000 Mark zum Restaura¬
tionsbau der Willibrodi-Kirche zu Wesel. Geht an den kombinirten I. und IV. Ausschuß zur
Verbindung mit der vom Provinzial - Verwaltungsrathe uuter Nr. 2? der Drucksachen dem
Landtage gemachten Vorlage.

Es liegen ferner folgende Petitionen vor:
«,. Petition des Vorstandes des Vereins der Bürgermeister der Nhcinprovinz um Errichtuug

einer Pensionskasse für sämmtliche Bürgermeister der Provinz. Geht als Anlage zu der von dem
Provinzial »Vcrwaltungsrathe in der gleichen Angelegenheit unter Nr. 17 der Drucksachen einge¬
reichten Vorlage an den I. Ausschuß. Der Abgeordnete Wunderlich wird ans seinen Wunsch
für diefe Sache den, I. Ausschuß zugetheilt.

d. Petition des Vorstaudes der Itterbach-Meliorations-Geuosseuschaft zu Hilden, betreffend
den Erlaß einer dem Rheinischen Meliorationsfonds geschuldeten Darlehnssnmme von 1800 Mark.
Der Abgeordnete von Heister macht die Petition zu der seinigen, dieselbe wird genügend unterstützt
und geht an den kombinirten I. und IV. Ausschuß.

«. Petition der Gemeinde-Vertretung von Burgbrohl um Bewilligung eines Zuschusses
zur Restauration einer Bildsäule in Burgbrohl. Der Abgeordnete Wunderlich macht die Petition
zu der seinigen, sie wird genügend unterstützt uud geht au den kombinirten I. uud IV. Ausschuß.

ä. Petition um Gewährung einer Provinzial-Beihülfe zur Restauration der vormaligen
Benediktiner - Nbteitirche zu Cornelimünstcr. Der Abgeordnete Kockerols macht dieselbe zu der
seinigen, sie findet genügende Unterstützung uud geht au deu tombiuirten I. und IV. Ausfchuß.

o. Petition der Gemeinde Altenessen um Aufnahme in deu Stand der Städte. Der
Abgeordnete Maas macht die Petition zu der seinigeu, sie wird hinlänglich uutcrstützt und geht
an den VI. Ausschuß.
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k. Petition der Gemeinde Lobberich um Aufnahme in den Stand der Städte. Der Ab¬
geordnete Bönniger macht die Petition zu der seinigcn, sie wird genügend unterstützt und geht
an den VI. Ausschuß. Der genannte Abgeordnete wird auf seinen Wunsch für diese Angelegenheit
dem VI. Ausschuß zugetheilt.

ß. Petition der frühereu Obcrwärtcrin Krause um erhöhte Pensionsbewilliguug. Wird
von dem Abgeordneten Br einig zu der seinigen gemacht, genügend unterstützt und geht an den
III. Ausschuß.

K. Petition von Vertretern der Gemeinden des Nrohlthals, betreffend die beabsichtigte
Anlage einer Scknndärbahn auf der Brohl-Provinzialstraße. Geht als Anlage zu dem Referate
des Prouinzial-Verwaltungsrathö unter Nr. 9? der Drucksachen.

i. Petition des Bürgermeisters zu Antweiler, betreffend die Befreiung der Gemeinden der
Bürgermeisterei Aremberg von den Grunderwerbstosten zum Bau der Provinzialstraßc Müsch-
Schuld. Der Abgeordnete Kreutzberg macht die Petition zu der seinigen, sie wird genügend
unterstützt und geht an den V. Ausschuß.

K. Antrag der Stadtverordneten-Versammlung zu Montjoie auf Uebernahme der Au- und
Nocr-Straße iu Montjoie. Wird von dem Abgeordneten Mattouet zu dem feinigcn gemacht,
genügend unterstützt und dem V. Ausschuß zugewiesen.

Nachdem noch mit Zustimmung der Versammlung die im I. und IV. Ausschusse bereits
vorberathene Frage betreffs eines im Laufe der Sefsion zu veranstaltenden Festdiners an Stelle
des früher üblichen Schlußdiners zur Verhandlung gestellt und nach den von dem I. und IV. Aus¬
schusse vorgeschlagenen Modalitäten, insbesondere auch hinsichtlich der zu erfolgenden Einladungen,
erledigt worden war, schließt der Landtags-Marschall die Sitzung und beraumt die nächste
Sitzung auf Mittwoch 12 Uhr an.

(Schluß der Sitzung: 1'/< Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wird,
Landtags-Marfchall.

Tritte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Prouinzial-Ständehanses zu Düsseldorf

mu Mittwoch den 16 November 1881.
(Stenographischer Bericht Leite 19—33.)

Der Landtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 11 Uhr.
Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Als Protokollführer für die heutige Sitzung fungirt der Abgeordnete Pelz er.
Der Landtags-Marschall bringt zur Kenntniß der Versammlung, daß ihm Seitens des

Vorstandes des „Malkastens" eine Einladung an die Mitglieder des Landtags zum Besuche der
Lokale dieser Gesellschaft zugekommen fei. Vom Vorstande des Provinzial-Klubs Hierselbst sei eben¬
falls eine Einladung erfolgt.
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Der Abgeordnete Roechling wird auf seinen Wunsch für die unter Nr, 39 der Druck¬
sachen vorliegende Angelegenheit, betreffend Referat des Provinzial-Verwaltnngsraths über die zur
Erhebung kommende Provinzialumlage, dem kombinirten I. und IV. Ausschuß zugetheilt.

Desgleichen wird der Abgeorductc Maas für die Vorberathung des von Schorlemer-
Alst'scheu Gesetz-Entwurfs dem VI. Ausschuß bcigegebeu.

Vom Herrn Laudtags-Kommissar sind folgende Schreiben eingegangen:

1. Der Herr Landtags-Kommissar hat den Wunsch ausgesprochen, wie bisher, von den
Verhandlungen des Landtags durch tägliche kurze Berichte Kenntniß zu erhalten. Der Landtags-
Marsch all wird diescrhalb das Weitere veranlassen.

2. Der Fürst zu Solms-Brauufels hat den Geheimen Sanitäts-Rath und Ritterguts¬
besitzer Dr. Mooren zu Düsseldorf zu seiner Vertretung auf dem gegenwärtigen Provinzial-Lanb-
tage bevollmächtigt und ist Letzterer von Seiten des Herrn Landtags-Kommissars zur Theilnahme
an den Verhandlungen eingeladen worden.

Von dem Abgeordneten Ientges und Genossen ist folgender Antrag dein Landtags-Marfchall
übergeben worden:

„Gemäß ß. 4 der Anleihe-Bedingungen der noch im Umlaufe befindlichen 4^°/° Obli¬
gationen der Nheinprovinz hat der Prouiu;ial>Landtag das Recht, den Tilgungsfonds
dieser Anleihen zu verstärken sowie sämmtliche noch umlaufende Obligationen zu kündigen.
Die Unterzeichneten beantragen:

„Der Hohe Landtag wolle in Ausübung vorstehenden Rechtes die Couuertirung
der sämmtlichennoch in Umlauf befindlichen4 ^ "/oigen Obligationen der Rheinprovinz
in 4°/o beschließen und dazu die Allerhöchste Genehmignng nachsuchen, sowie
den Provinzial-Verwaltungsrath mit allen an diesen Beschluß sich knüpfenden
weiteren Maßnahmen beauftragen."

Unterzeichnet ist dieser vom 14. November cr. datirte Antrag im Ganzen von 26 Ab¬
geordneten; derselbe wird an den kombinirten I. und IV. Ausschuß verwiesen.

Desgleichen ist von dem Abgeordneten von Eynern und Genossen ein vom 16. November
cr. datirtcr Antrag übergeben worden, welcher folgenden Wortlaut hat:

„Unter Hinweis auf die in dem Schreiben des Ministers des Innern, Herrn von
Puttkammer ä. ä. Berlin 9. November 1881 an Se. Durchlaucht den Herrn
Landtags-Marsch all niedergelegten, von diesem in der Sitzung des Provinzial-Land-
tags vom 14. cr. zur Kenntniß der Proviuzialstände gebrachten Erwägnngeu, nach
welchen die Königliche Staats-Rcgierung die Bewilligung der Öffentlichkeit der Ver¬
handlungen des Provinzial-Landtags der Nheinprovinz abhängig machen zu müssen
glaubt von einer nur auf dem Wege der Gesetzgebung zu ermöglichenden Aufhebung
der Bestimmungen des §. 36 des Gesetzes wegen Anordnung der Provinzialstände für
die Rheinprovinz vom 27. März 1824, ersucht der in Düsseldorf versammelte 27.
Proviuzial-Laudtag der Nheinprovinz den Provinzial-Verwaltungsrath, bei der Königlichen
Staats-Regierung vorstellig zu werden:

„dieselbe möge die von ihr zur Erreichung der Oeffentlichkeit der Verhandlungen
als erforderlich erachteten gesetzgeberischenSchritte jedenfalls bis vor Zusammen¬
tritt des nächsten Provinzial-Landtags zur Erledigung bringen".

Der Antrag wird dem VI. Ausschuß zugewiesen.
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Es liegen folgende Petitionen vor:
1. Betreffend den sirojettirten Straßenbau von Merzig nach Waldwies 4 Petitionen und

zwar: a. der Gemeinde Silwingen, I>. der Gemeinde Monoorf, «. der Einwohner von Dieödorf
und Türweilcr, ä, der Einwohner von Oberesch. Der Abgeordnete Lautz macht diefe Petitionen
zu der feiuigen; dieselben werden genügend unterstützt und gehen im Anschlüsse an das Referat des
Provmzial-Verwaltuugsraths unter Nr. 105 der Drucksacheu an den V. Ausschuß.

2. Petition der Wittwe des früheren Provinzial-Feuer-Societäts-Iuspcktors Bürger um
Erhöhung ihrer bisherigen Iahrespension. Der Abgeordnete Seul macht diese Petition zu der
seiuigen, sie wird genügend unterstützt und geht an den kombinirten I. und IV. Ausschuß.

3. Petition der Gemeinde Herchen um Entlastung von der Unterhaltung der im Zuge
der Weyerbusch-Herchener Straße befindliche!, hölzernen Siegbrücke. Der Abgeordnete Freiherr
Eugen von Loö macht die Petition zn der seinigen, sie wird genügend unterstützt und geht an
den V. Ausschuß. Der genannte Abgeordnete wird für diefe Angelegenheit dem V. Ausschuß zugetheit.

1. Petition der Stadt Köln, betreffend die Bedingungeu der Aufnahme geisteskranker
Pfleglinge in die Provinzial-Irrenanstalteu. Wird von dem Abgeordneten Kaesen zu der seinigeu
gemacht, genügend unterstützt und geht an den III. Ausschuß,

5. Petition des Komites der Brctzenheim-Nheinböllcrhütte-Eisenbahn, unterzeichnet
Philippi K Cetto, bezüglich der Anlage einer Sekundärbahn im Güldenbachthal. Wird von dem
Abgeordneten Sahler zu der seinigeu gemacht, hinlänglich unterstützt und geht im Anschlüsse an
die übrigen Vorlagen in Sekundärbahn-Augelegenheiten an den V. Ausschuß,

6. a. Petition des Bürgermeisters zu Zülvich um nachträgliche Vergütung von Kriegs-
leistungen aus den Jahren 1870/71 zum Betrage von 7945 Mark. Der Vice-Laudtags-Marscha«
Freiherr von Solemach er macht diese Petition zu der seinigen, sie wird genügend unterstützt
und geht an den kombinirten I. und IV. Ausschuß.

d. Desgleichen des Bürgermeisters von Alsweiler im Kreise St. Wendel zum Betrage
von 9763 Mark 10 Pf. Der Abgeordnete Lautz macht diefe Petition zu der seinigen, sie wird
unterstützt uud geht an den kombinirten I. und IV. Ausschuß.

«. Desgleichen des Bürgermeisters der Stadt St. Johann zum Betrage von 6683 Mark
9 Pf. Der Abgeordnete Röchling macht letztere zu der seinigen, sie wird hinreichend unterstützt
und geht an den kombinirten I. und IV. Ausschuß.

7. Petition der Gartenbau-Gesellschaft Flora zu Köln um Gewährung eines jährlichen
Beitrags von 5000 Mark zu den Kosten der von ihr errichteten Gartenbauschule. Der Abgeord¬
nete Graf von Nesselrooe-Ehreshoven macht die Petition zu der seinigen, sie wird genügend
unterstützt und geht an den kombinirten I. und IV. Ausschuß.

8. Petition des Bürgermeisters von Düren auf Bewilligung eines jährlichen Zuschusses
vou 3000 Mark zur Einrichtung eines sogenannten Obstmuttcrgartens. Der Abgeordnete Limbourg
macht die Petition zu der feinigen, sie wird genügend unterstützt und geht an den kombinirten
I. und IV. Ausschuß.

Im Anschlüsse hieran erwähnt der Landtags - Marschall eines ihm zugegangenen
Schreibens des Direktors der Sektion Obstbau des landwirthschaftlichcu Vereins für Nhcinpreußen,
Emil Hoesch zu Düren, womit dieser eine vou ihm ausgearbeitete Denkschrift über Obstbau
überreicht und sich bereit erklärt, den Inhalt derselben auf Wunsch in einer Fach-Kommission
mündlich zu erläutern. Dieses Schreiben nebst der begleitenden Denkschrift wird als Anlage zu
den Vorlagen des Provinzial-Verwaltmigsraths unter Nr. 34 der Drucksachen, betreffend die Be-
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willigung außerordentlicher Geldmittel zur Wiederherstellung der vom Froste zerstörten Obstbaum-
Pflanzungen, verwiesen.

9. Petition des G. Ovcrbeck um weitere Unterstützung seiner Forellenzucht-Anstalt zn
Winkelsmühle im Kreise Weltmann, Wird von dem Abgeordneten Courth zu der seinen gemacht,
genügend unterstützt und geht au den kombiuirten I. und IV. Ausschuß.

10. Petition der Gemeinde Speicher »m Uebernahme der Kosten ihrer in der Provinzial-
Irrenanstalt zu Merzig untergebrachten Geisteskranken auf Provinzialsonds. Wird als Unterstützung«-
antrag und deshalb zur Zuständigkeit des Provinzial-Verwaltungsraths gehörig, an Letzterenverwiesen.

11. Betreffs der projektirten Aggerthalbcchn von Troisdorf nach Ründeroth resp. Nor-
mirung der bezüglichen Konzessions-Bedingungen liegen im Ganzen 5 Petitionen vor, eingereicht
von der Stadtverordneten-Versammlung von Siegburg, der Bürgermeisterei-Versammlung von
Lohmal und den Gemeinde-Vertretungen von Overath, Eugelskirchen und Ründeroth. Dieselben
gehen als Anlagen zu dem Referate des Provinzial-Verwaltungsraths »nl, Nr. 96 der Drucksachen
an den V. Ausschuß. Der Asgeorduete von Eynern wird auf seinen Wunsch für die Sekundär¬
bahn-Angelegenheit dem V. Ausschuß zugetheilt, desgleichen der Abgeordnete Ieutges.

12. Petition des Kreises Bcrukastcl um Gewährung einer Beibülfe aus Provinzialsonds
zu den Baukosten der Zweigbahn von dem Bahnhof Wengerohr der Moselbahn nach Berntastel.
Der Abgeordnete Herrmann macht die Petition zu der scinigen, sie wird unterstützt und geht an
den V. Ausschuß.

13. Petition der Gemeinden Wermelskirchen uud Dhünn um Gewährung einer Neubau-
Prämie für deu beabsichtigten chausseemäßigen Ausbau des Weges von Wermelskirchen nach Sonne,
sowie um demnächstige Uebernahme der Unterhaltung dieses Weges auf Provinzialsonds, Nach
längerer Diskussion über die geschäftliche Behandlung diefes Antrags (oonk. der stenographische
Bericht) findet Ucberweifnng desselben durch den Land tags-Marsch all an den V. Ausschuß
statt, nachdem der Abgeordnete Troost die Petition zu der seinigeu gemacht uud die genügende
Unterstützung konstatirt war. Der Abgeordnete Troost wird seinem Wunsche gemäß für diese
Sache dem V. Ausschuß beinegeben.

14. Petition des Sekretärs des Historischen Vereins für Geldern und nächste Umgebung,
Friedrich Nette sheim, um Bewilligung einer Beihülfe aus Provinzialsonds zu den Kosten eines
von ihm herausgegebenen Werkes, betitelt: „Geschichte der Schulen im alten Herzogthum Geldern
und in den benachbarten Landestheilen". Wird von dem Abgeordneten Freiherr von Eerde
zu der scinigen gemacht, genügend unterstützt und dem kombinirteu I. und IV. Ausschuß zu¬
gewiesen.

15. Petition um Gewährung einer Beihülfe von etwa 500 Mark an verfchiedene Ein¬
wohner der Gemeinde Urbach im Kreise Neuwied wegen erlittener Milzbrand-Schäden unter dem
Viehbestand. Der Abgeordnete Radermacher macht die Petition zu der seinigeu, sie wird hin¬
reichend unterstützt und geht au den tombinirten I. und IV. Ausschuß. Der geuaunte Abgeordnete
wird für diese Sache auf seinen Wunsch dem tombinirten I. und IV. Ausschuß zugetheilt,

16. Petition der Gemeinde Bleckhausen im Kreise Dcmu um Bewilligung einer Beihülfe
von 4000 Mark zu den auf 7000 Mark veranschlagten Kosten einer Wasserleitung. Der Abge¬
ordnete Lautz macht diese Petition zu der seinigen, sie wird unterstützt uud geht an den tombinirten
I. und IV. Ausschuß.

17. Petition der Gemeinde Crudenburg im Kreise Rees um Bewilliguug eines Zuschusses
von 2000 Mark aus Provinzialsonds zu den Kosten der Wiederherstellung eines durch Dammbruch

4.
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zerstörten Lippe-Deiches, Wird von dem Abgeordneten Maas zu der seiuigen geinacht, genügend
unterstützt und geht an den tombinirten I. und IV. Ausschuß.

18. Petition der Zusammenleguugs-Interessentcn von Klcin-Altenstädten, im Kreise Wetzlar,
um Bewilligung einer Beihülfe von 2500 Mark für den Ausbau des Wege- und Grabcnnetzes in
dortiger Gemeinde, sowie um Bewilligung eines Darlehns von 2500 Mark zu dem gleichen Zwecke.
Der Abgeordnete von Heister macht die Petition zu der seinigen, sie wird unterstützt und geht
an den V. Ausschuß.

19. Petition betreffend Bewilligung einer Beihülfe von 5000 Mark aus Provinzialmitteln
zur Anlage eines auf ?000 Mark veranschlagten Nheindeiches bei Wiesdorf, Der Abgeordnete
Freiherr von Fürstenberg -Heiligenhoven macht diese Petition zu der seinigen, sie findet
genügende Unterstützung und geht an den tombinirten I. und IV. Ausschuß. Der genannte Abge¬
ordnete wird auf seinen Wunsch für diese Sache dem tombinirten I. und IV. Ausschuß zugetheilt.

20. Petition des Kirchenvorstandes zu Heinsberg um Bewilligung ciuer Beihülfe von
20 000 Mark zur Wetterführung der Nestaurationsarbeitcu an der St. Gangolphs - Pfarrkirche
daselbst. Der Abgeordnete Freiherr von Scheibler macht diese Petition zu der seinigen, sie wird
hinreichend unterstützt und dem tombinirten I. und IV. Ausschuß zugewiesen. Der genannte Abge¬
ordnete wird für diese Angelegenheit dem betreffenden Ausschuß zugetheilt,

21. Petition von Einwohnern aus Hannebach, betreffend den Ausbau einer Straße von
Adenau über Kempenich nach Oberzissen resp, der Brohlstraße und von Mayen nach Kempenich
und Hannebach. Der Abgeordnete Kreutzb crg macht die Petition zu der seinigen, sie wird unter¬
stützt und au den V. Ausschuß verwiesen.

22. Petition des Bäckermeisters Breidbach zu Salzig, Kreis St. Goar, auf nachträgliche
Zahlung von Brandcntschädigungen. Nach Lage der Verhältnisse und der einschlägigen Bestimmung
des Feuer-Sozietäts-Reglements ist der in der vorliegenden Petition gegen eine Entscheidung des
Provinzial - Verwaltungsraths erhobene Rekurs an den Landtag rechtlich unzulässig resp, die Ange¬
legenheit durch die Entscheidung des Provinzial-Verwaltungsraths endgültig erledigt. Der Laud-
tags-Marschall behält sich vor, den Petenten demgemäß zn bescheiden.

Nachdem uoch der Abgeordnete Friederichs auf seinen Wunsch für die Sctundärbahn-
fragen dem V. Ausschusse zugetheilt worden, schließt der Land tags -Marsch all die Sitzung und
beraumt die nächste Sitzung auf Samstag Vormittag 11 Uhr au.

(Schluß der Sitzung 1^2 Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.
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o. Referat, betreffend den Antrag auf Uebernahme der Kommunalstraße von Steele nach
Oelsenkirchen unter die Provinzialstraßen. Geht an den V. Ausschuß.

f. Antrag auf Dechargiruug der Rechnung über den Fonds zur Zahlung von Kreis- und
Kommunal-Wegebau-Untcrstützungen pro 1879, Geht an den V. Ausschuß.

5. Von dem Abgeordneten Heuser und Genossen ist folgender mit 18 Unterschriften
bedeckter Antrag schriftlich dem Landtags-Marfchall übergeben worden:

„Der hohe Provinzial-Lanbtag wolle beschließen, die Königliche Staatsregierung zu
ersuchen, der Landesvcrtrctung baldmöglichst die Vorlage eines Gesetzentwurfes zu
machen, dahin zielend:
„Daß die dem Eigenthümer zufallenden Versichernngsgelder für abgebrannte oder
durch Brand beschädigte Gebäude, wenn diese Gelder nicht statutengemäß zur Wieder¬
herstellung der Gebäude verwendet werden müsse» oder verwendet worden sind, dem
Hypothekargläubiger für feine eingetragene Forderung nach der gesetzlichen Rangordnung
haften,"

Der Antrag wird dem tombinirten I. und IV. Ausschuß überwiesen.
Der Abgeordnete Scul wird auf seiueu Wunsch für diese Angelegenheit dem tombinirten

I. und IV. Ausschuß zugetheilt.
6, Es sind noch folgende Petitionen eingelaufen:
a. Antrag des Kuratoriums der Königliche« höheren Lehranstalt für Textil-Industrie zu

Crefeld um Bewilligung eines jährlichen Zuschusses von 6000 Mark für diese Anstalt auf die
Dauer von 5 Jahren. 5

Der Abgeordnete Ientges macht diee Petition zu der feinigen, fie wird genügend
unterstützt,und geht an den tombinirten I. und IV. Ausschuß.

d, Petition des Vorstandes der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde zu Köln um
Bewilliguug einer regelmäßigen Subvention zur Förderung der wissenschaftlichen Unternehmuugcu
dieser Gesellschaft.

Zugleich ist dem Landtags-Marfchall eiue Denkschrift über die Aufgaben der genannten
Gesellschaft in mehreren Exemplaren übersandt worden, welche den Lanbtags-Mitgliedern zur
Verfügung stehen.

Der Abgeordnete Markus macht die Petition zu der seinigeu, sie wird genügend unterstützt
und in Abweichung von der generellen Geschäftseiutheiluug dem III. Ausschuß zugewiesen,

«, Petition von Interessenten betreffend die Errichtung einer laudwirthfchaftlichen Winter¬
schule zu Waldbroel.

Der Abgeordnete Limbourg macht die Petition zu der seinigeu, sie wird unterstützt und
wie die vorhergehende dem III Ausschuß zugetheilt,

ä. Petition eiuer Anzahl von Interessenten, betreffend die Hergabe der Provinzialchausseen
zum Bau der projeltirten Sekundairbahn von Call nach Hellenthal,

Der Abgeordnete von Werner macht die Petition zu der seinigeu, sie wird genügend
unterstützt und geht an den V. Ausschuß.

Der genannte Abgeordnete wird auf feinen Wunsch für diefe Sache dem V, Ausschuß
zugetheilt.

e. Petition der Bürgermeister von Siegburg und Menden auf Errichtung einer festen
Siegbrücke im Zuge der Beuel-Overather Proviuzialstraße zwifchen Sicgburg und Siegburg-
Mülldorf.
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Der Abgeordnete Strunck macht die Petition zu der fcinigen, sie wird genügend
unterstützt und geht an den V. Ausschuß.

Der genannte Abgeordnete wird ans seinen Wunsch für diese Angelegenheit dem V, Ausschuß
zugetheilt.

k, Petition des katholischen Kirchenvorstandes zn Godesberg um Gewährung eines
Zuschusses zur Restanration der Michaclstapelle auf dem Oodesberge.

Der Abgeordnete Graf von Hoensbroech macht die Petition zn dem seinigen, sie wird
genügend unterstützt und geht ausnahmsweise an den III. Ausschuß.

ß. Antrag des Bürgermeisters von Eupen um Uebernahme der Markt- und Kirchstraße
in Eupen auf den Provinzialstraßenfonds,

Der Abgeordnete Freiherr von Schcibler macht diesen Antrag zu dem seinigen, derselbe
findet genügende Unterstützung und geht au den V. Ausschuß.

Der genannte Abgeordnete wird auf seinen Wunsch für diese Angelegenheit dem V. Ausschuß
zngetheilt.

Es wird in die Tagesordnung eingetreten und findet dieselbe Erledigung wie folgt:
1. Die vom Provinzial-Verwaltungsrathe in Gemäßheit des Regulativs für die Organifatiou

der Verwaltung des proviuzialständischen Vermögens und der proviuzialständischen Anstalten in der
Nheiuprovinz vom 27. September 1871 erstatteten Verwaltungsberichte für die Geschäfts¬
jahre 1879 und 188U gelangen zur Kenntniß und geben im Anfchluß an das bezügliche
Referat des kombiuirten I. und IV. Ausschuß zn keinen Bemerkungen Anlaß.

Nur wünscht der Abgeordnete Conze, daß in den künftige« Verwaltnngsberichten die
Zahl der Krauten in den Irrenanstalten wiederum nach den Peusionssätzeu und klassenweise
spezificirt aufgeführt werden, um die Zunahme an Pfleglingen ersichtlich zu machen, und beantragt
derselbe die Aufnahme eines bezüglichen Vermerks in das Sitzungs-Protokoll.

2. Betreff« der vom Provinzial-Verwaltungsrathe uuter Nr. 8 der Drucksachen vorge-
fchlagenen Verlegung des Etats- und Rechnungsjahres für die provinzialständische
Verwaltung wird nach dem übereinstimmenden Antrage des Proviuzial-Verwaltungsralhs und
des kombiuirtenI. uud IV. Ausschusses beschlossen:

1. „Das Etats- und Rechuungsjahr für die gesammte provinzialständische Verwaltung
(.««schließlich der Proviuzial-Feuer-Societät vom 1. April 1882 ab auf den Zeitraum
vom I. April bis 31, März mit der Maßgabe zu verlegeu, daß das erste Quartal
des Kalenderjahres 1882 mit dem Etats- und Rechnungsjahre 1881 vereinigt wird;

2. den Proviuzial-Verwalluugsrath zu beauftrage», eine entsprechende Verleguug der iu
den Geschäftsinstruklioueu uud Reglements auf Grund des seitherigen EtatsjahrcS
festgestellten Termine für die Anfstcllnug der Finalabschlüsse und die Rechnungs¬
legung herbeizuführen."

3. Der Etat des Provinzial-LandtagS, des Provinzial-Vcrwaltungsraths Etats« c
und der provinzialstäudifchcn Eentralvcrwaltungs-Behörde für die Etatsjahre vom
1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 3l. März 1884 gelangt
mittelst «n dluc-Änuahme zur Geuchmiguug.

4. Desgleichen der Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten der Ctatsl,
niederen landwirthschaftlichen Schulen, sowie für die Unterstützung fonstiger
landwirthsch astlich er Zwecke für die Etatsjabre vom l. April 1882 bis 31. März 1883
und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.
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.'.. Desgleichen der Etat für die Verwaltung des Ritterguts Desdorf für
die Etatsjahre vom 1, April 1882 bis 31, März 1883 und vom I.April 1883 bis 31. März 1884.

6. Desgleichen der Etat für die Verwaltung des Fonds zur Gewährung
von Entschädigungen für auf polizeiliche Anorduuug getödtetes Rindvieh, Pferde
u. s. w. für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883
bis 31. März 1884.

Hierbei wird gemäß dem von dein combiuirtcu I. und IV. Ausschuß gestellten Antrage
zusätzlich beschlossen,dem Provinzial'VerwaltuugSralhe aufzugeben, an den Herrn Ressort-Minister
die auf langjährige Erfahruugeu gestützteBitte zu richten, oaß die bestehenden gesetzlichen Maßregeln
betreffend die Verhinderung der Verbreitung der Rotzlrautheit unter den in Vergwerks-Distrilten
arbeitenden Pferden mit größter Strenge aufrecht erhalten werden möchten.

^ ?. Der Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten, welche die
Etntsh^ ' U n t e r st ü tz u u g mildcr Stiftungeu lc., d i e F ö r d c r u n g v o n K u n st und Wisfeuschaft

betreffen, für die Etatsperiode vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April
1883 bis 31. März 188! gelaugt ebenfalls en 1>1ac zur Annahme.

Ein auf die künftige Eutuahme der betreffenden EtatSfmnme aus dem StäudefondS
gerichteter Autrag des Abgeordnete« vou Eyueru wird hierbei im Sinue des Antragstellers
dem Provinzial-Verwaltuugsrathe für die nächstmaligc Etats-Aufstellung zur Erwägung und
event. Abgabe eines bezüglichen Vorschlags überwiesen,

2. 8. Der vom ProvinziabVerwaltungsrathe «nd Nr. 71 der Drucksachen uud beziehungs-
Mh»ng ^' weise vom 3. Ausschuß gestellte Antrag:

„Der hohe Landtag wolle auf Gruud des ß. 3 des Reglements für die Proviuzial-
Hebammen-Lchraustalt zu Köln vom 31. Oktober 1872 den Penfionssatz
für folche Schülerinnen, welche sich auf eigene Kosten ans bilden
lassen, von 3NU auf 40N Mark pro Kursus erhöheu",

wird genehmigt.
„ 9. Der vom Proviuzial-Verwaltungsrathe suk Nr. 72 der Drucksachen gestellte Autrag:

Mha'K. ' „Der hohe Landlag wolle dem vorliegenden Projette einer Erweiterung der
Hebammen-Lehranstalt zu Köln seine Zustimmung ertheilen und zur Aus¬
führung desselben die Summe von 2? 0U0 Mark aus dem, zur Verfügung der
Provinzialstände stehenden Sländefouds bewilligen",

welchem der III. Ausschuß beigetreten war, gelangt ebenfalls zur Annahme.
10. Der Etat für das Hebammeuw esen einschließlich des Spczial-Etats

lMt«<M S>-U'"'^f ür die Hebammen -Lehraustal t zu Kölu für die Etatsjahre vom I. April 1882 bis
31. März 1883 uud vom 1. April 1883 bis 31. März 1884 wird mittels en I)1oc>Anuahme
geuchmigt.

Hiermit ist die Tagesorduung erschöpft.
Nachdem noch der Vice-LandtagS-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler auf

seineu Wunsch für die Sekundairbahn-Fragc dem V. Ausschuß zugetheilt worden, schließt der
Laudtags-Marschall die Sitzung und setzt die nächste Sitzung auf Montag Nachmittag 4 Uhr an.

(Schluß der Sitzung 1 Uhr).

Wilhelm Fürst zu Wied.

Landtags-Marschall.
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Vierte Sitzung.
Verhandelt im Sitmngssanle des Promnzial-Stnndehanses zu Düsseldorf

am Samstag den 19. November 1881.
(StenographischerBericht Seite 33—55,)

Der Landtagö-Marschall eröffnet die Sitzung um 11 Uhr,
Das Protokoll der vorhergehenden Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Das Protokoll der gegenwärtigen Sitzung führt der Abgeordnete Freiherr von Fürstenberg^

Heiligenhoven,
Der Landtags-Marschall macht zunächst die Mittheilung, daß ihm soeben die Nachricht

von dem erfolgten Ableben des langjährigen Laudtagö-Mitgliedcö, Grafen von Schaesberg,
zugegangen sei, und bittet die Versammlung, zu Ehren des Verstorbenen sich zu erheben, was geschieht.

Demnächst werden die neuen Eingänge wie folgt vertheilt:
1, Der aus dem kombmirten I. und IV. Ausschuß zurückgelangte Antrag des Abgeordneten

Ientges und Genossen betreffend die Konrertirung der 4 ^2 "Zotigen Nheinprovinz-Obligationen
in 4°/oige wird nach dem AnsschußAntrage an den Provinzial-Vcrwaltungsrath zur vorgäugigeu
Berathung überwiefen.

Das Ergebniß dieser Berathung soll in einem Referate niedergelegt und demuächst der
Antrag mit thuulichster Beschleunigung an den tombinirten I. nnd IV. Ausschuß zurückverwiese»
werden, damit die Erledigung des Antrags noch in der laufenden Sitzungsperiode erfolge.

2. Vou dem Herrn Landtags-Kommissar ist ein Schreiben eingegangen, betreffend die
Frage des Anschlusses der landrechtlichen Kreise der Rheinprovinz an die Landschaft der Provinz
Westfalen. Dasselbe wird zunächst zur Prüfung der rechtlichen Seite der Frage an den VI. Ausschuß
verwiesen.

3. Von dem Herrn Landtags-Kommissar sind ferner zum Zwecke der zu thätigenden
Ersatzwahlen für die Bezirks«Kommiffionen zur Entscheidung über Beschwerden und Reklamationen
gegen die Veranlagung zur klassificirten Einkommensteuer und zur Klassensteuer die Verzeichnisse
der einkommensteuerpflichtigenEinwohner der Regierungsbezirke Aachcu uud Trier übersandt worden.
Dieselben werden demnächst vor der Wahl zur Einfichtnahme offen gelegt werden.

4, Von Seiten des Provinzial-Verwaltungsraths sind folgende weitere Vorlagen
eingegangen:

ll. Referat, betreffend den Stand des Grundwafferö im Keller der Taubstummenschule
zu Kempen. Geht an den III. Ausschuß.

b. Referat, betreffend die Betheiligung des Provinzial-Verbandes au der im Jahre 1882
zu Berlin stattfindenden allgemeinen deutschen Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene und des
Rettungsweseus, Geht an den III. Ausschuß.

0. Antrag ans Dechargirung der Rechnung über den allgemeinen Bedürfuißfonds der
Provinzial-Irrenanstalten pro 1879. Geht an den III. Ausschuß.

ä. Desgleichen der Baurechnung über die Instandsetzung der Direttorwohnung im Land¬
armenhause zu Trier. Geht an den III. Ausschuß.



38

Fünfte Sitzung.
Verhandelt im Sitmngsscmle des Prooinzial-Stnndehauses zu Düsseldorf

am Montag den 21. November 1881.
(StenographischerBericht Seite 56—82.)

Der Landtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 4 Uhr.
Das Protokoll der vorhergehenden Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Als Protokollführer für die heutige Sitzung fuugirt der Abgeordnete Pelz er.
ES werden folgende Eingänge mitgetheilt:
1. Von dem Herrn Landtcigs-Kommissar sind die von den Königlichen Regierungen zu

lenz uud Trier für die Jahre vom 1. April 1878 bis Ende März 1881, von der Königlichen
Regierung zu Aachen pro 1878/79 und 1879/80 und von den Königlichen Regierungen zu Köln
und Düsseldorf für die Jahre 1879/80 und 1880/81 aufgestellten Nachweisungen über die Ver¬
wendung der Grundsteuer-Deckuugsfouds übersandt worden. Dieselben werden an den III. Ausschuß
verwiesen,

2. Der Herr Landtags-Kounnisfar hat ferner das Statut der Landschaft der Provinz
Westfalen nebst Auszug aus dem Statut und Antragsformular iu 85 Exemplaren eingesandt und
sind solche bereits an die Landtags-Mitglieder zur Vertheilung gekommen.

3. Eine Anzeige des Bürgermeisters zu Stoppenbcrg, enthaltend die Zurücknahme des
Antrags um Aufnahme der Kommunalstraße von Steele nach Gelsenkircheu unter die Provinzial-
straßen, geht im Anschlüssean das in dieser Sache erstattete Referat des Provinzial-Verwaltungsrathö
8uii Nr. 112 a der Drucksachen an den V. Ausschuß.

4. Von den Vertretungen der Bürgermeisterei Vaßcm, Weher uud Tondorf ist eine
Petition eingegangen betreffend Uebernahme der Noggendorf-Tondorfer Gemeinde-Chaussee auf den
Provinzialstraßenfonos.

Der Abgeordnete Graf Beißet von Ghmnich macht diese Petition zu der seinigen, sie
wird genügend unterstützt und geht an den V. Ausschnß.

5. Eine Eingabe mehrerer Gemeindcverorducten von Lobberich, enthaltend Protest gegen
die nachgesuchte Erhebung der Gemeinde Lobberich in den Stand der Städte, wird an den
VI. Ausschuß verwiesen.

6. Von den eingegangenen Petitionen:
a. Des Sparkassen-Nendanten Remkes zu Krefeld.
d. Des Bürgermeisters a. D. Pasch zu Bockum bei Krefeld,

betreffend Erstattung von Zinsverlusten an ausgeloosten Rheinprovinz-Obligationen, wird die erstere
von dem Abgeordneten Icntges zu der seinigen gemacht und desgleichen die zweite von dem
Abgeordneten Courth uud werden beide Anträge in Folge genügender Unterstützung au den
kombinirten I. und IV. Ausschnß verwiesen,

7. Von dem Abgeordneten von Eynern und Genossen ist folgender mit 33 Unterschriften
versehener Antrag ä. ä. 19. November cr. schriftlich dem Landtags-Marschall übergeben
worden:
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„Die unterzeichneten Mitglieder des 27, Rheinischen Provinzial-Landtags beehren sich
dem Herrn Landtags-Marschall folgenden Antrag zur Vorlage und Genehmigung
durch den Provinzial-Landtag zu überreichen:

„Hoher Provinzial-Landtag möge aus den für die Etatjahre 1882/83—1883/84
disponiblen Beträgen des Ständefonds eine Summe bis zu Mark 50 000 —
füufzigtausend Mark bewilligen, um bis zur Höhe dieses Betrages die künstlerische
Ausschmückung des Stäudehauses zu bewirken.
Hoher Provinzial-Landtag möge dem Provinzial-Verwaltungsrath die Ausführung
dieses Beschlusses übertragen."

Der Antrag wird an den kombiuirten I. und IV. Ausschuß verwiesen.
Der Abgeordnete von Werner wird auf feinen Wunfch für die Berathung der Ange¬

legenheit der projektirtcn Aggerthalbahn von Troisdorf nach Ründeroth dem V. Ausschuß zugetheilt.
Bei nunmehrigem Eintritt in die Tagesordnung wird zunächst der unter Nr. 12 angesetzte

Gegenstand gestrichen und beschließt die Versammlung alsdann über die einzelnen Punkte der
Tagesordnung wie folgt:

1. Der vom Provinzial-^erwaltungsrathe unter Nr, 18 der Druckfachen vorgelegte und
MhaW^' ' von dem lombinirten I. und IV. Auöfchuß mit einigen Modifikationen befürwortete Entwurf eines

Reglements, betreffend die Penfionirung der provinzialständischen Beamten in
der Rheinprovinz einschließlich der Beamten der Provinzial-Feuer-Societät, wird
in Folge einer von dem Abgeordneten Courth zu ß. 11 beantragte» Zusatz-Bestimmung mit
diesem Antrage an den kombiuirten I. uud IV. Ausschuß zur nochmaligen Prüfung zurück¬
verwiesen, nachdem bei einer bloß vorläufigen Abstimmung die übrigen Paragraphen in der vom
Ausschuß vorgeschlagenen Fassung sämmtlich mit der Maßgabe die Genehmigung gefunden hatten
daß im §. 3 als drittes ^,1inL2. eingeschaltet wurde:

„Wenn der Provinzial-Landtag nicht versammelt ist, so kann der Provinzial-Ver¬
waltungsrath provisorisch Vorsorge treffen",

und daß das gleichlautende alinea 2 des §, 3 redaktionell dahin geändert werde:
„Wenn der Provinzial-Landtag nicht versammelt ist, so kann auch in diesem Falle
der Proviuzial-Vcrwaltungsrath provisorisch Vorsorge treffen."

Der qu. Zusatzantrag des Abgeordneten Courth hat folgenden Wortlaut:
„Zu §.11 des Reglements, betreffend die Pensioniruug der provinzialständifchen
Beamten in der Rheinprovinz, beantrage ich:

„Der hohe Landtag wolle folgende zusätzlicheBestimmung beschließen: „Findet
die Beschäftigung des Beamten vorübergehend gegen Tagegelder oder eine
anderweitige Entschädigung statt, so wird demselben die Pension für die ersten
fechs Monate dicfer Vefchäftigung unverkürzt, dagegeu vom siebenten Monat ab
nur zu dem nach der vorstehenden Bestimmung zulässigen Betrage gewährt."

2. Das vom Provinzial-Verwaltungsrathe unter Nr. 19 der Drucksachen vorgeschlagene,
Anhang3^^ neue Reglement über die Tagegelder und Reisekosten der provinzialständifchen

Beamten gelangt mit der Ausnahme unverändert zur Annahme, daß im §. 3 gemäß dem
Antrage des kombinirten I. und IV. Ausschusses nach den Worten „die Beamten" eingeschaltet
wird: „mit Ausnahme derjenigen, die ein Fuhrtosten-Aversum beziehen", so daß der ß. 3 folgender¬
maßen lautet:
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„Als Vergütung an Reise- und Nebenkosten erhalten die Beamten, mit Ausnahme
derjenigen, die ein Fuhrkosten-Aversumbeziehen,die den vorstehenden Feststellungen entsprechenden
Sätze nach den Bestimmungenim tz, 4 der Verordnung vom 15. April 1876."

3. Betreffs der Petitionen des General-Agentender Lebens-Vcrsicherungs- und ErfparnißbankM,,«,,
in Stuttgart, Fr. W. Raiffeisen zu Heddesdorf, um Herbeiführung einer Verbindung mit^
genannter Bank zum Zwecke der Lebensversicherung der provinzialstäudischenBeamten sowie

der Bürgermeister des RegierungsbezirksTrier und des Kreises Adenau um Errichtung
einer Provinzial-Wittwen- und Waisenkasse für die Hinterbliebenen der ständischen
und Kommunalbeamten und der durch Artikel 25 der Novelle zur Landgemeinde-Ordnung
vom 25. Mai 1856 verheißenenProvinzial-Pcnsionskassefür die Bürgermeister und

der hiermit verbundenenPetition des Vorstandes des Vereins der Bürgermeister der
Landgemeindenin der Rheiuprovinz um Bildung einer Provinzial-Pensionskasse für die Bürger¬
meister der Landgemeindenin der Rheinprovinz
erklärt die Versammlung sich nach dem Antrage des kombinirtenI. und IV. Ausschussesdamit
einverstanden,daß die sämmtlichen Peteuten im Sinne der vom Provinzial-Verwaltungsrathe in
dem Referate unter Nr. 17 der Drnckfachen bezw. in dem dazu gehörigen Nachtrag niedergelegten
und gebilligtenAusführungen befchieden werden.

4. Die vom Provinzial'Verwaltungsrathe in dem Referat »nd Nr, 20 der Druckfachen,
betreffenddie Darbringung einer Hochzeitsgabe Seitens des Provinzial-Verbandes
der Rheinprovinz bei Gelegenheit der Vermählung Seiner Königlichen Hoheit des
Prinzen Wilhelm von Preußen, gestellten und von dem kombinirten I. und IV. Ausschuß
empfohlenenAnträge:

1. „zu dem Vorgehen des Provinzial-Verwaltungsraths in dieser Angelegenheitnachträglich
die Genehmigung zu ertheilen, und

2 zu bestimmen, daß die Kosten des als HochzeitsgabeauscrsehenengoldenenPokals im
Betrage von 40 000 Mark nebst einem Betrage von 14 Mark 75 Pf. für Neben¬
kosten (Stempelkosten) aus dem Zinsgewinn der Provinzial-Hülfskaffeentnommen werden",

gelangen einstimmigzur Annahme.
5. Im Anschlnsse hieran bringt der Land tags -Marsch all folgendenvon Se. Durch¬

laucht Fürst und Altgraf zu Salm-Reifferscheidt-Dhk ihm »vergebenen Antrag außerhalb der
Tagesordnung zur Verlesung:

„Der 27. Rheinische Provinzial - Landtag wolle beschließen, aus Veranlassung der
glücklichen Rückkunft Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin in die
Rheinprovinz und der Rettung aus schwerer Krankheit Allerhöchstderselben der
freudigen Theilnahme der Provinz in einer Adresse Ausdruckzu geben."

Der Antrag findet freudigen Anklang und wird per Acclamatiou angenommen. Es
wird in der Tagesordnung fortgefahren und

6. der Etat für das Irrenweseu nebst den Spezial-Etats für die ^
Provinzial- Irren-Anstalten zu Andernach,Boun, Düren, Grafcnberg und Merzig, fowie "^^3^3.
für die Provinzial-Anstalt Siegburg für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883
und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884 en dloo mit der Maßgabe genehmigt, daß nach
dem Vorschlage des III. Ausschussesdas Gehalt (Remuneration) des katholischen Geistlichen an
der Irrenanstalt zu Mcrzig (Ausgabe-Titel II Nr. 5 des betreffeudenSpezial-Etats) zur Gleich¬
stellung mit dem evangelifchen Geistlichen von 600 Mark auf 700 Mark, also um 100 Mark

5»
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erhöht und der Beitrag dieser Erhöhung mit 100 Mark bei dem Ausgabe-Titel XI Insgemein
sub Nr, 8 daselbst abgesetzt wird.

,^. ?. Der Etat des Landarmenhauses zu Trier für die Etatsjahre vom 1. April 1882
^MsM^ bis 31. Mär; 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884 gelangt en 1>1oc zur Annahme.

8. Desgl. der Etat der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler für die
Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

9. Die vom Provinzial-Verwaltungsrathe in dem DruckstückNr, 78 beantragten dauernden
Unterstützungen an ehemalige Bedienteste der Irrenanstalt zu Siegburg
und zwar:

an den Wärter Köntgen 360 Mark jährlich,
„ „ HansknechtGesser 240 „ „
„ „ Hausarbeiter Nonn 230 „ „
„ die Wittwe Kolb 250 „

werden bewilligt,
^y. 10. Desgl. wird nach dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths »nd Nr. 80 der

Mh^H^-' Drucksachender vormaligen Ober-Aufseherin Hammerstein an der Provinzial-
Arbeitsanstalt zu Vrauw eiler ein jährlicher Pensionsbetrag von 555 Mark und desgl.
der AufseherinSchmidt ein solcher von 396 Mark dauernd bewilligt.

11. Desgl. wird nach dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths in Nr. 81 der
Drucksachen den Hinterbliebenen von Beamten der Provinzial-Arbeitsanstalt zu
Brauweiler und zwar:

1. der Wittwe Franz Wölke,
2. „ „ Andrea« Rüdesheim,
3. „ „ Johann Kürten,

eine fortlaufende Unterstützungvon je 108 Mark pro Jahr dauernd bewilligt.
^2 12. Dem Auffeher Schuch an der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Bran-

Unh^g^-'- ^ weiter wird nach dem Vorschlagedes Provinzial-Verwaltungsraths in Nr. 82 der Drucksachen
eine einmalige außerordentlicheUnterstützungvon 500 Mark aus den Mitteln des Etats dieser
Anstalt bewilligt. Die Tagesordnung ist hiermit erledigt.

Der Landtags- Mar schall schließt die Sitzung uud setzt die nächsteSitzung auf Mittwoch
Nachmittag 5 Uhr an.

(Schluß der Sitzung 6'/2 Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marfchall.
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Sechste Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Prolnnzial-Ständehanses zn Düsseldorf

om Mittwoch den 23. November 1881.
(Stenographischer Bericht Seite 82—104.)

Der Landtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 5 Uhr.
Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Protokollführer für heute ist der Abgeordnete Freiherr von Fürsten derg-Heilig enhoven.
Von Seiten des Herrn Landtags-Kommissars sind in der Angelegenheit, betreffend die

zur Regelung der Erbfolge in den Bauernhöfen zu ergreifenden Maßregeln, die bezüglichen Berichte
der 5 Regierungen der Provinz zur event. Benutzung zugesandt worden, dieselben gehen au den
VI. Ausschuß.

Vom Provinziäl-Verwaltungsrathc liegen folgende neue Drucksacheu vor:
a. Nachrichtliche Mittheilung betreffend die am 1. Oktober cr. in den Provinzial-

Irrenanstalten zu Andcrnach, Düren, Grafenberg und Merzig verpflegten Kranken.
Ist durch die erfolgte Vertheilung unter die Laudtagsmitglieder erledigt,
d. Referat, betreffend den ferneren Ankauf von Grundeigenthum für die Rheiuische

Provinzial-Irreranstalt zu Grafenberg.
Geht an den III. Ausschuß.
o. Referat, betreffend die generelle Ermächtigung des Provinzial-Verwaltungsraths zum

Ankaufe von Ländereien für die Provinzial-Irrenanstalten.
Geht ebenfalls an den III. Ausschuß.
Das ucue Statut der Rheinischen Provinzial-Hülfskasse, wie es aus der Berathung des

kombinirten I. und IV. Ausschusses hervorgegangen ist, gelangt nebst dem Ausschuß-Referat im
Druck unter die sämmtlichen Landtags-Mitglieder zur Vertheilung.

Das Mitglied des Provinzial-Verwaltungsraths und der Direktion der Provinzial-Hülfskasse,
Herr Jakob Horst zu Köln, hat aus Gesuudheitsrücksichteu diese Mitgliedschaft niedergelegt. Die
demnach erforderliche Neuwahl eines Mitgliedes des Provinzial-Verwaltungsraths wird bei den
übrigen Wahl-Angelegenheiten verhandelt werden.

Von dem Jakob Vohn II zn Monzelfeld, Bürgermeisterei Bernkastel, ist durch Ver¬
mittelung des Abgeordneten herrmanu eine Petition eingereicht worden um Gewährung einer
Entschädigung für ein beim Walzen der Provinzialstraße verunglücktes Pferd.

Der Antrag wird mit Zustimmung des genannten Abgeordneten an den Provinzial«
Verwallungsrath verwiesen.

Ein eingegangenes Gutachten des Kreislandraths zu Kempen hinsichtlich des Gesuchs der
Gemeinde Lobberich um Verleihung der Städteordnung wird zu den Vorstücken an den VI. Aus¬
schuß überwiesen.

Eine Offerte des E. Wirths zu Bonn, betreffend käufliche Uebcrlasfung eines Hauses
an der Koblenzerstraße in Bonn zur Herstellung eines Provinzial-Museums, geht als Anlage zu
dem Referat des Provinzial-Verwaltungsraths unter Nr. 31 der Druckfachen an den kombinirten
I. und IV. Ausschuß.
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Nr. 1s.

Anhang Nr.^,

Anhanss Nr. Ib.

Nr. ^

Eine Beschwerde des Notars Vogels zu Langenberg bei Elberfeld wegen Steuerein¬
schätzung wird als nicht zur Kognition des Landtags gehörig abgewiesen.

Der in einer früheren Sitzung dein tombinirten I. und IV. Ausschuß zugewiesene Antrag
des Abgeordneten Heus er und Genossen, betreffend Anregung eines Gesetzentwurfs behufs Ver¬
haftung der Brandentschädigungsgelder zu Gunsten bestehender Hypotheken, wird anderweit an den
VI. Ausschuß verwiesen.

Der Abgeordnete Limbourg wird auf seinen Wunsch für die Berathung des Gesuchs
der Gemeinde Lobberich um Verleihung der Städteordnung dem VI. Ausschuß zugetheilt.

Der Entwurf der in der letzten Sitzung beschlossenen Adresse an Ihre Majestät die
Kaiserin und Königin wird verlesen und festgestellt und gelangt im Verlauf der Sitzung zur
Unterzeichnung.

Es wird in die Tagesordnung eingetreten und findet dieselbe Erledigung, wie folgt:
1. Der vom Provinzial-Verwaltungörathe unter Nr. 25 der Drucksachen gestellte Antrag:

„Der Provinzial-Landtag wolle beschließender Meliorations-Genossenschaft des
Nlfbachtbales den Betrag von 24000 Mark, welcher derselben zur Wiederherstellung
der durch die Hochfluth im December 1880 uud Januar 1881 neuerdings entstandenen
Schäden einstweilen vorschußweise gezahlt wurde, als eine Beihülfe aus dem Zins¬
gewinne der Provinzial-Hülfskasfe definitiv zu bewilligen",

welchem der I. und IV. Ausschuß sich augeschlossenhatten, wird angenommen.
2. Gemäß dem vom Provinzial-Verwaltungsrathe unter Nr. 26 der Drucksachen gestellten

und von dem tombinirten I. und IV. Ausschuß zur Annahme empfohlenen Antrage wird beschlossen:
„»,. den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen, die noch erforderlichen Bauten
auf dem Rittergute Desdorf nach den Plänen uud Kostenanschlägen vom 22.
September refp. 10. November 1880 zum Gefammttostenbetrage von 41300 Mark
ausführen zu lasten;
K. zur Deckung dieser Kosten den Betrag von 41 300 Mark aus dem Zinsgewinne der
Provinzial-Hülfökafse zu überweisen".

3. Zu dem Referate des Proviuzial-Vcrwaltungsraths unter Nr. 33 der Vorlagen wird
nach dem Antrage des tombinirten I. und IV. Ausschusses beschlossen, für die in dem Referate
bezeichneten Zwecke aus dem Zinsgewinn der Provinzial-Hülfskasfe eine Beihülfe von 39 192 Mark
zu bewilligen und zwar:

^.. zur Regulirung der Niers: 1. im Kreise Geldern.....17 951 M.
2. im Kreise Eleve......13 741 „

L. zur Wiederherstellung des Nierskanals und der Kanalschleuse . 7 500 „
in Summe . . 39192 M.

4. Der vom Provinzial-Verwaltungsrathe »ud Nr. 34 der Drucksachen gestellte und von
dem lombinirten I. und IV. Ausschuß befürwortete Antrag:

„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen, dem Provinzial-Verwaltungsrath Behufs
allmählicher Beseitigung der durch die Frostschäden in den Jahren 1879/80 und 1880/81
an den Obstbaumpflanzungen in der Rheinprovin; entstandenen Verluste, sowie
Behufs Hebung der Obstbaumzucht nach Maßgabe der in seinem Referate dargelegten
Gesichtspunkte auf die Dauer von 5 Jahren den Betrag von jährlich 12 000 Mark
aus dem Zinsgewinne der Provinzial-Hülfskasfe zur Disposition zu stellen",

gelangt zur Annahme.
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5. Der Antrag der Stadt Miilheim a. b. Ruhr auf Bewilligung eines Zu¬
schusses zu den Kosten der Errichtung einer Vaugewerk- und Maschinenbauschule
wird nach dem Vorschlagedes kombinirtenI. und IV. Ausschusses abgelehnt, Z^

6, Die Uebernahmeeiner den Armen der Stadt Kettwig bis Ende 1875 aus Staats- ^
fonds gezahlten Reute von 100 Mark jährlich von 1876 ab auf den Provinzialfondswird genehmigt.

?. Der Etat der Verwaltung des Landarmenfonds der Rheinprovinz für die Etats«^ ^
Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884 ^-^
wird nach der Vorlage des Prouinzial-Verwaltungsraths unverändert angenommen.

8. Desgleichender Etat der Staats-Nebenfonds (Polizeistrafgelderfoudsund Ehren-^Natsöeft <^
breitsteinerallgemeinerArmenfonds) für die Etatsjahre vom 1, April 1882 bis 31. März 1883
und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884.

9. Desgleichen der Etat über die Kosten der Unterbringung verwahrloster
Kinder für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883
bis 31. März 1884.

10. Desgleichen der Etat über das Tanbstummenwesen nebst beigefügten 5 Spezial¬
Etats für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis " ^^S^^
31. März 1884.

11. Desgleichen der Etat für die Provinzial-Bli nden-Anstalt zu Düren Nats« f
für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März l883 und vom 1. April 1883 bis °" ^W,
31. März 1884.

12. Der von dem III, Ausschuß zu dem seiuigen gemachte Antrag des Provinzial- ^ ^
Verwaltungsraths in Nr. 70 der Drucksachen.

„Der Provinzial-Landtag wolle:
1. Die Erbauung einer neuen Taubstummenschule für 6 Klassen in

Trier, sowie die Entnahme der hierzu erforderlichenMittel von 65000 Mark aus
den Erssiarnisfender Jahre 1879, 1880 und 1881 nebst aufgelaufenenZinsen der
Wilhclm-Augusta-Stiftungnachträglichgenehmigen;

2. den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen,nach Ueberführuug der männlichenLand¬
armen in das rcstaurirte Hospitalgcbäude,das bisherigeMännergebäube des Landarmen-
Hauses vollständig wieder herzustellen und die hierzu erforderlichenMittel aus den
Kapital-Beständendes Landarmenhauseszu eutuehmeu,vorbehaltlicheines dem nächsten
Provinzial-Laudtagevorzulegenden speziellen Verwendungs-Nachweises"

wird zum Beschluß erhoben.
13. Gegenüber der von dem Provinzial-Verwaltungsrathe in dem Druckstück Nr, 73

vorgeschlagenen Verwendung des aus dem Verkaufe des Inventars derSiegburger
Anstalt herrührenden Kapitals von 42439 Mark 52 Pf. hatte der III. Ausschuß sich
mit Majorität dahin entschieden, dem Landtage vorzuschlagen:„Die aus dem in Rede stehenden
Fonds geleisteten Ausgaben von 6706 Mark und 5600 Mark gut zu heißen, den Restbetrag jedoch
von 30 133 Mark 52 Pf. unter Ablehnung des bezüglichen Antrags des Provinzial-Verwaltnngs-
raths zur Deckung eines entsprechenden Theilbetrags des AMufspreises von Ländereicn zu der
Irrenanstalt Grafenberg verwenden zu wollen. Es wird dem Antrage des Ausschussesgemäß
beschlossen.

14. Der Etat der Provinzialstraßen-Verwaltung für die Etatsjahre vom E^sn«-
1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884 wird unver- ^^«5.
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ändert angenommen und dabei das umsichtige und praktische Eingreifen der provinzialständischen
Oberbeamten in Leitung der Straßenverwaltung anerkannt,

„y 15. Der Etat über den Nebenfonds der Straßenverwaltung zur Unter-
H^zM?- ' stützung von Provinzialstraßen-Aufsehern und Wärtern für die Etatsjllhre vom

1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis 31. März 1884 wird ebenfalls
unverändert genehmigt.

Da die Tagesordnung erledigt ist, schließt der Landtags-Marschall die Sitzung und
beraumt die nächste Sitzung auf Morgen (Donnerstag) Mittag 12 Uhr an.

(Schluß der Sitzung 7 Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.

Siebente Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaal des Provinzial-Ständehauses zn Düsseldorf

mn Donnerstag den 24. November 1881.
(Stenographischer Bericht Seite 104—123.)

Der Landtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 12 Uhr.
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Als Protokollführer für die beutigc Sitzung fnugirt der Abgeordnete Pelz er.
Von den Abgeordneten von H e i st c r und Genossen ist ein mit 5 Unterschriften versehener

Antrag ä. ä. 23. November er. dem Landtags-Marschall eingereicht worden, welcher
folgendermaßen lautet:

„Im Anschlüsse an die Verhandlungen deö dritten Ausschusses über die Petition der
Stadt Köln, betreffend die Aufnahme von geisteskranken Pfleglingen, beehren wir uns
folgenden Antrag an den Provinzial-Landtag zu richten:

„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen, den Provinzial-Verwaltungsrath zu
ermächtige«, die Provinzial-Irreuanstalt bei Bonn bereits vor dem 1. April 1882
zu eröffnen, den Betrieb dieser Anstalt unter Zugrundelegung des für dieselbe
festgesetzte«Etats für die Zeit vom 1. April 1882 bis dahin 1884 vom Tage
der Eröffnung der Anstalt an führen zu lassen und die hierzu erforderlichen
Zuschüsse bis zum 1. April 1882 aus dem allgemeinen Vedürfnißfonds für alle
Irren-Anstalten (Lonk. Etat für das Irren-Wesen pro 1879 un° 1880 Nr. 6)
zu entnehmen."

Der Antrag geht an den III. Ausschutz.
Desgleichen ist von den Abgeordneten Eonze und Genossen folgender mit 15 Unter¬

schriften versehener Antrag übergeben worden:
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„Der hoho Provinzial-Landtag wolle beschließen, den Provinzial-Vcrwaltungsrath zu
beauftragen, die aus der Einfahrthalle des Ständehauses zu den Vestibüls rechts und
links hinaufführenden Treppen in der Weife zu verändern, daß die Steigungs-Verhältnisse
dieser Treppen dieselben werden, wie bei der Haupttreppe, und wolle ferner beschließen,
für die Kosten dieser Veränderung 3000 Mark auf den Ständefonds anzuweisen."

Der Antrag geht an den kombinirten 1. und IV. Ausschuß.
Von der Gemcindevertretuug von Grevenbroich ist eine Petition eingebracht worden

betreffend AbPflasterung der Proviuzialstraße Äöln-Venlo uud Nrückcuanlageu in der Stadt Grevenbroich.
Der Abgeordnete Brcuer macht die Petition zu der seinigen, sie wird genügend unterstützt

und geht an den V. Ausschuß.
Der gcnauute Abgeordnete wird ans seinen Wuusch für diese Angelegenheit dem V. Ausschuß

zugetheilt.
Von dem Heinrich Byns zu Audernach liegt eine Petition vor, worin derselbe um Ent,

schädigung für die ihm aus einer Verhandlung über Ankauf von Land zu Zwecken der Proviuzial-
Irrenanstalt dafelbst entstandenen Verluste nachsucht.

Der Abgeordnete Graf von Hoensbrocch macht diefe Petition zu der feinigen, sie wird
genügend unterstützt und geht au den III. Ausschuß.

Eine fernere Petition betrifft den Antrag der Gemeinden Kreuzau und Winden um
Unterstützung zur Herstellung von Brückenrampcn und Reguliruug des Rocrflusses aus Provinzialfonds.

Der Abgeorduete Graf Wilberich vou Spee hat diese von ihm übcrgebene Petition zu
der seinigen gemacht, sie findet genügende Unterstützung und geht an den V. Ausschuß.

Der genannte Abgeorduete wird auf feinen Wunsch für diese Angelegenheit dem V. Ausschuß
zugetheilt.

ES wird in die Tagesorduuug eingetreten und wie folgt beschlossen:
1. Das Reglement, betreffend die Pcnfionirung der provinzialständischen Ä,,n„„

Beamten in der Rhein Provinz, einschließlich der Beamten der Provinzial-Feuer-Societät
wird in der Fassung, wie dasselbe bei der vorläufigen Abstimmung in der 5. Sitzung vorbehaltlich
der Beschlußfassung über die von dem Abgeordneten Eourth zu §. 11 beantragte Zufatzbestimmung
acceptirt worden war, mit diesem Zusatz-Anträge von Neuem zur Berathuug gestellt.

Letzterer wird angenommen uud demnächst, da kein Widerspruch erfolgt, das ganze
Reglement conform der früheren Abstimmuug mit dem jetzt beschlossenenZusätze zu ß. 11 vom
Land tags-Marsch all für genehmigt erklärt.

Der vom Provinzial-Verwaltuugsrathe sub Nr. 18 der Drucksachen vorgelegte Reglements-
Entwurf hat demuach folgende Aenderungen erfahren:

»,. In Z 3 nlinLÄ 2 treten an Stelle der Worte „vom Provinzial-Verwaltungsrathe"
die Worte: „vom Provinzial-Landtage".

K. In §. 3 wird als drittes Alinea eiugeschoben:
„Wenn der Provinzial-Laudtag nicht versammelt ist, so kann der Provinzial-Verwaltungsrath

provisorisch Vorsorge treffen".
«. In §. 4 aliuLli, 2 treten zwischen die Worte „so kaun" uud „der Bcrwaltungsrath"

die Worte: „auch in diesem Falle."
ei. In ß. 5 erhält alin««. 3 folgende Fassung:
„In dem im §. 2 erwähnten Falle beträgt die Pension in der Regel ^°/8«, im Falle des

§- 4 höchstens 2«/8« des vorbezeichueten Diensteinkommens."
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e. In §. 6 litwla o. Wird nach dem Worte „Kommissionsgebühren"das Wort „Reisekosten-
Entschädigungen"eingefügt.

f. In §. 7 lllinea 2 werden die Worte „von dem letzteren Zeitpunkte an" geändert in:
„von dem Tage dieses Eintritts an".

^. Z. II erhält folgendenZusatz:
„Findet die Beschäftigungdes Beamten vorübergehendgegen Tagegelder oder eine ander-

weite Entschädigungstatt, so wird demselbendie Pension für die ersten sechs Monate dieser
Beschäftigungunverkürzt, dagegenvom siebenten Monat ab nur zu dem nach der vorstehenden
Vestimmuug zuläfsigen Betrage gewährt".

1i. In ß, 15 alinsa, 3 treten an Stelle des Wortes „Pensionirung" die Worte: „einst«
weilige Enthebung vom Dienste unter Gewährung einer dem Betrage des Pensions-Anspruches
entsprechenden Entschädigung"

i. In ß. 20 aline», 2 werden die Worte „fallen demselben zur Last" ersetzt durch
„können demselben zur Last gelegt werden".

(Der Vicc-Landtags-Marschall übernimmt den Vorsitz.)
2. Von der Vorlage des Provinzial-Verwaltuugsraths unter Nr. 21 der Drucksachen,

M^"^^' betreffend die Feststellung eines Provinzial-Wappens für die Rheinprovinz, wird
Kenntniß genommen.

3. Der Etat für die Verwendung des Zinsgewinns des Rheinischen
Meliorationsfonds für die Etatjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom
1. April 1883 bis 31. März 1884 wird unverändert angenommen.

22.^. 4. Der Wittwe des Feuer-Societäts-Inspektors Schelauste wird für die
Mha"2 " Dauer der nächsten Amtsperiodeeine jährliche Unterstützung von 1000 Mark nach den, Antrage

des Provinzial-Verwaltuugsraths bewilligt.
5. Die Rechnungen über den Etat des Provinzial-Landtags, des

Provinzial-Verwaltungsraths uud der provinzialständischen Central-Ver«
waltungsbehörde für die Jahre 1878, 1879 und 1880 werden dechargirt.

N. Dcsgl. die Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben beim Haupt-
Etat der provinzialständischen Verwaltung pro 1878.

7. Desgl. die Rechnungen über die Einnahmen und Ausgaben bei der
Centralkassen-Verwaltung und dem Kreisfondö pro 1879 und 1880.

8. Desgl. die Rechnungen über den Bau der Irrenanstalten zuAndernach,
Bonn, Düren, Grafenberg und Merzig,

9. Desgl. die Rech nun g über die allgemein en Ausgaben des Irren anst lllts-
Baufonds.

10. Desgl. die Rechnung über die Ein nahmen des Irrenan st alts-Baufonds.
11. Dcsgl. die Rechnung über die Kosten der Verlegung und Erweiterung

der Provinzial-Blindenllnstalt zu Düren.
12. Desgl. die Rechnung über die Kosten des Neubaues des Standehause s.
13. Desgl. oie Rechnungen über den Viehentschädigungsfonds pro 1878

und 1879.

14. Desgl, die Rechnungen der Rheinischen Pro vinzial-Feuer- Societät
pro 1877, 1878 und 1879.

ytt-
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15. Desgl. die Rechnungen der Rheinischen Provinzial-Hülfst äffe pro
1878 und 1879.

16. Desgl. die Rechnungen über die Fonds zur Unterstützung milder
Stiftungen :c. und zur Förderung von Kunst und Wissenschaft pro 1879 und 1880-

17. Desgl, die Rechnungen über die Fonds zur Unterstützung niederer
landwirthschaftlicher Schulen, sowie sonstiger landwirthschaftlicher Zwecke
pro 1879 und 1880.

18. Desgl, die Rechnungen über die Verwaltung des Rittergutes Desdorf
pro 1879 und 1880.

(Der Lanbtags-Marschall übernimmt wieder den Vorsitz.)
19. Die Versammlung erklärt sich nach dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths N,,^

in Nr. 59 der Drucksachen mit der seither bezüglich der Verwaltung der Kap italbe stände
der Polizei st rafgelderfonds befolgten Grundsätzeneinverstanden.

20. Es wird nach dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths in Nr. 60 der Druck- ^
fachen einstimmigbeschlossen.Allerhöchsten Orts durch eine Adresse eine Abänderung des §. 1 der ^""S Nr. ^
Verordnung über die Einrichtung und Verwaltung des Landarmenweseusin der Rheinprovinz zn
erbitten, wodurch gestattetwird, „den s o g e n a n n t e n Brauweiler Nclltllfouds mit dem Polizei»
strafgelderfonds des Regierungsbezirks Köln unter der Maßgabe zu vereinigen,
daß die an letzterem Fonds nicht betheiligten Städte des Regieruugöbezirkö
ihren ratirlichen Antheil nach demselben Maßstabe baar herausgezahll
erhalten, nach welchem der Fonds seiner Zeit aufgebracht worden ist",

21. Der Wittwe des verstorbenen Direktors des Landarmen!) ausesBlum „
zu Trier wird die bisherige Unterstützungvon 600 Mark jährlich für die Dauer der nächsten ~^V.Nr. ZZ
Etatsperiode weiter bewilligt.

22. Der Wittwe des verstorbenen Direktors Müller der Provinzial- U»«a
Arbeitsanstalt zu Brauweiler wird die vom Provinzial - Verwaltungsrathe für diefelbe
beantragte jährliche Unterstützungvon 600 Mark, vorläufig vom 1. Januar 1882 ab bis zum
Ablauf der nächstenEtatspcriode, bewilligt.

Hierbei wird nach einem Antrage des Abgeordnetenvon Eerde bestimmt, daß die vom
Provinzial-Verwaltungsrathe vorzuschlagendenwiederkehrendenUnterstützungen resp. PensionS-
bewilligunge»künftighinzur Vermeidung desfallsiger besonderer Anträge in die betreffendenEtats¬
aufstellungeneingerückt werden sollen.

23. Der Wärterin Steinebach bei der Provinzial-Irrcnanstalt zuDüren
wird eine fortlaufende jährliche Unterstützungvon 300 Mark vom 1. Juli 1880 ab bewilligt,

24. Der Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths in Nr. 98 der Drucksachen, zu
genehmigen,daß:

„1. der linsseitigc Zufuhrweg zur Mo sel-Eifenbah «brücke bei Als im
Anschlüsse an die bahnseitig gebaute Strecke nach dem vorliegende,, Projekte auf Kosten
des etatsmäßigen Provinzialstraßen-Neubaufoudsunter direkter Bestreitung des Grund-
erwerbs ausgebaut,

2. nach Fertigstellungdiefcs Zufuhrweges und nach Konstatiruug des bediugnngsmäßigen
Ausbaues der bahnseitig angelegten Brückenanfahrtendie letzteren mit Ausschlußaller
Brückentheilein die provinzielleUnterhaltung übernommen,

6'
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3. gleichzeitig die rechtsseitige Strecke der Moselstraße von der Fähre bei Bullay ab bis
zur Brückcurampe als Provinzialstraße derelinquirt werde"

wird zum Beschluß erhoben.
^ 25. Der in dem Referate des Provinzial-Verwaltungsraths »nk Nr, 99 der Drucksachen

O.n<p"g^^ betreffs des projektirten Straßenbaues von Noßbach nach Neustadt gestellte Antrag:
,,Hoher Landtag wolle:

1, sich damit eiuverstauocn erkläre», daß die in Rede stehende Straße nach dem vorlie¬
genden Projette unter den bei der Ausführung sich im Eiuzelneu event, ergebenden
Modifikationen aus Provinzialfonds gebaut werde, fofcrn die betreffenden Gemeinden
die in vorstehendem Referate näher bezeichneten Bedingungen resp. Verpflichtungen
übernehmen;

2. genehmigen, daß zum Ausbau der Straße aus dem Fonds zu Provinzialstraßeu-Neu-
und Umbauten eine erste Rate von 150 000 Mark vorbehaltlich der Ergänzung der¬
selben auf den für die nächste Etatsperiode erforderlichen Betrag aus den zur Deckung
außergewöhnlicher Bedürfnisse in der Straßenverwaltung bestimmten Ersparnissen des
Vorjahres entnommen werde",

gelangt einstimmig zur Annahme.
26, Betreffs der Verlegung der Durchfahrt in Stromberg, im Zuge der

Anh^^3^'^^ Bingen-Trarbacher Provinzialstraße hatte dn- V. Ausschuß in Ueberciustimmung mit dein Referate
des Provinzial-Verwaltuugsraths den Autrag nugenommcu:

„Hoher Landtag wolle sich dahin aussprechen, den Beschluß vom 5, Mai 1879 aufzu¬
heben und den Status ^no ante zu belassen, eventualiter denselben dahin zu ergänzeu,
daß mit Rücksicht auf das später erst zur Sprache gekommene Vorhandensein eines
Kanals die von der provinzialständischen Verwaltung aufgestellten Bedingungen vorher
erfüllt werden müßten".

Der Antrag wird angenommen.
Die Tagesordnuug ist hiermit erledigt.
Der Landtags- Marsch all schließt die Sitzung uud setzt die nächste Sitzung auf

Morgen (Freitag) Mittag 12 Uhr an,

(Schluß der Sitzung 1°/4 Uhr,)

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtagö-Marfchall.
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Achte Sitzung.
Verhandelt im Silmngssaale des Promnzial°Ständehauses zu Düsseldorf

am Freitag den 25. November 1881.
(StenographischerBericht Seite 123-163.)

Der Landtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 12 Uhr,
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Als Protokollführer für die heutige Sitzung fungirt der Abgeordnete Freiherr von

Fiirstenberg-Heiligenhoven.
Der Landtags- Marsch all macht folgende Eingänge bekannt:
Von Seiten des Herrn Lanbtags-Kommissars ist die Mittheilung eingegangen, daß der

Herr Minister des Innern mittelst Reskripts vom 24. November cr, auf Grund Allerhöchster
Ermächtigung die Verlängerung der Session des gegenwärtig versammelten Provinzial-Landtages bis
einschließlich den 3. December cr. genehmigt habe.

In einem zweiten Schreiben theilt der Herr Landtags-Kommissar mit, daß der nach
einem Erlasse des Herrn Ministers der geistlichen «. Angelegenheiten vom 1. November cr in
Aussicht gestellte Staatsbeitrag zur Restauration der Willibroditirche zu Wesel unter den darin
genannten Bedingungen Allerhöchst bewilligt worden sei.

Das betreffende Schreiben geht mit Bezug auf das den ersten Gegenstand der heutigen
Tagesordnung bildende Referat des Provinzial-Verwaltungsraths unter Nr. 27 der Druckfachen zu
den Akten.

Von Seiten der Abgeordneten Conze und Genoffen ist ein mit 11 Unterschriften
verfeheuer Antrag eingebracht worden ä. ä. 21. November cr,, welcher folgendermaßen formulirt ist:

„Der hohe Landtag wolle befchließen, dem zweiten Alinea des ß. 4 der Geschäfts»
Instruktion für den Landes-Direktor und die ihm zugeordneten oberen Beamten vom
17. April 187? folgenden Zufatz beizufügen:

„Auf den Direktor der Prouinzial-Feuer-Societät und die dem Laudes-Direktor
zugeordneten oberen Beamtin findet diefe Bestimmung keiue Anwenduug",

Der Antrag geht an den kombiuirten I. und IV. Ausschuß.
Von dem Abgeordneten Herrmann ist ein Antrag eingereicht worden um Bewilligung

eines Beitrags von 800 Mark zur Wiederherstellung eines dem Hofpital zu Cues gehörigen, auf
dem Transport zur Düsseldorfer Ausstellung befchädigten werthvollen Altargemäldes.

Der Antrag findet die genügende Unterstützung und geht an den III. Ausschuß,
Es wird in die Tagesordnung eingetreten und wie folgt befchloffen:
1. In Abweichung von dem in dem Referate des Provinzial-Verwaltuugsraths unter

Nr. 2? der Drucksachen gestellten Antrag wird nach dem Vorfchlage des kombinirten I. und IV. ^"ßang ^
Ausfchuffes beschlossen:

„Der evangelischen Kirchengemeinde zu Wesel zu den auf 600 000 Mark veran-
fchlagten Kosten der Restauration der Willibroditirche für die Dauer von sechs
aufeinander folgenden Jahren einen Jahresbeitrag von 8333^/» Mark zu bewilligen".
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2. Es wird nach dem Antrage des kombinirten I. und IV. Ausschusses beschlossen:
„als Beitrag zu den Kosten der baulichen Wiederherstellung der St. Anna-Pfarr¬
kirche zu Düren die Summe von 15000 Mark aus dem Zinsgewinne der Provinzial-
Hülfslassc zu bewilligen, wenn die Civilgemeinde Düren zu diesem Zwecke den gleichen
Betrag hergibt."

3. Gegenüber dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths in Nr. 29 der Drucksachen
hatte der kombinirte I. und IV. Ausschuß dahin Antrag genommen:

„Hoher Landtag wolle beschließen, der Stadt Meisenheim zu den Kosten der baulichen
Wiederherstellung des Thurmes der Schloßkirche daselbst eine Beihülfe von
6000 Mark aus dem Zinsgewinue der Hülfskasse zu bewilligen".

Es wird dem Ausschuß Antrage gemäß beschlossen.
4. Das Referat des Proviuzial-Verwaltungsraths unter Nr. 30 der Drucksachen hatte

dem kombinirten I. und IV. Ausschuß zu folgenden Anträgen Veranlassung gegeben:
1. „Hober Landtag wolle beschließen, der Rheinisch-Westfälischen Anstalt für

Epileptische „Bethel" für die nächste Etatspcriodc eine Beihülfe von jährlich
3000 Mark ans dem Zinsgewinue der Hülfskasse zu gewähren";

2. „Hoher Landtag wolle den Prouinzial-Verwaltungsrath beauftragen, für den nächsten
Landtag eine Vorlage wegen Einrichtung von eigenen Anstalten in der Rheinprovinz
zur Unterbringung von Epileptische» auszuarbeiten".

Zu dem Antrage srck l stellt der Abgeordnete Conze das Amendemcnt: deu Betrag oer
jährlichen Beihülfe von 3000 Mark auf 6000 Mark zu erhöhen.

Bei der Abstimmung wird das Amcndement Conze abgelehnt uud demnächst der Ausschuß-
Autrag n,ä 1 einstimmig angenommen.

Der Antrag der Ausschüsse aä 2 wird sodaun ebenfalls angenommen.
5. Es wirb nach dem Antrage des Proviuzial-Verwaltungsraths in der Vorlage 101 der

Drucksachen die Genehmigung dazu ausgesprochen, „daß die Prämienstraße von Nideggen
nach Schmidt unter Abstandnahmc von weitereu Anforderungen als der vorschriftsmäßigen In¬
standsetzung auf den Provinzial-Straßenfonds übernommen werde".

6. Die Uebernahme der St, Vith -Nodt-Poteaux'er Prämienstraße, sowie der
Schirm-Maldingen-Be ho'er Prämienstraße aus deu Provinzialstraßeufonds wird unter
Genehmigung des in ersterer Straße vorhandenen nicht regulativmäßigeu Gcfätles mit der Bedin¬
gung beschlossen, daß dieselben vorher durch die Gcmeiuden in einen provinzialstraßemnäßigen Zu>
staud zu setzen sind.

7. Zu dem Referate des Provinzial-Verwaltuugsraths unter Nr. 103 der Drucksachen
war vom V. Ausschuß mit Majorität folgender Antrag gestellt worden:

„Hoher Landtag wolle die Aufnahme der Prämienstraße Sprich er- Gindorf
unter die Provinzialstraßen beschließen, jedoch mit der ausdrücklichen Verwahrung, daß
für ähnliche Fälle lein Präcedenzfall geschaffen werde".

Hiergegen beantragt der Abgeordnete von Heister prinzipaliter, die Uebernahme abzu¬
lehnen und auf Unterstützung aus dem Kommunal-Wegebau-Fonds Aussicht zu eröffnen, Für den
Fall der Ablehnung diefes Antrags beantragt derselbe Abgeordnete:

„»,. Die Uebernahme nur uuter der Bedinguug auszusprechcu, daß die Straße chausfee-
mäßig ausgebaut werde und daß die bergseitigen Futtcrmauern von der Uebernahme
ausgeschlossen werden";
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I) den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen, in Bezug auf Steigung und Breite
durch die Verhältnisse gebotene Abweichungen von dem Regulativ zu gestatten."

Bei der Abstimmung wird zunächst über den Prinzipal-Autrag des Abgeordneten von
Heister, der auf Ablehnung der Annahme geht, abgestimmt und bleibt derselbe in der Minorität,
ist qlso gefallen.

Demnächst wird der Unterautrag des Abgeordneten von Heister zur Abstimmung gebracht
und erhält die Majorität. Der Ausschuß-Antrag ist hiermit ebenfalls erledigt

8. Die Aufnahme der Daun-Uelmer Straße unter die Provinzialstraßen nach
Fertigstellung ihres chcmsscemäßigcuAusbaues wird beschlossen.

9. Es wird ferner befchlosfen, die von dem Provinzial-Verwaltnngsrathe in dem Referat
unter Nr. 1U6 der Drucksachen beantragte Aufnahme der Prämienstraßc von Berntastel
nach Zeltingen unter die Provinzialstraßen mit der vorhandenen Planums- und Steinbahnbreite,
jedoch vorbehaltlich der in dem Referate aä 1 bis incl. 4 vorgeschlagenen besonderen Bedingungen
und der in Hinsicht des provinzialstraßenmäßigen Ausbaues etwa sonst noch zu stellenden Anforde¬
rungen zu genehmigen.

Der auf die Streichung der Bedingung aä 4 gerichtete Antrag des Abgeordneten
Herrmann wird vorher abgelehnt.

10. Von dem kombinirten I. und IV. Ausschuß war der Antrag angenommen worden:
Die bisherige Beihülse von je 600 M. per Jahr den Staats-Archiven zu Coblenz und
Düsseldorf für die nächste Staatsperiode aus dem Zinsgewinn der Provinzial-Hülfskasse unter
den vom 25. und 26. Landtage festgesetztenModalitäten weiter zu bewilligen.

Der Abgeordnete Freiherr Felix von Loö stellt hingegen den Antrag (als Zusatzbedingung
zu den früheren Bedingungen):

„Der Provinzial-Landtag wolle befchließeu, den beantragten Zuschuß unter der Bedingung
zu gewähre«, daß der Zutritt zu den Provinzial-Archiven denjenigen Personen gestaltet
sei, welche mit einer Legitimation ocs Herrn Landtags-Marschalls oder Landesdirektors
verfehen sind".

Es wird der Antrag von Loö mit großer Majorität zum Beschluß erhoben, der Ausschuß¬
antrag damit für erledigt erklärt.

11. Von deu Verwenduugs-Nachweisen über die den Staatsarchiven zu
Koblenz und Düffeloorf per 1879/80 bewilligte« Beihülfen wirb Kenntniß genommen.

12. Es wird nach dem Vorfchlage des kombinirten I. und IV, Ausfchuffes einstimmig
beschlossen, die bei der Uutervertheilung der nach §. 16 des Gesetzes über die Kriegs-
leistungen vom 13, Iuui 1873 etwa auszuschreibenden Landlieferungen anf die Kreife
den Provinzialslllndcn zugewiesene Mitwirkung auf den Provinzial-Verwaltungsrath für die Dauer
von 6 Jahren zu übertragen.

Die Tagesordnung ist nunmehr erledigt.
Der Landtags-Marschall fchließt die Sitzuug uud fetzt die nächste Sitzuug auf Morgen

(Samstag) Nachmittag 1 Uhr an.
(Schluß der Sitzung 3^ Uhr.)

Wilhelm FUrst zu Wied,
Landtags-Marfchall.
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Neunte Sitzung.
Verhandelt im Sitznmissaale des Pnwinzial-Etändehmises zu Düsseldorf -

am Samstag, den 26. November 1881.
(Stenographischer BerichtSeite 168—189,)

Der Landtag s-Marsch all eröffnet die Ätzung um 1 Uhr.
Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und nach Feststellung genehmigt.
Als Protokollführer für die gegenwärtige Sitzung fungirt der Abgeordnete Pelz er.
Von Seiten des Provinzial-Verwallungsraths sind folgende weitere Vorlagen eingegangen

und werden im Druck vertheilt:
1. Referat über den Autrag des Abgeordneten Ientges nnd Genossen auf Ermäßigung

des Zinsfußes der Rheinprovinz-Obligationen vou 4^°/« auf 4°/°. Dasselbe bat dem tombinirten
I. und IV. Ausschuß bereits vorgelegen und ist die Schlußberathung der Frage in der letzten
Ausschußsitzung bereits erfolgt.

2. Nachtrag zu dem Referate, betreffend die Petitionen der Städte Köln und Aachen auf
Abänderung des bisherigen Verthcilungsmaßstabeö für die Aufbringung der Beiträge zur Verzinsung
uud Tilgung der beiden ObligationewÄnleiheu der Rheinprovinz für den Ban nnd die erste Ein¬
richtung der Provinzial-Irrenanstalten,

Von Seiten des «andes-Direktors ist ein Schreiben des hiesigen RegieruugS - Präsideuten
vorgelegt worden, worin über die Prästationsverhältnissc der Gemeinde Wiesdorf mit Bezug auf
dcu von Letzterer gestellten Beihülfe-Antrag Mittheilung gemacht wird. Das Referat des tombinirten
I. und IV. Ausschusses über diesen Autrag liegt bereits fertig vor; die Angelegenheit wird jedoch
nnumehr mit dem erwähnten Schreiben als vervollständigt an den tombiuirteu I. und IV. Ausschuß
zurückverwiesenund der Abgeordnete Fried erichs auf feinen Wunsch für die Neuberathnng des
Antrags dem Ausschüsse zugetheilt.

Eine Petition von Interesseuten um ordnungsmäßige Herstellung der Beckiugen-Neuntirchen
Provinzialstraße wird an den Provinzial-Vcrwaltungsrath zur weiteren Behandlung verwiesen.

In geschäftlicher Beziehung wird noch bestimmt, daß für die nicht rechtzeitig fertig zu
stellenden Ausschuß-Referate von der geschäftsordnungsmäßigen Frist der Auflegung zur Kenntniß¬
nahme abgefehen und daß für die Verhandlung des von S chorleiner-Alst'schcu Gesetzentwurfs
an Stelle des schriftlichen Referats mündlicher Bericht der im Ausschüsse bestellten Referenten in
Aussicht genommen werden soll.

Es wird in die Tagesordnung eingetreten und findet dieselbe Erledigung wie folgt:
1. Der Etat für die Verwendung des Zinsgewinnes der Rheinischen

Provinzial-Hülfskasse (Ständefonds) für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis
31. März 1883 nnd vom 1. April 1883 bis 31. März 1884 wird nach dem Vorschlage des
tombinirten I. und IV. Ausschusses unverändert genehmigt.

M-^'— ^' ^ Gegensatze zu dem Antrage des Proviuzial-Verwaltungsraths in Nr. 36 der
UrchanH,^ Drucksachen: „Dem landwirthschaftlichen Verein für Rheinpreußen zur Beschaffung

eines Vereinshaufes in Bonn eine Beihülfe von 25 000 Mark aus dem Zinsgewinn
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der Provinzial - Hülfskassc zu bewilligen", war von dem kombinirtenI. und IV. Ausschussemit
Stimmenmehrheit die Ablehnung des bezüglichenGesuchs des laudwirthschaftlicheuVereins in
Antrag gebracht worden.

Der AbgeordneteV reu er bringt folgendennenen Antrag ein (als Amcndement zu dem
Antrage des Provinzial-Vcrwaltungsraths):

„Hoher Proviuzial° Landtag wolle zur nothwendig gewordenen Vergrößerung der
chemische« Versuchsstatiou zu Bonn dcu gleiche» Betrag, wie die Staatsregierung,
15 000 Mark aus dem Zinsgewinn der Proviuzial-Hülfskassedem landwirthschaftlichen
Verein für Nheinprenßcu zur Verfügung stellen unter der ausdrücklichen Bedingung,
daß dicfer Betrag nur allein zu vorgenanntemZwecke znr Verwendung kommen solle".

Bei der Abstimmungwird zuerst über den Antrag des Proviuzial-Verwaltuugsraths abge¬
stimmt und bleibt derselbe in der Minorität, Demnächst wird der Antrag Brcuer mit großer
Majorität angenommen. Der Antrag des Ausschusses war damit ebenfalls erledigt,

3. DerWittwe des verstorbenen Land tags - Ka stcl laus Pcsch hicrselbst wird Zs„.
die bisher von ihr bezogene Unterstützungvon jährlich 180 Mark ans dem Etats-Titel „Kosten ^ ^~~3^^
des Prouiuzial-Laudtags" vorläufig bis zum Zusammentritte des nächsten Landtags weiter bewilligt.

4. Die Rechnuugcu über die Kosteu der Zwangserziehung verwahr¬
loster Kinder pro 1879 und 1880 werden dechargirt,

5. Desgleichen die Rechnungen über die P o liz cistrafg e lderf ond s und den
EhrenbreitsteinerallgemeinenArmcnfonds pro 1878 und 1879,

6. Es wird in Abweichung von dem Autrage des Provinzial-Vcrwaltungsraths in Nr. 75 U„g
der Vorlagen nach dem Antrage des III. Ausschusses beschlossen: ^"-s^r.^^

„Daß zuvörderst zu versuchen sei, von der Stadt Boun eine Ermäßigung des Gas¬
preises um wenigstens 15°/n von dem bisher gezahlten Grundpreise von 18 Pf. zu
erreichenund nur im Falle der Ablehuuug von Seiten der Stadt Bonn die Summe
vou 34 000 Mark zur Errichtung einer eignen Gasanstalt zu Bonn
aus dem Bcdürfuißfonds für die Irreucmstalten zu bewilligen".

7. Die Rechnungen der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler
pro 18??, 1878 und 1879 werden dechargirt.

8. Desgleichendie Rechnungen des Landarmenhauses zu Trier pro 1878
und 1879.

9. Die Aufnahme der von der GemeindeWegbcrg gebauten Strecke der Dülken-Wcg'berger Z.
Prämienstraße nach vorschriftsmäßiger Instandsetzungauf deu Proviuzialstraßeufoudswird beschlossen. ^^^^M

10. Die Nechuuugeu über die Provinzialstraßen-V erwaltuu g pro 1877
und 1878 werden dechargirt.

Hiermit ist die Tagesordnung erledigt.
Der Landtags -Marschall schließt die Sitzung und setzt die nächsteSitzung auf

Montag Nachmittag 1 Uhr an.
(Schluß der Sitzuug 2^ Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.



Zehnte Sitzung.
Verhandelt im Silmngssnale des Provinzial-Ständehanses zu Düsseldorf

mn Montag den 28. November 1881.
(StenographischerBericht Seite 182—219.)
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Der Marsch«!! eröffnet die Sitzung um 1 Uhr.
Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Als Protokollführer für heute fungirt der Abgeordnete Freiherr von Fürsten berg-

Heiligenhoven.
Vor Eintritt in die Tagesordnung bringt der tzandtags-Marschall ein ihm zugegan¬

genes Antwortschreiben Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin auf die an Allerhöchst Dieselbe
vom Landtage gerichtete Begrüßnngs-Adrcsse zur Verlesung.

Die Tagesordnung wird fodann wie folgt erledigt,
1. Es wird nach den Anträgen des tombinirten I. und IV. Ausschusses unter ausdrück-

ÄchaS^^ ' licher Bestätigung aller in dem bezüglichen Ausschuß-Referate niedergelegten Bedingungen und
Voraussetzungen beschlossen:

u., „den derzeitigen Direktor Seul auf Lebenszeit zum Direktor der Provinzial-
Feuer-Societät zu erwählen;

K. das Gehalt des Direktors Seul von 9000 Mark auf die Summe von 11000 Mark
pro Jahr vom 1. September 1880 ab zu erhöhen,"

wobei die Wahl aä a nach dem Vorschlage des Abgeordneten Freiherrn von Eerde per Akkla¬
mation vollzogen wurde.

2. Der Etat der Rheinischen Provinzial-Fener-Societät für die Etatsjahre vom
1. Januar 1882 bis 31. December 1882 und vom 1. Januar 1883 bis 31. December 1883

wird nach der Vorlage des Provinzial-Verwaltuugsraths mit der Maßgabe genehmigt, daß gemäß
der Beschlußfassung «,ä 11) der heutigen Sitzung die Besoldung des Direktors mit 11000 Mark
eingestellt und daß der durch den Tod des Assistenten a, D. Buhl freigewordene, unter Titel VII
Nr. 23 für denselben vorgesehene Unterstützungsbetrag vou 850 Mark in Abgang gebracht werde.

Inzwischen war das Mitglied des Landtags, Feuer-Societäts-Direktor Seul, in den Saal
eingetreten und erklärt derselbe, von dem Beschlusse bezüglich seiner Wahl zum lebenslänglichen
Direktor der Provinziell-Feuer-Sozietät durch den Landtags-Marschall in Kenutniß gesetzt,
daß er die Wahl annehme.

3. Behufs der vom Provinzial-Verwaltuugsrathe beantragten Feststellung der näheren
Modalitäten für die vorzunehmende Wahl des Lanbes-Direktors waren von dem
kombinirteu I. und IV. Ausschuß in seinem bezüglichen Referate folgende Anträge formulirt:

I. Die Wahl eines Landes-Direttors vorzunehmen, welcher vorbehaltlich der Allerhöchsten
Bestätigung am 9 December dieses Jahres seinen Dienst anzutreten hat.

II. Die Dauer der Wahl auf denjenigen Zeitpunkt festzusetzen,bis auf Grund einer neuen
Provinzial-Ordnung für die Rheiuprovinz ein neu gewählter Landtag zum ersten Male
zusammentritt, mit der Maßgabe jedoch, daß der gewählte Landes-Direktor so lange
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die Amtsgeschäfte fortführt, bis er dieselben einem neu erwählten und Allerhöchst
bestätigten Nachfolger übergeben kann, diese Dauer im Ganzen aber für alle Fälle
auf sechs Jahre zu beschränken,

III. Dem zu wählenden Lanbes-Direktor ein jährliches Gehalt von 12 000 Mark und
freie Dienstwohnung, welche bei der Peusionirung mit 4800 Mark in Berechnung
kommen soll, zu gewähren; was die Pension anlangt, festzusetzen,daß das neue Reg¬
lement, betreffend die Peusionirung der ständischen Beamten, zur Auwenduug kommen
soll mit folgenden Ausdehnungen:

a. daß der ß. 22 auch für den Fall der NichtWiederwahl oder Nichtbestätigung
Anwendung findet,

d. daß der Gewählte, infofern demselben nicht deshalb, weil er sich bereits im
ständischen Dienste befindet, in Gemäßheit des Reglements höhere Pensionsan¬
sprüche zustehen, in den Fällen rer Dienstunfähigkeit, NichtWiederwahl oder
Nichtbestätigung vor Ablauf der Wahlperiode vou sechs Jahren, im ersten Jahre
700 Mark und in jedem folgenden Jahre 700 Mark mehr als Pension
erhalten foll.

Weiter war der I. und IV. Ausschuß noch der Ansicht, daß von dem Abschlüsse eines
Dienstvertrages mit dem neu gewählten Landes-Direktor abgesehen werden könne, dieser vielmehr,
wie beiden Staatsbeamten, durch Ertheilung einer Bestallung Seiteus des Landtags- Marschalls
nach erfolgter Allerhöchster Bestätigung ersetzt werde.

Die Anträge des I, und IV, Ausschusses werden sämmtlich der Reihe nach einstimmig
zum Beschluß erhoben. Die Wahl des Landes - Direktors selbst soll in der Mittwochs-Sitzung
stattfinden.

4. In Abweichung von den in dem Referate des Provinzial - Verwaltungsraths unter ^
Nr. 31 der Drucksachen, betreffend oeu Bau vou Proviuz ial- Museen in Bonn und ' ^.-35 ^s
Trier, enthaltenen Anträgen hatte der tombinirte I. und IV. Ausschuß Folgendes beantragt:

„Der Provinzial-Laudtag wolle, unter Acceptation des vou der Stadt Bonn gemachten
Anerbietens, einen Zuschuß von 20 000 Mark in 10 gleichen jährlichen Raten von
2000 Mark ohne Zinsen und mit Fälligkeit der 1. Rate an dem Tage der Erwerbung
der Baustelle zu zahlen, sowie des Anerbietens der Stadt Trier, ein in der Nähe der
Ruinen des Kaiser-Palastes gelegenes Grundstück als Bauplatz uneutgeltlich herzugeben,
den Provinzial-Verwllltnngsrath ermächtigen:

a, das Nasse'sche Haus und Grundstück zu Bonn für den Preis von 190 000
Mark anzutanfen und diesen Betrag vorschußweise ans dem Ständefonds zu
entnehmen, sowie aus dem für Bonn angesammelten Museums - Banfouds
60 000 Mark zum Ausbau des oben genannten Hanfes verwenden zn dürfen;

d. unter der Bedingung einer angemessenen Betheiligung des Staates an den
Baukosten mit dem Neuban des Museums in Trier vorzugehen,
die erforderlichen Kosten in der ungefähren Grenze einer Gesammt-Banfumme
von 330 000 Mark, soweit zu deren Deckung der Fonds für den Neubau von
Provinzial-Mufeen, sowie der Staatszuschuß zur Zeit uicht ausreicht, vorschuß¬
weise aus dem Ständefonds zu entnehmen;

o. dementsprechend cventl. eine Modifikation der Beschlüsse des 26. Landtages
bezüglich der Betheiligung des Staates an den Baukosten eintreten zu lassen."

7»



?tt.

52

Nachdemzunächst cm Antrag des Abgeordnetenvon Grand-Ry auf Vertagung der
^rage behufs allfcitigcr Orientirung über die bezüglichenBcmftizzen gefallen war, stellte der
AbgeordneteWolters zu dem AusschußAntrage ack a, das Ameudement, die Ermächtigung zum
Ankaufedes Näsle' scheu Hauses an die Voraussetzungzu knüpfen,

„daß sich durch eine öffentliche Ausschreibung ein anderes besseresund billigeres Terrain
nicht fiubet."

Der Abgeordnete Freiherr von Eerde beantragt, die Ermächtigungdes Provinzial-Ver-
waltnngsraths dahin auszusprechen:

„ein geeignetesGrundstückcventl, mit Haus zu Bonn anzukaufenund für die Ankaufs¬
und Ausbausummezusammenhöchstens250 000 Mark zu verwenden."

Bei der Abstimmungwird zunächst das AmeudementWolters angenommenuud sodann
der Ausschuß-Antrag mit diesem Ameudement nach den einzelnen Unterauträgen 8u,K a—«
genehmigt. Der Antrag von Ecrde war damit erledigt,

(Der Vice-Landtags-Marschall übernimmt den Vorsitz.)
,^ 5. <^s wird nach dem Antrage des Proviuzial-Vcrwaltungsraths in Nr 32 der Druck«

Ä.M'^^^ sacheu, welchen der kombinirteI. und IV. Ausschußm dem seinigcn gemachthatte, beschlossen,den
durch Hagelschlag betroffenen Gemeinden Wcilerswist und Konsorten eine Unter¬
stützung von 50 000 Mark aus dem ZinsaMinne der ProoinziabHülfskassezu bewilligen.

(Der Landtags -Marschall übernimmt wieder den Vorsitz)
6. Die Landarmeu-Rechnungen pro 1878 uud 1879 werden dechargirt.
7. Desgl. die Rechnungen der Provinzial-Irrenanstalt zu Grafenberg

pro 1877, 1878 und 1879.
8. Desgl. die Rechnungen der Provinzial Irrenaustalt zu Merzig pro

1878 und 1879.
9. Desgl. die Rechnungen der Provinzial-Irrenanstalt zu Düren pro

1878 und 1879.
10. Desgl. die Rechnungen der Provinzial-Irrenanstalt zu Andernach

pro 1878 und 1879.
11. Desgl. die Rechnungen der Provinzial-Arbeitsaustalt zuSiegbnrg pro

187? und 1878.
12. Desgl. die Rechnungen für die Provinzial-Taubstummenfonds und

Anstalten pro 1878 uud 1879.
13. Desgl. die Spezial - Vaurechnungen über die Vcrgrößerung der Taub-

stummen anst alten zu Brühl und Nenwied.
14. Desgl. die Rechnungen der Provinzial-Blindenanstalt zu Düren pro

1878 und 1879.
15. Desgl. die Rechnungen der Provinzial-Hebammen-Lehranstalt zu

Köln pro 1878 und 1879.
<^. 48. 16. Es wird nach den von dem V. Ausschuß befürwortete«Anträgen des Provinzial-

M^S-^^ ^ Verwaltungsraths in Nr. 105 der Drucksachen beschlossen:
„1. die zu erbauende Straße von Merzig bis zur lothringischen Grenze

nach ihrer Fertigstellungunter die Provinzialstraßen mit Rücksichtauf die Wichtigkeit
der Straße für die Verkehrsvcrhältnissennter der Bedingung aufzuuchmen, daß die
Straße nach den im Regulativ vom 17. Januar 1876 enthaltenen Bedingungen,
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ausgenommen diejenige, betreffend die Steiguugsverhältnisse bei längeren Höhenzügcn,
ausgebaut werde;

2. die in dem H. 3 des besagten Regulativs enthaltene Bedingung, wonach bei
längeren Höhenzügen ans je 300 Meter Länge ein Theil des Maximums der Steigung
bis auf 40 Centimeter vermindert werden müsse, in Bezug auf vorliegende Straße in
der Weife abzuändern, daß streckenweisevon dieser Verminderung nach Maßgabe des
Gutachtens des zuständigen Landes-Vauraths abgewicheu werden darf".

Die Petitionen aus den Gemeinden Oberefch, Schwerdorf, Silvingen, Mondorf, Diesdorf
und FUrweiler wegen Gutheißung einer anderen, als der projektirten Richtungslinie der Straße
waren damit erledigt.

17. In Folge einer Petition des Kirchen-Vorstandes von Eornely-Münster
wird nach dem Autrage des I. und IV. Ausschusses beschlösse«,„der Kirchen-Gemeinde zu Eoruely-
Müuster zur Restauration der ehemaligen Vcnediktincr-Abteikirche daselbst eine Beihülfe von
15 000 Mark aus dem Zinsgewinue der Hülfstaffe zn bewilligen."

18. Die Petition der Gemeindevertretung von Burgbrohl, zur Nestaurirung
der im Dorfe Burgbrohl befindlichen Bildsäule einen Zuschuß zu bewilligen, wird abgelehnt.

19. Es wird nach dem Antrage des III. Ausschusses beschlossen, der pensionirteu
Oberwärterin der Irrenanstalt zu And er nach, Catharina Krause, für die nächste
Etatsperiode eine jährliche Unterstützung von 200 Mark, zahlbar in denselben Raten wie die
Pension, aus dem Ständefonds zu bewilligen."

Da die Tagesorduung erledigt ist, schließt der Land tags-Marsch all die Sitzung
und setzt die nächste Sitzung auf morgen Nachmittag 4 Uhr au,

(Schluß der Sitzung 4 Uhr). '

Wilhelm Fürst zu Wied,
Lanbtags-Marfcball.

Elfte Sitzung.
Verhandelt in: Sitznngsfaale des ProvinMl-Ständchanses zu Düsseldorf

am Dienstag den 29. November 1881.
(StenographischerBericht Seite 219—289.)

Der Landtags- Marschall eröffnet die Sitzung um 4 Uhr.
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wiro verlesen und genehmigt.
Als Protokollführer für die heutige Sitzung fungirt der Abgeordnete Pelz er.
Es wird in die Tagesordnung eingetreten und findet dieselbe Erledigung wie folgt:
1. An Stelle des vom Provinzial-Verwaltuugsrathe unter Nr. 4 der Drucksachen dor-Anh.^

gelegten Entwurfs zu eiucm nenen Statut der Nhciuischeu Proviuzial-Hülfstassc liegt ein ver- ~~'^
änderter Statut-Entwurf, wie solcher aus der Berathung des tombinirten I. und IV. Ausschusses
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hervorgegangenist, mit dem Ausschuß-Referatgedruckt vor und wird dieses veränderte Statut nach
den einzelnen Paragraphen und demnächst im Ganzen mit folgenden dazu beschlossenenModifika¬
tionen einstimmiggenehmigt:

^., im ß. 4 werden die Worte: „und wird eine weitere Emission dieser Obligationen,
sobald das Bedürfniß sich dazu ergiebt, in Aussicht genommen" geändert in: „und werden
weitere Emissionen dieser Obligationen, sobald das Bedürfniß sich dazu ergiebt, vorbehalten."

L, in §, 6 wird nach „Gemeinde" und vor „Instituten-Kassen" eingeschaltet:
„Kirchen- und"

<ü, in tz. 9 aä I> treten an die Stelle der Worte „an Kreise und Gemeinden" die Worte:
„an Kreise,Civil- und Kirchen-Gemeinden".

v. zu §. 9 aä c soll bei der Veröffentlichungdes Statuts durch den Druck der in
Bezug genommene §. 1 des Gesetzes, betreffenddie Errichtung von Laudestnltur-Nentenbankenvom
13. Mai 1879, seinem Wortlaute nach in einer „Anmerkung"beigedruckt werden, auf welche durch
den Zusatz ,.ctr. Anmerkung"zu verweisen ist.

N. im §. 12 aä b werden die Anfangsworte „für Kreife und Gemeinden" analog der
Aendernng zu ß. 9 aä K geändert in: „für Kreise, Civil- und Kirchen-Gemeinden".

Das im Anschlüsse hieran zur Verhandlung stehende Reglement, „betreffenddie Führung
der Kassengeschäfte der ständischen Ccntral-Verwaltung durch die RheinischeProvinzial-Hülfskassc"
wird nach der Vorlage des Provinzial-Vcrwaltungsraths mittelst sri Kloo-Annahmegenehmigtmit
der einzigen, von dem kombinirten l. und IV. Ausschuß dazu vorgeschlageneu Aenderuug, daß in
ß. 15 am Schlüsse des 4. Alineas nach dem Worte: „vermerkt" folgender Satz einzuschalten ist:

„Eine "Abschriftdieses Protokolls, sowie der Kassen-Extrakteund der monatlichenAb¬
schlüsse der Manuale der einzelnenFonds (§. 12) muß dem Landes-Direktor mit¬
getheilt werden".

Hiermit war der in dem bezogenen Ausschuß-Referatesird I gestellte Antrag erledigt.
Die weiteren Anträge snd II und III dieses Referats, nämlich:

II. „Der hohe Landtag wolle zur ferneren Verstärkung des Betriebsfonds der Provinzial-
Hülfskasfedie Ausgabe von weiteren auf den Inhaber lautendenSeitens der Gläubiger
unkündbaren Schuldverschreibungen— Anleihescheineder Nheinvrovinz — bis zur
Höhe vou 5 Millionen Mark beschließen,sodann den Provinzial-Vcrwaltungsrath
ermächtigen, die näheren Modalitäten festzustellensowie die Genehmigungder König¬
lichen Staatsregierung nachzusuchen und hierbei namentlichdahin zu wirken, daß die
Amortisationder ausgegebenen Schulbverschreibuugenuicht zur Bedingung gemachtund
daß die Provinzial-Hülfsl'cissevon Stempel und Gebühren befreit werde.

III. Der hohe Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath beauftragen, den in dem
neuen Statut vorgesehenen Stellvertreter des Direktors schon jetzt provisorisch anzu¬
stellen und ihn mit der Ausübung der ihm in dem Statut zugewiesenen Funktionen
zu beauftragen"

gelange» ebenfalls einstimmigzur Annahme.
5,2. 2- Es wird nach dem Antrage rcs kombinirtenI. »nd IV. Ausschusseseinstimmig be-

Mha"3'""' schlössen:
„von der Errichtung einer Land cstultur- Reute n b a uk für die Rheinprovinz
zur Zeit Abstand zu nehmen".

?tt-
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3. Der Ausgabe-Etat der Rheinischen Provinzial-H ülfskasfe für die ^
Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1, April 1883 bis 31. März ^ ^^-gZo.
1884 wird nach der Vorlage des Provinzial-VcrwaltungsrathS mit folgende« von dem lombinirten
I. und IV. Ausschuß vorgeschlagenen Aenderungen genehmigt:

l^. bei Tit. H. l wird das von dem für die Stelle des Direktors der Hülfstasse in Aus¬
sicht genommenen Landesrath Klein als Vorsitzender der Direktion der Hülfskasse zu beziehende
Gehalt von 1800 Mark auf 2400 Mark und demgemäß das Gcsammtgehalt des Direktors von
8400 Mark auf 9000 Mark erhöht;

d. bei Tit. ^ 2 wird statt der vorgeschlagenen Inspektorstelle mit einem Gehalt von
5500 Mark die Stelle eines Stellvertreters des Direktors mit einem Gehalt von 6000 Mark
eingerückt.

4. Die Versammlung erklärt sich nach dem Antrage des lombinirten I. und IV. Aus- «.
schusses mit den von dem Provinzial-Verwaltungsrathe in dem Referat unter Nr. 8 der Druck-^ ~^H,
fachen, betreffend die Ausführung des auf den Antrag von Eynern und Genoffen bezüglich der
Einstellung von Fonds uud Rechnuugs-Ueberschüssen in den Etat, sowie bezüglich der
Bildung eines eisernen Bestandes gefaßten Beschlusses des Provinzial-Landtags vom 3. Mai 1879,
niedergelegten Ausführungen einverstanden und durch dieselben deu bezogenen Lauotags-Aeschluß
vom 3. Mai 1879 als erledigt.

5. Zu der Vorlage des Provinzial-Verwaltungsraths unter Nr. 96 der Drucksachen, «< ^
betreffend: Feststellung der Bedingungen für die Benutzung der Proviuzialstraßen Beuel-Overath ^^^s^
uud Köln-Olpe zur Anlage einer Sekundärbahn von Troisdorf nach Ründeroth, hatte
der V. Ausschuß folgende Anträge gestellt:

„Der Proviuzial-Landtag wolle
1. das bisherige Vorgehen des Provinzial-Verwaltnngöraths in der vorliegenden An¬

gelegenheit billigen, die Abänderungen aä I, 3 und 9 der Hauptbediugungeu für die
Setundärbahn von Troisdorf nach Ründeroth genehmigen, sowie den Proviuzial-Ver«
waltungsrath ermächtigen, in ähnlichen Fällen in gleicher Weise zu verfahren;

2. die Bedingungen aä 2, 4 und 6 in ihrer neuen Fassung unter Beibehaltung des Aus¬
drucks „im Einvernehmen" in die Hanptbedingungen aufnehmen;

3. in Bezug auf die bisherige Bedingung «,cl 6 den folgenden Beschluß fassen:
Bei Sckundärbahnen, welche den Vollbahnen analoge Vcrkehrszwecke verfolgen nnd in
unmittelbarem Anschlüsse an bestehende Eisenbahnen eingerichtet sind, wird von der
Bedingung ack 6 Abstand genommen, dagegen bei Straßenbahnen, welche den Pferde¬
bahnen analoge Zwecke verfolgen und bei folchen, welche nicht im unmittelbaren An-
fchlussc an bestehendeEisenbahnen eiugerichtet sind, ist in der Regel die Hanptbedingung
s,ä 6 aufrecht zu erhalten;

4. den Provinzial - Verwaltungsrath ermächtigen, in dringenden Fällen bezüglich der
Vorschrift über die bei Sekundärbahn-Anlagen auf deu Provinzialstraßeu freizulassende
Straßenbreite angemessene Ausnahmen eintreten zu lassen;

5. endlich die zu der vorliegenden Angelegenheit eingegangene» (5) Petitionen durch vor¬
stehende Beschlüsse erledigt erklären".

Die Anträge des Ausschusses werden der Reihe nach mit großer Majorität resp. die>
jenigen »nd 2, 4 nnd 5 einstimmig angenommen.

(Der Vize-Landtagö-Marschall übernimmt den Vorsitz.)
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6, Zu dem Referate des ProvinzialVerwaltungsraths unter Nr, 9? der Drucksachen,
betreffend die Anlage einer Scknndärbahn ans der von ^rohl nach Tönuisstein führenden
Provinzialstraße, wird nach den Anträgen des V. Ausschusses beschlossen:

„a. Den Provinzial-Verwalmngsrath zu ermächtigen, beim Bau der Brohlthalbahn
jede mit der Sicherheit des Verkehrs vereinbare Erleichterung eintreten zu lassen;

i), die Petition der Vertreter der Gemeinden des Brohlthals ä, ä. Burgbrohl den
5. Oktober 1881 durch vorstehende« Beschlußfür erledigt zu erklären."

7, Die Petition des Comites der Bretzenheim und Nheinböllerhüttc-
Eisenbahn wegen Normirung erleichterter Bedingungen für die Anlage einer Sekundärbahu
auf dcu Provinzialstraßen im Guldenbachthalewird uach dem Vorschlagedes V. Ausschussesdem
Provinzial-Verwaltungsrath zur Kcnutnißnahme und event, Berücksichtigungbei Koncessionirung
des darin bezeichneten Sekundärbahn-Projekts überwiesen,

8, Im Anschlüsse hieran wird die Petition von Bewohnern des Kreises Schleiden um
Hergabe der Köln-LuxemburgerProvinzialstraße zum Bau einer Sekundär bahn von Call
nach Hellen that in die Tageöoronung eiugeschoben und nach dem Antrage des V. Ausschusses
beschlosseu:

„Die Benutzungder Provinzialstraße nach Maßgabe der vor a<1 5 festgestellten ander¬
weitigen Normativbestimmnngenzu gestatten, zugleichauch den Provinzial-Verwaltungsrath
zu ermächtigen, von der ihm eingeräumten Befugniß, bezüglich der Straßenbrcite
Ausnahmen eintreten zu lassen, im vorliegenden Falle in ausgedehnterem Maße
Gebrauch zu machen,"

9, Die Rechnungen über den Unterftützungsfonds der Wittwen von
Chausse-Aufsehcru und Wärtern pro 1877, 1878, 1879 uud 1880 wnden dcchargirt.

10, Desgleichen die Rechnung über den bei der Straßenverwaltung aus
dem Erlöse für verkaufte Gruudstücke gebildeten Sammelfonds pro 1879/80.

11, Desgleicheudie Rechnuug über den Fonds zu Provinzialstraße«- Neu-
und Umbauten pro 1879,

12, Desgleichendie Rechnungen über den Fonds zur Zahlung von Chaussee-
Nenbau-Prämien für Kunststraßeu pro 1879 und 1880.

^ 5^ 13. Der Antrag des VI. Ausschusses:
N^5V^^ „Der Provinzial-Landtag wolle erklären, daß der Aufhebung der auf dem

linken Nheinufer noch zu Recht bestehenden Bestimmung «> des §. 2
des Gesetz es vom 11. ^rimairs des Jahres VII (1. December 1798), inso¬
fern dasselbe verbietet,die Kosten für die Stierhaltnng auf das Gemeindebudget zu
übernehmen,nach feiner Ansicht keine Bedenkenentgegenstehen",

wird einstimmigzum Beschluß erhöbe».
14. Es wird nach dem Aulrage des tombinirten l. und IV. Ausschussesbeschlossen, den

Bürgermeistereien Zülpich, Nemmenich und Wichterich den Betrag von 7945 M, 50 Pf.,
um welchen dieselbenbei der Ausgleichung der Kriegsleistungen aus den Jahren 1870/71
geschädigt worden sind, aus dem Zinsgewinn der Provinzial-Hülfskafsezu bewilligen.

15. Desgleichen wird beschlossen, der Bürgermeisterei Als weil er, Kreis St.
Wendel, aus dem Ständefonds den Betrag von 9763 M. 10 Pf. als Ersatz für die bei Aus¬
gleichung der Kriegsleistungen in 1870/71 irrthümlich zu wenig erhaltene, gleiche Summe
zahlen zu lassen.

M.



16. Desgleichenwird beschlossen, der Stadt St. Johann die Nachzahlung einer
Summe von 6683 M. 9 Pf. für Kriegsleistungen zu bewilligen und diese Summe dem
Ständefonds zu entnehmen.

(Der Landtags -Marschall übernimmt wieder den Vorsitz.)
17. Rücksichtlich einer Petition der Stadt Düren, betreffend die Errichtung

eines Schulgartens, wird nach dem Antrage des I. und IV. Ausschusses beschlossen, diese
Petition nebst Belägen, bestehend in einer umfassendenDenkschrift des Sektions-Direktors für
Garten- und Obstbau, Emil Hösch zu Düren, nebst 4 gedrucktenAnlagen dem Provinzial-
Vcrwaltnngsrathe unter Bezugnahme auf den Beschluß wegen Milderung der durch Frost in den
Jahren 1879/80 und 1880/81 entstandenen Schäden an den Obstbaumpflanzungenzur Information
M überweisen.

18. Dem Fischzüchter Overbeck auf Winkelsmühle, Kreis Mettmann, wird
nach dem Antrage des kombinirtenI. und IV. Ausschusses als allerletzte Beihülfe zu seiner Forellen¬
zucht-Anstalt die Summe von 1000 M. aus dem Ständefonds bewilligt.

19. Die Petition des Kreises Bernkastel um Bewilligung einer
Beihülfe aus Provinzialfonds zu den Baukosteu der Zweigbahn von dem Bahnhofe
Wengerohr der Moselbahn nach Bernkastel wird nach dem Antrage des V. Ausschusses
abgelehnt. Auch ein Antrag der AbgeordnetenLimbourg und Herrmann auf Bewilligung
einer Summe von 35 200 M.' aus dem Ziusgcwinn der Provinzial-Hülfslasse blieb i»
der Minorität.

20. Die Petition der Bürgermeister von Dabringhausen und Wermelskirchen, betreffend
den Ausbau resp, die Bewilligung einer Neubau-Prämie und die Uebernahme
des Weges von Wermelskirchen nach Sonne, wird nach dem Antrage des V. Aus¬
schusses dem Provinzial-Verwaltungsrathe zur ressortmäßigen Entscheidungbezüglich der Bewilligung
der Neubau-Prämie überwiesen mit der Maßgabe, daß bei Prüfung und Feststellung des Bau¬
projektesbezüglich der Steigungsverhältnisse thunlichsteNachsichtgeübt werde.

21. Die Beschlußfassungüber den folgendenGegenstand der Tagesordnung, Gesuch des
Sekretairs des historischen Vereins für Geldern, Friedrich Nette sheim, um Gewährung
einer Unterstützungwird für heute zurückgesetzt und soll im Anschlüsseau die noch ansstehende
Behandlung einer ähnlichenPetition des Vorstandes des Vereins für rheinische Geschichtskunde zu
^öln in einer späteren Sitzung erledigt werden.

22. Es wird nach dem Autrage des kombinirtenI. und IV. Ausschussesbeschlossen, den
Gemeinden Urbach-Ueberdorf und Urbach-Kirchdorf wegen vorgekommenerMilzbraud-
schäden ans dem Zinsgewinne der Hülfskasseeinen Gesammtbetrag von 500 Mark als einmalige
Unterstützungzu bewilligen mit der Bedingung, daß diese Summe lediglich zur Unterstützung
derjenigenFamilien verwandt wird, welche von Verlusten getroffen sind.

23. Der Gemeinde Crudcnberg im Kreise Rees wird nach dem Antrage des vereinigten
I. und IV. Ausschusseseine Beihülfe von 2000 Mark aus dem Zinsgcwinne der Provinzial-
Hülfskasse behufs Herstellung des durch Dammbruch zerstörten Lippe-Deiches bewilligt.
Gleichzeitig wird nach dem Vorschlageder Ausschüsse, unter Hiuweisuugdarauf, daß die Benutzung
der Deiche für den Verkehr der Erhaltung derselben im höchsten Grade nachtheilig ist, der
Provinzial-Verwaltungsrath ersucht, dahin zu wirken, daß die Benutzung des in Rede stehenden
Nppedcichesals Kommunikationswegauf das unerläßlich nöthige Maß beschränkt werde.

3



24. Das Gesuch um Bewilligung einer Unterstützung zu Wege- und Meliorations¬
bauten in der Gemarkung Klein-Altenstädten-Altenberg wird dem Provinzial-Verwaltungs-
rath zur erledigenden Beschlußfaffuug sowie zur Bescheidung der Petenten überwiesen.

25. Der Gemeinde Wiesdorf, Kreis Solingen, wird nach dem Antrage des kombinirten
I. und IV. Ausschusses behufs Anlage eines auf 7000 Mark veranschlagten Rheindeiches eine Bei¬
hülfe von 3000 Mark (Dreitaufend Mark) aus den Zinsüberfchüssen der Provinzial-Hülfskasse bewilligt.

Die Tagesordnung ist hiermit erledigt.
Der Landtags-Marschall schließt die Sitzung und setzt die nächste Sitzung auf Morgen

Mittag 12 Uhr an.
(Schluß der Sitzung 9^ Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.

Zwölfte Sitzung.
Verhandelt im Siimngsscmle des Prooinzial-Ständehauses zu Düsseldorf

am Mittwoch den 30. Nooember 1881.
(Stenographischer Bericht Seite 289—339.)

Der Landtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 12 Uhr.
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Als Protokollführer für heute fungirt der Abgeordnete Freiherr von Fürstenberg'

Heiligenhoven.
Eingegangen sind:
a. von Seiten des Bürgermeistereiraths von Weher ein Gesuch um Aufnahme der

Roggendorf.Tondorf'er Gemcindechaussee unter die Provinzialstraßen.
d. von Seiten des Bürgermeisters von Lobberich ein Antrag, betreffend Theilung der

Gemeiude Lobberich in Stadt und Land und Aufnahme des Ortes Lobberich als Stadtbezirk in
den stänbifchenVerband der Städte. Beide Schriftstücke werden zu früher eingegangenen Petitionen
behufs gleichzeitiger Behandlung als Anlagen verwiefen.

Es wird in die Tagesordnung eingetreten.
Die 4 ersten Punkte der Tagesordnung betreffen Wahlangelegenheiten.
Nachdem die zutreffenden Wahlvorfchriften des Gesetzes vom 22. Juni 1842 über das

Verfahren bei den ständischenWahlen vom Landtags -Marsch all verlesen und dabei hinsichtlich
der Behandlung etwaiger weißer Stimmzettel das Verfahren im Anschlüsse an den allgemein
geltenden Gebrauch dahin näher festgestellt worden war, daß dieselben bei Berechnung der nach
den beschriebenen Stimmzetteln zu ermittelnden absoluten Majorität nicht in Betracht kommen
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sollen, ernannte der Landtags - Marschall zu Skrutatoreu für sämmtliche Wahlakte die Abgeordneten
Graf Beißel vonGhmnich und Graf von Hoensbroech als jüngste Mitglieder des Landtags.

Es wird sodann:
1. Zur Vornahme der Ersatzwahl zum Provinzial-Verwaltungsrathe an Stelle

des ausgeschiedeneuMitgliedes Horst aus Köln für die Dauer der laufenden Wahlperiode
geschritten.

Ein Antrag des AbgeordnetenFreiherrn von Eerde die Wahl per Akklamation vorzu¬
nehmen, findet Widerfpruchund weroeu die Stimmzettel eingefordert.

Der Landtags-Marschall weist darauf hin, daß der AbgeordneteHorst als Vertreter
des dritten Standes für den RegierungsbezirkKöln zum Mitgliede des Provinzial-Verwaltungs-
raths gewählt war und daß es sich um die Wahl eines Mitgliedes aus demselben Stande und
Regierungsbezirkhandle.

Es werden 75 beschriebeneStimmzettel abgegeben, demnachist die absolute Majorität 38.
Von den abgegebenen Stimmzetteln lauten:

71 für den AbgeordnetenKaesen
1 „ „ Landes-DirektorFreiherrn von Landsberg
1 „ „ AbgeordnetenFreiherrn Felix von Los
1 „ „ AbgeordnetenHeufer
1 „ „ ,. Markus

Summa 75 Stimmzettel.
Der Abgeordnete Kaesen ist somit gewählt und nimmt derselbe auf Befragen des Land-

tags-Marfchals die Wahl an.
2. Wahl des Landes-Direktors. Unter den zur Abgabe gekommenen75 Stimm¬

zetteln befindet sich 1 weißer Zettel. Nach den hiernach in Betracht kommenden 74 Stimmen ist
38 die absolute Majorität.

Es haben erhalten:
Der Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemache r-Antweiler 6 Stimmen,
der Landes-Direltor Freiherr vonLandsberg .........39 „
der AbgeordneteFreiherr Raitz von Frentz-Garrath......17 „
der Landesrath Klein............... - 12 „

Summe 74 Stimmen.

Hiernach hat der derzeitige Landes-DirektorFreiherr Hugo vonLandsberg die absolute
Majorität und ist derselbe somit nach den für die Wahl in einer früheren Sitzung festgestellten
Modalitäten wiedergewählt.

3. Ersatzwahl zur Rheinischen Deputation für das Heimathwefen an Stelle
des verstorbenen Mitgliedes, Bürgermeister Oymnich zu Eschweiler,für den Rest der gegen¬
wärtigen Wahlperiode. (Allerhöchstes Propositions-Delret Nr. 1.)

Ein Antrag des AbgeordnetenBremig auf Vornahme der Wahl per Akklamation findet
Widerspruchund wird zur Einforderung der Stimmzettel übergegangen. Es ergaben sich

42 Stimmen für den AbgeordnetenFeuer-Societäts-Direktor Seul,
16 „ „ „ „ Freiherr Felix von Loö,

1 „ „ „ Vice-Landtags-MarschallFrhr. v, Solemacher-Antweiler,
Zu übertragen 59 Stimmen.
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Uebertrag 59 Stimmen.
8 „ für den AbgeordnetenHeus er,
1 „ „ „ „ Reinhard,
1 „ „ „ „ Grafen Beißet von Ghmnich,
2 we iße Zettel

Summe 71 Stimmen.
Mit Berücksichtigung der 2 Weißen Zettel ist 35 die absolute Majorität.
Der Abgeordnete Direktor Seul ist somit gewählt und nimmt derselbe auf desfallsiges

Befragen die Wahl an.
Da der Abgeordnete Feuer-Societäts-Direktor Seul bisher Stellvertreterdes verstorbenen

Mitgliedes, Bürgermeister Gymnich, war, so wird nunmehr durch die Wahl des Ersteren zum
Mitgliede der Deputation für das Heimathwesendie Wahl eines neuen Stellvertreterserforderlich
In dieser Beziehung stellt der Abgeordnete Pelz er den Antrag:

a, den Abgeordneten Freiherrn von Eynatten, bisher Stellvertreter des Mitgliedes Justiz-
rath Bremig, zum Stellvertreter für das Mitglied Feuer-Societäts-Direktor Seul;

K. den AbgeordnetenCourth, bisher Stellvertreter des Mitgliedes Landrath z. D.
Freiherrnvon Eerde, zum Stellvertreterfür das Mitglied Iustizrath Bremig;

o. den Abgeordneten Freiherrn Felix von Los an Stelle des Abgeordneten Courth
zum Stellvertreterfür das Mitglied Freiherr von Eerde zu wählen und die Wahl
per Akklamation vorzunehmen.

Die Wahl wird demgemäßvollzogen und erklären die Abgeordneten Freiherr von
Eynatten, Courth und Freiherr Felix von Los sich zur Annahmeder auf sie gefallenen
Wahl bereit.

4. Ersatzwahlen für die Bezirkskommissionen in den Regierungsbezirken
Aachen und Trier. (Allerhöchstes Propositions-DekretNr. 5). An Stelle des Mitgliedes für
den RegierungsbezirkAachen,SchuhmachermeisterMünster mann zu Aachen, wird nach dem
Antrage des Abgeordneten Pelzer der Uhrmacher Joseph Schaffrath zu Aachen und an Stelle
des verstorbenenMitgliedes für den RegierungsbezirkTrier, Advokat-AnwaltZell zu Trier, nach
dem Antrage des AbgeordnetenRautenstrauch der Abgeordnete KommerzienrathLautz aus Trier
per Acclamationfür den Rest der Funttionszeitdieser Mitglieder gewählt. Letzterer erklärt auf
Befragen des Landtags -Marschalls, daß er die Wahl annehme.

5. In dem Referate »nk Nr. 38 der Drucksachen,betreffenddie Petitionen der Städte
. ^Il^^-^Köln und Aachen auf Abänderung des bisherigen Vertheilungs-Maßstabes für die

Aufbringung der Beiträge zur Verzinsung und Tilgung der beiden Obligationen-
Anleihen der Nheinprovinz für den Bau und die erste Einrichtung der Provinzial«
Irrenanstalten, waren vom Provinzial-Verwaltungsrathe folgende Anträge gestellt:

I. Der Provinzial-Landtagwolle beschließen:
»,. die zur Verzinsungund Amortisationder Anleihen für den Bau und die Einrichtung

der Provinzial-Irrenanstalten erforderlichenBeträge vom 1. April 1882 ab gleichzeitig
mit der allgemeinenProvinzial-Umlagenach dem Maßstabe der direkten Staatssteuern
exklusive Hausir-Gewerbesteuerauf die ganze Provinz zu vertheilen und die Allerhöchste
Genehmigungzu einer entsprechenden Abänderung der Resolutionendes 19. Provinzial-
Lcmdtages über die Reorganisationder Irrenpflege zu beantragen;
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K. von einem Ausgleicheder bis zum 1. April 1882 für den obigen Zweck erhobenen
Beträge abzusehen;

c mit diesen Maßnahmen die zur Sache eingereichten Petitionen der Städte Köln und
Aachenfür erledigt zu erachten.

II. Der Provinzial - Landtag wolle erklären, daß, wenn in Zukunft eine weitere sechste
Provinzial-Irrenanstalt nothwendig werden sollte, diese auf Kosten des Provinzial'
Verbandesim linksrheinischenTheile des Regierungsbezirks Düsseldorferrichtet werden solle.

Nachdem zunächst ein von dem AbgeordnetenFreiherrn Felir von Loö gestellterAntrag
auf Vertagung der Frage bis zur vollständigen Fertigstellung und bis zum Bezüge der Irrenanstalt
bei Bonn ^ gefallen war, gelangen die vorstehendenAnträge des Provinzial ° Verwaltnngsraths,
welchen auch der kombinirteI. und IV. Ausschußmit Stimmenmehrheit beigetretcnwar, unter der
ausdrücklichen Voraussetzung mit allen gegen 6 Stimmen zur Annahme, daß ein von dem Vice-
Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher im Verlauf der Debatte zu Nr. ? der heutigen
Tagesordnung angemeldeter Antrag die Genehmigung finden werde. Der Antrag von Sole¬
macher lautet:

„Für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883
bis 31. März 1884 bleiben, außer den jährlich nicht zur Erhebung kommenden und
event, aus der Kreisrente zu deckenden 300 000 Mark der Provinzial-Umlage,fernere
jährliche 150 000 Mark unerhoben, welche aus voraussichtlichenErsparnissen des
laufenden Ctatsjahres gedeckt werden sollen."

(Der Vice-Landtags-Marschall übernimmt den Vorsitz.)
6. Die im Anschlüsse an die Vorlage des Provinzial-Verwaltungsraths »nk Nr. 39 der

Drucksachen und unter der darin bezogenen, durch die Beschlußfassungzu Nr. 5 erledigten —^""s »r. Zg
setzung von dem kombinirtenI. und IV. Ausschußgestellten Anträge:

1. „Der hohe Provinzial-Lanbtag wolle beschließen, die Allgemeine Provinzial-
Umlage nach dem Maßstabe der direktenStaatssteuern mit Ausschlußder Steuer
vom Gewerbebetriebim Umherziehen,unter Berücksichtigung der durch das Gesetz vom
11. Juli 1822 gewährten Befreiungen, zunächst auf die Kreise und von diesen, nach
demselben Maßstabe, auf die Gemeinden zu vertheilen, letztern aber die Art der Auf¬
bringung ihrer Kontingentezu überlassen,"

ferner

endlich

„Der Provinzial-Verwaltungsrath wolle in Erwägung ziehe», ob nicht ein Zusatz
ähnlich wie die Bestimmung des Z. 107 der Provinzial Ordnung vom 29. Juni 1875
für die östlichen Provinzen auch für die Rheinprovinz räthlich erscheine,"

3. „Der hohe Provinzial-Landtag wolle für diefen Fall den Provinzial-Verwaltungsrath
ermächtigen, jene ZusatzBestimmung bei der Vertheil«««,der diesseitigenProvinzial-
Umlage ebenfalls in Anwendungzu bringen"

werden im Ganzen zur Abstimmunggestellt und einstimmiggenehmigt.
7. Bei Berathung des vom Provinzial-Verwaltungsrathe vorgelegten Haupt-Etats der ^

provinzialstäudischenVerwaltung der Rheinprovinz und des Etats der Centralkasseu-Vcrwaltung ^^§^3«. ^
für die Etatsjahre vom 1. April 1882 bis 31. März 1883 und vom 1. April 1883 bis
31. März 1884 wird zunächst die Bemerkung auf Seite 5 des letzteren Etats:
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„Imgleicheu soll auch in der neuen Etatsperiode vom 1. April 1882 bis dahin 1884
der Betrag von 300 000 Mark unerhoben bleiben. Der nach dem definitiven Rechnungs-Refultat
sich event, ergebende Ausfall soll bis zur Höhe von jährlich 300 000 Mark aus der Kreisrente
entnommenwerden",

nach dem einstimmig angenommenen Amendementdes Abgeordneten von Grand-Rh
dahin geändert, daß der event. Ausfall „vorschußweise" aus der Kreisrente entnommenwerden soll.
Es ist demnach in der vorstehendenBemerkung vor den Worten: „aus der Kreisreute" das
Wort „vorschußweise" einzuschieben,

Demnächstwird der vor »,ä 5 erwähnte Antrag des Vice'Landtags-Marschalls
Freiherr von Solemacher, ebenfalls mit der Einschiebnng„vorschußweise"vor den Worten:
„aus der Kreisrente", zur Abstimmunggestellt und einstimmig angenommen und weiden hierauf
beide Etats mit den vorstehenden Modifikationen zu dem Etat der Centralkassen-Verwaltung
einstimmiggenehmigt.

Der Vice-Landtags-Marschall konstatirt, daß nunmehr auch die Beschlußfassung
zu Punkt 5 der Tagesordnung definitiv erledigt sei,

Die übrigen Gegenständewerden von der Tagesordnung abgesetzt, die Sitzung durch den
Landtags-Marfchall, welcher den Vorsitz wieder übernommenhat, geschlossenund die nächste
Sitzung auf Morgen Vormittag 11 Uhr angesetzt.

Die heute abgesetztenGegenständefollen in der morgigen Sitzung zuuächst zur Ver¬
handlung kommen.

(Schluß der Sitzung 5«/4 Uhr).

Wilhelm FUrst zu Wied,
Vandtags-Marschall,

Dreizehnte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Provinzial-Stündehanses in Düsseldorf

am Donnerstag, den 1. December 1881.
(Stenographischer Bericht, Seite 339-411.)

Der Landtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 11 Uhr.
Das Protokoll der gestrigenSitzung wird verlesen und genehmigt.
Als Protokollführerfür die heutige Sitzung fungirt der Abgeordnete Freiherr von Für -

stenberg'Heiligenhoven.
Der Herr Landtags-Kommisfarhat sich mündlich damit einverstanden erklärt, daß auch

an Stelle des verstorbenenMitgliedes der Bezirks.Kommissionfür die klafsifizirte Einkommensteuer
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und Klassensteuer für den RegierungsbezirkDüsseldorf,Kaufmann Wilhelm von Eynern zu
Barmen, eine Ersatzwahl auf den Rest der Wahlperiode vorgenommenwerde; es wird nach dem
Vorschlagedes AbgeordnetenIentges der Sohn des Verstorbenen, Otto von Eynern zu
Barmen, per Akklamation gewählt.

Ein im Verlauf der Sitzung eingegangenes Schreiben des Herrn Landtags-Kommissarsin
dieser Wahlangelegeuheitkonnte demgemäßals erledigt bezeichnet weiden.

Es sind zwei neue Eingaben eingelaufen in der auf der heutigen Tagesordnung stehenden
Angelegenheit, betreffend die beantragte Erhebung der Gemeinde Lobberich in den Stand der
Städte, In beiden Schriftstückenwird gegen diese Erhebung Protest eingelegt, dieselben werden
dem Ausschuß-Referateüber den Gegenstand als Anlagen beigegeben.

Feiner ist eine Zuschrifteingegangenvon Seiten des Königlichen Landrathsamts zu Lennep,
welche auf die bereits behandelte, resp, dem Provinzial-Verwaltungsrath überwiesene Petition,
betreffendden Ehauffeebau von Wermelskirchennach Dhünn, sich bezieht und wegen eines in Frage
gekommenenKonkurrenzprojekts die Vertagung des bezeichnetenAntrags bezweckte.Die qu. Zuschrift
wird zu den Akten verwiefen.

Es wird in die Tagesordnung, welche um die von der gestrigenTagesordnung abgesetzten
Gegenständeverstärkt ist, eingetreten und wie folgt beschlossen:

1. Der zu dem Antrage des AbgeordnetenConze und Genossen formulirte Antrag des
vereinigten I. und IV. Ausschusses:

„Der hohe Landtag wolle beschließen, dem zweitenaline», des ß. 4 der Gefchäfts-
Instruktion für den Landesdirektor und die ihm zugeordneten
oberen Beamten vom 1?. April 1877 folgendenZusatz beizufügen:

„„Auf den Direktor der Provinzial-Feuerfocietiitund die dem Landesdirektor
zugeordneten oberen Beamten findet diese letztere Verpflichtung keine Anwendung""

wird einstimmiggenehmigt,
2. Es wird unter theilweiferModifizirung der von dem Provinzial-Verwaltungsrathe in z^

den Vorlagen »ud Nr. 74 und 93 s und k gestelltenAnträge nach den Vorschlägen des III. ^^~~^~3^lu. g«
Ausschusses beschlossen:

a, zu dem bewirktenAnkaufe eines in der unmittelbaren Nähe der Anstalt Grafenberg
belegenen zusammenhängendenGrundstückesder Erben Stommel von 12 lia 21 are
29 in für den Preis von 50 000 Mark (ertt. 1200 Mark Entschädigung an den
Pächter für die fofortige Abtretung) nachträglichdie Genehmigung zu ertheilen;

I». den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen,die von der Firma Haniel und Lueg
offerirtenRealitäten bestmöglichstanzukaufen,wenn die Eigenthümer eine wesent¬
liche Ermäßigung ihrer Forderung eintreten lassen wollen, und den Kauf¬
preis aus dem Zinsgewinn der Provinzial-Hülfskafsezu entnehmen;

o. „den Provinzial-Verwaltungsrath feiner zu ermächtigen,zum Zwecke der Vergrößerung
der landwirthschaftlichzu benutzendenLändereien bei den Provinzial-Irrenanstalten
mit Ausnahme von Bonn bis zu der im ursprünglichenProgramm für den Bau der
Anstalten vorgesehenen Größe von 5 Hektaren auf je 100 Kranke unter Zugrundelegung
der in dem Etat für die Irren-Anstalten für die Zeit vom 1. April 1882 bis 1884
vorgesehenen Belegungsziffer Ankäufe von Grundeigenthum bei sich bietendenGelegen¬
heiten vorzunehmenund den Kaufpreis aus dem zur Disposition der Provinzialstände
stehenden Zinsgewinn der Provinzial-Hülfskafsezu entnehmen."
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Betreffs der hiermit im Zusammenhangestehenden und deshalb verbundenenOfferte des
Grundbesitzers KuhleS zu Ludenberg vom 17, November cr. wird nach dem Antrage des III.
Ausschusses weiterhin beschlossen:

„den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen, das zwischen dem vor u.ä I» bezeich¬
neten Areal von Haniel und Lueg belegene Terrain des p. Kühles (y f A K des
zur Offerte gehörendenSituationsplanes) bestmöglichzu erwerben unter Ablehnung
der Offerte bezüglich des übrigen Terrains."

3. Das Gesuch der Genossenschaft zur Melioration der Itterbach-Niederuug
zu Hilden um Erlaß der Rückzahlungdes dem Rheinischen Meliorationsfonds schuldigenDarlehns
von 1800 M. wird nach dem Antrage des kombinirtenI. und IV. Ausschusses abgelehnt.

4. Das Unterstützungsgesuch der Wittwe des verstorbenen Feuer-
Societäts-Inspektors Bürger wird abgelehnt.

5. Die Petition der Gartenbau-Gesellschaft Flora zu Köln um Bewilligung
eines Zuschusses für ihre Gartcnbauschulewird entgegendem Antrage des kombinirtenI. und IV.
Ausschusses, welcherauf die Bewilligung einer jährlichen Summe von 2000 Mark für die nächste
Etatsperiode gerichtetwar, mit großer Majorität abgelehnt.

6. Die Petition der Stadt'Gemeindc Waldbröl um Errichtung einer
landwirth schaftlichen Schule in Waldbröl wird nach dem Antrage des III. Ausschusses
dem Provinzial-Verwaltungsrathe zur weiteren Erörterung überwiesen.

7. Die vorliegenden Nachweisungender Königlichen Regierungen der Provinz über die
Verwendung der Orundsteuer-Deckungsfonds gelangen zur Kenntniß.

8. Der Antrag der Gemeinde Alten essen ans Ausscheidung aus dem
Verbände der auf dem Provinzial-Landtage im Stande der Landgemeinden
vertretenen Gemeinden wird nach dem Antrage des VI. Ausschusses einstimmigabgelehnt.

(Der Vice-Landtags«Mar schall übernimmt den Vorsitz,)
9. Die Petition der Gemeinde Lobberich um Aufnahme in den ständischen

Verband der Städte wird nach dem Vorschlage des VI. Ausschusses ebenfallseinstimmig abgelehnt.
10. Die Petition der Gemeinden Antweiler und Konf. im Kreife Adenau

auf Uebernahme der Grunderwerbskosten zu dem Bau der Provinzialstraße
Müsch-Schuld auf Provinzialfonds wird nach dem Antrage des V. Ausschusses einstimmig
abgelehnt.

11. Zu der Petition um Ueberuahme der 283 Meter langen Au- und
Roerstraße in der Stadt Montjoie uud Aewilliguug einer Unterstützungzu deren Instand¬
setzung war vom V. Ausschuß dahin Antrag genommen:

1. „Die Uebernahmeder Straße als Provinzialstraße,
2. Die Bewilligung einer Unterstützung zur Instandsetzung im Betrage von 2000 Mark

zu beschließen."
Die Anträge des Ausschusses werden einstimmigzum Beschluß erhoben.

(Pause vou >/4 Stunde.)
Nach Wiedereröffnungder Sitzung durch den Landtags -Marsch all werden zunächst 2

im Entwurf fertiggestellte Adressen an Se. Majestät den Kaiser und König, betreffend:
«.. die Zuweisungdes Arauweiler Nebenfondsan den Polizeistrafgelderfendsdes Regierungs¬

bezirks Köln.



I>. die Wahl des Feuer-Societäts-Direttors Seul,
zur Verlesung und Feststellunggebracht.

Sooann machte der Landtags-Marschall die Mittheilung, daß der Landesdirektor
Freiherr von Landsberg schriftlich die Annahme seiner Wiederwahl angezeigt habe.

Es wird in der Tagesordnung unter Abweichungvon der Reihenfolge der Gegenstände
fortgefahren und

12. nach dem Antrage des Abgeordnetenvon Eynern und Genossen,welchem der VI.
Ausschuß sich angeschlossenhatte, einstimmigbeschlossen,den Provinzial-Verwaltungsrath zu ersuchen,
bei der Königlichen Staatsregierung vorstellig zu werden: dieselbe möge die von ihr zur Erreichung
der Öffentlichkeit der Verhandlungen des Rheinischen Provinzial«Landtags
als erforderlicherachtetengesetzgeberischenSchritte jedenfalls bis vor Zusammentritt des nächsten
Provinzial-Landtags zur Erledigung bringen.

13. Der Antrag der Gemeinde Herchen nm Befreiung von der Unter¬
haltung der im Zuge der Weyerbusch-Herchener Provinzialstraße befindlichen
hölzernen Siegb rücke wird nach dem Vorschlage des V. Ausschusses,entgegendem Autrage
des AbgeordnetenFreiherr» Engen oon Loü, vorläufig abgelehnt. H„g

14. Der Antrag des Abgeordneten Ieutges und Genossen ans Konvertirung der ^6s.
4'/«°/» Rheinprovinz-Obligationen in 4>ige wird in der nachfolgenden Fassung:

„Der hohe Landtag wolle die Konvertirung der noch im Umlauf befindlichen 4^°/n
Rheinprovinz-Obligationenin 4"/o beschließen, demgemäß den Provinzial-Verwaltungs¬
rath ermächtigen,die zur Ausführung dieser Maßregel erforderlichenSchritte zu thun,
namentlich die Kündigung vorzunehmenund eventuell das Allerhöchste Privilegium zur
Emissiondes erforderlichenBetrages neuer 4°/« Anleihescheine nachzusuchen",

mit 35 Stimmen gegen 32 Stimmen, welche für den Antrag des vereinigtenI. und IV. Aus¬
schusses auf Ablehnung der Konventirung waren, zum Beschluß erhoben.

15. Hinsichtlich der Petition der Stadt Köln um Bewilligung unbeschränkter
Aufnahme von Irren-Pfleglingen wirb nach dem Antrag des III. Ausschusses beschlossen:

„1. die Petition in derjenigen Ausdehnung,welche ihr beiliegt, abzulehnen;
2. den Provinzial-Verwaltungsrath zu ersuchen, der bezüglichen Nothlage der Stadt Köln

thunlichstabzuhelfen".
16. Der Antrag des Abgeordnetenvon Heister uud Genossen:

„Der Provinzial - Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen, die
Provinzial-Irrenanstalt bei Bonn bereits vor dem 1, April 1882 zu
eröffnen, den Betrieb dieser Anstalt unter Zugrundelegungdes für dieselbe festgesetzten
Etats für die Zeit vom 1. April 1882 bis dahin 1884 vom Tage der Eröffnung
der Anstalt au führen zu lassen und die hierzu erforderlichenZuschüsse bis zum
1. April 1882 aus dem allgemeinen Bedürfnißfonds für alle Irrenanstalten zu
entnehmen"

gelangt mit der vom III. Ausschußvorgeschlagenen Maßgabe zur Annahme, daß der Termin für
die Eröffnung der Anstalt durch den Provinzial-Verwaltungsrath näher bestimmt werde.

(Der Vice-Landtags-Marschall übernimmt den Vorsitz)
1?. Der Gemeinde Bleckhausen, Kreis Dann, wird nach dem Antrage des kombinirteu

I. und IV. Ausschusses der zur Herstellung einer Wasserleitung fehlende Kostenbetrag von
4000 Mark aus dem angesammelten Bestände des Zinsgcwinncs der Provinzial-Hülfskassebewilligt.
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A, 18. Nach dem Antrage des Provinzial - Verwaltungsralhs in Nr. 93«, der Drucksachen
Mtz55^^ ^wird in Uebereinstimmungmit dem Antrage des III. Ausschusses zum Zwecke der Trockenlegung

der Keller der Taubstummenschule zu Kempen die Summe von 2000 Mark aus dem
Zinsgewinn der Provinzial-Hülfsl'assebereit gestellt.

ytt-3^ ^9. Es wird nach dem übereinstimmendenAntrage des Provinzial Verwaltungsraths in
I?V^^ Nr, 93 d. der Vorlagen und des III. Ausschusses beschlossen:

„zum Zwecke einer Betheiligung der Rheinprovinz an der im kommenden
Jahre stattfindendenallgemeinen deutschen Ausstellung ans dem Gebiete
der Hygiene und des Rettungswesens aus dem Zinsgewinue der Provinzial-
Hiilfskasse die Summe vou 2000 Mark zu bewilligen".

20. Der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde zu Köln wird, unter
Ablehnung des auf eine jährliche Bewilligung von 300 Mark für die nächste Etatöperiode gerich¬
teten Antrags des III. Ausschusses, die von dem AbgeordnetenGrafen von Mir buch beantragte
Subvention von 1000 Mark per Jahr für die Dauer der nächsten Etatsperiode aus dem
Ständefonds bewilligt.

(Der Landtags-Marfchall übernimmt wieder den Vorsitz.)
21. Dem Sekretär des historischen Vereins für Geldern und Umgegend, Friedrich

Nettesheim zu Geldern, wird nach dem Antrage des tombiuirten I. und IV. Ausschusseseine
einmalige Zuwendung von 2000 Mark aus dem Zinsgewinn ver Provinzial-Hülfskassebewilligt.

22. Die Petition der Stadt Eupen wegen Uebernahme der Markt- und
Kirchstraße in Eupen auf den Provinzialstraßenfondswird nach dem Vorschlage des V. Aus¬
schusses abgelehnt.

23. Es wird in Erledigung der Anträge:
1. Des Abgeordnetenvon Eynern und Genossenwegen künstlerischer Ausschmückung

des Ständehauses;
2. des Abgeordneten Conze und Genossen wegen Veränderung der Treppenaufgänge

in der Eingangshalle des Ständehauses,
uach den dazu gefaßleu Anträgen des tombinirten I. und IV. Ausschusses beschlossen:

„ll. Deu Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen,zur künstlerischenAusschmückung des
großen Sitzungssaales insbesondereder dort befindlichen zwei großen Wanoflachen die
nöthigen Vorarbeiten wie Entwürfe und Kostenanschläge ausführen zu lassen und diefelben
dem nächsten Provinzial-Landtage zur Begutachtung und Befchlußfassungvorzulegen
und die hierzu erforderlichenBeträge aus dem Ständefonds zu entnehmen.

I). Dem Provinzial-Verwaltungsrathe einen dem Ständefonds zu entnehmendenBetrag
von 10 000 Mark zur Verfügung zu stellen, um ein günstigeres Steigungsverhältniß
bei den in der Eingangshalle des Ständehauses befindlichen Treppen herbeizuführen,
fowie um allenfalls sich herausstellendeMißstände in dem Ständehause zu beseitigen
sowie kleinere Verschönerungenvorzunehmen."

Die Tagesordnung ist hiermit erledigt.
Der Landtags-Marfchall schließt die Sitzung und setzt die nächste Sitzung auf

Morgen Vormittag 10 Uhr an.
(Schluß der Sitzung 5^/2 Uhr).

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marfchall.
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Vierzehnte Sitzung.
Verhandelt im Sitznngssaale des Prouinzial-Ständehanses zu Düsseldorf

am Freitag den 2. December 1881.
(StenographischerBerichtSeite 411—488.»

Der Landtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 10 Uhr.
Das Protokoll der gestrigenSitzung wird verlesenund genehmigt.
Zu Nr. 1 desselben konstatirt der Landtags-Marschall mit Zustimmung der Ver¬

sammlung,daß selbstverständlich unter die dem Lanoes-Direktor zugeordneten oberen Beamten, auf
welche die Nichtanwendung der im zweiten alirwa, des tz. 4 der Geschäfts-Instruttion für den
Landes-Direktor«. vom 17. April 187? vorgesehenen Verpflichtung gemäß dem Beschlusse aä 1
der gestrigen Sitzung statuirt ist, auch der Direktor der Provinzial-Hülfskasse als Landesrath,
sowie die bei der Zentralstelle fungirenden Lanbes-Bauräthe zu rechnen seien.

Im Verlauf der Sitzung wird ferner noch eine Deklaration dieses Beschlusses dahin
getroffen, daß derselbe auch gegenüber den bereits angestellten oberen Beamten Geltung haben
soll und daß die von diesen bezw. von dem Feuer-Societäts-Direktor ausgestelltenin Rede stehenden
Verpflichtungs-Erklärnngenannullirt und zurückzugeben seien.

Als Protokollführer für die heutige Sitzung fungirt der AbgeordnetePelz er.
Der Entwurf der Adresse an Se, Majestät den Kaiser und König betreffend die

Wahl des Landes-Direktors gelangt zur Verlesung und Feststellung.
Es wird in die Tagesordnung eingetretenund findet dieselbe Erledigung wie folgt:
1. Der zu dem Gesuche des Kirchenvorstandeö zu Heinsberg um Gewährung einer

Unterstützung von 20 000 Mark zur Wetterführung der Restaurationsarbeiten an der
St. Gangolphus-Pfarrkirche dafelbst gefaßte Beschluß des tombinirten I. und IV. Ausschusses:

„Ein hoher Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen, zur Weiter¬
führung der Restaurationsarbeiten an der St. Gangolphus-Pfarrkirche zu Heinsberg
einen einmaligen Beitrag bis zur Höhe von 20 000 Mark aus dem Zinsgewinn der
Provinzial-Hülfskassezu gewähren, falls die nach den vorliegendenPlänen bestehenden
Bedenkengegen die kunsthistorische Behandlung der Arbeiten durch die noch zu liefern¬
den Nachweise ihre volle Erledigung finden"

wird mit großer Majorität angenommen.
2 Die Petitionen ä. ä. Hannebach den 8. August 1881 und Wolscheid den 25. Oktober

1881, betreffend die erstere den Ausbau neuer Straßenverbindungen von Adenau über
Kempenich nach Oberzissen resp, von Mayen nach Kempenich und Hannebach, die
zweite die Bewilligung von Beihülfen zur Herstellungdieses Straßennetzes, werden nach dem Vor»
schlage des V. Ausschusses dem Provinzial-Verwaltungsrathe zur Kenntnißuahmeund event. Berück¬
sichtigung überwiesen,

3. Behufs der durch Allerhöchsten Erlaß vom 7. November er. eingeforderten gutachtlichen
Aeußerung des Provinzial-Landtags über die Frage des Anschlusses der landrechtlichen
Kreise der Rheinprovinz an die Landschaft der Provinz Westfalen und die Herabsetzung
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der statutenmäßigen Beleihungsgrenze für diese Landschaft von 150 Mark auf 100 Mark Grund¬
steuer-Reinertrag spricht die Versammlung sich nach dem Vorschlage des VI. Ausschusses ein¬
stimmig dahin aus:

„daß der Anschluß der rheinischen Kreise Rees, Mülheim a. d. Ruhr, Stadt- und
Landkreis Essen und Stadtkreis Duisburg an die Landschaft der Provinz Westfalen,
sowie die Herabsetzung der statutenmäßigen Beleihungsgrenze von 150 Mark auf
100 Mark wünschenswerth erscheint; daß indessen der Anschluß an die Landschaft der
Provinz Westfalen nur fo lauge genehmigt werden möge, bis in der Rheinprovinz ein
ähnliches Institut geschaffen ist".

Dabei gelangt folgende von dem Abgeordneten Dietze beantragte Resolution einstimmig
zur Annahme:

„Der hohe Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath beauftragen, bis zum uächsteu
Landtage Vorschläge zn machen, in welcher Weise die Kreirung eines GrunwKredit-
Instituts für die Rheinprovinz zu ermöglichen fei".

(Der Vice-Landtags-Marschall übernimmt den Vorsitz, der jedoch vor Abstimmung über den
folgenden Punkt vom Landtags-Marschall wieder angetreten wird.)

4. Der Antrag des Abgeordneten Heuser und Genossen, die Königliche Staatsregierung
um Vorlage eines Gesetzentwurfs, bezüglich Sicherung der Rechte der
Hypothekar-Gläubiger auf die Versicherungsgelder der durch Brand
beschädigten Gebäude zu ersuchen, wird nach dem vom VI. Ausschuß mit Majorität
(9 gegen 3 Stimmen) gefaßten Antrage abgelehnt.

Bei der Abstimmuug ergaben sich 26 Stimmen für den Antrag Heuser.
Die Sitzung wird um 1^ Uhr bis 4 Uhr unterbrochen.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird
^. 5. der in der Reihenfolge der heutigen Tagesordnung ausgesetzte Gegenstand snd Nr, 3,

Mh°^_ ^^ betreffend eine in Nr. 2 des Allerhöchsten Propositions-Dekrets erforderte gutachtliche Aeußerung
des Landtags darüber, ob und in welcher Weise in der Rheinprovinz ein Bedürfniß nach
anderweitiger Regelung der Erbfolge in den Bauernhöfen hervorgetreten ist
und bejahenden Falles auf welche Art diesem Bedürfnisse Rechnung getragen werden kann, zur
Verhandlung gestellt.

In einem Schreiben des Herrn Landtags-KommissarS vom 13. November cr. war ferner
auch über den Freiherr von Sch orlemer'schen Gesetz-Entwurf, betreffend die Vererbung der
Landgüter in der Provinz Westfalen und in den Rheinischen Kreisen Rees, Essen, Duisburg und
Mülheim a. d. Ruhr, sowohl bezüglich dieser rechtsrheinischen Kreise, als auch bezüglich der übrigen
Theile der Rheinprovinz eine gutachtliche Aeußerung erfordert worden. Nach dem gedruckt vor¬
liegenden Referate des VI. Ausschusses standen sich im Ausschusse zwei Anträge gegenüber, wovon
der eine (der Antrag der Minorität) dahin ging:

„dem hohen Landtag zu empfehlen, auf die in der Allerhöchsten ProPosition gestellte
Frage sich gutachtlich dahin zu äußern, daß in keiner Weise in der Rheinprovin; ein
Bedürfniß nach anderweitiger Regelung der Erbfolge in den Bauernhöfen hervor¬
getreten sei".

Von der Majorität (9 gegen 3 Stimmen) war zu gleichzeitiger Erledigung der von dem
Herrn Landtags-Kommissar gewünschten gutachtlichen Aeußerung beantragt worden, dem Landtage
folgende Aeußerung zur Annahme zu empfehlen.
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Der Provinzial-Landtag wolle beschließen:
„Die Frage des Allerhöchsten Propositions-Dekrets vom 31. Oktober 1881 Nr. 2, ob
in der Rheinprovinz ein Bedürfniß nach anderweitiger Regelung der Erbfolge in den
Bauernhöfen hervorgetreten ist"

für einen erheblichen Theil des Grundbesitzes in der Rbeinprovinz zu bejahen; in Betreff der
zweiten dort gestellten Frage

„auf welche Art diesem Bedürfnisse Rechnung getragen werden kann"
zu erklären, daß der in dem von Schorlemer'schen Gesetz-Entwürfe niedergelegte Grundsatz der
gebundenen Erbfolge einen Zwang enthalte, der weder den Rechtsanschauungcn noch den Interessen
der Rheinischen Bevölkerung entspreche, daß vielmehr dem Bedürfnisse nur durch erweiterte Testir-
freiheit abgeholfen werden könne, daß auch in Erwägung zu nehmen fei, ob nicht durch Erlaß eines
den besonderen rheinischen Verhältnissen entsprechenden Gesetzes, betreffend die Abschätzung von
Landgütern zum Behufe der Pflichttheilsbercchnung auf Grund des Ertragswerthes die Erhaltung
der Güter in den Familien bereits wirksam unterstützt werden könne, daß jedoch ein tieferes Ein»
dringen in die vorliegende Materie bei dem Mangel an dem statistischen Material und der Kürze
der dem Provinzial-Landtage bemessenen Zeit unmöglich sei, daß endlich auf die Anfrage des Herrn
Landtags-Kommissars vom 13. November d. I. in Betreff der 4 landrechtlichen Kreise zu erwidern
sei, daß deren Bevölkerung, soweit ihre Ansicht bekannt geworden ist, sich den Grundsätzen des
von Schorlemer'schen Gesetz-Entwurfs gegenüber nicht ablehnend verhält, daß jedoch nur die
Kreise Essen und Mülheim die direkte Uebertragung desselben beantragt haben.

Nachdem auf den Antrag des den Majoritäts-Antrag des Ausschusses vertretenden resp,
als Korreferenten bestellten Abgeordneten Freiherrn Felix von Loe aus den Worten dieses Antrags
„für einen erheblichen Theil des Grundbesitzes zu bejahen" das Wort „erheblichen" entfernt
worden war, wird der so modifizirte Antrag der Majorität des Ausschusses in seinem ersten Theile
bis zu den Worten „zu bejahen" (einschließlich dieser Worte) gegenüber dein Minoritätsantrage
des Ausschusses zur namentlichen Abstimmung gebracht. Die Art der Abstimmung wirb dahin
Präcisirt, daß die Stimmen mit „ja" für den Antrag der Majorität, die Stimmen mit „nein" für
den Antrag der Minorität des Ausschusses gelten sollen.

Mit „ja" ergeben sich 51 Stimmen, mit „nein" 21 Stimmen. Es stimmten
mit „Ja" die Herren: mit „Nein" die Herren:

Landtags-Marschall Fürst zu Wied Bremig
Mrst zu Salm Reifferscheidt-Dyck Th. Croon
Als Vertreter Sr. Durchlaucht des Fürsten von Cynern

von Solms-Braunfels Dr. Mooren Herrmann
Aretz Hcuser
Graf Beißet von Gymnich Horster
Bönniger Iagenberg
von Boenninghausen Ientges
Freiherr von Bourscheibt Karcher
Breuer Kaesen
Conze Limbourg
Courth Reinhard
Freiherr von Dalwigt Neusch
Dietze Roechling
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mit „Ja" die Herren: mit „Nein" die Herren:
Freiherr von Eerde Sahler
Freiherr von Ehnatten Strunck
Friederichs Theisen
Freiherr von Fürstenberg-Vorbeck Trapp
Freiherr von Fürstenberg'Gimborn Troost
Freiherr von Fürstenberg-Heiligenhoven Weibt
Freiherr von Geyr Wunderlich
von Grand-Ry
von Oroote

von Heister
W. vom Hövel
Graf von Hoensbroech
Kockerols
Kreutzberg
Lautz
Freiherr Eugen von Loö
Freiherr Felix von Los
Maas
Marcus
Graf Milbach
von Monschaw
Mund
Nels
Pelzer
Freiherr Raitz von Frentz
Radermacher
Rautenstrauch
Rofen
Schlick
Freiherr von Scheibler
Direktor Seul

Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher
Graf Franz von Spee
Graf Wilderich von Spee
Freiherr von Spies-Büllesheim
Waldthausen
von Werner
Graf zu Westerholt

Demnächst wird über den zweiten Theil des Majoritiits-Antrags des Ausschusses von den
Worten „in Betreff der zweiten dort gestellten Frage" bis zu den Worten „unmöglich sei" (mit
Einschluß der letzteren) in gewöhnlicher Weise abgestimmt, wobei 48 Stimmen für die hier beau«
tragte Erklärung und 19 Stimmen dagegen ermittelt werden.

Der Schlußtheil des Antrags, betreffend die Erwiderung an den Herrn Landtags-Kommissar
wird sodann einstimmig genehmigt.
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6. Die Rechnung über den allgemeinen Bedürfnißfonds der Pro«-
vinzial -Irrenanstalten pro 1879 wird dechargirt.

7. Desgleichen die Baurechnung über die Instandsetzung der Direktor¬
wohnung im Landarmen Hause zu Trier.

8. Der Antrag um Aufnahme der Kommunal st raßc von Steele nach Gelsen- ^
kirchen war von Seiten des Antragstellers vorläufig zurückgezogenworden, weshalb Uebergang ^ "^^07.
zur Tagesordnung erfolgt.

9. Die Rechnung über den Fonds zur Zahlung von Kreis- und Kommunal-
Wegebau-Unterstützungen pro 1879 wird dechargirt,

(Der Vice-Landtags-Marschall übernimmt den Vorsitz.)
10. Der Stadt Crefeld wird nach dem Antrage des kombinirten I. und IV. Aus^

schusses zur Unterstützung der dortigen höheren Lehranstalt für Textil-Industrie auf
die nächstenfünf Jahre eine Beihülfe von 6000 Mark pro Jahr aus dem Zinsgewinne der Pro-
vinzial-Hülfskasfebewilligt.

11. Betreffs der von den Bürgermeistern von Siegburg und Mcnden beantragtenErrich¬
tung einer festen Siegbrücke zwischen Siegburg und Siegburg-Mülldorf im Zuge der
Beuel-Overather Provinzialstraßewird nach Antrag des V. Ausschusses Anweisungan den Provinzial-
Verwaltungsrath dahin beschlossen,daß:

1. die Aufstellungdes Brückenprojektesthunlichstgefördert, und
2. sobald der Fonds zu Straßen- resp. Brücken-Neubauten die entsprechenden Mittel

bietet, mit der Errichtung der Brücke über die Sieg an der Beuel-Overather
Provinzialstraße begounen werde.

12. Die Petition des.Kirchen-Vorstandes in Godesberg um Bewilligung
eines Zuschusses zur Restauration der Michaelskapelle auf dem Godesberg wirb
abgelehnt.

(Der Landtags-Marschall übernimmt wieder den Vorsitz)
13. Es wird nach dem Antrage des AbgeordnetenMattonet beschlossen,den Provinzial-

Verwaltungsrath zu beauftragen, die Roggendorf-Ton dorfer Gemeindechausfee auf den
Provinzialstraßenfonds zu übernehmen, insofern dieselbe vorher durch die Gemeinden in einen
ProvinzialstraßenmäßigenZustand gesetzt worden ist.

14. Den Gemeinden Kreuzn« und Winden wird nach dem Antrage des kombinirten
I. und IV. Ausschusses zur Herstellung der Rampen an der neugebauten Roerb rücke
sowie zur Regulirung des Flußes gemäß der vorgelegten und von der Königlichen
Regierung zu Aachen genehmigten Pläne eine einmalige Beihülfe von 10 000 Mark aus dem
Ständefonds bewilligt.

Hiermit ist die Tagesordnung erledigt.
Es werden noch die Vorschläge des kombinirten I. und IV. Ausschusses, betreffend

Gratifikationen an das Bureau- und Dienstpersonal des Landtags, mitgetheilt und zur Gesammt-
summevon 1911 Mark unverändert genehmigt.

Der Landtags-Marschall schließt nunmehr die Sitzung und setzt die nächste Sitzung
auf Morgen Vormittag 11 Uhr an.

(Schluß der Sitzung: 8'/« Uhr.)
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.
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Fünfzehnte Sitzung.
Verhandeltim Sitzungssaaledes Provinzial-Ständehauseszu Düsseldorf

am Samstag den 3. December 1881.
(Stenographischer Bericht Seite 488-499.)

Der Landtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 11 Uhr.
Das Protokoll der gestrigenSitzung wird verlesenund genehmigt.
Als Protokollführer für die gegenwärtige Sitzung fungirt der Abgeordnete Freiherr

von FUrstenberg-Heiligenhoven.
Der Landtags-Marschall erbittet und erhält die Ermächtigung, die noch nicht fertig¬

gestellten Adressen an Se. Majestät den Kaiser und König betreffend:
»,. die Abänderung des Vertheilungsmaßstabes der Umlage zur Verzinsung und Tilgung

der beiden Obligationen-Anleihender Rheiuprovinz
1). das neue Statut der Provinzial-Hülfstasse,

Namens des Landtags festzustellen und neben der eigenenUnterschriftdurch die hier in Düsseldorf
anwcfendenMitglieder der verschiedenen Stände unterzeichnenzu lassen.

Ebenso erklärt die Versammlung sich damit einverstanden, daß das Protokoll der heutigen
Schlußsitzungdurch den Landtags-Marschall festgestellt werde.

Es wird in die Tagesordnung eingetreten.
1. Ueber die als ersten Gegenstandder Tagesordnung zufammengefaßteuPetitionen:
a. des Spar lasse n-Rendanten Remkes in Crefeld,
1). des Sparkassen-Rend anten, Bürgermeisters a. D. Pasch zu Vockum,

um Erstattung eines Zinsverlustes von 236 Mark 25 Pf. resp, 216 Mark in Folge
verspäteter Einlösung ausgelooster Rheinprovinz-Obligationen, deren Ablehnung
von dem kombinirten I. und IV. Ausschuß Mangels rechtlicherBegründung vorgeschlagenwar,
wird getrennte Abstimmungbeliebt, und dabei das Gesuch g,ä a abgelehnt, dagegen dem Gesuche
aä K durch Bewilligung der Summe von 216 Mark aus dem Ständefouds entsprochen.

2. Das Gesuch der Stadtgemeinde Grevenbroich, betreffend Pflasterung der
Köln-Venlo'er Provinz! alstraße und Brückenanlagen in der Stadt Grevenbroich,
wird nach dein Antrage des V. Ausschusses dem Provinzial - Verwaltungsrathe zur Berücksichti¬
gung überwiesen.

(Der Landtags-Marschall übernimmt wieder den Vorsitz.)
3. Bezüglichder Petition des Heinrich Byns zu Andernach um Entschädigung

für angebliche Verluste in Folge resultatlos gebliebener Verhandlungen wegen
Landankaufs wirb nach dem Antrage des V. AusschussesUebergang zur Tagesordnung beschlösse».

4. Dem Hospital zu Cues wird nach dem Antrage des AbgeordnetenHerr mann
zur Wiederherstellung eines beschädigten Altarbildes ein einmaliger Betrag von
500 Mark aus dem Ständefondö bewilligt.

Hiermit ist die Tagesordnung erledigt.
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Der Landtags-Marschall weist in kurzem Umrisse auf die durch angestrengtes, aber
freudiges Zusammenwirkenim Interesse der schönen,heimathlichenProvinz erzieltenResultate der
nun zu Ende gehendenSitzungsperiode hin und spricht der Versammlung seinen Dank aus für
das ihm bei Führung der Geschäfteeutgegcugebrachtc große Vertrauen,

Der AbgeordneteIentges nimmt das Wort und ersucht die Versammluug, dem Land¬
tags-Marschall für seine unparteilicheuud angestrengteGeschäftsführnng, sowie zugleich für die
aufopferndeThätigkeit und sorgeuvolle Hingabe, die er nun schon seit Jahren der ihm anvertrauten
Aufgabe zum Besten der Provinz widme, den schuldigen Dank durch Erheben von den Sitzen zu
bezeugen. (Die Versammlung erhebt sich cinmüthig,)

Der Landtags-Marschall daukt und schließt mit dem Wunsche auf demuächstiges
Wiederzusammenfiudcnzu ucuer Arbeit und neuer freudiger Thätigkeit.

Um 12 Uhr tritt der Königliche Landtags - Kommissar,Ober-Präsident der Nheinprovinz
Dr. von Bardeleben, von einer aus deuselbcu Mitglieder» wie am Eröffnungstage gebildeten
Deputation geleitet, in den Saal und halt eine Ansprache (oonf. stenographischer Bericht), an
deren Schluß er im Namen Sr. Majestät des Kaisers und Königs den 27. Rheinischen Provinzial-
Landtag für geschlossenerklärt.

Der Landtags- Marsch all bringt hierauf ein Hoch auf Se. Majestät deu Kaiser und
König aus, in welchesdie Versammlung begeisterteinstimmte.

(Schluß der Sitzung: 12 ^2 Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.
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Nr. l.

Düsseldorf, den 1. Dezember 1880.

Referat,
des Provinzilll° Verwaltungsraths an den Provinzial - Landtag,

betreffend

die Verlegung des Etats- und Rechnungsjahres.

Nachdem die Staatsverwaltung und die Gemeinden, sowie fast alle provinzialständischen
Verwaltungen der Monarchie statt des Kalenderjahres den Zeitraum vom 1. April bis 31. März
als Etats- und Rechnungsjahr angenommen haben, entsteht die Frage, ob eine gleicheVerlegung
nicht auch für die provinzialständische Verwaltung der Nheinproviuz sich empfiehlt.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat, nach sorgsamer Prüfung aller in Betracht kommenden
Verhältnisse,jene Verlegung für die provinzialständischeVerwaltung in hohem Maße wünschen«-
werth erachtet und daher obige Frage bejaht.

Abgesehen von den Vortheilen, welche die Uebereinstimmungdes Etats- und Rechnungs-
lahres in dem geschäftlichen Verkehre mit den andern Verwaltungen schon im Allgemeinenmit sich
bringen würde, würde dieselbe im Besondern in dem Bereiche der Verwaltuug des Landarmen-
wesens, sowie der provinzialständischen Institute für die provinzialständische Verwaltung von wesent¬
lichem Nutzen sein. Es würden die vielen Unzuträglichkeiten und Weiterungenbeseitigt werden, welche
aus der gegenwärtigenVerschiedenheit des Etats- und Rechnungsjahres, sowohl bei der Centralstcllc,
als auch bei den einzelnenInstituten bezüglich der Abrechnung mit den Gemeinden über die von
denselben zu zahlendenund zu erhebendenPflegekostenund sonstigenGelder entstehen, und welche
das Rechnungswesenverwickeln, sowie die Aufstelluug eiuer klaren Uebersichtüber die Nechnungs-
lesultate bei dem Finalabschlussedes jetzigen Etatjahres sehr erschweren.

Sodann erscheint die Verlegung des Etatsjahres auch für die Straßenverwaltung von
«roßem Werthe. Erfahrungsmäßig werden viele der für das laufende Jahr veranschlagten Arbeiten,
welche erst gegen den Schlnß des Jahres ausgeführt werden können, insbesonderedas Einbauen der
Straßendecken,im Herbste durch plötzlich eintretendeungünstigeWitterung unterbrochen.Es können
daher bezüglich dieser Arbeiten bei dem gegenwärtigenEtatsjahre die Abrechnungenbis zum Final¬
abschlusse uicht fertig gestellt werde». Wird aber der Jahresschluß auf deu 31. März verlegt, so
lst die Möglichkeitgegeben, nahezu alle in dem betreffendenJahre auszuführendenArbeiten zu
vollenden und die Abrechnungüber dieselben in den Finalabschlußaufzunehmeu,so daß derselbe eiu
vollständigesund richtiges Bild der Straßcnverwaltung in dem betreffendenJahre enthält.

Die Direktion der Provinzial-Hülfskassehat die Verlegung des Etatsjahrcs für ihr Ressort
bedenklichgefunden Sie geht hierbei von der Voraussetzungaus, daß bei einer Verlegung des
Etatsjahres auch die jetzigen Termine für die Zinsen uud Nmortisations-Zahlungen, welche auf
den 30. Juni und 31. December festgesetzt sind, geändert werden müßten. Dieses würde eine
Aenderungder Schuldurkuuden und Konto's erfordern, auch eine minder pünktliche Zahlung von
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Zinsen und Amortisationenzur Folge haben, da die Gemeindekassen am 31. Dezember erfahrungs¬
mäßig zu Zahlungen besser im Stande seien, wie am 1. April, dem Schlüsse ihres Etatsjahres.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat diese Bedenken schon deshalb nicht für begründet
erachten können,weil die Voraussetzung, von der die Direktion der Provinzial-Hülfskasseausgeht,
nicht zutrifft. Durch die Verlegung des Etatsjahres werden die verschiedenen Zahlungstermine nicht
berührt. Die entstehenden Veränderungen sind lediglich rechnungsmäßigeund durch entsprechende
Buchung zu reguliren. Der Provinzial-Verwaltungsrath ist der Ansicht, daß die beabsichtigte
Anordnung für die Provinzial-Hülfskafsein gleichem Maße wünschenswertherscheine, wie für die
übrigen Zweige ver provinzialständifchenVerwaltung, und daß, wenn bei letztern das neue Etats¬
jahr eingeführt wird, es ganz unzulässig sei, für die Provinzial-Hülfskasseda« alte Etalsjahr
beizubehalten.

Anlangenddie Provinzial-Feuer-Societät, so hat deren Direktiondarauf aufmerksam gemacht,
daß die ganze Einrichtung der Societät nach dem Reglement auf dem Kalenderjahre beruhe, und
daß auf dieser Grundlage auch die Verficherungsperioden,die Termine zur Anmeldung des Aus¬
tritts u. f, w. festgestellt seien. Eine Aenderungdes Etatsjahres würde daher für die Provinzial-
Feuer-Societät eine große Störung und Nechtsunsicherheitzur Folge haben. Zudem würden die
Prämien, welche jetzt zu Anfang des Jahres pünktlich eingehen, bei Verlegung des Etatsjahres
im April zu erheben sein, also mit der ersten Hebung der Staats- und Kommunalsteuernzusammen¬
fallen und deshalb voraussichtlich manche Reste entstehen. Der Provinzial-Verwaltungsrath will
dem auf diesen Erwägungen beruhendenAntrage der Direktion der Provinzial-Feuer-Societät, es
rüctfichtlich ihres Nefforts bei der jetzigen Einrichtung zu belassen,nicht entgegentretenund schlägt
vor, bei der Provinzial-Feuer-Societät das Kalenderjahr als Etatsjahr beizubehalten, zumal da
die Verschiedenheitdes Etatsjahres für die Provinzial-Feuer-Societät einer- und den übrigen
Zweigen der provinzialständifchen Verwaltung andererseits keine Störungen oder nachtheilige Folgen
hervorrufen" kann.

Als geeigneten Zeitpunkt für die Verlegung bezeichnetder Provinzial-Verwaltungsrath
den 1. April 1882 mit der Maßgabe, daß das letzte vor Einführung des neuen Etatsjahres
laufende Etatsjahr 5 Quartale enthält.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beehrt sich hiernach zu beantragen:
„Der Provinzial-Landtag wolle:

1. beschließen, das Etats- und Rechnungsjahr für die gesammteprovinzialstanbischeVer¬
waltung ausschließlich der Provinzial-Feuer-Societät vom 1. April 1882 ab auf den
Zeitraum vom 1. April bis 31. März mit der Maßgabe zu verlegen, daß das erste
Quartal des Kalenderjahres 1882 mit dem Etats- und Rechnungsjahre 1881
vereinigt wird;

2. den Provinzial-Verwaltungsrath beauftragen, eine entsprechendeVerlegung der in
den Geschäfts-Instruktionenund Reglements auf Grund des feitherigen Etatsjahres
festgestellten Termine für die Aufstellungder Finalabschlüsseund die Rechnungslegung
herbeizuführen".

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird.

Landtags-Marschall.
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Düsseldorf, den 6. April 1881.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsrath« an den Provinzial-Landtag,

betreffend

die Erhöhung des Pensionssatzesfür diejenigen Schülerinnen, welche sich ans eigene
Kosten in der Provinzial-Hebammen-Lehranstaltzu Köln als Hebamme

auszubildenwünschen.

Auf Grund des §. 3 des Reglements für die Provinzial-Hebammen-Lehranstaltzu Köln
vom 31. Oktober 1872 ist der Pensionssatz für jede aus der Provinz über die etatsmäßige Zahl
in die Provinzial-Hebammen-Lehranstaltzu Köln aufzunehmende Schülerin vorläufig auf 300 Mark
pro Kursus festgesetztworden.

Nachdemdurch das Gesetz vom 28. Mai 1875 „betreffenddie Verpflichtungzur Unter¬
stützung hülfsbedürftiger Hebammenbezirke«." die Unterstützung armer Hebammenbezirteauf die
Kreisverbändeübergegangen ist, wurde von dem Provinzial-Landtagein der Sitzung vom 9. September
1875 durch die Genehmigung des Etats dieser Anstalt für das Jahr 1875 bestimmt,daß jede in
die Provinzial-Hebammen-LehranstalteintretendeHebammenschülerinfür die Nusbildungskostendie
Summe von 300 Mark pro Kursus zu entrichten habe, wobei die früher bestandenenFreistellen
in Wegfall kamen.

Bei der Festfetzung diefes Pensionssatzeswar eine Zahl von 56 Schülerinnen pro Kursus
zu Grunde gelegt worden.

Da indessen die Räumlichkeiten der Anstalt zur Aufnahmeeiner solchen Zahl von Schülerinnen
nicht ausreichend waren, ferner auch die KöniglichenRegierungen sich übereinstimmenddahin aus¬
gesprochen hatten, daß die Zahl der jährlich auszubildendenHebammen vorläufig um ein Drittel
vermindert werden könne, weil das Bedürfniß an Hebammen nicht unwesentlichüberschrittensei,
so hat der Provinzial-Verwaltungsrath in seiner Sitzung vom 23/25. Februar 1880 beschlossen,
die Zahl der jährlich aufzunehmendenHebammen von 112 auf 80 herabzufetzen.

Wenn fcho» bei der Zahl von 112 Schülerinnen die Kosten der Ausbildung einer Hebamme
die Summe von ca. 500 Mark erreichtenund mithin den Pensionsfatzvon 300 Mark bei weitem
überschritten, so gestaltetesich dieses Verhältniß in Folge der Verminderung der Schülerinnenzahl
noch wesentlichungünstiger, weil die Kosten der meisten Ausgabctitel, wie Besoldung, Heizung,
Beleuchtung,Unterhaltung der Gebäude lc. von der Zahl der aufgenommenenSchülerinnen nicht
berührt wurden.

Der Provinzial-Verwaltungsrath erachtet unter biefen Umständen für angezeigt, die
Pensionskostenfür diejenigenSchülerinnen, welche sich auf eigene Kosten ausbilden lassen, von
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300 auf 400 Mark zu erhöhen, dagegen den Satz für diejenigenSchülerinnen, welche auf Kosten
der Gemeinden und beziehentlichder Kreisverbände ausgebildet werden, auf 300 Mark bestehen
zu lasten.

Für dicfe Maßregel fpricht insbesondereauch noch der Umstand, daß ein solcher Andrang
von Hebllmmenschülerinnenstattfindet, daß bei jedem Termine fast zwei Drittel der sich meldenden
Kandidatinnenmit Rücksicht auf die Naumuerhältnisse der Anstalt zurückgewiesen werden müssen.

Es empfiehlt sich um so mehr, durch eine Erhöhung des Pensionssatzesauf die Verminderung
der Zahl der Hebammenschülcriuneueinzuwirken,als, wie schon erwähnt, das Bedürfniß au aus¬
gebildeten Hebammenin hiesigerProvinz bereits wesentlich überschrittenist.

Unter diesen Umständenbeehrt der Prooinzial-VerwaltungSrath sich den Antrag zu stellen:
„Der hohe Landtag wolle auf Grund des §. 3 des Reglements für die Provinzial-
Hebammen-Lehranstaltzu Köln vom 31. Oktober 1872 den Pensionssatz für folchc
Schülerinnen, welche sich auf eigene Kostenausbilden lassen, von 300 auf 400 Mark
pro Kursus erhöhen."

Der Prouiuzial'Verwaltungsrath.
Wilhelm,Fürst zu Wied.

Landtags-Marschall.

Nr. 3.

Düsseldorf, den 9. September 1881.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths an den Provinzial-Landtag,

betreffend

die Erweiterung der Proliülzial-Hebammen-Lehrmlstaltzu Köln.

Der in Folge des Beschlussesdes 22. Provinzial-Landtags zur Ausführung gebrachte
Erweiterungsbau an der Provinzial-Hebammen-Lehranstaltzu Köln hat dem Bedürfnisse einer
gleichzeitig auf 56 erhöhten Anzahl der Schülerinnen für jeden auf 5^ Monate bemessenenKurfus
nicht zu genügen vermocht.

Außer anderen im Laufe der Zeit fich fühlbar machende,! baulichenMängeln, deren Ab-
stellung mit den dem Provinzial-Verwaltungsrath zur Verfügung stehenden Mitteln sich ermöglichen
ließ, gaben inssondere der für 50 Schülerinnen in keiner Weife hinreichende Lehrsaal sowie die
ebenfalls unzureichenden Schlafräume und endlich der im Souterrain gelegene Speise- und Aufeut-
Halts-Saal für die Schülerinneu dein Direktor der Anstalt zu andauerndenKlagen und Vorstellungen
um Abhülfe refp. Erweiterung der Anstalt Veranlassung.
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Eine wiederholt stattgefundene Prüfung der baulichen Verhältnisse ließ die Klagen der
Anstalts-Direktion nur gerechtfertigt erscheinen und beschloß daher der Provinzial-Verwaltungsrcith
in seiner Sitzung am 22/25. Februar 1880 unter Berücksichtigung des Umstandes, baß nach den
Berichten der Königlichen Regierungen das Bedürfniß au ausgebildeten Hebammen für die nächste
Zeit gedeckt erscheine, von einer Erweiterung der Anstalt vorerst abzusehen, versuchsweise aber eine
Besserung der erwähnten Uebelstände durch Verminderung der Schülcriuueu-Zahl pro Kursus von
56 auf 40 herbeizuführen.

Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, daß hierdurch eine wesentlicheBesseruug der Uebelstände
nicht zu erreichen war, außerdem aber die Anstalt dadurch ciuen gauz bedeutenden Ausfall in der
Einnahme erleidet, welcher sich bei einer Erhöhung des Pcnsionssatzes von 300 Mark auf 400
Mark pro Schülerin und Kursus, wie solcher Seitens des Provinzial-Verwaltungsraths dem hohen
Landtag in einer besonderen Vorlage empfohlen wird, auf rund 5700 Mark jährlich beziffert.

Unter solchen Umständen mußte die Frage einer Erweiterung der Anstalt vou Neuem in
Erwägung gezogen werden.

Ein nach Anhörung nnd unter Mitwirkung der Anstalts-Direktion aufgestelltes Erweitcruugs-
Projckt, welches den theilwcisen Umbau und einen Anbau an den im Jahre 1875 zur Ausführung
gebrachten Neubau iu's Auge faßt und uach Angabe der Anstalts-Direktion auf Jahre hinaus dem
Aedürfuisse geuügeu wird, kann nach spezieller Veranschlagung für die Summe von 27 000 Mark
zur Ausführung gebracht werden.

Rechnet mau für die Verzinsung des Vaukapitals . .
für die Unterhaltung des Gebäudes.........
und für Amortisation des Vankapitals ebenfalls......

also in Summe . . 7 Prozent
jährliche Kosten des Neubaues, so würden dieselben sich ans 1890 Mark jährlich beziffern, woraus
sich im Falle der Ausführung dieses Baues uud einer Belassung der Schülerinnen-Zahl auf 5<>
pro Kursus, beu jetzigen, in keiner Weise genügenden Verhältnissen gegenüber eine jährliche Mehr«
Einnahme ergibt von 5700 — 1890 -- 3810 Mark.

Hierbei kommt aber vor Allem noch in Betracht, daß bei der Größe der Provinz die
Ausbilduug vou 40 Hebammen pro Semester dein Bedürfnisse auf die Dauer uicht genügen wird
und daß demuach die Nothwendigkeit zur Erweiterung der Anstalt sich dauernd nicht umgehen läßt.

Im Hinblicke auf diese Umstände gestattet sich der Provinzial-Verwaltungsrcith dem hohen
Provinzial-Landtage den Antrag zu unterbreiten:

„der hohe Landtag wolle dem Projekte einer Erweiterung der Hebammeu-Lehrcmstalt
zu Kölu seiue Zustimmung ertheilen uud zur Ausführung desselben die Summe von
27 000 Mark aus dem, zur Verfügung der Proviuzialstände stehenden Ständefonds
bewilligen."

Der Promiizial-VmMtumMith.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtags-Marschall.

5 Prozent
1 „
1 ?/

11
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Nr. 4.
Düsseldorf, den 4. Oktober 1881.

Referat
des Provinzial-Verwaltnngsraths an den Provinzial-Landtag

zu
dein Entwürfe eines Nesslements, betreffend die Penswnirnnsi der provinzmlständischen
Beamten in der Rheinprovinz, einschließlich der Beamten der Provinzial-Fener-Soeietüt.

Dem Provinzial-Landtage beehrt sich der Provinzial-Vcrwaltuugsrath nachstehend den
Entwurf eiucs Reglements, betreffend die Pcnsionirung der provinzialständischcn Vemnten in der
Nheinprovinz, einschließlichder Beamten der Provinzial-Feuer-Societät nebst zugehörigenMotiven
und Anlagen zur geneigtenBeschlußfassungganz ergebenstzu unterbreiten.

Zur Begründung dieser Vorlage erlaubt sich der Provinzial-Verwaltungsrath auf die dem
NeglementsEntwurfe beigefügtenMotive ganz ergebenst Bezug zu nehmen.

Der Prouinzial-VerlMltnngsratl).
Wilhelm Fürst zn Wicd.

Landtags-Marschall.

Reglement
betreffend

die Penswnirnng der prMnzialständischen Vemnten in der Nheinprovinz einschließlich
der Beamten der Prntnnzial-Fener-Soeictät.

Erster Abschnitt.
Bestimmungen über die Pcnsionirung der auf Lebenszeit, fowie der unter dem Vor¬

behalt des Widerrufs oder der Kündigung angestellten Beamten.

Jeder auf Lebenszeit angestellte provinzialständische Beamte erhält von dem Provinziell
verbände eine lebenslänglichePension, wenn er nach einer Dienstzeit von wenigstens zehn Jahren
in Folge eines körperlichen Gebrechens oder wegen Schwäche seiner körperlichenoder geistigen Kräfte
zur Erfüllung feiner Amtspflichtendauernd unfähig erachtet und deshalb in den Ruhestand verfetzt
(pensionirt) wird.
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8. 2.
Ist die Dienstuufähigleitdie Folge einer Krankheit, Verwundung oder sonstigen Beschädigung,

welche der Beamte bei Ausübung des proviuzialstäudischeu Dieustes oder aus Veranlassung desselben
ohne eigene Verschuldiguugsich zugezogen hat, so tritt die Pensiousberechtigungauch bei kürzerer,
als zehnjähriger Dienstzeit ein.

ß. 3,
Die unter dem Vorbehalte des Widerrufs oder der Kündigung angestellten Beamten haben

einen Anspruch auf Pension nach Maßgabe dieses Reglements nur danu, weun sie eine in den
Besolduugs - Etats aufgeführte Stelle bekleiden nnd der Penfionö - Ansprnchihnen vom Provinzial-
Verwaltuugsrathe ausdrücklich verliehen worden ist.

Es kann diefen Beamten jedoch auch dann, wenn diese Voraussetzungen nicht zutreffen,
bei ihrer Versetzungin den Nnhestaud eine Pension bis auf Höhe der durch dieses Ncglemeut
normirten Sätze vom Proviuzial-Verwaltungsrathe bewilligt werden.

Der Pensions-Ausprncherlischt, weun von dem Vorbehalte des Widerrufs oder der Kün¬
digung Seitens derjenigen Stelle, welcherdie Anstellung des betreffendenBeamten bestimmungs¬
mäßig zusteht, Gebrauch gemachtwird.

Wird außer dem im tz, 2 bezeichneten Falle ein Beamter vor Vollendung des zehnten
Dicnstjcchresohne sein Verschnldeu dienstunfähigund deshalb in den Ruhestand verfetzt, fo taun
ihm bei vorhandener Bedürftigkeit durch deu Provinzial-Landtag eine Pension entweder auf bestimmte
Zeit oder lebenslänglichbewilligt werden.

Wenn der Proviuzial-Landtag nicht versammeltist, so kann der Provinzial-Verwaltungsrath
provisorisch Vorsorge treffen.

8- 5.
Die Pension der im tz. 1 und im ersten Absätze des §. 3 erwähnten Beamteu beträgt,

wenn die Versetznugin deu Ruhestand nach vollendetemzehnten, jedoch vor vollendetem elften
Dieustjahrc eintritt, ^u/»,, und steigt von da an mit jedem weiter zurückgelegten Dicustjahre um
'/»« des in dem Z. 6 bestimmtenDiensteinkommens.

Ueber den Betrag von °°/»° dieses Einkommensfindet eine Steigerung nicht statt.
In dem im §. 2 erwähnten Falle beträgt die Pension ^n/^, im Falle des tz. 4

höchstens2°/8o des vorbezeichneteu Diensteinkommens.
Bei jeder Pension werden überschießende Markbrüche auf volle Mark abgerundet.

§. 6.

Der Berechnung der Pension wird das von dem Beamten zuletzt bezogene gesammte
Dieustcinkommen,soweit es nicht zur Bestreitung von Repräsentation«- oder Dienstaufwandskosten
gewährt wird, nach Maßgabe der folgeudeunäheren Bestimmungen zu Gruude gelegt:

a. Feststehende Dienstemolumeute,namentlich freie Dienstwohnung, sowie die anstatt der¬
selben gewährte Miethsentschädigung,Feuerungs- und Erleuchtnngs-Material, Natural¬
bezüge an Getreide, Winterfutter u. s. w., sowie der Ertrag von Dienstgrundstücken
kommen nnr insoweitzur Anrechnung,als deren Werth in den Besolduugs - Etats auf
die Geldbesoldungdes Beamten in Rechnung gestellt oder zu einem bestimmtenGeld¬
betrage veranschlagtist.

11'
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Insofern eiue Veranschlagung des Werthes von Dienstemolumentcn zu einem
bestimmtenGeldbetrage in den Äesolduugs - Etats noch nicht stattgefundenhat, erfolgt
die Festsetzung des Betrages, mit welchem diese Emolumente bei der Peusionirung zur
Anrechnungzu bringen sind, durch Beschlußdes Proviuzial-Verwaltungsraths.

Nücksichtlichderjenigen Chaussee-Aufseher, welche Wohnungsgcldzuschußbeziehen, wird
bei Bemessung der Pension der Durchschnittssatz des Wohnungsgeldzuschusses für Unter-
beamte für die Servisflasseu I bis V nach Maßgabe des Gesetzes, betreffenddie
Gewährung von Wohnungsgcldzuschüssenau die unmittelbaren Staatsbeamten vom
12. Mai 1873 (G.-S, S. 209) in Anrechnunggebracht. Dieser Satz gilt auch für
diejenigenChaussee-Aufseher, welche Dienstwohnung erhalten,

d. Dienstemolumentc,welche ihrer Natur nach steigend und fallend find, werden nach den
in den Besoldung«-Etats oder sonst bei Verleihung des Rechts auf diese Emolumente
deshalb getroffeneuFestsetzungen und iu Ermangeluug solcher Festsetzungen nach ihrem
durchschnittlichen Betrage während der drei letzten Kalenderjahre vor dem Jahre, in
welchem die Pension festgesetztwird, zur Anrechnunggebracht,

o. Bloß zufällige Diensteiutuuftc, wie widerrufliche Tantieme», Kommissionsgebühren,
außerordentliche Remunerationen, Gratifikationen und dergleichen kommen nicht zur
Berechnung,

ä. Persönliche Zulagen uud fortlaufende Rcmuneratioueu werde» nur dauu bei
Verechuuug der Peufiou iu Betracht gezogen, wenn dies bei deren Bewilligung aus¬
drücklich zugesichert ist.

8- ?.
Die Dienstzeit wird vom Tage der ersten eidlichenresp, anderweiten Verpflichtung für

den provinzialständischcu Dienst an gerechnet uud umfaßt die Zeit, während welcherder Angestellte
im ständischen Dienste gestandenhat.

Hat die Verpflichtungerst nach dem Eintritte in den ständischen Dienst stattgefunden, so
wirb die Dienstzeit von dem letzteren Zeitpunkte an gerechnet.

8- 8.
Der ständischen Dienstzeit wird, insofern nicht ein Anderes mit den betreffendenBeamten

Seitens derjenigen Stelle, welcher die Anstellung bestimmnugsmäßigzusteht, vertragsmäßig ver¬
einbart ist, die Zeit, welche der Beamte vordem in, mittelbaren oder unmittelbaren Staatsdienste
oder im Militairdieuste zugebrachthat, hinzugerechnet.

Die Berechnung der im Staatsdienste zugebrachten Zeit erfolgt nach Maßgabe der, Be¬
stimmungenim ß. 13 des Pensionsgesetzesfür die unmittelbaren Staatsbeamten vom 27. März
1872 (G.-S. 268), die Berechuung der im Militärdienst zugebrachte», Dicustzeit nach Maßgabe
der Bestimmungen im ß. 17 dieses Gesetzes

Bei Berechnung der pensionsfähigenDienstzeit kommen auch die Bestimmuugeu in den
ß§. 14, 19 und 34 des vorgedachtenGesetzes mit der Maßgabe zur Anwendung, daß an.Stelle
der im ß. 19 vorgesehenen Königlichen Genehmigungdie Genehmigung derjenige,,Stelle erforderlich
ist, welcherdie Anstellungbestimmungsmäßigzusteht.

Die Dienstzeit, welche vor den Beginn des 18. Lebensjahresfällt, bleibt außer Berechnung.
Nur die in die Dauer eines Krieges fallende uud bei einem mobilen oder Ersatztruppen¬

theile abgeleistete Militairdienstzeit kommt ohne Rücksicht auf das Lebensalter zur Anrechnung.



Als Kriegszeit gilt in dieser Beziehung die Zeit vom Tage einer angeordnetenMobil-
machung,auf welche ein Krieg folgt, bis zum Tage der Demobilmachung.

8- 9-
Die Pensiouirung tritt, sofern nicht auf den Autrag oder mit ausdrücklicher Zustimmung

des Beamten ein früherer Zeitpunkt festgesetztwird, mit dem Ablauf des Vierteljahres ein, welches
auf den Monat folgt, in welchem dem Beamten die Entscheidungüber seine Versetzungin den
Ruhestand bekannt gemachtworden ist.

§. 10.
Die Pensionen werden monatlich iin Voraus gezahlt.

8. ii.
Das Recht auf den Bezug der Pension ruht, wcuu uud so lange ein Pensionär im

Reichs-, Staats-, ständischen oder Gcmeiude-Dieusteein Diensteinkommenbezieht, insoweit, als der
betrag dieses neuen Dicnstcinlommeusuuter Hinzurechnungoer Pension den Betrag des von dem
Beamten vor der Pensionirung bezogenen Dicnsteiukommensübersteigt.

8- 12.
Ein Pensionär, welcherin eine an sich zur Pension berechtigende Stellung des ständischen

Dienstes wieder eingetreten ist, erwirbt für den Fall des Znrücktretens in den Rnhestand den
Anspruch auf Gcwähruug eiucr nach Maßgabe seiuer uuumchr verläugerteu Dienstzeit und des in
ber neueu Stellung bezogenen Diensteinkommcnsberechneten Pension nur bann, wenn die neu
hinzugctreteneDienstzeit mindestensein Jahr betragen hat.

Mit der Gewährung eiucr hieruach neu berechneten Peusiou fällt bis auf die Höhe des
Betrags derselbe» das Recht auf den Bezug der frühereu Peusiou weg.

8- 13.
Die Eiuziehuug, Kürzuug oder Wiedergcwähruugder Peusiou auf Grund der Bestimmungen

in den §§. 11 und 12 tritt mit dem Beginn desjenigen Monats ein, welcherauf das eiue solche
Veränderung nach sich ziehende Ereigniß folgt.

8- 14.
Hinterläßt ein Pcusiouär eine Wittwe oder eheliche Nachkommen,so wird die Pension

»och für den auf den Sterbemonat folgendenMonat bezahlt.
An wen die Zahlung erfolgt, bestimmt der Landes-Dircttor.
Die Zahlung der Pension für den auf den Sterbemonat folgendenMonat kann mit

Genehmigungdes Provinzial-Verwaltungsraths auch dann stattfinden, wenn der VerstorbeneEltern,
Geschwister,Geschwisterkinderober Pflegekinder, deren Ernährer er gcwescu ist, in Bedürftigkeit
zurückläßt, oder wenn der Nachlaß nicht ausreicht, um die Kosten der letzten Krankheit und der
Beerdigung zu decken.

8- 15.
Die Pensiouiruug kann sowohl von Amtswcgen, als auf Antrag des Beamten erfolgen.
Dieselbe wird vom Provinzial-Verwaltungsrathe verfügt, weun der betreffendeBeamte

von diesem oder von dem Landes-Direktor resp, dem Direktor einer ständischen Anstalt angestellt
ist, wogegendie Pensionirung der vom Provinzial-Lcmdtagegewählten Beamten dem Landtage vor¬
behalten bleibt.
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Tritt ein Pensionsfall der letzteren Art ein, wenn der Provinzial«Landtagnicht versammelt
ist, so kann der ProviuziabVerwaltuugsrath provisorisch und vorbehaltlich der demnächstigen Ge¬
nehmigungdes Landtags die Peusioniruug beschließe».

8- 16.
Sucht ein Beamter die Peusioniruug freiwillig nach, so ist die desfallsigeEingabe in

allen Fälleu an denLandese-Direttor zn richten. Der Letztere hat das Gcsnch durch Anhörung der
unmittelbar vorgesetzten Dienststelledes Peteuten, sowie erforderlichenFalles durch Beweiserhebung
zu iustruircn und dasselbe dem Provinzial-Verwaltungsrathe ;u unterbreiten.

Dieser beschließt hierüber nach Maßgabe der Bestimmungendes §. 15,

8- 17-
Wenn ein ständischer Beamte, trotzdem er in Folge körperlicher oder geistigerGebrechen

zur Erfüllung seiner Amtspflichtendauernd unfähig ist, seine Peusioniruug uicht freiwillig nachsucht,
so wird demselben oder dem etwa für ihn bestelltenKurator ans Beschlußdes Prouinzial-Pcrwal-
tuugöraths von der vorgesetztenDienstbehörde eröffnet, daß der Fall seiner Versetzung in den
Ruhestand vorliege.

8- 18.
Erhebt der Beamte resp, dessen Kurator gcgeu die ihm gemachte Eröffnuug (§. 1?)

iuucrhalb sechs Wochenkciuc Eiuwenduug, so wird die Verhandlung dem ProvinziabVerwaltnngs-
rathe resp, dem Provinzial-Landtage (§. 15) vorgelegt und von diesem ebenso verfügt, als wenn
der Beamte seine Peusioniruug selbst nachgesucht hätte (§. 10).

§. 19.
Werden von dem Beamte« gegen die Pensiouirung Eiuwendungen erhoben, so beschließt

der Proviuzial-Verwaltnngsrath, ob dem Verfahre« Fortgang zu geben sei.
Bejahenden Falls hat ein von dem Provinzial-Verwaltungsrathe zu beauftragender

ständischer Beamter die streitigen Thatsachen zu erörtern, die nöthigen Beweise zu erheben und
den zn peusionircudeuBeamten oder dessen Kurator über das Ergebniß der Ermittelungen mit
feiner Erklärung und feinem Autrage zu hören.

8, 20.
Die geschlossenen Akten werden dem ProvinzialVerwaltuugsrathe beziehungsweisedem

Proviuzial-Landtage(§. 15) zur Entscheidung vorgelegt.
Die baarcn Auslagen für die durch die Schuld des zu pcnfionircnden Beamten veranlaßten

erfolglofeuErmittelungen fallen demselben zur Last.

Zweiter Abschnitt.
Bestimmungen über die Pensiouirung der auf eine bestimmte Zeit gewählten Beamten.

8- 21.
Die auf eine bestimmte Zeit gewählten ständischen Beamten erhalten bei nicht erfolgter

Wiederwahl nach abgelaufenerDienstperiode eine lebenslänglichePension mit der Maßgabe, daß
nach zwölfjähriger Dienstzeit die Hälfte und nach vierundzwanzigjährigerDienstzeit zwei Drittel
des Diensteintommensals Pension zu bewilligensind.
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s- 22.
Bei eintretender Dienstunfähigkeiterhalten diese Beamten schon nach einer Dienstzeit von

sechs Jahren ein Viertel des Dicnsteinkommcnsmit der Maßgabe, daß diese Pension mit jedem
ferner zurückgelegten Dienstjahre ratirlich steigt, so daß dieselbe nach zwölfjähriger Dienstzeit die
Hälfte und nach vierundzwanzigjährigerDienstzeit zwei Drittel des Dienstcinkommensbeträgt.

8- 23.
Bei Berechnung der in den M. 21 und 22 bezeichneten Pensionen kommt, insoweit die

Pension nicht bei der Anstellungdnrch Bertrag Seitens derjenigen Stelle, welcher die Anstellung
bestimiuuugsgcmäßzusteht, anderweit bestimmtist, nur die im ständischen Dienste zugebrachte Zeit
«> Anrechnung.

Im Uebrigen finden die Bestimmungendes ersten Abschnittsdieses Reglements auch rück¬
sichtlichder auf bestimmte Zeit gewählten Beamten mit der Maßgabe Anwendung, daß die
Pensionirnng derselben in den in den §§. 2 und 4 erwähnten Fällen auch schon bei kürzerer als
sechsjähriger Dienstzeit eintreten kann.

Dritter Abschnitt.
Schlußbcstimmuugen.

8- 24. '
Die an Beamte der Provinzial-Feucr-Societätoder der Provinzial-Hülfskassezu gewährcuden

Pensionen sind aus Fonds der Feuer-Societät resp, der Hülfskassezu bestrciten.

§. 25.
Das gegenwärtige Reglement tritt nach Genehmigung desselbendnrch den Provinzial>

Landtag sogleich in Kraft.
8. 26.

Die in der Sitzung des RheinischenProvinzial-sandtags vom 6. Iuui 1874 festgestellte!,
Bestimmungen über die Pensionirnng der proviuzialstäudischeuBeamten in der Nhcinprovinz
sind aufgehoben.

Motive.

Die in der Sitzung des Rheinischen Provinzial-Landtags vom 6. Juni 1874 festgestellten
Bestimmungen über die Pensionirnng der provinzialständischcnBeamten der Nhcinprovinz(Zu¬
sammenstellungvon Gesetzen:c. zweite Auflage Seite 8l>) bedürfen in einigen Punkten einer
Modifikationrespektive Ergänzung.

Im Einzelnen ist hierüber Nachstehendesanzuführen:



I.
Der ß. 2 der vorgebuchtenin der Anlage ^ abgedruckten Bestimmungen statuirt eine

ehr wesentliche Abweichungvon den Grundsätzendes in Anlage L hier beigefügtenPensionsgesetzes
vom 27. März 1872 für die unmittelbarenStaatsbeamten, welchesnach §, 1 dieser Bestimmungen
mit einigen dort näher angegebenen Maßgaben auch für die Pcnsionirnug der Beamten der
provinzialständischenVerwaltung Anwendungfindet.

Nach den Eingaugsparagraphen des vorerwähntenGesetzes sind die unmittelbarenStaats¬
beamten — auch die unter dem Vorbehalt des Widerrufs oder der Kündigung Angestellten — nämlich
pensionsbcrcchtigt,wenn sie eine in den Besoldungs-Etats aufgeführte Stelle bekleiden,während
nach ß. 2 der Bestimmungen vom 6. Juni 1874 nur deujenigeuprovinzialständischen Beamten,
welche definitiv angestellt sind, ein Pensions-Anspruchzusteht, die unter dem Vorbehalt des Wider¬
rufs oder der Kündigung angestelltenBeamten aber auch dann nicht pensionsbercchtigt sein sollen,
wenn sie eine in den Besoldungs-Etats aufgeführte Stelle bekleiden.

Welche Gründe bei Erlaß der Bestimmungen vom 6. Juni 1874 für diefc wesentliche
Abweichungvon den Grundsätzendes Gesetzes vom 27, März 1872 maßgebendgewesen sind, läßt
sich aus den dem Provinzial-Landtagemit dein Entwurf dieser Bestimmungen damals vorgelegten
Motiven nicht erkennen.

Für die dauernde Beibehaltung der dadurch bezüglich der Pensious-Verhältnissc der
unmittelbaren Staatsbeamten und der ständischenBeamten der Rheinprovinz zu Ungnusten der
Letzteren geschaffenen Ungleichheitwerden sich genügendeGründe kaum anführen lassen; wohl aber
sprechen verschiedene Umständefür deren Beseitigung.

Zunächst ist in dieser Beziehung zu erwähnen, vaß die vor dem Uebergangder Verwaltung
der Staatsstraßen auf die Organe der Provinz angestelltenChaussee-Aufseher und Wärter, deren
Anzahl eine recht bedeutende ist, unter der Herrschaft des Gesetzes vom 27. März 1872 angestellt
worden sind und denselben hiernach, wenngleich ihre Anstellung nur ans Kündigung erfolgte, ein
Anspruchauf Pension nach Maßgabe dieses Gesetzes unzweifelbaftzusteht.

Dahingegen sind die seit Uebergang der Straßen-Verwaltung auf die ständischen Orgaue
angestellteuStraßeuaufseher unter Zugrundelegungder Bestimmuugeu vom 6. Inni 1874 berufen
worden, so daß diesen Aufseher», da deren Anstellung ebenfalls auf Kündigung erfolgt ist, ein
Pensions-Anspruchnach dem Wortlaut dieser Bestimmnngen,streng genommen,nicht zustehen würde.

Eine so weitgehendeUngleichheit innerhalb derselben Beamten-Kategorie ausrecht zu
erhalten, erscheint keinenfalls angemessen.

Es kommt hierbei aber auch ferner der Umstand in Betracht, daß es für die ständische
Verwaltung in manchen Fällen wünscheuswerthist, die definitiveAnstellungihrer, in der Regel
zunächst nur auf Kündigung angenommenenBeamten — im Hinblickauf persönliche Verhältnisse
oder aus anderen Rücksichten — längere Zeit hinauszuschiebenoder sogar ganz zu unterlassen,
während für die Beamten selbst in der Fortdauer des Kündigungs-Verhältnissesein nicht ungerecht¬
fertigter Anlaß zu Besorgnissenfür die Zukunft und zur Unzufriedenheitmit ihrer Stellung in der
ständischen Verwaltung liegt, so lange die Pensionsberechtigungdurch das Kündigungs-Verhältniß
bestimmungsmäßiggäuzlichausgefchloffen wird.

Die Pensionsberechtigungallen unter dem Vorbehalte des Widerrufs oder der Kündigung
angestelltenständischen Beamten, welche eine ctatsmäßige Stelle betleiden, ohne Ausnahme bei¬
zulegen, wie dies im §. 2 des Gesetzes vom 27. März 1872 rücksichtlich der Staatsbeamten
geschehen ist, dürfte sich allerdings mit Rücksichtdarauf kaum empfehlen, daß in der ständischen
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Verwaltung vielfach auch solche Beamte iu ctatsmäßigen Stellen unter dem Vorbehalte des Wider¬
rufs oder der Kündigung beschäftigt zu werden Pflegen, welche vorläufig nur probeweise und sogar
ohne die Absicht dauernder oder doch längerer Verwendung im ständischen Dienste angenommen
sind; — auch solchen Beamten Pensions-Ansprüche gleich mit der Berufung in eine etatsmäßigc
Stelle einzuräumen, liegt keine genügende Veranlassung vor, vielmehr wird es zweckmäßig sein
rücksichtlichder unter dem Vorbehalte des Widerrufs oder der Kündigung angestellten ständischen
Beamten die Einräninung von Pensious-Ansprüchen, abgesehen von der Bekleidung einer etats¬
mäßigen Stelle, in allen Fällen auch noch von der Beschlußfassung des Provinzial-Verwaltungsraths
abhängig zu machen. Durch eine solche Einrichtung wäre die Möglichkeit geboten, diejenigen unter
dem Vorbehalt des Widerrufs oder der Kündigung in ctatsmäßigeu Stellen beschäftigten ständischen
Beamten, deren Anstellung nur probeweise erfolgt ist, oder rücksichtlichwelcher etwa andere Gründe
gegen die Einräumung der Pensionsberechtigung sprechen, von dieser Berechtigung auszuschließen,
deujenigeu Beamte» aber diesen für sie sehr werthvollcn Anspruch uubeschadet der Fortdauer des
Kündigungs-Verhältnisses zuzugestehen, deren dauernde Verwendung im ständischen Dienst in Aussicht
geuommen wird.

II.

Der ß. 3 der Bestimmungen vom 6. Juni 1874 regelt die Pensionsverhältnisse „der
auf Zeit gewählten ständischen Oberbcamten". Ob unter dieser Bezeichnung, abgesehen von den
m der ständifcheu Ccntralstelle angestellten Oberbeamten (Landcs-Näthcn uud Landes-Bau-Räthen),
für welche diese Bezeichnung allgemein üblich ist, auch noch andere auf Zeit gewählte ständische
Beamte zu verstehen sind, ist nach dem Wortlaut des §. ^ fraglich; in dieser Beziehung jeden
Zweifel auszuschließen, erscheint aber um so mehr geböte», als die Erueunuug der Direktoren der
Provinzial-Irreu-Austaltcn und der Proviuzial-Hcbammcn-Anstalt durch den Provinzial-Vcrwaltungs-
rath „ach den Bestimmunge» i» den §, 5 resp. 10 der bezüglichen Regulative gleichfalls auf
Zeit erfolge» muß, auch die Wahl des Provinzial-Feuer-Societäts-Direktors nach ß. 76 des
^>ocietäts-Reglemcnts auf Zeit erfolgen kauu und es au jeglicher Norm für die eventuelle Pensioni-
ruug dieser Beamten-Kategorien ohne eine entsprechcude Deklaration respektive Abänderung des
8- 3 der Bestimimmgcn vom 6. Juni 1874 fehlen würde. Es erscheint hiernach angezeigt, die
fragliche Bestimmung in der Weise zu ergänzen, daß dieselbe für die Pensiouirung aller auf Zeit
gewählten ständischen Beamten Auweudung findet.

Die Bestimmung in diesem Paragraphen, daß den „ans Zeit gewählten Oberbcamten"
nach zwölfjähriger Dienstzeit wenigstens die Hälfte und »ach vierundzwanzigjähriger Dienstzeit
wenigstens zwei Drittel des Gehaltes als Pension zu bewilligen sind, scheint dem ß. 59 der
Rheinischen Städte-Ordnung nachgebildet zu sein. Nach diesem letzteren Gesetz wird aber schon
nach sechsjähriger Dienstzeit ein Viertel des Gehaltes als Pension gewährt; eine gleiche Zusage
fiir den Fall eintretender Dicnstnnfähigkeit auch in die Vestimmuugcu für die auf Zeit gewählten
ständifcheu Beamte» aufzimehme», dürfte der Billigkeit entsprechend sein.

III.

Im tz. 4 der Bestimmungen vom 6. Juni 1874 ist gesagt, daß bei Berechnung der
Pension der „Subalternbeamten" der ständischen Dienstzeit die Zeit, welche der Beamte vordem
im Staats- oder Militair Dienste zugebracht hat, hinzugerechnet werden soll.

Die Bezeichnung „Suballernbeamten" scheint hier lediglich als Gegcusatz zu den im
vorhergehenden Paragraphen bezeichneten „auf Zeit gewählte« Oberbeamte»" gemeint zu sein und
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wird sich eine Abänderung der bezüglichen Bestimmung in dem Sinne empfehlen, daß dieselbe auf
alle Beamte der ständischen Verwaltung Anwendung findet, welche nicht auf Zeit gewählt sind.

Eine solche Abänderung erscheint aus dem Grunde nothwendig, weil Bestimmungen darüber,
welche Beamten-Kategorien zu beu „Subaltern-Bcamten" zu rechueu sind, in der ständischen Ver¬
waltung nicht existiren.

Ohne eine solche Modifikation der bestehenden Pensionsbcstiuunungcu wäre es beispiels¬
weise zweifelhaft, ob die vorgedachte Anrechnung der vordem im Staats- oder Militärdienst zuge¬
brachten Zeit auch bei der Peusiouirung der ständische» Wegeban-Inspcttoren, der nicht auf Zeit
gewählten Aerzte, Lehrer, Verwalter, Inspektoren :c, der ständischen Institute stattfinden foll, und
ob auch die Pcnsionirungsfälle solcher Beamten der ständischen Verwaltnng nach denselben Normen
beurtheilt werden dürfen, welche — wie die Straßen-Aufseher, Aufseher und Wärter in den
ständischen Instituten, Büreau-Dieuer oder Boten der stäudischeu Eeutralbehörde uud der Proviuzial-
Feuer-Societät — dem gewöhnlichen Sprachgebrauch«.' »ach uicht als „Subaltern-Beamte", foudern
als „Uuterbeamte" bezeichnet zu werden pflegen.

Ob unter dem Ausdruck „Staatsdienst" in den W. 3 und 4 der Bestimmungen vom
6. Juni 1874 ebensowohl mittelbarer als unmittelbarer Staatsdienst zu verstehen ist, könnte nach
den, Wortlaut dieser Bestimmungen zweifelhaft sein.

Gewiß aber liegt keinerlei Grund vor, bei Berechnung der Pension ständischer Beamten
die Zeit, welche vordem in ständischem oder sonstigem kommunalen Dienst zugebracht worden ist,
uicht ebensowohl zur Aurcchuuug zu bringe», wie Solches rücksichtlich der im nn mittelbaren
Staatsdienste zugebrachten Dienstzeit nach dem Wortlaut dieser beideu Paragraphen gegenwärtig
zu geschehen hat; es wird daher auch iu dieser Beziehung einer entsprechenden Deklaration oder
Ergänzung der bestehenden Bestimmungen bedürfen.

IV.

Endlich ist noch zu erwähnen, daß die Bestimmungen vom N. Juni 1874 über das
behufs Herbeiführung der Peusiouirung eiuzuschlagcudc Verfahre» spezielle Bestimmungen für
die ständischen Beamten nicht enthalten.

Solche Normen erscheinen aber namentlich für diejenigen Fälle beinahe unentbehrlich, in
welchen es sich nicht um Peusiouirung eines Beamten auf dcffeu eigenen Antrag, fondern um
Herbeiführung der Pensionirnng von Amtswegen handelt.

Mit Rücksicht ans die vorerwähnten Lücken, welche sich bei Anwendung der bisher für
die ständischen Beamten gültigen Pensiousbestimmungen geltend gemacht haben, hat der Provinzial-
Verwaltungsrath die Aufstellung des vorstehenden Entwurfes zu einem neuen Reglement, betreffend
die Pensionirnng der provinzialständischen Beamten in der Nheiuproviuz, für erforderlich erachtet.

Dasselbe schließt sich, ebenso wie die Bestimmungen vom (i. Juni 1874, thuulichst an
die Grundsätze an, welche rücksichtlichder Pensionirnng der Staatsbeamten durch das beiliegende
Gesetz vom 27. März 1872 zur Geltung gebracht sind.

Zu den einzelnen Abschnitten und Paragraphen dieses neuen Neglements-Eutwurfes ist im
Auschluß an die vorstehenden Ausführungen noch Folgendes zn bemerken:

Der §. 1 entspricht dem ersten Absatz im ß. 1 des Gesetzes vom 27. März 1872 fast
wörtlich. Wenn im Eingang die Fassung des ß. 1 des Reglements-Entwurfs von derjenigen des
Gesetzes vom 27. März 1872 insofern abweicht, als im Reglements-Entwurf ausdrücklich uur von
der Peusiousberechtiguug der „auf Lebenszeit angestellten" Beamten die Rede ist, so erscheint dieser
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Unterschied deshalb nothwendig,weil in der ständischen Verwaltung — abweichend von der Praxis
in der Staatsverwaltung — auch „auf bestimmteZeit" gewählte Beamte existircu, deren Pensions¬
berechtigungim zweiten Abschnitt des Reglements-Entwurfs speziell geregelt ist.

Der ß. 2 des Reglemcuts-Eutwurfs stimmt mit der Bestimmuug im zweiten Absatz des
Gesetzes vom 27. März 1872 Uberein,

Der §, 3 regelt die Pensions-Ansprücheder unter dem Vorbehalt des Widerrufs oder der
Kündigung angestelltenBeamten in Uebereinstimmungmit der Bestimmung im ß. 2 des Gesetzes
vom 27. März 1872 und unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen «ud I.

Daß der Pcnsions-Anspruchder unter dem Vorbehalt des Widerrufs oder der Kündigung
angestelltenBeamten erlischt, wenn von diesem Vorbehalte Gebrauch gemachtwird, erscheint zwar
selbstverständlich; — dem Provinzial-Verwaltnugsrath schien es indessen zweckmäßig,in den Z. 3
des Peusions-Ncglemcntöeine bezügliche Bestimmung aufzunehmen, nin die betreffendenBeamten
hierüber nicht iu Zweifel zu lassen.

Der ß. 4 trifft — in Uebereinstimmungmit 8, ? des Gesetzes vom 27. März 1872 —
für solche Fälle Vorkehrung, iu welchen ein Beamter vor Vollendung des zehnten Dienstjahres
dienstunfähigwird und einer Pensionsbewillignugbedürftig erscheint.

Die Bestimmungen über die Penstonsberechnungin den §§. 5 und 6, über die Berechnung
der Dienstzeit im ß. 7 und die Anrechnungder früher im Staats- oder Militärdienste zugebrachten
Zeit im §, 8 entsprechen den Vestiummugen in den 8s- 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19 und
34 des Pcnsionsgesetzes für die Staatsbeamten.

Daß am Schlüsse der Bestimmung im tz. 6 »nl» ll im ersten Absatz eine von dem Wort¬
laute des ß. 10 sud 1 im Staatsgesetzc abweichende Fassung gewählt ist, hat darin seinen Grund,
weil es bisher in der ständischen Verwaltung uicht üblich geweseu ist, Dieustcmolumeutein den
Besoldungsetats als „aurechnuugsfähig" zu bezeichne« und dieser, im ß. 10 des Staatsgesetzes
gewählte Ausdruck sonach für das ständische Reglement nicht zutreffend gewesen wäre. Da in
einigen Anstalts-Etats der Werth der Dienstemolumeute überhaupt nicht in Geld veranschlagtist,
so ist im zweiten Absätze des §. 6 sud :r dem Proviuzial-Verwallnngsrathe die Befngniß zuge¬
sprochen, die Festsetzung des Betrages, mit welchem dieselben im Pensionirungsfallc zur Anrechnung
kommen sollen, vorzunehmen.

Die Bestimmung im 8- 6 snb «, im dritten Absatz, welche im §. 10 des Staatsgesetzes
fehlt, erscheint mit Rücksicht auf den Umstand erforderlich, daß in der ständischen Verwaltung die
Chaussee-Aufseher etatsmäßig Wohnungsgeldznschnß beziehen. Diese Bestimmuug ist in dem ß. 6 des
Gesetzes vom 12. Mai 1873 über die Gewährung von Wohunngsgeldzuschüssen an die unmittel¬
baren Staatsbeamten (Zulage (1) nachgebildet. Die Bestimmung im ß. l> »üb ä, welche im
Ztaatsgesetzeebenfalls fehlt, ist dem Provinzial-Verwaltnugsrath wünfcheuswerth erschienen,weil
persönliche Zulagen und sortlaufendeRemuueratiouen bei Berechuung der Penfiou wohl nur iu
Ausnahmefällen in Betracht zu ziehen sein werden, für welche durch ausdrückliche Zusicherungbei
deren Bewilligung Vorkehrung getroffenwerden könnte.

Im ß. 7 hat gleichfalls eine von dem Wortlaut des tz. 13 des Staatsgesetzes abwei¬
chende Fassuug gewählt werden müssen, zumal in der ständischen Verwaltung nicht alle Beamte
für den ständischen Dienst vereidigt, Manche vielmehr lediglich auf den bereits vor dem Eintritt
'" den ständischen Dienst geleisteten Diensteid verwiesenwerden.

Im §. 8 des Reglements ist den vorstehenden Ausführungen und III wegen eventueller
Anrechnungder im mittelbaren Staatsdienst zugebrachten Zeit Rechuung getragen und den stiin-,

12*
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discheu Organen die Befugniß vertragsmäßiger Ansschließnngjeder Anrechnung früherer Dienstzeit
ausdrücklich vorbehalten. Es erscheint dies Letztere aus dem Grunde zweckmäßig, weil Fälle ein¬
trete» tonnen, in welchen die Pensiousansprüche bei Anrechnung der früher im Staats- oder
Militärdienste zugebrachten Dienstzeit so bedeutendsein würden, daß die ständische Verwaltung sich
zur Anstellung der betreffendenBeamten im ständischen Dienste nur auf Grund vertragsmäßiger
Verzichtleistungderselbenauf diese Anrechnungentschließen wird.

Die letzten Absätze des 8- 8 des Reglements entspreche»den Bestimmungen in den 88-
13, 1?, 14, 19 und 34 resp, im §. 16 des Staatsgesetzes.

Der Z. 9 des Reglements regelt iu Uebereiustimmnngmit ß. 24 des Gesetzes vom
27. März 1872 den Zeitpunkt des Eintritts der Pcnsionirung nud 8- 16 >« Uebereinstimmung
mit §. 25 des gedachten Gesetzes den Zahlungs-Modns der Pension.

Die Bestimmungenin den 88- 11, 12 und 13 des Reglements entsprechen den Bestim¬
mungen in den 88- 27, 28 und 29 des Staatsgesctzes vom 27. Mär; 1872 und enthalten Vor
schriften über die Sistiruug resp. Kürzuug und über die Wiedergewährnngder Pension bei Anstellung
resp. Wicderaustellungder Pensionäre im Staats- resp, stä'udischeuDienst.

Der ß. 14 des Reglements entsprichtden Bestimmungen im 8- 31 des Staatsgesetzes
und gewährt die Möglichkeit,den Hinterbliebenen eines Pensionärs die Pension noch für den auf
den Stcrbemonat folgendenMonat (Guadeumonat) zu zahlen oder den entsprechenden Betrag znr
Deckung der Kosten der letzten Krankheitund der Beerdignng des Peusiouärs zu verwenden.

Die §8- 15, 16, 17, 18, 19 und 20 regeln das Behufs Herbeiführung der Versetznug
eines Beamten iu den Ruhestand eiuzuschlagendeVerfahren; die §8- 1?—20 schreiben insbesondere
das Verfahren vor, welches zu beobachte»ist, wenn die Pensionirnng von Amtswegen eingeleitet
werden muß. (eonf. 8. pl. das vorstehendunter IV. Gesagte).

Die letzteren Bestimmungensind den für andere Kommnnal-Verbändeerlassenenreglemeu-
tarischeuBestimmungen gleichen Inhalts nachgebildetund entsprechen im Wesentlichen den Bestim¬
mungen in den 88- 88—93 des Gesetzes vom 21. Juli 1852, betreffenddie Dienstvergehender
nicht richterlichen Beamten, die Versetzung derselbenauf eine andere Stelle, oder in den Ruhestand,
welche auch im 8» 30 des Pcusiousgesetzesvom 27. März 1872 für solche Fälle als maßgebend

gezeichnet und als Anlage I) hier beigefügt find.
Die 88- 21, 22 und 23 des Reglements regeln die Peusionö-Verhältnisse der „auf eine

bestimmte Zeit gewählten" ständischen Beamten im Anschluß an den Inhalt des 8- 3 der gegen¬
wärtig gültigen Peusions-Bestimmungen und unter Berücksichtigung der vorstehenden Aus-
führuugeu snd II.

Der 8- 21 regelt die Pensions-Verhältuisseder auf eine bestimmte Zeit gewähltenBeamten
bei nicht erfolgter Wiederwahl nach abgelaufener Wahlperiode, während der §. 22 für den Fall
Vorkehrung trifft, daß solche Beamte dienstunfähigwerden. — Im letztereuFalle soll schon nach
einer Dienstzeit von sechs Jahren ein Viertel des Dieusteiuiommeus mit der Maßgabe gewährt
werden, daß diese Pension mit jedem ferner zurückgelegtenDieustjahre ratirlich steigt, so daß dieselbe
nach zwölfjähriger Dienstzeit die Hälfte und uach vieruudzwanzigjährigerDienstzeit zwei Drittel
des Diensteinkommensbeträgt.

Ein auf eine bestimmte Zeit gewählter Beamter, welcher ein pensionsfähigesDienst-
einkommen von 6000 Mark bezieht, würde hiernach beispielsweise

nach einer Dienstzeit von 6 Jahren 1500 M.
„ ,, „ „ 12 „ 3000 „ und

„ „ 24 „ 4000 „
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Pension erhalten, — In den zwischen diesen Perioden liegenden Jahren würde die Pension ratirlich,
also in der Weise steigen, daß nach ? Jahren 1750 M. ' -

„ 8 „ 2000 „
„ 9 „ 2250 „
„ 10 „ 2500 „
„11 „ 2750 „
„ 12 „ 3000 „

an Pension zu gewähren sind; es würde die Pension somit in der Zeit zwischen dem 7. und
12. Dienstjahre eine Steigerung von je einem Vieruudzwau^igsteldes Diensteintommenserfahren,
während diese Steigerung in der zweiten Periode vom 12. bis zum vollendeten 24. Dienst-
jähre je ein Zwciundsicbenzigsteldes Diensteintommens ausmachen uud sich folgendermaßen
berechnen würde:

nach 13 Iahreu 3083'/« M. nach 19 Jahren 3583'/» M.
14 „ 3166^
15 ,/ 3250
16 »/ 3333'/»
1? /' 3416^/3
18 3500

„ 20 „ 3666 2/z „
» 21 // 3750 ',
„ 22 „ 3833'/« „
« 23

24
" 3916 2/»

4000
"

Die Bestimmung im ersten Absatz des §. 23, daß bei Berechnungder im ß. 21 und 22
bezeichneten Pensionen der auf eine bestimmteZeit gewählten Beamten, insoweitdie Pension nicht
bei der Anstellungdurch Vertrag Seitens derjenigen Stelle, welcher die Anstellung bestimmungs¬
gemäß zusteht, anderweit bestimmt ist, nur die im ständische» Dieuste zugebrachte Zeit in An¬
rechnungkommt,entsprichtder bezüglichen Vorschrift in ß. 3 der jetzt gültigen Bestimmungen.

Der zweite Absatz des §. 23 bestimmt,daß im Uebrigcn die Bcstimmuugeudes ersten
Abschnittsdes Reglements mit der am Schlüsse dieses Paragraphen erwähnten selbstverständlichen
Modifikationauch rücksichtlichder auf eine bestimmteZeit gewählte», Beamten Anwendung finden.

Die Schlußbestimmungen in den ßß. 24, 25 uud 26 werde» näherer Erläuterung
nicht bedürfen.

Bestimmungen
über die

Pensionirnngder promnzialständischenBeamten der Rheinproliinz.
(Festgestellt in der Sitzung des Prouinzial-Landtagsvom 6. Juni 1874.)

8- 1.
Das Gesetz, betreffend die Pensiouirung der unmittelbare» Staatsbeamten, sowie der

Lehrer uud Beamte« au den höheren Unterrichtsanstalte» mit Ausschluß der Universitäten vom
27. März 1872 (G.-S. S. 268 ff.) findet auf die Pensiouirung der Beamten der provinzial-
ständischeuVerwaltung mit folgenden Maßgabe« Anweudung. Die bisher für die Beamten
einzelner,provinzialständischerInstitute bestehenden,besonderen Pensiouö - Reglements uud sonstige
Sonder-Bestimmungeuwerden aufgehoben.
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8- 2.
Pensionsberechligtsind nur diejenigenständischen Beamten, welche definitiv angestellt sind.
Den unter dein Vorbehalte des Widerrufs oder der Kündigung angestellten Beamten,

welche eine in den Bcsoldungs-Etats aufgeführte Stelle bekleiden,kann bei ihrem durch Dienst¬
unfähigkeitveranlaßten Dienstaustritte eine Pension vom Provinzial-^andtage bewilligt werocn.

§. 3.
Bei Berechnung der Pension der auf Zeit gewählten ständischen Oberbeamten bei eiu-

treteuder Dicnstunfähigkcitoder nicht erfolgtcr Wiederwahl nach abgelaufenerDienstperiooekommt,
wenn die Pension nicht bei der Anstellung durch Vertrag bestimmt ist, nur die im ständischen
Dienste zugebrachte Zeit in Anrechnung, Die Feststellung der Pension erfolgt indessen mit der
Maßgabe, daß nach 12jähriger Dienstzeit wenigstens die Hälfte und nach 24jährigcr Dienstzeit
wenigstenszwei Drittel des Gehalts als Pension zn bewilligensind. Bei Berechnung der Pension
der auf Lebeuszeit gewählten Oberbcamten kommt auch die Dienstzeit znr Anrechnung,welche vordem
im Staatsdienste zugebrachtist.

§. 4.
Bei Berechnung der Pension der Subalternbeamten wird der ständischen Dienstzeit die

Zeit, welche der Beamte vordem im Staats- oder Militärdienste zugebrachthat, hinzugerechnet.

§. 5.
Soweit in dem Gesetze vom 27. März 1872 einzelne Entscheidungen dem Departements-

Chef oder Ressortminister vorbehalten siuo, tritt für die provinzialständischen Beamten an deren
Stelle der Provinzial-Verwaltnngsrath; soweit aber die Entscheidungdem Könige vorbehalten ist,
gebührt dieselbe für die provinzialständischen Beamten dem Prouinzial-sandtage,

8, 6.
Die in den M. 27 Nr. 2, 28 und 29 des Gesetzes vom 27. März 1872 getroffenen

Bestimmnngeu greifen auch dann Platz, weuu es sich für den betreffenden Pensionär um eiue
Bcfchäftiguugresp. Wiederbeschäftiguug im provinzialständifchenDienste handelt.

Gesetz
betr.

die Penswnirnna, der unmittelbaren Htaatsbeamten, sowie der Lehrer nnd Beamten
an den höheren Nnterrichtsanstalten mit Ausschluß der Universitäten

vom 27. März 1872.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußcu :c. ucrorduen, mit Zustimmung
beider Häuser des Landtages Unserer Monarchie, was folgt:

Jeder unmittelbare Staatsbeamte, welcher sein Diensteintommen aus der Staatstasse
bezicht, erhält ans derselben eine lebenslänglichePension, wenn er nach eiuer Dienstzeit von
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Wenigstens zehn Jahren in Folge eines körperlichen Gebrechens oder wegen Schwäche seiner
körperlichen oder geistigen Kräfte zu der Erfüllung seiner Amtspflichten dauernd unfähig ist, und
deshalb in den Ruhestand versetzt wird.

Ist die Dieustunfähigkeit die Folge einer Krankheit, Verwundung oder sonstigen Beschädi¬
gung, welche der Beamte bei Ausübung des Dienstes oder aus Vcraulassuug desselben ohne eigene
Verschuldung sich zugezogen hat, so tritt die Pesionsberechtiguug auch bei kürzerer als zehnjähriger
Dienstzeit ein.

Bei Staatsininistern, welche aus dem Staatsdienste ausscheiden, ist eiugetreteue Dieust-
uufähigkcit nicht Vorbedingung des Anspruchs auf Pension.

8- 2.
Die unter dem Vorbehalte des Widerrufs oder der Küudiguug augestellteu Beamte» habeu

einen Anspruch auf Pension nach Maßgabe dieses Gesetzes nur dann, wenn sie eine in den
Besoldnngsetats aufgeführte Stelle bekleiden.

Es kaun ihnen jedoch, wenn sie eine solche Stelle nicht bekleiden, bei ihrer Versetzung in
den Ruhestand eine Pension bis auf Höhe der durch dieses Gesetz bestimmtcu Sätze bewilligt werden.

8. 3.
Die bei den Ausciuaudersetzungsbehördeu beschäftigten Oekouomiekommissarien und Feld-

Messer, sowie die bei Laudesmeliomtiouen beschäftigten Wiefenbautcchuiker uud Wicfenbamueister
haben nur insoweit einen Anspruch auf Pension, als ihnen ein solcher durch deu Departemeutschef
besonders beigelegt worden ist.

Wie vielen dieser Beamten nnd nach welchen Diensteinkommcnsätzen die Pensionsberechti-
guug beigelegt werden darf, wird durch den Staatshaushalts-Etat bestimmt. Für jetzt beweudet
es bei deu hierüber durch Königliche Erlasse gegebenen Vorschriften.

§, 4.
Das gegenwärtige Gesetz findet auch auf die Obcrwachtmeister und Gendarmen der Land-

gendarmerie Anwendung; dagegen erfolgt die Pensionirung der Offiziere der Landgendarmerie
»ach den für die Offiziere des Reichsheeres geltenden Vorschriften.

8. 5.
Beamte, deren Zeit und Kräfte durch die ihueu übertragene» Geschäfte nnr nebenbei in

Anspruch genommen, oder welche ausdrücklich uur auf eiue bestimmte Zeit oder für ein feiner
Natur nach vorübergehendes Geschäft angenommen werden, erwerben keinen Anspruch auf Pension
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes.

Darüber, ob eine Dienststellung eine solche ist, daß sie die Zeit und Kräfte eines Beamten
nur nebenbei in Anspruch nimmt, entscheidet mit Ausschluß des Rechtsweges die dem Beamte»
vorgesetzte Dienstbehörde.

8. 6.
Auf die Lehrer an den Universitäten ist dieses Gesetz nicht anwendbar.
Dagegen sind die Bestimmungen desselben anzuwenden auf alle Lehrer und Beamten an

Gymnasien, Progymnasien, Realschulen, Schullehrer-Semiuarien, Taubstummen- und Blindenanstalten,
plinst- und höheren Bürgerschulen. Wegen Aufbriugung der Pension für diejenigen uuter ihueu,
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Verordnung vom 28. Mai 1846 (Gesetz-Sammlung S. 214) zur Anwendung.

Wird außer dem im zweiten Absatz des tz. 1 bezeichneten Falle ein Beamter vor Vollen¬
dung des zehnten Dienstjahres dienstunfähig und deshalb iu den Ruhestand versetzt, so kann dem¬
selben bei vorhandener Bedürftigkeit mit Königlicher Genehmigung eine Pension entweder auf
bestimmte Zeit oder lebenslänglich bewilligt werden.

8- 8.
Die Pension beträgt, wenn die Versetzung in den Ruhestand nach vollendetem zehnten,

jedoch vor vollendeten elften Dienstjahre eintritt, ^o^ ,,„h s^z^ von da ab mit jedem weiter
zurückgelegten Dienstjahre um ^n des in den Z8- 10 bis 12 bestimmten Diensteinkommens.

Ueber den Betrag von ""/so dieses Einkommens hinaus findet eine Steigerung nicht statt.
In dem im 8- 1 Absatz 2 erwähnten Falle betragt die Pension ^/»n, i„ dem ^cille des

§. 7 höchstens 2°/8» des vorbezeichneten Diensteinkommens.

s- 9.
Bei jeder Pension weiden überschießende Thalerbrüche auf volle Thaler abgerundet.

8- 10,
Der Berechnung der Pension wird das von dem Beamten zuletzt bezogene gesummte

Diensteinkommcn, soweit es nicht zur Bestreitung von Repräsentation«- oder Dicnstaufwandskosteu
gewährt wird, uach Maßgabe der folgenden näheren Bestimmungen zu Grunde gelegt.

1. Feststehende Dicnstemolumcntc, namentlich freie Dienstwohnung, sowie die anstatt
derselben gewährte Mieths-Entschäoigung, Feuerungs- nnd Erlcuchtungsmatcrial, Natu-
ralbezüge an Getreide, Winterfutter u, s, w., sowie der Ertrag vou Dieustgrundstücken
kommen nur insoweit zur Anrechnuug, als deren Werth in den Vesoldungsetats auf
die Geldbesoldung des Beamten in Rechnung gestellt, oder zu einem bestimmten Geld¬
beträge als anrechnuugsfähig bezeichnet ist.

2. Dicnstemolumeute, welche ihrer Natur nach steigend und fallend find, werden nach den
in den Besolonngsctats oder sonst bei Verleihung des Rechts auf diese Emolumente
deshalb getroffenen Festsetzungen und in Ermangelung solcher Festsetzungen nach ihrem
durchschnittlichen Betrage während der drei letzten Kalenderjahre vor dem Jahre, in
welchem die Pension festgesetztwird, zur Anrechnung gebracht.

3. Bloß zufällige Dicnsteinkünfte, wie widerrufliche Tantiemen, Kommissionsgebühren,
außerordentliche Remunerationen, Gratifikationen uud dergleichen kommen nicht zur
Berechnung.

4. Das gesammle znr Berechnung zu ziehende Diensteinkommen einer Stelle darf den
Betrag des höchsten Normalgehalts derjenigen Dienstkategorie, zu welcher die Stelle
gehört, nicht übersteigen.

Ohne diese Beschränkung kommen jedoch solche Gchaltsthcile oder Vcsoldungszulagen,
welche zur Ausgleichung eiues von dem betreffenden Beamten iu früherer Stellung
bezogenen Diensteinkommens demfelben mit Pensionsberechtigung gewährt sind, zur
vollen Anrechnung.
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5. Wenn das nach den Bestimmungen dieses Paragraphen ermittelte Einkommen eines
Beamten insgesammt mehr als 4000 Rthlr, beträgt, wird von dem überschießenden
Betrag nur die Hälfte in Anrechnung gebracht.

§. 11.
Ein Beamter, welcher früher ein mit einem höheren Diensteinkommen verbundenes Amt

bekleidet und dieses Einkommen wenigstens ein Jahr lang bezogen hat, erhält, sofern der Eintritt
oder die Persetzung in ein Amt von geringerem Diensteinkommen nicht lediglich auf seinen im
eigenen Interesse gestellten Antrag erfolgt oder als Strafe auf Grund des ß. 10 des Gesetzes,
betreffend die Dienstvergehen der nicht richterlichen Beamten u. s. w., vom 21. Juli 1852 (Gesetz-
Sammlung S. 465), oder des ß. 1 des Gesetzes, betreffend einige Abänderungen des Gesetzes
über die Dienstvergehen der Nichter vom ?. Mai 1851 u. s. w., vom 12. März 1856 (G.-S.
S. 201) gegen ihn verhängt ist, bei seiner Versetzung in den Ruhestand eine nach Maßgabe des
früheren höheren Diensteinkommeus unter Berücksichtigung der gesammten Dienstzeit berechnete
Pension; jedoch soll die gesammte Pension das letzte peusionsberechtigtc Diensteinkommen nicht
übersteigen.

s- 12.
Das mit Nebenämtern oder Nebengeschäfteu verbnndene Einkommen begründet nur dann

einen Anspruch auf Pension, wenn eine etatsmäßige Stelle als Nebenamt bleibend verliehen ist.

s- 13-
Die Dienstzeit wird vom Tage der Ableistung des Diensteides gerechnet. Kann jedoch ein

Beamter nachweisen, daß seine Vereidigung erst nach dem Zeitpunkte seines Eintritts in den Staats¬
dienst stattgefunden hat, fo wird die Dienstzeit von diesem Zeitpunkte an gerechnet.

8- 14.
Bei Berechnung der Dienstzeit kommt auch die Zeit in Anrechnung, während welcher

"n Beamter:

1. unter Bezug von Wartegeld im einstweiligen Ruhestand nach Maßgabe der Vor¬
schriften des Gesetzes vom 21. Juli 1852 §. 8? Nr. 2 (Gesetz-Sammlung S. 465),
der Erlasse vom 14. Juni 1848 (Gesetz-Sammlung S. 153) und 24. Oktober 1848
(Gesetz-Sammlung S. 338) und der Verordnung vom 23. September 186? F. 1
Nr. 4 (Gesetz-Sammlung S. 1619), oder

2. im Dienste des Norddeutschen Bundes oder des Deutschen Reichs sich befunden
hat, oder

3. als anstellungsberechtigte ehemalige Militärpersou nur vorläufig oder auf Probe im
Civildienste des Staates, des NorddeutschenBundes oder des Deutschen Reichs beschäftigt
worden ist, oder

4. eine praktische Beschäftigung außerhalb des Staatsdienstes ausübte, infofern und
insoweit diese Beschäftigung vor Erlangung der Anstellung in einem unmittelbaren
Staatsamte behufs der technischen Ausbildung in den Prnfuugsvorschrifteu ausdrücklich
angeordnet ist, oder

5. als Lehrer (ß. 6) das vorgeschriebene Probejahr abhielt.

ß. 15.
Der Eivildienstzeit wird die Zeit des aktiven Militärdienstes hinzugerechnet.
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§. 16.
Die Dienstzeit, welche vor den Beginn des achtzehnten Lebensjahres fällt, bleibt außer

Berechnung.
Nur die in die Dauer eines Krieges fallende und bei einem mobilen oder Ersatztruppen-

theilc abgeleistete Militärdienstzeit kommt ohne Rücksicht auf das Lebensalter zur Anrechnung.
Als Kriegszeit gilt in diefer Beziehung die Zeit vom Tage einer angeordneten Mobil¬

machung, auf welche ein Krieg folgt, bis zum Tage der Demobilmachung.

§. 17.
Für jeden Feldzug, an welchem ein Beamter im Preußifchen oder im Reichsbeer oder in

der Preußischenoder Kaiserlichen Marine derart Theil genommenhat, daß er wirklich vor den
Feind gekommen oder in dienstlicher Stellung den mobilen Truppen in das Feld gefolgt ist, wird
demselben zu der wirklichen Dauer der Dienstzeit Ein Jahr zugerechnet.

Ob eine militärischeUnternehmung in dieser Beziehung als ein Feldzug anzusehen ist,
und inwiefern bei Kriegen von längerer Dauer mehrere Kricgsjahre in Anrechnungkommen sollen,
dafür ist die nach §. 23 des Reichsgesetzcs vom 27. Juni 1871 (Reichsgesetzbl.S. 275) in jedem
Falle ergehende Bestimmung des Kaisers maßgebend.

Für die Vergangenheit bewendetes bei den hierüber durch Königliche Erlasse gegebenen
Vorschriften.

§. 18.
Die Zeit:
»,. eines Festungsarrestes von einjähriger uub längerer Dauer, sowie
li. der Kriegsgefcmgenfchaft

kann nur unter besonderen Umständenmit KöniglicherGenehmigungangerechnetwerden.

8- 19.
Mit Königlicher Genehmigung kann zukünftig bei der Anstellung nach Maßgabe der

Bestimmungen in den §ß. 13 bis 18 zugesichertund bei den jetzt bereits Angestellten ange¬
rechnet werden:

1. die Zeit, während welcher ein Beamter
a. sei es im In- oder Auslande als Sachwalter oder Notar fungirt, im Gemeinde-,

Kirchen-oder Schuldienste, im ständischenDienste, oder im Dienste einer landes¬
herrlichenHaus- oder Hofverwaltung sich befunden, oder

1i. im Dienste eines fremden Staates gestandenhat,
2. die Zeit praktischer Beschäftigungaußerhalb des Staatsdienstes, insofern und insoweit

diese Beschäftigungvor Erlangung der Anstellungin einem unmittelbaren Staatsamte
herkömmlich war.

Die Anrechnung der unter 1 erwähnten Beschäftigung muß erfolgen bei denjenigen
Beamten, welche mit den im Jahre 1866 erworbenen Lcmdestheilenin den unmittelbaren Staats¬
dienst übernommenworden find, sofern dieselben auf diese Anrechnungnach den bis dahin für sie
maßgebendenPensionsvorschrifteneinen Rechtsanspruchhatten.

8- 20.
Zum Erweise der Dienstunfähigkeiteines feine Verfetzungin den Ruhestand nachsuchenden

Beamten ist die Erklärung der demselbenunmittelbar vorgesetzten Dienstbehörde erforderlich, daß
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sie nach pflichtmäßigemErmessen den Beamten für unfähig halte, seine Amtspflichten ferner
zu erfüllen.

Inwieweit noch andere Beweismittel zu erfordern, oder der Erklärung der unmittelbar
vorgefetzten Behörde entgegenfür ausreichendzu erachten find, hängt von dem Ermessender über
die Versetzung in den Ruhestand entscheidenden Behörde ab.

8. 21.
Die Bestimmung darüber, ob und zu welchem Zeitpunkte dem Antrage eines Beamten

auf Versetzung in den Ruhestand stattzugeben ist, erfolgt durch den Departements-Chef. Bei
denjenigen Beamten, welche durch den König zu ihren Aemtern ernannt worden sind, ist die
Genehmigungdes Königs zur Versetzung in den Ruhestand erforderlich. ;

s- 22.
Die Entscheidung darüber, ob und welche Pension einem Beamten bei seiner Versetzung

n« den Ruhestand zusteht, erfolgt durch den Departemeuts- Chef in Gemeinfchaft mit dem
Finanzminister.

ß. 23.
Gegen diese Entscheidung(§. 22) steht dem Beamten nur die Beschreitung des Rechts¬

weges nach Maßgabe des Gesetzes, betreffenddie Erweiterung des Rechtsweges,vom 24. Mai 1861
(Gesetz-SammlungS. 241) offen.

§. 24.
Die Versetzung in den Ruhestand tritt, sofern nicht auf den Antrag oder mit ausdrück¬

licher Zustimmung des Beamten ein früherer Zeitpunkt festgefctzt wird, mit dem Ablauf des Viertel¬
jahres ein, welchesauf den Monat folgt, in welchem dem Beamten die Entscheidungüber seine
Versetzungin den Ruhestand und die Höhe der ihm etwa zustehenden Pension (§. 22) bekannt
gemacht worden ist.

§. 25.
Die Pensionen werden monatlich im Voraus gezahlt.

s- 26.
Das Recht auf den Bezug der Pension kann weder abgetreten noch verpfändet werden.
In Anfehuug der Befchlagnahme der Pensionen bleiben die bestehenden Bestimmungen

»n Kraft.
§. 27.

Das Recht auf den Bezug der Pension ruht:
1. wenn ein Pensionär das Deutsche Indigenat verliert, bis zu etwaiger Wieder¬

erlangung desselben;
2. wenn und so lange ein Pensionär im Reichs- oder Staatsdienste ein Diensteinkommcu

bezieht, insoweit als der Betrag dieses neuen Dieusteinkommensunter Hinzurechnung
der Pension den Betrag des von dem Beamten vor der Pensionirung bezogenen
Diensteinkommensübersteigt.

8- 28.
Ein Pensionär, welcherin eiue an sich zur Pension berechtigende Stellung deö unmittel¬

baren Staatsdienstes wieder eingetretenist (ß. 27 Nr. 2), erwirbt für den Fall des Zurücktreten«
in den Ruhestand den Anspruch auf Gewährung einer nach Maßgabe feiner nunmehrigen ver-

13'
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lungerten Dienstzeit und des in der neuen Stellung bezogenen Diensteintommeus berechneten Pension
nur dann, wenn die neu hinzutretende Dienstzeit wenigstens ein Jahr betragen hat.

Mit der Gewährung einer hiernach neu berechneten Pension fällt bis auf Höhe des
Betrages derselbe» das Recht auf den Bezug der früher bezogeuen Pension hinweg.

Dasselbe gilt, wenn ein Pensionär im Deutscheu Reichsdienste eine Pension erdient.

8. 29.
Die Einziehung, Kürzung oder Wiedergewähruug der Pension ans Grund der Bestim¬

mungen in den ßß. 2? und 28 tritt mit dem Beginn desjenigen Monats ein, welcher auf das,
eine solche Veränderung nach sich ziehende Ereigniß folgt.

Im Falle vorübergehender Beschäftigung im Reichs- oder im Staatsdienste gegen Tage¬
gelder oder eine anderweite Entschädigung wird die Pension für die ersten sechs Monate dieser
Beschäftigung unverkürzt, dagegen vom siebenten Monate ab nur zu dem nach den vorstehenden
Bestimmungen zulässigen Betrage gewährt.

8. 30.
In Ansehung der unfreiwilligen Versetzung in den Ruhestand und des dabei stattfindenden

Verfahrens behält es bei den Vorschriften in den 88> 56 bis 64 des GefetzeS, betreffend die
Dienstvergehen der Richter und die unfreiwillige Versetzung derselben auf eine andere Stelle oder
in den Ruhestand, vom ?. Mai 1851 (GesetzSamml. S. 218) und in den 88- 88 bis 93 des
Gesetzes, betreffend die Dienstvergehen der nicht richterlichen Beamten, die Versetzung derselben auf
eine andere Stelle oder in den Ruhestand, vom 2'.. Juli 1852 (Gesetz - Samml. S. 165)
sein Bewenden.

Wird hiernach gemäß 8- 90 des letzterwähnten Gesetzes von dem Rechtsmittel des
Rekurses an das Staatsministerium Gebrauch gemacht, so läuft die sechsmonatliche Frist zur
Anstellung der Klage wegen unrichtiger Festsetzung des Peusionsbctragcs (8. 2 des Gesetzes,
betreffend die Erweiterung des Rechtsweges vom 21. Mai 1861, Gesetz-Samml. S. 211) erst
von dem Tage, an welchem dem Beamten die Entscheidung des Staatsministeriums bekannt
gemachtist.

8- 31.
Hinterläßt ein Pensionär eine Wittwe oder eheliche Nachkommen, so wird die Pension

noch für den auf den Sterbemonat folgenden Monat gezahlt.
An wen die Zahlung erfolgt, bestimmt die Provinzialbehörde, auf deren Etat die Pension

übernommen war.

Die Zahlung der Pension für den ans den Sterbemonat folgenden Monat kann auf Ver¬
fügung diefcr Behörde auch dann stattfinden, wenn der Verstorbene Eltern, Geschwister, Geschwister¬
kinder oder Pflegekinder, deren Ernährer er gewesen ist, in Bedürftigkeit hinterläßt, oder wenn der
Nachlaß nicht ausreicht, um die Kosten der letzten Krankheit und der Beerdigung zn decken.

Der über den Sterbemonat hinaus gewährte einmonatliche Betrag der Pension kann
nicht Gegenstand einer Beschlagnahme sein.

§. 32.
Ist die nach Maßgabe dieses Gesetzes bemessene Pension geringer als die Pension, welche

dem Beamten hätte gewährt werden müssen, wenn er am 31. März 1872 nach den bis dahin
für ihn geltenden Bestimmungen pensionirt worden wäre, so wird diese letztere Pension an Stelle
der ersteren bewilligt.
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8- 33.
Den in Folge der Aufhebungder Patrimonialgerichtsbarkeitaus dem Privatgerichtsdienft

in den unmittelbaren Staatsdienst übergegangenen Beamten wird die Zeit des Privatgerichtsdienstes
nach Maßgabe der Bestimmungendes gegenwärtigenGesetzes angerechnet.

Den vormals Schleswig-HolsteinischenBeamten wird die Zeit, welche sie als beeidigte
Setretäre oder Volontäre bei den Oberbeamten zugebrachthaben, bei Feststellungihrer Dienstzeit
mit angerechnet.

8. 34,
Die Zeit, während welcher ein Beamter in den neu erworbenen Landestheilenoder ein

mit einem solchen LandestheileübernommenerBeamter auch in einem anderen Theile des Landes,
welchem seine Heimath vor der Vereinigung mit Preußen augehört hat, im unmittelbaren Dienste
der damaligen Landesherrschaft gestanden hat, wird in allen Fällen bei der Peusionirung nach
Maßgabe des gegenwärtigenGesetzes in Anrechnunggebracht.

§. 35.
Hinsichtlich der Hohenzollern'schen, in den Preußischen Vtaatsdieust übernommenen Beamten

bleibe» die Bestimmungenunter Nr. 2 und 3 des Erlasse« vom 26. August 1854 (Gesetz-Samm-
lung 1855 S. 33) in Kraft.

8- 36.
Zusicherungen,welche iu Bezug auf dereinstige Bewilligungen von Pensionen an einzelne

Beamte oder Kategorien von Beamten durch den König oder einen der Minister gemacht worden
sind, bleiben in Kraft.

Doch finden auf Beamte, hinsichtlichderen durch Staatsverträge die Bewilligung von
Pensionen nach den GruudsätzenfremdländifcherPensionsbestimmungenzugesichertworden ist, die
Vorschriftendes gegenwärtigenGesetzes insoweit Anwendung,als sie für die Beamte« günstiger sind.

s- 37.
Die im ß. 79 des Gesetzes, betreffend die Verfassung und Verwaltung der Städte und

Flecken in der Provinz Schleswig-Holstein, vom 14. April 1869 (Gesetz-SammlungS. 589)
festgestellte Verpflichtung der Staatskasse zur antheiligen Uebernahme der Pensionen städtischer
Beamten wird durch das gegenwärtigeGesetz nicht berührt.

s. 38.
Das gegenwärtigeGesetz tritt mit dem 1. April 1872 in Kraft. Mit diesem Zeitpunkte

treten, soweit nicht durch §. 32 Ausnahmen bedingt werden, alle den Vorschriften diefes Gesetzes
entgegenstehendenBestimmungen, insbesonderedas Pensionsreglement für die Civil-Staatsdiener
vom 30. April 1825 und die dasselbe ergänzenden, erläuternden und abändernden Bestimmungen
außer Kraft. Wo in den bestehenden Gesetzen und Verordnungen auf dieselben Bezug genommen
wird, kommen die Bestimmuugen des gegenwärtigenGesetzes zur Anwenduug.

Urkundlich uuter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschrift und beigedrucktemKönig¬
lichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 27. März 1872.

(i.. 8.) gez. Wilhelm.
gez. Fürst v. Bisuillrck. Graf v. Rom,. Graf u. ItMplitz. u. Sclchow. Graf zu Elllenbur«.

Leonhardt. Camphausen. Fall.
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«lnlaae c.

Gesetz
betr.

die Gewährungvon Nchnungsgeldznschüssenan die nnmittclbaren Staatsbeamten.
Vom 12. Mai 1873. (G.-S. S. 209.)

8- 1.
Den unmittelbare» Staatsbeamten, welche eine etatsmäßige Stelle bekleiden und ihre

Besoldung aus der Staatskasse beziehen, ferner den Lehrern und Beamten der Universitäten und
derjenigen Unterrichts- und sonstigen Anstalten, bei welchen die Gewährung der erforderlichen
Uuterhaltungszuschüsseausschließlichdem Staate obliegt, wird vom 1. Januar 1873 ab ein
Wohnungsgeldzuschuß uach Maßgabe des diesem Gesetze beiliegendenTarifs gewährt.

Der Wohnungsgeldzuschuß wird auch deujcuigen unmittelbaren Staatsbeamten gewahrt,
welche bei der Umgestaltungder Behörden in den neuen Provinzen etatsmäßige Stellen verloren
haben und zur Zeit noch außeretatsmäßig im unmittelbaren Staatsdienst beschäftigt werden.

8- 2.
Für den zu gewährendenWohnungsgeldzuschuß ist der mit der Amtsstellung verbundene

Dienstrang, nicht der einem Beamten etwa persönlich beigelegte höhere Rang maßgebend.
Beamte, welche nach ihrer Dienststellungzwischen den Abtheilungendes Tarifs rangireu,

werden der entsprechenden niederen Abtheilung zugerechnet.
Für solche Beamte und Lehrer, welchen eiu bestimmterDienstrang nicht beigelegt ist,

wird durch deu Resfortchef im Einvernehmenmit dem Finanz-Minister festgesetzt, welcher der im
Tarif bestimmtenBeamtenklafsendiefelbeu beizuzählenfind.

Die Stellung der Orte in den verschiedenen Seroistlassen bestimmt sich nach der Klassen¬
eintheilung, wie sie in Gemäßheit des §. 3 des Reichsgesetzcs vom 25. Juni 1868, betreffenddie
Qnartierleistung für die bewaffneteMacht während des Friedenszustandes (B. G.-Bl. S. 523)
jeweilig in Geltung ist.

Bei Veränderungen in der Klasseneintheilungkommt, von dem auf die Publikation der
Veränderung folgenden Kalenderquartal an, der danach sich ergebende veränderteSatz des Wohnungs.
geldzufchusscs in Anwendung.

s. 3.
Bei Versetzungenerlischt der Anspruch auf de» dem bisherigen amtlichenWohnorte ent¬

sprechendenSatz des Wohnungsgeldzuschusfesmit dem Zeitpunkte, zu welchem der Bezug der
Besoldung aus der bisherigen Dienststelleaufhört.

Die bei einer Versetzung an einen Ort einer geringeren Servisllasse eintretendeVermin¬
derung des Wohnungsgeldzuschusfes wird als eiue Verkürzung des Diensteinkommens (tz. 53 des
Gefetzes, betreffenddie Dienstvergehender Richter lc., vom ?. Mai 1851, G.-S. S. 218, und
§. 8? des Gefetzes, betreffend die Dienstvergehen der nicht richterlichen Beamten, vom 21. Juli 1852,
G.-S. S. 465) nicht angesehen.
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3- 4.
Der Wohnungsgelbzuschuß wird nicht gewährt an Beamte, welche Dienstwohnungeninne¬

haben, oder anstatt derselben Miethsentschädigungenbeziehen.
Die Miethsvergütuugen, welche Beamte für die ihnen überlassenenDienstwohnungen zu

entrichtenhaben, werden von dem in 8- 1 bestimmten Zeitpunkteab um den Betrag des Wohnungs¬
geldzuschussesgekürzt.

8.5.
Beamte, welche mehrere Aemter bekleiden,erhalten den Wohnungsgeldzuschußnur ein

Mal und zwar für dasjenige Amt, welches auf den höchsten Satz Anspruchgiebt.

8. 6.
Bei der Feststellungder Umzugskosten-Vergütungen(§. 4 des Allerhöchsten Erlasses vom

26. März 1855 G.-S. S. 190) bleibt der Wohnungsgeldzuschuß außer Ansatz.
Bei Bemessungder Pension (8- 1^ des Gesetzes, betreffenddie Pcnsionirung der unmittel¬

baren Staatsbeamten :c,, vom 27. März 1872 G.-S. S. 268) wirb der Durchschnittssatzdes
Wohüungsgelbzuschusscs für die Servisklasfen I bis V in Anrechnung gebracht. Dieser Satz gilt
auch für diejenigenBeamten, welche eine Dienstwohnungbeziehungsweiseeine Miethsentschädigung
erhalten. Im Uebrigen gilt der Wohnungsgeldzuschußin allen Beziehungen mit der im 8- 3
Abs. 2 bestimmtenMaßgabe als ein Theil der Besoldung.

§. 7-
Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf die gesandtschaftlichenBeamten, sowie auf Beamte

in Dienststellungen,wie sie im 8- 5 des allcgirten Gesetzes vom 27. März 1872 bezeichnetsind.

Tarif.

Bezeichnungder Beamten.

I. Beamte der 1. Rangklasse .....
II. Beamte der 2. und 3. Rangtlasse . . .

III. Beamte der 4. und 5, Rangklasfe . . .
IV. Beamte, welche zwischen den Beamten der

5. Rangklasse und den Subalternen der
Provinzialbehörden rangiren, Snbalternbe-
amte 2. Klaffe bei den Centralbehörben,
Subalternbeamte bei den Provinzial- und
Lokalbehörben ..........

V. Unterbeamte ..........

Iahresbetrag des Wohnnngsgeldzuschusfes in den
___ Orten der Serv isklaffe:_________

Berlin, I.
__Tl,lr.^

400^500
400 300
300 220

180 141
80 60

II.
Thlr.
300
240
180

120
48

III.
Thlr.

IV.

240
200
160

!00
36

200
180
140

72
24

V.

200
180
120

60
20
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'Anlage 0.

Auszug
aus

dem Gesetz vom 21. Juli 1852,
betreffend

die Dienstvergehender nicht richterliche» Beamten, die Versetzungderselben auf eine
andere Stelle oder in den Ruhestand.

(G.-S. S. 465.)

s- 88.
Ein Beamter, welcher durch Blindheit, Taubheit, oder ein sonstiges körperliches Gebrechen

oder wegen Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Kräfte zu der Erfüllung seiner Amtspflichten
dauernd unfähig ist, soll in den Ruhestand versetzt werden.

s. 89.
Sucht der Beamte in einem solchen Falle seine Versetzung in den Ruhestand nicht nach,

so wird ihm oder seinem nöthigcnfalls hierzu befonders zu bestellenden Kurator von der vorgesetzten
Dienstbehörde unter Angabe des zu gewährenden Pcnsionsbetrages und der Gründe der Pensionirung
eröffnet, daß der Fall feiner Versetzung in den Ruhestand vorliege.

8- 90.
Innerhalb sechs Wochen nach einer solchen Eröffnung (ß. 89) kann der Beamte feine

Einwendungen bei der vorgesetzten Dienstbehörde anbringen. Ist dies geschehen, so werden die
Verhandlungen an den vorgesetzten Minister eingereicht, welcher, soferu uicht der Beamte von dem
Könige ernannt ist, über die Pensionirung entscheidet.

Gegen diese Entscheidung steht dem Beamten der Reknrs an das Staatsministerium
binnen einer Frist von vier Wocheu uach Empfang der Entscheidung zn.

Des Rekursrechtes ungeachtet kann der Beamte von dem Minister sofort der weiteren
Amtsverwaltung vorläufig enthoben werden.

Ist der Beamte von dem Könige ernannt, so erfolgt die Entscheidung von dem Könige
auf den Antrag des Staatsministeriums.

8- 91.
Dem Beamten, dessen Versetzung in den Ruhestand verfügt ist, wird das volle Gehalt

noch bis zum Ablaufe desjenigen Vierteljahres fortgezahlt, welches auf den Monat folgt, in dem
ihm die schließliche Verfügung über die erfolgte Verfetznng in den Ruhestand mitgetheilt worden ist.

8- 92.
Wenn der Beamte gegen die ihm gemachte Eröffnung (§. 89) innerhalb fechs Wochen keine

Einwendungen erhoben hat, so wird in derselben Weise verfügt, als wenn er seine Pensionirung selbst nach¬
gesucht hätte. Die Zahlung des vollen Gehaltes dauert bis zn dem im §. 91 bestimmten Zeitpunkte.
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ß. 93.
Ist ein Beamter vor dem Zeitpunkte, mit welchem die Pensionsberechtigung für ihn eingetreten

sein würde, dienstunfähiggeworden,so kann er gegen seinen Willen nur unter Beobachtungderjenigen
Formen, welche für die Diszipliuar-Untersuchnngvorgeschriebensind, in den Ruhestandversetzt werden.

Wird es jedoch für angemessen befunden,dem Beamten eine Pension zu dem Betrage zu
bewilligen,welcher ihm bei Erreichung des vorgedachtenZeitpunktes zustehen würde, so kann die
Pensionirung desselbennach den Vorschriftender §§. 88 bis 92 erfolgen.

»r. 5.

Düsseldorf, den 5. Oktober 1880.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths an den Provinzial-Landtag,

betreffend

das Reglement über die Tagegelder und Reisekostender prouinzialständischenBeamten.

Das unter dem 3. Juni 1874 festgestellte Reglement über die Tagegelder und die Reise¬
kosten der provinzialständischen Beamten (Zusammenstellungvon Gesetzen :c>, zweite Austage S. 84)
bestimmt im ersten Paragraphen, daß die Diäten und Reisekosten-Vergütungder Beamten der
provinzialständischenVerwaltung nach dem für die Staats-Beamten geltenden Gesetze vom
24. März 1873 (G.-S. S. 122 u. ff.) unter den in den folgendenParagraphen des Reglements
näher angegebenenModalitäten stattfinden foll.

Inzwischen ist das erwähnte Gesetz vom 24. März 1873 durch eine Allerhöchste Ver¬
ordnung vom 15. April 1876 modifizirt worden, welche im Wesentlichen die Uebertragung der in
diesem Gesetze bestimmtenSätze an Tagegeldern und Reisekosten und der dem Gesetze zu Grunde
liegenden Entfernungs-Maße in die Reichsmarkrechnung,beziehentlichin das Metermaß und eine
angemessene Abrundung dieser Sätze bezweckt.

Im Interesse der Gleichstellung der ständischen Beamten mit den Staatsbeamten, sowie
der bequemerenBerechnungder zu zahlenden Diäten und Reisekostenwird es sich empfehlen, die
im 8- 1 des Reglements vom 3. Juni 1874 getroffeneBestimmung dahin abzuändern, daß die
Diäten und Reisekosten-Vergütungder ständischen Beamten künftighin nach dem Gesetzevom
24. März 1873, beziehentlich nach der Allerhöchsten Verordnung vom 15. April 1876
erfolgen soll. —

Nücksichtlichder Beamten der Provinzial-Feuer-Secietät hat die hier augeregte Abänderung
bereits stattgefunden.

Das Societäts-Neglement bestimmtnämlich im §. 73 wörtlich:
„Reisekosten und Diäten werden nach Maßgabe des Gesetzes für die Staatsbeamten
vom 24. März 1873 (G.-S. S. 122) liquidirt."

14
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Auf Autrag des Societätö-Direktorö hat der Proviuzial-Vcrwaltungsrath iudesscu in der
Sitzung uom 13/14. April 1880 beschlossen,daß hinter den Worteu „Gesetz-Sammlung Seite 122"
eingeschaltet werde: „beziehungsweise der Allerhöchsten Verordnung vom 15. April 1876 (Gesetz-
Sammlung Seite 107)."

Auf Grund des §. 1 des durch Allerhöchsten Erlaß vom 2. September 1879 bestätigten
zehnten Nachtrags zu dem Societät«-Reglement ist diese Abänderuug Seiteus des Herrn Ober-
Präsidenten der Rhciuprovinz unter dem 15. Mai 1880 genehmigt nnd diese Genehmigung durch
die Amtsblätter der Provinz publizirt wordeu; es wird daher iu dieser Beziehung rücksichtlichder
Beamten der Proviuzial-Fcuer-Societät weiterer Bestimmungen nicht bedürfen.

Bezüglich der den verschiedene» Beamten-Kategorien innerhalb der ständischen Verwaltung
auf Grundlage des Gesetzes vom 24, März 1873 zu gewährende,, Diätensätze sind die bei
Erlaß des Reglements vom 3. Iuui 1874 erforderlich erschicueneu Auorduuugen im tz. 2 des
Reglements getroffen wordeu.

Da indessen seit Erlaß dieses Reglements zu den damals vorhandenen, im §. 2 nament¬
lich aufgeführten Beamten-Kategorien in Folge der weiteren Ausdehnung der ständischenVerwaltung
verschiedene ucne Kategorien (Laudcs-Direktor, Hülfsarbciter mit den Fuuttionen der Obcrbcamten
iu der Eentralstelle, Hülfslechniter, die Beamten des Lanbarmeuhauses zn Trier, Wegebau-Inspektoren,
Straßen-Aufseher) hiuzugekommeu sind, einzelne in dem Reglement vom 3, Juni 1874 normirte
Diätcu-Sätze den Verhältnissen der dort gedachten Beamten-Kategorien überdies auch nicht voll¬
kommen entsprechend erscheinen, so bedürfen die Bestimmungen im §. 2 dieses Reglements hinsicht¬
lich der zu gewährenden Diätensätze gleichfalls einer Modifikation resp. Ergänzung.

In dieser Beziehung ist Folgeudes zu erwähnen:
Für den Lanocö-Direttor ist zufolge Beschlußfassung des Provinzial-Verwaltungsraths in

der Sitzung vom 23/24. Februar 1876 vorläufig derselbe Diäteusatz, welcher deu Mitgliedern des
Provinzial-Verwaltungsraths zusteht (12 Mark), festgestellt worden uud dürfte dieser Satz auch
reglemeutsmäßig zu normiren sein.

Derselbe Satz wird auch deu Hülfscirbeiteru mit den Fuuttioncn der Oberbeamten in
der Centralstelle zu bewillige« sein, da dieser Satz auch deu Oberbeamten der Centralstellc zusteht.

Der Satz von 9 Mark wird dem Direktor des Landarmeiihauses zu Trier ebenso zu
bewilligen sein, wie dies rücksichtlich der Direktoren der Arbeits-Anstalt zu Vrauweiler, der Älinden-
Anstalt zn Düren und der Taubstummcnschulen bereit« durch §. 2 des Reglements vom 3. Juni 1874
geschehen ist. Für die ständischen Wegcban-Inspcktorcn ist der nämliche Diäteusatz bei Reisen von
2^/2 Meilen Entferuuug vom Wohnorte uud weiter durch Beschluß des Provinzial-Landtags vom
16. September 1875 bewilligt worden; es erscheint zweckmäßig, dieser Bewilligimg auch durch
das bezügliche Ncglcmeut uoch Ausdruck zu gebe,,. Die Inspektoren, Verwalter nnd Rcudanten
der Provinzial-Institute sind nach Maßgabe der Aestimiuuug im ß. 2 des Reglements vom
8. Juni 1874 bisher nur zur Liquidirung des unter Nr. VI des Z. 1 der Verordnung vom
15. April 1876 normirtcn Satzes von 6 Mark berechtigt; nach der Stellung, welche diesen
Beamten eingeräumt ist, erschciut es angemessen, daß denselben der Diäteusatz von 9 Mark nach
Nr. V des vorcitirten tz. 1 zugebilligt werde.

Auch den Geistlichen und Aerzten bei den Provinzial-Instituten, welche iu dem Reglement
vom 3. Juni 1874 nicht erwähnt sind, dürfte dieser Satz zu bewilligen sein.

Rücksichtlich der bei der Direktion der Promuzial-Feucr-Societät angestellten Techniker ist
in, ß, 73 des Societäts-Reglementö die Bestimmung darüber, ob denselben der Satz von
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9 Mark oder von <> Mark zu bewilligensei, der Beschlußfassung des Provinzial-Verwaltungsraths
nach Maßgabe der besonderen Umstände oder Ansprüche vorbehalten worden. Line gleiche
Bestimmung wird sich auch hinsichtlichder in der ständischen Centralbehörde resp, in deren Auf¬
trage beschäftigten Hülfstcchnikerempfehlen und dürfte diese Bestimmung eventuell auch auf die
Sekretariats- und Kassenbeamten der provinzialständischenEcntralstelle und der Proviuzial-
Hülfskassc auszudehnen sein. Die Sekretariats« und Kassenbeamten der ständischen Central-
stelle bezogen nach der Bestimmung im ß. 2 des Reglements vom 3. Inni 1874 bisher
ausnahmslos den Satz von 9 Mark; wenn es auch nicht in der Absicht liegen kann, älteren
Beamten, welche schon seit einer Reihe von Jahren nach Maßgabe dieser Bestimmung zu liquidiren
berechtigt waren, den Diätensatz bei Dienstreisen zu verkürzen, so dürfte doch auch audercrseits
zwischen solchen älteren Beamten und jüngeren Assistentenund Diätarien in Zukunft ein Unter¬
schied zu machen sein.

Der unter Nr. VI der AllerhöchstenVerordnung vom 15. April 1876 „für andere
Beamten, welche nicht zn den Unterbcamten zn zählen sind" vorgesehene Satz von 6 Mark dürfte
den Kanzleibeamtender Centralstelle,welchen derselbe Satz schon gegenwärtig zusteht, zu belassen
sein; auch für die Kanzleibeamtender Hülfskasseund für die Lehrer an den ständischen Anstalten,
welche in dem Reglement vom 3. Juni 1874 nicht ausdrücklich genannt sind, sowie für die
Sekretäre bei diesen Anstalten erscheint derselbe Satz angemessen.

Der Satz von 3 Mark steht gegenwärtigsämmtlichenständischenUnterbeamten zu; hierzu
werden auch die Straßen-Aufseher und Wärter zu rechnensein, welche bei Erlaß des Reglements
vom 3. Juni 1874 gleichfallsnoch nicht berücksichtigt werden konnten, weil die Verwaltung der
Staats- und Bezirksstraßen auf die Organe der Provinz damals noch nicht übergegangenwar.

Für die Beamten der Feuer-Societät sind die zu liquidirendeuDatensätze bereits im
8- 73 des Fcuer-Societäts-Reglemeuts normirt, so daß es auch in dieser Beziehungfür diese Beamten
einer weiteren Feststellungnicht bedarf.

Da nach Vorstehendem die Bestimmuugendes bisher gültigen Reglementsvom 3. Juni 1874
einer Modifikation in verschiedenenPunkten bedürfen, so beehrt sich der Provinzial-Verwultungsrath
zu beantragen, der hohe Landtag wolle das Reglement vom 3. Juni 1874 außer Kraft setzen und
dem im Entwürfe hier beigefügtenneueu Reglement über die Tagegelder uud die Reisekostender
provinzialständischen Beamten, welchem die bis jetzt geltendenBestimmungen der Ucbersichtlichkcit
wegen gegenübergestellt sind, die Genehmigunggencigtest ertheilen.

Die §§. 1 und 2 dieses Entwurfs entsprechen den vorstehendenAusführungen rücksichtlich
der künftigenAnwendbarkeitder Allerhöchsten Vcrordnnng vom 15, April 1876 und rücksichtlich
der den einzelnenBeamten-Kategorienin Zukunft zu gewährendenDatensätze.

Der §. 3 enthält die dein §. 4 dieser Verordnung entsprechende Anordnung bezüglich der
M vergütenden Reise- und Nebenkosten.

In den M. 4 und 5 sind die rücksichtlichder Beamten der Feuer-Societät sowie rücksicht-
l'ch der Ausführung des neuen Reglements erforderlichenBestimmungen vorgesehen.

Der ProMzial-Verwaltungsmth.
Wilhelm Fürst zn Wied,

Landtags-Marschall.

14»
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Reglement
über die

Tagegelder und Reisekosten der provin-
zialständischenBeamten.

Entwurf
eines neuen Reglements.

Reglement vom 8. Juni 1874.

8. i.
Die Diäten- und Reisekosten-Vergütung

der Beamten der provinzialständischenVer¬
waltung findet nach dem für die Staatsbeamten
geltenden Gesetze vom 24. März 1873 (G.°
S. S. 122 und ff.) unter nachstehenden
Modalitäten statt:

ß. 2.
Die ständischen Oberbeamten, die Direk¬

toren der Irren-Heil-Anstalten, der Direktor
der Provinzial - Hiilfskasse und der Direktor
der Hebammen-Lehranstalt erhalten den snd
Nr. IV des §. 1 des allegirten Gesetzes nor-
mirten Diätensatz von 4 Thlrn., die Direktoren
der Arbeitsanstalt zu Brauweiler, der Blinden-
Anstalt zu Düren und der Taubstummenschulen,
sowie die Sekretariats- und Kassenbeamtender
provinzialständischen Centralverwaltungden unter
Nr. V aufgeführtenSatz von 3 Thalern, die
Kanzleibeamtender Central-Verwaltung und
sämmtliche Subalternbeamte der provinzial¬
ständischen Institute (als Inspektoren, Rendan-
ten, Sekretäre «.) den unter Nr. VI festge¬
setzten Satz von 2 Thalern, und sämmtliche
Unterbeamte den unter Nr. VII des vorge¬
dachten Z. 1 festgesetztenDiätensatz von
1 Thaler.

Unter Aufhebung des in der Sitzung
des Rheinischen Provinzial - Landtags vom 3.
Juni 1874 befchlossenenReglements wild über
die Tagegelder und die Reisekostender pro¬
vinzialständischen Beamten in der Rheinprovinz
Folgendes angeordnet:

Die Diäten- und Reisekosten-Vergütung
der Beamten der provinzialständischenVer¬
waltung der Rheinprovinz findet nach dem
beiliegenden, für die Staatsbeamten geltenden
Gesetze vom 24. März 1873 (G.-S. S, 122),
beziehungsweise nach der beiliegendenAller¬
höchsten Verordnung vom 15. April 1876»
(G.-S. S. 10?) unter nachstehenden Modali¬
täten statt.

8. 2.
Der Lcmdes-Direktor,die bei der Central-

stelle angestelltenOberbeamten, sowie die mit
den Funktionen der Oberbeamten bei der
Centralstelle beschäftigtenHülfsarbeiter, die
Direktoren der Irren-Anstalten, der Direktor
der Provinzial - Hülfskasse und der Direktor
der Hebammen-Lehranstalt erhalten den sud
Nr. IV des §. 1 der Verordnung vom 15.
April 1876 normirteu Tagegelder-Satz von
12 Mark;

die Direktoren der Arbeit« - Anstalt zu
Brauweiler, des Landarmenhauses zu Trier,
der Blindenanstalt zu Düren und der Taub-
stnmmenschulen,die ständischen Wegebau-Im
spektoren, — insofern dieselbennach den be¬
stehenden Bestimmungen zur Liquidirung von
Diäten berechtigt sind, — die Geistlichen,
Aerzte, Inspektoren, Verwalter und Rendanten
der Provinzial-Iustitute den unter Nr. V des
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8- 3.
Als Vergütung an Reise- und Nebenkosten

erhalten die Beamten die entsprechenden Sätze
nach den Bestimmungendes §. 4 des Gesetzes
vom 24. März 1873, welche lauten:

An Reisekosten,einschließlich der Kosten
der Gepäckbeförderung, erhalten:

I. Bei Dienstreisen, welche auf Eisen¬
bahnen oder Dampfschiffen gemacht werden
können:

1. die im 8- 1 unter I bis V genannten
Beamten für die Meile — Thaler 10 Sgr.
und 1 Thaler für jeden Zu- und Abgang.

Hat einer dieser Beamten einen Diener
auf die Reise mitgenommen, so kann er für
denselben 5 Sgr. für die Meile beanspruchen;

2. die im §. 1 unter VI genannten
Beamten für die Meile ?'/« Sgr. und 20 Sgr.
für jeden Zu- und Abgang;

3. die im S. 1 unter VII. genannten
Beamten 5 Sgr. für die Meile und 10 Sgr.
für jeden Zu- und Abgang.

II. Bei Dienstreisen, welche nicht auf
Dampfschiffen oder Eisenbahnen zurückgelegt
werden können,erhalten:

§. 1 der gedachten Verordnung aufgeführten
Satz von 9 Mark;

die in der ständischen Centralbehörde
respektive in deren Auftrag beschäftigtenHülfs-
techniter, sowie die Sekretariats- und Kassen¬
beamten der provinzialständischenCentralstelle
und der Provinzial-Hülfskasseden unter Nr. V
resp, den unter Nr. VI des ß. 1 dieser Ver¬
ordnung aufgeführten Satz von 9 Mark resp,
von 6 Mark nach Beschlußfassungdes Pro-
vinzial-Verwaltungsraths; die Kanzleibeamten
der Centralstelle und der Provinzial-Hülfskasse
und andere Beamte, welche nicht zu den Unter¬
beamten zu zählen sind, den unter Nr. VI
festgesetztenSatz von 6 Mark und sämmtliche
Unterbeamte, zu welchen auch die Provinzial-
straßen-Nufseher und Wärter gehören, den unter
Nr. VIII des vorgedachten §. 1 festgestellten
Tagegeldersatz von 3 Mark.

s- 3.
Als Vergütung an Reise- und Neben»

tosten erhalten die Beamten die den vorstehen¬
den Feststellungen entsprechendenSätze nach
den Bestimmnngen im §. 4 der Verordnung
vom 15. April 1876.
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1. die im §. 1 unter I bis IV genannten
Beamten1 Thaler 15 Sgr.;

2. die im §. 1 unter V und VI ge¬
nannten Beamten1 Thaler;

3. die Unterdeamten(ß. 1 Nr. VII)
20 Sgr. für die Meile.

Haben erweislich höhere Reisekosten,als
die unter Nr. I und II festgesetzten, aufge¬
wendet werden müssen, so werden diese er¬
stattet."

8- 4.
Die Bestimmungen im §. 73 des Feuer-

Societäts-Reglements hinsichtlich der den Feuer-
Societäts-Beamten zu gewährendenTagegelder
und Reisekosten werden durch gegenwärtiges
Reglement nicht berührt.

s- 5.
Dieses Reglement tritt nach der Genehmi¬

gung durch den Provinzial-Landtagsofort
in Kraft.

Gesetz
betr.

die Tagegelder und die Reisekosten der Staatsbeamten.
Vom 24. März 1873.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnade« König von Preußen «.
verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages der Monarchie, was folgt:

Die Staatsbeamten erhalten bei Dienstreisen Tagegeldernach den folgenden Sätzen:
I. Aktive Staatsminister ............... 1" Thaler,

II. Beamteder ersten Rangklaffe ............. 6 „
III. Beamte der zweiten und dritten Rangklasfc ........." „
IV. Beamte der vierten und fünften Rangklaff< ........4 „
V. Beamte, welche nicht zu obigen Klaffen gehören, foweit sie bisher zu

dem Diiitenfatze von 1 Thlr. 20 Sgr., beziehungsweife 2 Thlr. be¬
rechtigt waren ..................^ "
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VI. Subalternbeamtc der Provinzial-, Kreis» und Lokalbehörden und andere
Beamte gleichen Ranges..............2 Thaler,

VII. Beamte geringeren Ranges und Untcrbeamte........1 „

§. 2.
Erfordert eine Dienstreise einen außergewöhnlichen Kostenaufwand, so kann der Tage¬

geldersatz (§. 1) von dem Verwaltungs-Chef angemessen erhöht werden.

8- 3.
Etatsmäßig angestellte Beamte, welche vorübergehend außerhalb ihres Wohnortes bei

einer Behörde beschäftigt werden, erhalten für die Dauer dieser Beschäftigung neben ihrer Besol¬
dung die im §. 1 festgesetztenTagegelder.

Nicht ctatsmäßig angestellte Beamte haben im gleichen Falle auf die im §. 1 festgesetzten
Tagegelder nur für die Dauer der Hin- und Rückreise Anspruch. Für die Dauer der Beschäf¬
tigung werden die denselben zu gewährenden Tagegelder durch die vorgesetzte Behörde bestimmt.

8- 4.
An Reisekosten, einschließlich der Kosten der Gepäckbeförderung, erhalten:

I. bei Dienstreisen, welche auf Eisenbahnen oder Dampfschiffen gemacht werden können:
1) die im ß. 1 unter I bis V genannten Beamten für die Meile 10 Sgr. nnd

1 Thlr. für jeden Zu- und Abgang.
Hat einer dieser Beamten einen Diener auf die Reise mitgenommen, so kann

er für denselben 5 Sgr. für die Meile beanspruchen;
2) die im Z. 1 unter VI genannten Beamte« für die Meile ?^/2 Sgr. und 20 Sgr.

für jeden Zu- und Abgang;
3. die im 8- 1 unter VII genannten Beamten 5 Sgr. für die Meile und 10 Sgr.

für jeden Zu- uud Abgang.
II. Bei Dienstreisen, welche nicht auf Dampfschiffen oder Eisenbahnen zurückgelegt

werdeu können, erhalten:
1) die im ß. 1 unter I bis IV genannten Beamten ... 1 Thlr. 15 Sgr.
2) die im §. 1 unter V und VI genannten Beamten ... 1 „ — „
3) die Unterbeamten (8- 1. Nr. VII.) ........— „ 20 „
für die Meile.

Haben erweislich höhere Reisekosten als die unter I und II festgesetzten aufgewendet
werden müssen,so werden diese erstattet.

ß. 5.
Die Reisekosten werben für die Hin- und Rückreise besonders berechnet. Hat jedoch ein

Beamter Dienstgeschäfte an verschiedenen Orten unmittelbar nach einander ausgerichtet, so ist der
von Ort zu Ort wirklich zurückgelegte Weg ««getheilt der Berechnung der Reisekosten zu Grunde
in legen.

8. 6.

Für Geschäfte am Wohnorte des Beamten werden weder Tagegelder noch Reisekosten
gezahlt; dasselbe gilt von Geschäften außerhalb des Wohnorts in einer Entfernung von nicht mehr
als l/5 Meile von demselben. War der Beamte durch außergewöhnliche Umstände genöthigt, sich
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eines Fuhrwerks zu bedienen, oder waren sonstige nothwendigeUnkosten, wie Brücken- oder Fähr¬
geld aufzuwenden,so sind die Auslagen zu erstatten.

Für einzelne Ortschaften kann durch den Verwaltungs-Chef in Gemeinschaftmit dem
Finanzminister bestimmtwerben, daß den Beamten bei den außerhalb des Dienstgebäudes vorzu¬
nehmendenGeschäften die verauslagten Fuhrkostenzu erstatten sind.

s. 7.
Bei Berechnung der Entfernungen wird jede angefangeneFünftelmeile für eine volle

Fünftelmeile gerechnet.
Bei Reifen von mehr als einer Fünftelmeile, aber weniger als einer ganzen Meile, sind

die Fuhrkostenfür eine volle Meile zu gewähren.

s. 8.
Beamte, welche zum Zweck von Reisen innerhalb ihres Amtsbezirkesneben oder in ihrem

Einkommen eine Pauschsummefür Reisekostenoder Unterhaltung von Fuhrwerk oder Pferden
beziehen, erhalten Tagegelder und Reisekosten nach Maßgabe dieses Gesetzes nur dann, wenn sie
Dienstgeschäfte außerhalb ihres Amtsbezirksausgeführt haben.

Werden Beamte, welche eine solche Pauschsummebeziehen, wegen Urlaubs- oder sonstiger
Verhinderung vertreten, so haben dieselben ihren Stellvertreter augemessen zu entschädigen. Diese
Entschädigungund die unter besondere» Umständen zulässigen Ausnahmen bestimmt die vorgesetzte
Behörde.

8- 9.
Für Dienstreisen von Beamten, welche sich im Vorbereitungsdienst befinden, werden

Tagegelder und Reisekosten dann nicht gewährt, wenn die Reisen lediglich zum Zweckeder Aus¬
bildung dieser Beamten erfolgen. Ob letzteres der Fall ist, entscheidet die vorgesetzte Dienstbehörde.

s. 10.
Ist der persönliche Rang eines Beamten ein höherer, als der mit dem Amte verbundene,

so ist der letztere für die Feststellung der Tagegelder- und Reisekostensätze maßgebend. Beamte,
welche im Range zwischen zwei Klassen stehen, erhalten die für die niedrigere Klasse bestimmten
Sätze. Für Beamte, denen ein bestimmterRang nicht verliehen ist, entscheidetder Verwaltungs-
Ehef in Gemeinschaft mit dem Finanzmiuister über die denselben nach Maßgabe dieses Gesetzes zu
gewährendenSätze.

8- 11-
Dieses Gesetz tritt mit dem 1. April 1873 in Kraft.
Alle demselbenentgegenstehenden Bestimmungen sind aufgehoben, insbesondere: die Ver¬

ordnung vom 28. Juni 1825 wegen Vergnügung der Diäten und Reisekostenfür kommissarische
Geschäfte in KöniglichenDienstangelegenheiten(Gesetz-Samml. S. 163) und der Erlaß vom
10.,Juni 1848 über die Tagegelder und Fuhrkosten bei Dienstreisen der Staatsbeamten (Gesetz-
Samml. S. 151).

Wo in besonderenVorschriften auf die hiernach aufgehobenenBestimmungen Bezug
genommenwird, treten die entsprechenden Bestimmungen dieses Gesetzes an deren Stelle.
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s- 12.
Die gesetzlichen und Verwaltung«-Vorschriften, welche für einzelne Dienstzweige oder

Dienstgeschäfte bezüglich der den Beamten aus der Staatskasse zu gewährendenTagegelder und
Neisekosten ergangen sind, bleiben vorläufig in Kraft. Eine Abänderung derselben kann im Wege
Königlicher Verordnung erfolgen. Die in diesem Gesetze bestimmten Sätze dürfen jedoch nicht
überschrittenwerden.

Unter gleicher Beschränkung kann die Gewährnng von Tagegeldern und Reisekostenfür
einzelne Dienstzweigeoder Dienstgeschäfte auch fernerhin im Wege Königlicher Verordnung besonders
geregelt werden.

Desgleichenkönnendie Sätze von Tagegeldern und Reisekosten, welche den in Angelegen¬
heiten der direkten Staatsstcuern berufenenKommissionsmitgliedernund Abgeordnetenzu gewahren
sind, im Wege der Königlichen Verordnung geändert oder neu bestimmt werden.

Die Vestimmuug in den W. 6 und 7 dieses Gesetzes, wonach die Entfernung einer
Fiiuftclmeilefür die Berechtigung auf Tagegelder und Reisekosten, sowie deren Berechnung maß¬
gebend ist, findet mit der Gcltnug dieses Gesetzes auch auf die vorerwähnten besonderen Vorschriften
entsprechende Anwendung.

Urkundlich unter Unserer HöchsteigeuhändigeuUnterschrift und beigedrucktem Königlichen
Insiegel.

Gegeben Berlin, den 24. März 1873.

(i. 8) Wilhelm.
Gr. von Roon. Fürst v. Bismarck. Gr. u. Itzcnplitz. Graf zu Euleuliurg. Leonhnrdt.

«Inniphllusell. Fält. v. Kamele. Gr. U. KöninMarck.

Verordnung
betreffend

die Tagegelder und die Reisekostender Staatsbeamten.
Vom 15. April 1876.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Pvenszen tc.
""ordnen, ans Grund des Artikels II des Gesetzes vom 28. Juni 1875. (Gesetz-Samml.S. 370),
was.folgt:

Artikel I.
Die §§. 1, 4, l>, 7 und 12 des Gefetzes vom 24. März 1873, betreffenddie Tagegelder

und die Reisekosten der Staatsbeamten (Gesetz-Samml.S. 122), beziehentlich der Artikel I <M, 1
''"^) des Gesetzes vom 28. Juni 1875, betreffend eine Aenderung des Gesetzes vom 24. März 1873
(Gesetz-Samml.S. 370), werden, wie folgt, abgeändert.

15
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§. 1.
Die Staatsbeamten erhalten bei DienstreisenTagegelder nach den folgendenSätzen:

I. Aktive Staatsminister.............30 Mark
II, Beamte der eisten Rangklassc ..........24 „

III. Beamte der zweiten und dritten Nangklasse ......18 „
IV. Beamte der vierten und fünften Nangklasse ......12 „
V. Beamte, welche nicht zu obigen Klassen gehören, soweit sie bis¬

her zu dem Dicitensatze von 1 Thlr. 20 Sgr., beziehungsweise
2 Thlr. berechtigtwaren ............9 „

VI. Subaltcrnbeamte der Provinzial-, Kreis- und Lokalbehörden und
andere Beamte gleichen Ranges ..........6

VII. Andere Beamte, welche nicht zu den Unterbeamtenzu zählen sind 4 „ 50 Pf.
VIII. Unterbeamte ................3 „ — „

s. 4.
An Reisekosten, einschließlich der Kosten der Gepäckbeförderung, erhalten:
I. bei Dienstreisen,welche auf Eisenbahnen oder Dampfschiffengemacht werden tonnen:

1) die im §. 1 unter I bis V bezeichneten Beamten für das Kilometer 13 Pf. und
für jeden Zu- uud Abgang 3 Mark.

Hat einer dieser Beamten einen Diener auf die Reise mitgenommen,so kann er
für denfclben7 Pf. für das Kilometerbeanspruchen;

2) die im tz. 1 unter VI und VII genannten Beamten für das Kilometer 10 Pf.
und für jeden Zu- und Abgang 2 Mark;

3) die im ß. 1 unter VIII genannten Beamten für das Kilometer 7 Pf. und für
jeden Zu» und Abgang 1 Mark;

II. bei Dienstreifen, welche nicht auf Dampfschiffen oder Eisenbahnen zurückgelegt
werden können:
1) die im §. 1 unter I bis IV genannten Beamten....... 60 Pf.,
2) die im §. 1 unter V und VI genannten Beamten...... 40 „
3) die im §. l unter VII und VIII genannten Beamten..... 30 „

für das Kilometer.
Haben erweislich höhere Reifekostenals die unter I nnd II festgesetzten aufgewendet

werden müssen, so werden diese erstattet. »

§. 6.
Für Geschäfte am Wohnorte des Beamten werden weder Tagegelder noch Reisekosten

gezahlt; dasselbe gilt von Geschäften außerhalb des Wohnorts in geringerer Entfernung als
2 Kilometer von demselben. War der Beamte durch außergewöhnlicheUmstände genöthigt, sich
eines Fuhrwerks zu bedienen, oder waren sonstigenothwendigeUnkosten,wie Brücken« oder Fähr¬
geld aufzuwenden,so sind die Auslagen zu erstatten.

Für einzelne Ortschaften kann durch den Verwaltungschef in Gemeinfchaft mit dem
Finanzminister bestimmtwerden, daß den Beamten bei den außerhalb des Dienstgebäudesvorzu¬
nehmendenGeschäftendie verauslagten Fuhrkostenzu erstatten sind.
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Bei Berechnung der Entfernungen wird jedes angefangene Kilometer für ein volle»
Kilometergerechnet.

Bei Reifen von nicht weniger als 2 Kilometer,aber uuter 8 Kilometer sind die Fuhr»
losten für 8 Kilometer zu gewähren.

8- 12.

Die gesetzlichenund Vcrwaltungs-Vorschriften,welche für einzelne Dienstzweige oder Dienst-
Geschäfte bezüglich der den Beamten aus der Staatskasse zu gewährenden Tagegelder und Reisekosten
«gangen sind, bleiben vorläufig in Kraft. Eine Abänderung derselben kann im Wege Königlicher
Verordnung erfolgen.

Die in den vorstehenden 88- 1 und 4 bestimmten Satze dürfen jedoch nicht über
schritten werden.

Unter gleicher Befchränkung kann die Gewährung von Tagegeldern und Reisekostenfür
einzelne Dienstzweigeoder Dienstgeschäfte auch fernerhin im Wege Königlicher Verordnungbefonders
geregelt werden.

Desgleichen können die Sätze von Tagegeldern und Reisetosten, welche den in Angelegen¬
heiten der direktenStaatssteuern berufenen Kommissionsmitgliederuund Abgeordnetenzn gewähren
swd, im Wege der Königlichen Verordnung geändert oder neu bestimmt werden.

Die Bestimmung in den vorstehendenHL. 6 und 7, wonach die Entfernung von 2
beziehungsweise8 Kilometern für die Berechtigung auf Tagegelder und Reiselosten, sowie deren
Berechnungmaßgebendist, findet auch auf die vorerwähnten besonderen Vorschriften entsprechende
Anwendung.

Artikel II.

Diese Verordnung tritt mit dem 1. Mai 1876 in Kraft.
Urkundlich unter Unferer HöchstcigenhäudigenUnterschrift und beigedrucktemKönig«

lichen Insiegel.
Gegeben Berlin, den 15. April 1876.

(i. 8) Wilhelm.

Fürst v. Bismurck. Camphlluseu. Graf zu Eulenblug. Leonhardt. Fall. v. Kamele.
Achenlillch. Friedenthlll.

1b'
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Nr. 6.
Düsseldorf, den 1. December 1880.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths an den Provinzial-Lanbtag,

betreffend

die Petitionen des Oencral-Agenten der Lebens-Versichermigs-nnd Erspnrnißbank in
Stuttgart, F. W. Naiffeisen zn Heddesdorf, nni Herbeifnhrmtg einer Perbindnng mit
genannter Bank zmn Zwecke der Lcbensversichernngder provinzialständischenBeamten,

sowie

der Bürgermeister des Rcgierungs-Bezirks Trier nnd des Kreises Adenan nnr Errichtung
einer Provinzial-Nittwen- nnd Waisenkassefür die Hinterbliebenen der ständischen nnd
Kommunal-Beamten nnd der durch Artikel 25 der Novelle zur Landgemeinde-Ordnung

vom 25. Mai 1856 verheißenen Provinzial°Pensions°Kasse für die Bürgermeister.

Der im Jahre 1879 versammelt gewesene scchsuudzwanzigsteRheinische Provinzial-Landtag
hat wegen der Kürze der ihm zur Verfügung stehenden Zeit in eine eingehende Prüfung der vor-
bczeichneteuPetitionen nicht eintreten können, vielmehr in der Sitzung vom 29. April 1879
beschlossen:

„die Petitionendem Provinzial-Verwaltuugsrathezur Vorbereitungzu überweisen mit dem
Anheimgeben,dem nächstenLandtage in den angeregten Fragen Vorschlägezu machen."

In Erledigung des ihm ertheilten Auftrages hat der Provinzial-Verwaltungsrath über
diese Petitionen und die dabei in Betracht kommenden Fragen in einer Reihe von Sitzungen in den
Jahren 1879 und 1880 berathen und beehrt sich dem Provinzial-Landtageüber das Ergebniß seiner
Berathungen im RachstehendenBericht zu erstatten:

Bei der ersten Berathung in der Sitzung vom 15/17. Juli 1879 gelangte der Pro¬
vinzial-Verwaltungsrath zu der Ansicht, wie es zunächst angezeigt erscheine, eine entsprechende
Fürsorge für die diesseitigenständischen Beamten und deren Hinterbliebene anzustreben, die Frage
aber, ob und inwieweit es ermöglichtwerden könne, bei den in dieser Beziehung für die ständischen
Beamten in Aussichtzu nehmenden Maßnahmen etwa auch den Kommunal-Veamtender Rheinpro¬
vinz den Anschluß offen zn lassen, fpäterer Erwägung vorbehalten bleiben müsse. Demgemäßwurde
der Landes - Direktor von dem Provinzial-Vcrwaltungsrathe in der Sitzung vom 15/17. Juli
1879 beauftragt, über die Seitens anderer Provinzial-Verbände bezüglich der Fürsorge für die
Hinterbliebenenvon Provinzialbeamten dem Vernehmen nach bereits getroffenenAnordnungen bei
den betreffendenständischen Verwaltungen nähere Erkundigungen einzuziehen; zugleich wurden die
beiden Justitiare der ständischen Verwaltung ersucht, auf Grundlage des in der vorbezeichncten Weise
zu gewinnendenMaterials demnächstden Entwurf zu entsprechendenstatutarischenBestimmungen
auszuarbeiten, welche den weiteren Berathungen des Provinzial-Verwaltungsraths zu Grunde
gelegt werden sollten.
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Nach Abschluß der bezüglichen Erhebungen bei anderen Provinzial > Verbänden und nach¬
dem inzwischen auch von Subalternbeamten der hiesigenständischen Centralstelle in der als AnlageI
diesem Referate beigefügtenEingabe an den Landes - Direktor vom 31. December 1879 die Bitte
um reglementarischeRegelung der Fürsorge für die Hinterbliebenen der Proviuzialbeamten zum
Ausdruckgebracht worden war, haben die beiden Justitiare der ständischen Verwaltung in dem als
Anlage II beigefügtenSchreiben an den Landes-Direktorvom 12. Januar 1880 ihre Ansicht zur
Sache dahin ausgesprochen,wie es nothwendigsei, daß der Provinzial - Verwaltungsrath sich zu¬
nächst noch über den bei Regelung der Fürsorge für die Hinterbliebenender Prouinzialbeamten im
Prinzipe einzuschlagenden Weg schlüssig mache.

In dem erwähnten Schreiben der Justitiare wird insbesondere betont, es könne diese
Fürsorge auf verschiedene Weise geübt werden, nämlich:

I. durch Beförderung der Lebens-Versicherungder Proviuzial - Beamten im Wege der
Gewährung von Beiträgen Seitens der Provinz zu den Prämien-Zahlungen; oder

II. durch Errichtung einer Proviuzial-Pensions- sowie Wittwen- und Waisenkasse für die
ständischenBeamten, eventuell auch die Bürgermeister und Gemeindebeamten der
Provinz; oder

III. durch die Gewährung von Wittwen-Pensionenund zwar:
a. uuter Bildung einer ständischen Wittwenkasse,zu welcher die Beamten Beiträge

zu leisten verpflichtetsind; ober
d. ohne eine solche Verpflichtungrespektive Bildung einer besonderen Wittwenlasse;

oder endlich:
IV. dnrch Gewährung von Wittwen- und Waisen-Pensionen und zwar:

»,. unter Bildung einer ständischenWittwen- und Waisenkasse mit Beiträgen der
Provinzialbeamtcn, oder

I». ohne solche besondere Kasse respektive Beiträge von Beamten.
Den llä I erwähnten Weg schlage die Petition des General-AgentenRaiffeiseu vor und

den aä II gedachten die Petition der Bürgermeister des RegierungsbezirksTrier. Diese letztere
Art der Fürsorge sei auch in der Provinz Hannover zur Ausführung gelangt, während die Provin-
zialverbändevon Brandenburg, Schleswig-Holstein, Pommern und Hessen zum Theile Wittwen-
und zum Theile Wittwen- und Waisen-Pensionen gewährten.

In der Provinz Sachsen habe der Provinzial-Ausschußim Anschlüsse an das Gesetz vom
24. December 1873, betreffenddie Pensionen der Wittwen und Waisen der Beamten und Lehrer
in Elsaß-Lothringen, dem Provinzial - Landtage die Betretung des »ud IVd bezeichneten Weges
empfohlenund die Annahme desselbenSystems werde auch in der Eingabe von Subalternbeamten
der ständischen Eentralstelle vom 31. December 1879 erbeten.

Da jedes der erwähnten Systeme die Aufstellungbesondererstatutarischer und reglemen¬
tarischer Bestimmungen erheische,so glaubten die Justitiare zu deren Vorlage erst dann übergehen
z» tonnen, wenn der Provinzial-Verwaltungsrath sich über den einzuschlagenden Weg im Prinzipe
schlüssig gemachthabe. Auf Grundlage dieses Gutachtens der Justitiare und des darin bezogeneu
sehr ausführlichen Antrages des Provinzial - Ausschussesder Provinz Sachsen an den dortigen
Provinzial-Landtag, in welchem namentlich die einzelnenSysteme der Fürsorge eingehendbeleuchtet
sind, ist der Provinzial - Verwaltungsrath in der Sitzung vom 23/25. Februar 1880 über die
fraglicheAngelegenheitwiederholt in Berathung getreten; zur weiteren Vorprüfung der hierbei in
Betracht kommenden,weittragenden Fragen erwählte der Provinzial-Verwaltungsrath in dieser
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Sitzung aus seiner Mittc eine Kommission, welche den Auftrag erhielt, unter Zuziehung des Landes-
Direttors und der beiden Justitiare der ständischen Verwaltung insbesonderedie in dem Gutachten
der Letzteren vom 12. Januar 1880 bezeichneten verschiedenenWege zur Ausübung der angestrebten
Fürsorge für die Hinterbliebenender Proviuzial-Beamten einer näheren Erörterung zu unterziehen.

Das Protokoll über die am 12. April 1880 stattgehabte Berathung dieser Kommission
ist als Anlage III hier beigefügt.

In der Sitzung des Provinzial-Verwaltungsraths vom 13/14. April 1880 wurde fodann
nach Prüfung der Kommissions-Vorschläge für zweckmäßig erachtet, dc>ß das den Mitgliedern der
Kommifsion zur Sache mitgetheilte vollständigeAtten-Material auch noch sämmtlichenMitglieder»
des Verwaltuugsraths zugänglichgemachtwerde, um für eine der nächste» Sitzungen eine endgültige
Beschlußfassung in dieser Frage vorzubereiten.

Inzwischen war dem Provinzial-Verwaltungsrcith bekannt geworden, daß Seitens der
Neichs-Regierungdie Fürsorge für die Hinterbliebenender Reichsbeamtenim Wege der Gesetzgebung
angestrebt werde und ein bezüglicher Gesetz-Entwurfdem Bundes-Rathe bereits vorgelegt worden sei.

Dem Provinzial-Landtagceinen auf die Fürsorge für die Hiuterbliebenender Provinzial-
Beamten bezüglichen Reglements-Entwurf zu unterbreiten, ohne das Ergebniß der Verhandlungen
in Betreff der Fürsorge für die Hinterbliebenender Reichsbeamtenabzuwarten, erschien dem Pro-
vinzial-Verwaltungsrath umsomehr bedenklich, da die Entscheidungin dieser Frage keineswegs
dringlich ist und es sich weit mehr empfehlenmochte, die Regelung der Fürsorge für die Hinter¬
bliebenen der Provinzialbeamten demnächst etwa im Anschluß an das bezügliche Reichsgesetz in
Aussicht zu nehmen, als jetzt mit einer solchen Maßregel auf die Gefahr hiu vorzugehen,vielleicht
schon bald wieder zu einer Abänderung der erlassenen Bestimmungennach dem Muster der Reichs-
gesctzgebuug veranlaßt zu werden. Dabei war noch die Erwägung maßgebend, daß, sofern vor
statutarischer Regelung der Angelegenheitin einzelnenFällen sich die Nothwendigkeiteiner Fürsorge
für die Hinterbliebenenständischer Beamten ergeben sollte, der Provinzial-Landtag, wie seither, im
Wege der Zuwendung von Beihülfen durch Spezial-Beschluß die vorhandene Lücke in den das
Verhältniß der Beamten betreffendenreglementarischenBestimmungen ausfüllen könne.

Der Proviuzial-Verwaltungsrath beschloß demgemäßin der Sitzung vom 1/4. Juli 1880
dem hohen Landtage seine Ansicht dahin vorzutragen, daß der Regelung der Fürsorge für die
Hinterbliebenen der provinzialständischen Beamten unter den obwaltendenUmständen nicht eher
näher getreten werden möchte, bis die Regelung derselbenFrage für die Beamten deö Deutschen
Reichs auf dem Wege der Reichsgesetzgebung erfolgt sei.

Was die in den Petitionen der Bürgermeister des Regierungsbezirks Trier und des
Kreises Adenau beantragte Errichtung

a. einer Provinzial-Wittwen- und Waisenkasse für Kommunalbeamte und
b. einer Provinzial-Pensionskassefür die Bürgermeister

anbelangt, so sind auch diese Fragen nach einer eingehenden Besprechungin der Sitzung des Pro-
vinzial-Verwaltungsraths vom 23/25. Februar 1880 der oben erwähnten Kommission zur Begut¬
achtung überwiesenworden.

Das als Anlage III beiliegende Kommissions-Protokollvom 12. April 1880 enthält die
bezüglich dieser Wünschevon der Kommission gestellten Anträge und hat der Provinzial-VerwaltungS-
rath in der Sitzung vom 1/4. Juni 1880 beschlossen, diesen Anträgen gemäß dem hohen Land,
tage die ablehnendeBescheidung der bezüglichen Petitionen vorzuschlagen.
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Der Provinzial-Verwaltnngsrath ist dabei von der Erwägung ausgegangen, daß mit der
beantragten Errichtung einer gemeinsamen Provinzial-Wittweu- und Waisen-Kasse für die ständischen
und Kommunalbeamtcnder Provinz selbstverständlich jetzt nicht werde vorgegaugcnwerben können,
wenn bezüglich der Regelung der Fürsorge für die Hinterbliebenen der Provinzialbeamten, wie
Seitens des Provinzial-Verwaltuugsrath befürwortet wird, der Erlaß des betreffende« Reichsgesetzes
abgewartet werden soll.

Die Errichtung einer Provinzial-Pensiouskassefür die Landbürgcrmeisterder Provinz auf
Grund des Artikels 25 der Novelle zur Landgemeinde-Ordnungvom 15. Mai 1856 glaubte der
Provinzial-Verwaltnngsrath gegenwärtig schou aus dem Grunde nicht befürworten zu können, weil
die Abänderung der zur Zeit bestehenden Gemeinde-Ordnung, auf welchereine folchc Pensionskasse
beruhen würde, dem Vernehmen nach iu Aussicht steht. Abgescheuhiervon würden aber bei der
Errichtung dieser Kasse verschiedene, die Verhältnisse der Kommunalbeamtcnbetreffende Fragen in
Betracht kommen, deren Beurtheilung nicht den Organen der Provinz zusteht; es dürfte daher
jedenfalls in dieser Angelegenheiteine Vorlage der Königlichen Staatsregierung abzuwarten sein.

Eine Beschoidung der verschiedenen Pctcntcn vor weiterer Beschlußfassung des Provinzial-
Landtags hat der Provinzial-Verwaltuugsrath uicht für au gezeigt erachtet; derselbe beehrt sich, die
Eingaben derselben dem Provinzial-Landtagemit nachstehendenAnträgen wieder vorzulegen:

1. Die Beschlußfassung über die Frage bezüglich der Fürsorge für die Hinterbliebenender
vrovinzialständischeu Beamten auszufetzen, bis die Regelung der Fürsorgefür die Beamten
des DeutschenReichs auf dein Wege der Neichsgesetzgebnugerfolgt ist und dem Pro-
vinzial-Verwaltuugsrathe zu überlasseu, uach erfolgtcr Regelung dieser Frage durch
die Reichsgesetzgebung in weitere Erwägung dieser Angelegenheitwieder einzutreteu;

2. die ohne die zugehörigenAnlagen im Abdrucke hier anliegende»Petitionen nach Maß¬
gabe der vorstehendenAusführungen ablehnend beantworten zu wollen.

Der Provinzial-Verwaltungsmth.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Lanbtags-Marschall.

Anlasse I.

Düffeldorf, den 31. December 1879.

Wittwen-Pensionen betreffend.

Der 26. Rheinische Provinzial-Landtag hat die an ihn gerichteten Petitionen der Kommunal-
Veamten einiger Kreise der Provinz um Creirung einer für die ständischen und Kommunal-
Beamten gemeinschaftlichenWittwen-Versorgungskassedem Provinzial-Verwalwngsratl, zur Prüfung
und eventuellenVorlage von Vorschlägenübergeben. Es darf daher der Hoffnung Raum gegeben
werden, daß fowohl der Provinzial-Verwaltnngsrath als auch Euere Hochwohlgeborenmit der
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Erwägung, ob und auf welche Weise der Provinzial-Verband eine Fürsorge für die Hinterbliebenen
der Beamten eintreten lassen wird, sich beschäftigen.

Enere Hochwohlgcborcn bitten wir ganz gehorsamst, uns Hochgeneigtestgestatten zu wollen,
mit unseren Wünschen hervortreten zu dürfen, da die vorliegende Frage die Lebensintereffen der
Unterzeichneten auf das Tiefste berührt.

Zunächst dürfte es sich nur um eine Fürsorge für die Hinterbliebenen der ständischen
Beamten handeln, da die Versorgung der Wittwen der Kommunal-Veamteu dem Provinzial-Ver-
bande ferner liegt.

Das anzustrebende Ziel der Fürsorge läßt sich auf drei Wegen erreichen:
1. Die Beförderung der Lebcnö-Versichcrung der Beamten durch Gewährung von Prämien-

beiträgen Seitens der Provinz.
2. Die Bildung einer Becunten-Wittwenkasse mit Beiträgen der Beamten.
3. Die Gewährung von Wittwen-Pensionen ohne Beiträge der Beamten.
Von diesen Eiurichtuugeu bitten wir gehorsamst derjenigen den Vorzug geben zu wollen,

die die Interessen der Beamten und ihrer Hinterbliebenen in möglichst umfassender und ausreichender
Weise in's Auge faßt, und da liegen gegen die Einrichtung ml 1 doch schwerwiegende Bedenken
vor. Zunächst besteht für den Provinzial-Verband bei der Versicherung des Beamten keine volle
Gewißheit, daß das Kapital, welches den Hinterbliebenen des Beamten von der betreffenden
Lebensversicherungs-Gefellschaft ausgezahlt wird, auch dauernd dem Zwecke, für welchen es bestimmt
ist, erhalten bleibt, insbesondere ob nicht Gläubiger es mit Beschlag belegen, oder daß die Frau
das Kapital vielleicht nicht in der zweckmäßigsten Weise verwendet und sogar aus Unkenntniß,
ungünstigen Geschäftskonjunkturen oder sonstigen Gründen das Kapital verliert, in welchen Fällen
natürlich der beabsichtigte Zweck nicht erreicht nno dasjenige, was die Provinz zur Beförderung
dieses Zweckes in Gestalt von Prämienbeiträgen gegeben hat, verloren ist. Der Provinzial-Verband
erreicht also mit seinen Beiträgen nicht den Zweck, daß, so lange das Bedürfniß dauert, für die
Hinterbliebenen der Beamten gesorgt werde. Ein weiteres Bedenken, das gegen die Lebensversicherung
spricht, ist, daß es eine große Anzahl von Ausnahmcfällen gibt, in welchen auf diefem Wege der
beabsichtigte Zweck gar nicht erreicht und der beabsichtigte Erfolg nicht gesichert werden kann. Es
kann nämlich keinem Zweifel unterliegen, daß die provinzialständische Verwaltung bei Verfolgung
diefes Weges nur mit einer ganz soliden, festbegründeten Lebensversicherungs-Gesellschaft ein Ab¬
kommen schließen würde, und es steht fest, je folider eine Gesellschaft ist, um so schwieriger ist sie
in Bezug auf die Aufnahme der bei ihr Versicherung Suchenden, und fo ist es auch ganz zweifellos
daß eine große Zahl von Beamten entweder überhaupt nicht vcrsicherungsfähig ist, weil ihr
Gesundheitszustand zu Bedenken Veranlassung gibt, oder daß sie zum Mindesten nur unter erschwe¬
renden Bedingungen aufgenommen werden tonnen. Es wird hier nur darauf gehorsamst Bezug
genommen, daß der Preußische Beamten-Verein in Hannover, der in uneigennützigster und liberalster
Weife fein Ziel verfolgt, nicht umhin gekonnt hat, im ersten Jahre feines Bestehens 25°/« der
Versicherungs-Gesuche vollständig abzulehnen.

Ein solcher Prozentsatz bringt einen bedeutenden Riß in das System und schmälert den
Werth der ganzen Einrichtung in erheblicher Weise, zumal, wenn erwogen wird, daß für die
Hintcrbleibenden der gar nicht oder nur beschränkt vcrsicherungsfähigcn Beamten am allerersten
und dringendsten das Bedürfniß einer Fürsorge eintreten wird, da der Gesundheitszustand der
betreffenden Beamten zum Theil geschwächt ist, diese Beamten zum Theil auch Gebrechen haben,
welche auf eine voraussichtlich kurze Lebensdauer rechnen lassen, ihre Angehörigen daher anch am
ersten in der Lage sein werden, die Hülfe der Provinz in Anspruch zu nehmen.
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Soll für die Wittwe durch eine Lcbensversicherungs-Summe Sorge getroffen werden, so
muß diese so bedeutend sein, daß die Wittwe von den Zinsen und eventuell durch sehr langsames
stetes Aufzehren der Versicherungssumme leben kann. In dieser Weise wird aber ein nothdürftiger
Unterhalt für die Wittwen und Waisen nur dann gewonnen weiden, wenn ein Kapital versichert
ist, welches dem vierfachen Betrage des Iahrcsgehaltes des Beamten wenigstens gleichkommt.

Die Versicherung einer solchen Summe erheischt jedoch auch bei erheblichen Beiträgen der
Provinz so bedeutende Prämienzahlungen, daß der Beamte solche kaum erschwingen kann, da daö
Gehalt des Beamten, auch wenn es auskömmlich bemessen ist, gerade kaum ausreicht, um dem
Beamten den Lebensunterhalt für sich und seine Familie in der durch das Amt bedingten Lebens¬
stellung zu gewähren, dasselbe aber nicht auslangt, um dem Beamten so bedeutende Ausfälle für
Versicherungs-Prämien zu gestatlcu.

Ganz schlimm werden aber insbesondere diejenigen Beamten betroffen, die wegen ihres
Gesundheitszustandes sich in einem früheren Lebensalter pensiouiren lassen müssen. Diese Beamten
können von den für ihren nothdürftigsten Unterhalt vielfach nicht ausreichenden Pensionen die
Prämienzahlungen auf die Dauer kaum bestreiten nnd die Versicherung damit aufrecht erhalten, so
daß für deren Hinterbliebene beim eventuellen Hiufall der Versicherung keine Fürsorge getroffen
und das, was die Proviuz zu diesem Zwecke gegeben hat, verloren ist. Alle diese Bedenken
erscheinen so schwerwiegend, daß die gehorsamst Unterzeichneten sich die ehrerbietigste Bitte erlauben,
von diesem Wege zur Fürsorge der Hinterbliebenen schon im Interesse der Verwaltung Hochgeneigtest
nbsehen zu wollen.

Es würde sich sodann zunächst um dcu zweiten Weg zur Fürsorge, die Bildung einer
Beamten-Wittwenkasse mit Beiträgen der ständischen Beamten handeln. In dieser Beziehung ist
ein Vorbild in der im Jahre 1775 im Preußischen Staate gegründeten Allgemeinen Wittwen«
Versorgungs-Anstalt gegeben, doch leidet diese Einrichtung an so erheblichen Mängeln und Bedenken,
daß sie sich bei den auf sie angewiesenen Beamten einer außerordentlich geringen Beliebtheit
erfreut und die Möglichkeit, ihr beizntreten, von den Beamten nicht als Vergünstigung, die Noth¬
wendigkeit, ihr beizutreten, vielmehr als eine drückende Last dergestalt empfunden wird, daß wohl
kaum ein Staatsbeamter ihr beitrcten würde, wenn der Beitritt nicht zur Bedingniß der Ertheilung
des Heiraths-Consenses gemacht würde. Hieran würde wenig geändert werden, wenn bei Schaffung
einer gleichen Einrichtung für die ständischen Beamten die Beiträge auch um ein Erhebliches durch
Beihülfe aus Provinzialfouds rednzirt würden. Vor allem würde es als ein schwerer Nachtheil
empfunden werden, daß die von den Beamten aus dem für das Leben der Familie eben nur
binreichendcn Einkommen zu leistenden Beiträge häufig gezahlt würden, ohne daß durch diese
irgend etwas für die Hinterbliebenen geschehen ist. Stirbt nämlich die Ehefrau vor dem Manne,
so sind die geleisteten Wittwentassen-Äciträge vergeblich gezahlt worden; stirbt die Wittwe kurze
Zeit nach dem Tode ihres Mannes, und dies wird in den meisten Fällen wohl anzunehmen sein,
lo steht das, was der Mann gezahlt hat, in keinem Verhältnisse zu dem, was der Wittwe gewährt
und außerdem für etwaige vou oen Beamten hinterlassene Waisen Nichts geboten wird. Dieser
Mißstand würde einem Theile oer unterzeichneten Beamten, welche bereits einem ähnlichen Institute
bcigetreten find, doppelt fühlbar werden, wenn die Provinz eine Wittwentasfe bilden würde und
die Beamten, um den event. Genuß derselbe« ihren Angehörigen zu Theil werden zu lasseu, geuöthigt
wären, nochmals Beiträge zu zahleu.

Zu dem Wohlwollen Euerer Hochwoblgeboreu, des Provinzial-Verwaltungsraths und
des hohen Provinzial-Landtags hegen die gehorsamst Unterzeichneten das volle Vertrauen, daß Sie

1U
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einer solchen Einrichtung nicht zustimmen und von den Beamten nicht wieder eine Quote des für
ihren Lebensunterhalt spärlich gewährten Einkommens entziehen.

Wird von den beiden ersten Wegen ans den vorgetragenen Motiven und dem so dringend
als gehorsamst gestellten Antrage der gehorsamst Unterzeichneten abgesehen, so kann es sich nur
noch um die Gewährung von Wittwen- und Wciiseupensioncn ohne Beiträge der Beamten
handeln. In dieser Beziehung ist das Reich durch Erlaß des Gesetzes vom 24. December 1873
betreffend die Pensionen der Wittwen und Waisen der Beamten und Lehrer vorgegangen. Eine
ähnliche Einrichtung wird auch vou den diesseitigen Beamten als die ihnen sympathischste begrüßt
und init größtem Dante angenommen werden. Die gehorsamst Unterzeichneten gestatten sich die
ehrerbietigste Bitte ausznsprechen, auf eine gleiche Einrichtung auch in unserer Provinz gleich dem
Vorgange in anderen Provinzen, Bedacht nehmen zu wollen.

Die Bitte dürfte als eine zn weit gehende nicht betrachtet werben, da die Staats-Ver-
waltungs-Behörden von jeher bestrebt find, bei der Gewährung von Beneficien an ihre Beamten
sehr vorsichtig zu sein und sich insbesondere bei dem, was für die Staatsbeamten gefchieht, kaum
auf das dringendste Bedürfniß zu beschränken.

Es ist daher auch anzunehmen, daß die Neichsverwaltung erst nach forgfältigster Prüfung
aller einfchlägigen Verhältnisse, insbesondere auch der Frage, ob der von ihr durch das Gesetz vom
24. December 1873 verfolgte Zweck in gleich sicherer und doch minder kostspieliger Weise durch
eine andere Einrichtung zu erreichen sei, sich für die von ihr gewählte Einrichtung entfchieden hat.

Indem wir bei dieser Einrichtung nuumehr unsere Anträge auf das Speziellere gehorsamst
lichten, heben wir zunächst hervor, wie durch die Gewährung vou Wittwenpensionen allein etwas
Unzureichendes gefchaffen würde, da die Fürsorge, welche sich auf die Wittwen allein erstreckt,
nicht als eine vollständige bezeichnet werben kann, so lange nicht auch eine Waiscnpension gewährt
wird. Für Bewilligung einer Waisenpension sprechen folgende Gründe:

Ist die Ehefrau vor oder kurz uach dem Beamten gestorben, dann sind die Kinder
unversorgt, oder sind neben der Wittwe noch viele Kinder vorhanden, fo kann die Wittwe mit der
auf eine bestimmte Quote des Beamtcugehalts festgefetzten Wittwenpenfion anch für den aller-
nothwendigsten Lebensunterhalt nicht anstommen. Anknüpfend an die Einrichtungen in den Reichs¬
landen beehren wir uns die folgenden ehrerbietigsten Antrage mit der Bitte zu unterbreiten, die¬
selben beim Provinzial-Verwaltungsrath hochgeueigtest befürworten zu wollen:

1. Wittwen- und Waifenpcnsionen weiden an die Hinterbliebenen der definitiv angestellten
Beamten, der unter dem Vorbehalte des Widerrufs und der Kündigung angenommenen
Beamten, welche eine in dem Besoldungs-Etat aufgeführte Stelle bekleiden, der Diätare,
welche tcinger als 10 Jahre und zur Befriedigung eines dauernden Bediirfniffes refp,
mit der Aussicht auf dauernde Vefchäftignng bei der Verwaltung beschäftigt werden,
gewährt.

2. Die Pension ist für die Wittwen und Waisen zu bewilligen, es mag der provinzial-
ständischc Beamte zur Zeit seines Ablebens im aktiven Dienste oder im Ruhestande
sich befunden haben.

3. Die Pension wird gewährt, wenn der Beamte bei Eingehung der Ehe nicht älter als
«0 Jahre und bei seinem Tode nicht jünger als 25 Jahre alt und weuu die Fran
nicht mehr als 30 Jahre jünger wie ihr Ehemann war.

4. Keine Pension wird an die Wittwe zu gewähren sein, wenn die Ehe geschieden oder
wenn auf Antrag des Mannes die Trennung von Tisch und Bett ausgesprochen war.
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5, Hai ein Beamter erst geheirathet, während er sich im Ruhestände befand, so ist der
Wittwe und den aus dieser Ehe stammenden Kindern nur dann Pension zu gewähren,
wenn der Beamte nach dieser Verheirathung wieder in den aktive» Dienst der Provinzial-
Verwaltung eingetreten ist.

li. Die Zahlung der Pensionen an Wittwen und Waisen dürfte mit Ablauf des Gnaden¬
quartals resp, des Gnadenmouats in monatlichen Raten praLriuruei-Änäa erfolgen,

?»., Die Pension der Wittwe eines im Dienstverhältniß sterbenden Beamten wird auf ein
Fünftel des Gehaltes des Beamten zu normiren sein,

?d. die Pension der Wittwe eines im Ruhestande sterbenden Beamten auf '/« des Ruhe¬
gehaltes des Beamten festzusetzensein. Die Pension dürfte in beiden Fällen jedoch
nie unter 150 M. jährlich betragen.

8. Die Waifenpeusion wäre bei den Beamten «uk ?a:
«. für Kinder, deren Mutter lebt und pensionsberechtigt ist, auf ein Zwanzigstel

des Beamteugehaltes für jedes Kind;
6. für Kinder, deren Mutter uicht mehr lebt oder nicht penfiousberechtigt ist, auf

ein Fünfzehntel des Beamtengehaltcs für jedes Kind;
bei den Beamten sud ?d:

». für Kinder, deren Mutter lebt und pcnsionsberechtigt ist, auf ein Fünfzehnte!
des Ruhegehaltes des Beamten für jedes Kind;

si. für Kinder, deren Mutter nicht mehr lebt oder nicht pensionsberechtigt ist, auf
ein Neuntel des Ruhegehaltes des Beamten für jedes Kind

zu normiren fein.
Die hiernach zu gewährende» Sätze an Waisenpenfionen dürften als Minimum

der Bewilligung angesehen nnd dem Provinzial-Verwaltungsrath reglementsmäßig die
allgemeine Ermächtigung zu ertheilen sein, daß er in Fällen, in welchen nachweislich
die Unterbringung und Erziehung der Kinder mit den resp. Pensionen nicht zu erreichen
ist, auskömmliche Pensionszuschüsse gewähren kann.

9, Die Pensionen der Waisen dürfen zusammengenommen die Pension der Mutter nicht
übersteigen. Beim Ausscheiden eines pensiousbcrechtigteu Kindes fällt dessen Pension
den übrige» Berechtigte» verhältnißmäßig insoweit zu, als sie sich noch nicht im volle»
Genusse der vorstehend beantragten Beträge befinden,

10. Die Zahlung der Pension dürfte nach Analogie der Gesetzgebung für die reichsläu-
dischen Beamten aufhören:

«., für die Wittwe mit dem Ablaufe desjenigen Monats, in welchem sie stirbt oder
sich wieder verheirathet,

K. für jedes Kind mit Ablauf desjenigen Monats, in welchen, dasselbe stirbt oder
das 18. Lebensjahr vollendet,

«. für Mädchen, welche sich vor Vollendung des 18. Lebensjahres verheiratheu,
mit dem Ablaufe desjenigen Monats, in welchen« die Verheirathung stattfindet.

Die gehorsamst beantragte Wittwen- und Waisen-Pension wird nur dazu ausreichen, den
nothdürftigen Unterhalt für die Wittwen und Waifen zu gewähren, es bleibt dem Beamten
dann noch die große Aufgabe, die Beschaffuug der wünschenswerthen Geldmittel zu bewirken,
>nn die durch den Tod des Ernährers meist unterbrochene Möglichkeit einer dem Lebensstande
entsprechenden Erziehung und Ausstattung der Kinder zu gewähren.

16*
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Mil Rucksicht auf die Höhe der gehorsamst beantragten Wittwen- und Waiseupeusion
möchten wir noch ehrerbietigst beinerten, daß für den Eintritt in die Allgemeine Preußische Wittwen-
Versorgungs-Anstalt als Minimum der zu versichernden Pension ein Fünftel des Beamtengehalts
als Wittwen-Pension neben den Waisenpensiouen vorgeschrieben ist, die so erworbene Wittwen-
Pension sich aber durchgehends als zu gering bemessen erwiesen hat, wie die Masse von Unter-
stützuugs-Gesuchen von Wittwen, welche die Staatsbehörden alljährlich belästigen, zur Genüge zeigt.

Eurer Hochwohlgeboren Wohlwollen empfehlen wir so vertraueusvoll wie gehorsamst den
vorstehenden Antrag zur hochgeneigten Befürwortung bei dem hohen Provinzial-Verwaltungsrath.

(Folgen die Unterschriften.)

An

den Landes-Direttor der Rheinprovinz
Herrn Frciherrn von ^andsberg

Hochwohlgeboren hier.

«lnlage II.
Düsseldorf, den 12. Januar 1880.

Euerer Hochwohlgeboren beehren wir uns in den Anlagen die mittelst der verehrlichen
Verfügung vom 23. December pr. I. H,. 2059 uns vorgelegten Aktenstücke,betreffend die Petitionen
des General-Agenten Raiffcisen und der Bürgermeister des Kreises Adenau sowie des Regierungs-
Bezirks Trier, beziehentlich die Fürsorge für die Wittwen und Waifcn der provinzialständischen
Beamten mil nachfolgender Aeußerung gehorsamst zurückzureichen:

Die Fürsorge für die Hinterbliebenen der Provinzial-Beamten kann auf verfchiedcne
Weise geübt werden, nämlich:

1. Durch Beförderung der Lebensversicherung der Provinzial-Veamten im Wege der
Gewährung von Beiträgen Seitens der Provinz zu den Prämienzahlungen; oder

II. Durch Errichtung einer Provinzial-Pensions- sowie Wittwen- und Waiscutasse für die
ständischen Beamten sowie die Bürgermeister und Gemeinde-Beamten der Provinz; oder

III. Durch Gewährung von Wittwen-Pensionen und zwar:
a. unter Bildung einer ständischen Wittwenkasse, zu welcher die Beamten Beiträge

zu leisten verpflichtet sind, oder
K. ohne eine solche Verpflichtung resp. Bildung einer besonderen Wittwenlasse und

endlich
IV. durch Gewährung von Wittwen- und Waisen-Pensionen und zwar:

«,. unter Bildung einer ständischen Wittwen« und Waisentassc mit Beiträgen der
Provinzialbeamten, oder

K. ohne solche besondere Kasse resp. Beiträge der Beamten.



Den aä I erwähnten Weg schlägt die Petition des General-AgentenRaiffeiscnnnd den
aä II gedachten die Petition der Bürgermeister des Kreises Adenan sowie des Regierung«Bezirks
Trier vor.

Diese letztere Art der Fürsorge ist in der Provinz Hannover zur Ausführung gelangt,
während die ProviuzialverbändeBrandenburg, Pommern. Schleswig-Holsteinund Hessen zum Theile
Wittwen- und zum Theile Wittwen- nnd Waisen-Pensionen gewähren.

Am eingehendstenund ausführlichsten ist diese Angelegenheit in einem Berichte des
Provinzial-Ausschussesder Provinz Sachsen an den ProvinzialLandtag dieser Provinz bearbeitet,
in welchem unter Beleuchtung der verschiedenen Systeme der Fürsorge für die Hinterbliebenender
Provinzialbeamten im Anschluß an das Gesetz vom 24. December 1873, betreffenddie Pensionen
der Wittwen und Waisen der Beamten und Lehrer in Elsaß-Lothringen, dem oben sud IVd.
angeführten System der Vorzug ertheilt wird.

In diesem Berichte ist Alles erwähnt, was sich über diese, für die provinzialständische
Verwaltung sowohl,wie deren Beamten wichtigeFrage sagen läßt.

In einer späteren Sitzung hat indessen der Provinzial-Ausschußvon Sachsen auf Grund
eines Gutachtens des Professors Heym zu Leipzig den feinem Berichte an den Landtag beigefügt
gewesenenEntwurf eines Reglements über die Fürsorge für die Wittwen und Waisen der Provinzial¬
beamten insoweit abgeändert, als Letztere zur Zahlung eines jährlichen Beitrages von 2°/« ihres
Gehaltes zu einer zu bildendenWittwen- und Waisenkasse verpflichtetweiden.

Die Subalternbeamten der hiesigen Centralstellehaben gleichfalls in einer Eingabe vom
31. December pr. ihre Wünsche hinsichtlichder Versorgung der Hinterbliebenen ausgesprochen
und hierbei im Anschlüsse an das reichsländische Gesetz vom 24. December 1873 um die Gewäh¬
rung von Wittwen- und Waisenpensionenohne Verpflichtung der Beamten zur Leistung von Aei<
trägen, gebeten.

Da jedes der Eingangs erwähnten Systeme der Fürsorge die Aufstellungeines besonderen
Entwurfes erheischt, so würden wir erst dann in der Lage sein, einen bestimmtenEntwurf zur
statutarische«Regelung jener Materie anfertigen zu können, wenn der Provinzial-Verwaltnngsrath
sich über deu Weg, welchen er in dieser Beziehung bei seinen Vorschlägenan den Provinzial-
Landtag einzuschlagen beabsichtigt, schlüssig gemacht haben wird, und gestatten wir uns deshalb die
Bitte auszusprcchen, zunächst eine Beschlußfassungdes Provinzial-Verwaltungsraths über die
angeregte prinzipielle Frage der generellenArt der Fürsorge geueigtest herbeiführen zu wollen.

Als vorbereitendesMaterial für diese Beschlußfassung erlauben wir uns auf die in dem
bereits bezogenen Berichte des Provinzial-Ausschussesder Provinz Sachsen enthaltenenAusführungen
ganz ergebenst Bezug zu nehmen, denen wir der Vollständigkeithalber nur noch hinzufügenzu
muffen glauben, daß die Errichtung einer Provinzial-Wittwen- und Waisen-Kasse im Sinne der
Petitionen der Bürgermeister des Kreises Adenan und des Regierungs- Bezirks Trier sich für reu
diesseitigen Provinzialverband wohl auf keinen Fall empfehlen dürfte, weil eine solche Einrichtung
»icht nur über den Rahmen des der provinzialständischenVerwaltung Uberwiesenen Geschäftstreifes
hiuausreichen, sondern auch die hiesige Centralstelle, welche bereits mit einer weit größeren
Vermögens - Verwaltung, wie alle übrigen Provinzialverbände, betraut ist, wieder mit einer so
erheblichenVermehrung der Bureau-, Kassen- und Rechnungsgeschäftebelasten würde, daß eine
abermalige Vergrößerung des Beamten-Personals zur unausbleiblichenFolge sein würde.

Im Falle der Provinzial-Verwaltungsrath sich für das eine oder andere der vorerwähnten
Systeme der Fürsorge für die Hinterbliebenender Provinzial-Veamten entscheiden sollte, dürfte der
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weiteren Erwägung zu unterbreiten sein, ob nicht mit dem alsdann anzufertigendenEntwürfe
eines bezüglichenReglements eine Umarbeitung des bestehendenPensions ° Reglements, dessen
Bestimmungensich bei der Vergrößerung der Verwaltung in verschiedenenPunkten als unzureichend
erwiesen haben, verknüpftwerden soll.

gez.: Fritzen. gez.: Klei«.

Anlaae III.

Auszug
ans dem

Protokolle über die Sihunq eitler Kommission des Prouitlziol'Verlvaltmtgsroths
vom 12. April 1880.

?os. 1. Zufolge der Beschlußfassungdes Provinzial-Vcrwaltungraths in der Sitzung
vom 23/25. Februar a. cr. war die nebenbezeichncte Kommissionheute zusammengetreten,um in
eine Vorprüfung der Frage einzutreten, in welcherWeise die Fürsorge für die Hinterbliebenender
Provinzial-Vcamten eventuell zu regeln sein möchte.

Nach eingehender Besprechungan der Hand des den Mitgliedern der Kommissionmitge-
theilten Akten-Materials beschloß die Kommission, dem Provinzial-Verwaltungsrathe vorzuschlagen:

a. eine Revision der bestehenden Bestimmungen über die Pensionirung der provinzial-
ständischen Beamten der Rheinprovinz vorzunehmenund mit dieser Revision die beiden
Herren Justitiare mit dem Ersuchen zu beauftragen, die erforderlichenAbänderungs-
Vorschläge demnächstvorzulegen, mit dieser Revision aber gleichzeitig eine Regelung
der Pensions-Verhältnisseder Wittwen und Waisen der provinzialständischen Beamten
nach Analogie des für die Provinz Sachsen vorgeschlagenen Reglements, beziehungsweise
des Gesetzes betreffend die Pensionen der Wittwen und Waisen der Beamten und
Lehrer für Elsaß-Lothringenvom 24. December 1873 in Aussicht zu nehmen, jedoch
ohne die Zwangs-Lebensversicherungder Beamten auszusprechen,— Zur Ausarbeitung
und Vorlage eines entsprechenden Reglements würde ebenfalls den beiden Justitiaren
der Verwaltung Auftrag zu ertheilen sein;

d. dem nächsten Provinzial-Landtage zu empfehlen,die zur Sache eingegangenPetitionen
des p. Raiffeifen zu Heddesdorf, fowie der Bürgermeister des Kreises Adenau und
der Bürgermeister des RegierungsbezirksTrier als zur Berücksichtigung nicht geeignet,
ablehnend zu bescheiden.

Zu » glaubte die Kommission noch betonen zu sollen, daß, wenn in dem zu erlassenden
Reglementwegen Regelung der Fürsorge für die Hinterbliebenen von Provinzialbeamten auch ein
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Zwang zur Lebensversicherung nicht ausgesprochen werde, doch dem Proviuzial-Landtage zu empfehlen
sein möchte, dem Gesichtspunkte bei Erlaß resp. Annahme des Reglements Ausdruck zu geben, wie
bei jeder Gelegenheit darauf hinzuwirken sei, daß die Beamten bei einer Lebens - Versicherung sich
freiwillig versichern, und es sich empfehlen möchte, daß die Verwaltung zu diesem Zwecke seiner
Zeit mit einer Lebens - Versichcrungs - Gesellschaft behufs Erzielung möglichst billiger Prämie» in
Verbindung trete.

Zu I) glaubte die Kommission es der Beschlußfassung des Provinzial - Verwaltungsraths
überlassen zu tonnen, ob den bezüglichen Petenten schon jetzt und vor der endgültigen Entschließung
des Provinzial-Landtags eine weitere Bescheidung zugehen soll.

Unlage IV.

An

Se. Durchlaucht den Fürsten zn Wied, LandtagsMarschall der Rheinpraliinz

zu
Neuwied.

Betrifft Bitte des General-Agenten der Lebensliersichernngs-nnd Ersvarnißbank in
Stuttgart, F. W. Raiffeisen zu Heddesdurf, um Herbeiführung ciuer Verbindung der
^wvinzial-Bcrwaltnug der Nheiupromuz mit genannter Bank, bezüglich Lebensver¬

sicherung der Prouinzial-Bemnten.

Ew. Durchlaucht hatte ich schon öfters die Ehre, Vortrag über die große Wichtigkeit der
ländlichen Genossenschaften, namentlich der Darlehnstassen-Vcreinc und deren segensreiche Erfolge,
halten zu dürfen.

Die letzteren werden ohne irgend ein Zuthu» meinerseits immer mehr gewürdigt. Aus
ben verschiedensten Theilen Deutschlands kommen fortwährend Ersuche um Information und selbst
im Auslande ist man auf die Vereine aufmerksam gewordeu. In Oesterreich werden dieselben seit
längerer Zeit empfohlen, und es wird an deren Verbreitung gearbeitet.

Auf der internationalen Ausstellung humanistischer Bestrebungen in Brüssel im Jahre 1876
wurde der erste Preis ertheilt, auf dem landwirthschaftlichcn Welt-Kongresse zu Paris wurde im
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Iuui dss. Is. eine für die Vereine sehr günstige Resolution gefaßt. In Folge dessen trat der
Präsident der betreffenden Versammlung und einer über Frankreich verbreiteten landwirthschaftlichen
Gesellschaft mit mir in Verbindung und es erschien Ende Juni ein früherer französischer Deputirter
als Abgesaudtcr eine« Pariser Komites hier, um sich an Ort und Stelle von der Einrichtung uud
deu Erfolgen der Vereine zu überzeugen. Er erklärte auf dem Vcreiustage der genannten
Gesellschaften am 1. Juli er., welcher Versammlung er zufällig beiwohnte, daß er in Folge der
Mittheilungen der deutschen Abgeordneten an dem Welt-Kongresse mit einem günstigen Vorurtheile
für die Darlchnskassen-Vereiue hierher gereist sei, daß aber das, was er hier gefunden, seine Er»
Wartungen noch übertreffen habe.

Dem auf diese Weise bekundeten, auswärts an den Tag gelegten Interesse, sowie »er
unbestrittenen Thatsache gegenüber, daß die Vereine geeignet sind, die Verhältnisse der Bevölkerung
gründlich zu bessern, geschieht in der sonst vorgeschrittenen Nhcinprovinz für das ländliche Genossen¬
schaftswesen noch vcrhältnißmäßig wenig. Abgesehen von meinem Alter von beinahe 6l Jahren,
schwinden mit meinem Augenlichte auch meine Kräfte sehr. Es ist mir unmöglich, den durch die
fortschreitende Bewegung an mich gestellten Anforderungen zu entsprechen. Es fehlt immer noch an
der durchaus uöthigen Hülfe, und ich muß außer der Einsetzung meiner ganzen Kraft uud Zeit, auch
noch für die Geldmittel zur Nemunerirung der Gehülfen forgen. Wenn, wie bekannt ist, die
vielen sehr bemittelten städtischenKredit-Genossenschaften nicht einmal die Kosten für die zur gedeih¬
lichen Entwickelung durchaus nöthige Spitze jeder Organisation, und so auch der ihrigeu, aufbrachten,
so daß dafür eine öffentliche Sammlung veranstaltet werden mußte, so ist es leicht erklärlich, daß
die wenig bemittelten kleinen, und noch in verhältnißmäßig geringer Zahl vorhandenen ländlichen
Genossenschaften noch viel weniger dazu im Stande sind.

Um die erwähnten Geldmittel für die erforderliche Hülfe zu beschaffen, dann aber auch,
um die großen Segnungen der Lebensversicherung durch die Darlehnstassen-Vcrcine der ländlichen
Bevölkerung leichter zugänglich zu machen, habe ich die Verbindung mit einer Lebcnsversichernngs-
Gesellschaft herbeigeführt, und zwar nach sorgfältiger Auswahl, mit der Lebensversichernngs- und
Ersparnißbank in Stuttgart als deren General-Agent. Die Vorzüge diefer Gesellschaft habe ich in
einer Anlage näher auseinandergesetzt. Wie darin ausgeführt ist, sind ihre Erfolge noch von keiner
andern Lcbensversicherungs-Gefellfchaft übertreffen worden, die Versicherung bei derselben ist also in
jeder Beziehung vorzugsweise zu empfehlen.

Die Stuttgarter Baut hat bereits mit verschiedenen Verwaltungen und Vereinen Verträge
abgeschlossen,wonach die betreffenden Beamten, beziehungsweise Mitglieder bei ihr versichert werden.
Sie gewährt für solche Fälle eine einmalige Bouifitation von drei riro miUs der Versicherungssumme,
und wenn zugleich die jährlichen Prämien, wie es zu empfehlen ist, bei Versicherung von Beamten
von deren Gehältern in Abzug gebracht und direkt nach Stuttgart abgeführt werden, zwei Proccnt
Incasso-Provision. Die Abführung der Prämien kann von den betreffenden Kafsen-Beamten ohne
viele Mühe besorgt werden. Aus der Incasso-Provision uno der erwähnten Bonifikation kann eine
besondere Unterstützungskasfe gebildet und es können daraus bei der durch Krankheit lc. eintretenden
zeitweisen und dauernden Zahlungsunfähigkeit versicherter Beamten die Prämien bezahlt werden.
Vermiedene Lebensversicherungs-Gesellschaften gewähren bei einer Verbindung höhere Bonifikationen,
und zwar nach den gemachten Erfahrungen um so höher, je schlechter sie stehen. Wie aus der,
auf den authenischen Jahresabschlüssen beruhenden vergleichenden Nachweisnng hervorgeht, hat die
Stuttgarter Bank durchschnittlich die geringsten Prämien und durchschnittlich die höchsten Dividenden.
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Sie bietet dadurch und durch die in Anlage 1 begründete positive Sicherheit, Vortheile, welche von
keiner anderer Gesellschaft übertreffen werden. Was nun von einer der letzteren an sogenannteu
Bonifikationen mehr gewährt werden folltc, müssen die Versicherten selbst, mehrfach durch höhere
Prämien, wieder aufbringen.

Ew. Durchlaucht bitte ich ehrerbietigst, gnädigst eine vertragsmäßige Verbindung der
Provinzial-Verwaltung der Rheinprovinz mit der Stuttgarter Bank derart herbeiführen zu wollen,
daß, wie es auch dem Vernehmen nach bezüglich städtischer Verwaltungen mit Lebenöversicherungs-
Gesellschaften der Fall ist, die Provinzial-Becimten sich so viel als möglich bei der Stuttgarter Bank
versichern, neu anzustellendeBeamte aber nach dem Verhältnisse ihres Einkommens dazu verpflichtet
werden. Es wird dies auf die Beamten die in Anlage 1 angedeutete anßerordentlich wohlthätige
Wirkung, für die Provinz selbst aber den nicht zn nuterschätzenden pekuniären Vortheil haben, daß
alle Unterstützungsgcsuche bei Sterbefällcn von Beamten, welche für die Petenten oft gewiß recht
drückend, und für die Provinzial-Verwaltung lästig und unangenehm sind, von vornherein abge¬
schnitten werden. Vom pekuniären Standpunkte indeß abgesehen, dürfte es in moralischer Beziehung
gewiß wünschcnöwerther sein, die Beamten-Familien auf Selbsthülfe hiuzuweiseu, als sie gleichsam
Mm Nachsuchen um Unterstützung zu zwingen. Das, was bisher von Seiten der Provinzial-Ver¬
waltuug an Unterstützungen gewährt worden ist, könnte ganz oder theilweise dem zuvor gedachten
Unterstützungsfonds zufließen, und es könnte daraus, unter der Bedingung einen Theil der Prämien
und zwar je geringer die Gehälter, in um so höheren Prozentsätzen, für die Beamten gezahlt werden,
daß diefe gegen Hinterlegung der Policen sich verpflichte», die auf diese Weise gemachten Zuschüsse
an die Provinzial-Verwaltung zurückzuzahlen, wenn sie deren Dienst verlassen. Es würde dadurch
ei»e engere Verbindung der Verwaltung mit den Beamten herbeigeführt, zudem aber auch auf
letztere durch Förderung der Sparsamkeit uud deren günstige Folgen wohlthätig gewirkt werden.
Ein Beamter, welcher ledig ist und ein Gehalt bezieht, wovon manche zahlreiche Familie leben
Muß, sagte mir kürzlich, als ich ihm die Versicherung vorschlug, er könne nichts erübrigen. Der
Grund schien darin zu liegen, daß er sich auf die Fürsorge der betreffenden Verwaltung für fein
'Uter verließ. Aehnliche Andeutungen find mir verschiedentlich gemacht worden. Ein solches Ver¬
hältniß kann in moralischer Beziehung nicht günstig wirken.

Wenn nun die Verbindung mit der Stuttgarter Bank schon an und für sich der dar¬
gebotenen Vortheile halber vorzuziehen sein dürfte, so wird sich solche gewiß auch um deßwillen
empfehlen, daß dadurch ein gemeinnütziges, höchst wichtiges Unternehmen gefördert wird. Wie bei
wir jederzeit eingesehen werden kann, fließen die Einnahmen der General-Agentur bis auf den
Pfennig sämmtlich in die, für die Organisation der Vereine gebildete Anwaltschaftskasse, und zwar
als der bei weitem größte Bestandtheil der letzteren. Es werden daraus die Kosten eines Unter¬
nehmens bestritten, welches in erster Linie, ja vorläufig fast ausschließlich der Rheinprovinz zu
Gute kommt.

Als ich mich persönlich kürzlich in Düsseldorf bemühte, um die jetzt beantragte Verbindung
anzubahnen, wurde mir gesagt, es hange die letztere bezüglich etwaiger Zuschüsse von Seiten der
Provinz zu den Prämien, sowie der Verbindlichkeit der Beamten znr Versicherung von dem Be¬
schlussedes Proviuzial-Landtages ab. Um einen solchen Beschluß herbeiführen zu können, müsse die
Angelegenheit auf die Tagesordnung gefetzt werden. Ich habe deshalb nicht verfehlen wollen,
Meine bezügliche ehrerbietige Bitte schon jetzt vorzutragen.

Indem ich der gnädigen Gewährung der letzteren vertrauensvoll entgegensehen zu dürfen
glaube, beehre ich mich zur näheren Information in den Anlagen noch beizufügen: Die Statuten

17
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der Stuttgarter Bank, den Rechenschaftsbericht pro 1877 und eine Broschüre des Oekonomierathes
Dr. Soll zu Würzburg über die Darlehnskasscn-Vereine, worin deren Wesen und Wirksamkeit
kurz und klar geschildert ist.

Mit der Versicherung meiner aufrichtigsten Verehrung

Heddesdorf, den 2. December 1878.

Ew. Durchlaucht

gehorsamster
gez. F. W. NMeisc».

««laue V.
Kreis Adenau, Mär; 1879.

Petrifft Ausführung des Artikel 25 des Ergäuzungs-Gcsetzeszur Gemeiude-OrduungUom
15. Mai 1856 wegeir Bilduug eiuer Provmz,al°Pensimls°Kassefür die Bürgermeister.

Nebenangefühlte Gesetzesstelle verordnet:
„Die Bildung einer ProvinziabPeusions-Kasse nnd die Höhe der von den Bür-

germeistern zu zahlenden Beiträge bleibt den Beschlüssen des Provinzial-Landtaa.es unter
Genehmigung des Königs vorbehaften."

Da bis jetzt Seitens des ProvinziabLandtagcS noch Nichts geschehen, um die citirte
Gesetzcsstelle zur Ausführung zu bringen, so erlauben sich die unterzeichneten Bürgermeister des
Kreises Adenau hierdurch die Bildung der Provinzial-Pensionskasse in Anregung zu bringen mit der
Bitte an Euer Hochwohlgeboren, hierüber dem nächsten Provinzial-Lanbtage hochgefälligst Vorlage
zn macheu und zwar mit Ausdehnung der Kafse zugleich als Pensionskasse für Wittwen- und Waisen-
Unterstützung.

Der tz. 10? der Gemeindc-Ordnung von 1845 resp, der denselben ergänzende Artikel der
Novelle vom 15. Mai 185« bestimmt die Pension der Bürgermeister; da aber nicht das ganze
Einkommen und nur 2/3 vom Gehalte in Anrechnung kommen, so berechnet sich die Pension der
Bürgermeister selbst bei langjähriger Dienstzeit so gering, daß dieselbe mehr als eine Unterstützung
denn als eine wohlverdiente Pension nach langjähriger schwerer Arbeit und Leistungen anzusehen
ist, zumal die Gehälter, den Gemeinden allein obliegend, fast überall sehr geling bemessen sind.

Ein Gehalt von 1800 Mark z. B. wird nach 24jähriger Dienstzeit nur 600 Mark
Pension einbringen.

Es werden daher die an Arbeit gewöhnten Bürgermeister, selbst bei körperlichen Gebrechen
und Verschleiß der Kräfte, darauf bedacht sein müssen, so lange als irgend möglich ihre Stellen zn
behalten, daher in den seltensten Fällen eine Pensionirung eintritt.
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Weil aber die Bürgermeister bei ihrer geringen Besoldung und dem geringen Pensions¬
satze darauf angewiesensind, um nicht am Hungertuch nagen zu müssen, bis an's Lebensende ihre
Stelle zu behalten und hierdurch ihre Kräfte vorzeitigabnutzen, liegt hier ein besonderes Bedürfniß
zur Errichtung eines Penfionsfondöfür Wittwen- und Waisen-Unterstützungvor.

Es besteht nun ein solcher für die Kommunal-Beamtender Rheinprovinz und Westfalen;
Eintrittsgelder und Beiträge sind aber sehr hoch uud eine Zwangspflicht zum Beitritt cxistirt nicht.
In Folge deffeu zählt dieser Verein im Verhältniß zu der großen Zahl der Beamten nur wenige
Mitglieder; seit mehreren Jahren sind keine neue Mitglieder mehr zugetreten, während sich die
Pensionszahlungerhöht.

Nenn hiernach, wie zu befürchte»,die Abgänge an Mitgliedern die Zugänge übersteigen,
so wird bald die Existenz des Vereins in Frage kommen.

Um dem allgemeingefühlten Bedürfnissegerecht zu werden, geht unser Antrag dahin, daß
bei der durch Gesetz vorgeschriebeueuBildung einer Pensious-Kassefür die Bürgermeister auch eine
Pensions-Kassefür deren Wittwen und Waisen errichtet werde und zwar entwederdadurch, daß
nach dem Benehmen mit dem Rheinisch-Westfälischen Pensions-Vereine dessen Statuten zur nach¬
träglichenAufuahme geändert und allen bethätigten Beamten durch Gesetz die Zwangspflicht zur
Beitretung auferlegt, oder aber ein neuer Verein errichtet wird, mit einem dem der Lehrer-Wittwen-
Kasse ähnlichen Statute, wonach sowohldie Gemeinden als auch die Stelleu-Inhaber zu bestimmten
jahrlichen Beiträgen verpflichtetwerden.

Die Bürgermeister des Kreises Adermu:
gez.: Spindler, Bürgermeister zu Adeuau. gez,: Irmen, Bürgermeister zu Antweiler.
gez.: Surges, Bürgermeister zu Höuuiugeu, gez.: Schor», Bürgermeister zu Kelberg.
gez.: Alens, Bürgermeister zu Kempenich.gez.: Steinbrecher, Bürgermeister zu Virneburg.

A»
den LandeS-Direttorder Rheinprovinz,
Herrn Freiherr» von Laudsberg

Hochwohlgeboren ,
Düsseldorf.

A«la«< VI.

Trier, den 19. Januar 1879.

Petition
der

Vürgermeister des RegierungsbezirkesTrier um Oriiuduug einer Provinzial-Pensio»s>
Kasse und einer Versorgungs-Knssefür ihre Hinterbliebenen.

Während die Regelung der amtlichenStellung und der äußern Lage der Staatsbeamten
und Lehrer, der vereinten Fürsorge der Königlichen Staats-Negieruug und der hohen Laudcsvertretuug
sich erfreut, ist die Gestaltuug der gesammten Verhältnisseder Gemeinde-Beamtenund speziell die

17.
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der Bürgermeisterim Bereicheder Landgemeinden-Ordnungfür die Rheinprovinzvom 23. Juli 1845
resp. 15. Mai 1856, wesentlich von dem Grade der Einsicht und des Wohlwollens der jeweiligen
Vertreter der Gemeinden und der sonstigen maßgebendenPersönlichkeiten,sowie davon abhängig,
ob die erforderlichenMittel willig oder nicht willig, leicht oder schwer, zur Verfügung gestellt oder
flüssig gemachtwerden tonnen.

Diese eigenthümlicheBeschaffenheitder Verhältnisse der Gemeindebeamtcnkann unter
besondersgünstigen Umständenfür einzelne Beamte zwar ganz außerordentlicheVortheile mit sich
führen, der Regel nach und im Großen und Ganzen befindensich jedoch die Gcmeindebcamten
dadurch in entschiedenem Nachtheileden Staatsbeamten gegenüber.

Während den Letzterenin ihrer Amtsstellung ein bestimmtes, festgeregeltesMaaß von
Rechten und Pflichten vorgezeichnct ist, dessen Ueberschreitung nach allen Seiten zu verhüten, ihnen
in ihrer vollkommengesicherten Stellung nicht schwer wird, wird bei den Gemcindebcamtendas
Maaß der Rechte und Pflichten in vielerleiBeziehung von den jeweilig gegebenen Umständenund
maßgebendenPersönlichkeiten bestimmt, denen sie gegenüberstehen und denen sie sich willig oder
nicht willig, mit Recht oder mit Unrecht, einfach zu accomodirenhaben.

Während ferner den Staatsbeamten bei der Ansübung ihrer Berufsthätigkeit stets der
Rath und die Unterweisungihrer Vorgesetzten oder erfahrener Kollegenzur Seite stehen, auch die
Kontrole über dieselbensich in begrenztenFormen und sachgemäßenSchranken hält, sind die
Gemeindebeamtender Regel nach, in ihrer bedeutend vielseitiger« und verantwortlichernAmts¬
thätigkeitvollständigauf sich selbst angewiesen und werden meist noch für die mitwirkende Thätigkeit
der, durchgängigmit sehr mangelhafter Gesetzes» und Gcschäftskenntnißausgestatteten bürgerlichen
Gemeinde-Beamtengleichfallsverantwortlich gemacht.

Während endlich die äußere Lage der Staatsbeamten und Lehrer, deren Besoldung,
Pensiouirung und Versorgung ihrer Angehörigen in der sichern Hand der nur von den höhern
Rücksichtendes Gemeinwohls und der Fürsorge für die Staatodicner geleitetenStaatsregierung
und Landesvertretungliegt, sind die Gehaltsfestsetzungen und Verbesserungen,die Pensionirung und
Angehörigen-Versorgungder Gemeinde-Beamten zumeist von den verschiedensten, dabei unmittelbar
interessirten örtlichen Körperschaften,wie in zahlreichen Fällen von den Leistungsfähigkeitoder
Leistn»gswilligteitderselben abhängig, wobei diese letztereu, namentlich in kleinen Gemeinden oft
durch nichts weniger als durch allgemeineund höhere Rücksichten sich bestimmenlassen.

Die Ausführungenbeziehen sich nicht auf diejenigen Gemeindebeamten,welche ihre Stellung
selbst nur als einen vorübergehenden Ehrendienst neben ihrer sonstigen bürgerlichen Stellung
betrachten oder jeden Augenblick bereit und in der Lage sind, in den zahlreichenBerufsthätigkeiten
sich einen andern und bessern Nahrungserwerb aufzusuchen;sie gelten vielmehr den berufsmäßigen
Gemeindebeamten,d. h. denjenigenGemeindebeamten,welcheden Verwaltungs- und Gemeinde¬
dienst zu ihrem ausschließlichenLebensberufegemachthaben, welche zur Erlangung der Befähigung
dieses Dienstes jahrelanger Vorbereitung und Opfer bedurften und welche durch ihren Eintritt in
denselben gleichzeitig auf jeden andern Nebenerwerb, wie auf alle außerordeutlichcuVortheile uud
Begünstigungen Verzicht leisten müssen, die das bürgerliche Leben für jede ausdauernde und
energische Kraft in der verschiedensten Weise darbietet.

Diese Gemeindebeamtendürfen für sich den hohen und schwierigen Berns in Anspruch
nehmen,daß sie die breitestenStützen und zahlreichsten Träger der ganzen gesetzlichenOrdnung
und des gesammten Staatswcsens sind, uud daß durch ihre Wirksamkeit erst das Letztere seine ganze
Entwickelung und vollständige Ausbildung zu erlangen im Stande ist.
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Wenn aber in Wirklichkeit das gesammteStaats- und Gesellschaftsleben in der Thätigkeit
der Gemeinde-Beamtenwurzelt und durch dieselben seine letzte und weitgehendste Gestaltung erhält;
wenn die Gemeinde-Beamtennicht nur den höchsten politischen und wirthschaftlichen Interessen, der
Grundlagen des Staatswesens — der Gemeinden — sondern auch deu zahlreichsten Gesammt«
Interessen des Letzteren selbst und zwar unter der fortgesetzten und allscitigstenpeinlichsten Aufsicht
sich zu widmen haben; wenn sie also in dieser ihrer doppelten Eigenschaft als verantwortliche
Funktionäre der Gemeinden und des Staates, unter gänzlicher Vcrzichtleistuug auf alle sich
darbietendenVortheile und Begünstigungen des bürgerlichenVebens so zahlreiche und schwierige
öffentliche Pflichten zu erfüllen haben, so dürfte es wohl ebenso natürlich wie gerechtfertigt
erscheinen, daß ihnen auch gewisse öffentliche Rechte garantirt werden.

Die öffentlichen Rechte aber, welche die Gemeinde-Beamtenfür sich glauben in Anspruch
nehmen zu dürfen, sind ihnen nun zwar durch die bestehendeGesetzgebungbereits zum Theil gewährt,
zum Theil jedoch sind die Bestimmungender letzterenentweder so mangelhaft, daß sie entschieden
der Verbesserung,oder so ungenügend,daß sie der Vervollständigungbedürfen.

Diese Betrachtungen haben die Bürgermeister des RegiernngsBezirks Trier schon zu Eude
des Jahres 1873 bewogen, sich an das Haus der Abgeordneten uud das Herrenhaus mit der
Vitte zu wenden, sich für Verbesserung ihrer Gehalts- und Pensionsverhältnisse, für Gründung
der durch Artikel 25 des Gesetzes vom 15. Mai 1856, betreffenddie Gemeinde-Verfassungin der
Rheinprovinz verheißenen Provinzial-Pensions-Kafse,sowie für Versorgung ihrer Hinterbliebenen
Wittwen und Waisen auszusprechen.

Es fanden diese Vorstellungen bei den gedachten beiden Häusern der Landes-Vertretung
auch insoweit geneigtes Gehör, als sie Seitens des Herrenhauses iu seiner Sitzung vom
21. Mai 1874 und Seitens der Kommissiondes Abgeordnelenhausesfür das Gemeindewesen
unterm 18. Mai 1874 der KöniglichenStaats-Regierung zur Berücksichtigung überwiesenwurden.

Aehnliche Petitionen wurden in den Jahren 1873 uud 1874 an den Herrn Ober-
Präsidenten, an den Herrn Vorsitzendendes Rheinischen Provinzial-Verwaltungsraths der Rhein-
Provinz und an den Herrn Minister des Innern mit dem, aus den 3 beigeschlossenenBescheiden
dieser Behörden resultirenden Erfolgen gerichtet, daß der Erstere es damals nicht an der Zeit
hielt, mit der Errichtung einer Provinzial-Pensionskassevorzugehen, während der Zweite die Ge¬
winnung von Landtags-Abgeordnetenzur Förderung der Sache anheimstellteund der Dritte endlich
auf denselbenWeg hinwies.

Damals wurde diesen BescheidenSeitens der petitionirendenBürgermeister leine Folge
gegeben, weil sie von den Seitens der Königlichen Staats-Regierung vorgelegten und für einen Theil
der Provinzen des Staats auch errungenen Kreis- und Provinzial-Ordnung resp, von deren Aus¬
dehnung auf die Nheinprovinz und von der projektirten Abänderung der jetzigen Städte- und
Landgemeinde-OrdnungBerücksichtigungihrer Forderungen um so eher und radikaler glaubten
erwarten zu können, als sowohl die Landes-Vertretungenselbst, als auch die Königliche Staats-
Regierung sich denselben durchaus geneigt gezeigt hatten. Leider ist diese Hoffnung bis jetzt nicht
>n Erfüllung gegangen. Die Kreis- und Provinzial-Ordnung ist auf die Rhein-Provinz nicht aus¬
gedehnt worden, eine Revision der Städte- und Gemeinde-Ordnung hat nicht stattgefunden; die
Königliche Staats-Regierung hat zwar jüngst noch erklärt, diese wichtige Verwaltungs-Organisation
stets im Auge behalten zu wollen, einen Termin aber bis wann sie die entsprechenden Vorlagen
M machen gedenkt, ist nicht angegeben. Hiernach ist diese auch für unsere Interessen so wichtige
Frage in ungewisse Ferne gerückt. Wir können uns dabei aber nicht beruhigen, wir halten uns
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vielmehr zu weiterem Vorgehen um so mehr verpflichtet, als der Mangel einer Pensions- nnd
Versorgn»gs-Kasse für uns und unsere Hinterbliebenen immer verderblicher wirkt, stets mehr des
Ernährers beraubte Familien der allertranrigi'ten Nothlagc überantwortet.

In Anerkennungder Richtigkeit dieser letzteren beklageuswerthenThatsache hat zwar die
Königliche Regierung zu Trier noch kürzlich die Bürgermeister ihres Bezirkes darauf hingewiesen,
durch Beitritt zu entsprecheuden Austalten, namentlich dem Wittwen- und Peusious-Vereiu der
Kommnnal-Vcamtenfür Westphalen und die Rheinlande, ihre Angehörigenvor zukünftigen!Mangel
zu schützen.

So wohlgemeintdieser Rath aber auch ist, von so wenigen Bürgermeistern wird er leider
befolgt werden können. Die Einen sind finanziell so schlecht gestellt,baß sie die nöthigen Beiträge
nicht zu erschwingen vermögen,während Andere bereits zu alt oder in ihrer Gesundheit schon zu
geschwächt sind, um Aufnahme in eine jeuer Anstalten finden zu können. Diese bilden bedauer¬
licherweise die Mehrzahl der Bürgermeister und gerade für diese resp, ihre Familien muß in anderer
Weise gesorgt werden.

Zur ErlaiMnn dieser Hülfe wenden wir uns an die hohen Vcrwnltuugs-Vcliördeu der
Mcinprovinz und deren Vertretung.

Wir glauben deren Beistand mit um so größerein Rechte erbitten zu dürfen, als der
Artikel 25 des Gesetzesvom !5. Mai 1856 grade die Provinz als die, zur Gründung der
PensionskasseverpflichteteKorporation bezeichnetund als die stete Vermehrung ihres eigenen
Beamten-Personales wohl auch für dieses dieselbe« Einrichtungenund Anstalten nothwendigmachen
wird, welche die Bürgermeister für sich anstreben.

Auch der fernere Umstand, daß bereits andere Provinzen, namentlichdie Provinz Hannover
wirksame Einrichtungen zur Sicherung der Zukunft der Gemeindebcamtenund ihrer Angehörigen
getroffenhaben oder zu treffen beschäftigt sind, bestärkt uns in der Hoffnung, daß auch die hohen
Behörden der Rheiuprovin; gerne Besserung der ^age dieser Beamten-Familien durchführenwerden,
sobald einmal ihre Hülfe vertrauensvoll angerufen wird:

Diese Hülfe erbitten wir nach 2 Seiten hin:
1) Bitten wir um geneigteEinrichtung einer Provinzial-Wittwen- und Waisenkasse, welche

den Zweck hat, den Hinterbliebenender provinzialständischen und Kommunal-Beamteueine angemessene
Wittwen- — beziehungsweise Waisen-Versorgungzu sichern.

Das Bedürfniß zur Gründung einer folchen Anstalt glauben wir nicht ausführlich darthun
zu muffen. DieselbeNothwendigkeit, welche ein ähnliches Institut für die Staatsbeamteufamilien
und die Provinzial- und Kommnnal-Bcamtenfamilienin Hannover geschaffen hat, bestehtauch für
die der Rheiuprovin; angehörigeuBeamten.

Während nicht allein für die gedachten Beamten-Kategorien,sondern in den letzten Jahren
anch für die Elcmeutarlehrer, ja selbst von zahlreichen Industriellen für die Hinterbliebenen ihrer
Beamten und Arbeiter Versorgungs-Anstalteneingerichtetworden sind, entbehren die Bürgermeister
und sonstigen Kommunal-Beamtenallein einer solchen Wohlthat.

Zwar fehlt es nicht an vereinzelten Einrichtungenund Maßnahmen in größeren Städten,
wie an einzelnenVersuchen im Wege der privaten Vereinigung — «unk. die beiliegenden Statute«
des nicht lebensfähig gewordenen Penfions- uud Unterstützungs - Vereines der Bürgermeister des
RegierungsbezirksTrier - dem obwaltendendringendenBedürfnisse Abhülfe zu verschaffen,indeß
im Großen und Ganzen ist für die Versorgungder Augehörigenoer Gemeindebeamteuso gut wie
Nichts geschehe». Eine solche Versorgung glaube» wir aber ebenfalls mit allem Rechte fordern
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zu dürfen; denn 1. widmet der Beamte seine ganze Kraft, seine ganze Existenz, dem Dienste des
Provinzial- resp. Bürgermeister-Verbandes so vollständig und geht in demselben gewissermaßen
derart auf, daß seine Beziehungen zu demselben selbst durch den Tod nicht als völlig gelöst
angesehen werden können; 2. selbst das auskömmlich bemessene Gehalt des Beamten reicht
erfahrungsmäßig nur ans, um dem Beamten den Lebensunterhalt für sich und seine Familie in
der, durch das Amt bedingten Lebensstellung zu sichern, es reicht aber nicht aus zur Anlage von
Ersparnissen, welche seine Hinterbliebenen vor Noth zu bewahren vermögen; 3. das Amt nimmt
die Kraft und die Zeit des Beamten so voll in Anspruch, daß es ihm — ganz abgesehen von den
ihm durch sein Amt auferlegten äußerlichen Rücksichten — unmöglich gemacht ist, durch eine
Erwerbsthätigkeit außerhalb feines Berufes fein Einkommen zu vermehren, und fo die Mittel zu
gewinnen, um durch eigene Kraft die Zukunft feiner Familie für den Fall feines Todes sicher
stellen zu können. Hieraus ergibt sich die Verpflichtung aller Verwaltungen, sich der Hinterbliebenen
ihrer gestorbenen Beamten anzunehmen. —

Wir beehren uns in der Anlage ein Exemplar der Hannover'schen Kasse mit dem ergebensten
Bemerken beizufügen, daß wir die getroffene Ordnung für zweckentsprechendanerkennen und als
im Allgemeinen nachahmungswerth glauben empfehlen zu dürfen. Nur die dort hinausgeschobene
und im Unklaren gelassene Unterstützung der Waisen wünschen wir gleichzeitig mit der der Wittwen
geregelt zu sehen, wie wir ferner es auch für unbillig halten, daß die Beamten ^/»tel der Beiträge
und die Korperationen nur V» derselben leisten, während dieselben unsres Dafürhaltens von
beiden zu gleichen Theilen aufgebracht werden müßten.

2) Bitten wir um Gründung der durch Art. 25 der Novelle zur Landgemeinde-Ordnung
vom 15. Mai 1856 verheißenen Provinzial-Pensionskaffe.

Diefer Artikel bestimmt, daß nur diejenigen Bürgermeister eine Pension genießen sollen,
welche während einer bestimmten Anzahl von Jahren in ein und derselben Bürgermeisterei fuugirt
haben. Diese Beschränkung des Pensionsbezuges hält entweder manchen Bürgermeister von der
Bewerbung um eine besser dotirte Stelle ab, um den bereits erworbenen oder noch in Kürze zu
erreichenden Pensionsanspruch nicht zu verlieren, oder aber er bewirbt sich um bessere Stellen und
erlangt sie auf die Gefahr hin, am Abend seiues Lebens bei eingetretener Dienstnnfähigteit
pensionslos dazustehen.

Jene Bestimmung ist daher für die Bürgermeister in hohem Grade nachtheilig, nicht
minder aber auch für die Gemeinden felbst; denn während die eine Bürgermeisterei das Schicksal
hat, gleichzeitig zwei oder gar drei Bürgermeistern Pension zu zahlen, hat eine andere das Glück,
während eines halben und möglicherweise während eines ganzen Jahrhunderts von einer Pensions¬
zahlung gänzlich befreit zu bleiben.

Diese Verschiedeuartigkeit würde durch Bildung einer Provinzial-Pensions-Kasse, die auch
allen andern Gemeindebcamten Aufnahme zu gewähren hätte, aufgehoben werden.

Die Nothwendigkeit der Gründung dieser Kasse ist übrigens auch in einer Denkschrift
Seitens des Rheinischen Provinzial - Landtags vom 13. Oktober 1851, betreffend Abänderung
der Gemeinde-Ordnung vom 11. März 1850 längst ausdrücklich anerkannt worden.

In diefem Gutachten heißt es von den Bürgermeistern:
„Die Stellung dieser Beamten muß. nothwendig eine zweifache bleiben, weil sie zugleich

Organ der Staats-Negierung und Beamten der Gemeinden sind.
Die Ausübung der ihnen vom Staate auferlegten Funktionen führt unvermeidlich Konflikte

mit den Einwohnern der Gemeinde» herbei und darf, um in solchen Fällen mit Kraft
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und Energie aufzutreten, die Existenz des Beamten nicht von der Gunst oder Ungunst
der Parteien abhängig gemacht werden.

Die Befürchtung, daß sie bei gewissenhafter Pflichterfüllung nach Ablauf vou 12 Jahren
mit einer kärglichen Pension entlassen werden können, wird in den meisten Fällen
ihre Thatkraft lahmen und eine lässige, dem Staate fowohl, als dem wohlverstaudenen
Interesse der Gemeinde nachtheilige Dieustführung zur Folge haben."

Ueberzeugeuder tonnte die Nothwendigkeit der Regelung der in Rede stehenden Angelegen¬
heit nicht dargethan werden, als es in diesen zwei Sätzen geschehen. Die provinzialständische
Versammlung erklärte dann auch am Schlüsse ihrer Denkschrift die Gründung eines Pensionsfonds
für nothwenig, damit bei eintretender Dienstunfähigkcit die Zukunft der Bürgermeister sicher
gestellt werde.

Die Schwierigkeiten der Gründung dieser Kasse verkennen wir durchaus nicht; sie liegen
hauptsächlich in der Bestimmung darüber, welches die zur Zahlung der Beiträge Verpflichteten
und wenn es mehrere sind, in welchem Verhältnisse diese Beiträge zu leisten. Die gedachte Denk¬
schrift legt dieselben den Beteiligten und dem Staate zur Last.

Diefer Einrichtung schenkenwir zwar an und für sich unsern Beifall, da sie dein gewiß
richtigen Grundsatz entspricht, daß diejenigen für die Zukunft des Beamten zu sorgen haben, in
deren Dienst er arbeitsunfähig geworden.

Zur Zeit besteht aber noch keinerlei Verpflichtung des Staates, sich an der Leistuug der
in Rede stehenden Beiträge zu betheiligen und wir erlauben uns zu bezweifeln, ob er überhaupt
jemals eine solche Last übernehmen wird.

Es erübrigt daher nur, baß dieses Beitragsverhältniß in möglichste Uebereinstimmung
gebracht wird mit den Bestimmungen des oit. Art. 25.

Hiernach haben sowohl die Bürgermeister als auch die Bürgermeistereien selbst Beiträge
zu zahlen.

Bei der Fixirung des Aeitragsverhältuisses zwischen Beiden dürfte der größere Theil der
Leistung den Letzteren aufzuerlegen fein, da eben diefe es sind, für die der Beamte gearbeitet, seine
Kraft verbraucht hat.

Wir bedauern der gegenwärtigen Vorstellung keinen Statuten-Entwurf für die zu bildende
Provinzial-Pensionskassc beifügen zu können, da unseres Wissens in anderen Provinzen ein solches
Statut noch nicht existirt und uns selbst das Material fehlt, anf Grund dessen ein solcher Entwurf
gefertigt werden könnte. Wie die Pensionskasse am zweckmäßigsten einzurichten, glauben wir daher
der erprobten Einsicht der hohen Provinzialbehörden vertrauensvoll überlassen zu dürfen.

Indem die gehorsamst unterzeichneten Bürgermeister zuversichtlich hoffen, daß die hohen
Behörden den vorstehend dargelegten Wünschen so bald als möglichst geneigtest Rechnung tragen
werden, um so mehr, als unsere gerechte Sache auch eine wichtige Angelegenheit des Gemeinde-
und Staatswohles ist, haben wir die Ehre in tiefster Hochachtung und Ergebenheit zu verharren.

Die Bürgermeister detz Regieruugs-VcMs Trier.
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Nr. 7.

Düsseldorf, den 7. September 1881.

Nachtrag
zu

dem wm 1. December 1880 datirtcn Referate des Proliinzial-Verwaltnngsraths cm
den Prolnnzial-Ümrdtag, betreffend die Regelung der Fürsorge für die Hinterbliebenen

der Pnwinzial- nnd Kummunal-Veamten in der Rheinprouinz.

Am Schlüsse des dem Provinzial-Landtage erstatteten, vom 1. December 1880 datirten
Referats hat der Provinzial-Verwaltungsrath den Antrag gestellt:

1. die Beschlußfassung über die Frage bezüglich der Fürsorge für die Hinterbliebenender
provinzialständischenBeamten auszusetzen, bis die Regelung der Fürsorge für die
Beamten des DeutschenReichs auf dem Wege der Reichsgefetzgebung erfolgt ist und
dem Provinzial-Verwaltungsrathezu überlassen, nach erfolgter Regelung dieser Frage
durch die Reichsgesetzgebungin weitere Erwägung dieser Angelegenheit wieder einzutreten;

2. die dem Referate vom 1. December 1880 im Abdrucke beigefügten Petitionen nach
Maßgabe der Ausführungen des Referats ablehnend beantworten zu wollen.

Inzwischenist das erwartete Reichsgesetz,betreffend die Fürsorge für die Wittwen und
Waisen der Reichsbeamtenunter dem 20. April 1881 Allerhöchstvollzogenund im Reichsgesetz-
blatte publicirt worden.

Dieses Gesetz verpflichtetdie Reichsbeamten der Civilverwaltungim Eingangs-Paragraphen,
Wittwen- und Waisengeld-Beiträgezur Reichskassezu zahlen, welche im §. 3 des Gesetzes auf
jährlich drei Prozent des pensionsfähigenDiensteinkommens,des Wartegeldes oder der Pension
mit der Maßgabe normirt sind, daß der die Iahressumme von 9000 Mark des pensionsfähigen
Diensteinkommensoder Wartegeldes und von 5000 Mark der Pension übersteigendeBetrag nicht
beitragspflichtigist. Mit Rücksichtauf diese Bestimmungen erscheint es nicht angängig, die Regelung
der Fürsorge für die Hinterbliebenender hiesigen Provinzialbeamten, wie Solches in dem Referate
vom 1. December v. Jahres eventuell in Aussichtgenommenwar, im Anschluß an das bezügliche
Reichsgesetz herbeizuführen. Der provinzialständischen Verwaltung würbe die Berechtigung fehlen,
den bereits angestelltenprovinzialständischen Beamten die Verpflichtungzur Zahlung von Wittwen-
und Waisengeld-Beiträgen zur provinzialständischenKasse aufzuerlegeu; baß diese Beamten sich
zur freiwilligenUebernahmeso hoher Beiträge, wie solche das erwähnteReichsgesetz verlangt, aber
nicht bereit finden lassen würden, dürfte einer näheren Darlegung wohl kaum bedürfen.

Unter solchen Umständenwird nur erübrige», die Fürsorge für die Hinterbliebenen der
Provinzialbeamten in anderer Weise anzustrebenund hat der Provinzial-Verwaltungsrath Ermit^
telungen darüber angeordnet, welche Kosten die Seitens der zur Vorberathung dieser Angelegenheit
gewählten Kommissionnach Inhalt des Protokolls über die Sitzung vom 12. April 1880 (Anlage III
des Referats vom 1. December 1880) in Vorschlag gebrachteRegelung der Fürsorge für die
Hinterbliebenen der Provinzial-Beamten im Anschluß an das Gesetz, betreffend die Penfionirung
der Wittwen und Waisen der Beamten und Lehrer in Elsaß-Lothringenvom 24. December 1873

t8
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(Gesetzblattfür Elsaß-LothringenS. 515) für den Provinzial-Verband veranlassen würde wenn
Wittwen- und Waifengeld-Veiträgc von den Beamten, wie es nach diesem Gesetzeder Fall ,,t,
nicht verlangt werden. ^ , , .„ .^.. m^s.,5

Die angeordnetenErmittelungen haben binnen kurzer Zelt mdessen n.cht zum Abschluß
gebracht werden können. Dem Provinzial-Landtagebezüglich der Fürsorge für die Hinterbliebenen
der Provinzial-Veamten schon während der bevorstehenden Session formulirte Vorschlägezu unter¬
breiten, sieht sich der Provinzial-Verwaltungsrath sonach zu seinem Bedauern nicht m der ^age;
derselbe muß sich diese Vorschlägevielmehr bis zn einer späteren Zusammenkunftdes Provmzml-
Landtages vorbehalten. . . .<« ., « ^

Der Provmztal-Verwaltungsrath.
Wilhelm, Fürst zu Wied.

Landtags-Marschllll.

3tr. «.
Düsseldorf, den 2. Juni 1881.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths an den Provinzial-Landtag,

betreffend

die Darbringung einer Hochzcitsgabe Seitens des Protnnzial-Verbandes der Rhein-
Provinz bei Gelegenheit der Vermählnng Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen

Wilhelm von Preußen.

Nachdemim Herbste vorigen Jahres bekannt gewordenwar, daß die HochzeitsfeierSeiner
Königlichen Hoheit des Prinzen Wilhelm von Preußen und Ihrer Hoheit, der Prinzessin Augusta
Viktoria zu Schleswig-Holsteinim Februar dieses Jahres stattfinden werde und von einer Reche
größerer Städte der Monarchie die Darbringnng einer gemeinschaftlichen Hochzcitsgabebei dieser
Gelegenheitin Aussichtgenommen sei, wurde von den Vertretern einiger Provmzlal-Verbandedie
Frage angeregt, ob nicht auch von den Provinzial-Verbändenein gemeinschaftlichesHochzeitsgefchent
darzubringen fein möchte. . «, ,,

Zur Berathung über diefe Frage fand im December vorigen Jahres m Berlin eine
Versammlungvon Vertretern von Provinzial-Verbänden statt, in welcher die Darbringung eines
gemeinschaftlichen Hochzeitsgefchentes indessen nicht für angemessen erachtet wurde.

Von den Vertretern mehrerer Proviuzial-Bcrbände wurde hierbei mitgetheilt, daß Seitens
der betreffendenProvinzial-Ausschüsse für den Fall der Ablehnung des Antrags auf Darbringung
eines gemeinfchaftlichen Gefchenkes die Darbringung von Hochzeitsgefchenken Seitens der einzelnen
Provinzial-Verbändebereits in Aussicht genommenfei.
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Mit Rücksichtauf diese Mittheilung wurde der Provinzial-Verwaltungsrath der Rhein-
Provinz Seitens des VorsitzendenHerrn Landtags- Marschalls behufs Beschlußfassung über eine
eventuelle Betheiligung der Rheinprovinz an der bevorstehenden Vermählungsfeier respective wegen
Darbringung eines Hochzeitsgeschenkes zu einer außerordentlichenSitzung für den 15. Januar
dieses Jahres berufen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath erachtete sich in dieser Sitzung mit allen gegen eine
Stimme für verpflichtet, in diefer Angelegenheitals Mandatar des Provinzial-Landtags, vorbe¬
haltlich der späteren Einholung der Genehmigungdesselben, zu entscheiden.

Im Hinbicke auf die bereits vorliegenden Beschlußfassuugcn anderer Provinzial-Vertretungeu
und getreu den langjährigen Traditionen der Rhcinprovinz, wonachderen Vertretung gewohnt und
es ihr Herzensbedürfnißist, überall da nicht zurück zu stehen, wo es gilt, dem Königlichen Hause
und allen seinen erhabenen Gliedern die Gefühle der innigsten Verehrung und der ««geheuchelten
Theilnahme an allen frohen Ereignissenentgegen zu tragen, beschloß der Provinzial-Verwaltungsrath,
daß auch der Provinzial-Verband der Rheinprovinz eine der Bedeutung der Provinz würdige
Hochzeitsgabedem hohen Hochzeitspaaredarbringe.

Zu dieser Hochzeitsgabewurde nach dem abschriftlich nebst Anlage beiliegendenSitzungs¬
protokollevom 15. Januar dieses Jahres ein goldenerPokal bestimmt und dessen Anfertigung
nach dem (ohne das zugehörige, mit der Anlage des Sitzungs-Protokolls vom 15. Januar dieses
Jahres übereinstimmendeProgramm) ebenfalls abschriftlich beiliegenden Vertrage dem Juwelier und
Goldarbeit« Gabriel Hcrmeling zu Köln übertragen.

Die Beglückwünschung des hohen Paares bei der VermählungsfeierNamens der Vertreter
der Rheinprovinz übernahm der Herr Landtags-Marfchall, welcher die in den Festtagen aus
anderen Gründen in Berlin anwesenden Mitglieder des Provinzial-Verwaltungsrathö ersuchte, ihn
bei Uebergabeder Zeichnung des Pokals an das hohe Paar begleitenzu wollen.

Es haben sich denn auch die Herren Freiherr von Solemacher-Antweiler uud
Beigeordneter Dietze, welche zn den Sitzungen des Herrenhauses in Berlin anwesend waren, dem
Herrn Landtags-Marschalle angeschlossen.

Der Preis des zur Hochzeitsgabebestimmten Pokals ist im Z. IV des Vertrages auf
^0 000 Mark festgestellt worden, welchem noch die vom Provinzial-Verbande zu tragende Hälfte
der Stempelkostenmit 14 Mark 75 Pfennige hinzutritt.

Die Hälfte des Betrages war nach der Bestimmung im Z. 5 des Vertrages beim
Abschlüssedesselbenzu zahlen und ist einstweilenaus bereiten Beständen der ständischenCentralkasse
vorschußweise entnommenworden; die andere Hälfte ist erst nach kontraktgemäßer Ablieferung des
Pokals, wozu Termin bis zum 10. Februar 1882 bestimmtist, zu zahlen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beehrt sich beim hohen Provinzial-Landtage den Antrag
M stellen:

Hoher Landtag wolle:
1. zu dem berichteten Vorgehen des Provinzial-Verwaltungsraths in dieser Angelegenheit

nachträglichdie Genehmigungertheilen und
2. bestimmen, daß die Kosten des Pokals im Betrage von 40000 Mark nebst den

Stempelkostenaus dem Zinsgewinn der Provinzial-Hnlfskasseentnommenwerden.

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marfchall.
iu*
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Verhandelt
in der

außerordentlichen Sitzung des Prulunzial-Verwalinngsraths,

Düsseldorf,den 15. Januar 1881.

ied,
Anwesend:

I. Der Landtags-Marfchall, Fürst zu
als Vorsitzender.

II. Die Mitglieder des Prov.-Verwaltungsraths:
1. Vice-Marschall, Freiherr von Geyr-

Schweppenburg.
2. Freiherr von Solemacher-Antweiler.
3. Graf zu Westerholt-Gysenberg.
4. B. von Heister.
5. Rechtsanwalt Bremig.
6. „ Pelzer.
7. Stadtverordneter Horst.
8. BeigeordneterDietze.
9. Hauptmann a. D. Mund.

10. GutsbesitzerIansen.
11. „ Reinhard.
12. „ von Bönninghausen.

III. Der Landes-Direktor,Frhr. von Landsberg.
Der erste Oberbeamte, Landcsrath Fritzen.
Der zweite Oberbeamte, Landesrath Klein.
Der dritte Oberbeamte,Landesrathv. Metzen,
Der vierte Oberbeamte, Landesrath Klausner.
Ober-Bürgermeister a. D. Hammers.

Die oberen Baubeamten:
Landes-Baurath Dreling,

„ „ Sachse und
„ „ Guinbert,

endlich
Sekretär Maurer als Protokollführer.

Nicht erschienendie Mitglieder des Provinzial-
Verwaltungsraths Frhr. von Gehr-Müdders-
heim, Comm.-RathLautz und Gutsbesitzer Reusch.

1. Der Herr Vorsitzende eröffnete die
Sitzung mit der Mittheilung, daß die
Herren Eommerzienrath Lautz und
Bürgermeister a. D. Gutsbesitzer
Reusch ihre Nichttheilnahmcan der
heutigen Sitzung entschuldigt hätten.

2. Demnächst begründete der Herr Vor¬
sitzende im Anschlüssean sein Ein¬
ladungsschreibenvom 31. vorigen Mo¬
nats und die demselben beigefügten
Anlagen die erfolgte Berufung des
Provinzial-Verwaltungsraths zu der
heutigen außerordentlichenSitzung. —
Nachdemmit allen gegen eine Stimme
die Dringlichkeit in der zur Beschluß¬
fassung vorliegenden Frage und die
Nothwendigkeitanerkannt worden war,
daß in dem gegenwärtigenFalle der
Provinzial - Verwaltnngsrath Namens
des Provinzial-Landtags und als dessen
Mandatar Beschluß zu fassen habe,
wurde zunächst beschlossen,daß auch
der Provinzial - Verband der Rhein¬
provinz zu dem VermählungsfesteSr.
Königl. Hoheit des Prinzen Wilhelm
mit Ihrer Hoheit der Prinzessin
Augusta Victoria zu Schleswig-
Holstein nach dem Vorgange anderer
Provinzial-Verbände der Monarchie
eine der Bedeutung der Rheinprovinz
würdige Hochzeitsgabedarbringe.

Der Herr Landtags-Marschallkonstatirtehierbei, wie auch die Herren Lautz und Reusch
in ihren Entschuldigungsschreiben zu einer solchen Beschlußfassung des Provinzial-Verwaltungsraths
ihre Zustimmung ertheilt hätten.
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Dabei wurde ausdrücklich anerkannt, daß zu dem heutigen Beschlusse bei dem nächsten
Provinzial-Landtage die Indemnität nachzusuchen bleibe, und weiter beschlossen, bei Stellung dieses
Indemnitäts-Antrages dem Provinzial-Landtage vorzuschlagen, die durch Darbringung der Hochzeits¬
gabe veranlaßten Kosten aus dem Zinsgcwinne der Provinzial-Hülfstasse (Ständefonds) zu entnehmen.

Hinsichtlich der Auswahl der darzubringenden Hochzeitsgabe waren es insbesondere zwei
Vorschläge, welche bei der Versammlung lebhaftes Interesse fanden und zu längerer Debatte führten.

Der erste, vom Vorsitzenden Herrn Landtags-Marschall bereits in dem Einladungsschreiben
vom 31. vorigen Monats gemachte Vorschlag beabsichtigte die Darbringung eines nach näherer
Zeichnung und Beschreibung in hoher künstlerischer Ausstattung herzustellenden massiv goldenen
Pokals, während ein anderer, von Herrn von Heister vorgelegter Vorschlag sich dahin aussprach,
dem hohen Hochzcits-Paare mehrere Gemälde darzubringen, welche nach näher zu treffender
Bestimmung Episoden aus dem Leben Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Wilhelm, oder
landschaftliche Bilder aus Gegenden des Rheinlandes, welche demselben während Seines Aufenthaltes
m der Rheinprovinz bekannt geworden sind, darstellen sollten. Nachdem Herr von Heister seineu
Vorschlag näher ausgeführt, und denselben namentlich auch durch einen Hinweis auf die in der
Stadt Düsfeldorf, dem Sitze der provinzialständischen Verwaltung, in so hervorragendem Grade
vertretene Malerkunst begründet hatte, ging auch der Herr Landtags-Marschall zu einer näheren
Darlegung seines Vorschlages über, wie derselbe in der Anlage näher dargelegt ist.

Inzwischen waren auch die zur Ausführung der Arbeiten an dem Pokale eventuell in Aus¬
sicht genommenen refp. als Sachverständige zugezogenenGoldarbciter und Juwelier Gabriel Hermeling
aus Köln, Architekt Linnemann aus Frankfurt am Main und Maler F. Röber aus Düsseldorf in
der Sitzung erschienen und hatten bei Vorlage des Entwurfes einer Zeichnung des vom Herrn
Vorsitzenden vorgeschlagenen Pokals die Ausführungen des Vorsitzenden näher technisch erläutert
und erörtert.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beschloß hierauf zur Hochzeitsgabe den von dem Herrn
Vorsitzenden in Vorschlag gebrachten goldene» Pokal auszuwählen und dessen Anfertigung dem
Goldarbeiter und Juwelier Gabriel Hermeling zu Köln übertragen.

Als Maximalkostenbetrag für den in reichster Ausstattung mit Emaille- und Stein-
Verzierung herzustellenden Pokal wurde ein Kredit von 40 000 Mark bewilligt.

Der Herr Vorsitzende übernahm es, den p. Hermeling zur Einreichung eines die näheren
Details enthaltenden Vertrags-Entwurfs an den Landes-Direktor zu veranlassen, welcher Behufs
eventueller Ertheilung der Genehmigung in der nächsten Sitzung des Provinzial-Verwaltungsraths
zur Vorlage gebracht werden foll.

Von der Abfendung einer Deputation und der Ueberreichung einer Adresse an das hohe
Hochzeitspaar wurde Abstand genommen; — der Herr Landtags-Marschall übernahm es, alle in
diefer Beziehung erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Schließlich wurde der Herr Landes-Direktor noch ermächtigt, dem in der Berliner
Konferenz vom 15. v. Mts. von den Vertretern der anderen Provinzial- und Kommunal-Verbände
der Monarchie ausgefprochenen Wunsche gemäß denselben vertraulich von der heute beschlosseneu
Hochzeitsgabe Kenntniß zu geben.

»,. u. 8.

gez. Wilhelm Fürst zu Wied, Landtags-Marschall.

gez. von Heister. gez. Inc. Horst. gez. Maurer, Sekretär.
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Anlage
zum Protokoll des Prouinzial-Verwaltungs»
raths vom 15. Januar 1881. (aä po». 2.)

Düsseldorf, den 15. Januar 1881.

Beschreibung des Polals,
welcher

von Seiten der Rheinprovinz bei Gelegenheitder Hochzeit Seiner Königlichen Hoheit
des Prinzen Wilhelmvon Preußen mit Ihrer Hoheit der Prinzessin Augusta Victoria

zu Schleswig-Holstein dem Hohen Pmire als Geschenk angeboten werden soll.

Der Pokal ist von reinen, Golde («°°/ioou), reich mit Steinen und Emaille-Verzierungin
Rcnaissance-Styl herzustellen, mit vielen bildlichenDarstellungen theils in Rondboffe, theil« in
getriebener,theils in ciselirterArbeit.

An dem Fuße sollen, außer reichen Verzierungen, durch 8 Figuren in Rondboffe die
Erwerbsquellen,die Künste und Wissenschaften der Rheinprovinz zur Darstellung kommen.

Der Griff soll in reichen Verzierungen mit Masken (als Erinnerung an das Kölner
Fastnachtsfest)und mit Weintrauben und Weinlaub ausgeführt werden.

Der Korpus soll in drei Frieße getheilt werden, — an denen der unterste, der histo¬
rische, in vier Bildern: die alte Zeit, mit „Cäsars Uebergang über den Rhein", — das
Mittel alter, mit „Kaiser Karl der Große gründet den Dom zu Aachen", ^ die neue Zeit,
mit „Blüchers Uebergang über den Rhein" — und die neueste Zeit, „mit Kaiser Wilhelm der
Siegreiche vollendetden Dom in Köln", — zur Darstellung bringen soll, und zwar so, daß das
Bild aus der neuesten Zeit an die Vorderseitedes Pokals angebracht wird.

Der mittlere Frieß soll durch 8 in Rondboffeü, ^our hervortretendeFrauengcstalten
in 8 Felder getheilt werden. Diese Frauengestalten sollen die Wappen der 8 erimirten Städte
(mit Virilstimmen),sowie kleine Genien mit den schönsten Gebäuden, resp, mit Industrie-Emblemen
dieser Städte bei sich führen. Von den 8 Feldern, welche zwischenden Figuren liegen, sollen
4 Felder Wappen erhalten, und zwar das vordere Feld das Alliance-Wappendes hohen Paares,
auf der Rückseite das Wappen der Rheinprovinz, auf der rechten Seite das deutsche Wappen, auf
der linken das preußische.

Die 4 Felder zwischen den Wappenfeldernsollen in Gruppenbildern die vier Stände zur
Darstellung bringen.

Der dritte oberste Frieß soll, als geographischer,den Rhein und seine Nebenflüsse in
allegorischen Figuren darstellen.

Der Deckel soll in reicher Ornamentik in der PreußischenKönigskroneals Gipfel aus-
laufen, darunter, von zwei Genien getragen, das Monogramm deS hohen Paares, auf durch¬
scheinender Emaille im goldenenRahmen. Unter dem Monogramm soll auf der Vorderseite die
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Borussia als Rondboffe - Figur angebracht werden, darunter die Tugend der Treue durch zwei
Figuren dargestellt; auf der Rückseiteunter dem Monogramm der „Vater Rhein" in Rondboffe,
von echtem Rheingold, darunter die Tapferkeit als Wacht am Rhein, — auf derselben Höhe
wie die beiden Tugenden der Treue und der Tapferkeitsollen auf der rechten Seite die Tugend der
Gerechtigkeit,auf der linken Seite die wcrkthätige Liebe dargestellt werden. Der Becher mit
Deckel soll ungefähr 60 Centimeter hoch werden.

gez.: Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.

Stempelberechnung
1, Leistungsstemuel zum Haupteremplar und

Nebenexemplare K 1 M. 50 Vf. ... 3 M. ^ Pf,
2. Lieferungsstempel zum Hauptexemplare.

Objekt 40 000 M., wovon nach technischer
Schätzung auf Leistungen ^, auf Liefe»
rungen '/s oder 8 000 M. kommen, hier»
von V» °/°......... - - 26 „ 50 „

Summe . 29 M. 50 Pf.

Vertrag

Zwischen dem Provinzial-Verbandeder Rheinprovinz,vertreten durch den Landes-Direktor,
Freiherrn von Landsberg, zu Düsseldorf und dem in Köln wohnenden Goldschmiedeund
Emailleur Gabriel Hermeling ist heute auf Grund der Beschlußfassungdes Provinzial-Ver-
waltungsraths vom 15. Januar und vom 9/12. Februar anni ourrontis folgenderVertrag ab¬
geschlossenworden.

I.

Herr Gabriel Hermeling übernimmt für Rechnung des Provinzial-Verbandes der
Rheinprovinzeinen Pokal in massivem Golde von durchschnittlich «°°/i°°° Feingehalt, in sorgfäl¬
tiger freier Handarbeit auszuführen.

Die Anwendung von Silber, wo dieses durch die Farbe geboten ist, z. B. an Wappen
und Helmdecken, ist demselben gestattet. Die an dem Pokale zur Verwendungkommenden farbigen
Steine müssen alle ächt sein und zwar: Rubin, Smaragd, Saphir, Rheintieselund orientalische
Perlen in einem Minimalwerthe von 4000 Mach geschrieben: „Viertausend Mark".

Der Pokal wird ca. 60 oiu. hoch werden, ca. 8 Pfund Gold wiegen und soll die auf
dessen Deckel anzubringendeFigur des „Rhein" womöglich in Rheingold ausgeführt werden.

II.

Der Arbeit liegt eine Zeichnung zu Grunde, welche vom Architekten Linnemann in
Frankfurt am Main entworfen und von dem Herrn Landtags-Marschall mit Genehmigungs¬
vermerk versehen wird.
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III.
Die an dem Pokale zahlreich vorkommendenfigürlichenDarstellungen werden von dem

Maler Fritz Nöber in Düsseldorf entworfen und ist hierüber zu dem gegenwärtigenVertrage
ein besonderes Programm als Anlage paraphirt.

IV.
Herr Hermeling übernimmt es, die ganze Arbeit spätestens am 10. Februar 1882

fertig zu stellen und den fertigen Pokal dem Landes-Direktor in Düsseldorf zu übergeben und
zwar mit den sämmtlichen Zeichnungen und Kartons. Herr Hermeling erhält für die fertig
gestellte Arbeit 40 000 Mark, geschrieben: „VierzigtausendMark", Baarzahlung aus der ständischen
Centralkasse.

V.
Diese Summe ist zahlbar in der ersten Hälfte mit 20 000 Mark nach Abschluß des

gegenwärtigenVertrages, mit dem Reste von 20 000 Mark gleich nach kontraktmäßigerAblieferung
des fertigen Pokals.

VI.
Herr Hermeling ist verpflichtet, den von dem Landes-Direktor der Rheinprovinz dazu

bezeichneten Personen jederzeitEinblick in den Stand der Arbeit zu gewähren.

VII.
Die Stempelkostendes gegenwärtigenVertrages werden von jeder der beiden Parteien

zur Hälfte getragen.

Also geschehen
zu Düsseldorf und Köln, den 18. März 1881.

Der Landes-Direktorder Rheinprovinz: gez. Gabriel Hermeling,
gez. Frhr. von Lllndsberg. Goldschmied und Emailleur, Hoflieferant.

«V o. Düsseldorf, den 4. Oktober 1881.

Reserat
über

die Bewilligung einer fortlaufenden Unterstützungan ehemalige Bedienstete der Irren-
anstatt zu Siegburg und zwar- au deu früheren Wärter Köndgen, au den früheren

Hausknecht Gesser, an den früheren Hausarbeiter Nmm, an die Wittwe des
Pförtners Kolb.

Von dem nach Schließung der Anstalt zu Siegburg in derselben zum Betriebe der Land-
Wirthschaft und zur Bewachungder Gebäude «. belassenen Dienstpersonale befanden sich bis zur
Uebergabe der Anstalts-Gebäudeund des Areals an die Königliche Staats-Regierung — 1. Oktober
1879 — im Dienste der ständischen Verwaltung:
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1. der Wärter resp. Hausknecht Johann Köndgen;
2. der Hausknecht Joseph Gesser;
3. der Hausarbeiter und Tagelöhner Friedrich Nonn.

Die vorgenannten drei Personen wurden am 1. Oktober 1879 für den Anstaltsbienst und
die Verwaltung entbehrlich und sind an diesem Tage entlassen worden. Eine anderweite Ver¬
wendung erschien nicht angängig, da p. Köndgen und Gesser als gänzlich, p. Nonn als größten¬
teils arbeitsunfähig bezeichnet werden müssen.

P. Köndgen ist 52 Jahre alt, war 15 Jahre 6 Monate Wärter in der Tob-Abtheilung
und 1 Jahr 6 Monate Hausknecht in der Anstalt zu Siegburg. Derselbe ist im Dienste als
Krankenwärter des Tobhauses völlig abgestumpft und verschlissen; der p. Gesser ist 59 Jahre alt,
war 28 Jahre 9 Monate im Anstaltsdienste zu Siegburg als Hülfswärter, Pferdeknecht und Haus¬
knecht thätig und leidet feit Jahren an einer unheilbaren Augeutrantheit und ist fast blind. Der
p- Nonn, welcher 62 Jahre alt ist, stand 31 Jahre als Wärter, Pförtner und Tagelöhner im
Dienste der Siegburger Anstalt. Derselbe hat im Austaltsbienste einen Bruchschaden und eine
Fußverrenkung erlitten und ist sowohl hierdurch, wie in Folge seines Alters zur Verrichtung
anstrengender Arbeit unfähig geworden.

Außer p. Nonn, der 1 Mark Grundsteuer von feinem Eigenthum zahlt, besitzt keiner der
Genannten Vermögen.

Die pp. Köndgen, Gesser nnd Nonn haben sich im Anstalts-Dienste stets als pflichttreu
und zuverlässig erwiesen und liegt es in der Billigkeit, denselben bei ihrer Arbeitsunfähigkeit und
ungünstigen Vermögenslage eine dauernde Unterstützung zuzuwenden.

Ferner mußte nach Schließung der Anstalt der Pförtner am nntcren Thor, Heinrich
Kolb, auf seinem Posten belassen werden. Der p. Kolb war seit dem 1. Januar 1864 als
Wärter, resp. Pförtner und vcreidetcr Feldhüter im Dienste der Anstalt und ist im Frühjahre 1879
unter Hinterlassuug von Frau und 4 Kindern im Alter von l'/s bis 10 Jahren gestorben. Die
Wittwe Kolb besitzt nicht das geringste Vermögen und lebt in den allerdürftigsten Verhältnissen,
da die geringen Unterstützungen, welche ihr von 2 Töchtern erster Ehe zustießen — beide sind
Wärterinnen in der Anstalt zu Grafenberg — nicht ausreichen, um ihre und ihrer Kinder
Efistenz zu fristen.

Die Gewährung einer dauernden Beihülfe an die Wittwe Kolb, welche selbst 5 Jahre
als Wärterin im Tobhause der Anstalt fungirte, fcheint deshalb gleichfalls der Billigkeit zu entsprechen.

Nach dem letzten Etat betrug das Einkommen des Wärters Köndgen 754 Mark und das
des Hausknechtes Gesser 520 Mark pro Jahr; p. Nonn erhielt durchfchnittlich 500 Mark
Tagelohn und der Pförtner Kolb an Tagelohn und Emolumenten rot. 550 Mark pro Jahr.

Da keine dieser Personen ein Anrecht auf Peusionirung besitzt, deren vorläufige Unter¬
stützung aber nothwendig war, fo hat der Provinzial-Verwaltungsrath denselben eine nach Länge
der Dienstzeit, dem Grade der Dürftigkeit und Erwerbsunfähigkeit bemessene Jahres - Unterstützung
bis zum nächsten Landtage bewilligt und zwar:

dem Wärter Köndgen......360 Mark
„ Hausknecht Gesser ......240 „

Hausarbeiter Nonn.....230 „
der Wittwe Kolb.......250 Mark.

19
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Mit Rücksicht auf die von den Genannten der Anstalt geleistetentreuen Dienste und das
Fortbestehender Hülfsbedürftisskeit derselben, stellt der Provinzial-Verwaltungsrathdaher den Antrag:

„Der hohe Provinzial-Landtag wolle diesen Personen die bisherigen vorläufigenUnter¬
stützungen dauernd bewilligen".

Der Prolnnzial-Verwaltnnsssrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtags-Marschall.

Nr. w^
Düsseldorf, den 0. September l881.

Referat,
betreffend

Pmsionirung von Aufseherinnen der Arbeitsanstalt zn Vranweiler.

Die Aufseherin Sophie Hammerstein, 64 Jahre alt, welche seit dem I.Mai 1846 als
Aufseherin definitiv auf Lebenszeitund seit dem 1. Oktober 1866 als Oberaufseherin definitiv
auf Kündigungangestelltwar, mußte auf ihren Antrag am 1. August 1880 aus dem Dienste der
Anstalt entlassenwerden, weil dieselbe wegen allgemeinerKörper- und Altersschwächedienstunfähig
gewordenwar.

Ferner mußte aus denselben Gründen die 65 Jahre alte AufseherinElise Schmidt, welche
feit dem 1. April 1849 im Anstaltsdiensteund seit dem 1. Juli 1856 definitiv auf Kündigung
angestellt ist, am 1. Oktober 1879 aus dem Dienste entlassenwerden.

Beide Aufseherinnenbesitzen, weil sie in den bezüglichen Stellungen nicht auf Lebenszeit
angestelltwaren, nach dem Pensions-Neglementfür die provinzialständischen Beamten keinen Anspruch
auf Pension, indessenkann nach §. 2 des erwähnten Reglements den unter dem Vorbehalte des
Widerrufs oder der Kündigung angestelltenBeamten, welche eine im Besoldungsetat aufgeführte
Stelle bekleiden, bei ihrem durch Dieustunfähigkeit veranlaßten Austritte aus dem Dienste eine
Pension vom Provinzial-Landtagebewilligt werden.

Die OberaufseherinHammerstein,wie die Aufseherin Schmidt, befanden sich in etatsmäßigen
Stellen, weshalb die vorgedachte Bestimmung Anwendungfindet.

Das pensionsberechtigte Einkommen der P. Hammerstein betrug nach dem letzten Etat
1008 Mark, dasjenige der p. Schmidt 792 Mark. Die Pension der p. Hammerstein würde also
nach Z. 1 des Pensions-Reglements für die provinzialständischenBeamten, resp, nach ß. 8 des
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^ ^ 44x1008 .,. ,
Pensions-Gejetzesvom 27. Mälz 1872 bei einer Dienstzeit von 34 Jahren—^ fich aus

554.40 Mark oder gemäß tz. 9 des citirten Gesetzes auf rund 555 Mark, und die Pension der
o l 40x?92

P. Schmidt, nach denselben Bestimmungenberechnet,bei einer Dienstzeit von 30 Jahren —^

sich auf 396 Mark belaufen.
Der Provinzial-Verwaltungsrath beantragt mit Rücksicht auf die langjährigen treue»

Dienste, welche die Oberanfseherin Hammersteinund die AufseherinSchmidt der Anstalt zu Brau¬
weiler geleistet haben, der Provinzial-Landtagwolle den Genannten die ihnen vom Tage des Aus¬
scheidens aus dem Dienste vorläufig zuerkanntePension und zwar:

„der AufseherinHammersteinjährlich 555 Mark und der AufseherinSchmidt jährlich
396 Mark dauernd bewilligen."

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.

»«. !1.

Düsseldorf, den 6. September 1831.

Referat,
betreffend

die Bewillignng von laufenden NnterstüiMnam an Hinterbliebene von Beamten der
Provinzial-Arbeitsanstalt zu Vrauweller.

Der Aufseher Franz Wolle der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler ist am 18.
Dezember 1878 nach einer im AnstaltsdienstezugebrachtenDienstzeit von 23 Jahren, der Anffeher
Andreas Rüdesheim am 15. Februar 1879 nach einer Dienstzeit von 15 Jahren und der
Schustermeister Johann Kürten am 2. April 1880 nach einer Dienstzeit von 24 Jahren
verstorben.

^Der Aufseher Wölke hat nicht das geringste Vermögen hinterlassen und befindet sich
dessen Wittwe mit ihren zwei noch unerzogenenKindern in ewer sehr hülfobedürftigenLage; d,e
Wittwe Rüdesheim ist mit sieben Kindern ohne jedes Vermögen m sehr bedrängtenVerhal n.ssen
zurückgeblieben; imgleichen ist die Wittwe Kürten ohne Vermögen, alt und unterstntzungsbedürftig.
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In Anbetracht der vorstehendgeschildertenungünstigen Lage dieser Personen hat der
Provinzial-Verwaltungsrath denselben eine vorläufige Iahres-Unterstiitzung von je 108 Mark
bewilligt,wie dies bisher in ähnlichenFällen stets geschehen ist.

Da in den angegebenenVermögens-Verhältnissen keine Aenderung zum Besseren zu
erwarten ist, so beantragt der Provinzial-Verwaltungsrath:

„der Provinzial-Landtag wolle den genannten Hinterbliebenenund zwar:
1. der Wittwe Franz Wölke,
2. der Wittwe Andreas Rüdesheim,
3. der Wittwe Johann Kürten

eine fortlaufende Unterstützung von je 108 Mark pro Jahr nunmehrdauernd bewilligen."

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.

»,. 12.

Düsseldorf, den 4. Oktober 1881.

Referat,
betreffend

die Gewährung einer einmaligen Unterstützung an den Aufseher Schuch der
Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler.

Der seit dem 9. Mai 1875 bei der Provinzial-Arbeitsanstalt in Brauweiler angestellte
AufseherNikolas Schuch, welchem als praktisch hierzu befähigt, die Leitung und Beaufsichtigung
der in der Anstalt vorkommenden Maurer-, Dachdecker- und Kaminreinigungs-Arbeitenübertragen
ist, hat sich im Monat Dezemberpr. beim Besteigen der Anstaltsbächereine Verletzungdes rechten
Armes zugezogen,welche nach längerer ärztlichenBehandlung eine Operation des Armes durch
Ausschneiden des Ellenbogengelenkszur Folge hatte.

Durch die vielfachen der Operation vorhergegangenenKurversuche, wiederholteReisen des
Patienten nach Köln und Bonn behufs ärztlicher Konsultationund endlich durch einen Aufenthalt
von 60 Tagen im Spital und der Klinik zu Bonn, sind dem p. Schnch bedeutendeAusgaben,
welche sich im Ganzen auf 500 Mark belaufen, erwachsen, zu dereu Deckung dessen Einkommen
nicht ausreicht, zumal derselbe ohne Privatvermögen ist und Frau nebst fünf Kindern zu ernähren
hat. In Folge der Krankheit und der damit verbundeue» unvermeidlichenAusgaben sind die
pekuniärenVerhältnissedes AufsehersSchuch durchaus zerrüttet, und bedarf derselbe, um von der
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drückenden Schuldenlast befreit zu werden, einer außerordentlichenBeihülfe in Höhe des oben»
genannten Betrages feiner durch die Krankheit erwachfenen Auslagen.

Nach dem Zeugniß der Anstalts-Direction ist p. Schuch ein durchaus pflichttreuer uud
energischer Beamter, welcherauch nach der überstandenenOperation seinen Dienst mit Eifer und
Ausdauer versieht.

Der Provinzial-Verwaljungsrath gestattet sich unter diesen Umständen und im Hinblicke
darauf, daß der p. Schuch sich die Verletzungim Dienste zugezogen hat, den Antrag:

„der hohe Provinzial-Landtag wolle dem Aufseher Schuch in Berücksichtigungder
vorgetragenenVerhältnisseeine einmalige außerordentliche Unterstützungvon 500 Mark
aus den Mitteln des Etats der Anstalt zu Brauweiler bewilligen."

Der Prooinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.

»r. 18.

Düsseldorf, den 3. Oktober 1881.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths,

betreffend

die Bewilligung einer Beihülfe von 24 000 Mark an die Meliorationsgenossenschaft
des Alfbachthales.

Der 26. Rheinische Provinzial-Landtag hatte in feiner Sitzung vom 2. Mai 1879
(Landtags-Verhandl.Seite 49) den Antrag:

„der Landtag wolle die Bewilligung einer Beihülfe an die Meliorations-Genossenschaft
des Alfbachthalesbis zum Betrage von 60 000 Mark im Prinzip beschließen und den
Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen, aus dieser Beihülfe die zur vollständigen
Herstellung resp. Instandsetzungder Meliorations-Anlageu erforderlicheSumme auszu
zahlen, fobald der Nachweis geliefert sein wird, daß mit diesen und den eventuell
anderweit zu beschaffenden Geldmitteln die Erreichung des vorbezeichneten Zweckes in
einem dem Landeskultur-Interesseentsprechenden Umfange gesichert erscheint",

angenommen.
In Folge dessen wurde die Königliche Regierung zu Trier unter Mittheilung dieses

Beschlusses am 23. Mai 1879 ersucht, zunächst den von dem Provinzial-Lanbtage geforderten
Nachweis zu liefern.
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Die genannte Behörde legte hierauf unter dem 24. Januar 1880 die Pläne und Kosten¬
anschläge zur vollständigenHerstellungder Meliorationsarbeiten des Alfbachthales vor, welche auf
Grund örtlicher Ermittelungenund unter Berücksichtigung der durch die Hochfluth vom 31. December
1879 und 1. Januar 1880 inzwischen leider von Neuen, verursachtenSchäden aufgestelltworden
waren. Die Kostenanschläge schloffen zu einer Gesammtsummevon 63 000 Mark ab, von welchem
Betrage ein Mitglied der Genossenschaft3000 Mark übernommen hatte, so daß die von dem
Provinzial-Laudtagebewilligten60 000 Mark zur Ausführung der Meliorationsarbeiten ausreichten.
Die Königliche Regierung zu Trier beantragte hiernach, den erforderlichenNachweis als erbracht
zu erachten und die gewährte Beihülfe nach Maßgabe des Fortfchreitens der fofort zu beginnenden
Arbeiten auszahlen zu lassen. Es wurde hierbei noch insbesondere hervorgehoben, baß die schleunigste
Inangriffnahme der projektirtenArbeiten auch deshalb dringend nöthig erscheine,um den fast
ohne Ausnahme unbemitteltenBewohnern der im Meliorationsgebiet liegendenDörfer Gelegenheit
zum Arbeitsverdienst zu geben und dadurch der Entwickelung eine« bereits drohendenNothstandes
entgegen zu treten.

Der Provinzial-Verwaltungsrath trat den Ausführungen der Königlichen Regierung zu
Trier bei und befchloß demzufolge unter dem ?. Februar 1880 dem gestellten Antrage zu entsprechen.
Es wurden unter der oberen Leitung der erwähnten Behörde die Meliorations-Arbeiten begonnen
und nach deren Mittheilung vom 20. November 1880 die Arbeiten an sämmtlichenWehren den
Anschlägen entsprechend vollendet.

Schon während dieser Arbeiten wurden durch einen am 4. März 1880 niedergegangenen
Wolkenbruch Schäden verursacht, deren Beseitigung einen Mehrbetrag gegen den Kostenanschlag von
14 200 Mark erforderte. Diese Summe wurde indessen von der Genossenschaft durch ein Darlehn
aufgebracht,nachdemdieselbe hierzu durch den Erlaß der Zinsen eines dem Staate noch verschul¬
deten Kapitals in den Stand gesetzt worden war. Von der Seitens der Provinz bewilligtenBei¬
hülfe blieb noch ein Betrag von 15 720 Mark disponibel, welcherzur Wiederherstellungder Ufer¬
abbrüche zwifchen den Wehren ausreichte und im Jahre 1881 seine Verwendung finden sollte.
Die Meliorationsarbeiten tonnten hiernach in ihrer Ausführung als gesichert angesehen werden, sie
wurden indessen leider bald in unerwarteter Weise aufs Neue in Frage gestellt. Die ungewöhnlich
starken Niederschlageder Monate November und December 1880, welche in ganz Norbwest-
DeutschlanbÜberschwemmungenherbeiführten,brachten auch den meistenNebenflüssender Mosel
bis dahin unbekannteHochwafferstände.An der Als waren die Wehrkronenauf 0,80 Meter unter
den höchsten bekannten Wasserstandgelegt; am 20. und 21. Decemberwurden dieselben 1,15 Meter
hoch überströmt. Es wurde somit die Haltbarkeit der eben vollendetenBauwerke auf eine äußerst
harte Probe gestellt, welche für die anschließendenUferdämmeund Befestigungenum so gefährlicher
war, als die neu gefchütteten Erdmafseu noch des Schutzes einer festen Rasendecke und eingewach¬
sener Weidenpflanzungcnentbehrten und durch das wochenlange Negenwetter erweichtwaren. Die
Uferdeckungen sind denn auch theilweise vernichtetworden, die 5 neugebautenWehre dagegen, von
der theilwcisenZerstörung des Vorbodens bei einem Wehre abgesehen, unversehrt geblieben.
Außerdem zerstörtedie Fluth das einzige noch erhaltene ältere Wehr, verursachte unterhalb desselben
neue und vergrößerte alle vorhandenen älteren Uferabbrüche, deren Wiederherstellungin 1881
erfolgen sollte, in ganz erheblichem Maße.

Die Kosten der in Folge dieser Zerstörungenerforderlichen Mehrarbeiten stellten sich nach einer
Seitens der Königlichen Regierung zu Trier veranlaßten genaue» Veranschlagungauf 24 000 Mark.
Die Genoffenfchaft war zur Aufbringungdiefer Summe außer Stande. Anderseits erschien es nach
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den Darlegungen der KöniglichenRegierung zu Trier unbedingt nothwendig, die vorerwähnten
Arbeiten sofort auszuführen, wenn nicht weitere Schäden eintreten, der Bestand aller bisherigen
Arbeiten in Frage gestellt werden und die seit 20 Jahren gebrachten großen Opfer vergeblichsein sollten.

Angesichts dieser Nothlage hat der Provinzial-Verwaltungsrath sich für verpflichtet erachtet,
dem dringenden Antrage der Königlichen Regierung zu Trier und der Genossenschaft des Alfbach-
thales stattzugebenund die Mittel zur sofortigen Beseitigung der durch ganz unerwartete und
außergewöhnliche NaturereignisseeingetretenenBeschädigungenzu gewähren und hierdurch die so
mühsam und mit so großem KostenaufwandehergestelltenMeliorationsarbeiten vor gänzlicherZer¬
störung zu retten. Der Provinzial-Verwaltungsrath beschloß demnach,der erwähnten Genossenschaft
die Summe von 24000 Mark einstweilenals Vorschuß und zwar aus den bereiten Beständender
Centralkasse zu überweisen,demnächst aber mit Rücksicht auf die vorliegenden ganz außerordentlichen
Verhältnissedie definitiveBewilligung jener Summe als Beihülfe für die Genossenschaft bei dem
Provinzial-Landtagezu beantragen.

Mittelst jener Summe sind die zunächst erforderliche«dringendsten Arbeitenunter besonders
günstigenWitterungsverhältnissenhergestelltworden, und ist der noch bleibendeRest in oer Aus¬
führung begriffen. Die Meliorations-Arbeiten sind hiernach, wie eine eingehende Besichtigungan
Ort und Stelle ergeben hat, nunmehr soweit zum Abschlüsse gelangt, daß dieselben demnächst der
Genossenschaft übergebenwerden können, diefe dadurch in den Stand gesetzt wird, die regelrechte
Unterhaltung aus eigenenMitteln zu bestreiten und sich dadurch die Früchte der aufgewendeten
großen Mühe und Arbeit dauernd zu sichern.

Der Provinzial-Verwaltungsrath gestattet sich hiernach bei dem Provinzial- Landtage zu
beantragen, derselbe wolle beschließen:

„der Melioration« - Genossenschaft des Alfbachthales den Betrag von 24 000 Mark,
welcher derselben zur Wiederherstellungder durch die Hochfluth im December 1880
und Januar 1881 neuerdings entstandenenSchäden einstweilenvorschußweise gezahlt
wurde, als eine Beihülfe aus dem Zinsgewinne der Provinzial - Hülfslasfe definitiv
zu bewilligen".

Der PrMnzial-Vcrwaltungsmth.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtagö'Marschall.
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Str. «4.

Düsseldorf, den 3. Oktober 1881.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths,

betreffend

den Neubau der Hofgebäude auf dem Rittergute Desdorf.

Durch Beschluß des 26. Provinzial-Landtags vom 28. April 18?9 (Landtags-Verhand-
lungen Seite 33) hatte derselbe sich damit einverstanden erklärt, daß von den nach dem vorgelegten
generellen Projekte für den Neubau der Hofgebäude des Rittergutes Desdorf erforderlichen Bauten
zunächst die Kuh- und Schweinestallungcn, sowie Pferdestallungen, Schuppen und Thor, veranschlagt
zu 31 000 Mark, hergestellt würden und daß die zur Deckung der Baukosten erforderliche Summe,
soweit sie nicht aus den angesammelten Pachterträgen des Gutes gedeckt würde, aus bereiten Be¬
ständen der Eentralkasse leihweise entnommen, aus den in der Folge aufkommenden Pachterträgen
aber möglichst bald erstattet werde.

Jene Bauten wurden im Laufe der Jahre 1879 und 1880 ausgeführt und haben, ein¬
schließlich der Kosten der für dieselben nöthigen Spezialbauprojekte, sowie der Kosten des General¬
projektes für den Neubau der gesammten Hofgebäude, die Summe von 29 035 Mark 40 Pf.
erfordert. Die Kosten sind bis auf einen, Ende 1880 verbliebenen, Vorschuß von 5604 Mark
34 Pf. aus den Einnahmen des Gutes bestritten worden und wird auch jener Vorschuß noch vor
Beginn der Etatsperiode 1882/84 aus den aufkommenden Pachterträgen erstattet werden.

Die Kosten der nach dem Gesammtplane noch ferner erforderlichen Bauten waren in dem,
dem 26. Provinzial-Landtage vorgelegten generellen Projekte zu 58 000 Mark veranschlagt. Bei
der Ausarbeitung der SpezialPläne ist darauf Bedacht genommen worden, den Bau auf das
dringendste Bedürfniß zu beschränken und wurde es in Folge dessen möglich, jenen Kostenbetrag,
wie die unter dem 22. September resp. 10. November 1880 aufgestellten Pläne und Kostenanschläge
ergeben, auf 43 365 Mark zu ermäßigen.

Es erfordern:
1. das Wohngebäude nebst Anbau...........23 000 M.
2. die Scheune .................13 000 „
3. die Hofabschlußmauern, Dungstätte und Regulirung des Hofes . 5 300 „
4. für die spezielleBauleitung und Bauaufsicht 5°/° der Summe 1—3 2 065 „

Summe .^ 43 365 M.

Der Provinzial-Verwaltungsrath ist der Ansicht, daß mit Ausführung dieser Bauten nicht
länger zu zögern sei, sowohl wegen des nach den angestellten technischen Ermittelungen sehr schlechten,
zum Theil gefährlichen Zustandes der jetzigen Bauten, als auch um die Erfüllung der testamentarischen
Bestimmung, unter welcher das Gut an den Provinzialverband der Rheinprovinz überging:
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„die Errichtung einer Ackerbauschulezur Aufnahmeund Erziehung armer Waisenkinder"
nunmehr zu ermöglichen.

Wenn die seitherigenBaukosten auch aus den eigenen Einnahmen des Gutes haben be¬
stritten werden können, so erscheint es doch dem Provinzial-Verwaltungsrathe nicht thunlich, die
noch ferner erforderlichenKosten auf dem gleichen Wege aufzubringen,da die Einkünfte des Gutes
bann auf viele Jahre in Anspruchgenommen uud zur Einrichtung der Ackerbauschulenicht würden
verwendetwerden können. Der Provinzial-Verwaltungsrath ist vielmehr der Ansicht, daß es sich
empfiehlt, die erwähnte Summe in anderer Weise zu beschaffen und zwar, in Anbetrachtdes wohl¬
thätigen und gemeinnützigenZweckes der Ackerbauschule,dieselbe aus dem Zinsgewinn der Provinzial«
Hülfskasse zu entnehmen.

Hiernach gestattet sich der Provinzial-Verwaltungsrath zu beantragen:
Der Provinzial-Landtag wolle beschließen:
„a. den Provinzial-Vcrwaltuugsrath zu ermächtigen,die noch erforderlichen Bauten auf

dem Rittergute Desdorf nach den Plänen und Kostenanschlägen vom 22. September
resp. 10. November 1880 zum Gesammtkostenbetrage von 41 300 Mark ausführenzu
lassen;

d. zur Deckung dieser Kosten den Betrag von 41 300 Mark ans dem Zinsgewinne der
Provinzial-Hülfskassezu überweisen".

Der Prolnnzial-Verwaltungsmth.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtags-Marschall,

«r. ,5.

Düsseldorf, den 3. Oktober 1881.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths,

betreffend

die Bewilligung einer Beihülfe ans prooinzialstcwdischen Fonds zn den Kosten der
Räumung der unteren Niers nnd der Wiederherstelluug des Nierskanals.

Die Königliche Regierung zu Düsseldorfhat in dem anliegenden, ausführlich motivirten
Antrage vom 16. August d. I. zur Regulirung der Niers und zur Wiederherstellungdes Niers¬
kanals eine Beihülfe von 39 192 Mark aus provinzialständischen Fonds erbeten.

Dieselbe führt aus, daß die Niers auf ihrem oberen Lauf durch zwei Meliorations-
Genossenschaften in guten Stand gesetzt und für die Zwecke der Landeskulturnutzbar gemacht sei,
nicht aber auf ihrem untern Laufe, von der Mühle zu Caen abwärts. Hier wieberholtensich die
Hochfluthen;das Teerain sei versumpft,der Graswuchs versauert und das geschnittene Gras werde

20
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häufig durch da« Hochwasser weggeschwemmt. In Folge der i» deu letzten Iahreu besonders laut
gewordenen Klagen sei ein genaues Nivellement aufgenommen worden, welches ergeben habe, daß
an vielen Stellen die Sohle der Niers sich durch Auflaudung stark erhöht habe, auch die durch
die revidirte Niersordnuug vom 6. März 1769 festgesetzte Sohlenbrcite nicht mehr überall vor¬
handen sei. Die in Folge dessen aufgegebene Räumung fei, da sie durch die dazu verpflichtete»
Grundbesitzer nicht erfolgte, von der Behörde in die Hand genommen worden.

Dieselbe werde im Kreise Cleve voraussichtlich im Laufe diefes Jahres vollendet; nur auf
dem untern Laufe, wo die Niers die Grenze gegen Holland bildet, könne die Räumung erst vor¬
genommen werden, wenn eine Wassergenossenschaft auch in Holland gebildet fei, wozu die nöthigen
Schritte geschehenwürden.

Auch im Kreise Geldern sei die Räumung im Gange und es trete schon jetzt zu Tage,
daß die Durchführung einer normalen Räumung der unteren Niers von einem hervorragenden
Erfolge für die Landeskultur begleitet sein werde. Auf der bis jetzt vollendeten Räumungsstrecke
im Kreise Cleve sei der Wasserstand um 0,65 Meter gesuuken, so daß die früher stets gegen
0,15 Meter hoch überfluthcten Wiesen jetzt um 0,50 Meter über dem normalen Wasserspiegel blieben.

Die normale Räumung der Niers, durch welche allein an Wieseutcrrain eine Fläche von
1462 Hektare vor schädlichen Ucberfluthungen gefchützt werde, könne daher als eine wirkliche
Landesmclioration und als eine erfreuliche Bereicherung des Nationalvermögens bezeichnet werden.
Anderseits aber sei die Aufbringung der auf 72194 Mark ermittelten Kosten eine sehr schwere
Belastung der zur Räumung verpflichteten Grundbesitzer. Diese Kosten würden gemäß der Niers¬
ordnuug und dem Herkommen nach Maßgabe eines für jeden Gemeindebezirk aufgestellten Katasters
auf die der Ueberschwemmung unterliegenden Grundstücke vertheilt und stiegen in den am stärksten
belasteten Gemeinden bis auf 563°/« des Katastral»Reinertrages.

Werde der in Folge der letzten Regenjahre geringe Ertrag der Nierswiesen, die große
Belastung der Grundbesitzer mit Grund-, Gemeinde- und Schulsteuer in Betracht gezogen, so
erscheine die Ansicht gerechtfertigt, daß das Marnnum des Beitrages der Pflichtigen Grundstücke
mehr als 150°/o des Katastral-Neincrtragcs nicht übersteigen dürfe.

Werde diefes festgehalten, dann würde der diesen Prozentsatz übersteigende Betrag, welcher,
wie in einer dem Antrage der Königlichen Regierung beigefügten statistischen Uebersicht für die
einzelnen Kreise und Gemeinden näher nachgewiesen wird, eine Oesammtsumme von 31 692 Mark
erreicht, als Beihülfe zu gewähren fein.

Neben der Räumung der Niers sei die Wiederherstellung des von Geldern zur Maas
geführten Nierskanals, welcher die Hochwafser der Niers aufnehmen, zur Maas ableiten foll und
hierdurch eine ganz erhebliche Entlastung der unterhalb gelegenen Grundstücke von den Hochfiuthen
bewirkt, als ein unabweisbares Bedürfniß zu bezeichnen.

Die Kosten der ersten Anlage dieses Kanals seien von den Geldern'schen Landständen
bestritten, die Unterhaltungskosten aber auf die Niersbeerbten umgelegt worden. Letztere hätten die
Zahlung vielfach verweigert, und jetzt fei der Kanal in Verfall gerathen. Die Kosten der Wieder¬
herstellung würden 15 000 Mark betragen und hiervon höchstens 7500 Mark von den schon schwer
belasteten Grundbesitzern der Niersniederung aufgebracht werden können, fo daß auch hier eine
Beihülfe aus vrovinzialständischen Fonds und zwar die Summe von 7500 Mark erbeten werden
müsse, um die Verwirklichung dieser Landesmelioration zu erreichen.

Würden die beantragten Beihülfen bewilligt, so würden die Betheiligten in der Lage sein
und event, dazu angehalten werden können, in Zukunft die regelrechte Unterhaltung der Wasferläufe
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ohne fremde Beihülfe selbst zu bewerkstelligen. Die Regierung fei gesetzlich befugt und werde in
Zukunft nicht unterlassen, dafür zu forgen, daß fowohlder Niersfluß als auch der Kanal durch
die Adjacentenund die Besitzer des Ueberfchwemmungsgebietesregelmäßig in Stand gehalten werde».

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat die vorstehenden Anträge einer sorgfältigenPrüfung
unterworfen und ist zu der Ansicht gelangt, daß unter den obwaltenden, von der Königlichen
Regierung zu Düsseldorf in so eingehender Weise dargelegten Verhältnissen, eine Beihülfe aus
provinzialständifchen Fonds sowohl für die Nicrsregulierung, als anch für die Wiederherstellungdes
Nierskanals und zwar in den von der Königlichen Regierung zu Düsseldorfbeantragten Beträgen
sich empfehle.

Der Provinzial-Verwaltungsrath gestattet sich hiernach zu beantragen:
„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen,zu deu Kosten der Räumung der untern
Niers und der Wiederherstellungdes Nierskanals eine Beihülfe von 39192 Wart
aus dem Zinnsgewinne der Hülfskaffezu bewilligen".

Der Prolünzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird.

Landtags-Marschall.

Antrag
der

Königlichen Regierung zu Düsseldorf,
betreffend

die Bewilligung einer Beihülfe aus Proviuzml-Fouds zu deu Kosten der Räumung
der unteren NierS nnd der Niederherstelluug des Niers-Kanals.

Unter den linksrheinischen Gewässerndes Regierungsbezirks Düsseldorf ist das bedeutendste
die Niers. Auf dem oberen Laufe bis zur Mühle bei Caen im Kreife Geldern ist die Niers
durch zwei Meliorations-Genossenschaftenin guten Stand gesetzt und für die Zwecke der Landeskultur
nutzbar gemacht.

Anders steht es aber in dem unteren Niersthale von der Mühle zu Caen abwärts bis
zur Einmündung der Niers in die Maas. Hier wiederholensich die Ueberfluthungen,fo oft stärkere
atmosphärischeNiederschlägeeintreten und selbst bei gewöhnlichemWasserstande stehen an der
Niers viele Wiesen bis zu 0,,5 Meter unter Wasser. In Folge der Versumpfung ist daher der
Graswuchs versauert, und das geschnittene Gras wird häufig durch das Hochwasser weggeschwemmt.

Zwar hat die Rcvidirte Niersordnuug vom 6. März 1769 (republizirt im Regierungs-
Amtsblatt pro 1868 S. 237) die jährliche Auskrautung und Räumung angeordnet(§§. 6 bis 9),
auch wegen der innezuhaltenden Breite und Tiefe des Flusses (§. 1) Bestimmung getroffen,
allein eine Normalisirung der unteren Niers hat niemals stattgefunden, und in Ermangelung

20*
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genügender Nivellements sowie bei dem Mangel einer einheitlichenOrganisation und Leitung
konnten auch die vorgenommeneu Grundräumungen nicht von durchgreifendem Erfolge sein. Es
konnte daher nicht ausbleiben, daß der Fluß im Laufe der Zeit mehr und mehr verwilderte, und
daß Sandbänke und Uferanwiichse entstanden, welche dem freien Wasserlaufehinderlichwurden.

In den nassen Jahren 1878 bis 1880 wurde ein großer Theil des Graseinschnitts der
Nierswiesendurch das Hochwasser weggeschwemmt, und in Rücksicht auf die laut werdenden Klagen
sah die Regierung sich bestimmt,ein genaues Nivellementder Nicrs nebst Querprofilen aufnehmen
zu lassen. Es ergab sich, daß an vielen Stellen die Sohle der Niers sich durch Auflandung start
erhöht hatte, und daß auch die durch die Revidirte Niersordnung vom 6. Mär; 1769 festgesetzte
Sohlenbreite nicht mehr überall Vorhände» war. Den Besitzern der im Inundationsgebiete
belegenen Grundstücke mußte deshalb aufgegebenweiden, nach Maßgabe der technischen Vorarbeiten
die Räumung vorzunehmen, und nachdem die Mehrheit der Niersbeerbten sich nicht bereit erklärt
hatte, die Arbeit selbst in die Hand zu nehmen, wurde dieselbe (gemäß §. 7 aä l. der Revidirten
Niersordnung) seitens der Behörde ins Werk gesetzt, und zwar in der Art, daß theils sogenannte
Handdrehbagger,theils Sackbagger angewendetwurden.

Im Kreise Cleve wurde im August v. I. mit der Arbeit begonnenund es steht anzu¬
nehmen, daß dieselbe noch vor dem Schlüsse dieses Jahres werde beendigt sein. Nur auf der
untersten Strecke, auf welcher die Niers die Landesgrenzezwischen Preußen und Holland bildet,
tonnte diesseits mit der Räumung noch nicht vorgegangenwerden, weil die holländischen Adjacenten
nach Lage der Gesetzgebung zu der durch den Staatsvcrtrag vom 5. Oktober 1847 (Amtsblatt«
Bekanntmachungvom 25. April 1853, Amtsbl. S. 217) vorgesehenen Räumung nicht verpflichtet
sind, und die niederländische Behörde es daher für erforderlicherachtet hat, zunächst zur Bildung
einer Wafsergenosfenschaft zu schreite«. ErheblicheNachtheilefür das oberhalb belegene Preußische
Niersgebiet sind aus dieser Verzögerungzwar bisher nicht erwachsen,die Regierung wird aber
den niederländischen Behörden gegenüberdarauf dringen und nöthigfalls diplomatische Vermittelung
dahin in Anspruch nehmen, daß auch auf niederländischem Gebiete die Räumung der Niers alsbald
ins Wert gesetzt werde.

Im Kreise Geldern ist die Räumung auf vier verschiedenenStrecken des Flusses ebenfalls
im Gange, bei dem großen Umfange der Arbeit kann dieselbeaber erst bis zum Frühjahr 1882
beendigtwerden.

Schon jetzt tritt aber zu Tage, daß die Durchführung einer normalen Räumung der
unteren Niers von einem hervorragendenErfolge für die Landeskultur begleitet fein wird. Wie
der Melioration«-BauinspektorGravenstein unter dem 13. August d. I. berichtet hat, ist auf der
untersten, jetzt vollendeten Räumungsstrecke im Kreife Cleve von der Villermühle abwärts bis zu
der mit Holland gemeinsamen Flußstrecke der Wasserstand in Folge der Räumung um 0,65 Meter
gesunken; so daß die angrenzenden Wiesen, welche früher stets gegen 0,i» Meter hoch unter Wasser
standen, jetzt um 0,»« Meter über dem normalen Wasserspiegel liegen. Die auf dieser Strecke
aus der Niers gebaggerten6900 Kubikmeter Sand sind durch die Adjacenten auf eigene Kosten
über die Wiesen ausgebreitet worden und werden somit zu deren Erhöhung und der Verbesserung
des Graswuchsesdienen. Die von den Ueberfluthungenunmittelbar betroffeneFläche der Wiesen
berechnet sich

im Kreise Geldern auf 1140 Hektare,
Cleve „ 322

Zusammen . . 1462 Hektare.
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Aber auch die Nckerländereiendes Niersthals, welche zwar nicht den Neberfluthungen
ausgesetzt, ihrer niedrigen Lage wegen aber an zu hohem Stande des Grundwassers leiden und zu
Eisensteinbildungenneigen, werden durch die Senkung des Wasserspiegelsim Niersflusse eine
wesentliche Verbesserungerfahren.

Darf die normale Räumung der Niers daher als eine wirkliche Landesmelioration, als
eine erfreuliche Bereicherung des Nationalvermögens bezeichnet werden, so ist andererseits doch
nicht zu verkennen, daß die Aufbringung der auf rund 72 200 Mark sich belaufendenKosten der
Räumung den Verpflichtetenzum schweren Bedrucke gereicht, ja für einen Theil derselben kaum
erschwinglich ist. Wir dürfen hierzu nicht unbemerkt lassen, daß angesichts der begründeten
Beschwerdenüber die von Jahr zu Jahr stärker auftretendenNeberschwemmungen und den dadurch
verursachtenSchaden die Aufsichtsbehörde sich nicht entziehen konnte, die Vorschriftender Revidirten
Niersordnung in Vollzug zu fetzen und die verpflichteten Grundbesitzernach Maßgabe des Gesetzes
zur Erfüllung ihrer Obliegenheit anzuhalten.

Die Vertheilnng der Kostenerfolgt gemäß §. 7 aä d der Revidirten Niersordnung und
nach dem Herkommen dergestalt, daß die Besitzer aller der Inundation unterliegendenGrundstücke
nach Maßgabe eines für jeden Gemeindebezirkaufgestellten Katasters herangezogenwerden und
die angeschlossene statistischeUebersicht läßt ersehen, wie hoch die Belastung in den einzelnen
Gemeindebezirtensich beziffert. Danach übersteigen die Räumungskostenden Katastral- Reinertrag
der Pflichtigen Grundstücke in 6 Gemeinden des Kreises Geldern und in allen betheiligten Gemeinden
des Kreises Eleve, und sie erreichenin den am stärksten belastetenGemeinden:

l Wissen ...... 343
Weeze ...... 563
Calbeck ...... 53?
Goch ...... 254
Asperden .....
Kessel ......

Nergena ...... ^433
Hommersum ....
Pfalzdorf (untere Strecke)

und nach der Fläche berechnet, entfallen auf 1 Hektar Mark in Wissen: 82,8», Weeze: 143,4,,
Calbeck: 120,»s, in Goch: 57,2? und in den anderen, oben genannten Gemeinden deö Kreises
Eleve: 83,54. Wie hart Einzelne der Niersbeerbten von diesen Beiträgen betroffen werden, davon
liefert einen schlagenden Beweis der Ackerer Paal zu Calbeck, Kreises Geldern. Derselbe besitzt
einen Ackerhof von 85,?« Hektare mit einem Katastral-Reinertrage von 2211,»» Mark und einer
Schuldenlast von 36 000 Mark, er ist zur ersten Stufe der Einkommensteuerveranlagt und muß
zur Räumung der Niers jetzt 1933,4i Mark beitragen.

Wird in Betracht gezogen, daß die Nierswiesen während der letzten regenreichen Jahre
kaum uennenswerthe Erträge abgeworfen haben, wird ferner erwogen, in welchem Maße die
Besitzer mit Grundsteuer sowie mit Gemeinde-und Schulsteuern belastet sind, so dürfte die Ansicht
nicht ungerechtfertigterscheinen,daß dieselben ohne schweren Bedruck nicht im Stande sind, mehr
als den 1 ^fachen Betrag (150 Prozent) des Katastral-Reinertrags der Pflichtigen Grundstückezu
den Räumungskostenbeizutragen.

Neben der Räumung der Niers muß aber gründlicheWiederherstellungdes von Geldern
direkt zur Maas geführten Niers-Kanals als ein unabweisbares Bedürfniß bezeichnetwerden.

im Kreise Geldern

im Kreise Eleve

Prozent des Katastral-Reinertrags
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Dieser Kanal wurde in den Jahren 1770 bis 1780 auf Anordnung König Friedrich des Großen
angelegt,um die Hochwasserder Niers bei Geldern aufzunehmen und auf abgekürztem Wege in
die Maas zu leiten. Der Niersfluß hat von der Miihle zu Geldern bis zur Einmündung in
die Maas bei Gennep bei einer Längcnausdehuung (einschließlich der Biegungen) von 62,68 Kilo¬
meter ein Gefalle von 16,8 Meter (— 53 Fuß 6 Zoll), mithin pro Kilometerein durchschnittliches
Gefalle von 0,2«5 Meter, und diefes geringe Gefalle wird in feiner Wirkung noch gehemmtdurch
10 Wassermühlen,deren 6 im Kreise Geldern (in der Stadt Geldern und abwärts bis zur Kreis»
grenze), im Kreise Eleve 3 und auf holländischem Gebiete zu Gennep 1 belegen sind. Es war
daher für die Abwendung der wiederkehrenden Uebcrfluthungenvon eminenter Bedeutung, daß
62,63 Kilometer(8'/» Meilen) oberhalb der Einmündung der Niers in die Maas ein Durchstich
zur Maas angelegt wurde, welcher auf dem weit kürzerenWege von nur 13 Kilometer (im Ver¬
gleiche zu obigen 62,«8 Kilometer)bei einem Gefalle von 1,oi Meter pro Kilometer— also einem
viermal stärkerenGefalle als demjenigender unteren Niers — und noch dazu durch kein Stau¬
werk unterbrochen,das Hochwafferaufnahm und das Flußgebiet unterhalb Geldern davon entlastete.
Der Königliche Ban-Inspektor Radhoff hat beobachtet,daß bei einem Hochwasserstande von 1,uo
Meter Tiefe im Kanal die mittlere Geschwindigkeit des Wassers 0,» Meter pro Sekunde beträgt,
und er berechnet danach, daß in einem Tage (24 x 60 x 6) ^ 8640 KubikmeterWasser durch
den Kanal abgeführt werden. Von diefer Wasfermasse werden die unterhalb der Geldernschen
Mühle an der Niers gelegenen Grundstücke*)frei gehalten.

Die Kosten der ersten Anlage des Kanals wurden von den Geldernschen Lanbständenaus
der sog. Onraets-Kasse, einem ursprünglich zur Tilgung der Landesschulden geschaffenen ständischen
Dispositionsfonds,gedeckt.

Ueber die Unterhaltung des Kanals wurden bei dessen Anlage keine Bestimmungen
getroffen. Nach dem vorliegenden,allerdings lückenhaften Attenmaterial hat es den Anschein, daß
in der Folge die Adjacentenhierzu herangezogenwurden. Da dieselbenaber keinerleiNutzen von
dem Kanäle hatten, so war es schwierig, sie zur Räumung anzuhalten, und unter der Fremd¬
herrschaftgerieth der Kanal gänzlich in Verfall, zum großen Nachtheile aller Grundbesitzerim
untern Niersgebiete.

In richtiger Würdigung der Bedeutung dieser Meliorationsanlage ließ daher die Regierung
in den Jahren 1826 und 182? die Kanalschleuse bei Geldern erneuern und den Kanal selbst auf
Grund eine« Nivellementswieder austiefen, während die Kosten — welche vorläufig von einigen
Gemeindendes Kreifes Geldern vorgeschossen waren — nach einem demnächstangelegten Ueber-
schwemmungs-Katllster auf die Niersbeerbten in den Kreisen Kempen, Geldern und Eleve umgelegt
wurden. Der Umlagemoduswurde aber Gegenstand zahlreicherBeschwerdenund erst im Jahre
1850 wurde dem langwierigenStreite dadurch ein Ende gemacht, daß das Königliche Ministerium
die verausgabten Kosten im Betrage von 426? Thlrn. 11 Sgr. 3 Pf. auf die Staatskasse
übernahm.

Seitdem ist der Kanal wiederumin Verfall gerathen, weil die wenig vermögendenAdja¬
centen sich auf eine jährliche Auskrautung beschränkten und zu einem Mehreren auch wohl kaum
im Stande waren. Eine durch den KöniglichenMeliorations-Bauinspeltor Gravenstein vorge>

*) Genau nenommen nur die oberhalb der Villermühle, im Kreise Cleue (der untersten der preußischen
Niers-Mühlen) belesenen Grundstücke. Auf der untersten Strecke der Niers, abwärts der Villermühle wird eine
Entlastung durch den Niers-Kanal inchl mehr anzunehmen sein, weil hier bei hohem Wasserstande ein Rückstau durch
die Maas verursacht wird.
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Uommene Untersuchung hat mm ergebe»,daß der Kanal auf der Strecke von Geldern bis „Kobes
an de Brück" (ca. 7500 Meter) zwar in Bezug auf feine Ufer ziemlich gut erhalten, indessendoch
einer Vertiefung der Sohle dringend bedürftig ist, während er von da ab bis zur holländischen
Grenze (etwa 2500 Meter) sich in einem Zustande der Verwilderungbefindet, da die in den
Haidebodentief eiugeschnittenen Uferböschungen zum Theil herabgestürztsind, und das Profil des
Kanals durch Untiefen, Inseln und Uferanwüchse wesentlich beengt ist.

Die Kosten der Wiederherstellung des Nierskanals sind durch den Königlichen Bau-Inspektor
Nadhof zu Geldern überschläglich berechnet auf 15 000 Mark.

Den Nierskanal wieder hergestelltund dauernd erhalten zu sehen, ist für die Grundbesitzer
der ausgedehnten Niederung des Niersflusses von Geldern abwärts bis zur Landesgrcnzeeine
Lebensfrage, allein durch die im Werke begriffeneNegulirung des Niersflufses sind dieselben in
solchem Maße belastet, daß sie zu den Kosten des Kanals nicht mehr als die Hälfte des veran¬
schlagten Betrags aufzubringen vermögen. Die Realisirung dieser dringend nothwendigenLandes-
melioratiou ist daher abhängig von einer Beihülfe der Provinz im Betrage von 7500 Mark.

Gestütztauf die vorstehend dargelegteSachlage erachten wir es für angezeigt, die zahl¬
reichen, auf Erwirkung einer Unterstützungaus den Mitteln der Provinz bei uns eingegangenen
Anträge dahin zu befürworte«:

Ein hoher Provinzial-Landtagwolle geneigen,aus den zur Verfügung stehenden Ueber-
schüssen der Provinzial-Hülfskassean Beihülfen (», tonäs psräu) zu bewilligen:

^. zur Negulirung der Niers:
1. im Kreise Geldern .............. 17 951 M.
2. im Kreise Eleve ............... 13 741 „

L. zur Wiederherstellungdes Niers-Kanalö......... 7 500 „
im Ganzen . . ^Ml92"M

Wird die erbetene Beihülfe bewilligt, und damit die Möglichkeitgewährt, sowohl die
untere Nierö als auch den Niers-Kanal gründlich in Stand zu setzeu, so werden die Bethciligten
in der Lage sein, und nöthigenfalls dazu angehalten werden können, in Zukunft die regelrechte
Unterhaltung dieser Wasserläufeohne fremde Beihülfe fclbst zu bewerkstelligen.

Im Kreise Eleve hat die überwiegende Mehrheit der Niersbeerbten neuerdings sich bereit
erklärt, auf Grund des Gesetzes vom 1. April 1879 (G.-S. S. 29?) behufs Räumung der Niers
zu einer öffentlichen Wasscrgenossenschaft sich zu vereinigen, und die Konstituirungdieser Genossen¬
schaft steht in nächsterZeit bevor. Im Kreise Geldern haben die Betheiligten sich bisher zwar
abwehrend verhalten, allein, wenn auch eine Genossenschaft dort nicht zu Stande kommen follte, so
würde doch die NevidirteNiersordnung vom 6. März 1769 eine ausreichende Handhabe darbieten,
die ordnungsmäßigeGrundräumung der Niers in jeoem Jahre zur Ausführung zu bringen.

Auch die Unterhaltung des Niers-Kanals ist gesetzlich fundirt. Dieser Kanal ist ein unent¬
behrlichesSupplement der untern Niers zur Ableituug des Hochwassers,und es unterliegt daher
keinem Zweifel, daß derselbe die Funktion eines „Zwangs- und Nebengrabens" der Niers versieht.
Der §, 8 der RevidirtenNiersordnung bestimmtnun, daß es mit der Räumung der Zwangs- und
Nebengräben eben so gehalten werden soll, wie mit der Räumung des Flusses selbst. Nach §. 7
l»,ä o a. a. O. sind aber zur Räumung der Niers nicht allein die Anlieger, sondern alle diejenigen
pro rats, beizutragenverbunden,welche von „den Ueberschwemmungen betroffen werden". Da nun
der Niers-Kanal dazu dient, die Abjacentender Niers von Geldern abwärts vor den Ueberschwem¬
mungen der Niers zu schützen, so dürfte es gerechtfertigt sein, diese Besitzer auf Grund der oben
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angezogenen Bestimmungen auch zur Räumung des Niers-Kanals anzuhalten. Es liegt auch ein
Präcedenzfall vor, welcher diese Rechtsauffassung bestätigt. Mittelst Erlasses vom 17. April 1806
verordnet der Unterpräfekt des Arrondissements Eleve eine allgemeine Reinigung der Niers und
ihrer Abzugsgräben, und unter den letzteren wurde der Niers-Kanal besonders namhaft gemacht.
In Folge dessen wurde in einer Generalversammlung der Maires des Arrondissements, sowie der
beteiligten Grundeigenthümer und Müller laut Protokoll vom 20. Juni 1810 konstatirt, daß die
Reinigung der Zuggräben, und somit auch des Niers Kanals, denselben Normen unterliege, wie die
des Niersflusses selbst. Aeußerstenfalls wird aber das auf der linken Rheinseite noch in Geltung
stehende französische Gesetze betr. die Räumung der Kanäle mw nicht schiffbaren Flüsse vom
4. Mai 1803 (I^oi rolativs au onr«,AL ä«8 oan«.nx st riviers» nou uaviAHlilss, 14 Aor6»1 XI)
— abgedruckt bei Daniels IV, 464 und bei Illing Handbuch II, S. 206 — eine rechtliche Grund¬
lage abgeben, die Verpflichtung zur Räumung des Niers-Kanals im Verwaltungswege neu zu regeln
und Festsetzung dahin zu treffen, daß diese Verpflichtung denjenigen Grundbesitzern, welche von dem
Kanäle Nutzen haben, nach Verhältniß dieses Nutzens auferlegt wird.

Es kann hiernach keinem rechtlichen Bedenken unterliegen, daß die Niersbeerbtcn abwärts
Geldern, deren Grundstücke durch den Niers-Kanal vor Überschwemmungen geschützt werden, zur
Instandhaltung des Kanals beitragspflichtig sind.

Die Regierung ist daher in der Lage und wird in Zukunft nicht unterlassen, dafür zu
sorgen, daß sowohl der Niersfluß als auch der Kanal durch die Adjacenten und die Besitzer des
Inundationsgebietes regelmäßig in Stand gehalten werden, damit der Wiederkehr ähnlicher
Kalamitäten vorgebeugt werde.

Was endlich die Verwendung der erbetenen Beihülfen betrifft, so würde dieselbe, soviel
die Räumung der Niers im Kreise Eleve betrifft, der in der Bildung begriffenen Wassergenossen¬
schaft überlasten wereen können.

Der übrige Betrag der Beihülfen dürfte dagegen der unterzeichneten Regierung zu über¬
weisen sein, da sowohl die Räumung der Niers im Kreise Geldern als auch die Instandsetzung
des Niers-Kanals gemäß §. ? aä l und resp. ß. 8 der Revidirten Niersordnnng der Ausführung
durch die Behörden unterliegen.

Düsseldorf, den 16. August 1881.

Königliche Regierung,
v. Hagemeister.
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Unl«st« H^

Statistische Uebersicht
über

das Inundationsgebiet der Uiers
und zwar

^. im Kreise Geldern von Caen bei Straelen bis zur Grenze des Kreises Cleve.

L. im Kreise Cleve bis zur holländischenLandesgrenze.

21
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Nr.

Ztamen
der

Wers-Gemeinden.

1 Straelen . . .

2 Pont . . . .

3 Nieukerk . . .

4 Gelbern . . .

5 Veert . . . .

6 Capellen . . .

7 Wetten . . .

8 Kevelaer . . .

9 Winnekendonk

10 Kervendonk . .

11 Wissen. . . .

12 Weeze. . . .

13 Calbeck . . .

Insgesammt

An¬
zahl
der

Niers-
beerb-

ten.

Des

Inundatisns-
gebiets

Katastral-
Reinertrag

Größe

Hektar,

Betrag
der

veran¬
schlagten

Räu-
mungs-
tosteu,

6

Auf
1 Heb

tar

Auf
1 Mark

Katastral-
Rein¬
ertrag

entfallen
Räumungskosten

7

1 V2-

facher
Kata-

stral-
Rein-

ertrag.

9

Die Räu-
mnngs»

kosten über¬
steigenden
1'/»fachen
Katastral-
Reinertrag

um

10

^. Kreis

131 257,40 6 798 3 810 14,80 0,56 — —

73 177,3? 7 240 5 856 33,03 0,81 — —

81 131,16 3 520 264 2,01 0,0? — —

34 25,75 1068 318 12,34 0,30 — —

29 56,68 196? 1248 22,02 0,63 — —

1 29,67 1144 282 9,50 0,24 — —

53 141,09 4 804 9 450 66.98 1,9? 7 206 2 244

57 64,92 1 556 2 238 34,47 1,44 — —

21 32,31 1003 1524 47,16 1,52 1504 24

3 9,64 181 36 3,73 0,20 — —

10 101,80 2 460 8 430 82,81 3,43 3 690 4 740

6? 65,56 1670 9 402 143,41 5,63 2 505 6 89?

6 46,65 1047 5 616 120,39 5,37 1570 4 046

566 1 140,00 34 458 48 474 42,52 1,41 16 475 17 951

Dnrchsch nttsscch,

163

Betrag der für 1881/82 veranlagten Prozentsätze
der

Kommunalsteuer-Zuschlägezu
Grund-^Ge- l «^. l Ein- l Ge- l Ins-
"""'"' j bände- j Klaffen-^„,m^ werbe- j gesammt den

Steuer direkten Staatssteuern.

^ ^ ^ ^ ^ ^ °/°.
ii 12 13 14 15 16 i?

Geldern.

10 825

3 304

6 038

1339

1781

5 582

5 496

3 212

8112

4 644

4 233

7 460

2 216

64 242

2 801

421

1498

7118

398

958

705

2 15?

1038

401

409

1 128
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19 201

11262

1653

6 246

14415

134?

4 062

3 306

7 920

3 741

1431

1423

4 083

694

61673

1260

828

684

7 182

90

1494

450

1512

1206

342

1476

468

90

17 082

2 625

315

1160

6 450

318

573

423

2 96?

642

66

249

75?

30

16 575

28 773

6 521

15 626

36 504

3 934

12 669

10 470

17 768

14 739

6 884

7 790

13 896

3199

178 773

s Klaffen- und Einkommensteuer
/ Grund- und Gebaudesteucr .
s Gewerbesteuer......

Klassen-und Einkommensteuer

Klassen«und Einkommensteuer
Gewerbesteuer......
Klassen-und Einkommensteuer
Grund- und Gebäudesteuer .
Gewerbesteuer......

Klassen- und Einkommensteuer

/ Klassen»und Einkommensteuer
> Gewerbesteuer......

/ Klaffen- und Einkommensteuer
^ Gewerbesteuer......
/ «lassen- nnd Einkommensteuer
> Gewerbesteuer......
/ Klaffen- uud Einlommcusteuer
X Gewerbesteuer......
/ Klassen- und Einkommensteuer
X Gewerbesteuer......
/ Klassen-und Einkommensteuer
> Gewerbesteuer......
l Klassen-und Eiukommensteuer
^ Gewerbesteuer......

/ Klassen-und Einkommensteuer
> Gewerbesteuer......

185.
100.
12'/»

1.04.

145.
72,50.
192.
150.
25

148,

93.
24.

124.
62.

105.
52,50.
117.
29.

134.

144.
36.

141.
35.

135.
34.

21'
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Nr.

Uamen
der

Wers-Gemeinden.

An¬
zahl

Des

In«ndattons-
der gebiets

Niers-
beerb-
ten.

Größe.
Hektar.

Katastral-
Reinertrag.

3 4 5

Bettag
der

veran¬
schlagten

Riiu-
mungs-
tosten.

6

Auf
1 Hek¬

tar

Auf
iMark
Katastral»

Rein¬
ertrag

entfallen
Räumungskosten

7 8

1 !/«.
facher
Kata-
stral-
Rein-
ertrag.

9

Die Mu-
mungs«

lostenüber¬
steigen den
1'/, lachen
Katastral-
Reinertrag

um

10

L. Kreis

Goch

erden.

Kessel

Nergena

Hommersum

6 Pfalzdorf . . .
! an der untern Niers
^ unttrAsperdenllltastrirt

^ Pfalzdorf. . . .
an der oberen Niers

Se. L. Kreis Cleve

Hierzu
Se. ^. Krs. Geldern

Summe .

144 108,4? 2 441,67 6 200 57,3? 2,54 3 662 2 538

4? 55,33 1 380,00

2? 22,49 382,00

120 80,0? 1 365,00 >17 000 83,54 4,33 5 881,5 11118,5

14 33,61 534,00 z

6 12,08 260,00

1 9,73 291,00 520 53,45 1,78 436,5 84,5

359

566

321,78

1140,00

6 653,67

34458,00

23 720

48 474

74,13 3,5? 9 980

16 475

13 741

Dulchschnittssatz

42,52 l 1,41 17 851

Durchschnittssatz

925 1 461.78 41111,6? 72194 49,39 s 1,76 26 455 31692

Durchsch
!
nittssatz.
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Betrag der für 1881/82veranlagten

Grund- Gebiiude-̂ V^I Ein-j Ge- Ins-
«"»üen- hy,M,^ werbe- s gesammt

Steuer

ii 12 13 14 15 16

Prozentsätze
der

Kommunalsteuer-Zuschlägezu den
direkten Staatssteuern

°/°.
1?

G l e v e.

4017,78 5 666,00 11394 6 120 6 054 33 251,78

4170,00 518,00 2 265 270 180 7 403,00

?1 837,00 446,00 1680 90 381 4434,00

1 394,00 175,00 1233 — 90 2 892,00

>8 182,73 1 410,70 5 070 720 483 15 866,43

19 601,51 8215,70 21642 7 200 7188 63 847,21

64 242,00 19 201,00 61673 17 082 16 575 178 773,00

83 843,51 27 416,70 83 315 24 282 23 763 242 620,21

s Grund-, Gebäude-,Klassen-und
< Einkommensteuer ..... 154
^ (Die Gewerbesteuerist umlagefrei.)

l Grund, Gebäude-, Klassen- und
< Einkommensteuer ..... 156.
^ Gewerbesteuer....... 50.

Grund- und Gebäudesteuer . . 275.
Klassen»und Einkommensteuer . 73.
(Die Gewerbesteuerist umlagefrei.)

l Grund- und Gebäudesteuer . . 172.
< Klassen-und Einkommensteuer . 44.
l. (Die Gewerbesteuerist umlagefrei,)

i Grund-, Gebäude., Klassen»und
< Einkommensteuer ..... 160.
«^ Gewerbesteuer....... 25.
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»r. 1«.

Düsseldorf, den 3. Oktober 1881.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths,

betreffend

die Bewilligunglwu Beihülfen ans promuzialständischenFonds zuul Ersah der durch
Frost im Winter der Jahre 1879>80 nnd 1880181 an den Obstbanmpflanzungenin

der Rheinprooinz entstaildenen Verluste.

Die Königliche Regierung zu Trier hatte unter dem 11, Januar 1881 eine Beihülfe von
15 000 Mark aus provinzialständischcn Fonds beantragt, um die in den nördlichenKreisen ihres
Bezirkes durch die außergewöhnlichstarken Fröste im Winter des Jahres 1879/80 entstandenen
großen Verluste an Obstbäumen einigermaßenzu ersetzen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath war der Ansicht, daß die ihm zur Verfügung stehenden
Geldmittelnicht hinreichen würden, um hier mit durchschlagendem Erfolge helfend einzutreten,
zumal die zu gewährende Hülfe nicht auf den RegierungsbezirkTrier beschränktbleiben könne,
sondern auf die ganze Provinz ausgedehnt werden müsse, deren Obstbanmpflanzungenin sämmtlichen
Bezirken mehr oder weniger vom Froste beschädigt worden seien. Er beschloß daher, auch in den
andern Regierungsbezirkendurch Vermittelung der betreffenden Königlichen Regierung Erhebungen
über den Umfang der anch in diesen Bezirken eingetretenenVerlusteanzustellen und demnächst
von dem Provinzial-Landtagedie Bewilligung einer Beihülfefür den Bereich der ganzen Provinz
zu beantragen.

Nachdemder Eingangs erwähnte Antrag der Königlichen Regierung zu Trier den übrigen
Regierungen der Provinz mitgetheilt worden war, haben jene Erhebungen stattgefunden und, unter
Berücksichtigung der durch die außergewöhnlicheKälte des Winters 1880/81 entstandenen neuen
Verluste, bezüglichderen auch von der Königlichen Regierung zu Trier eine weitere Mittheilung
gemacht wurde, das nachstehende Resultat geliefert:
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I. Regierungsbezirk Trier.
1. Aepfel und Birnen ....
2. Kirschen .......
3. Sonstiges Steinobst. . . .
4. Nüsse ........

zusammen

II. Regierungsbezirk Koblenz.
1. Aepfel und Birnen ....
2. Kirschen .......
3. Sonstiges Steinobst ....
4. Nüsse ........

zusammen

III. Regierungsbezirk Köln.
1. Aepfel und Birnen ....
2. Kirschen .......
3. Sonstiges Steinobst. . . .
4. Nüsse ........

zusammen

IV. Regierungsbezirk Aachen.
1. Aepfel und Birnen ....
2. Kirschen .......
3. Sonstige« Steinobst. . . .
4. Nüsse ........

zusammen

Es waren

vorhanden:

Davon
durch Frost
vernichtet:

oder
°i°:

1 375 355 251183 18,»
180104 36 064 20
58? 308 203 488 34,«

90 435 19 266 21,»
2 233 202 510 001 22,8

82? 448 153 355 18,»
141618 21169 14,«
715 426 278 329 38,9

70 836 10 049 14
1 755 328 462 902 26,4

573 874 25 298 4.°
101450 4 938 4,9
681552 26 394 3,9

22 491 1584 7
1379 36? 58214 4,«

549 478 17 357 3,2
60 527 2 071 3,4

23? 339 8 625 3,«
22 252 862 3,9

869 596 28 915 3,2

V. Regierungsbezirk Düsseldorf.

In dem RegierungsbezirkDüsseldorf hat eine spezielle Zählung der Bäume nur in den
Kreisen Gladbach, Grevenbroich,Kempen,Lennep,Mors, Neuß und Solingen stattgefunden.

Dieselbe hat ergeben bei einem Obstbaumbestcmde von:
1. Aepfeln und Birnen ..... 443 121
2. Kirschen .........70683
3. Sonstigem Steinobst ..... 267 444
4. Nüssen ........ - 18?52

Zusammen . . 800000
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einen Verlust von 38 515 Stück oder 4,3°/«. Da diese Kreise etwa ^ des ganzen Regierungs¬
bezirks ausmachen, so nimmt die Königliche Regierung zu Düsseldorf den Gesammtbestandder
Obstbäume auf rund 2 400 000 Stück und den Gesammtverlust auf rund 115 000 Stück
oder 4,8 °/u an.

Im Ganzen sind also in den 4 RegierungsbezirkenTrier, Koblenz,Köln und Aachen

Es waren

vorhanden:

Davon
durch Frost
vernichtet:

ober
°/°:

3 326155
483 699

2 221625
206 014

44? 193
64 242

516 836
31761

13,.
13,3
23,3
15,4

6 237 493
2 400 000

1 060 032
115 000

17
4.«

8 63? 493
Bäume.

1175 032
Bäume.

13,«

1. Aepfel und Birnen ......
2. Kirschen .........
3. Sonstiges Steinobst ......
4. Nüsse ..........

zusammen. .
Hierzu der Regierungsbezirk Düsseldorf mit

Summe . .

Bei diesen Ermittelungen sind die Luxusgälten und alle künstlichen Baumformen außer Betracht
geblieben.

Was den Werth der vernichteten Bäume betrifft, so wird Seitens der Königlichen
Regierung zu Trier der Kapitalwerth eines Baumes berechnetfür:

Aepfel und Birnen ..... zu 36 Mark
Kirschen ......... „ 12 „
Sonstiges Steinobst ..... „ 12 „
Nüsse .......... , 30 „

und hierbei bemerkt, daß bei allen Schätzungen durchschnittlich für den Apfel- und Birnbaum
50 Mark, für den Kirschbanm40 Mark, für fonstiges Steinobst 20 Mark und für den Nußbaum
45 Mark angenommenwürden, die obige Berechnung des Schadens alfo als eine sehr niedrige
anzusehen sei, zumal wenn erwogen werde, daß vor allem die feinern Sorten und dann wiederum
gerade die kräftigen, vollsaftigenExemplare dem Froste zum Opfer gefallen feien, während die
weniger kräftigen ihre Vegetationsperiodevor Eintritt des Frostes mehr oder minder abgeschlossen
hätten und deshalb verschont blieben.

Unter Zugrundelegung jener Berechnung des Kapitalwerthes würde sich also in den
RegierungsbezirkenTrier, Koblenz, Köln und Aachen ein Schaden ergeben an:

Aepfelnund Birnen . von 16 098 948 Mark
Kirschen ..... „ 770904 „
Sonstigem Steinobst . „ 6 202 032 „
Nüssen ...... , 952 830 „

Summe . . 24 024 714 Mark,
welchem Betrage dann noch der Werth der 115 000 im RegierungsbezirkDüsseldorf vernichteten
Obstbäume hinzutritt.

Den jährlichen Nutzungswertheines Baumes berechnet die KöniglicheRegierung zu Trier auf
durchschnittlich mindestens2 Mark 25 Pf., die Königliche Regierung zu Koblenz, auf Grund der
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wirtlichen Obsterträge, auf durchschnittlich 4 Mark 16 Pf., die Königliche Regierung zu Aachen
für die Eifclkreise ihres Bezirkes auf 1 Mark 31 Pf. Der Durchschnitt diefer drei Ansätze ergiebt
den gewiß mäßig berechnetenErtragswerth von 2 Mark 5? Pf. ober, bei 1175 032 eingegangenen
Bäumen, für die ganze Provinz einen jährlichen Ausfall, uud zwar auf eine Reihe von 15 bis
2« Jahren, von 3 019 832 Mark 24 Pf.

Was die Vorschläge zur Oescitiguug der entstandenen Schäden betrifft, so hebt zunächst
die Königliche Regierung in Trier hervor, die enormen Verluste seien nur dadurch zu ertragen,
baß sie sich auf eine überaus große Zahl vou Haushaltungen vertheilten. Aber auch innerhalb
dieser würden sie im Laufe der kommenden Jahre an vielen Orten sehr hart empfunden werden,
da gerade der Erlös aus rein Obst zur Bestreitung fleiuercr Haushaltnngsuukosten gedient habe nnd
nunmehr sein Fortfall dazu beitragen werbe, die Menge der kleinen Schulden — ein wirthschaftlicheö
Uebel vieler Kreise — allmählich immer höher auzuschwelleu. Es erscheiue daher dringend geboten,
den entstandenen ungeheuren Verlust au Obstbäumen möglichst bald zu ersetzen. Hierbei würde
man die Wiederbcschaffung der Zwetschen» und Pflaumenbäume, bei deren Schnellwüchsigkcit uud
RichtenAufzucht, ungleichen allenfalls mich den Ersatz der Kirschen- und 'Rußbäume den Interessenten
allein überlassen könueu. Bezüglich ocr Aepfel und Birnen sei der Ankauf von guten Bäumen in
Privatbaumschuleu wegen der enormen Verluste, welche auch diese durch deu Frost erlitten hätten
und wegen der großen Nachfrage äußerst schwierig und theuer. Man sei daher zunächst auf die
öffentlichen Baumschulen angewiesen, jedoch sei bei diesen die größte Vorsicht geboten, da sie
erfahruugsmäßig nur da mit Bortheil zu benutze» seieu, wo sie der Leitung von Personen, welche
mit Sachkcnutuiß ein hervorragendes Interesse für die Obstbaumzucht verbänden, anvertraut seien.
Anderufalls würden die Baumschule» veruachlässigt uud hätten, indem sie schlechte Stämme uuo
uugeeiguete Sorten lieferten, oft mehr geschadet als gewitzt. Es dürften daher auch bei öffentlichen
Baumschulen nur da, wo die lokaleu Verhältuisse eine sichere Bürgschaft des Gelingens darböten,
Beihülfen zu gewähren fein uud zwar unter der Bedingung, daß die Baumschulen den Kleinbauern
der Gegend gute Aepfel- und Birnstämme zu niedrigen Prcissätzen verabfolgten. In denjenigen
Kreisen, in welchen für öffentliche Baumschulen keine geeignete Grundlage vorhanden sei, werde
den Kleinbauer» eine Beihülfe zum Ankauf vou guten Iungstämmen direkt zuzuwenden sein, für
deren Lieferung in größerer Anzahl mit Besitzern vou Prioatbaumschulen ein ermäßigter Preis zu
vereinbaren sei.

Die Königliche Regierung beantragt hiernach, unter Ausdehnung ihres Antrages vom
11. Januar 1881 auf die sämmtlichen Kreise des Regierungsbezirks und in Berücksichtigung der

im Winter 1880/8l eingetretenen neuen Verluste, eine Gesammtunterstützung vou 22 000 Mark,
vertheilt auf die Jahre 1882—l885 uud außerdem den Betrag vou 500 Mark jährlich zu Prämien
an Gemeinden für mustergültige Obstpflauzuugeu.

Die Königliche Regierung zu Koblenz bemerkt, daß ein Theil der Landräthe ihres Bezirks
die Bcwilliguug von Unterstützungen an vorhandene öffentliche Aaumschuleu, beziehungsweise die
Bewilligung vou Mitteln zur Einrichtung solcher dringend befürworte, während der andere Theil,
deren Kreife anscheinend nicht im Besitze öffentlicher Obstbaumschulen seien, ebenso dringend die
unmittelbare Unterstützung bedürftiger bäuerlicher Wirthe befürworte. Sie hebt hervor, daß vor
etwa 30 Jahren in ihrem Bezirke zahlreiche Gemeindebaumschulen angelegt worden seien, deren
Unterhaltung in der Regel den Elementarlehrern übertragen wurde. Man sei hierbei anscheinend
vou der Voraussetzung ausgegangen, daß die zweckentsprechende Behandlung solcherObstbaumschnleu
einen besondern Auswand von Sachkenntniß nicht erfordere und jeder Lehrer genügende Sachteuntniß

22
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besitze ober doch schnell erwerben tonne. Die Folge dieses Irrthums aber sei gewesen, daß die
angelegtenObstbaumschulenim Laufe der Zeit fast sämmtlich eingegangen seien oder doch ver¬
kümmerten,eine Erfahrung, welche es jedenfalls nicht empfchlenswcrth erscheinen lasse, in einer
nur möglichst ausgedchuteuAnlage von Baumschulenden geeigneten Weg zur Förderung des Obst¬
baues zu sehen. Uuter Bezeichnungder bemerkenswcrthernBaumschulenihres Bezirks schließt die
Königliche Regierung sich der Ansicht an, daß die zur Disposition zu stellendeu Mittel am zweck¬
entsprechendsten im Interesse dieser Baumschulen zn verwenden seien, wo solche nicht beständen
dagegen die bereit gestellten Mittel zur unmittelbare!!Unterstützungsolcher unbemittelten Landwirthe
zu verwendenseien, welche die Nenanpflanzungvon Obstbäumen au Stelle der eingegangenensich
angelegensein lassen.

Eine bestimmteSumme als Höhe der Unterstützung wird nicht genannt, dieselbe würde
indessen, im Vergleich mit der für Trier beantragten, auf etwa 18 000 Mark angenommen
werden können.

Die Königliche Negierung zu Köln erklärt, daß unter Zugrundelegungderselben Grundsätze,
welche bei dem ihr mitgetheiltenAntrage der Königlichen Negierung zu Trier vom 11. Januar 1881
maßgebendgewesenseien, für ihren Bezirk etwa nur eiue Beihülfe von 1500—2000 Mark erbeten
werden könne. Diese Summe sei aber zu gering, um durch Beihülfe« oder durch Beschaffung
junger Obstbäume bei der großen Zahl der Betheiligten eine wirkliche Hülfe zu bringen, abgesehen
davon, daß eine gerechte Vertheilung der gu. Summe sehr schwierig sei. Es erscheine daher
rathsam, den zu bewilligenden Betrag nicht zu zersplittern,sonderudurch Grüudung einer größern
und leistungsfähigenObstbaumschule, welche seither fehle, denselben für den ganzen Bezirk nutzbar
zu machen. Für die Eiurichtung einer solchen Schule werden spezielle Vorschläge gemacht und
2200 Mark, vertheilt auf die Jahre 1882—1885, als Unterstützungerbeten.

Die Königliche Regierung erachtet es sodaun für dringend wünschenswerth,daß die Frost¬
schäden der Jahre 1879/80 Veranlassung würden, der leider noch sehr darniederliegeudenund doch
eine so bedeutende Quelle des Wohlstandes verheißendenObstkultur nachhaltig aufzuhelfen. An
sämmtlichenSchulen ihres Bezirks befanden sich kleinere Obstbaumschuleu,die von den betreffende!!
Lehrern gepflegt und genutzt werden sollten. Viel Erfolg sei davon bis jetzt nicht zu merken,
einmal wegen der kurzen Zeit des Bestehens dieser Baumschulen, dann auch wegen mangelnder
Lust und Begabung der Lehrer. Aber auch wo Lust und Verständniß vorhanden seien, fehle es
an der richtigen Auswahl der nach Maßgabe des Klimas und der Bodenbcschaffenheitdes
betreffenden Bezirks zu ziehenden Sorten. Die Sorten, welche aus auswärtige», meistens für
LuzmSgärtenbestimmten, Etablissemeuts bezogeu würden, bewährten sich nicht, und diejenige« Interessenten,
welche sie angepflanzt,Jahre lang gepflegt und einen guten Ertrag vergeblicherwartet hätten,
verlören die Lust zu weiteren Anpflanzungen,während doch nur die unrichtige Auswahl der Sorten
der Grund des Mißerfolges gewesen sei. Es sei daher als ein ganz außerordentlicherGewinn zu
erachten, wenn diesem Uebelstandeabgeholfenwürde, was dadurch geschehen könne, daß die Mittel
bereit gestellt würden, um die einzelneu Kreise durch sachverständige Personen bereisen und die nach
Klima und Vodenbeschaffenheit geeigneten Sorten bezeichnen zu lasseu. Durch die erzielten Erfolge
würde dann sehr bald die Ueberzeugung verbreitet werden, welche gewinnbringendeNebeneinnahmc
aus dem Obstbau zu erzielen sei und die Gemeinden und Grundbesitzer würden eine gewisse
Garantie für die Verzinsung des von ihnen in der ObstbaumzuchtangelegtenKapitals erlangen.

Die Königliche Regierung zu Aachen,welche den Frostschaden nur in den Kreisen Montjoie,
Malmedh und Schleiden als erheblich bezeichnet, schlägtvor, den Ersatz der erlittenen Verluste in
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der Weise eintreten zu lassen, daß für jeden ordnungsmäßiggepflanzten,für die betreffende Gegend
geeigneten Obstbaum den gering bemitteltenGrundbesitzerneine Prämie bewilligt werde. Zu diesem
Behufe würde eine bestimmteSumme zur Vertheilung in den einzelnen, geeigneten Fällen zur
Disposition zu stelle» sein. Demnach wird beantragt, auf 5 Jahre je 650 Mark, in Summe also
3250 Mark für die oben genannten 3 Kreise zu bewilligen. Weitere besondereAnträge zur
Hebung der Obstbaumzucht,soweit ein Bedürfniß dazu in den einzelnen Kreisenhervortrete, werden
vorbehaltenund werden dieselben namentlich beabsichtigt zur Anlegung und Unterhaltung von Baum¬
schulen, Bepflanzung von Gemeindewegen,Anstellung von Baumwärtern und Prämiirung vorzüg¬
licher Obstbaumanlagen,

Im Uebrigcn bemerkt die Königliche Regierung, daß sie der Förderung der Obstbaum¬
zucht in ihrem Bezirke von Neuem eine kräftige Anregung gegeben habe. In einer Besprechuug
vou Interessenten sei namentlich die Ausbildung von Baumwärtern empföhle»worden, für welche
dann auch der Aachener Verein zur Beförderungder Arbeitssamkeit und mehrereKrcisständenamhafte
Beiträge bewilligt hätten. Imgleichen sei eine möglichst weite Ausdehnung der Bepflanzung vou
Provinzialstraßen und Gemeiudewcgen,als bestes Beispiel zur Nachahmung, sowie eine sachgemäße
Unterweisungder Straßeucmfscherund Wegewärter für dringendwünschenswertherachtet, auch eine
populäre Schrift, welche die Hanptgruudsätzeder Obstbanmzuchtdarlegt, verbreitet worden.

Die Königliche Regierung zu Düsseldorf endlich spricht sich dahin aus, daß die von ihr
angestelltenErmittelungen wiederum erkennen ließen, wie in der richtigen Auswahl der für die
klimatischenund Bodenverhältnisse geeignetsten Sorten, sowie in der Anzucht feinern Tafelobstes
außerordentlicheMängel bestände«,deren Beseitigung eine zwar mühevolle, aber höchst dankbare
Aufgabe bilde. In erster Reihe werde es darauf ankommen, die landwirtschaftlichenLokal-Abthei¬
lungen und Kasino's in Verbindung mit den Obst- nnd Gartenbauvereinen, um eingehende Ermit¬
telungen darüber anzugehen, welche Sorten für jede Gemeinde am Besten passen und sodann
mittelst Publikationen und örtlicher Berathungen Anträge der Grundbesitzer auf Lieferung von
Iungstämmen zu ermäßigten Preisen zu sammelu. Gleichzeitigwürde darauf Bedacht zu nehmen
sein, die meist begehrten Sorten vou einzelnen zu unterstützendenund mit landwirthschaftlichen
Lehranstalten,KöniglichenGärtnereien und Obstbauvcreinenin Verbindung stehenden Musterbaum-
schulcn in großen Massen und für eine Reihe von Jahren auf Grund fester Kontrakte produziren
und zu ermäßigtenPreisen abgeben zu lassen. Hierdurch allein sei es möglich,den so sehr häufigen
Verwechselungen der Iungstämme und dem Unterschieben ungeeigneterSorten, welches den Baum¬
züchtern erfahrungsmäßig die Obstbaumzucht ganz verleide, sicher vorzubeugen. Von den jetzt
bestehendenvielen Baumschulen würden schwerlichviele als Mnsteranstalten gelten können, und
erscheine es nothwendig,vor Allem auf die Neubegrüudungsolcher Musteranstalten hinzuwirken,bei
denen ein direktes Interesse der Gemeinden uud landwirthschaftlichenVereine sowie die beständige
Kontrole tüchtiger Fachmänner für eine sachgemäße Bewirthschaftung bürge. Hierbei stehe auch
der Verwandlung schon vorhandener Baumschulen in solche Musterschulen nichts im Wege uud
endlich werde auch mit tüchtigen Privatgärtnern wegen Verwerthung ihrer Baumschule»zum Besten
des Allgemeinenzweckmäßig zu kontrahiren sein.

Zur ersten Einrichtung von Baumschulen werden 10 000 Mark beantragt und wird im
Allgemeinenbemerkt, daß die Gesammtsumme der Unterstützungendem erste» für Trier beantragten
Betrage von 15 000 Mark schwerlich viel nachstehen werde.

Nach den vorstehenden Darlegungen wird es keines näheren Nachweisesdarüber bedürfen,
daß der durch die außergewöhnlichen Fröste der Winter 1879/80 und 1880/81 an den Obstbänmcu
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der Rheinproviuz entstandeneSchaden ein so bedeutenderist, daß eine Mitwirkung des Proviuzial»
Verbandes bei dem Ersatz der eingetretenenVerluste durchaus gerechtfertigterscheint. Imgleicheu
wird man den bereits von den einzelnenKöniglichen Regierungen geäußerten Ansichten dahin bei-
trcten müssen, daß die zu gewährendeHülfe gleichzeitig die Beseitigung der vielen und großen
Mängel erstrebe, welche in der Obstbaumzucht unserer Provinz zur Zeit lcirer noch bestehen.
Es wird in dieser Beziehung darauf Bedacht zu nehme« sein, zunächst die Kenntniß der Obstbaum«
zucht selbst zu erweitern und eine Unterstützung überhaupt nur da eintreten zu lassen, wo die
sachgemäße Behandlung des Obstbaumes und seiue gute Pflege vollständig uud dauernd gesichert
sind. Es wird weniger darauf ankommen, nur deu Dürftigen zu uuterstützcu, der deu Baum
verkommen läßt und dadurch bei Vicleu das Vertrauen und den Glauben an das Gelingen uud
die Vortheile der Obstbcmmzucht gefährdet, als Demjeuigeu eine Beihülfe zu gewähren, welcher
Neigung und Verständniß für den Obstbau hat und durch seine Bemühungen und Erfolge die
Lust für denfelben in immer weiteren Kreifen anregt. Hierfür sprechen auch die Erfahrungen aller
Länder, in denen die Obstbaumzncht eine besondere Beachtung gefunden hat und welche darin
übereinstimmen,daß als Grundbedingungfür die Wirksamkeit einer jeden Unterstützungdie genaue
Kenntnißdes Obstbaues uud die Sicherung der guten Pflege der Obstbäumebetrachtet werden müsse.

Um die bessere und allgemeinereKenntniß der Qbstbauinkuude herbeizuführen, ist vor
Allem auf eine Vermehrung der jetzt schon vereinzelt stattfindendenObstbau-Lehrkurseund auf die
Ausbildung von Lehrern oer Obstbaukunde,sowie von Vaumwärtern Bedacht zu nehmen.

Ferner wird die richtige Sortenwahl als die erste Voraussetzungeines jeden Erfolges und
als wesentliches Mittel zur Förderung der Obstkultur in's Auge zu fassen sein uud die Unterstützung
des Provinzial-Verbandes sich auf diejenigen Sorten zu beschränke» baben, deren Güte unzweifelhaft
feststeht und welche in den betreffendenGegenden nach Klima, Bodenverhältnissenund wirthschaft»
lichem Betriebe als die geeignetsten anzuseilen sind. Zu diesem Behufe ist zunächst die Einrichtung
von Obstmuttergärten erforderlich, d. h. von Obstanlagen, in welchen die für den betreffenden
Bezirk als wcrthuollst bezeichneten Obstsorten in Hochstämmen mit geuaner Nameusbezeichnung
angepflanzt sind uud von welchen aus daun diese Obstsorten durch 3uugstämme oder durch Um-
pfropfen älterer Bäume weiterverbreitetwerden. Mit diesen Obstinuttergärten werden naturgemäß
Baumschulenzu verbinden sein, welche, unter sachkundiger Leitung stehend,die Aufgabe haben, die
für den betreffenden Distrikt passendenSorten massenhaft zu vermehren uud zu billigen Preisen
abzugeben und welche gleichzeitigdie Aeclimatisirung der Bäume in dem betreffenden Bezirke
befördern. Diese Baumfchulen würden dann auch für die Abhaltung von Obstbaukurseuund für
die Ausbildung von Lehrern der Obstbaukunde und von Baumwärtern nutzbar gemacht werden.

Nach diesen Gesichtspunktenwürden die Beihülfen aus den Mitteln des Provinzial-
Verbandes zu folgenden Zwecken zu geben sein:

a. Zur Abhaltung von Obstbau-Lehrkursen, welche thunlichst in Verbindung mit den
landwirthschaftlicheu Wiuterschulenund öffentlichen Obstmuttergärteu und Baumschulen
einzurichten sind.

d. Zur Ausbcidungund Anstellung von Lehrern der Obstbaukundeund von Baumwärtern.
o. Zur Unterstützungbestehenderoder zur Gründung neuer öffentlicher Obstmuttergärteu

und Baumschulen,sofern dieselben dauernd unter sachverständiger Leitung und Kontrole
stehen und die Verpflichtung übernehmen, die ihnen zu bezeichnenden Obstsorten in
bestimmterZahl von Stämmen gegen einen festzustellende» ermäßigtenPreis an solche
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Kleinbauern abzugeben, welche entweder durch eigene Sachkcuntniß oder durch sach¬
verständige, geordnete Aufsicht für eine gute Baumpflege Gewähr leisten,

ä. Unter gleichen Bcdingnngen werden auch da, wo öffentliche Baumschulen nicht bestehen
oder mit Aussicht auf Erfolg nicht eingerichtet werden können, Privatbaumschulen durch
Abnahme größerer Quantitäten von bestimmten, unzweifelhaft echten, für die betreffende
Gegend paffenden Sorten unterstützt,

e. Zu Prämien für mustergültig angelegte und unterhaltene Obstbaumpflanzmigen.
Die Höhe der hiernach auszusetzendenOesammt-Nuterstütznugssumme dürfte, unter Zugrunde¬

legung der für die verschiedenen Regierungsbezirke angegebenen Einzelbeträge, auf 60 000 Mark
anzunehmen und diese Summe in der Weise zu verwenden sein, daß jene Einzelbeträge für den
betreffenden Regierungsbezirk nicht unbedingt maßgebend sind, sondern eine Ausgleichung innerhalb
der Provinz statthaft ist, je nachdem in den einzelnen Theilen derselben ein größeres oder geringeres
Bedürfniß zur Unterstützung oder eine stärkere oder schwächere Neigung für eine geordnete und
rationelle Qbstbaumzucht hervortreten sollte.

Wenn in dieser Weise eine Beihülfe zur Beseitigung der durch die Fröste der Jahre 1879/80
und 1880/81 entstandenen Verluste gewährt wird, daun ist zu erwarten, daß der entstandene enorme
Schaden zwar nur allmählich, aber sicher und in Verbindung mit der so überaus nothwendigen
Verbreitung einer besseren Kenntniß des Obstbaues über die ganze Provinz beseitigt werden wirb.
Diese wird dann in hohem Maße einer Kultur wieder zugewendet werden, welche nicht allein in
wirthschaftlicher, fondern auch in ethischer Hinsicht von größter Bedeutung ist, und in letzterer
Beziehung um so segensreichere Erfolge haben wird, wenn es, wie dieses in anderen Ländern mit
so großem Erfolge geschehen ist, gelingt, die Schnlen der Obstbaumpflege wieder zuzuführen und
den Sinn für dieselbe schon in den Gemüthern der Jugend zu beleben und zu stärken.

Der Provinzial-Verwllltuugsrath gestattet sich hiernach zu beantragen:
„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen, dem Provinzial-Verwaltungsrath Behufs
allmählicher Beseitigung der durch die Frostschäden in den Jahren 1879/80 und 1880/81
an den Obstbaumpflauzungen in der Nheinprovinz entstandenenen Verluste, sowie Behufs
Hebung der Obstbanmzncht nach Maßgabe der in vorstehendem Referate dargelegten
Gesichtspunkte, auf die Dauer von 5 Jahren den Betrag von jährlich 12 000 Mark
aus dem Zinsgewinne der Provinzial-Hülfskasse zur Disposition zu stellen".

Der Prooiiizial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Laudtags-Marschall.
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«r. 17.

Düsseldorf, den 4. Oktober 1881.

Referat
des Provinzial-VerwaltungSraths,

über den

Antraa, der Stadt Mülhenu a. d. Ruhr auf Vewilligung einer Beihülfe aus pnwinzial-
ständischeil Failds zur Errichtung einer Paugewerb »ud Maschineubauschlüe.

Die Stadt Miilheim a. d. Ruhr beabsichtigteeine Baugewert- und Maschinenbauschule
zu errichten und hierzu aus eigenen Mitteln das Lokal zu stellen,wenn der Staat sich verpflichtete,
die Hälfte derjenigenKosten zu tragen, welche durch das Schulgeld nicht gedeckt werden würden.
Der desfallsigeAntrag der Stadt wurde Seitens der Königlichen Staatsregierung abgelehnt, weil
es noch nicht feststehe, ob eine derartige Schule nicht in Köln errichtet werde, auch eine generelle
Feststellung der Gehaltskompetenzender Lehrer an solchen Schulen nicht erfolgt sei.

Die Stadt Miilheim erklärt nun in einem an den Provinzial-Landtag gerichtetenAutrage
vom 18. Mai d. I,, daß sie glaube in ihrem Interesse, sowie in dem der Provinz die Errichtung
der projektirteuSchule nicht aufgebenzu müssen, und daß sie bereit sei, dieselbe ganz auf eigenes
Risiko zu übernehmen,wenn ihr wenigstensin den 5 ersten Jahren ein angemessener Zufchuß aus
vrovinzialständischenMitteln in Aussicht gestellt werde. Das von der Stadt zur Disposition
gestellte Gebäude, welches die sämmtlicheu für die Schule erforderlichen Räume, sowie eine Wohnung
für den Direktor enthalte, sei für seinen Zweck vollständiggeeignet.

Die Schule solle je drei Klassen enthalten, es solle ein Sommer- und Winter-Kursus
eingerichtetwerden unter Zugrundelegungeines Lehrplanes, wie er für die Königliche Baugewert-
schule in Nienburg bereits bestehe.

Die Einrichtung einer derartigen Schule erscheinein der Rheinprovinz, wo die meisten
jungen Leute jetzt die Anstalten in Hörter, Holzminden, Nienburg, Rinteln «. besuchenmüßten,
sehr wünschenswerth. Als Ort für dieselbe erscheine die Stadt Mülheim besondersgeeignet.

Dieselbeliege mitten in dem industriellenGebiete der Rheinprovinz, wo der Besuch der
Schule de» jungen Leuten aus den vielen nahe gelegenen Orten wesentlich erleichtert sei, wo die
Baulust eine regere, maschinenkundige Personen gesucht seien und wo durch leicht zu ermöglichende
Besuche in den verschiedenstenindustriellen Etablissements das Verständniß der Schüler für
Maschinenbanund für Technik sehr gefördert werden könne.

Nach den anderwärts vielfeitiggemachten Erfahrungen werde das Schulgeld zur Deckung
der Kosten der Schule, deren laufende Ausgaben auf 36 000 Mark jährlich berechnet seien, bei
Weitem nicht ausreichenund sei man daher genöthigt, um deren Einrichtung iu Mülheim ohne
eine gar zu große Belastung der Stadt zu ermöglichen, einen Zuschuß von jährlich U000 Mart
vorläufig auf 5 Jahre zu beantragen, wie ein solcher ja auch der Stadt Remscheid Behufs Ein¬
richtung einer Fachschule zum Iahresbetrage von 5000 Mark bewilligt worden sei.
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Der Provinzial-Verwaltuugsrath hat den Autrag der Stadt Mülheim einer nähereu
Prüfung unterworfen. Es wurde hierbei erwogen, daß Baugewerl- und Mafchinenbauschulenin
ihrer derzeitigen Organisation dem Bedürfniß der Zeit wenig Rechnung tragen. Die meisten
dieser Schulen, welche zur Ausbildung von Handwerks - Gesellen und Meistern bestimmt sind,
befassen sich fast ausschließlichmit der Pflege theoretischen Wissens, während die praktische Aus¬
bildung der Schüler in den eigentlichen handwerklichen Verrichtungen keine oder nur eine allzu¬
karge Berücksichtigungfindet. Das Resultat einer derartigen Ausbildung ist denn auch vielfach
das, daß der Handwerker den Geschmack an seinem eigentlichen Beruf, dem eigeuenpraktischen
Schaffen, verliert, lieber am Zeichenbrettsitzt, projettirt und veranschlagt, als selbst das Werkzeug
z» führen, dessen Handhabung ihm meist wenig geläufig ist.

Es laufe», wie leider die Erfahrung gezeigt hat, die Zöglinge derartiger Schulen nicht
selten Gefahr, sowohl in praktischer als in theoretischer Hinsicht einer verderblichen Mittelmäßigkeitzu
verfallen, denn zur Erlangung eines gediegenen theoretischen Wissens fehlt denselben zunächst die
nöthige wissenschaftlicheGrundlage.

Der Provinzial - Verwaltungsrath ist im Allgemeinen der Ansicht, daß eine Heilung der
Schäden, an denen das Handwerk heut zu Tage leidet, uicht iu der Richtuug zu suchen sei, in
welcher sich der Unterricht in den feknndärenFachschulen bewegt.

Er kann daher den Antrag der Stadt MUlheim uicht befürworten, muß vielmehr die
Entscheidung über denselben dem Provinzial-Landtageanheimstellen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtags-Marschall.

«r. 1».

Düsseldorf, den 12. Februar 1881.

Referat
des Provinzial-Vcrwaltungsraths an den Provinzial-Landtag,

betreffend

den Antrag der Stadt Kettwig ans Fortgewährung eines Zuschusses für die dortigen
Annen oon jährlich 100 Mark.

Der Bürgermeister der Stadt Kettwig beantragte unter dem 4. August 1879 bei der
provinzialständischen Verwaltung die Auszahluug einer seit dem Jahre 1876 rückständigen Rente
von 100 Mark jährlich, welche bis einschließlich 1875 ans der Staatskasse au die Armen zu
Kettwig gezahlt worden sei, deren Zahluug indessen nach §. 1 des Dotationsgefetzesvom 8. Iul.
1875 von jenem Zeitpunkte ab dem Provinzial-Verbande obliege.

Eine Urkunde über die Stiftung diefer Rente eristirt nicht, dagegen geht aus den bezüglichen
in den Akten befindlichen Notizen und Berichten hervor, daß im Jahre 1793, einem Nothjahre,
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sich in Kettwig ein Verein gebildet hatte, der sich die Unterstützung der Nothleidenden aller Konfessionen
zur Aufgabe gemacht hatte und die Mittel hierzu durch Sammlung freiwilliger Beiträge aufbrachte.
Diesem Vereine gewährte auch der damalige Abt von Werden einen jährlichen Zuschuß von
40 Neichsthalcr clebisch ober 33 V« Thaler preußisch, welche Summe bei Säkularisation der Abtei
im Jahre 1803 auf die Staatskasse übernommen und bis Ende 1875 gezahlt wurde.

In dem ersten Etat der Reutei Werden von INnitHti» 1803 bis dahin 1804 ist die
Reute auf den Namen der Protestantischen Armenkommission zu Kettwig, wo es zur damaligen Zeit
noch keine katholische Pfarrgemeiude und uur wenige katholische Einwohner gab, aufgeführt.

In dem Etat von 1814 und 1815 steht die Position unter der allgemeinen Rubrik:
„Arme zu Kettwig"; seit 1816 jedoch heißt es: „Reformirtc Arme zu Kettwig". Am 28, Dezember
1842 lehnt „der Vorstand der Allgemeinen Armcnanstalt zu Kettwig" die Ablösung der fraglichen,
„zu Gunsten dieser Anstalt" gezahlten Rente ab. Im Jahre 1843 nahm das Presbhterinm der
evangelischeu Gemeinde die Rente für die kirchliche Armenverwaltung in Anspruch,

Auf den Antrag des Bürgermeisters zu Kettwig entschied indessen nnter dein 19. Dezember
1856 die Königliche Negierung zn Düsseldorf, daß die Zahlnng der fraglichen Rente, wie seither,
au die Kasse der bürgerlichen Armeuverwaltnng zu erfolgen habe.

Da es an einem Rechtstitcl zu dem Bezüge der qu. Rente fehlte, auch in den Anträgen
der Stadt Kettwig nicht klar gestellt war, ob die evangelische Gemeinde oder die bürgerliche
Armenverwaltung resp, die Stadt Kettwig den nach §. 629 Thl. II Tit. 9 des Allgemeinen Land¬
rechts zur erwerbenden Verjährung erforderlichen 44jährigen unbestrittenen Genuß der Rente nach«
zuweisen vermochte, so wurde der Eingangs erwähnte Antrag des Bürgermeisters der Stadt Kettwig
durch Beschluß des Provinzial-Verwaltungsraths vom 14/16. Oktober 1879 abgelehnt.

Diese Ablehnung gab der Stadt Kettwig Veranlassung, weitere Aufklärungen zu geben, nach
denen ihre Ansprüche auf Fortzahlung der fraglichen Rente nunmehr allerdings begründet erscheinen.

Es werden nämlich beglaubigte Auszüge aus den Verhandlungen des Presbyteriums der
evangelischen Gemeinde zu Kettwig vom 10. November und 28. Dezember 1853 vorgelegt, in
denen das Presbyterium anerkennt, daß die Rente von jeher von der bürgerlichen Armenverwaltung
und nicht von dem reformirten Armcnfonds bezogen worden sei, und worin das Presbyterium einen
Anspruch auf Zahlung der Rente an die kirchlicheArmenverwaltung ausdrücklich fallen laßt, wodurch
der erhobene Zweifel, als sei die fragliche Rente eine Zeitlaug durch die evangelische Gemeinde
bezogen und damit die erwerbende Verjährung unterbrochen worden, allerdings beseitigt erscheint.

Da die fragliche Rente vom Jahre 1803 bis 187^> in Wirklichkeit gezahlt worden ist,
so ist anzunehmen, daß die Stadt Kettwig, resp, deren Armenverwaltung seit mehr als 44 Jahren
die fragliche Rente bezogen und dadurch auf Grund der oben erwähnten Bestimmung des Allgemeine«
Land-Rechtes auch ohne Titel einen rechtlich begründeten Anspruch auf deren fernere Zahlung
erlangt hat und im Falle eines Rechtsstreites obsiegen wird.

Der Provinzial-Verwllltungsrath beehrt sich hiernach zu beantragen:
„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen, die den Armen der Stadt Kettwig bis Ende
1875 aus Staatsfonds gezahlte Rente von 100 Mark jährlich von 1876 ab auf
Provinzialfonds zu übernehmen".

Der Prodiiizial-Veriualtiüigsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtags-Marschall.
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»r. 19.

Düsseldorf, den 11. Februar 1881.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths

betreffend

ben Neubau eiuer Taubstuuuueuschule uud deu Niubnu des sogeuannteu Mäuner»
gebäudes im önndarmeuhause zu Trier.

Der 26. Prooinzial-Landtag hatte beschlossen:
1. die Irren-Abtheilung des Landarmenhauseszu Trier aufzuhebenund
2. dem Provinzial-Verwaltungsrathe die Ermächtigung zu ertheilen, eine neue sechsklassige

Taubstummen-Anstaltzur Aufnahme katholischer taubstummer Schüler, jedoch mit der
Maßgabe, daß Andersgläubige nicht ausgeschlossen sein sollen, zu Trier in dem bis
jetzt als Hospital beuutzten Gebäude des Landarmenhausesdaselbstzu errichten.

In Ausführung dieses Beschlusses sind im Laufe des Jahres 1879 die bisher im Land¬
annenhause zu Trier untergebrachtenIrren nach der Irrenanstalt zu Merzig übergeführt und ist
das Gebäude der Irren-Abtheilung im Laudarmcnhausezur Unterbringung der weibliche« Iusasseu
desselben in Benutzung genommenworden. Hierdurch wurde die aus Gründen der Disciplin höchst
wünschenswertheräumliche Trennung der männlichenvon den weiblichen Landarmen, welche seither
m denselben Gebänden untergebracht waren, ermöglicht. Durch Abtragen von Mauern wurde»
ferner die vordem in mehrere kleine Abtheilungen getheilten Höfe der früheren Irrenanstalt zu
einem größeren Spazicrhofe zufammengezogen und durch Eutfernuug mehrerer Scheidewände im
Innern wohnliche Gemächer an Stelle der kleinen Zellen hergerichtet.

Auch ist für eine bessere Beheizung der Stuben, soviel als vorerst möglich, Sorge getragen
worden, so daß diese Abtheilung sich jetzt in einem wohnlichen Zustande befindet.

In weiterer Ausführung der Eingangs berührten Beschlüssewurde gegen Herbst des
Jahres 1879 mit dem Umbau resp, der Reparatur des Hospital-Gebäudes begonnen. Diese
Reparaturen sollten sich nach der ursprünglichenAbsicht hauptsächlich auf die Wiederherstellungder
sehr defekten Tischler-Arbeitenim Innern, zumal die Reparatur der Fußböden, das Einbauen der
nöthigen Schornsteine, welche kaum zur Hälfte vorhaudeu waren, die Entfernung verschiedener
Zwischenmauern, die Erneuerung des Anstrichs im Innern, und im Aeußeren auf die Wieder¬
herstellung des Gebäudes beschränken, wobei das oberste Geschoß, da allein schon die beiden unteren
Etagen für die Unterbringung der Schule und der Lehrer-WohnungenRaum vollkommengenug
boten, unberührt liegen bleiben sollte-

Beim Beginne der Arbeiten, zumal aber bei Entfernung resp. Ausbesserung d^ Wand»
Putzes an einigen Stellen, fand sich jedoch, daß das Gebäude in seinen hauptsächlichstenKonstruktions¬
theilen durchaus schadhaft und, wie weitere Beobachtungen ergaben, in einer Gefahr drohenden
Bewegung begriffen war.
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Die Ursache hierfür mußte auf eine durchaus konstruttionswidrige Ausführung der Balken¬
decken und später eingezogene Zwischen-Wändc zurückgeführt werben.

Bei den Balkendecken war der Zwischcnrcmm zwischen den Balken in ganzer Höhe derselben
von durchschnittlich 11 Zoll, zu untcrst mit Lehm und darauf mit Steingeröll gefüllt, während
auf dem Speicher noch außerdem über diese Füllung und die Balken hinweg ein Aetonschlag von
2, stellenweise sogar 4 Zoll Stärke angebracht war.

Durch diese, wie die spätere Entfernung derselben ergab, über 1000 Pferdekarrcu messende,
vollständig zwecklose Belastung, waren die Mancrn des Gebäudes im Laufe der Zeit fast fämmtlich
gerissen, und theilweife stark gesunken. Die Nisse waren dann verschmiert worden, ohne den
Zusammenhang der Mauern wieder herzustellen. An einzelnen Stellen hatten sich die Säuleu zur
Unterstützung der Valken^Träger 2^2 Zoll tief in das Holz der Träger eingepreßt. Die Zimmer¬
decken waren durch Auftragen von Mörtel bis zu 1'/2 Zoll Stärke gegen den bloßen Lehm der
Zwischeudeckeu ohne alle und jede weitere Vorrichtung zur Befestigung oder Verbindung der
Mörtellage mit der Balkendecke hergestellt und stürzten während der Arbeiten zum großen Theil
von selbst herunter.

Weiter ergab sich, daß fast die Hälfte der Zwischenwände Einbauten aus späterer Zeit
wareu, welche direkt auf freitragende Balken, oder fogar zwischen den Balken auf dem vorhandenen
Bretterfußboden errichtet worden waren.

Die Gruben der an den beiden Schmalseiten des Gebäudes angebrachten Aborte bestanden
aus kellerartigen Räumen von außergewöhnlichen Dimensionen, welche, soviel hat ermittelt werden
können, seit Errichtung des Gebäudes — zu Aufaug der 1840er Jahre — niemals gereinigt
worden sind. Da dieselben ohne wasserdichte Sohle augelegt waren, so hatten sie das umgebende
Erdreich, zumal aber zwei im Innern des Gebäudes liegende Brunnen im Laufe der Zeit derart
iufizirt, daß einer der letzteren gleich gefchlosscnwerden mußte. Eine sachgemäßeHerstellung dieser
Abort-Gruben hat erst 10 Monate nach der ersten Reinigung derselben in Angriff genommen
werden können, weil die in das umgebende Erdreich hinein gepreßten Fäkal-Masscn nach Aufhebung
des Druckes dnrch die vollständig zerfetzten Maueru hindurch wieder zurück in die Gruben gepreßt
wurden und erst nach Verlauf obiger Zeit Ruhe eiugetrctcu ist.

Iu Folge dieser bisher unbekannten, bei dem geringen Alter des Gebäudes gänzlich
unerwarteten und bei der stets vollständigen Belegung des Hospitals vorher auch nicht festzustellenden
baulichen Uebelstände mußte sich die Reparatur des Gebäudes in wesentlich anderen Grenzen
bewegen, als dieses vorhcrgesehcn war, zumal aber war es nöthig, das dritte Geschoß und den
Speicher, welche, wie bereits bemerkt, bis auf Weiteres unberührt liegen bleiben follten, mit in die
Reparatur hinein zu ziehen.

Die gesammten zur baulichen Erhaltnng des Gebäudes uothwendigen Reparaturen haben
einen Kostenaufwand von 36 69? Mark verursacht, also die zur Eiurichtuug der Taubstmnmeuschule
in Aussicht genommene Snmme nm 6097 Mark überschritten, wobei noch, um jede nicht unbedingt
nöthige Ucberschreituug des Seitens des Provinzial-Landtages bewilligten Kredits zu vermeiden, oie
Restllurirung der äußeren Fronte des Gebäudes unterbliebe« ist. Für die gemachten Auslagen ist
indessen das betreffende Gebäude in einer besseren Weise hergestellt worden, als es jemals war,
so daß dasselbe nach seiner Restaurirung gegenwärtig zur Aufnahme von 200 bis 250 Infasfcn
nebst den erforderlichen Aufenthalts- und Speiseräumeu vollständig Raum bietet.

Die vorberührtcn, bei dem erst im Anfang der vierziger Jahre errichteten Hospital-
Gebäude in banlicher Hinsicht gemachten Erfahruugen boten in Verbindung mit einigen bei dem
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ältestenTheile des Landarmenhaufes, dem sogenannten Männerbau. hervorgetrelenen ungewohn.
l'chen ErscheinungenVeranlassung, auch diesen Theil der Anstalt einer genauen Untersuchung zu
unterziehen,wobei sich herausstellte, daß derselbe sich in einem noch weit schlimmeren Zustande
befand, als das Hospital-Gebäude.

Während bei Letzteremdie Balten fast durchweg vollständig gesund befunden wurden,
waren die weit älteren Balken des Männerbaues zum großen Theil zumal an den Köpfen überaus
morfch und kaum uoch im Staude, die kolossale Belastung der Decken zu tragen, welche sich h>or,
grade so wie in dem Hospital-Gebäude,mit Ausfüllung zwischen den Balken hergestellt erwiefen.

Vielfache im Laufe der Zeit »orgekommene Umbauten im Innern dieses ältesten Theiles
der Anstalt, wobei die vorhandenen Quer-Maueru entfernt und nach Bedürfniß neue Mauern
und Wände eingezogen,sowie Gewölbe durchschlagen wurden, hatten hier ähnliche Verhältnisse
herbeigeführt,wie vorhin beim Hospitalgebäudeerwähnt wurde.

Da Gefahr im Verzüge Wen, sind sofort ausgedehnte Abstützungen,meist durch alle
drei Geschossedes Gebäudes hindurch vorgenommenworden, während der Lokalbaubeamtebeauftragt
wurde, monatlich wenigstenseinmal sämmtliche Räume durchzugehenund weiter noch erforderlich
scheinende Maßnahmen sofort zu treffen.

In Folge dieser Umständefand bei Gelegenheit der jährlichen Revision des Landarmen¬
hauses Seitens der als Kommissare des Provinzial-Verwaltungsraths fnngireuden Mitglieder
desselben für den Regierungsbezirk Trier und der zuständigen Oberbeamten e.ne nochmalige
genane Pr fung der banlichenVerhältnissedes Landarmenhauses statt, wobei nch d.e Anwesenden
der Ueberzeugungnicht ver chließen konnten,daß der banlicheZustand des als Manner-Mthe.lnng
benutzten ehemaligenKlostergebändesein so desolater war, d^ e.ne durchgreifende Reparatur re,p
Erneuerung der inneren Theile mit Ansuahme eiuiger maff.veu Mauern und der Gewölbe des
früheren Kreuzgangesunbedingt nothwendigerschien.

Wenn diese Herstellungen auch möglicherWeise noch einige Jahre durch Einbauen von
Stützen und ähuliche Vorkehrungenhingehalten werden können, so läßt sich auf diesem Wege doch
kein haltbarer Zustand schaffen und noch viel weniger den Gefahren begegnen, welche anßer-
ordentliche Zufälle für die Gefundheit und das Leben der Infa,sen des Landarmenhauses herbe.-
führen könne». ^ . ^>

Die anwesendenKommissare der Anstalt waren deshalb der Ansicht, daß d.e Inangriff¬
nahme einer durchgreifendenReparatur der Anstalt, sobald eine solche nach den gegebenen Ver¬
hältnissen nur möglichsei, geboten erscheine.

Für die Ausführung dieser Reparatur kommt vor Allem in Betracht, daß nach Ansicht
des Landes-Bauraths Dreling die erforderlichen baulichen Herstellnngen des in Rede stehende..
Gebäudes die Translozirnug der Iusaffen des Gebäudes wahrend der Bauze.t unbedmgt
nöthig macht.

Da das neue, gegenwärtig als Weiber-AbtheilungdienendeGebäude der früheren Irren¬
anstalt nur für diefen Zweck ausreichend ist und nicht theilweise anderwett belegt werde« kaun
ferner auch die übrigen Gebäude des Landarmenhauses e.ne Raume auch nnr znr .lw s n
Aufnahme der Insassen des jetzigen Männergebäudes enthalten ,o laßt stch "ne Ranmun w
letztere»Gebäudes und damit die Ansführnng der nöthigen Reparaturen nur dann ermö «n
wem. das zur Zeit als Taubstummen-Anstalt benutzte frühere Hosp.tal dem Landarmen-Verbande
wieder zur Verfügung gestellt wird.

23'
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Die Ausführung der unbedingt geboteneu bauliche« Herstellung der Mänuer-Abtheiluug
des Laudarmenhauses ist hiernach von einer anderweiten Unterbringung der Taubstummenjchule
abhängig, da nur uuter dieser Voraussetzungdas ehemaligeHofpitalgebäudewieder für die Zwecke
des Landarmenhauseszur Verfügung gestellt werden tan». Abgesehen von dieser durch die baulichen
Verhältnisse des LaudarmenhausesherbeigeführtenNothwendigkeit zur vorübergehenden Benutzung
des ehemaligen Hospitalgebäudes zur Aufnahme der männlichen Insassen des Landarmenhauses
sprechen auch noch folgende Zweckmäßigkeilsgrünoedafür, eine neue Taubstummenfchulcauf dem
Terrain des Landarmenhauseszu erbauen und das zur Zeit als Taubstummenschulebenutzte frühere
Hospital den Zwecken des Landarmenhauseswieber zurückzugeben.

Es ist nämlich zunächst in Betracht zu ziehen, daß das ehemaligeHospitalgebäude,nach¬
dem dasselbe im Interesse seiner Erhaltung in allen seinen Etagen vollständig restaurirt werden
mußte, die Zweckeder Taubstummeuschulebei Weitem überschreitet,da nur ein Theil der mit
großen Kosten restaurirten Räume für die Taubstummeuschuleverwendet werden kann, während die
übrigen Theile, für welche eine anderweite Benutzung fich nach der Bauart uud der Eintheilung
des Gebäudes nicht einrichten läßt, unbenutztliegen bleiben müssen.

Hierzu tritt feiner die Erwägung, daß das Landarmenhaus auch nach der baulichen
Herstellnng der jetzigen Männer-Abtheilung des alten Hauses deunoch das zur Aufnahme von etwa
250 Personen ausreichendeehemaligeHospitalgebäudein zweckmäßigerWeise wird benutzen können
sei es zur Aufnahme einer größeren Zahl von Orts- und Landarmen, sei es zur Errichtung einer
Anstalt für Epileptische, deren Nothwendigkeitsich immer mehr geltend macht. Eine Anstalt der
letzteren Kategorie läßt sich aber schon mit Rücksichtauf die Kosten der Verwaltung nur als
Annex eines bestehenden provinzialständischen Instituts errichten, wozu allein das Landarmenhaus
in Trier in Betracht kommen kann, da die Natur der übrigen Provinzial-Institute eine derartige
Verbindung ausschließt.

Von diesen Erwägungen ausgehend, sowie im Hinblickauf die durch den gefahrdrohenden
baulichen Zustand der Männer-Abtheilunggebotene Dringlichkeitder Räumung des letzteren Gebäudes
wurde,, unter Zustimmungder Kommissare des Provinzial-Verwaltungsraths für den Regierungs¬
bezirk Trier dem Provinzial-Verwaltungsralhe folgendeAnträge unterbreitet:

1. auf dem von dem übrigen Eigenthum des Laudarmeuhauses leicht abzutrennenden, an
die Kaiserstraße anstoßendenPlatze mit einer Frontlänge von 32 Meter eine neue
Taubstummeuschulezu erbauen und die hierzu nöthigen Mittel im Betrage von
65 000 Mark aus der Wilhelm-Augusta-Stiftung beziehentlichden Ueberschüssen des
Taubstummenwesenszu entnehmen;

2. an den nächstenProvinzial-Landtag folgende Anträge zu richten:
a. das gegenwärtigals Männer-Abtheilung benutzte Gebäude des Landarmenhauses

in seinen inneren Theilen vollständigaus- resp, umbauen zu lassen und die hierzu
nöthigen Mittel aus dem Kapitalbestaudedes Landarmenhauseszu entnehmen; sodann

^>- zum Zwecke dieses Um- resp. Ausbaues die männlichen Insassen des Landarmen¬
hauses in dem früheren Hofpital, sobald dessen Räumung nach Fertigstellungder
Schulsäle in der neuen Taubstummeuschuleerfolgen könnte, unterzubringen und
dort während der Banzeit verpflegenzu lassen und endlich

o. die weitere Beschlußfassung über die demnächstige Benutzungdes früheren Hospital-
Gebäudes etwa zu einer Anstalt für Epileptische bis auf weitere Anträge und
Berichte des Provinzial-Verwaltungsraths in dieser Richtung vorzubehalten.
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Der Provinzial-Verwaltungsrathhat diese Vorschlägein seiner Sitzung vom 5/9. Oktober1880
angenommenund beschlossen, mit dem Neubau der Taubstümmenschulealsbald zu beginnen und
die hierzu erforderlichenGeldmittel aus der Wilhelm-August«-Stiftuug für taubstummeKinder zu
entnehmen. Da diese Stiftung Ende des Jahres 1880 an Ueberschiisfendie Summe von
53 057 Mark 81 Pf. besaß, weil die neuen Schulen und Schulklassen, für welche die Mittel
dieser Stiftung bestimmt waren, erst im Laufe des Jahres 1880 eröffnet werden konnten, so
reichen die Mittel dieser Stiftung mit Hinzurechnung der aus dem vorerwähnten Grunde im
Jahre 1881 weiter zu erzielenden Ueberfchüsfe aus, um die Kosten dieses Neubaues zu bestreiten.

Die Nothwendigkeit jenes Beschlusses wurde durch verschiedene in der letzten Zeit hervor¬
getreteneSchäden in dem Männergebäude des Landarmenhausesnoch besondersbestätigt.

Die neue Taubstümmenschulewird bis zum Herbst 1882 fertig gestellt und bezogen
werde» können. Bis zu diesem Zeitpunkte wird sich voraussichtlichdie Männer-Abtheilung des
Landarmeuhauses,von unvorhcrzusehenden Zufällen abgesehen,erhalten lassen. Länger läßt sich
aber die Räumuug derselben sowie die Ueberführung der Insassen der Männer-Abtheilung nach
dem neuhergerichtetenHospitalgebäudeuicht hinausschieben.

Ein spezieller Kostenanschlag über die zur Wiederherstellungdes Mcinnergcbäudeserforder¬
lichen Mittel hat wegen der Kürze der Zeit, und weil hierzu umfassende Untersuchungenerforberltch
sind, welche, fo lange das Gebäude belegt ist, unmöglichvorgenommenweiden dürfen, vorerst nicht
aufgestelltwerden können.

Nach Analogie der Kosten jedoch, welche die Rcstauriruug des Hospitalgebäudesverursacht
hat und in Berücksichtigungdes Umstandes, daß die Kosten zur Wiederherstellungdes Männer¬
gebäudes pro Quadrat-Eiuhcit aus dem Grunde sich höher belaufen, weil fast sämmtliche Balten
und die Zwischendeckenzu erneuern, ferner sehr viele Zwischenwändeund Gewölbe neu einzuziehen
sein werden, dürften die Gesammtkosten für den Umbau nicht geringer als 120 000 Mark anzu¬
nehmen sein. Da das Landarmcnhaus 122 100 Mark Kapitalien hat, welche für außerordentliche
Verwendungszwecke dienen sollen, erachtet der Provinzial-Verwaltungsrath es für zweckmäßig, die
erforderlichenBaumittel hieraus zu entnehmen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beehrt sich hiernach den Antrag zu stellen, der hohe
Landtag wolle:

1. Die Erbauung einer neueu Taubstümmenschulefür 6 Klassen in Trier, sowie die
Entnahme der hierzu erforderlichenMittel von 65 000 Mark aus den Ersparnissen
der Jahre 1879, 1880 und 1881 nebst aufgelaufenenZinsen der Wilhelm-Augusta,
Stiftung nachträglichgenehmigen;

2. den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen,uach Ueberführungder männlichenLand¬
armen in das restaurirte Hospitalgebäude,das bisherigeMännergebäudedeS Landarmcn-
hauses vollständig wieder herzustellen und die hierzu erforderlichenMittel aus deu
Kapital-Beständendes Landarmenhanseszu entnehmen,vorbehaltlicheines dem nächsten
Provinzial-Landtagcvorzulegenden speziellen Verwendungs-Nachweiseö.

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.
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Nr. »0.
Düsseldorf, den 4. Oktober 1881.

Referat
an den Provinzial-Landtag,

betreffend

die Verwendmissdes ans dem Verkaufe des Siessbursser AnstaIts°I>wentars
herrührenden Kapitals von 42 439 Mark 52 Pf.

Wie in dem Berichte des Provinzial-Verwaltungsrathes über die Ergebnisseder ständischen
Verwaltung im Jahre 1879 — Bericht S. 43 — erwähnt worden ist, ließen sich die Inventar-
beständeder Anstalt zu Siegburg der Anstalt zu Bonn nicht überweisen, weil die Mobilien und
Einrichtungs-Gegenständeder ersteren Anstalt sich in einem so veralteten und zum Theile reparatur¬
bedürftigenZustande befanden, daß dieselben für die neue Anstalt bei Bonn nicht paßten und die
Bekleidung«-und Lageruugsgegenständenicht länger aufbewahrt werden konnten, ohne der Gefahr
des Verderbens ausgesetzt zu sein.

Unter diesen Umständenhat der Provinzial-Verwaltungsrath den Verkauf des Siegbnrger
Inventars genehmigt. Aus dem Erlöse des Verkaufs fowie dem Uebcrschusseaus dem Konto der
Landwirthschaftder Siegbnrger Anstalt mit 2405 Mark 15 Pf. ist ein Gescnmnt-Kapital von
42 439 Mark 52 Pf. erwachsen. Da diese Summe eiuschließlich des Betrages von 2405 Mark
15 Pf. aus dem Verkaufe von Inventarienstücken entstanden war, so beschloßder Provinzial-
Verwaltungsrath in seiner Sitzung vom 23/25. Febrnar 1880, diese Summe vorläufig dem
Irrenanstalts ° Aaufonds zur Verwendung bei der Beschaffung des neuen Inventars für die
Anstalt bei Bonn an Stelle der verkauften Inveutarienstücke zu überweisen und hierzu die
Genehmigungdes Provinzial-Landtags nachzusuchen.

Die Verwendung des vorgedachtenKapitals bei dem Irrenanstalts-Banfonvs ist indessen
nicht erfolgt, weil jener Fonds für die aus demselben zu bestreitendenAusgaben jenes Kapitals
nicht bedürfte. Der Provinzial-Verwaltungsrath hat deshalb beschlossen, das in Rede stehende
Kapital von 42 439 Mark 52 Pf. von dem Irrenanstalts-Baufonds wieder zurückzuziehen und dem
Provinzial-Landtage vorzuschlagen,dieses Kapital in der Weise zu verwenden, daß aus demselben
zunächst der Vorschuß von 6706 Mark, welcher bei dem Konto der Verlegung der Provinzial-
Blindenanstalt zu Düren in das jetzige neue Gebäude entstanden ist, gedeckt und aus dem Reste ein
Bau-Uuterhaltungsfonds für das Ständehaus wie die neuen Irrenanstalten gebildet werde. Ein
solcher Fonds, welchen die übrigen Institute fast ohne Ausnahme besitzen, wird für das Ständehaus
wie die neuen Irrenanstalten auf die Dauer nicht zu entbehren fein. Für das Ständehaus ist
ein solches Bedürfniß schon dadurch hervorgetreten,daß die städtische Behörde nach Feststellungdes
Bauplanes sowie des Kostenanschlages nachträglichnoch eine Trottoiranlage von dem Ständehause
bis zu den angrenzendenStraßen verlangt hat. Die hierdurch entstandenenKosten in der Höhe
von 5600 Mark waren demnach in den Kostenanschlägen nicht vorgesehen und bedarf es zu deren
Tilgung eines außerordentlichenKredits.
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Gestützt auf die vorstehenden Gründe, sowie im Hinblickedarauf, daß da« in Rede
stehende Kapital aus der Veräußerung des vorhandenenAnstaltsvermögens entstanden ist, beehrt
der Provinzial-Verwaltungsrath sich demnachden Antrag zu stellen:

„der Provinzial-Lanbtag wolle die Verwendungdes aus dem Verkaufe des Siegburger
Anstalt«-Inventares herrührenden Betrages von 42 439 Mark 52 Pf, in der Weise
genehmigen, daß aus dieser Summe zunächst der Vorschuß bei dem Konto der Ver¬
legung der Blindenanstelt zu Düreu von 6706 Mark gedeckt, und der Rest zu einein
Bau-Unterhaltungsfonds für die Irrenanstalten, sowie das Ständehaus bestimmtund
demnachans demselben auch der Betrag von 5600 Mark für die Trottoiranlage vor
dem Ständehause entnommenwerde".

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Lanbtags-Marsckall.

«r. 21.

Düsseldorf, den 7. September 1881.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsrath« an den Provinzial-Lanbtag

betreffend

die Feststellung eines Prooinzial-Wappens für die Nheinprovinz.

In dem Verwaltungsberichte für das Jahr 1878 ist dem Provinzial-Landtage davon
Mittheilung gemacht worden, daß behufs Feststellung eines Provinzial-Wappcus für die Rhein-
Provinz Seitens des Herrn Ministers des Innern die gutachtlicheAeußerung des Provinzial-
Verwaltungsrath« eingeholtworden ist.

Wie in den Verwaltungsberichtenfür die Jahre 1879 und 1880 erwähnt wurde, ist die
Feststellungdieses Wappens in diesen Jahren nicht erfolgt: erst durch Erlaß vom 28. Februar 1881
hat der Herr Minister des Innern von den Seitens des Königs Majestät Allerhöchstgetroffenen
Bestimmungen über die von den Verwaltnngs-Organen der Prouinzial- und Lcmdeskommunal-
Verbäude zu führenden Wappen und DienstsiegelMittheilung gemacht.

Einen Abdruckdes an den Herrn Ober-Präsidenten gerichteten Ministerial-Erlasses nebst
den zugehörigenAnlagen, insbesondere auch der Zeichnung des festgestellten Wappens beehrt sich
der Provinzial-Verwaltungsrath dem hohen Provinzial-Landtage zur geneigtenKenntnißnahmemit
dem Hinzufügenvorzulegen,daß die Beschaffungvon neuen Dienstsiegeln für die provinzialständischen
Organe nach Maßgabe der erfolgten Feststellungeneingeleitetist.

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fiirst zu Wird,

Landtags-Marschall.
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Abschrift.

Ministeriumdes Innern. Berlin, den 28. Februar 1881.

Nachdem sämmtliche Provinzial- und Landes-Kommunalverbände über die beabsichtigte
Regelung der von den Verwaltungsorganen derselben zu führenden Dienstsiegel gehört worden sind,
haben des Königs Majestät unter Berücksichtigung der gemachten Vorschläge, soweit dieselben nicht
die Einheitlichkeit der Maßregel berührten, Folgendes Allerhöchst zu bestimmen geruht.

Es ist eine dreifache Siegelform einzuführen, nämlich:
a. ein reicheres Siegel ^
d. ein einfacheres Siegel / f"r die Centralorgane,
o. ein einfaches Siegel für die unteren Organe

der Provinzial« bezw. Kommuualverbände.
Was die Gestaltung der einzelnen Siegel anbetrifft, so soll,
1. für das Siegel zu «, die Wappenform mit Schild, Helm und zwei Schildhaltern

(rechts der wilde Mann, links der geharnischte Ritter, welcher die Provinzialfahne
trägt) zur Anwendung gebracht, im Schilde aber dasjenige Feld aufgenommen werden,
durch welches die betreffende Provinz im mittleren Königlichen Wappen vertreten ist;

-2. das Siegel zu K eine einfachere Form erhalten und zwar durch Wegfall des Helm¬
schmuckes,an dessen Stelle eine Blätterkrone zu treten hat;

3. als Form für das Siegel zu u der preußische Adler, auf der Brust den einfachen
Provinzialschild tragend, und versehen mit einer, das betreffende Organ bezeichnenden
Umschrift dienen.

Die Beschreibung und Zeichnung des für den dortigen Provinzial-Verband hiernach fest¬
gestellten großen Siegels zu u, und die Beschreibung der kleinen Siegel zu d und <: werden mit
dem ganz ergebensten Bemerken beigefügt, daß die Zeichnungen zu den letzt erwähnten Siegeln
später nachfolgen werden. Die Zeichnung des großen Siegels ist binnen drei Monaten zurück¬
zureichen.

Euere Excellenz ersuche ich auf den Bericht vom 31. Oktober 1878 — Nr. 8858 —
ganz ergebenst, gefälligst den Landes-Direktor bezw. den Provinzial-Verwaltungsrath der dortigen
Provinz hiervon mit der Aufforderung in Kenntniß zu setzen, bei Anschaffung von Prouiuzialsiegcln
fortan nach Maßgabe der Allerhöchsten Bestimmungen, beziehuugsweise der mitgetheilten Muster
zu verfahren und dafür Sorge zu tragen, daß die gegenwärtig im Gebrauche befindlichen Siegel,
soweit sie den getroffenen Bestimmungen nicht entsprechen, binnen einer angemessenen Frist durch
die nunmehr vorgeschriebenen Siegel ersetzt werden.

Der Minister des Innern:
I. V.:

gez. Starke.
An den

Königlichen Ober-Präsidenten Wirklichen Geheimen Rath,
Herrn von Bardeleben, Excellenz

zu Koblenz. I. L. 552.
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Abschrift.

Rheinprovinz.

I. Das reichere Siegel

Im silbernen Schilde der Königlich PreußischeAdler, dessen Brust mit einem, von einem
lchrägerechteu silbernen Wellenstrome durchzogenenund mit einer Krone bedecktengrünen Herz¬
schildlein belegt ist.

Auf der Mitte des oberen Schildrandes ruht ein mit einer Alätterkrone gekrönterstahl¬
blauer offener Turnierhelm, aus dessen Krone sich ein geöffneter grüner Adlerflug erhebt, auf desfeu
achtem Flügel ein schräglints, nach dem linken ein schrägrechts fließenderSilberstrom erscheint.

Die Helmdecken sind inwendig von Silber, auswendig grün tingirt.
Den Schild halten rechts ein mit Eichenlaubbekränzter wilder Mann, links ein geharnischter

"ltter, der auf dem geschlossenenHelme einen Federschmuckin den Provinzialfarben und über der
rechten Schulter nach der linken Hüfte das Preußische Feldzeichen trägt. Jeder der beiden Schild-
Halter führt eine goldbeschaftete und goldbefranzteStandarte, deren rechte im silbernen Fahnentuch
°en mit dem Kopfe gegen die Fahnenstange gewendeten KöniglichPreußischen Adler und deren linke
"n grünen Fahnentuch den im Schilde beschriebenen schrägrechtslaufenden silbernen Strom zeigt.

Abschrift.

II. Das einfachere Siegel der Centml>Organe

ieigt den oben beschriebenenWappenschild,auf dessen oberem Rande eine fünfblätterige,je nach dem
Ncinge der Provinz, eine Großherzogliche, Herzoglicheoder Fürstliche goldene Krone ruht, und
welchen rechts ein auf eine Keule gestützter, mit Eichenlaub bekränzter wilder Mann, links ein
geharnischter Ritter mit geschlossenemVisir halten.

Abschrift.

. Das Siegel der unteren Organe

zeigt einen freischwebenden, schwarzen, goldbewchrten, rothgezuugten,mit der Königskronegekrönten,
"uf den Flügeln mit goldenen Kleestängelnbesteckten Adler, welcher in der rechten Klaue den
goldenen Königszcpter, in der linken einen blauen goldbereiftenund bekreuzten Reichsapfel hält
und auf der Brust den oben beschriebenen Wappenschildträgt.
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^^22^ Düsseldorf, den 9. September 188!

Referat
des Provinziell - Verwaltungsraths,

betreffend

die Oell'ührliiisseiner Unterstützung an die Wittwe des verstorbenen Fencr-Soeietäts-
Inspektors Schelauske.

Der Inspektor Schelauske ist am 1. Mai d. I. gestorbenund hat eine Wittwe mit 4
Kindern hinterlassen, von denen das älteste 6 Jahre, das jüngste 4 Monate alt ist. Die Lage
dieser Hinterbliebenenist eine recht traurige; sie sind ohne Vermögen und verlieren mit dem Gehalte
ihres Gatten und Vaters ihre einzige Einnahmequelle.

Schelauske hatte sich vielfach bemüht, auf den Todesfall Versicherungzu nehmen, allein
die Lebensuersicherungs - Gesellschaftenlehnten wegen seines schon seit vielen Jahren bestehenden
Brustleidens die Aufnahme ab, und es trifft ihn deshalb nicht der Vorwnrf, daß er selbst hätte
besser für seine Familie sorgen sollen.

Der Verstorbenewar seit dem 1. Juli 1866 als technischerBeamter bei der Feuer-Societät-
Direktion angestelltund bezog zuletzt als Inspektor ein Gehalt vou 3300 Mark.

Er hat sich nicht nur stets durch treueste und gewissenhaftestePflichterfüllung und
durch ciue jederzeitmusterhafteDienstführimg ausgezeichnet,fondern er hat auch der Societäts-
Vcrwaltung die wesentlichstenDienste geleistet und sein Tod hinterläßt, wie die Direktion der Provinzial-
Fcuer-Societät in einem Berichte ausführt, eine Lücke, die nur schwer auszufiilleu sein wird.

Die Feuer-Socictäts-Direttio» hat sich daher ebensowohl im Hinblicke auf die Dürftigkeitder
Familie, wie in dankbarer Anerkennungder laugjährigen und ausgezeichneten Dienstführungdes ver¬
storbenen Inspektors Schelauskefür verpflichtet erachtet, die Gewährung einer dauerndenUnterstütznng
für die Familie Schelauskebeim Proviuzial-Vcrwaltungsrathezu beantragen und hierbei vorgeschlagen,
die Höhe der Unterstützungauf 1000 Mark pro Jahr festzusetzen, wenigstens für diejenige Zeit,
in welcher die Verhältnisseder Familie nicht bessere gewordensind.

Der Provinzial-Verwaltungsrath ist diesem Nutrage beigetretenund hat in seiner Sitzung
vom 31. Mai/2. Juni d. I. der Wittwe Schelauske bis zum Zusammentritte des nächstenLand¬
tages eine jährliche Unterstützungvon 1000 Mark bewilligt, sowie ferner befchlosseu, die Weiter¬
bewilligungdieser Unterstützung,welche vorsorglich schon in den neuen Etats-Entwurf eingestellt
worden ist, von dem nächsten Landtage zu erbitten.

Demzufolge gestattet sich der Provinzial-Verwaltungsrath, unter Bezugnahme auf die
oben vorgetragenenVerhältnisse,zu beantragen:

„der hohe Provinzial-Landtag wolle beschließen,der Wittwe des verstorbenenFeuer-
Socictäts-Inspettors Schelauske für die Dauer der nächstenEtatsperiode eine jährliche
Unterstützungvou 1000 Mark zu bewilligen".

Der Pruvinzial-Verwaltnitgsrath.
WilhelmFürst zu Wird,

Landtags-Marschall.
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Nr. 28.

Düsseldorf, den 10. Februar 1881.

Reserat
des Provinzial-Verwaltungsralhs an den Provinzial-Landtag,

>betreffend
die Kap>WI°BM»de der Polizeistrafgelder-Funds.

(5M. Die Letzterenuinscissen:
1. den PoIizeistrafgelder°Fo»ds des rechtsrheinischen Theils des Ren.-VczirtsKublenz.
2. „ „ „ „ linksrheinischen
3. ,, „ „ „ rheinischrechtlichen ,, „ „ Düsseldorf.
4. „ „ „ „ landrechtlichen „ „ „
5. „ „ „ „ Re<i.«BezirtKöln.
6. „ „ „ « „ Trier.
7. „ „ „ „ „ Aachen.)

Der 26. Rheinische Provinzial-Landtagbeauftragte in seiner siebenten Sitzung am 29. April
1879 (Verhandlung S. 38), entsprechend einem desfalligeuAntrage seines zweiten Ausschusses, den
Vwvinzial-Verwaltungsrath, des Näheren zu prüfen,

„ob nicht der angesammelteseither nicht zur Verwendungkommende Theil der Polizei-
strafgelder - Fouds für die Folge anderweitig in zweckentsprechender Weise nutzbar
gemacht werden kaun". .

Der Provinzial-Verwaltungsrath erlaubt sich demgemäßdem Provinzial - Landtage das
Ergebniß seiner bezüglichenErwägungen in Nachstehendemvorzutragen und zwar follcn vorab
Zunächst die maßgebenden Bestimmungenüber die Verwendungder Polizeistrafgelder-Fondsangegeben
und fodann die Modalitäten dargelegt werden, welche bei Anwendung dieser Bestimmungen im
^anfe der Jahre Platz gegriffenhaben, soweit dies für die in Rede stehende Frage relevant erschein!.

In ersterer Beziehung ordnete das in Folge der AllerhöchstenKabinets - Ordre vom
"7- December 1822 mit Gesetzeskraftversehene Ministerin!- Rescript vom 31. December 1822
Verordnungen für die provinzialständische Verwaltung Seite 98) an:

1. Sämmtliche in einem Regierungs-Bezirke, insoweit darin die französische Gesetz¬
gebung noch gilt, aufkommendenPolizei- und Zuchtpolizeistrafgelderbilden mit den
unter 7 bestimmten Ausnahmen einen von der Regierung abgesondert von
allen übrigen zu verwalteuden Fonds.

2. Die Hauptbestimmung dieses Fonds ist, die Kosten für die Verpflegung
und Erziehung verlafsener Kinder zu bestreiteu.

8. Damit diese Bestimmung desto sicherer und vollständigererreicht werde, soll, wenn sich
auch in einem Jahre ein Ueberschuß ergiebt, solcher nicht sofort für die untergeordneten,
unter 4 benannten Zweckeverwandt, sondern immer auf einen zur Deckung
etwaiger, vermehrter Ausgaben bestimmten Bestand gehalten werden.

24»
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4. Ueber die bei Befolgung dieser Vorschriften sich ergebenden Ueberschüsse sollen die
Regierungen, unter Genehmigung des Ministers des Innern zur Unterstützung
hülfsbcdürftiger Gemeinden bei Erfüllung anderer Verbindlichkeiten oder
zur Herstellung gemeinnütziger, allen Gemeinden zu Gute kommender und
nicht sonst schon fundirter Anstalten und Einrichtungen disponiren.

Für die beiden ostrheinischenPolizeistrafgelder-Fondsgelten in Gemäßheit des Allerhöchsten
Landtags-Abschiedesfür die zum 11. Provinzial-Landtage versammelt gewesenenStände die
nämlichenVorschriften.

Die so gebildeten Polizeistrafgelder-Fondswurden durch z. 15 des Gesetzes vom 8. Juli
1875, betreffenddie Ausführung der §ß. 5 und 6 des Gesetzes vom 30. April 1873 wegen der
Dotation der Provinzial- und Kreis-Verbände (Verordnungenlc. S. 32) dem Provinzial-Verbande
der Rheinprovinz:

„zur Verwaltuug und Verwendung mit allen bisher der Staats-Verwaltung
hinsichtlich dieser Fonds zusteheudeu Rechten und obliegenden Ver¬
pflichtungen"

überwiesen.
Was ferner zweitens den Entwickelungs - Gang anbelangt, welchen seit dem Jahre 1822

vorerst während der staatlichenVerwaltung die geschäftliche Praxis hinsichtlichder Vorschrift der
Pos, 3 des Ministerial-Rescripts vom 31. December 1822 genommenhat, wodurchdie Bildung
von Reserve-Beständen bei den einzelnenFonds angeordnet wurde, so gestatteten die Umstände
zunächst in dieser Hinsicht im Großen und Ganzen nach erwähnter Bestimmung zu verfahren.
Es ward also in den ersten Jahrzehnten im Allgemeinennach Deckung der vollen Pflegekosten der
verlassenen:c. Kinder von den alsdann noch verbleibenden wirklichen Ueberschüssen jedesmal ein
Theil kapitalisirt, was ein Oberpräsidial-Erlaß vom 28. Mai 1845 genauer dahin präzisirte, daß
regelmäßig die eine Hälfte der Ueberschiisserentbar anzulegeu und nur die andere Hälfte zu den
in Pos. 4 des Ministerial-Rescripts vom 31. December 1822 bezeichneten, sekundären Zwecken
zu verwendensei.

Auf diese Weise wurden allmählig bei sämmtlichen Fonds Kapitalien angesammelt, au«
welchen man, wenn einmal die Jahres - Einnahme eines Fonds zur Deckung der sämmtlichen
Wegekostennicht ausreichte, das Fehlende ergänzte. Im Verfolge trat jedoch das Bestreben, die
tapitalisirten Bestände zu konserviren, sowohl bei den Königlichen Bezirks - Regierungen, welche die
Fonds verwalteten, als auch bei den höheren Instanzen stärker hervor, indem die Unzulänglichkeit
der laufenden Einnahmen zur Bestreitung der gesammten Waisen- :c. Pflege allmählich immer
häufiger Platz griff, ja bei einzelnenFonds zur Regel wurde, sodaß uuvermeidlichdie völlige
Absorbirung der Kapital-Bestände in kurzer Frist erfolgen mußte, wenn man fortfuhr, daraus
geuau nach Pos, 3 des Ministerial-Rescripts vom 31. December 1822 die Defizite bei den Pflege¬
kosten zu decken,so lange überhaupt noch Mittel vorhanden waren.

Behufs Erhaltung der Kapitalien ward deshalb später von der Inanspruchnahme derselben,
zur Tilgung der Pflegekosten-Defizite im Allgemeinenabgesehen und wurden nicht mehr die vollen
Pflegekosten von den Fonds getragen, sondern nnr noch mit Rücksicht auf die Höhe der laufeuden
Einnahmen bemessene Beihülfen zu jenen Kosten gewährt, mit welchen man jetzt pi-incipalitsi-
die Ortsarmen-Verbände auf Gruud des Armen-Gesetzes belastete.

Bei diesem Modus wurde es bei den meisten Fonds wieder möglich, die Kapital-Bestände
zu vermehren, indem die Summe der uach einem abgerundeten Satze pro Kind und Monat
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gewährten Pflegekosten Beihülfen vielfach nicht die Höhe der Einnahmen erreichte. Seitdem fand
also eine Kapitalisirung von Ueberschüssen statt, welche strenge genommenund im Sinne der Pos. 3
des Ministerial-Rescripts keine Uebcrschüsse waren, weil im Gegentheile thatsächlich Defizite
vorlagen, sowie auch die Konservirung und Vergrößerung der Kapital-Bestände jetzt nur noch zu
dem Zwecke geschah, um in Ausnahme-Fällen, bei großen, die Provinz heimsuchenden
Kalamitäten den Gemeinden durch Uebernahme der gesammten Kosten der Waisen- :c.
Pflege eine Erleichterung gewähren zu können.

Offenbar dürfte bei dieser Sachlage die Angreifungder Kapital-Beständezu den sekundären
Zwecken der Pos. 4 des Ministerial-Rescripts vom 31. Dezember1822 weder mit den Bestimmungen
dieses Ministerial-Rescripts, noch mit dem Sinne und Geiste, in welchem die ganze Entwickelung
des in Rede stehendenVerwaltungszweigeserfolgte, in Einklang zu bringen gewesen sein.

Demgemäß wurde denn auch in der Zeit der staatlichenVerwaltung im Großen und
Ganzen verfahren. Es darf jedoch nicht verschwiegen werden, daß während durch wiederholte
Erlasse des Königlichen Ministeriums des Innern genehmigtresp, bestimmt wurde, daß die Kapital-
Bestände für gewöhnlichnicht einmal bei Insufficicnz der laufenden Einnahmen zur Bestreitung
der Waisen-Wegekosten, also behufs Erfüllung des Hauptzweckes der Fonds angegriffenwerden
sollten, im Widersprüche hiermit in einem konkretenFalle — freilich zu Gunsten einer Bewilligung,
für welche ein sehr lebhaftes und berechtigtesInteresse vorlag — ungeachtet der wiederholten
Remonstrationcn der betreffendenKöniglichen Bezirks-Regierunghöheren OrtS verfügt worden ist,
daß ein gewisser, den Taubstummenschulenzu Kempenund Moers, welche damals im Uebrigen
noch lediglich auf die Privatwohlthätigkeit angewiesenwaren, gewährter Zuschutzauch in solchen
Jahren, wo keine Uebcrschüsseverblieben,nöthigenFalls aus deu früheren kapitalisirtenErsparnissen
weiter zu zahlen sei.

Seitdem die Polizcistrafgelder - Fonds mit dem 1. Januar 1876 auf den Provinzial-
Verbaud übergegangen, ist die Verwaltung derselben im Allgemeinenin der überkommenen Weise
fortgeführt worden. In deu Jahren 1876/1879 sind die sämmtlichen Pflegekosten nur ausnahms¬
weise bei diesem oder jenem einzelnenFonds erstattet worden, nämlich in den Jahren 1876 und
187? überhaupt nicht,

in 1878 bei dem linksrheinischen Fonds des Reg.-Bezirks Koblenz und dem Fonds des Reg.-
Bezirks Trier,

in 1879 bei den beiden Fouds des Reg.-Bezirks Koblenz.
Gleichwohl hat in dieser Zeit regelmäßigbei allen Fonds jährlich eine, wenn auch vielfach

nicht erhebliche Vermehrung der Kapitalien stattgefunden.
Letztere betrugen nach dem Final-Abschlusse pro 1879

bei dem Polizeistrafgelder-Fondsdes Reg.-Bezirks Aachen ........ 75300 M.
„ „ „ „ Koblenz linksrheinisch.... 63000 „

Koblenz rechtsrheinisch.... 60 900 „
Köln ......... 57 900 „
Düsseldorfrheinischrechtlich . . 31750 „

„ Düsseldorf landrechtlich ... 7? 150 „
Trier ......... 81 000 ,.

zusammen .... 447000 M.
Diese Kapitalien haben seither insofern keineswegseiner nützlichen Verwendung entbehrt,

als die Zinsen derselben alljährlich mit den Einnahmen an Strafgeldern zur Bestreitung des
Unterhaltes der verwaisten und verlassenenKinder verausgabt wurden.
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Die Gesammt Einnahme sämmtlicher Fonds an Zinsen betrug im Jahre 1879: 19 431 Marl.
Ungedeckt blieben in dem nämlichenJahre von den Seitens der Gemeindenausgegebenen

Waisen lc. Pflegekosten zusammen 231 438 Mark 39 Pf.
Würden die Kapitalien den Fonds entzogen, so müßte in Folge des Wegfalls der des-

falligen Zinsen augenscheinlich das alljährliche Defizit sich für die Folge um einen entsprechenden
Betrag höher belaufen.

Hiernach glaubt der Provinzial-Verwaltungsrath die Frage, deren Prüfung ihm vom
Provinzial-Landtageaufgetragen wurde, dahiu beautworteu zu follen, daß der gegenwärtigeModus,
wonach lediglich die Zinsen der Kapital-Beständeder Polizeistrafgelder-Fondsmit zu den bestimmungs¬
mäßigen Verwendungszwecke» Letzterer verausgabt, die Kapitalien selbst aber erhalten worden, nicht
allein den maßgebendenVorschriftenentspreche, sondern sich überhaupt am Meisten empfehle.

Eine Aufzehrung der in Rede stehenden Kapitalien durch Einstellung derselben bei den
Eiunahmen des Hauptetats der provinzialstäudischen Verwaltung, also durch Verwendung zu den
laufenden Ausgaben des Provinzial-Vcrbandes dürfte jedenfalls nicht angängig sein.

Einem solchen Vorgehen würde zunächst die Bestimmung in Pos. 3 des Ministerial-
Refcripts vom 31. Dezember 1822 entgegenstehen,insofern danach die Kapitalien, wenn man'
auch aunchmen wollte, daß ihre Konseroirungim vollen, jetzigen Umfangenicht erforderlichsei, doch
mindestenstheilweiseerhalten werden müßten.

Sodann setzt die Pos. 4 des Ministerial - Reskripts vom 31. December 1822 wirkliche
Ueberschüsse voraus, welche indessen wie bereits bemerkt, feit vielen Jahren nur vereinzeltbei
diesem oder jenem Fonds erzielt wurden, indem die vorhandene»Kapitalien überwiegendkeineswegs
aus wirkliche», sondern wesentlich aus uneigentlichen trotz Iusufficienzder lausenden Einnahmen
der Fonds zur Bestreitung der vollen Wegekostenerzielten Ueberschüssen bestehen.

Die an sich nahe liegendeDeduktion,daß die Kapitalbeständenichts weiter als die ange¬
sammeltenUeberschüsse der einzelnenJahre seien und folglich ebenso zu den sekundären Zwecken
verwendet werden könnten, wie die Eiuzel-Ueberschüsse, dürfte also nur in sehr beschränktem Maße
zutreffen, sodaß folglich jedenfalls nur ein kleiner Theil der betreffenden Kapitalien in der angegebenen
Weise verwendbar wäre, dessen Ermittelung bis zum Jahre 1822 rückwärts wegen des fehlenden
Materials freilich nicht möglichfein würde.

Abgesehen davon ist die provinzialständische Verwaltuug verpflichtet,jeden einzelnen Fonds
ebenso ausschließlich lediglich zum Vortheile des betreffenden Bezirkes zu verwenden,wie dies seiner
Zeit von den Königlichen Regierungen zu geschehen hatte. Die Gemeinden eines jeden Bezirkes
haben ein gesetzlichesRecht, zu verlangen, daß die Ueberschüsse ihrer Fonds nicht anders, als in
der durch Pos. 4 des Ministcrial-Reskriptsvom 31. December 1822 angeordnetenWeise, also nur
entweder zur UnterstützunghülfsbedürftigerGemeinden grade des betreffenden Bezirks bei Erfüllung
anderer Verbindlichleitenoder zur Herstellung gemeinnütziger,allen Gemeindendes Bezirkes zu Gute
kommender und nicht fönst fchon fundirter Anstalten und Einrichtungen verwendetwerden.

Ist nun des Weiteren auch uicht zu bezweifeln,daß eine Reihe von gemeinnützigen
Anstalten und Einrichtungen der provinzialstänbifchenVerwaltung allen Gemeinden der Provinz,
also auch denjenigeneines jeden einzelnenBezirkes zu Gute kommen,so gestattet die letzterwähnte
Bestimmung die Verwendungder Ueberschüsse,doch augenscheinlich nur zu dem Zwecke, um dadurch
die Herstellung neuer nützlicher Anstalten und Einrichtungen, welche andernfalls wegen
mangelnder Mittel nicht zu Stande komme» würden, zu ermöglichen, während es sich im
Bereiche der provinzialständifchcnVerwaltung zur Zeit weder um die Errichtung neuer Anstalten
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bezeichneter Kategorie handelt, noch auch die diesseitigenProvinzial-Anstalteneiner ausreichenden
Fundirung entbehren, indem der Provinzial-Verband verpflichtet ist, für die Kosten derselben
aufzukommen.

Endlich muß hervorgehobenwerden, daß der Hauptzweck der Polizeistrafgelderfonds
die Bestreitung der Unterhaltungskostenverwaister und verlassenerKinder ist und die Verwendung,
wenn auch nur eines Theiles der Kapitalbeständezu den sonstigen, untergeordnetenZwecken sich
nicht empfehlen kann, so lange mit Rücksicht auf die großen Schwankungen,welchen die Strafgelder-
Einnahmen unterworfen sind, erfahruugsmäßig bei keinem einzigen Fonds nicht einmal eine Sicherheit
dafür vorliegt, daß derselbe in den nächsten Iahreu im Stande sein werde, die stets wachsenden
Ausgaben für die Waisen- :c. Pflege in ihrem ganzen Umfange zu decken, oder wenn sogar, wie
dies bei der Mehrzahl der Fonds der Fall, überhaupt keine Aussichtvorhanden ist, daß dieselben
jemals dazu ausreichen werden.

Am Günstigsten stand in den letzten Iabren offenbar der linlsrheinischeFonds des
RegierungsbezirksKoblenz,indem derselbegewährte:

pro 1876 per Kind und Monat 3 M.
„ 1877 „ „ „ „ 1" "
„ 1878 „ „ „ „ die volle Erstattung.
„ 1879 „ „ „ „ die volle Erstattung.

Auch bei diesem Fonds ergibt sich indessen, aus der großen Ungleichheit der seitherigen
Leistungen, daß derselbe voraussichtlichnicht immer ein so günstiges Resnlat aufweisenwird, wie
in den beiden letzte» Jahren, sodaß also selbst bei diesem, zur Zeit bestgestellten Fonds die Erhaltung
uud Vermehrung der Kapitalbeständebehufs thuulichsterSicherung seiner Fähigkeit zur Bestreitung
der vollen Waisen- :c. Pflegekosten in Jahren mit geringeren Strafgelder-Einnahmen sich einstweilen
noch unbedingt empfehlenmöchte. Als Belag hierfür kann das Beispiel des Polizeistrafgelder-Fonds
des RegierungsbezirksTrier angeführt werden, aus welchem gleichfallspro 1878 Erstattung der
sämmtlichenPflegekosten möglichwar, während pro 1879 nur ein Beihülfe-Satz von 7 Mark per
Kind und Monat gewährt werden konnte, während 18 015 Mark von den Gemeinden oerauslagte
Kosten ungedeckt blieben. . , ^ . «» .« . ^ , .

Zum Schlüsse ist noch hervorzuheben,daß, wenn bei der seitherigenPrar.s ,n Folge der
mit Rücksicht ans die Vereinfachungder AbrechnungenstattfindendenAbrundung der per Kind und
Monat zu gewährendenBeihülfe-Sätze auf ganze Mark alljährlich meistens nicht die vollen Netto-
Einnah»,en der Fonds ausgeschüttet werden, sondern gewöhnlichnoch ein Ueberschußverbleibt,
welcherkapitalisirt wird, den Gemeinden hierdurch ein nicht zu uuterschätzeuder Gewinn insofern
erwächst,als diese Kapitalisirnngen, welche allerdings einzeln genommen durchweg nicht besonders
erheblich sind sich im Laufe der Jahre doch zu bedeutenden Beträgen aufsummireu,durch deren
Zinsen der Unterhalt einer großen Zahl von verwaistenund verlassenen Kindern dauernd gesichertwird.

Vermittelst der UeberMsse des Jahres 1878 wurde beispielsweisein 1879 eme Ver¬
mehrung der Kapitalbeständevon überhaupt 44 400 Mark im Nominal-Betrage bewirkt,ans deren
Zinsen die Wegekostenvon 8-9 Kindern alljährlich gezahlt werden können.

Fände auch feruer eine gleiche Kapitalisirnng statt, so würde durch da« in nur 10 Jahren
erzielte Anwachsen der Kapitalien die Pflege von 80-90

Es dürfte auf der Hand liegen, daß, wenn es angänglich ,em sollte, m der geschilderten
Weise während eines längeren Zeitraumes fortzufahreu, dadurch den Gemeindenb« Provinz eme
sehr bedentendeErleichterunghinsichtlich der Pflegetosten verwaister nnd verlassener Kinder verschasst,
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ja daß es in absehbarerZukunft möglich werden würde, die gesammtebezügliche Ausgabe aus
den Polizeistrafgelderfondszu bestreiten.

Der Provinzial-Verwaltnngsrath beantragt demnach:
„Der hohe Landtag wolle sich mit den seither bezüglich der Verwaltung der Kapital¬
beständeder PolizeistrafgelderfondsbefolgtenGrundsätzeneinverstandenerklären".

Der Provinzml-Pmmüwngsmtl).
Wilhelm, Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.

Nr. 24.
Düsseldorf, den 7. September 1881.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths,

betreffend

die Vereinigung des Brauweiler Nebenfonds mit dem Polizeistrafgelderftmds des
Regierungsbezirks Köln.

Nachdemin Folge der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 2. Oktober 1871, betreffenddie
Einrichtung und Verwaltung des Landarmenwesensin der Nheiuprovinz, die früheren Landarmen-
Verbände der einzelnenRegierungsbezirkediesseitigerProvinz zu eiuem Laudarmen-Verbandever¬
einigt worden waren, wurde von der KöniglichenNegierung zu Köln mit Rücksicht auf die Bestim¬
mungen des Z. 1 der vorgedachten Kabinets-Ordre, resp, der 8ß. 1 und 4 des Reglements vom
22. Oktober 1872 über die Leitung und Verwaltung der Arbeitsanstalt und des damit verbundenen
Landarmenhauseszu Brauweiler, der sogenannteBrauweiler Nebenfonds, welcher aus überhobenen
Beiträgen der Gemeindendes RegierungsbezirksKöln zu den Unterhaltungskostender Arbeitsanstalt
Brauweiler bei gedachter Königlicher Negierung gebildetwar, mit 36 706 Thlr. 18 Sgr. 2 Pf. der
provinzialständischen Verwaltungzur Dispositiongestellt, von welchem Betrag 36 700 Thlr.--110 100
Mark damals bei der Provinzial-Hülfskassedeponirt waren, gegenwärtig aber in bei der provin¬
zialständischen CentralkassehinterlegtenStaatsschuldscheinenzum Nominalwerthe von 110 700 Mark
angelegt sind.

Die Zinsen dieses Kapitals wurden bis zum Jahre 1876 iu Gemäßheit des §. 1 al. 2
der Kabinets-Ordre vom 2. Oktober 1871 den Gemeinden des Regierungsbezirks Köln bei der
Vertheilung der Kosten des Landarmenwesensin Anrechnung gebracht. Seit dem Jahre 1876
werden jedoch in Folge des Dotationsgesetzesvom 30. April 1873 die Landarmenkostenaus der
Dotationsrente entnommenund nicht mehr besonders auf die Gemeinden umgelegt. Die Zinsen
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des Brauweiler Nebenfonds sind demgemäß vom Jahre 1876 ab dem Regierungsbezirk Köln auf
die allgemeine Provinzial-Umlage, welche zur Befriedigung aller Bedürfnisie der provinzialständifcheu
Verwaltung, insoweit solche nicht durch eigene Einnahmen der Verwaltung und dnrch die Dotations¬
rente gedeckt werden, zur Erhebung gelangt, gutgeschrieben worden.

Da hiermit immerhin eine erhebliche Unbequemlichkeit für die diesseitige Verwaltung ver¬
bunden ist nnd es in hohem Grade wünschcuswerth erscheint, die Belastung Letzterer mit einer
großen Anzahl der verschiedenartigsten, kleinen Fonds thunlichst zu verringern, so hat der Pro-
vinzial-Verwaltnngsrath in seiner Sitzung vom 5/9. Oktober 1880 auf Antrag seiner Finanz-
Kommission beschlossen,die Auflösung des dem Rheinischen Landarmen-Verbande iiberwiesenen, soge¬
nannten Vrauweilcr Nebeufouds in der Weise anzubahnen, daß die an dem Polizeistrafgelderfonds
des Regierungsbezirks Köln nicht bethciligten Städte des Regierungsbezirks ihren rechnungsmäßig
festzustellenden, ratirticheu Antheil nach demselben Maßstabe baar herausgezahlt erhalten, wie der
Fonds seiner Zeit von den Gemeinden des gedachten Regierungsbezirks aufgebracht worden ist, der
Rest aber dem Polizeistrafgeldcrfonds des Regierungsbezirks Köln zuwachse. Die in Rede stehende
Maßnahme dürfte der Iuteution des §. 1 al. 2 des Allerhöchsten Erlasses vom 2. Oktober 1871
durchaus entsprechen, welche augenscheinlich dahinging, daß die Kapitalien und baaren Geldbestände
der früheren Bezirks-Landarmen-Verbände auch in Zukunft ausfchließlich zum Vortheile jedesmal des
Bezirkes verwandt werden sollen, dem sie ursprünglich gehörten. Diesem Zwecke würde offenbar
durch die vom Provinzial-Verwaltungsrathe gewünschte Ueberweisung des Brauweiler Nebeufouds
an den für den Regierungsbezirk Köln bestehenden Polizeistrafgclderfouds für alle Zeit in voll¬
kommensterWeise entsprochen. Besagter Modus erscheint aber auch insofern um so Wünschenswerther,
als die Einnahmen dieses letzteren Fonds erfahruugsmäßig zur Erstattung der von den Gemeinden
aufzubringenden Pflege- und Erziehungstosten verlassener nnd verwaister Kinder bei Weitem nicht
hinreichen und daher diese Kosten alljährlich zum großen Theile von den verpflichteten Ortsarmen-
Verbänden selbst getragen werden müssen, so daß die beschlosseneUcberweisung nicht allein einem
eminent wohlthätigen Zwecke dienen, sondern auch einem unabweisbaren Bedürfnisse abhelfen würde.
Da die Städte Köln, Bonn und Müustercifel von der Betheiligung an dem Polizeistrafgelderfonds
des Regierungsbezirks Köln ausgeschieden sind, diese Gemeinden mithin um den ferneren Mitgeuuß
des Brauweiler Nebeufouds verkürzt würden, falls man denselben pure dem erwähnten Polizeistraf-
gelderfonds überantwortete, fo erscheint eS nothwendig, zu Gunsten der genannten Städte einen
Vorbehalt zu machen, wodurch dcuselben ihr Antheil an dem Brauweiler Nebenfonds gesichert wird.

Auf eine an die Königliche Staatsregieruug gerichtete dcsfallsige Anfrage hat der Herr
Minister des Innern erklärt, daß die beabsichtigte Maßregel zwar mit dem §. 1 der bereits
erwähnten Allerhöchsten Verordnung vom 2. Oktober 1871 formell im Widersprüche stehe, daß jedoch
seinerseits einem Antrage des Rheinischen Provinzial-Landtags auf entsprechende Abänderung dieses
Paragraphen Bedenken nicht entgegen gestellt werden würden.

Der Provinzial-Verwaltungsrath erlaubt sich daher unter Bezugnahme auf die weiter oben
vorgetragenen Verhältnisse zu beantragen:

„der hohe Landtag wolle Allerhöchsten Orts durch eine Adresse eine Abänderung des
§. 1 der Verordnung über die Einrichtung und Verwaltung des Landarmcnwcsens in
der Rheinprovinz erbitten, wodurch gestattet wird, „den sogenannten Brauweiler
Nebenfonds mit dem Polizeistrafgelderfonds des Regierungsbezirks Köln
unter der Maßgabe zu vereinigen, daß die an letzterem Fonds nicht

25
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betheiligten Städte des Regierungsbezirks ihren ratirlichen Antheil
nach demselben Maßstabe baar herausgezahlt erhalten, nach welchem
der Fonds feiner Zeit aufgebracht worden ist".

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtags-Marschall.

»r 22 Düsseldorf, den 5. Oktober 1881.

Referat
betreffend

die Fortgewährung einer jährlicheil Unterstützung oon 600 M. für die Dauer der
nächsten Etatsperiode an die Wittwe des verstorbenen Direktors des

Landarmenhauses, Blum.

Der Direktor des Landarmenhauseszu Trier, Joseph Blum, ist am 27. Januar 1879
nach langen Leiden verstorbenund wurde der Wittwe desselben,welche mit noch drei unversorgten
Kindern in hiilfsbedürftigerLage zurückgebliebenwar, in der Sitzung des Provinzial-Landtages
vom 25. April 1879 eine jährliche Unterstützungvon 600 Mark vorläufig für die nächsten zwei
Etatsjahre bewilligt.

Die Wittwe Blum ist jetzt 63 Jahre alt, fortwährend kränklichund zu ihrem eigenen
Unterhalt außer Stande. Im Haushalte derselben leben außerdem zwei unverheirathete Töchter.
Der jüngste Sohn, welcher bisher ebenfalls bei der Mutter lebte und noch in der Ausbildung
zum Verwaltungsdienste begriffen war, ist inzwischen nach Amerikaausgewandert. Derselbe hat
vor seiner Auswanderung die Mutter nicht unterstützenkönnen, und ist auch keine Aussichtvor¬
handen, daß er in den nächsten Jahren hierzu im Stande sein wird. Die drei ältesten Söhne
der Wittwe Blum befinden sich in amtlichen Stellungen, können jedoch vermöge ihrer Familien«
Verhältnisse nur wenig zu den Kosten des Unterhalte« der Mutter sowie der unverheirathete«
Geschwister beitragen.

Unter diesen Umständen beantragt der Provinzial-Verwaltungsrath:
„Der Provinzial-Landtag wolle der Wittwe Blum die bisherige Unterstützung von
600 Mark auch für die Dauer der nächstenEtatsperiode bewilligen".

Der Provinzial-Verwaltuugsrath.
Wilhelm Fiirst zu Wied.

Landtags-Marschall.



195

»l. 2«.

Düsseldorf, den 4. Oktober 1881.

Referat
betreffend

die Vewilligung einer jährlichen Unterstützung twn «00 Mark an die Wittwe des
verstorbenen Direktors der Prownzial-Arbeitsanstalt z» Vmnweiler, Franz Müller.

Der Direktor der Provinzial-Arbeitsanstalt in Brauweiler, Franz Müller, welcher am
11. September er. nach mehnnonatlicherKrankheit und nachdem derselbe sich Tags vorher wegen
eines Fußübels einer Amputation unterworfen hatte, verstorben ist, hat seine Frau nebst zwei
erwachsenen Töchtern in nicht günstigenVerhältnissen zurückgelassen.

Die Wittwe ist 54 Jahre alt, in Folge unglücklicher Familieu'Verhältnisseniedergedrückt
und leidend und zum eigenen Erwerb ihres Unterhaltes außer Stande. Ebensowenig vermögen
die beiden Töchter die Kosten des Unterhalt« der Mutter aufzubringen.

Privatvermögen ist nicht vorhanden.
Mit Rücksicht auf die Lage der Wittwe Müller, sowie in besonderer Berücksichtigung der

von dem verstorbenenDirektor Müller der Provinzial-Arbeitsanstalt geleisteten langjährigenDienste,
beantragt der Provinzial Verwaltungsrath:

„der Provinzial-Landtag wolle der Wittwe Müller eine jährliche Unterstützung von
600 Mark, vorläufig vom 1. Januar 1882 ab bis zum Ablauf der nächsten Ctats-
periode bewilligen".

Der Provinzial'Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Lanbtags-Marschall.

N». 27.

Düsseldorf, den 8. Oktober 1880.

Referat
über die

Gewährung einer fortlaufenden Unterstützung an die Wärterin Magdalena Steiuebach
bei der Promnzial-Irrenanstalt zn Düren.

Die 58 Jahre alte Wärterin Steinebach ist im September 1854 in den Anstaltsdienst
zu Siegburg eingetretenund seit dieser Zeit ununterbrocheu in der RheinischenIrrenpflege thätig
gewesen; dieselbehat mithin eine Dienstzeit von nahezu 26 Jahren erreicht und während dieser
Zeit sich stets als zuverlässig und pünktlich in der Erfüllung ihrer Dienstpflichtenbewiesen. Nach

M»
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dem Attestedes Direktors Dr. Ripping hat sich dieselbe ein Herzleidenzugezogen, welches sich in
letzterer Zeit so verschlimmerthat, daß sie nicht einmal mehr zur Aufsichlführungbei ruhigen
Kranken hat verwendet werden können, weshalb deren PeusionirungSeitens des genannten Direktors
beantragt worden ist.

Wenn die Genannte auch nicht zu der Kategorie der peusionsbercchtigtenAngestellten
gehört, so scheint es doch in Anbetracht der langjährigen Dienstzeit, sowie mit Rücksichtauf die
persönlichen Verhältnisseder p. Steiuebach, welche lein Vermögenbesitzt, der Billigkeitzu entsprechen,
derselben nach Maßgabe der Bestimmungen des Pensions-Reglements eine fortlaufende jährliche
Unterstützungzu gewähren.

Das Einkommen der p. Steinebach betrug nach dem letzten Etat 680 M.; die Pension
würde sich demnach bei einer Dienstzeit von 26 Jahren ("°/8° des Dicnsteinkommcus)auf 306 M.,
oder abgerundet auf 300 M. belaufen

Der Provinzial-Verwaltungsrath beantragt daher, der Wärterin Steinebacheine fortlaufende
jährliche Unterstützungvon 300 M. vom 1. Juli 1880 ab zu bewilligen.

Der Prol'inzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.

Dusseldorf, den 9. September 1881.

Referat
betreffend

den Ansban des linksseitigen Zufuhrweges zur Mosel-Eisenbahn- resp. Straßenbrücke
bei Als auf Kosten des Prui'inzial-Verbandes.

In Folge der zum Zwecke der. Moselbahn nothwendigenErbauung einer Eisenbahnbriicke
über die Mosel bei der Bahnstation Bullay und dem gegenüberliegenden Als bot sich die wiinschens-
werthe Gelegenheit, durch Einrichtung dieser Brücke zur Mitbenutzung für den Landverkehr für
letzteren mit verhältnißmäßignicht erheblichen Kostenan einer nach den lokalen Verhältnissenhierzu
besondersgeeignetenStelle einen festen Uebcrgang über die Mosel zu gewinne» und so nicht nur
für den Verkehr im Moselthale eine stehende Brücke, woran es von Äcrnkastcl bis Koblenz bis
dahin fehlte, sowie für die linke Moselscitc die Verbindung mit der rechtsseitigenStation Bullay
zu schaffen, fondern auch vermögeder in Bullay auf der einen und in Als auf der anderen Seite
auslaufenden, hinterwärts ausgedehntenStraßennetze des Hunsrückens und bezw. der Eifel in sich
aufnehmendenProvinzialstraßen dieser beiden Gegenden zum Vortheil ihrer wirthschaftlichen Ent¬
wickelung in engeren Verkehr und Zusammenhangzu bringen.
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Der Proviuzial-Verwaltungsrath bewilligte in Anerkennungder Wichtigkeit dieser Brücken-
cinrichtungin der Sitzung vom 23/24, Februar 1876 zu den auf 230 000 Mark incl. des chaussee¬
mäßigen Ausbaues der linksseitigen Brückenanfahrt veranschlagten Kosten eine Beihülfe von
150 000 Mark, der Rest wurde theils durch Beiträge deö Kreises Zell und der betheiligtcn
Gemeinden sowie durch namhaftePrivatbeiträgc aufgebracht, theils aus Staatsmitteln verfügbargestellt.

Die fo gewonnenen Mittel würden indeß schon durch die Ausführuug der eigentlichen
Brückeneinrichtungabsorbirt und reichten dieselbennicht aus, um damit auch die iu Aussicht
genommenennothwendigen An- und Abfahrten herzustellen. In dieser Beziehung blieb, um die
Brücke mit den zunächst liegendenProviuzialstraßen (der kurz unterhalb der Brücke an der Alf'er
Fähre vom rechten auf das linke Ufer übertretendenMosclstraße)in Verbindung zu setzen, auf der
rechte», Seite die in, Planum bereits angeschüttete Rampe resp. Abfahrt in einer Länge von rot.
230 Meter bis zur Einmündung in die Moselstraße chausseemäßig auszubauen und zu befestige»
und war ferner auf der linken Seite außer der Rampe der als Leinpfad bestehende Weg bis zum
Anschlüsse an die linke Moselstraßezunächst der Alf'er Fähre rcfp. an die dort vorhandene Alfbachbrücke
auf rot. 1050 Meter Länge in gleicher Weise auszubaueu. Da zum Zwecke dieser unumgänglichen
Ausführungen jede Mitwirkung der betheiligten Kreis- und Kommuual-Verbändeverweigert wurde, so
erübrigte nur ein gemeinsamesEintreten des Provinzial-Verbandes und der KöniglichenStaats-
Regierung, um das begonnene Unternehmenzu Ende zu führen.

Im Eingehen auf diese Sachlage wurde behnfs Vereinbarung über die beiderseitigen
Leistungen unter Berücksichtigungder Unterhaltnngsfrage bezüglich der fertigen Anlagen vom
Provinzial-Verwaltungsrathe in der Sitzung vom 15/17. Juli 1879 folgenderVorschlagproponirt:

1. „Die Königliche Aahnverwaltung erklärt sich bereit, die rechtsseitigeBrückenabfahrt
bis zu deren Einmündung in die Mofelstraße auf mindestens7 Meter Planungsbreite,
nebst den erforderlichen Seitenrinnen auszubauenund zu befestigen nach näherer Angabe
der Straßenverwaltung, sowie auch die Rampe auf dem linken Ufer in Länge von
p. p. 200 Meter in gleicherWeise auszubauen und zu befestigen.

2. Die provinzialständischeStraßenverwaltung erklärt sich bereit, den übrigen Theil des
linksseitigen Zufuhrweges bis zur Brücke über den Alfbach refp. bis zur Einmündung
in die Moselstraßebezirksstraßenmäßigauszubauen und sowohl diesen ganzen Zufuhrweg
bis zur Brücke als auch den rechtsseitigenZufuhrweg bis zur Brücke excl. aller
Arückenanlagendauernd zu unterhalten, resp, die erforderliche Genehmigungdes Provin-
zial-Landtags hierzu nachzusucheu."

Hierbei wurde entsprechendder in bisherigen Fällen für die Uebernahme von Straßen-
NeubautenSeitens der Provinz stets zur Anwendunggekommenen Maßgabe der Vorbehalt gemacht,
daß der erforderlicheGrund uud Bode» zur Herstellung des linksseitigen Zufuhrweges vom Kreise
Zell resp, von den betreffendenGemeinden beschafft und der Provinz zum Zwecke des Baues
uneutgeltlichzur Disposition gestellt würde, und erschien es ferner angezeigt zu bedingen, daß die
mit Eröffnung der Brücke für den durchgehenden Verkehr überflüssig werdendeStrecke der Mosel-
Provinzialstraße von der Fähre beim Orte Bullah ab bis zur rechtsseitigenBrückenrampe als
Kreis- bezw. Kommunalstraßeübernommenwerde.

Während die Königliche Staats-Regierung diesen Propositionen beistimmte und die
betreffenden Dienststellenangewiesen wurden, mit der Herstellungder beiderseitigen Brückenanschlüsse
voizugeheu, war dagegen weder bezüglich der Uebernahmeder bezeichneten Moselstraßenstreckezur
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ferneren Unterhaltung noch auch bezüglich des Grunderwerbs zum linksseitigen Zufuhrwegeirgend eine
Zusage des Kreises Zell und ebensowenig eine Bereitwilligkeitder betreffenden Gemeindenzu erzielen.

In letzterem Punkte hatten die Verhandlungen nur den Erfolg, daß einzelnePrivate sich
unter gewissen leicht erfüllbaren Bedingungen bereit erklärten, von ihrem durch die Wegelinie durch¬
schnittenenGrundbesitzdas benöthigte Terrain unentgeltlich abzutreten. Da nach Maßgabe des
Projetts über den Ausbau des qu. Zufuhrweges der alte ca. 4 Meter breite Weg durchgängig
beibehaltenwerden kann, so ist der Grunderwerb überhaupt nicht erheblich und reducirt sich in
Folge der erwähnten Privatancrbietungen auf im Gauzeu 20,39 Are, welche eventuelldurch Kauf
zu acquirircn bleiben.

Die Kosten des Ankaufs werden sich vorbehaltlichder definitivenVermessungzufolge der
mit den Eigenthümern getroffenen, für letztere bindenden Vereinbarungen auf 2074,3? Mark
belaufen. Ungeachtet dieser geringfügigenSumme hat der Proviuzial-Vcrwaltungsrath doch Bedenken
getragen, im Widersprüche mit der durch mehrfache Landtags-Beschlüssc vorgezeichneteu Praxis von der
Bedingung der unentgeltlichenUeberweisungdes Bauterrains seinerseitszu abstrahlten, vielmehr
beschlossen, die desfallsigeEntscheidung dem Proviuzial'Laudtage zu unterbreite». Der Provinzial-
Verwaltungsrath glaubt aber eiue Ausnahme im vorliegendenFalle nach Lage der Verhältnisse
befürworten zu köunen, zumal auch die Königliche Staats-Negierung bezüglich des auf Staatskosten
ausgebauten Theils des Zufuhrweges eiue folche Forderung nicht gestellthat, vielmehr der Grund'
erwerb aus der Bausumme bestritten worden ist.

Was die bedungene Uebernahme der rechtsseitigen Moselstraßenstreckeals Kreis- resp.
Gemeindestraßeanbelangt, so ist dabei bezweckt, die Provinzial-Straßenverwaltung von der Unter¬
haltung einer für ihre Zwecke überflüssig werdenden Straßeustrcckezu libcriren. Dieser Zweck wird
aber auch ohne Einvernehmender Gemeindenlc. erreicht, wenn nach einem Vorschlage der Königlichen
Regierung zu Koblenz demnächst, nachdem die Provinzialstraßeüber die Brücke geführt sein wird, die
qu. Strecke der Moselstraße(früherenAezirlöstraße)von der Fähre bei Bullay bis zur rechtsseitigen
Brückenrampe in rot. 630 Meter Länge als Provinzialstraße ohne Weiteres derelinquirt wird,
wozu der 8- 2 des Provinzialstraßeu-Regulativs vom 17. Januar 1876 die Handhabe bietet.

Das in der prooinzialständischen Verwaltung ausgearbeiteteProjekt über den Ausbau des
linksseitigen Zufuhrwcges, welcheshiermit vorgelegtwird, schließt ab mit einer Anschlagssumme
von 25 300 Mark incl. der uorangegebenenGrunderwerbskosten. Zu demselben erübrigt nur zu
bemerken,daß die Straßenbreite auf 7 Meter excl. der 1 Meter breiten gepflastertenRinnen auf
der Bcrgseite Projektil! ist. Die Brücke selbst hat eine Fabrbahnbreite von 6 Meter und erschien
es mit Rücksicht anf diesen Umstand zulässig, die Breite des Zufuhrwcges auf 7 Meter zu bemessen
resp, von der regulativmäßigen Straßenbreite von 7,5 Meter abzugehen. Die Steinbahnbreite
ist dagegen regulativmäßig auf 5 Meter normirt. Die Länge der projcktirtenStrecke beträgt
853 Meter, so daß eventuellbei Annahme der nachfolgendenAnträge des Provinzial-Verwaltungs-
raths refp. bei Uebernahmeder Brückenrampenvon 200 und 230 Meter Länge eine aus Straßen¬
fonds neu zu unterhaltendeGesammtstrecke von 1283 Meter und dagegen durch Kassirung der
rechtsseitigenMoselstraßenstrecke ein Ausfall von 630 Meter resultirt.

Die Anträge des Provinzial-Verwaltungsraths gehen dahin:
„Hoher Landtag wolle genehmigen,daß:

1. der linksseitigeZufuhrwcg zur Mosel-Eisenbahnbrückebei Als im Anschlüsse au die
bahnseitiggebaute Strecke nach dem vorliegendenProjekte auf Kosten des etatsmäßigen
Provinzialstraßen-Neubaufondsunter direkterBestreitung des Grunderwerbs ausgebaut,
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nach Fertigstellung dieses Zufuhrweges und nach Konstatiruug des bedingnngsmäßigen
Ausbaues der bahnseitigangelegtenArückenanfahrtendie letzteren mit Ausschluß aller
Vrückentheilein die provinzielleUnterhaltung übernommen,
gleichzeitigdie rechtsseitige Strecke der Moselstraßevon der Fähre bei Äullay ab bis
zur Brückenrampeals Provinzialstraße derelinquirt werde."

Der ProMzial-VerwaltumMath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

LandtagS-Narschall.

Nr. »9.

Düsseldorf, den 9. September 1881.

Referat
betreffend

den Ausbau einer Straße wn Naßbach nach Neustadt.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beschloß bereits in seiner Sitzung vom Juli 1876 zum
Ausbau einer Straße von Noßbach nach Neustadt eine Prämie von 4000 Mark pro Kilometer,
entsprechenddem bis dahin gewährten höchsten Satze, zn bewilligen. Nachdem zwischenzeitlich
das bis dahin der Straße zu Grunde gelegte Projekt aufgegeben und ein neues (die fog. Thal¬
linie) aufgestellt worden war, bewilligte der Proviuzial-VerwaltungSrath in seiner Sitzuug vom
Oktober 1879 auch für dies Projekt die höchste Prämie, nut der Maßgabe jedoch, daß in jedem
Falle nur für eine der beiden Konkurrenzlinien die Prämie gezahlt werden sollte.

Es stellte sich jedoch bald heraus, daß trotz der Prämie von 4 Mark pro Meter und einer
nachträglichenBewilligung von 10 000 Mark zu den im Zuge der Straße erforderlichen beiden
Brückenbantendie Gemeinden wegen ihrer Armuth, Schuldenlastenuud hoheu Steuer» unmöglich
den Ausbau der Straße übernehmenkonnten, und stellte daher der Königliche Landrath des Kreises
Neuwied beim Provinzial-Verwaltungsrath das Ersuchen, dem nächstenProvinzial-Landtag den
Antrag zu unterbreiten, die Strecke Roßbach-Neustadt auf Kosten der Provinz zu bauen. Der
Provinzial-Veiwaltuugsrath beschloß hierauf in seiner Sitzung vom 5/9. Oktober 1880, von dem
nächsten Provinzial-Landtage die Genehmigung zu erbitteu, deu Bau auf Kosten des Provmzlal-
Straßenfonds (Neubaufonds) auszuführen. Die Gründe, welche deu Provinzial-Verwaltnngsrath
bewogen diesen Antrag befürwortenddem Provinzial-Landtagezu unterbreiten, liegen hauptsächlich
in der Hebung des durch den Ausbau der Straße bediugten Verkehrs der Bürgermeistereien
Neuerburg und Neustadt, sodann auch in der großen Armuth der betheiligtenGemeinden. Schon
ein Blick auf die Karte dürfte genügen,den Beweis zn erbringen, daß die Linie Roßbach-Neu,tadt
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ein bisher fehlendes Glied in der Straßcnkette Neuwied-Noßbach und Noßbach-Linz darstellt. Die
Straße Neuwied-Noßbach endet bei Noßbach, die von Linz nach Neustadt in letzterem Orte, ohne
daß eine chausseemäßige Verbindung zwischen Noßbach und Neustadt existirt, stellenweise besteht
sogar überhaupt keine Perbindung. Bei diesem Zustande besteht für Neustadt und dessen umliegende
Ortschaften nur die Verkehrslinie über Kretzerhaus nach Linz, nicht aber nach Neuwied, und um¬
gekehrt tonnen die unterhalb der nicht gebauten Strecke liegenden Ortschaften, also von Roßbach
abwärts, nicht nach Neustadt und weiter nach Unkel, Honnef und Altentirchcn gelangen. Diefe
mangelnde Verbindung ist nun für die Entwickelung der davon betroffenen Gegend fowohl in
landwirthschaftlicher, als kommerzieller Hinsicht von den alleruachtheiligsten Folgen gewesen. In
74 Ortschaften und Gehöften vertheilt, wohnen in der Bürgermeisterei Neustadt circa 3800 Seelen,
die bei einem kleinen Ausfall der Ernte in Noth und bei einer Mißernte in Elend gerathen,
daher sie anch bei allem Fleiße nicht im Stande sind, der zunehmenden Verarmung Einhalt zu
thun. Das Ackerland, aus Omuwacke, Lehm und Thonboden bestehend, muß, um es einigermaßen
ertragsfähig zu machen, mit Kunstdünger vielfach gedüngt werden. Durch die Schwierigkeiten des
Transports wird letzterer aber fo theuer, daß der Ernteertrag zn den Kosten der Düngmittel in
keinem Verhältniß steht. Die vielen Erz- und Eisensteinlager liegen großenthcils unbenutzt, weil
durch die schlechten Abfuhrwege die Kosten des Transports zn hoch werden. Die noch im Betrieb
befindlichen Gruben können nur dadurch noch langsam weiter arbeiten, daß sie die Arbeitslöhne
so weit herabgedrückt haben, daß der Arbeiter nur für seinen nothwendigsten Lebensunterhalt dabei
verdient. Daher kommt es denn auch, daß viele Personen, die auf ihrem kleinen Besitzthum mit
Hülfe von Tagelohn sich gut ernähren könnten, genöthigt sind, sich auswärts Verdienst zu verschaffen.
Endlich fei noch erwähnt, daß Seitens der Obcr-Postbehörbe für den Fall der Herstellung der
neuen Straße eine Telegraphenverbindung zwischen Waldbreitbach-Neustadt und Asbach in Aus¬
sicht gestellt ist.

Was nun die finanzielle Lage der Gemeinden betrifft, so sei erwähnt, daß mit Ausnahme
einer Gemeinde die sämmtlichen übrigen an Umlagen 200—275 °/u erheben. Hierzu kommt, daß
der Zehnte zwar in der Ablösung begriffen ist, die Zehntrcnten indessen noch lange fortbestehen
und neben den Umlagen an Steuern eine drückende Abgabe bilden.

Unter den beiden Konkurrenzlinien ist die Wiedbachthallinie als die zweckentsprechendere
und auch von den Lokalbehörden und Gemeinden bevorzugte gewählt und ist bezüglich ihrer in
technischer Hinsicht Folgendes zu bemerken:

Die Linie nimmt ihren Anfang unmittelbar vor dem Dorfe Noßbach, anschließend an die
von Neuwied kommeude Provinzialstraße und verfolgt nach Austritt aus dem Dorfe zunächst den
bestehenden Kommunalweg nach dem z, Z. außer Betrieb stehenden Hüttenwert Arnfau ohne beson¬
dere Terrainschwierigteitcn. Knrz vor Arnsau tritt die Linie bei Stat. 33-j-°» vermittels der vor¬
handenen Wiedbachbrücke (welche, 1858 erbaut, sich in einem solchen Zustande befindet, daß dieselbe
ohne bedeutende Reparaturen beibehalten refp. übernommen werden kann) vom linken auf das
rechte Wiedbachufer und führt bis zum Brocheubachthale resp, bis Stat. 39 ^'° über Terrain
des genannten Hüttenwerks, der Aktiengesellschaft Phönix gehörig, wobei eine mehrfache Ueber-
brückung des Hüttengrabcns in Folge verweigerter Erlaubniß der Zufchüttung desselben nothwendig
wird. Nach Ueberbrückung des Brochenbach's und weiterhin des Angstbach's gelangt die Linie zum
Weißenfels'er Pochwerk, ebenfalls der Attiengefcllfchaft Phönix gehörig, woselbst ein zweiter Hütten¬
graben aus dem vorhin angeführten Grunde überbrückt werden muß. Von hier ab wäre es, um
auf der linken Seite des Wiedbaches zn bleiben/ nothwendig gewesen, den Bach durch Futtermauern
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zu verdrängen und dabei die Straße fast ganz in die schroff gegen die Wied abfallende circa 600
Nieter lange Felswand zu legen. Es wurde daher vorgezogen, schou hier, statt wie dies andern¬
falls weiter unterhalb bei Niederhoppcn nothwendig geworden wäre, eine Ueberschreitung des Baches
mit einer neuen gewölbten Brücke zu Projektiren, womit zugleich der Vortheil erreicht wird, daß
die Straße auf die Südseite des Bergabhanges zu liegen kommt. Demnächst führt die Linie durch
Wicsenterrain bis zu Statiou 54, woselbst zuerst eine größere circa 200 Meter lange Futter«
Mauer gegen den Wicdbach anzulegen ist, und geht dann, ohne größere Crdarbeiten, weiter bis
Stllt. 63 ^ °°, wo wegen des steil vorspringenden Felsens wiederum die Errichtung einer circa 350
Meter langen Futtermauer erforderlich wird. Bei Stat. 73 wird das Gut Niederhoppcn berührt
und war hier abermals eine Einschränkung des Wiedbachs durch Futterinauern auf circa 200
Meter vorzusehen. Weiterhin führt die Linie durch Wieseu und Ackerland bis zum Dorfe Ober-
hoppen bei Stat. 86 und zur nothwendigen zweiten Ueberbrückung des Wiedbachs bei Stat. 91,
welche Stelle sich als besonders geeignet zur Anlage einer Brücke erwies. Bon Stat. 91 bis 113
Meten sich keine weiteren Schwierigkeitcu außer in Stat. 97 bis 98, wo auch eine Futtermaucr
angeordnet werden mußte. Ebenso wurde von Stat. 113 bis 116 die Anlage einer Futtermauer
nothwendig befunden wegen des unter dem Schloß Alteuwied fast senkrecht abfallenden sehr hohen
Felsens. Von hier geht die Linie noch circa 300 Meter durch Wiesen und Ackerland und mündet
bei der Wiedmühle in die Kretzhaus-Ncustabt'er Provinzialstraße ein.

Die Länge der Projcktlinie beträgt 11915 Meter. Da die Linie ganz im Thale liegt,
sind die Steiguugsverhältuifse äußerst günstig, durchschnittlich 2,-> Millimeter pro Meter. Die
«roßte vortommeude Steigung ist 32 Millimeter pro Meter im Dorfe Roßbach. Die Planums¬
breite ist regulativmäßig auf 7,8 Meter, excl. Gräbeu, beziehentlich in felsigein Terrain Rinnen,
angenommen, die Stcinbahnbreite auf 5 Meter uud sind auch iu Bezug auf Kurven-Radien :c. die
geltenden Normen für Provinzialstraße« gewahrt. Nur die Vrückenbreiten sind bis anf das zulässig
scheinende Maß von 6 Meter zwischen den Brüstungen eingeschränkt.

Die Nnschlagssumme belauft sich im Ganzen anf 500 000 Mark -^ rot. 42 Mark pro
laufenden Meter. Begründet wird diefe hohe Summe einmal durch die fchwierigen Crdarbeiten iu
°ft felsigem Boden, dann hauptsächlich durch die bedeutenden Futtcrmaueru und durch die «eben
den beiden großen Wiedbachbrücken notbweudigen zahlreichen kleineren Ucberbrückungen.

Es entfallen auf die Erdarbciten 118 070,31 Mark, auf die Befestigung der Böschungen
resp. Anlage von Futtcrmaueru 114 607,2? Mark und auf die Herstellung der Brücken und
Durchlässe 95 050 Mark, davon speziell auf die beiden Wiedbachbrücken je 31 000 Mark.

Der Grnnderwerb ist nicht mit veranschlagt, da derselbe grundsätzlich von den betreffenden
Gemeinden zu bcstreiteu sein wird. Die Gemeiudeu haben sich hierzu auch bereit erklärt und
ferner die Verpflichtung übernommen, für alle aus dem Straßenbau resultirenden Entschädigungs¬
ansprüche Dritter, insbesondere hinsichtlich der Vorfluthsverhälluissr. aufzukommen. Dabei ist für
die berührte Gemeinde Dattenberg, welche vermöge ihrer Lage am Rhein an dem qu, Straßeubau
kein Interesse hat und daher eine Verpflichtung in den gedachten Beziehungen ablehnte, die Bürger¬
meisterei Neustadt eingetreten. Größere Opfer als die Uebernahme des Grunderwerbs, welcher
auch den Ankauf beziehentlich die Niederlegung von 3 Häusern im Orte Roßbach umfaßt, werden
den sehr armen Gemeinden nicht wohl zugemuthct werden können, es wird aber im Iuteresse des
Baues noch zu bedingen sein, daß die den Gemeinden gehörigen Steinbrüche beziehentlich das
Gemeindeland der Straßenverwaltung zur beliebigen Entnahme von Baumaterialien resp, zur Anlage
von Brüchen ohne Entschädigung zur Verfüguug gestellt, sowie daß für die Gewinnung von Sand
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aus dem Wiedbache auf die Erhebung eines Bruchziuses von den Gemeinden Verzicht geleistet
wird, beziehentlich daß die Gemeinden sich für etwaige Forderungender Privateigenthümer in letzterer
Beziehung stark machen. Auch muß der Vauverwaltung das Recht vorbehalten bleiben, das von
der Straße durchzogene Terrain an den geeignetenStellen behufs der Gewinnung von Bruch¬
steinen, Sand lc. seitlich über die abgesteckte Grenzlinie hinaus ebenfalls ohne Entschädigungaus¬
beuten zu dürfen, und muß es ferner den Gemeinden überlassenbleiben, für die Herstellung der
unterbrochenenKommunikationdurch neue Wegeanschlüsse selbst zu sorgen — Gedingungen, welche
alle die Gemeinden kaum oder nur wenig beschweren,dagegen für die Ersparuug von Baukosten
von namhaftem Einflüsse sein tonnen.

Anlangend die Beschaffung der Baumittel, fo ist im Entwurf des Etats der Provinzial-
Straßenverwaltung für die Zeit vom 1. April 1882 bis 31. März 1884 unter „Bemerkungen"
bei Kap. IV. der Ausgabe eine aus dem Fouds zu Prouinzialstraßen-Neu-und Umbautenzu entneh¬
mende, nicht näher normirte, erste Rate vorgesehen. Dieselbekann, nm dem im Laufe der Etats¬
periode hervortretendenBedürfnisse zu Neu- und Umbaute» von Straßenbrücken nicht vorzugreifen,
vorläufig nicht höher als auf 150 000 Mart für beide Jahre bemesseu werben. Das Interesse,
der Bauausführung, insbesonderedie Rücksichtauf die einheitliche Vergebung und die ineinander¬
greifendeFörderung der Arbeiten, wird aber eveut. die Inanspruchnahme einer größeren Bansumme
für die nächsten2 Jahre wünschenswerthmachen und könnte alsdann in dieser Beziehung eine,
wenigstensvorläufigeErgänzung der Bausumme auf den erforderlichen Betrag aus den zur Deckung
außergewöhulicherBedürfnisse bestimmtenErsparnissendes Vorjahres nach näherem Ermessen des
Provinzial-Verwaltungsraths stattfinden.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beehrt fich hiernach unter Vorlage der Projektstücke und
Verhandlungen den Antrag zu stellen:

„Hoher Landtag wolle:
1. sich damit einverstanden erklären, daß die in Rede stehende Straße nach dem vorlie¬

genden Projekte unter den bei der Ausführung sich im Einzelnen event, ergebenden
Modifikationen aus Provinzialfonds gebaut werde, sofern die betreffendenGemeinden
die im Vorstehendennäher bezeichnetenBedingungen resp. Verpflichtungenübernehmen;

2. genehmigen,daß zum Ausbau der Straße aus dem Fonds zu Provinzialstraßen-Neu-
und Umbauten eine erste Rate von 150 000 Mark vorbehaltlichder Ergänzung der¬
selben auf den für die nächsteEtatsperiode erforderlichen Betrag aus den zur Deckung
außergewöhnlicherBedürfnisse in der Straßenverwaltung bestimmten Ersparnissendes
Vorjahres entnommenwerde".

Der Prouinzml-Vem'altungsmtl).
Wilhelm,Fürst zu Wird.

Landtags-Marschall.
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«r. 3«.

Düsseldorf, den 5. Oktober 1881.

Referat
betreffend

de» gegenwärtigen Stand der Verhandlnngen bezüglich der Verlegnng der Durchfahrt
in Strmnderg iin Zuge der Vingen-Trardacher Prouinzialstraße.

Unter'm 20 April 187? wurde von dem Bürgermeister und der Stadtverordneten - Ver-
'annnluug zu Stromberg bei dem Herrn Landes - Direktor der Rheinprovinz der Antrag gestellt,
dafür Sorge zu tragen, daß die durch Stromberg führende Bingen-Trarbacher Prooinzmlstraße ,n
der Nähe des Marktplatzes daselbst in entsprechenderWeise erweitert werde. Zur Begründung
dieses Antrages wurde angeführt, daß die ganze Straße fo eng angelegt fei, daß trotz ihrer bedeu¬
tenden Länge nur an zwei Stellen Fuhrwerkesich ausweichen könnten; m der Nahe des Markt-
Platzes mache die Straße zudem eiue Biegung, durch welche uicht nur sehr hanftg Stockungen des
Verkehrsveranlaßt würden, fouder« welche sogar dazu augethau sei, Unglncksfalle
Hu der qu. Erweiterung fei der Abbruch eines Haufes erforderlich,ledoch d.e b.s dahm geführten
Verhandlungenrefultatlos geblieben,weil die Forderung des Hauseigenthümers zu "bermaß.g hoch
gewefen fei. Die Stadt Stromberg könne sich mit Rücksicht auf ihre Vermögenslagean den Kosten
nicht betheiligen. , ^. », , >><

In demfelben Schreiben wird nun auch des Projektes Erwähnuug gethan, d,e provmz.al-
straße (Thalstraße) gauz zu verlege« und durch die mit derselben parallel laufeude Römerstraße zu
führen. Die Stadtverordneten-Verfaunnlungspricht sich gegen dies Projett «us, well wenn da«
Gesammtfuhrwertdurch die Römerstraße gehe, zu befürchten fei daß auch
ganger d r hin ziehe und daß dadurch eiue Verminderung des Werthes der ^«ser e Th str»ße
eintrete. Auch würde bei diefer Verlegung der Marktplatz stets durch Fuhrwerk beengt sem und
endlich dies letztere Projekt mehr kosten als das erstere. ^ .. «- .

Die diesseitige Prüfnng der Angelegenheit hatte zum Refultat, daß durch d.e Erbretteruug
der Proviuzialstraße an der bezeichnetenStelle die Verkehrsfchwierigkeiteunur zum germgsteu
Theile gehobenwürde«, indem auch noch ferner die geringe Breite der. ' ««" ^ „ ' ,,.^. , ^„ ..„.^ <u„fx,^ __ n 0N2 oder 1 : 16 unmittelbar m der lL.u-1,1 Meter betraut und endlich das tarle Vesaue — u,^u^ ^>^<. ^ . ^ ^ ,
fahrt bestehenbleiben würden Der Wegfall des Haufes hat zudem nur eiue Erbreiteruug der
Straße an dieser Stelle auf 5,3 Meter zur Folge.

^ Die B ei7e der Römerstraße beträgt zwischen den Häusem mindestens ^ "r und an
derjenigenStelle, wo nnr an einer Seite Häuser, au der andern ^elte Garten f.ch beftnden 4 45
bis 5,15 Meter Eine gleichmäßigeErbreiteruug ist somit h.er ungle.ch b.lliger und chneller
möglich al n der bestehenden Durchfahrt, indem bei Bebauung der Gärten die Brette von

7 Meter ich mit L^ichti teit ganz durchführenläßt. Was den Kostenpunkt "rif^
Verleguna d r Straße mit Rücksicht auf den Ausbau einer auf 4500 Mark veranschlagtenBrücke
über d?Wchchb3^ Ausbau eiues 50 Meter langen, auf 1000 Mark veranschlagtenVer-
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biuduugswegessowie endlich in Anbetracht einer nöthig werdendenVerlängerung eines Straßen-
durchlassesvon 1,2 Meter Weite und ca. 5 Meter Lauge in Höhe von rot. 500 Mark allerdings
kostspieliger werden, als die Entfernung des Theiles des in Aussicht genomineucnHauses, für
welchesder Eigenthümer2400 Mark als Kauf- resp. Entschädigungssumme verlangt. Diese Kosteu-
dlffereuzdürfte aber in Berücksichtigung der erheblichen Vortheile im Verkehrsiuteresse,welche die
Verlegung der Straße zur Folge haben, und die bei der Annahme des ersten Projekts niemals
erreicht werden würden, nicht in Betracht kommen. Der Kreis-Landrath hatte sich gleichfalls für
die Verlegung der Provinzialstraße aus denselben Grüudeu ausgesprochen.

Die hierauf angeknüpftenVerhandlungen mit der Stadt Stromberg, welchedie Ueber--
»ahme der Grundeutschädiguugzum Ausbau des nothwendig werdenden Verbindungswegeszum
Gegenstandhatten, waren resultatlos, indem die Stadt Stromberg jede Betheiligung an den Kosten
des Projekts von der Hand wies und sich wiederholt gegen die Verlegung der Provinzialstraße
nach der Römerstraße aussprach. Die weiteren Verhandluugeu, welche unter Mitwirkung des
Königlichen Landraths zn Kreuznachgeführt wurden, hatten den Stadtverordneten-Beschluß vom
10. November 1877 zur Folge, zufolge dessen der provinzialständischen Verwaltung die Römerstraße
uud das iu dieselbe führende Verbindungsstückzur Anlage einer Provinzialstraße übergeben, von
weiteren Geldzuschüssen jedoch abgesehen wurde, weil die Stadt durch Uebernahme der bisherigen
Provinzialstraße schon eiu unverhältnißmäßigesOpfer bringe.

In diesem Stadium gelangte die Sache im April 1878 an den Provinzial-Verwaltungs-
rath und ertheilte dieser zu der in Rede stehenden Verlegung seine Genehmigung,bewilligtezu de»
hierdurch eutsteheuden insbesonderedurch den erforderlichen Bau einer Brücke über den Welschbach
bedingtenKosten einen Kredit von 7000 Mark und beschloß endlich die Mittheilung dieser Beschluß¬
fassung an den Herrn Ober-Präsidenten. Letzterer erachtete bezüglichder Frage der Verlegung
eine Beschlußfassung des Provinzial-Landtags für wünschenswerthund gelangte demzufolge im Mai
1879 die Angelegenheitau diesen. Der Provinzial-Landtag genehmigte,daß die Durchfahrt der
Viuger-Trarbachcr Straße im Orte Stromberg, genannt „Thalstraße", verlegt und dnrch den mit
„Römerstraße" genanntenStraßentraktus geführt werde, unter der Bedingung, daß der entsprechende
Theil der Römcrstraße nebst dem iu dieselbe führendenVerbindungswegean die Provinz abgetreten
und die hierdurch für die Provinz entbehrliche Thalstraße von der Stadt Stromberg als Kommunal¬
straße übernommen werde. Im Anschluß an diesen Beschluß des Provinzial-Landtages erklärte
die Stadtverordneten-Versammlungzu Stromberg am 5. Juli desselben Jahres, daß sie gegen die
projektirte Anlage in der Römerstraße Nichts einzuwendenhabe, verwahrt sich aber gegen die
Uebernahmeder Thalstraße mitsammt der in derselben befindlichen Brücke, bevor dieselbe in guten
Zustand gefetzt ist, worunter nach Mittheilung des Wegebau-Inspektors eine Neupflasterung der
Thalstraße verstände»wurde.

Die Stadtverordneten'Versammlung forderte ferner, daß die Thalstraße erst dann iu
Stand gesetzt werde, wenn die Röuierstraße baulich verändert sei.

Auf Grund dieses der diesseitigenStelle Seitens des Herrn Ober - Präsideuten mit dem
Ersuchenum Aeußerungmitgetheilten Beschlusses wurde» diesseits über den Fnstand der Thalstraße
genaue Erhebungen angestellt,welche zum Resultate hatten, daß die Pflasterung der Thalstraße sich
in einem dem Verkehr und der Oertlichleit durchaus befriedigenden Zustande befand, der selbst bei
dem jetzigen Verkehr, welcher ja durch die Ueberleitungdes Verkehrs auf die auszubauendeRömer¬
straße erheblich vermindert wird, noch mehrere Jahre mittelst der gewöhnlichen jährlichen Aus-
bcsserungcn würde erhalten werden können. Die Pflasterung ist jetzt und auch für die Zukunft



durchwegbesser, als die der städtischen Straßen und besondersder Römerstraße. Die letzteren sind
nur mit Wacken und unbehauenenSteinen gepflastert, während in der Thalstraße bossirte Steine
Verwendung gefunden haben. Der Wegebau-Inspektorveranschlagte die zur Instandsetzung von
Pflaster und Brücke erforderlichenKosten auf 401 Mark.

Es wurde nun der Stadtverordneten-Versammlungzu Stromberg das Resultat der statt¬
gehabten Untersuchungmitgetheiltund gleichzeitig bemerkt, daß die auf 401 Mark veranschlagten
Ausbesserungender Thalstraße diesseits vor Uebergabenoch ausgeführt werden würden. In einem
Beschlusse vom 15. November 1879 erklärte hierauf die Stadtverordneten-Versammlung, daß sie
nicht in der Lage sei, die Thalstraße früher übernehmenzu können,als bis die Romerstraße voll¬
ständig baulich vollendetsei. Zur Begründung dieses Beschlusses führte sie an, daß es erst dann
möglich sei, sich über die Beschaffenheit der Thalstraße genügend zu vergewissern;über die Summe,
die bis dahin zur Instandsetzungder Thalstraße zu verwenden sei-, ließe sich zur Zeit gar kein
Urtheil fällen Dieser Beschluß wurde nuu durch zwei weitere vom 3. December1879 resp. 20. Mai
1880 dahin modificirt,daß die Stadt Stromberg zwar erklärte, die Thalstraße von der Provinzial-
Verwaltung früher zu übernehmennicht in der Lage zu fein, als bis die Romerstraße vollendet
sei, daß ferner bis zur Uebernahmedie Kosten der Unterhaltung der Thalstraße Seitens der pro-
vinzialständischen Verwaltung getragen werden müßten, daß dann endlich bei der Uebernahmeder
Betrag von 401 Mark der Stadtgemeinde Stromberg ausgezahltwerde. Bezüglich dieses Beschlusses
heißt es in demjenigenBericht ä. ä. 15. December 1879, mit welchemder Königliche Landrath
zu Kreuznach denselben der Königlichen Regierung zu Koblenz vorlegte, wie folgt: . . . „Es foll
zwar zugegeben werden, daß auch dieser Beschlußuoch von einem ungerechtfertigten Mißtrauen und
einer dem Entgegenkommen der Provinzial-Verwaltung gegenübernicht gerade großartigenAuffassung
eingegebenist. Man wird es den Vätern der kleineu,aber finanziell bedrängtenStadt Stromberg
aber nachsehen müssen, daß* sie jedem nicht fest begrenzten und unmittelbare Früchte tragenden
Opfer zu entgehen wünschen und wird umsomehr auf eine nochmalige Aenderungihrer Entschließungen
verzichten müssen,als man in Stromberg sich noch vielfach gegen die Herausnahme der Thalstraße
aus dem großen Verkehr aus engen partikularen Rücksichten sträubt".

In diesem Stadium wurde die Angelegenheitwiederumdem Provinzial-Verwaltungsrath
zur Beschlußfassung unterbreitet und beschloß dieser in seiner Sitzung vom Februar 1880, indem
derselbe sich nur durch die Förderung des Verkehrsinteressesleiten ließ, die Thalstraße bis zur
Ausführung der Verlegung in dem seitherigen Zustande zu unterhalten, sowie ferner die für deren
Unterhaltung pro 1880 vorgeseheneAnschlagssummevon 401 Mark aus Straßenfonds an die
Stadt Stromberg zu zahlen. Der Ober-Präsident der Rheinproviuz ertheilte hierauf gleichfallszu
der projettirten Verlegung seine Genehmigung. Als nun diesseits der Ausführung des Projettes
näher getreten wurde, stellte sich heraus, daß uuter der Römerstraße sich ein Kanal herziehe, in den
mittelst sogenannter Dohlen die Hauseigenthümer ihr Kellerwasserableiteten. Es wurde sodann
festgestellt,daß der Kanal städtisches Eigenthum sei, nur städtischenInteressen diene und für die
Straße ohue Bedeutung und unnöthig sei, ferner daß der Stadt Stromberg die Unterhaltung
obliege, der Kanal selbst in einer Tiefe von theilweise 2 Meter und mehr bei nur 20 Centimeter

lichter Breite theils in Mörtel, theils trocken aufgemauert und mit Platten abgedeckt sei. Auf den
bei der Stadtverordneten-Versammlungzu Stromberg diesseitig gestellten Antrag, den Kanal vor
der Uebernahme in Stand zu setzen uud sich zu verpflichte:,,die Unterhaltung desselben zu über¬
nehmen, erklärte die gedachteVersammlung, daß sie es der Provinzial-Verwaltung überließe, sich
mit den Hausbesitzernhinsichtlich der Dohlen, die in den Kanal mündeten, und dercu etwaigen
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Reparaturen zu ewigen. Die Stadt Stromberg ging hierbei von der Ansicht aus, daß, nachdem
durch Ober-Präsidial-Erlaß vom 13. Juli pr. die Verlegung der Provinzialstraße in die Römerstraße
genehmigt worden, außer den von ihr aufgestelltenund anerkannten Bedingungen nunmehr keine
weiteren anzuerkennenund einzugehen wären.

Das diesseitige Perlangen, den Kanal in Stand zu setzen und zn unterhalten, stützte sich
zunächst auf den oben erwähnten Umstand, daß der Kanal städtisches Eigenthum, nur städtischen
Interessen diene und für die Straßenverwaltung nutzlos sei, dann ferner darauf, daß die Einmün-
dungs-Berechtigunge»der Adjacentennur mündlich ertheilt worden, von der Stadtgemeinde aber
keineswegsbestritten würden, obgleich über den Umfangdieser Berechtigungen,über die Modalitäten,
über die Pflicht zur Unterhaltung Nichts feststehe und nur immerhin auf mündlicheAbkommen
hingewiesenwurde, was im Falle des Zerfalls oder der Reparaturbedürftigkeitdieser Dohlen zu
endlosen Weiterungen und Prozeßstreitigtcitenführen würde, endlich darauf, daß die Stadt Strom -
berg die Instandsetzungder Thalstraße verlangt, welchem Verlangen doch billigerWeise das analoge
Verlangen der Instandsetzungdes städtischen Kanals entgegengestellt werden dürfte. Dazu kommt,
daß die fortlaufendenVersenkungen im Pflaster auf eine recht baldige gründlicheund offenbar kost¬
spielige Reparatur der Dohlen und des Kanals hindeuten.

Bei dieser Sachlage wurde diesseits eiue kommissarischeBesprechung der Angelegenheit
unter Theilnahme eines Vertreters der Königlichen Regierung für angezeigt erachtet. Das Resultat
dieser Verhandlungen ging dahin, daß der Ortsbürgermeister die Beibringung vou Reversen
Seitens der Adjacentenin Aussicht stellen zu können glaubte, in welchem sich die letzteren verpflich¬
teten, die etwa nothwendig werdendenReparaturen an den Dohlen auf ihre Kosteuzu bewerk¬
stellige!,. Eine Einigung hinsichtlich der Verpflichtungder Stadtgemeinde, den städtischenKanal zu
unterhalten und in Stand zu setzen, tonnte nicht erzielt werden. Die Reverse wurden auch nach
einiger Zeit eingereicht, waren aber weder von allen Adjacenten ausgestellt noch in einer solchen
Form, in welchersie nur annähernd den billigen diesseitigen Ansprüchenhätten entsprechen können.
Zunächst übcruahmen die qu, Adjacentennur die Verpflichtungfür ihre Perfon und nicht für ihre
Rechtsnachfolger,sodann beabsichtigten sie die etwaigen Reparaturen selbst auszuführen, was dies'
feits mit Rücksicht auf das nöthig werdende Aufbrechen des Pflasters, erforderliche Grundarbciten u.
unmöglich schon allein im Verkehrsinteressezugegeben werben konnte. Diese Reverse wurden daher
zur Ergänzung in vorstehenden» Sinne zurückgeschickt — leider erfolglos.

Der Ortsbürgermcister berichtete unter'm 10. August cr., daß die Adjaceutc» i» der
dieserhalb anberaumten Versammlung überhaupt nicht erschienen,die Erschienenen zum Ausstelle»
von Reversen in der diesseits verlangten Weise nicht zu bewegen gewesen seien.

Unter diesen Verhältnissenhält es der Provinzial-Verwaltungsrath für angezeigt,bei dem
Proviuzial-Landtageprinzipaliter den Antrag zu stellen:

Den Beschlußvom 5. Mai aufzuhebenund den »taws yuc> ante zu belasse»,
eventualiter denselben dabin zu ergänzen, daß mit Rücksicht auf das später erst zur
Sprache gekommeneVorhandenseineines Kanals die diesseits aufgestelltenBedingungen
vorher erfüllt werden müßten.

Der Protiinzial-Perwaltniigsmth.
Wilhelm Fürst zn Wied,

Vandtags-Marschall.
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»r. 31.

Düsseldorf, den 3. Oktober 1881,

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths,

betreffend

die Bewillignng einer Beihülfe zu den Kosteil der dmilichen Wiederherstellung
der Willibrudi-Kirchcin Wesel.

Das Presbytcrium der evangelischen Gemeinde zu Wesel hat in einer Eingabe an den
Provinzial-Verwaltungsrath vom 18. Oktober v. I. den Antrag gestellt, zu den Kosten der baulichen
Wiederherstellungder Willibrodi-Kirche in Wesel eine Beihülfe aus provinzialstänoischenFonds
und zwar, weil eine mehr als einjährige Bauperiode in Aussicht genommen worden sei, wenn
möglich für mehrere Jahre fortdauernd zu gewähren.

Der Bau jener Kirche wurde um die Mitte des 14. Jahrhunderts auf einer Stelle
begonnen,wo Witlibrodus, der Apostelder Friesen, um das Jahr 700 die Anwohner des Rheines
und der Lippe getauft hat und wo unzweifelhaftschon seit jener Zeit ein Gotteshaus sich erhob.
Diese Kirche gehört zu eiucr Gruppe von Bauwerken des Niederrheins, in denen oer Einfluß des
Kölner Domes klar zu erkennen ist. Alle Werte dieser Gruppe, der Dom zu Xanten, die Abtei¬
kirche zu Altenberg und die Willibrodi-Kirchebesitzen die seltene fünfschisfige Planbildung uud sind
ebenso sehr durch klare Raumgestaltung, als durch hervorragend edle Verhältnisseausgezeichnet.

Leider ist der Bau unvollendet geblieben und es fehlen demselbenjetzt sehr wesentliche
Theile, namentlich die Gewölbe des Mittelschiffes, die äußern Strebebogen, die Gesimse und
Bekrömmgen, die Thurmspitze,sowie der Chorumgang nnd der Kapellenkranzum denselben. Das
Vorhandene gerieth wegen der Nnvollständigkeitdes Bauwertes und unter der Ungunst der Zeit¬
verhältnisse immer mehr in Verfall und die Kirche ist, trotz der von ihrer Eigenthümer!,!, der
evangelischenGemeinde, aufgewendetennamhaften Mittel, endlich in einen fo baulosenZustand
gerathen, daß dieselbe für den Gottesdienst geschlossenwerden mußte.

Die Vollendung des Baues aber uud die bauliche Wiederherstellungseiner jetzt schon
vorhandenenTheile ist von den bedeutendsten KunstkennernDeutschlands schon längst im Interesse
der nationalen Kunst höchst wünschenswertherklärt worden.

Nachdem schon im Jahre 1872 ein Plan zum vollständigen Ausbau vorgelegt worden
war, dessen Ausführung 847 050 Mark erforderte, wurde mit Rücksicht auf die Höhe dieser Koste»
nach einer von dem Geheimen Ober-Baurath Adler gegebenen Anleitung ein anderer Plan aus¬
gearbeitet, der den Bau etwas einschränkte, zu dessen Ausführung aber immerhin noch 600 000 Mark
nöthig sein würben.
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Nach diesem Projekte würde der in dem ursprünglichen Plane liegende Kapellentranz um
den Chorumgang, als für die Zwecke des evangelischen Knltus nicht verwendbar, zwar fortfallen,
dagegen der Chorinngang selbst hergestellt und ebenso wie das Mittel» und Kreuzschiff überwölbt
werden, auch das Strebebogensystcm, dem Umfange des Baues entsprechend, in Ausführung kommen
und die Kirche in allen innern und äußern Theilen wieder hergestellt werden.

Aber auch zur Ausführung dieses Planes fehlen zur Zeit die Mittel. Außer einem in
dem Besitze der evangelischen Gemeinde befindlichen, fast ausschließlich aus Beiträge» derselben
gebildeten, Baufonds von 100 000 Mark, sind weitere Fonds nicht vorhanden. Die evangelische
Gemeinde hofft indessen, daß es ihr bei dem allseitig anerkannten hohen Kunstwerthc der Kirche
gelingen werde, von verschiedenen Seiten her eine Unterstützung zu erwirken, namentlich, wenn die
Vertreter der Provinz durch eine angemessene Beihülfe ihr Interesse für ein Bauwerk au den
Tag legten, welches unter den gothischen Bauten der Provinz eine so hervorragende Stelle ein¬
nehme. Es werde dann zunächst auf eine Unterstützung des Staates mit Sicherheit zn rechnen sein.

Der Proviuzial-Vcrwaltungsrath ist der Ansicht, daß aus den vorstehend schon angegebenen
Gründen die bauliche Ergänzung und Wiederherstellung der Willibrodi-Kirche in Wesel in hohem
Maße erwünscht ist, auch eine Betheiligung der Provinz an den Kosten gerechtfertigt erscheint.

Was die Aufbringung dieser Kosten betrifft, so ist die evangelische Gemeinde zu Wesel,
wenn sie auch — bei einer Kommunalsteuer von 154 ^/Z > der Staatseinkommen« und Klassen¬
steuer und 50"/» der Grund« und Gebäudestcuer — zur Zeit nur 5^/in "/» der Staatseinkommen-
und Klassensteuer als Kirchensteuer zahlt, doch uicht im Stande, die so bedentendc Bausumme von
600 000 Mark, von der augenblicklich, wie bereits bemerkt, nur 100 000 Mark beschafft sind,
allein und ohne die aus Provinzial-Fonds erbetene Beihülfe, sowie ohne die in Aussicht genom¬
menen weiteren Unterstützungen zu tragen. Sie wird dieser Beihülfen um so mehr bedürfen, als
ihr durch die nothwendig gewordenen Bauten an der jetzt zum Gottesdienst benutzten Matenakirche
für die nächsten Jahre namhafte Kosten erwachsen werden, sie auch nach Wiederherstellung der
Willibrodi-Kirche, für deren bauliche Unterhaltung ohnehin erhebliche Mehrausgabe» haben wird.

Der Provinzial-Verwaltungsrath erachtet daher den gestellten Antrag auch in dieser
Beziehung für begründet und beehrt sich bei dem Provinzial-Landtage zn beantragen, derselbe wolle
beschließen:

„der evangelischen Kirchengemeinde zu Wesel zu den auf 600 000 Mark veranschlagte»
Kosten der Restauration der Willibrodi-Kirche für die Dauer von 10 aufeinanderfol¬
genden Jahren einen Jahresbeitrag von 5000 Mark zu bewilligen."

Der Promilzml-Verwlütungsmth.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.
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Nr. 3«.

Düsseldorf, den 3. Oktober 1881,

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths,

betreffend

die Pewillissimq einer Beihülfe zu den Kosten der banlichen Wiederherstellnno,der
St. Anna-Pfarrkirche zu Düren.

Die St. Anna-Pfarrkirche zu Düren wurde im 14. Jahrhundert an der Stelle einer älteren
romanischen Kirche, von der nur noch ein schönes Portal an der Südseiteder jetzigen Kirche vorhanden
ist, erbaut, in den beiden folgendenJahrhunderten mehrfach erweitert und stellt sich gegenwärtig
mit ihren 3 Schiffen und dem mächtigen Thurme als ein sehr bedeutendes,allerdings höchst
restaurationsbcdürftiges Werk des gothischen Baustiles im Rheinlande dar.

Seit 1543, in welchem Jahre Kaiser Karl V. die Stadt erstürmte und zum größte«
Theile einäscherte, bis zum Beginne dieses Jahrhunderts hat Düren durch Krieg und mannigfache
Unglücksfällesehr gelitten. Von der Verarmung und dem allgemeinen Rückgange der Stadt wurde
auch die Pfarrkirche schwer getroffen. Die bauliche Instandhaltung wurde vernachlässigt,weil die
Mittel dazu fehlten. Verwitterung und Verfall machte» reißende Fortschritte, zumal in der zweiten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts, wo, mit dem Erdbeben von Lissabon beginnend, mehr als ein
Jahrzehnt hindurch zahlreiche und heftige Vodenerschütterungenhiesiger Gegend auch der St.
Anna-Kirche viele Risse und Schäden beibrachten. Hierzu kamen mit dem Eintritt der Renaissancezeit
mehrere Verunstaltungen der Kirche im Acußcrn und Innern, wie das Auffetzeneines geschmack¬
losen, dem Baustile der Kirche ganz widersprechenden Thurmhclmeö, das Uebeltünchen der reichen
Wandmalereien und sonstige der damaligen Mode entsprechende Umänderungen.

Erst vor ungefähr 30 Jahren wurde mit der banlichen Wiederherstellungder Kirche durch
Ausbesserungder Außenseite des Chores begonnen. Es wurde demnächst ein einheitlicherund stil¬
gerechter Plan für die gcsammte Restauration entworfen und nach demselben seit dem Jahre 1869,
soweit es die vorhandenen geringen Mittel gestatteten, verschiedene weitere Restaurationen mit einem
Kostenaufwandevon zusammen30 000 Mark vorgenommen.

Namentlich wurdeu die Dächer der Seitenschiffe,die Gesimse des Haupt« und der Seiten¬
schiffe und die westliche Hauptfront ausgebessert.

An der Nordseite fand mit den Mitteln des zu diesem Zwecke von dem Iustizrathe Ahr-
weiler ausgesetzten Legates der vollständigeNeubau der Seitenkapelle statt.

Durch diese Arbeiten konnte indessen nur der geringsteTheil der vorhandenenSchäden
beseitigtwerden und das Gebäude befindet sich auch jetzt noch in einem höchst schlechten, zum
Theile gefahrdrohendenZustande.

27
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Vor allem bedürfen das Dach sowie die Außenseiten des ThurmeS einer durchgreifenden
Wiederherstellung.

Ein großer Theil der Werksteine in den Außenflächen muß ersetzt werden, da diese Steine
verwittert sind und durch ihr Herabstürze« dcu Vorübergehenden Gefahr bringen. Sodann müssen
die Risse im Maucuvcrk beseitigt, Bekrönungcn, Gallerien und Mastwerk erneuert werden.

Nach den gemachten Veranschlagungen erfordern:
1. die Wiederherstellung des Thurmes...........41 150 Mark
2. desgleichen der Südseite ..............18 000 „
3. die Instandsetzung und theilweise Erneuerung der Dächer .... 9000 „
4. die Beendigung der Restauration des Chores........7 000 „
Außerdem würde der Ausbau der Kapelle an der Südseite, entsprechend dem der Kapelle

an der Nordseite 88 000 Mark und die stilgerechte Wiederherstellung des Innern der Kirche
mindestens die gleiche Summe erfordern.

Diesen Anforderungen gegenüber sind die vorhandenen Mittel äußerst beschränkt und hat
der Kirchenvorstand zu Düren deshalb in einer Eingabe von: 3. Mai d. I. eine Unterstützung
aus provinzialständischcn Fonds erbeten. Er hebt in dieser Eingabe hervor, daß die katholischen
Einwohner Düren's kaum '/^ der Kommunalsteuer entrichteten, mithin wenig leistungsfähig, überdies
in zwei Pfarreien eingetheilt seien, von denen die St. Anna-Pfarre die kleinere fei, während die
andere Pfarre für die Restauration der eigenen Kirche in Anspruch genommen werde. Unter solchen
Umständen gehe es nicht an, den wenig bemittelten Katholiken der St. Anna-Pfarre eine Kirchen¬
steuer zum Zwecke der Wiederherstellung ihrer Pfarrkirche aufzuerlegen, zumal die städtischeUmlage
eine für die gedrückten Zeitverhältnisfe empfindliche Höhe von 190°/o der Staatssteuern erreicht
habe. Man sei lediglich auf freiwillige Beiträge und auf die wenigen Ueberschüsse der Kirchen-
kasse angewiesen, welche letztere jährlich nur 3000 Mark betrüge«. Diese genügen und theilweise
nnsichcren Einnahmen genügten nicht, um auch nur die allernothwendigsten Restaurationsarbeiten
zur Ausführung bringen zu können.

„Mit völlig niederdrückendem Gefühle, bemerkt der Kirchenvorstand, müßte man zu der
eben so großen wie schöne» Aufgabe emporblicke», in Anbetracht dieser ärmlichen Lage, wenn nicht
die Hoffnung auf öffentliche Hülfe von anderer Seile Muth einflößte.

Es ist ein höchst anerkennenswerthcs Vorgehen der rheinischen Stände, welche berufen
sind zur Obsorge für das Wohl unserer Provinz, daß sie sich auch mit reger Theilnahme der
vielen sonst der Vergessenheit, der Unbill der Zeit und der Menschen anheimfallenden Baudenk-
male des christlichen Mittelalters, wie der zahlreichen Alterthümer, welche die römisch-germanische
Vorzeit mit ihren Völterflnthen zu beiden Seiten des Rheines hinterlasse» bat, verstäudnißvoll
annehmen und nach Kräften zu ihrer Erhalwng für Mit- und Nachwelt beizutragen bereit sind.

Im Hinblick auf dieses hochcrfreuliche Vorgehen nehmen wir uns die Freiheit, die Bitte
auszusprechcn, es möge auch uns zum Besten der Restauration der hiesigen St. Anna-Kirche ein
angemessen scheinender Beitrag ans provinziellen Mitteln geneigtest bewilligt werben.

Auf die Einsicht und das Wohlwollen der Stände und der Verwaltung unserer Provinz,
unter deren monumeutalen mittelalterlichen Bauwerken unsere Kirche, deren mächtiger Thurm dem,
der von einem der sieben Berge weitum in das schöneRheinland schaut, aus weiter Ferne entgegen¬
winkt, eine der ersten Stellen einnimmt, haben wir die nächste und meiste Hoffnung auf Hülfe
gesetzt, jedoch werden wir nicht unterlassen, uns um fernere Quellen, so um eine Staatsbeihülfe
wie um Genehmigung einer Verloosung eifrigst zu bemühen.
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Möge unser Vertrauen, daß die tunstgeschichtlichcBedeutung unseres Gotteshauses volle
Würdigung, seine dringende Untersttttzungsbedürftigkeitalle Anerkennung und somit die nöthige
Hülfe bei den Vertretern unserer Provinz finden werde, sich erfreulich erfüllen."

Der Provinzial-Verwaltungsrath bat nach eingehender Prüfung der Angelegenheitsich
dahin ausgesprochen,daß in Berücksichtigung der oben vorgetragenenUmstände,eine Beihülfe aus
provinzialständischen Fonds sich empfehleund beehrt sich den Antrag zu stelle,,:

„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen, als Beitrag zu den Kosten der baulichen
Wiederherstellungder St. Anna-Pfarrkirche zu Düren die Summe von 15 000 Mark
aus dem Zinsgewinne der Provinzial-Hülfstassezu bewilligen".

Der Promnzial>Verwaltnngsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.

Vtr. 83.

Düsseldorf, den 9. September 1881.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths an den Provinzial-Landtag,

betreffend

die Bewilligung eines Znschusses zn den Kosten der Niederherstellung des Thurmes
der Schloßkirchezn Meisenheuu.

Die Gemeindevertretungder Stadt Meisenheim hatte sich bereits in einer Eingabe vom
23 April 1879 an den 26. Provinzial-Landtag mit der Bitte um Bewegung emes Zuschusses
zu den Kosten der Vollendung des Thurmes der dortige,, Schloßkirche gewendet

Dieser Antrag wurde indessen durch Beschlußdes 26. Prov.nzml-Landtags Stenograph.
Bericht Seite 213) abgelehnt, weil kein hinreichendes Material zur Prüfung desselben beigebracht sei.

Die Gemeindevertretung der Stadt Meisenheim wiederholt nun unter dem 4. Februar
d. I. den erwähnte,, Antrag, uuter Beibringung vollständiger« Materials, und indem sie namentl.ch
die Pläne über die Wiederherstellungder Schloßkirche beilegt. Dieselbe führt aus, daß d.efe K.rche,
deren Bau in, Stile der späten Gothit, im Jahre 1479 begonnenwurde, von namhaften Kunst-
tennern Deutschlands als eines der glänzendsten Meisterwerke der deutschenHteiumetztunstund
zugleich als ein historisches Denkmal von höchster Bedeutung erklärt werde.

Die Kirche wie der Thurm hätten im Laufe der Zeit erheblicheBeschädigungenerlitten,
und eine gründliche bauliche Wiederherstellungsei unerläßlich geworden, um das Banwert vor
gänzlichem Verfalle zu bewahren.
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Diese Wiederherstellunghabe denn auch, nach Maßgabe der vorgelegten Pläne, stattgefunden
und betrügen die Kosten der Restauration der Kirche 71000 Mark, die des Thurmes 109 000 Mark,
die ersteren seien von der Kirchenkasfe bestritten worden, während letztere von der bürgerlichen
Gemeinde zu tragen seien. Diese aber sei nur wenig leistungsfähig,da die Stadt nur 1800 Ein¬
wohner zähle, welche bei der von den großen Verkehrsstraßenentfernten Lage des Ortes sich in
ungünstigenErwerbsverhältnissen befänden und denen eine wesentlichhöhere Belastung als die
jetzige Kommunalstenervon 1?0°/o der Staatssteuern nicht füglich auferlegt werden tonne. Die
Stadt Meisenheimhabe denn auch die so bedeutenden Baukosten von 109 000 Mark nur in der
festen Erwartung übernommen,daß ihr von anderer Seite her eine Beihülfe gewährt werde. Eine
solche Beihülfe sei denn auch schon durch Bewilligung eines Allerhöchsten Gnadengeschenkes Seiner
Majestät des Kaisers von 44 000 Mark gegebenworden. Ferner habe man durch einen Sammel¬
fonds 36 442 Mark erhalten, aber immerhin fei der Stadt der für ihre Verhältnisse sehr bedeu¬
tende Rest von 28 358 Mark zur Last geblieben. Diesen habe dieselbe, selbst unter Ueberaustrengung
ihrer finanziellenKräfte, nicht ganz aufbringen können, so daß noch eine Schuld von 10 000 Mark
habe tontrahirt werden müssen, welche der vermögenslosenund überdies schon schwer mit Umlagen
belastetenGemeindegroße Sorge mache. Der Antrag des dem großen Staate Preußen einver¬
leibten Städtchens Meisenheim gehe nun dahin, zur Deckung jener Bauschuld den Betrag von
10 000 Mark aus Provinzialfonds zu bewilligen.

Eine nähere Prüfung diefes Antrages hat die Richtigkeit der von den Antragstellern
gemachten Angaben ergeben. Namentlich ist das jetzt vollständig wiederhergestellte Kirchengebäude
als ein Bauwerk von hohem Kunstwerthezu bezeichnen und verdienendie Bemühungen und Opfer
der Stadt und der evangelifchenGemeinde für die Wiederherstellungdes Baues die vollste
Anerkennung. Nicht minder muß zugegeben werden, daß die Stadt Mcisenheimmit dem, was sie
seither zu den Kostenbeigetragen hat, an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeitaugelangt ist, der
Antrag auf die erbetene Beihülfe aus Provinzialfonds demnach auch in dieser Beziehung
begründet erscheint.

Der Provinzial-Verwaltungsrath gestattet sich daher das Gesuch der Vertretung der Stadt
Meisenheimvom 4. Februar b. I. dem Provinzial-Landtagc zur Annahme zu empfehlen und zu
beantragen, der Provinzial-Landtag wolle beschließen:

„der Stadt Meisenheimzu den Kosten der baulichenWiederherstellung des Thurmes
der Schloßkirche daselbst eine Beihülfe von 10 000 Mark aus dem Zinsgewinne der
Hülfskasse zu bewilligen".

Der Prolnnzilll-Verwaltungsrath.
WilhelmFürst zu Wied,

Landtagö-Marschall.
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«r. 34

Düsseldorf, den 11. November 1881.

Referat
des Proviuzial-Vcrwaltuugsrathcs,

betreffend

den Antrag des Vorstandes der Rheinisch-Westfälischen Anstalt für Epileptische „Bethet" ans
Bewilligung eines laufendenZnschnsscs ans provinzialständischen Fonds auch für die nächste
Etatspcriode und a,lf Gewährnng eines außerordentlichenZnfchnssesvon 10 000 Mark.

Durch Beschluß des 26. Provinzial-Landtags vom 2. Mai 1879 (Verhandl. Seite 52)
wurde der Rheinisch-WestfälischenAnstalt für Epileptische zu Bethet für die Dauer der Etatsperiode
1879/80 eine jährliche Beihülfe von 3000 Mark aus dem Zinsgewinne der Provinzial-Hülfskasse
bewilligt, der weitere Antrag auf eine einmalige Gewährung von 9000 Mark für den Bau eines
Asyls für blöde epileptische Knaben aber abgelehnt.

Der Vorstand der gedachten Anstalt hat nun in einer Eingabe von, 4. Februar d. I.
die Bitte ausgesprochen,derselben auch für die neue Etatsperiode einen Zuschußaus ständischen
Mitteln zu bewilligen.

Er weist zur Unterstützungdieser Bitte darauf hin, wie nutzbringenddie Thätigkeit der
Anstalt Bethet noch fortwährend ^ür die Rheinprovinz sei. Von 186? bis 1881 feien aus der
Rheinprovinzim Ganzen 23? Kranke aufgenommen worden. Hiervon wurden 29 als geheilt, 46 als
gebessert und 3? als ungebessert entlassen,28 starben und 9? blieben augenblicklich noch in Pflege.

Der gedachte Vorstand bemerkt sodann ferner, daß er in den beiden letzten Jahren, um
feinen sehr erweiterten Verpflichtungennachkommen und seiner Anstalt den nothwendigenCharakter
einer Kolonie geben zu können, ungefähr 120 Morgen Land mit 10 aufstehendengrößeren und
kleinerenGebäuden angekauft und mit weiteren Bauten (Familienhäusernund Werkstätten)bebaut
habe. Die dafür gemachteneinmaligen Ausgaben betrügen 270 000 Mark, dazu kämen nun noch
die jährlich zu den Pflegelostenzu leistenden Zuschüsse, welche bei einem Bestände von 420 Kranken
die Summe von jährlich 84 000 Mark erreichten.

In Berücksichtigungdieser Umstände hätten die westfälischen Stände, außer einem jähr¬
lichen Zuschüsse von 3000 Mark, vor 2 Jahren 21 000 Mark und im vergangenenJahre 10 000
Mark als außerordentlicheZuschüsse bewilligt. Im Hinblickedarauf nun, daß die Nheinprovinz
gleiche Rechte an die Anstalt habe und in Bezug auf die Pflegegelder genau ebenso behandelt
werde, wie Westfalen, nämlich so, daß grundsätzlichkein Kranker wegen Mangel an Pflegegeld
abgewiesen werde, werde die fernere Bitte des Vorstandes, daß auch die Stände der Rheinprovinz
in der gegenwärtigenschwierigen Entwickelungsperiode der Anstalt derselben einen einmaligen, außer»
ordentlichenZuschuß und zwar in der Höhe von 10 000 Mark gewähren mögen, gewiß als keine
unbescheidene angesehen werden. —
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Der Provinzial-Verwalluugsrath kann den ersten Antrag auf Bewilligung eines laufenden
Zuschusses, aus den von dem Vorstande der Anstalt Bethel bereits hervorgehobenenGründen, nur
auf das Dringendste befürwortenund beantragt, diesen Zuschuß in der seitherigen Höhe von jähr¬
lich 3000 Mart auch für die nächste Etatsperiode zu bewilligen.

Bezüglich des zweitenAntrages, auf Gewährung eines außerordentliche»Zuschusses von
10 000 Mark, erschien es dem Provinzial-Verwaltungsrathe augemesseu, zunächst uähcr festzustellen,
in wie weit in der Rheiuprovin; das Bedürfniß zur Einrichtung von Anstalten für Epileptische,
insbesondereeiner Erziehungs- und Bildungsanstalt für jugendliche Epileptische, vorhanden fei.

Zu dem Ende wurden statistische Erhebungen über die Zahl der in der Rheinprovinz
vorhandenen Epileptischen angestellt.

Diefelben haben das nachfolgende Ergebniß eingeliefert:
Es waren vorhanden:

Davon sind:Epilep«
tische. unter über «er- unver¬ geistig

14 Jahren. mögend. gesund. tranl.

RegierungsbezirkAachen . 68? ?8 609 8? 600 528 159
„ Koblenz . «35 72 563 1?9 456 478 15?

Köln . . 560 94 466 ?4 486 425 135
Düsfeldorf 1048 136 912 209 839 808 240

„ Trier. . 530 83 44? 79 451 414 116
Summe . . 3 460 463 2 99? 628 2 832

oder
81,8°/«

2 653 80?
«der

23,»°/«

.der Gesammtzahlder Epileptischen.

Bei Mittheilung der vorstehenden Zusammenstellungwurde zunächst Seitens der König¬
lichen Negierung zu Trier bemerkt, daß epileptische Erkrankungen möglichst geheim gehalten zu
werden pflegten und daß die in der Nachweifungaufgeführten Kranken wohl nur diejenigenseien,
welche der Polizeibehörde als notorisch an dieser Krankheit leidend bekannt seien. Die wirklich
vorhandene Anzahl werde sich daher wesentlich höher stellen. Eine ähnliche Bemerkungwird Seitens
der Königlichen Regierung zu Düsseldorf mit dem Zufatze gemacht, daß sie glaube annehmen zu
dürfen, die von ihr mitgetheilteZahl schließe im Wesentlichen nur diejenigenEpileptischenin sich,
welche sich in der öffentlichen Armenpflegeund in den Krankenhäusernbefänden.

Nach diesen Bemerkungen darf man in der That wohl annehmen, daß die vorstehend
angegebene Gesammtzahlder in der Rheinprovinz vorhandenenEpileptischen nur eine Minimalzahl
und die wirkliche Anzahl dieser Kranken eine höhere ist.

Aber auch die jetzt ermittelte Zahl der Epileptischen ist eine so hohe, daß der Provinzial-
Verwaltungsrath sich nicht veranlaßt sehen konnte, die Bewilligung der für die Erweiterung der
Anstalt„Bcthel" erbetenenaußerordentlichen Beihülfe von 10 000 Mark schon jetzt zu befürworten,
vielmehr es für angemessen erachtet, zunächst dem Provinzial-Landtagein Erwägung zu geben, ob
nicht in der Sache ein Weiteres zn thun und vielleicht eine eigene Anstalt für die Rheinprovinz
zu errichtensei.
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Der Provinzial-Verwaltungsrath beehrt sich hiernach zu beantragen:
„1. der Provinzial-Landtag wolle beschließen, der Rheinisch-Westfälischen Anstalt für

Epileptische „Vethcl" für die nächste Etatsperiode eine Beihülfe von jährlich
3000 Mark aus dem Zinsgewinne der Hülfskasse zu gewähren;

2. der Provinzial-Landtag wolle in Erwägung nehmen, ob nicht eine eigene Anstalt
für Epileptische in der Rheiuprovinz zu errichten sei".

Der ProMzial-Verwaltlmgsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

«andtags-Marschall.

Nr. 38.

Düsseldorf, den 3. Oktober 18«1.

Referat,
betreffend

die beantragte Uebernahme der Präniienstraße von NideM'n nach Sännidt ans den
Provinzias-Strahenfondtz.

Die Gemeinden Nidcggcn und Vrück-Hctzingen des Kreises Düren und Schmidt im Kreise
Montjoie haben den Antrag gestellt, daß die von ihnen gebaute Prämienstraßc von Nideggen nach
Schmidt auf den Provinzial-Straßenfonds übernommen werden möge. Der Provinzial-Verwaltnngs-
rath hat diesen Antrag geprüft nnd beschlossen,die qn. Straße dem Provinzial-Lanotage zur Auf¬
nahme unter die Provinzialstraßen zu empfehlen.

Die Straße beginnt in Nideggen an der Düren-Nidcggen-Wollersheimer Provinzialstraße;
nach Austritt aus dem Dorfe windet sie sich in wiederholten Krümmungen und scharf abfallend
den Nidegger Berg hinunter in das Thal der Roer. überschreitet die Roer auf massiver, seit
längerer Zeit bestehender Brücke, geht durch Brück und Hetzingen, durchschneidet den Königlichen
Forst Herzenicher-Heck und führt über Harscheid nach Schmidt, woselbst sie in die Witzerath-
Vlatten'er Provinzialstraße einmündet. Sie bildet somit eine Zwischenstraße zwischen den genannten
beiden Provinzialstraße». , Gebaut ist dieselbe in den Jahren 186? bis 1872 von den Eingangs
genannten Gemeinden nach einem ministeriell genehmigten Projekte nnd betrug die staatsscitig
gewährte Prämie für Nideggen und Brück-Hctzingen 10 000 Thlr, pro Meile neben einem besonderen
Zuschuß von 3500 Thlr. und für Schmidt 4000 Thlr. für die Meile.

Von der Gesammtlänge der Straße aä 8920^ Meter entfallen auf die Gemeinden
Nideggen und Arück-Hetzingcn zusammen ..........3 918 Meter
auf die Forststrecke .................2 602,° „
„ „ Gemeinde Schmidt............. - 2 400 „

im Ganzen . . 8 920,° Meter.
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Die Gemeinden Nideggen und Brück-Hetzingen haben gemeinschaftlich außer den eigenen
Strecken die Strecke im Königlichen Walde gegen Bezug des darauf entfallenen Prämienbetrags
und eines Zuschusses aus forstfiskalischen Fonds von 1850 Thalern mitgebaut, wobei die König¬
liche Forstverwaltung den Grund und Boden unentgeltlich unter Vorbehalt des Eigenthums den
Gemeinden überlassen hat; auch wird die Unterhaltung dieser Strecke gemeindescitig ausgeübt.

Die Baukosten beliefen sich für Nideggen uud Brück-Hetzingen auf zusammen 63 809 Mark
und für Schmidt auf 12 689 Mark, wovon nach Abzug der Prämie und besonderen Zuschüsse von
den Gemeinden aufzubringen waren 21 674 Mark beziehentlich 8834 Mark.

Wie bereits bemerkt, bildet die Straße eine Verbindungsstraße zwischen der Düren«
Nideggen-Wollersheimer und der Witzerath-Vlattener Provinzialstraße; sie vermittelt als solche die
Kommunikation des südlichen Theils des Kreises Düren mit dem Kreise und Kreisorte Montjoie und
ist somit für den größeren durchgehenden Verkehr von Bedeutung, wobei noch in Betracht kommt,
daß die im Zuge der Straße befindlicheRoerbrücke auf weithin den einzigen einer größeren Verkehrs-
straße ungehörigen Rocrübergang bildet. Auch ist die Straße von Brück aus vermittels der Prämien¬
straße über Bergstein, Brandenburg nach Hau mit der Düren«Montjoier Provinzialstraße in
Verbindung gefetzt. Einen ansehnlichen Theil des Verkehrs auf der qu. Straße nimmt die Abfuhr
von Holz, Lohe :c. aus dem Königlichen Forst Herzenichcr-Heck und den umliegenden Waldungen
ein, die sonstigen Transportgegenstände find vorwiegend laudwirthschaftliche Produkte und Kohlen.
Seit dem Jahre 1874 wird auch die Post von Düren nach Montjoie über die Straße geleitet.

In baulicher Beziehung entspricht die Straße, wie auch eine örtliche Besichtigung durch
Kommissare der provinzialständischen Straßenvcrwaltung ergeben hat, im Allgemeinen den für die
Uebernahme als Provinzialstraße zu stellenden Anforderungen, nur gehen die Steigungen in Folge
der fehr schwierigen Terrainvcrhältnisse theilweise über das für die Provinzialstraße« in dem
Regulativ vom 17. Januar 1876 vorgesehene Marimalmaß hinaus, wie auch die vollen Breiten
an einigen Stellen fehlen. Es gilt dies jedoch nur auf der Strecke zwischen Brück nnd Nideggen,
indeß war hier nach den lokalen Verhältnissen eine anderweite bessere Tracirung der Linie nicht
wohl möglich, um aus dem Roerthal den Aufgang auf den steilen Bergkegel, auf welchem Nideggcn
liegt, zu gewinnen, wie denn auch über diesen Theil der Straße mehrere Projekte (4—5) aufgestellt
waren, von welchen das ausgeführte sich als das beste erwies uud auch die ministerielle Genehmigung
gefunden hat. Im Speziellen wird hinsichtlich der Steigungsverhältnisse :c, auf die Projettstücke
und die Nevisionsbemerkungcn in den Akten, welche vorliegen, Bezug genominen.

Es dürfte jedoch unter den angegebenen Umständen über die Abweichungen in der Kon¬
struktion der Straße von den Normativbestimmungen für Provinzialstraßen Hinweggeseheu werden
können, zumal die Gemeinden nach einem von den Aufsichtsbehörden rcvivirtcn uud genehmigten
Projekt gebaut haben, und würde es in diesem Falle nur mehr event, einer Instandsetzung der
Straße nach dem Ermessen der Straßeuverwaltung beziehentlich der Beseitigung von Abnutzungs¬
schäden bedürfen, um die Uebernahme vorzubereiten. Auch kommen ähnliche Steigungsoerhältnisfe
in älteren Provinzialstraße« häufiger vor und bieten dieselben im vorliegenden Falle dem Fuhr¬
werksverkehr auch keine zu großen Hindernisse, andrerseits verdienen aber auch die Verhältnisse der
Gemeinden billige Berücksichtigung. Die Gemeinden sind geringe Landgemeinden, haben vom Bau
der Straße her noch namhafte Schulden und erheben an Kommunalumlagen Nideggen 15?"/»,
Brück 223°/« und Schmidt 191°/°. Die Summe der Staatssteuern incl. Gewerbesteuer beträgt
4378 Mark beziehentlich 592 Mark beziehentlich 258? Mark, die Einwohnerzahl 750, 125 und
965 Köpfe. An Staats- und Kommunalsteueru sind pro Kopf der Bevölkerung aufzubringen
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15 Mark, beziehentlich 15 Mark und 8,50 Mark. Unter solchen Verhältnissenbildet die längere
Unterhaltung der Straße für die Gemeinden eine fühlbare Last und erscheint es in der Billigkeit,
dieselbendieser im öffentlichenInteresse bisher getragenen Last zu entheben, ohne denselben zu
diesem Zwecke weitere Opfer, wie sie durch einen regulativmäßigenund kaum ausführbaren Umbau
der Straße bedingt würden, aufzulegen.

Was noch den Vorbehalt des Eigenthums an dem Terrain der Straße im Bereichedes
ForstdistriktsHerzenicher-Heck zu Gunsten des Königlichen Forstfiskus betrifft, so hat die Königliche
Regierung zu Aachen Namens der Forstverwalttmg die ausdrückliche Erklärung abgegeben, daß von
diesem Vorbehalt so lange kein Gebrauch gemachtwerden soll, als die Benutzung des in Rede
stehenden Terrains zu Straßeuzweckenresp, als Provinzialstraße fortdauert. Aehnliche Verhältnisse
liegen übrigens auch bei anderen Provinzialstraßen, welche über Forstterrain gehen, vor.

Nach diesen Ausführungen stellt der Proviuzial-Verwaltungsrath in Erwägung, daß die
Straße von Nideggen nach Schmidt dem größeren Verkehr dient und ein geeignetes Glied zur
Einfügung in das Provinzialstraßennetzbildet, den Antrag:

„Der Provinzilll-Landtagwolle genehmigen,daß die Prämienstraße von Nideggen nach
Schmidt unter Abstandnahme von weiteren Anforderungenals der vorschriftsmäßigen
Instandsetzungauf den Provinzial-Straßenfonds übernommenwerde".

Der Provinzial-Verlualtungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtags-Marschall.

N». 36.

Düsseldorf, den 5. Oktober 1881.

Referat,
betreffend

die beantragte Uebernahme a. der St. VitlModt°Poteaur.'er Prämienstraße, b. der
SchmnMaldingen-Bcho'er Pminiensiraße auf den Provinzialstraßenfonds.

Durch Beschluß des 26. Rheinischen Provinzial-Landtags(pa^. 52 der Geschäfts-Sitzungs-
protokolle) bezüglich der im Petitionswege an ihn direkt gelangten Anträge wegen Aufnahme der
St. Vith-Rodt°Poteaur/er und der Schirm-Maloiugen-Beho'er Prämienstraße in den Provinzial-
straßen-Verbaud ist der Provinzial-Verwaltungsrath beauftragt worden, in Betreff dieser Anträge
die näheren Erhebungenanzustelleuund darüber dein gegenwärtigversammeltenProvinzial-Landtage,
wie hiermit geschieht, Vorlage zu machen.

Ä. St. Vith-Rodt-Potelmx'er Prämienstraße.
Dieselbe beginnt (nach der Stationirung) an der belgischen Grenze bei Poteaux im An¬

schlüsse an die von der EisenbahnstationViel-Salm kommende belgische Staatsstraße bez. an die

28
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Provinzialstraße Kaiserbarackc-Potcaux und führt über Rodt nach 2t. Vith, woselbst sie in die
Malmedy-St. Vith'er Provinzialstraße einläuft.

Die Länge derselben beträgt 10 173 Meter, wovon 7551 Meter von der Gemeinde
Krombach und 2622 Meter von der Gemeinde St. Vith, beide zum Kreise Malmedy gehörig,
ausgebaut sind. Die Staatsprämie betrug 24 000 Mark für die Meile, die Baukosten beliefen
sich für Krombach auf 54 690 Mark und für St. Vith auf 30 65? Mark, zusammen 85 35?
Mark, wovon nach Abzug der Prämienbeträge von bez. 24 059 Mark und 8354 Mark von den
Gemeinden selbst anfzubringen waren 30 641 Mark bez. 22 303 Mark.

Der Ausbau der Straße ist in den Jahren 1871 bis 1873 nach einem ministeriell
genehmigten Projekt erfolgt und entspricht in Hinsicht der Steigungs- und Breiteuerhältnisse den
durch das Provinzialstraßen-Negulativ vom 17. Januar 1876 für Proviuzialstraßen festgestellten
Anforderungen mit der Ausnahme, daß auf einer Strecke von 678 Meter Länge vor dem Orte Rodt ein
Gefalle von 53,6 Millimeter pro Meter vorkommt. Im Ucbrigen find die Steigungsvcrhältnisfe
günstig bez. wird das regulativmäßige Maxunum von 50 Millimeter pro Meter nicht überschritten.

Was die Bedeutung der Straße für den größeren durchgehenden Verkehr anlangt, so ist
hervorzuheben, daß die Straße in Verbindung mit der dieselbe fortsetzenden belgischen Staatsstraße
nach Viel-Salm für St. Vith und Hinterland den nächsten Zufuhrwcg zur Eisenbahn bildet. Auch
vermittelt dieselbe als Grcnzstrciße den Verkehr mit dem benachbarten Theile Belgiens überhaupt
auf welches in kommerzieller Beziehung die diesseitigen Greuzdistrikte wegen ihrer Lage nnd der
mangelnden Eisenbahn-Verbindung mit dem Inlande vorzugsweise hingewiesen sind.

In St. Vith kreuzen resp, treffen 4 Provinzialstraßcn aus den verschiedenstenRichtungen
zusammen, welche alle in der in Nede stehenden Straße Fortsetzung nach Belgien resp, nach Viel-
Salm zur Eiseubahn erhalten und den dahin bestimmten Verkehr, hauptsächlich Holz-Transporte,
auf diese Straße überleiten.

Der Bezug von Viel-Salm besteht in Dachschiefer für die weiteste Umgegend, dazukommen
vorzugsweise noch Steinkohlen und Getreide. Es sind auch bereits Verhandlungen eingeleitet wegen
Erhebung der Straße znr Zollstraße und steht uach einer bezüglichen Mittheilung des Bürger¬
meisters von St. Vith die Verwirklichung dieser Absicht mit der größten Sicherheit zu erwarten.
Wenn hiernach die Wichtigkeit der Straße für das größere Verkehrsintercsse anerkannt werden
muß, so erscheint es gerechtfertigt, daß, wie auf belgischem Gebiete das Straßenstück Viel-Salm-
Poteaux vom Staate in Unterhaltung genommen ist, so die Strecke Poteaux-St. Vith in die
Unterhaltung aus dem Provinzialstraßenfonds übergeführt werde, zumal die Verhältnisse der
Gemeinden, insbesondere der Gemeinde Krombach, welche den größten Theil der fraglichen Straße
zu unterhalten hat, nach Maßgabe der vorliegenden Prästatiousnachweisungen, auf welche Bezug
genommen wird, die Befreiung derselben von den Unterhaltungskosten dringend erheischen. Für
Krombach betragen diese Kosten jährlich rund 1600 Mark, gleich 42°/° der gesammten Staats-
steuern, was für die nur aus Kleinbauern und Tagelöhnern bestehende Gemeinde um so mehr in's
Gewicht fällt, als vom Bau der Straße her noch über 6600 Mark Schulden auf der Gemeinde lasten.

Die mitbetheiligte Stadtgemeinde St. Vith hat 18 500 Mark Schulden, welche zum
größten Theil ebenfalls vom Straßenbau herrühren, und wenn auch die Prästationsverhältnifse
dieser Gemeinde weniger ungünstig sind, wie die der Gemeinde Krombach, so übt die Unterhaltung
der Straße bei einem jährlichen Aufwande von 900 Mark doch immerhin einen Druck auf die
Gemeinde aus, welcher sich bei der zur Aufbringung der Bauschulden nothwendig geworbenen
erheblichen Steigerung der Komnmnalumlage umsomehr fühlbar macht.



219

Die erwähnte Ueberschrettuug des regulativmäßigen Marimal-Gefälles vor dem Orte Rodt
dürfte unter den gegebenen Verhältnissen wohl unbeanstandet bleiben können, zumal das Verkehrs¬
interesse eine Abänderung nicht erforderlich macht und die Kosten einer eventuellen Verlegung der
Linie die ohnehin schon schwer belastete Gemeinde Krombach von Neuem bebrücken würde.

d. Schilm-Mllldingen-Beho'el Priimimstrcche.

Der Bau dieser in Schirm an der Aachen-Luxemburger Provinzialstraße beginnenden und
über Maldingen nach der belgischen Grenze beiBeho führenden Straße erfolgte dnrch die Gemeinde
Thommen nach einem ministeriell genehmigten Projekte und nach Bewilligung einer Staatsprämie
von 8000 Thalern pro Meile in den Jahren 1871/75, nachdem gleichzeitig auf belgischemGebiete
der Bau einer daran anschließenden Straße von der Eisenbahnstation Gouvy her als Staatsstraße
in Angriff genommen worden war. Die Baukosten betrugen bei 5483 Meter Straßenlänge
33 675 Mark wovon nach Abzug des Prämieubetrages von 17 470 Mark von der Gemeinde
Thommen aufzubringen waren 16 205 Mark. Die regulativmäßigen Bedingungen bezüglich der
Steigungen und Planums- bez. Fahrbahnbreite sind bei dieser Straße vollständig erfüllt.

In Erwägung der Verkehrsbedeutung liegen die Verhältnisse bei dieser Straße ähnlich
wie bei der vorhin beregten Straße, indem dieselbe für den füblichen Theil des Kreises Malmedh
und den anstoßenden Theil des Kreises Prüm ebenso die nächste Verbindung mit der Eisenbahn und
zugleich die naturgemäße Verkehrsstraße nach Belgien und Luxemburg bildet, wie die St, Vith-
Rodt°Potecmx'er Straße für St. Vith und Umgegend. Auch ist, wie bemerkt, die Fortsetzung auf
belgischem Gebiete nach Gouvy als Staatsstraße gebaut nnd wird als solche unterhalten. Das
Interesse des Verkehrs hat denn auch bereits die Erhebung der Straße zur Zollstraße bez. die
im Jahre 1879 erfolgte Errichtung eines Zollamts in Maldingen zur Folge gehabt und entspricht
es den Verhältnissen, namentlich noch im Hinblicke auf die große Armuth der Gemeinde Thommen,
wenn die Straße nunmehr auch iu die Reihe der Provinzialstraße» aufgenommen wird. Die
genanute Gemeinde ist eine der ärmsten des Kreises Malmedy und durch Umlagen und hohe
Schulden auss Neußerste gedrückt resp, kaum noch in der Lage, die nach Abzug des Barrieregeldes
rund 1200 Mark jährlich betragenden Unterhaltungskosten der fraglichen Straße länger zu prästiren,
so daß eventuell der Fortbestand der letzteren gefährdet fein würde.

Es sei schließlich noch bemerkt, daß beide Straßen m dem von der Königlichen Regierung
m Aachen s Z der ständischen Verwaltung mitgetheilten Verzeichnisse der zur Uebernahme in
Vorschlag zu bringenden Prämienstraßen des Regierungsbezirks Aachen aufgenommen find.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beehrt fich hiernach den Antrag zu stellen:
Der Provinzial-Landtag wolle die Uebernahme der in Rede stehenden beiden Prämien¬

straßen auf den Provinzial-Straßenfonds unter Genehmigung des in der St. Vith-
Rodt-Poteaux'er Straße vorhandenen nicht regulativmäßigen Gefälles mit der Bedingung
beschließen, daß dieselben vorher durch die Gemeinden in einen provinzialstraßenmäßigen
Zustand zu setzen sind".

Der Prol'mzial'Vcnualtlmgsmth.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.

28^
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Nr. 87.

Düsseldorf, den 5. Oktober 1881.

Referat,
betreffend

den Antrag um Aufnahme der Kreis-Prämimstraßc wn Speicher nach Gindarf
unter die Prarnnzialstmßen.

Dem 26. Provinzial-Landtage lag ein vom Krcislandrathe zu Bitburg an die provinzial«
ständischeVerwaltung gerichteter Antrag vor, welcher die Aufnahme der vom Kreise Bitburg
gebauten Prämieustraße von Speicher nach Gindorf unter die Provinzialstraßen zum Gegenstand
hatte. Bei der Prüfung im Ausschüsse ergäbe» sich iu Bezug auf den Antrag mehrfache Bedenken,
in Folge dessen in der Plenar-Verhandlung von einer Entscheidung über den Antrag abgesehen und
derselbe nach dem Vorschlage des Ausschusses dem Provinzial-Verwaltungsrathe zur näheren In-
struirung und eventuellen Vorlage an den nächsten Landtag überwiesen wurde (paß. 53 der
Geschäfts-Sitzungs-Protokolle).

Nachdemdie nothwendigenErhebungen veranlaßt worden waren und insbesondere auch
eine örtlicheBesichtigungder qu. Straße durch Kommissareder Provinzialstraßen-Verwaltungstatt¬
gefundenhatte, hat der Provinzial-Verwaltungsrath sich in der Sitzung vom 2/4. December 1879
eingehend mit der Angelegenheitbefaßt und ist dabei zu der Ansicht gekommen,die Uebernahme
der in Rede stehenden Straße nicht befürwortenzn können. Gleichzeitig beschloßder Provinzial-
Verwaltungsrath diese seine Ansicht unter Hervorhebungder gegen uud für den Antrag sprechenden
Gründe dem Provinzial-Landtagedarzulegenund dem hohen Landtage danach das Weitere anheim¬
zustellen.

Ueber den Bau und die sonstigen Verhältnisse der Straße ist Folgendes vorauszuschicken:
Zu Anfang des vorigen Jahrzehnts machte sich im Kreise Bitburg in Folge des Baues

der Eifel-Eisenbahn und der Luxemburgischen Prinz-Heinrichbahndas Bedürfniß geltend, für den
westlichenund östlichen Theil des Kreises die geeignetenAnschlüsse an die genannten Eisenbahn¬
linien wie auch eine bessere Verbindung mit dem vorhandenen, von dem Kreisorte Bitburg als
dem Mittelpunkte radienförmig auslaufendeu Straßennetze zu erstreben. Zn dem Zwecke wurde
nach einem systematisch aufgestelltenPlane außer der Errichtung zweier größeren Brücken über die
Sauer bei Wallendorf uud über die Kyll bei Philippsheim die Herstellung folgender 3 Straßen
als Prämienstraßen in Aussichtgenommen:

Für den westlichen Theil des Kreises die Straßen von Sinspelt nach Bollendorf und von
Wallendorf nach Obersgegen und für den östlichen Theil eine Straße von Speicher nach Gindorf.

Die Gefammtkostendieser Bauten wurden auf 586 000 Mark veranschlagt. Der Kreis
sollte die Ausführung übernehmen und folltcn die Kosten, foweit sie durch die zu beantragenden
Beihülfen und resp. Prämien nicht gedeckt würoen, durch eine mit 3?jähriger Amortisationsfristzu
kontrahirendeund durch Kreisumlage zu tilgende Anleihe gedecktwerden.
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Von den erwähnten Bauten sind z. Z. die beiden Brücken mit Hülfe von Provmzial-
Zuschüssen hergestellt, die Straße von Sinspelt nach Bollendorf ist fertig und als Provinzialstraße
übernommen, die Straße von Wallendorf nach Obersgegen ist projektirt. aber noch nicht begonnen,
(der Kreis hat neuerdings den Beginn des Baues von der Uebernahme der Speicher-Gmdorf er
Straße abhängig gemacht) uud die Straße von Speicher nach Gindorf, um welche es sich vor-
liegend« handelt, ist jetzt ebenfalls fertig gestellt. „...„. ^ ..^ .

Dieselbe beginnt in Speicher an der Bitburg - Rothhauser ProvmMlstraße und führt
über Philippsheim (Station der Eifel-Eisenbahn), Dudeldorf und Pickließem nach Gindorf zur
Vianden-Wittlich'er Provinzialstraße. ...

Die Länge der Straße beträgt 13 104 Meter. Der Bau erfolgte m den Jahren
1876/80 nach einem ministeriell genehmigten und revidirten Projekte uud war derselbe zu 158 700
Mark veranschlagt. Die wirklichen Kosten betrugen dagegen ruud 183 000 Mark (gegen den An-
schlag mehr 24 300 Mary, hiervon wurden durch die mit dem Satze von 10 000 Thaler pro
Metermeile bewilligte Prämie gedockt 50 166 Mark, so daß vom Kreise Bitburg zu bestreikn waren
132 834 Mark. Die Prämie war schon vor dem Uebergange der Straßenbau-Angelegenheiten
auf die Provinz bewilligt uud ist demnächst aus dem diesseitigen Prämienfonds gezahlt worden.

In dem die Genehmigung des Straßenbau-Projekts enthaltenden Mimsterml-Reskr.pte vom
24. September 1873 war zugleich genehmigt, daß auf der als Kommuualweg bereits ausgebaute»
Strecke von Philippsheim nach Dudeldorf die gegebenen, das erlaubte Mar,mum überschreitenden
Steigungen mit Rücksicht auf die kaum ausführbare Verlegung der Linie beibehalten würden auch
wurde die augenommene Breite des Planums iu deu Ortschaften bezw. du Rednz.rung desselben
bis auf 6,5 Meter und die durchgehende Breite der Steinbahn von 4.5 Meter m dem erwähnten
Ministerial-Reskripte als den Verhältnissen genügend bezeichnet.

Es finden sich denn auch diese Steigung«- und Vreitenverhältuisse ,n der ausgebauten
Straße vor, während im Uebrigen die Steiguugen dem Provinzialstraßen-Regulatw vom 17.
Januar 1876 entsprechen; auch ist außerhalb der Ortschaften die regulativmäßige Planumsbrette
von 7,5 Meter vorhanden. ^ . ^, ,„„.

In der Strecke von Philippsheim nach Dudeldorf ist die nach dem Regulativ zulassige
Marimalsteigung überschritten: .

von Stat. 50 ^ 50 bis 53 ^ 25 - 275 Meter mit 59 Millimeter Steigung
„ „ 53 > 25 „ 56 -> 35 - 310 „ „ 73

„ 56 -^ 35 „ 56 -s- 80 ^ 45 „ „ 65
„ 58 -> 58 „ 63 ^^^^2^^^ 62

Suinme 1072 Meter.
Sodann kommt im Orte Dudeldorf auf 31 Meter ei» Gefalle von 70 und daran an-

schließend auf 50 Meter ein Gefalle von 60 Millimeter pro Meter vor.
Um nun zu den gegen die Uebernahme der in Rede stehenden Straße unter die Pro-

vinzialstraßen obwaltenden Bedenken überzugehen, so liegt: , .. ^
1 Der erste Grund in den erwähnten, vom Provinzialstraßen-Regulativ abweichenden

Steignngsverhältnissen der Straße, verbunden mit der zu geringen Steinbahnbreite von 4,5 Meter.
(Das Regulativ schreibt letztere zu 5 Meter vor.)
2 Ein weiteres Bedenken findet der Provinzial-Verwaltungsrath in dem Umstände, daß

die qu. Straße eine Parallelstraße zur Trier-Bonn'er Provinzialstraße und zwar mit geringem
Abstände (4-5 Kilometer) bildet, wie ein Blick auf die Karte des Näheren zeigt. Laßt dieser
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Umstand schon für sich darauf schließen, daß die Straße eine erhebliche Bedeutung für den größeren
durchgehenden Verkehr nicht wohl haben kann, so crgiebt

3. die nähere Prüfung der Vertehrsverhältnisse, daß es sich bei derselben thatsächlich
nicht um eine im Interesse des größeren Verkehr« nothwendige Anlage bezw. um ein für die
Ergänzung des Provinzialstraßeunetzes wichtiges Bindeglied handelt. Der Verkehr auf der Straße
ist vielmehr wesentlich lokaler Natur und durch die Bahnstation Philippsheim, wohin der Verkehr
von Dudeldorf refp. Gindorf aus, und zum Theil auch von Speicher, sich bewegt, hauptsächlich
bedingt, wie denn auch neben der beabsichtigten Verbindung der beiden Orte Speicher und
Dudeldorf zumeist die Rücksicht auf diese Äahnstatiou und die damit zusammenhängenden totalen
Veitehrsinteressen zur Entstehung der Straße geführt hat. Es kommen indeß für die Verbindung
mit der Bahnstation Philippsheim außer den von der Straße berührten Gemeinden Dudeldorf und
Pickließem und den wenigen in der Nähe liegenden Ortschaften des Kreises Bitburg kaum noch
andere, speziell Gemeinden des anstoßenden Kreises Wittlich, in Betracht, da für letztere vermittelst
der vorhandenen Provinzialstraßen die Bahnhöfe zn Erdorf und bez. Spcicherbrück mit geringem
resp, gar keinem Umwege ebenfalls erreicht werden können. Von Gindorf ist die Entfernung nach
Bahnhof Erdorf fogar geringer wie nach Philippsheim, desgleichen von Speicher nach Bahnhof
Speicherbrück. Allerdings hat die Prouinzialstraße von Spcicherbrück bis Speicher sehr erhebliche
Steigungen (bis zu 70 Millimeter pro Meter), indeß ist auf der audern Seite die Strecke
Philippsheim-Spcicher um so viel länger (4,9'gcgen 2,6 Kilometer), so daß die Steigungen auf der
ersteren Strecke demgegenüber weniger ins Gewicht fallen. Aus dem Gesagten geht hervor, daß
der größere Durchgangsverkehr für die Erreichung der Eisenbahn auf die in Rede stehende Straße
keineswegs angewiesen ist und da zudem für den Verkehr über Land in der Trier-Bonn'er Provin-
zialstraße eine Parallelstraße vorhanden ist, so reduzirt sich im Wesentlichen die Vertehrsbedeutung
der Straße auf die Verbindung des allerdings nicht unbedeutenden und auch in gewerblicher
Beziehung (Thonwaarenfabrikatc) hervorragenden Speicher mit dem ebenfalls nicht unbedeutende»
Orte Dubeldorf und den Nachbarorten bcz, für letztere auf die Verbindung mit der Bahnstation
Philippsheim.

In dieser Beziehung aber hätte ein bloßer Kommunalwcg ebenfalls genügt, zumal an
dem von der Straße berührten Theile des Kyllthales nicht wie anderwärts größere Steinbrüche
vorhanden resp, im Betriebe sind, auch sonstige Masfentransporte wie Holz :c., von der Ausfuhr
von Kalksteinen aus der Nähe von Gindorf, welche aber nicht erheblich ist, abgesehen, auf der qu.
Straße nicht stattfinden.

Den vorstehend entwickelten Bedenken in Hinsicht einer Uebernahme der Straße sind
allerdings folgende für eine billigere Auffassung sprechende Erwäguugeu gegenüberzustellen:

1. Das dem Straßenbau zu Grunde liegende Projekt ist unter Billigung der Richtungs¬
linie mit den bemängelten Abweichungen vom Prouinzialstraßen-Regulativ s. g. von der Staats¬
behörde genehmigt worden. Wenn diese Genehmigung auch zunächst in Rücksicht der Prämien¬
bewilligung erfolgt ist und auf die eventuelle Uebernahme der Straße als Bezirksstraße keinen
Bezug hatte resp, nach Lage der Kompetenzverhältnisse nicht haben konnte, so geschah dieselbe doch
zu einer geit (1873), wo das Provinzialstraßen-Regulativ vom 17. Januar 1876 noch nicht in
Kraft war.

2. Die Straße ist mit großen Kosten erbaut und wenn schon eingewandt werden muß,
daß vom Vertehisstandpunkte aus ein bloßer Kommunalweg ausreichend gewesen wäre, so kann
andererseits zweifellos angenommen werden, daß der Kreis Vitburg zum Baue einer fo kostspieligen,
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ja fast großartig angelegten Prämienstraße nicht würde geschritten sein, wenn nicht dabei die
Voraussetzn««, hätte gehegt werden dürfen, daß die Straße späterhin in den Vezirksstraßenverband
aufgenommen und so dem Kreise durch ein einmaliges größeres Opfer die dauernde säst der
Unterhaltung erspart werden würde.

Diese Voraussetzung war auch nicht ungerechtfertigt, insofern es erfahrungsmäßig unter
den früheren Verhältnissen, wo die Verwaltung der Bezirksstraßen noch bei den Königliche« Regierungen
beruhte, überhaupt selten vorkam, oaß die Uebernahme einer Prämienstraße als Bezirksstraße
abgelehnt wurde, und als der Kreis Bitburg, wie er überhaupt in seinem Bestreben zur Verbesserung
der Verkchrsverhältnisse sich der Aufmunterung uub Unterstützuug der Königlichen Regierung zu
Trier zu erfreuen hatte, fo auch in dieser Beziehung auf die Befürwortung der genannten Regierung
rechnen durfte. Daß der Kreistag bei seinem Beschlusse zum Bau der Straße auch wirklich von
dieser Voraussetzung ausgegangen ist, geht hervor aus den vom Kreistage acceptirten, auf den Ein¬
gangs gedachten Bauplan bezüglichenPropositionen des Landraths Borchert vom 22. Februar 1873,
worin es heißt:

„Der Kreistag wolle beschließen, nachstehende Bauten:
»,. eine Kreisprämicnstraße von Speicher über Philippsheim, Dudeldorf, Pickließem nach

Gindorf auszuführen,..... für jeden Bau eine kreisständischcKommission zu wäbleu
und dieselbe zu bevollmächtigen, mit der Königlichen Regierung wegen Gewährung mög¬
lichst hoher Bauprämien sowie wegen möglichst schneller Uebernahme der Straßen auf
den Bezirts-Straßenfonds in Verbindung zu treten".

Sodann ist
3. nicht unerwähnt zu lassen, daß der Kreis Bitburg sich im Straßen» und Wegeban in

anerkennenswerther Weise hervorthut und daß derselbe insbesondere für die zu Anfang erwähnten
Straßenbauten und Brücken bis jetzt (ohne die Straße Wallendorf-Obersgegen) eine Anleihe von
p^r. 400 000 Mark aufgenommen hat.

Die zur Tilgung und Verzinsung dieser Anleihe eingeführte Umlage beträgt ca. 15°/» von
sämmtlichen Staatssteuern.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beehrt sich hiernach dem hohen Proviuzial-Landtage
unter Bezugnahme auf die Akten nnd Projektstücke die Nugelegenheit zur Entscheidung anheimzu¬
geben und dabei seiner Stellung zur Sache dahin Ausdruck zu geben, daß er selbst die ange¬
führten Ailligkeitsmomente nicht für fo erheblich erachtet, nm die entgegenstehenden Bedenken
auszuräumen.

Es muß fchließlich noch darauf hingewiesen werben, daß die Unterhaltung der Straße,
da hierzu nur der an dem einen Ende der Straße bei Pickließem und Gindorf vorhandene Kalt-
stein zur Verfügung steht, und wegen der vielen Bauwerke als Fntteimauern :c. in hohem Grade
kostspielig ist und auf mindestens 6000 Mark pro Jahr geschätztwerden muß.

Der Prouinzilil-Verwaltiiitgsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

LandtagsMarschall.
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N«. 8».

Düsseldorf, den 5. Oktober 1881.

Referat,
betreffend

die Uebernahme der Dmm-Nelmer Straße.

Der Ausbau einer Straße von Dann über Darscheid,Schönbach nach Uelmen war schon
seit langer Zeit Gegenstandder ausführlichstenVerhandlungenzwischen den interessirtenGemeinden
und Kreiseneinerseits und der Königlichen Staatsregierung andererseits gewesen.

Immer war es jedoch die Geldfrage, an welcher das Projekt scheiterte, bis endlich im
Jahre 1878 die Mittel unter äußerster Anstrengungder Leistungsfähigkeit des Kreises Daun sowie
speziell der betheiligtenGemeindensoweit sicher gestellt waren, daß mit Hülfe einer Seitens des
Provinzial - Verwaltungsraths bewilligtenVauprämie von 4 Mark pro Meter der Ausbau der
Straße in Angriff genommen werden konnte. Gleichzeitig mit der Bewilligung dieser Bausirämie
beschloß der Provinzial-Verwaltungsrath bei dem Provinzial-Landtage die Aufnahme der Straße
unter die Provinzialstraßen nach deren vorschriftsmäßigemAusbau zu befürworten.

Nach Kenutnißnahme dieses Beschlussesbegann der Ausbau nach Maßgabe eines dies¬
seits geprüftenProjekts und unter Leitung des hierzu vom Provinzial-Verwaltungsrathe ausdrücklich
ermächtigtenprovinzialständischen Wegebau-Inspektors. Heute ist die Straße nahezu fertiggestellt.

Was nun die Bedeutung der Straße in Bezug auf das Verkehrsinteressebetrifft, fo bringt
sie zunächst den südöstlichenTheil des Kreises Dann mit der neue» Moselbahn in Verbindung, wo¬
durch dem Kreise nicht nur bedeutende Absatz-, sondern auch bequemere und billigereBezugsquellen
eröffnet weiden.

Die Produkte des Kreifes, hauptfächlichbestehend in Vieh, Kartoffeln, Hafer, Heu, Leder¬
waaren, Holz und vorzüglich Lohe, können besser und leichter verwerthet und den Hauptmarktorten
der dortigenGegend, Kochem und Mähen, wo allwöchentlich bedeutende Märkte stattfinden, zugeführt
werden. Die beiden letztgenannten Orte waren bisheran nur auf bedeutenden Umwegen zu
erreichen, nach Mayen über Kelberg, nach Kochem über Lutzerath, und fomit die Konkurrenz mit
den übrigen Händlern durch die theueren Transporttosten sehr erschwert Sodann wird die Eifel-
bahn direkt über Gerolstein-Daun-Uelmenmit der Moselbahn bei Kochem verbunden und somit
Eifel und Moselland wiederumdurch ein neues Bindeglied zum Vortheil beider Gegenden in nähere
Beziehung gebracht. Nur mit Rücksicht auf diese große Wichtigkeit der Straße in Beziehung auf
den durchgehenden Verkehr haben die armen Gemeindendes Kreises Dann resp. Kochem die erheb¬
lichsten Opfer gebracht.

Die Anschlagssnmmebetrug bei einer Länge von 10 375 Meter 94 400 Mark, welcher
Betrag nach Abzug der von der provinzialstänoischen Verwaltung bewilligtenPrämie in Höhe von
41500 Mark sowie eines Beitrages von 9400 Mark, welchervom Königlichen Finanz-Ministerium
unter'm 13. Februar 1878 bewilligt worden, theils von dem Kreise Dann, theils von den bethei-
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ligten Gemeinden aufgebrachtworden ist. Die Armuth dieser Korporationen ist jedoch so notorisch
und von allen Behörden so anerkannt und begründet worden, daß die mangelndeUebernahmeder
Straße ihre Verkehrsunfähigkeitzur Folge haben müßte.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beantragt daher,
„der Provinzial-Landtag wolle die Aufnahme der Straße unter die provinzialständischen
Straßen nach Fertigstellung ihres chausseemäßigen Ausbaues beschließen".

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wiet»,

LandtagsMarschall.

Nr. 39.

Düsseldorf,den 5. Oktober 1881.

Referat,
betreffend

die beantragte Nnfnahme der Pränn'enstraße lwn Vernkastel nach Zeltingen
nnter die Provinzialstraßen.

Die Prämieustraße von Bernkastel über Graach nach Zeltingen bildet ein Glied der seit
Langem projektirten Kuuststraße von Trarbach in der Verlängerung der daselbst auslaufenben
Mosel-Provinzialstraßeauf dein rechten Moselufer aufwärts über Bernkastel und Neumagen bis
zur Trier-Bernkastel'er Provinzialstraße bei Schweich'er Fähre.

Die Herstellung dieser das Moselthal ans einer weiten Strecke erst aufschließenden
Straßcnverbinduug ist schon vor Jahren als dringendes Bedürfniß zur Hebung des Verkehrs der
betreffendenMoselthalgegenderkannt und erstrebt worden. Gleichwohlist es den Bemühungen der
Behörden nicht gelungen, die betheiligtcuKreise und Gemeindenzu einer einheitlichen und gemein¬
samen Ausführung des für ihre Interessen so wichtigenProjekts zu bestimmen, indem die wegen
der Terrainschwierigkeiteu bedeutende Kosten-Anschlagssumme für das ganze Unternehmensich hindernd
entgegenstellte. Es erübrigte daher nur, eine stückweise Ausführung des Baues anzustreben, was
auch zum größeren Theile innerhalb des Kreises Bernkastel bereits gelungen ist. So sind die
Strecken von Bernkastel thalaufwärts bis Mülheim und von Winterich bis Reinsport bereits
ausgebaut und sind beide Strecken als Proviuzialstraßen übernommen, die allerdings nur kurze
Strecke Dusemond-Filzcn,welche in der Zwischenstreckezwischenden beiden vorgenannten liegt, ist
im Bau begriffen und zur Uebernahmenach Fertigstellung designirt und die Strecke von Bernkastel
abwärts bis Zeltingen, um welche es sich bei der gegenwärtigen Vorlage handelt, ist jetzt ebenfalls
fertig gestellt.

29
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Der Ausbau der letztgenannten Strecke erfolgte in den Jahren 1879/80 auf Grund
eines ministeriell genehmigten Projekts unter Leitung des vom Provinzial-Verwaltungsrathe dazu
ermächtigten ständischen Wegeban-Inspettors Marcks zu Wittlich. Durch Allerhöchste Ordre vom
24. Mai 1875 war eine Bauprämie vou 4 Mark pro laufenden Meter (Maximalsatz) und an
außerordentlichen Zuschüssen daneben die Summe von 31 500 Mark bewilligt. Die Gesammtlänge
der Straße beträgt 5828,20 Meter und zwar liegen innerhalb der Gemeinde:

Bernkastel .......1246,61 Meter
Graach ........2 020,5? „
Wehten ........1463,17 „
Zeltingen...... . 1097,85 „

Summe . . 5 828,20 Meter.

Für die Strecke in der Gemeinde Wehten ist der Kreis Bernkastel als Bauherr auf¬
getreten, nachdem die Gemeinde die eigene Uebernahme des Baues abgelehnt und sich nur zur
Leistung eines Beitrags von 9000 Mark bereit gemacht hatte. Der Kostenanfchlag belief sich auf
rot. 104 000 Mark ercl. Grunderwerb und war der letztere schätzungsweise auf 80 000 Mark
angenommen. In Wirklichkeit mußte aber mehe als der doppelte Betrag, nämlich eine Summe
von 177 182 Mark für den Grunderwerb gezahlt werden. Derselbe betraf vorwiegend Weinberge
in den besten Lagen und war im Orte Graach der Erwerb und Abbruch von 12 Gebäuden
erforderlich. An der Grundentschadigung participirten die Gemeinden:

Bernkastel mit..................29 000 Mart
Graach mit...................92000. „
Wehten resp, der Kreis Bernkastel mit...........2925? „
Zeltingen mit.................... 26 925 „

Summe . . . 177 182 Mark.
Die eigentlichen Baukosten stellten sich auf..........103 580 „

und erreichten mithin die Gefammtkosten des Straßenbaues die Summe von . . 280 762 Mark,
wovon nach Abzug der aus dem diesseitigen Prämienfonds gezahlten Prämie und
der besouderen Zuschüsse mit zusammen..............54 812 „
der Betrag von.....................225 950 Mark
durch die Vaupflichtigen direkt aufgebracht worden ist.

Angesichts dieser erheblichen Aufwendungen und mit Rücksicht auf die allgemeine Bedeutung
der Straße erscheint e« gerechtfertigt, wenn die Gemeinden von weiteren Opfern zur Unterhaltung
derselben befreit zu werden wünschen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat denn auch beschlossen,die Uebernahme der au. Straße
auf den Provinzial-Straßcnfouds beim Provinzial-Landtage zu befürworten.

Die allgemeine Bedeutung der Straße liegt in ihrer Zugehörigkeit zu dem projektirtcu
großen Moselthal-Straßenzuge von Trarbach bis Schwcich'er Fähre, wovon sie das wichtigste,
jedenfalls aber das kostspieligsteGlied innerhalb des Kreises Bernkastel darstellt. Es wird daher,
nachdem die AnschlußstrcckeBerntastel-Mülheim, wie Eingangs bemerkt, nebst der ferneren Strecke
Winterich-Rcinsport bereits übernommen und für die Strecke Dusemoud-Filzen die Uebernahme
zugesagt ist, die in Rede stehende Strecke Vcinkastel-Zeltingcn umfoweniger von der Uebernahme
ausgefchlosfen werden können, zumal in diesem Falle das Zustandekommen des ganzen Projekts
zweifelsohne scheitern würde.
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Allerdings sind die durch das ProvinzialstraßewRegulativvom 17. Januar 1876 für die
Provinzialstraßen vorgeschriebenen Breiten des Planums (7,5 Meter) und der Steinbahn (5 Meter)
bei dieser Straße nicht erfüllt. Außer im Orte Verntastel, woselbst eine Breite von 9,4 Meter
und darüber vorhanden ist, beträgt die Planumsbreite zwischen den Kauten und da, wo gepflasterte
Rinnen vorkommen,einschließlich dieser 1 Meter breiten Rinnen im Banne von Berntastel und
Graach nur 6,9 Meter, im Orte Graach. wo die Breite stark wechselt, nirgends unter 6,3 Meter,
im Banne Wehten und Zeltingen 6,3 Meter. Die Steinbahn ist überall uur 4,4 Meter breit.

Da diese Breiten indeß in dem ministeriell genehmigten Projekte vorgesehenwaren, so
dürfte von einer Beanstandung derselbenausnahmsweisewohl abgesehen werden können, namentlich
mit Rücksicht auf die enorme Kostspieligkeitdes Gruuderwerbs und die schwierigen Terrainverhältnisse,
welche stellenweise eine größere Breite auch kaum zuließen.

Dagegen erscheint es nach dem Resultate einer stattgehabten örtliche» Besichtigung der
Straße angezeigt zu bedingen, daß unbeschadetder in Hinsicht einer provinzialstraßenmäßigen
Herstellung etwa sonst noch zu stellenden Anforderungenfolgende Vorbehalte Platz greifen:

1. Der projektirte, aber nicht mit abgesteinteSchutzstreifenvon 15" — 0,40 Meter ist
noch zu erwerben und zum Straßeneigcnthum abzusteinen.
Durch das jetzige Fehlen dieses Schutzstreifens wird die seitliche Entwässeruug der
Straße wesentlich beeinträchtigt.

2. Da, wo Gräben örtlich nöthig befundenworden sind, müssen solche noch nachträglich
angelegt werden.

3. Die Thalböschnngensind als zur Straße gehörig mit einzusteinen resp, die Grenzsteine,
welche meistens mitten auf den Thalböschungenstehen, entsprechend zu versetzen.

4. Die zur Stütze der anstoßenden Weinberge dienendenbergseitigen Futtermauern bleiben
von der Uebernahme ausgeschlossen; dagegen werden die thalseitigenFuttermaueru sowie
die thalseitigen Revetements übernommen.

Anlangend noch die Prästatious-Verhältnisse der betheiligten Gemeinden, sei hier uur
bemerkt, daß die Kommunalumlagen, welche vordem weit geringer waren, in Folge des Straßen¬
baue« resp, zur Deckung der Bauschulden erheblich gesteigertwerden mußten. Dieselbenbetragen
in der Gemeinde-^Bernkastel135°/°, Graach 79°/°, Zeltingen 152°/«.

Die Schuldenlast beträgt bei Berntastel 124 000 Mark und bei Zeltingen 42 000 Mark.
Letztere Gemeinde ist auch bei dem in Aussichtstehenden Weiterbau der Straße auf Kindel zu mit
einer größeren Strecke betheiligt.

Auf Grund der vorstehenden Darlegungen stellt der Provinzial-Verwaltnngsrath den Autrag:
„Hoher Landtag wolle die Aufnahme der Prämienstraße von Berntastel nach
Zeltingen unter die Provinzialstraßen mit der vorhandenenPlanums- und Steinbahn¬
breite, jedoch vorbehaltlichder vorerwähnten besonderen Bedingungenund der in Hinsicht
des provinzialstraßenmäßigenAusbaues etwa sonst noch zu stellenden Anforderungen
genehmigen". Der Provinzial°Verwaltungsrath.

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.

29"



228

Nr. 4«. Düsseldorf, den 3. Oktober 1881.

Referat
des Proviuzial-Verwaltungsraths,

betretend

den Antrag des landwirtschaftlichen Vereins für Rhcinprenhen ans Vewillignug einer
Summe von 25 000 Mark ans ständischenFonds zur Beschaffung eines Vereins»

Hauses in Bonn.

Der landwirthschaftliche Verein für Rheinpreußm hat unter dem 5. März cr. zum Zwecke
des Ankaufeseines Vereinhauses in Bonn eine einmalige oder in Jahresraten zu zahlende Beihülfe
von 25 000 Mark aus ständischen Fonds beantragt und begründet sein Gesuch wie folgt:

In den meisten größeren Provinzen Preußens hätten die landwirthschaftliche»Central-
Vereine schon seit Jahren durch Erwerbung eines Vereinshauses ihre Institute an eine Stelle
zusammengelegt und hiedurch nutzbringendergemacht.

Dieses Vorgehenerfreue sich der entschiedenenAnerkennung der Königlichen Staatsregierung.
Auch der landwirthschaftlicheVerein Rheinpreußens habe als der größte aller landwirthschaftliche»
Vereine seit Jahr und Tag darnach gestrebt,seine Hülfsmittel an einem Orte zu vereinigen, um
dadurch einem seit langer Zeit vorhandenenBedürfnisse genügen zu können, ohne diefes indessen
bis jetzt erreicht zu haben. Endlich sei es gelungen, am 6. December 1880 in öffentlichem
Termine in Bonn das sogenannte Bauerband'schcErbe zum Preise von 70 266^/» Mark anzusteigeru.

Die vorhandenen 3 Gebäude auf dem 1'/» Morgen großen Terrain reichten, wenn auch
nicht ohne wesentliche Um« und Anbauten, aus, um das zur Zeit Nöthigste aufzunehmen: zunächst
das Bureau des General-Sekretariates und die Vereinsbibliothek,dann Familienwohnungfür den
General-Sekretär. Bisher sei es nicht gelungen, hierfür die entsprechendenRäume in einem
Hause auzumiethen.

Ferner solle die Versuchsstationnebst Familienwohnungfür den Vorsteher derselben hinein
verlegt werden. Um mit den Laboratorien-Einrichtungen sich frei bewegen zu können, habe der
Verein zwar vor Jahren ein kleines Haus erworben, welchesindessen zu weit abgelegen sei und
keinen Garten besitze. Letzterer sei aber zur Zeit unumgänglichnothwendig,nachdem der Kontrole
künstlicher Dünge- und Fruchtmittel eine Sacunenprobe hinzutreten und nachdem ferner auf Ver¬
anlassung der KöniglichenStaatsregieruug ober auf wissenfchaftliche Anregung hin gemeinsame
Vegetations-Versuchedurch die chemischenVersuchsstationenangeordnet würden.

Endlich solle noch, um das Vereinshaus als ein zeitgemäßes und praktischesGanzes
herzustellen,durch An- und Umbauten gewonnenwerden:

a. ein größerer Saal für die Sitzungen des Central-Vorstandes, welcherbisher mühsam
und oft wechselnd Unterkommenin Gasthöfen gesuchthabe. Dieser Saal würde zugleich
als Auditorium dienen für die Vorlesungen bei Information« - Kursen für Erwachsene
über Molkerei, Maschinen:c.;

d. in dem Nebenhaus, in welchem das Bureau, Bibliothek und Lesezimmeruntergebracht
werden sollen, Familienwohnungfür den erste» Subalternbeamten, damit auch außer
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den Aüreaustunden aus weiterer Ferne zureisende Vereinsmitglieder, welche die
Bibliothek:c. benutzen wollen, zurecht gewiesen werden tonnten;

o. in dem Nebenhaus am Laboratorium Wohnung für zwei unverheiratheteAssistenten,
damit manche Arbeiten, welche dauernd der nachhelfendenHand bedürften, schneller
und besser gemacht würden, da es den betreffendenBeamten nicht zuzumuthen se«,
allzulange im Laboratorium verweilen, oder gar übernachtenzu müssen.

Der traurige allgemeine Niedergang des wirthschaftlichenGedeihens erstrecke sich m
hohem Maße auch auf den Betrieb der Landwirthschaft, Die Landwirthe bestrebtensich allseitig
bestens, in ihrem vielseitigenGewerbebetriebeMittel zur Hebung desselben zu suchen und anzu.
wenden. Sie stützten sich dabei auf ihre alten und bewährten Vereine, deren Wirken. Dank der
kräftigen Unterstütz«.'«des Staates und der Provinzen, an Umfang und Bedeutung immer mehr
zunehme. Der rheinische Verein habe mehr als irgend ein anderer die Aufgabe, den nnttleren
und erst recht den kleineren Bauern zu unterstützenund zu fordern. Gerade diese Leute müßten
zu jeder Zeit an einer Stelle alle ihnen nöthige wissenschaftliche und technische Auskunft finden
tonnen. Es sei daher Pflicht des Vereins, ein möglichst abgerundetesGanzes in seinemVerems«
Hause zu schaffen.

Die eigenen Geldmittel des Vereins reichten aber nicht aus, das so nothwendigeund
nutzbringende Vereinshaus ins Leben zn rnfen. Der Verein könne nicht, wie andere Vereine es
im gleichen Falle gethan, die Mitglie.erbeiträge - 3 Mark jährlich - erhohen. Tausende der
kleinen Leute, welche heranzuziehenbisher glücklichgelungen,würden austreten.

Die Königliche Staatsregierung habe bereitwilligsteine einmalige Gabe von 15 000 Mark
gewährt. Der Verein könne nur noch die Provinz anrufen. Diese habe in dankenswertherWeise
durch Errichtung der Wiuterschulenfür die fachmännische Ausbildung der Landwirthe gesorgt und
werde sicherlich auch zu weiterer EntwickelunglandwirthschaftlicherThätigkeit die helfendeHand
bieten. Die NachbarprovinzWestfalen habe schon vor Jahren ihrem Centralvereine zu diesem
Zwecke 18 000 Mark gegcbeu. Die Rheinprovinzhabe die doppelte Einwohnerzahl und in ihren
Gebirgen relativ noch mehr Klcinackerer wie Westfalen.

Der landwirtschaftlicheVerein für Rbeinpreußenglaube demnach die Bitte um Bewilligung
einer Beihülfe von 25 000 Mark mit voller Zuversichtauf deren Gewährung vorbringen zu dürfen.

Der Provinzial-Vcrwaltungsrath hat sich in seiner Mehrheit den vorstehenden Aus¬
führungen angeschlossen.

Er erachtet in Würdigung der hohen Bedeutung, welche der Erwerb eines geeigneten
eigene»Vereinshauscs für die Belebung und den Erfolg der Thätigkeit des landwirthschaftlichen
Vereins haben wird, sowie im Hinblick darauf, daß die Mittel des Vereins allein zur Beschaffung
eines derartigen Hanfes nicht ausreichen,die Bitte um Gewährung einer Beihülfe aus provinzial-
ständischen Fonds gerechtfertigtund beantragt daher:

„der Provinzial-Landtag wolle beschließen, dem landwirthschaftlichen Vereine für Rhem-
preußen zur Beschaffungeines Vereinshaufes in Bonn eine Beihülfe von 25 000 Marl
aus dem Zinsgewinn der Provinzial-HUlfskassezu bewilligen".

Der Prolnnzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.
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»r. 41.
Düsseldorf, den 5. Oktober 1881.

Referat
des Provinzial-Verwaltuugsraths an den Provinzial-Landtag,

betreffend

die Untersti'chnng der Wittwe des verstorbenen ^andtags-Kustellmis Pesch Hierselbst.

Durch Beschluß des Proviuzial-Landtags vom 28. März 1868 war der Wittwe des
verstorbenen LandtagsKastellans Pesch Hierselbst die Vergütung von 3 Thlr. oder 9 Mark monatlich
welche früher deren Ehemann für Reinigung und Beaufsichtigung der ständischenRäume und
Mobilien gemäß Vertrag vom l. Mai 1863 bezogen hatte, weiter bewilligt worden.

In diesem Verhältnissewurde auch Nichts geändert, als später nach dem Brande des
Ständehauses die Lanbtags-Mobilien in dem angcmietheten Theile des sogenannten Hofgartenhauses
untergebrachtwurden, vielmehr ließ es sich ermöglichen, der Wittwe Pesch Behufs bessererBeauf¬
sichtigung der Räume und der in denselben vorläufig untergebrachtenGegenstände in dem gemie¬
theten Theile des Hofgartenhausesauch eine kleine Wohnung einzuräumen.

Erst als die Fertigstellung des neuen Ständehauscs die Unterbringung der Landtags-
Möbel und Akten in demselbenermöglichte nnd daher die Kündigung des Miethsverhältnisses
bezüglich des angcmiethetennördlichenFlügels des Hofgartenhauseseintrat, mußte sich auch das
mit der Wittwe Pesch bcstaudeneVerhältniß ändern und wurde derselben durch Verfügung vom
27. September 1879 eröffnet, daß vom 1, Januar 1880 ab die ihr im Hofgartenhausegewährte
freie Wohnung, sowie die Entschädigungfür das Reinigen der Mobilien und der gemietheten
Räume fortfallen werbe.

Die Wittwe Pesch ist darauf in einer Eingabe vom 13. Oktober 1879 beim Herrn Land-
tags-Marschall um Gewährung einer fortlaufenden Unterstützung vom 1. Januar 1880 ab vor¬
stellig geworbenund der Provinzial-Verwaltungsrath hat in der Sitzung vom 14/16. Oktober 1879
beschlossen,der Wittwe Pesch vom 1. Januar 1880 ab eine monatlicheUnterstützungvon 15 Mark
aus dem Dispositionsfonds des Provinzial-Verwaltungsraths bis zum Zusammentritte des nächsten
Provinzial-Landtags zu bewilligen und bei diesem die Weitergewährung dieser Unterstützung zu
beantragen, falls die anzustellendennäheren Recherchen ein Bedürfniß hierzu ergeben sollten.

Nach einer eingezogenenamtlichen Auskunft des hiesigen Oberbürgermeister-Amteslebt
die Wittwe Pesch mit ihren 3 jüngsten Töchtern von 23, 21 und 16 Jahren zusammen; die eine
dieser Töchter führt die Haushaltung, während die beiden anderen nähen und auf diese Weise den
Unterhalt der Familie bestreiten. Die 3 ältesten Kinder, 2 Töchter und 1 Sohn, sind verheirathet,
haben selbst Familienlast und können Nichts für ihre Mutter thun.

Letztere felbst ist 62 Jahre alt und verdient mit Hülfe einer Leinwand-Mangelwöchentlich
4'/«—6 Mark.

Nach diesen Darlegungen glaubt das hiesige Oberbürgermeister-Amtdie Frage nach der
Bedürftigkeit der Wittwe Pesch nur bejahen und die Weitergewährungder seither gezahlten Beihülfe
von jährlich 180 Mark befürworten zu sollen.
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Auch der Provinzial-Verwaltungsrath kann sich nur für die Weitergewährungder Beihülfe
von 180 Mark, vorläufig bis zum Zufammentritte des nächsten Landtags, aussprechennnd beehrt
sich solche hierdurchbei dem hohen Prooinzial-Landtagemit der Maßgabe zu beantragen, daß die
Verausgabung des Betrages von 180 Mark für die neue Etats-Periode aus dem Etatstitel
„Kostendes Provinzial-Landtags" erfolge, aus welchem die Wittwe Pcsch auch früher die ihr durch
Beschlußvom 28. März 1868 bewilligte Vergütung bezogen hat.

Der Promuzial-Verwaltuugsrath.
Wilhelm FUrst zu Wied,

Landtags-Marschall.

«r. 4«.

Düsseldorf, den 8. September 1881.

Referat
des Provinzial-Verwaltuugsraths an den Provinzial-Landtag,

betreffend

die Erbauung eiuer Gascmstalt zur Herstellung des ^eilchtgases für die Pnwiuzial'
Irreuaustalt bei Bmm.

Bei der Projektirung der Provinzial-Irrenanstaltsbauten wurden für diejenigenAnstalten,
in deren Nähe eine Gasfabrik nicht bereits vorhanden war, Einrichtungen zur Selbstfabrikation
des Leuchtgases vorgesehen,während in der Erwägung, daß in mancher Hinsicht, namentlich aber
wegen des immerhin umständlichen Betriebs einer eigenen Gasanstalt der Anschluß an die vor¬
handenen städtischen Gaswerke vorzuziehen sein möchte, bei den übrigen Irrenanstalten von Gas-
fabrikations-EinrichtungenAbstand genommenwurde.

Aus diesem Grunde haben die Irrenanstalten bei Grafenbergund Merzig eigene Gasfabriken
erhalten, wogegendie anderen Irrenanstalten das Gas von den betreffendenStädten beziehen.

Es hat sich nun im Laufe des Betriebs der Anstalten ergeben, daß das in den eigenen
Gasfabriken hergestellte Gas sich erheblich billiger stellt, als das anderweitig bezogene. Die Kosten
der Leuchtgasbereitungberechnen sich nämlich pro Kubikmeternutzbaren Gases in Grafenberg zu
11,15 Pfennig und in Merzig zu 15,34 Pfennig, während sich der KubikmeterGas in Düreu
auf 14,33, in Bonn auf 18 und in Andernachauf 21 Pfennig stellt. Bezüglich der erwähnten
Gaspreise in Grafenberg und Merzig ist zu bemerken,daß dieselben sowohldie eigentlichen Fabri¬
kationskosten als auch sämmtliche Nebenkosten,bestehend aus der Verzinsungund Amortisationdes
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Anlagekapital« (7,5°/°), Reparaturkosten, den Beiträgen zur Feuer- und Explosionsversicherung,
sowie den Wasserleitung^ und Gaöbeleuchtungskostenin sich begreifen. Die erhebliche Differenz
zwischen beiden Gaspreiscn rührt daher, daß der Gaskonsnmin der Anstalt zu Grafenbcrg ihrer
größeren räumlichen Ausdehnung wegen wesentlich höher ist, wie in Merzig (55 000 Kubikmeter
gegen 36 000 Kubikmeter), und daß in Folge dessen die von der Höhe des Konsumsunabhängigen,
in beiden Gasanstalten fast gleich hohen Nebenkosten, namentlichder Betrag für Verzinsungund
Amortisation den Einheitspreis in Merzig weit stärker beeinflussen wie in Grafenberg. Außerdem
sind die Kohlenpreise in letztererAnstalt bedeutend höher wie in der ersteren.

Hinsichtlichdes für Anderuach angegebenenGaspreises von 21 Pfennig bleibt hinzu zu
fügen, daß in demselben außer den reinen Gaskosten auch die Verzinsungder 6000 Mark, welche
seiner Zeit der Stadt Andernach für Erweiterungihrer Gasfabrikations-Einrichtuugengezahlt worden
sind, enthalten ist.

Nach diesen Resultaten ist die Frage auszuwerfen,ob es nicht vortheilhaft fei, die Selbst¬
fabrikation auch auf die jetzt mit den städtischenGasanstalten in Verbindung stehenden Irrenanstalten
bei Bonn, Düren und Andernachauszudehnen. Für die beiden letzteren Institute hat eine dies¬
bezügliche Erörterung zur Zeit noch keinen Werth, weil mit den betreffendenStädten Verträge
abgeschlossenworden sind, welche für Düren am 1. Mai 1888 und für Andernach am 6. März 1887
ablaufen. In Bonn hingegen, wo ein Vertragsabschluß nicht erfolgt ist, würde der baldigen
Errichtung einer eigenenGasanstalt nichts engegenstehen und hier wegen des zu erwartenden sehr
hohen Gaskonsums besonderer Erwägung bedürfen. Es ist vorauszusehen,daß der Gasverbrauch
in der Irrenanstalt zu Bonn des größeren kubischen Inhalts seiner Wohnräume wegen sich nicht
unwesentlich höher stellen wird wie in Grafenberg.

Nimmt man an, daß der Gaskonsum in direktem Verhältniß zum bewohnbarenRaume
wächst, so ergibt sich für Bonn ein Gasverbrauch von im Maximum 67 000 Kubikmeter. Eine
in Bonn eventuell zu errichtendeGasanstalt würde also in ihrer Größe und Einrichtung diesem
Bedarf entsprechendzu tonstruiren sein. Gemäß speziellem Kostenanschlag ist eine solche Anstalt
für rund 34 000 Mark ausführbar.

Unter Zugrundelegungdieses Anlage-Kapitals und der nach den Erfahrungen in Grafen¬
berg und Merzig berechneten Betriebskosten,ferner in der Annahme, daß der Gaskonsuin in Bonn
bei voller Belegung sich mindestensso hoch stellen wird, wie in Orafenberg (55 000 Kubikmeter),
berechnen sich die Kosten der Selbstfabrikation des Leuchtgasesfür Bonn zu 6594 oder rund
6600 Mark pro Jahr, entsprechend einem Preis von 12 Pfennig pro Kubikmeter. 55 000 Kubik¬
meter von der Stadt Bonn bezogen würden 9900 Mark kosten;die in Folge der Selbstfabrikation
zu erwartenden Ersparnisse würden sich also jährlich bei voller Belegung der Anstalt mindestens
auf 3300 Mark belaufen.

Es ist ferner durch Rechnung ermittelt worden, daß der geringsteIahreskonsnm, welcher
nicht unterschrittenwerden darf, wenn die Selbstfabrikation nicht theurer sein soll, wie der Bezug
von der Stadt, rund 31 000 Kubikmeter beträgt. Da dieser Konsumvoraussichtlichschon im ersten
Betriebsjahr sich einstellen wird, so ergiebt sich, daß durch die Einführung der Selbstfabrikation
des Leuchtgases gegenüberdem anderweiten Bezug des Gases der Irrenanstalt erhebliche pekuniäre
Vortheile erwachsen werden.

In Anbetrachtder dargelegten Verhältnisseund mit Rücksicht darauf, daß die Stadt Bonn
eine Ermäßigung des Gaspreises schwerlicheintreten lassen kann, ohne gleichzeitig auch der Universität
und der Eisenbahn den gleichen Nachlaß zu gewähren, hält der Provinzial-Verwaltungsrath die
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Nicht nur ist es eine naheliegende Folge, daß nach Uebernahme der größeren Strecke der
qu. Straße (9566 Meter) die 4045 Meter betragende kürzere Strecke ebenfalls übernommen
werde, sondern es liegt auch in dem jetzigen Falle, wonach die eine Gemeinde Wegbcrg noch fort¬
gesetzt mit der Unterhaltung ihrer allerdings um 1 Jahr später (1876) fertig gestellte» Strecke
belastet ist, während die Gemeinden (Dülkeu Stadt und Land und Kirspelwaldniel) dcö Regierungs¬
bezirks Düsseldorf bezüglich ihrer Strecke alsbald nach Fertigstellung von der Unterhaltung der-
felbeu befreit wurden, eine nicht zu verkennende Ungleichheit, ;u deren Beseitigung schon die
Billigkeit genügenden Anlaß bieten dürfte, zumal auch nicht die größere Leistungsfähigkeit auf
Seiten der Gemeinde Wegberg ist.

Die Gemeinde zählt 4336 Einwohner, meist Weber und Tagelöhner beziehungsweise
Kleinackerslente, welche in 695 steuerpflichtigen Haushaltungen an Staatssteuern zusannneu die
Summe von 17 023,16 Mark aufbringen.

Die Kommunalumlage beträgt 231 °/o und zwar gleichmäßig auf sämmtliche Staatssteuern
erck. Gewerbesteuer, welche mit 20 °/« belastet ist. Korporationsvermögen besitzt die Gemeinde
nicht, dagegen ist noch eine hauptsächlich vom Wegebau herrührende Schuld vorhanden von 38 221
Mark, welche bis zum Jahre 188? abzutragen ist.

In baulicher und verkehrlicher Hinsicht sei bezüglich der qn, Straße, speziell über die in
Rede stehende Wegberg'cr Strecke noch Folgendes bemerkt:

Der Bau der ganzen Straße wurde durch Allerhöchste Kabiuetsordrc vom 8. April 1872
genehmigt unter Bewilligung einer Neubauprämie uach dem Satze von 15 000 Mark für die
Meile und erfolgte in den darauf folgenden Jahren nach Maßgabe eiues ministeriell festgesetzten
Projekts, wobei die Wegberg'er Strecke Ende 1876 mit einem Kostcnaufwande von 25 397 Mark
fertiggestellt wurde. Von diesem Betrage wurden 8089 Mark durch die Staatsprämie gedeckt, so
daß von der Gemeinde rund 17 300 Mark aufzubriugen warcu. In Bezug auf Plauums- und
Steinbahnbreite sind, wie auch eine Ortsbesichtigung durch Kommissare der Provinzialstraßen-Ver-
waltuug ergeben hat, die Anforderungen des Provinzialstraßcn-Regulativs erfüllt, auch sind die
Steigungsverhältnisse vorschriftsmäßig. Etwaige Mängel im Ausbau beziehungsweise iu der Unter¬
haltung werden vor der Uebernahme zn beseitigen sein.

Die Bedeutung der Straße als Verkchrsstraße ist durch die theilwcise Uebernahme der¬
selben bereits anerkannt. Als kürzeste Verbindung zwischen den Kreisen Kempen und Erkelenz und
als Querstraße mit der Gladbach-Rocrmond'er Provinzialstraße dient sie sehr wesentlich dem größeren
durchgehenden Verkehr und ist daher die vollständige Uebernahme derselben auch im Verkehrsinteresse
wünschenswerth.

Auf Grund dieser Darlegungen stellt der Provinzial-Verwaltnngsrath den Antrag:
„Hoher Landtag wolle die Aufnahme der von der Gemeinde Wegbcrg gebauten Strecke
der Dülken-Wegberg'er Prämienstraße nach vorschriftsmäßiger Instandsetzung auf den
Provinzilllstraßenfonds beschließen".

Der Prollmzinl-Pml'altungsmth.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtags-Marschall.
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Einführung der Selbstfabrikation des Leuchtgasesfür die genannte Anstalt für zweckmäßig und
stellt demgemäßden Antrag:

„Der hohe Proviuzial-Laudtag wolle genehmigen, daß auf dem Areal der Provinzial-
Irrenanstalt bei Nonu eine Gasanstalt errichtet und die hierzu erforderlichenMittel
im Betrage von 34 000 Mark aus dem Allgemeinen Bedürfnißfonds für die Provinzial-
Irrenanstalten Pro 1881 entnommenwerden".

Der Pronmzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.

Nr. 43.

Düsseldorf, den 5. Oktober 1881.

Referat,
betreffend

die Uebernahme der van der Gemeinde Wegberg ausgebanten Strecke der Dillken»
Wegbera/er Prämienstraße ans den Pwuinzialstraßenfonds.

Die Dülken-Wegberg'er Prämienstraßc bildet die Verbindung zwischen Dülken im Kreise
Kempen und dem zum Kreise ErkelenzgehörendenOrte Wegberg, woselbst sie in der Erkelenz-
Kaldenkirchen'er Provinzialstraße ihren Endpunkt hat. Sie liegt somit zu einem Theil im Regie¬
rungsbezirkDüsseldorf und zum andern im RegierungsbezirkAachen und zwar gehört der letztere
Theil ganz der Gemeinde Wegberg an.

Bezüglich derselben liegt das Verhältniß vor, daß, während die Strecke im Regierungs¬
bezirk Düsseldorf (zufolge Beschlussesdes 22. Provinzial-Landtages vom 8. Juni 1874 und in
Gemäßheit des Allerhöchsten Erlasses vom 31. Juli 1874) mit dem 1. September1875 in den damaligen
westrheinischen Bezirksstraßcn-Verband des genannten Regierungsbezirksaufgeuommenwurde resp,
setzt Provinzialstraße ist, die Wegberg'er Strecke im Regierungsbezirk Aachen bislang von oer
Gemeindeauf eigene Kosten unterhalten wird.

Dieses Verhältniß ist auf die früher bestandene Trennung der Bezirksstraßenfondsund
die dadurch bedingteBehandlung der Straßenübernahme-Angelegenheitenresp, darauf zurückzuführen,
daß die Königliche Negierung zu Düsfeldorf die Aufnahme der Dülken'er Strecke in ihren betref¬
fenden Bezirksstraßen-Verbandnach Fertigstellungderselbenbeantragt hatte, wogegen bezüglich der
Wegberg'er Strecke ein solcher Antrag Seitens der KöniglichenRegierung zu Aachenin Hinsicht
des von ihr verwalteten Bezirlsstraßenfouds nicht gestellt worden war.

Nunmehr hat jedoch die Gemeinde Wegbergdie Uebernahmeihrer Strecke auf den Provinzial-
straßenfondsbei der ständischen Verwaltung beantragt und nimmt der Provinzial-Verwaltungsrath
keinen Anstand, diesen Antrag hiermit befürwortend dem hohen Landtage vorzulegen.

30
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N«. 44.

Düsseldorf, den 6. April 1881.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths,

betreffend

die Wllhl des Direktors der Provinzial-Feuer-Societät,

Der 22. Provinzial-Landtag hat in seiner Sitzung vom 3. Juni 1874 den damaligen
KöniglichenLaudrath Herrn Seul zum Direktor der Provinzial-Feuer-Societät gewählt. Diese
Wahl wurde in Folge der Adresse der Provinzialstände von demselben Tage Allerhöchsten Ortes
genehmigtund dem Direktor Seul die im ß. 80 des Societäts-Reglements vorgesehene Bestallung
durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 31. Juli 1874 ertheilt, wonach derselbe sein Amt am
1. September 1874 angetreten hat.

In Anbetracht des Umstandes, daß der 21. Provinzial-Landtag ausdrücklichbeschlösse»
hatte, daß die auf den 22. Provinzial-Landtag vertagte Wahl des Societäts-Direktors auf die
Dauer von 6 Jahren vorzunehmen sei und daß in Gemäßheit dieses Beschlussesdie in Rede
stehende Stelle mit jener Modifikation kurz vor dem Zusammentritte des 22. Provinzial-Landtages
öffentlich ausgeschrieben und hierauf die Meldungen zu derselbenerfolgt waren, erachtet der Provinzial-
Verwaltungsrath die von dem 22. Provinzial-Landtage gethätigte Wahl auf die Dauer von
6 Jahren geschehenuud somit die Amtsperiode des derzeitigen Societäts-Direktors mit dem
1. September 1880 als beendigt. Bon dieser Ansicht ausgehend,hat der Provinzial-Verwaltungsrath
in der Sitzung vom 2. Juni 1880 beschlossen:

1. dem nächsten Provinzial-Landtagedie Neuwahl des Societäts-Direktors vorzuschlagen und
2. für die Zeit vom 1. September 1880 bis zur Wiederbesetzung der Stelle den der¬

zeitigenDirektor Seul mit der Vertretung der erledigtenDirektorstelle zu betrauen.
Wenn Direktor Seul auch im Hinblicke darauf, daß weder in dem Sitzungs-Prototolle

des Provinzial-Landtages über die Vornahme der Wahl noch in der Adresse der Provinzialstände
behufs deren Bestätigung, noch endlich in der AllerhöchstenBestallungsurtunde vom 31. Juli 1874
eine Beschränkung bezüglich der Zeitdauer seiner Wahl enthalten ist, seine Anstellung als auf
Lebenszeit erfolgt auffaßt, so hat derselbe sich doch durch ein Schreiben vom 3. Juni 1880 bereit
erklärt, die Verwaltung der RheinischenProvinzial-Feuer>Societät auf Grund des angeführte»
Beschlusses des Provinzial-Verwaltungsrathes — jedoch unter ausdrücklicherWahrung seiner
entgegenstehenden Rechtsansprüche— auch nach dem 1. September 1880 fortzuführen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath glaubte den bezogeneu Beschluß aus den, Grunde fassen
zu müssen, um keinerleiRechtsunsicherheithinsichtlichder Vertretung der Societät nach außen
aufkommen zu lassen, was zu den bedenklichsten Konsequenzen hätte führen können.

Da Direktor Seul sein Amt seither zur vollsten Zufriedenheit verwaltet und die Geschäfte
der Societät in anerkeunenswertherWeise geführt hat, so erachtet der Provinzial-Verwaltungsrath
dessen Wiederwahl nicht nur zur Beseitiguug der vorberührten Meinungsverschiedenheithinsichtlich

80»
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der Dauer der im Jahre 1874 erfolgten Anstellung, sondern auch in jeder andern Hinsicht im
Interesse der Societät als wünschenswerth.

Diese Wahl beziehentlich Wiederwahl kann indessen zur Vorbeugung jeglicher Zweifel hin¬
sichtlich der Stellung des Societäts-Direktors zu dem Landes-Direktor nur unter der Bedingung
erfolgen, daß der zu wählendeDirektor anzuerkennen hat, daß er in Gcmäßheit des ß, 4 der
Geschäfts-Instruktion für den Landes-Direktor uud die ihm zugeordneten oberen Beamten dem
Landes-Direttor als seinem Dienstvorgesetzten untergeordnet ist und daß auch auf ihn die übrigen
Bestimmungender mehrenvähnten Oeschäfts-Iustruttiou, insoweitdieselben das Disziplinarverhältniß
betreffen, Anwendungfinden, sowie daß er sich eine desfallsigeeventuelle Aenderung des Reglements
der Provinzial-Feuer-Societät gefallen zu lassen habe, eine Verpflichtung, welche Direktor Seul
durch Schreiben vom 21. November pr. in allen Theilen acceptirt hat.

Ebenso hat Direktor Seul durch Schreiben vom 26. März cr. die Erklärung abgegeben,
daß er etwaigen Aenderungen,welche der Erlaß einer ncueu Provinzial-Ordnung in seiner amtlichen
Stellung mit sich bringen würde, sich fügen werde, unter welche Erklärung nach Ansicht des
Provinzial-Verwaltungsrathes nicht nur die Proviuzial-Orduung selbst, sondern auch die von dem
Provinzial-Landtagezu erlassendenAusführuugsbestimmuugeuselbstredend zu beziehen sein werden.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beehrt sich hiernach, gestützt auf die vorstehendenAus¬
führungen und Erklärungen des Direktors Seul, den Antrag zu stellen:

„der hohe Provinzial-Landtag wolle den Direktor Seul auf Lebenszeit zum Direktor
der Provinzial-Feuer-Societät erwählen".

In Anbetracht der Leistungen des Direktors Seul sowie im Hinblicke auf den großen und
schwierigenGeschäftsumfangder Provinzial-Feuer-Societät und die Besoldung ähnlicher Stellen
beantragt der Provinzial-Verwaltungsrath weiter:

„der hohe Provinzial-Landtag wolle das Gehalt des Direktors Seul von 9000 auf
die Summe von 10 000 Mark pro Jahr vom 1. September 1880 ab erhöhen".

Der Prol'iilzial-Verwaltiingsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird.

Lcmdtags-Marschall.

Nr. 45.
Düsseldorf, den 4. Oktober 1881.

Referat
des Provinzial-VerwaltungSraths an den Provinzial-Landtag,

betreffend

die Wahl des Lcmdes-Direttors.

Die Wahlperiode des am 8. September 1875 von dem Provinzial-Landtage gewählten ,
und am 9. Dezember 1875 in sein Amt eingeführtenLandes-Direktors, Freiherr« Hugo von
Landsberg, geht am 9. December d. I. zu Ende.



237

Da nach Artikel 1 des Nachtrags zum Organisations-Regulative vom 27. September
1871 die Wahl des Landes-Direktorsdem Provinzial-Landtagezusteht, erlaubt sich der Provinzial-
Verwaltungsrath dem Provinzial-Landtageden Antrag zu unterbreiten:

„Hoher Landtag wolle die näheren Modalitäten der Wahl feststellen und die Wahl
des Landes-Direktorsvornehmen".

Der Promnzial°Vmvaltungsmch.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtags-Marschall.

Nr 4«.

Düsseldorf, den 12. November 1881.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths,

betreffend

den Bau von Proliinzial-Mnseen in Vmm nnd Trier.

Der 26. Provinzial-Landtag beschloß in der Sitzung vom 29. April 1879:
„in den Etat für die Verwendungdes Zinsgewinnes der Provinzial - Hiilfstaffe unter
den bis zum nächsten Landtage geltenden Bewilligungeneinen Betrag von 40 000 Mark
jährlich als rentbar anzulegendenFonds für den Neubau von Provinzial-Museen zu
Bonn und Trier aufzunehmen unter der Voraussetzung,daß Seitens der Königlichen
Staatsregierung für denselben Zweck eine gleiche Summe bewilligt werde, und mit
der Maßgabe, daß eine Verwendung der aus Provinzial-Fonds bereit gestellten Beträge
vor einer derartigen Bewilligung aus Staats-Fonds nicht eintreten soll und unter der
ferneren Bedingung, daß auch die Sammlungen des Vereins für Alterthumskundeund
der Universität zu Bonn, sowie des Vereins für nützliche Forschungenin Trier den
Rheinischen Provinzial - Museen in den betreffenden Städten für die Dauer ihres
Bestehens überwiesenwerden".

In Ausführung dieses Beschlussessind zunächst die Erkliiruugcu der Universität Bonn,
sowie des dortigen Vereins für Alterthumskundeund des Vereins für nützliche Forschungen in
Trier wegen Ueberweisungihrer Sammlungen an die zu bildendenProvinzial-Museen für die
Dauer ihres Bestehens eingefordertund abgegebenworden.

Was die Betheiligung des Staates an den Baukosten betrifft, so hatte die Königliche
Staatsregierung erklärt, daß sie zwar vorläufig nicht in der Lage sei, eine Zusage für die Bewilli¬
gung eines Beitrages aus Staatsmitteln ertheilen zu können,dagegen der Förderung der Provinzial«
Mufeen zu Bonn und Trier ihr volles Interesse widmen werde. — Die Initiative bezüglich der
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Beschaffung von Lokalitäten für die Museen müsse der Proviuzialvertretung überlassen bleiben,
dagegen werde die Beschlußfassung der Staatsregieruug darüber, welche Vorschläge eventuell der
Landesvcrtretung zur Bewilligung von Staatsbeihülfeu unterbreitet werden sollen, nicht nur von
der jeweiligen Finanzlage und der Zahl der Dringlichkeit der überhaupt zu befriedigenden Bedürfnisse,
sondern auch ganz wesentlich von der Beschaffenheit der Pläne abhängen, welche die Provinzial«
Verwaltung aufstelleuwerdc. Es seien daher zunächst solche Pläne anzufertigeu, da erst nach deren
Vorlage eine definitive Beschlußfassung der Staatsregierung über eine zu bewilligende resp, bei
der Landesvertrctung zu beantragende Staatssubventiou erfolgen könne.

Um derartige Pläne aufstellen zu können, wurden nun zunächst Schritte zur Ermittelung
geeigneter Baustellen gethan und von der Stadt Trier unter dem 18. März 1880 ein in der
Nähe der Ruinen des Kaiserpalastes gelegenes Grnndstück unentgeltlich angeboten, welches fowohl
von dem Provinzial-Verwaltuugsrathe, als auch von der Rheinischen Museumskommissio» für den
beabsichtigten Zweck vollkommen geeignet erachtet wurde. Die Stadt Bonn erklärte, nicht in der
Lage zu sein, einen Bauplatz in nkwra zu überweisen, verpflichtete sich indessen, wen» das Provinzial-
Museum in Bonn errichtet werde, zur Beschaffung des Bauplatzes einen Zuschuß von 20 000 Mark
iu 10 gleichen jährlichen Raten von 2000 Mark ohne Zinsen uud mit Fälligkeit der ersten Rate
an dem Tage der Erwerbung der Baustelle zu zahleu.

Als geeignetste Banstelle für Bonn erschien der Platz an der alten Anatomie, wo das
Provinzial - Museum mit eiuem von der Universität zu erbauenden akademischen Kunstmuseum in
Verbindung kommen würde. Für diesen Platz wurde indessen Seitens der Universität als Minimal¬
preis 50 Mark pro Quadratmeter gefordert uud es erschien dieser Preis zu hoch, um, auch unter
Berücksichtigung des von der Stadt Von« für den Erwerb einer Banstelle beschloffeucn Zuschusses,
den Ankauf in Aussicht nehmen zu können.

Um indessen die Angelegenheit thuulichst zu fördern uud eiue Zufage der Königlichen
Staatsregierung bezüglich ihrer Betheiligung au deu Baukosten möglichst bald zu erlangen, wurde,
nach vorheriger Feststellung des Raumbediirfuisfes, der Königlichen Staatsregierung am 13. Juni 1880
eine, von dem Mitgliede der Rheinischen Museumskomunssion, Baurath Pflaume, entworfene Bau-
stizze nebst Kosteuüberschlag vorgelegt, welche zwar zunächst uur für Trier berechnet, im Allgemeiucu
jedoch auch für Bonn, wo die gleichen Raumbcdürfnifse, wie in Trier vorliegen, maßgebend war.
Eine Aeußerung der Königlichen Staatsregieruug in Betreff ihrer Betheiligung an den Bautosten
ist der Provinzialstäudischen Verwaltung indessen bis jetzt nicht zugegangen. Es erklärte jedoch der
Kommissar der Königlichen Staatsregieruug iu der Sitzuug des Hauses der Abgeordneten vom
3. Februar 1881, als die Angelegenheit bei Berathung des Staatshaushalts-Etats für 1881/82
in Anregung gebracht und die Königliche Staatsregierung gebeten wurde, zur Sache eiue Ent¬
schließung zu fassen und die Angelegenheit energisch weiter zu fördern:

„daß die Königliche Staatsregierung der Frage wegen des Neubaues der Provinzial-
Mufeen in der Rheinprovinz freundlich gegenüberstehe und daß sie das driugende
Bedürfniß eines solchen Neubaues anerkenne. Die vorgelegten Skizzen reichten aber
nicht aus, um sich über die Frage, ob und wieviel für den in Rede stehenden Zweck
Seitens der Staatsregierung zu gewähre« seiu würde, schlüssig zu macheu. Außerdem
sei, was Bonn anlange, die Frage komplizirt, weil es der Erwägung unterliege, ob
nicht die Äefriediguug des Vaubedürfuisfes für das Provinzial - Museum sich mit der
Beschaffung «euer Räume für ein Universitätsinstitut kombiniren lasse und ob nicht
auf diefe Weise eine erhebliche Kostenersparnis) sich erreichen lasse. Die Staatsregieruug
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werde dem Gegenstande ihre weitere Fürsorge zuwenden; ob es aber möglich sein werde,
für das nächste Jahr schon einen Betvag in den Etat einzustellen, darüber tonne eine
Erklärung in diesem Augenblicke nicht abgegeben werden".

Inzwischen hatte die Rheinische Mufeums-Kommifsion die Beschaffung von Räumlichkeiten
für das Aonn'er Provinzial-Museum einer erneuerten Besprechung und eingehenden Prüfung unter¬
zogen und in Folge dessen einstimmig beschlossen,den Erwerb des an der Koblenzer Straße in der
Nähe des Hofgartens belegcnen Nafse'schcn Hauses, uebst dem dazu gehörenden bis zum Rheinwerft
sich erstreckenden Grundstücke, fowie den Ausbau jenes Hanfes für die Zwecke des Prooinzial-
Museums dringend zu empfehlen.

Der Minister für geistliche, Unterrichts- und Medizinalangelegenhciten erforderte eine
nähere Aeußerung über diesen Vorschlag und erklärte hierbei, daß seinerseits znnächst Schritte ein¬
geleitet seien, um das Projekt der Errichtung eines gemeinsamen Gebäudes für das Provinzial-
Museum und das archäologische Museum der Universität im Hofgarte» zur Durchführuug zu
bringen. Er habe daher vorerst keine Veranlassung gefunden, die bezüglichen Verhandlungen zu
unterbrechen.

In Folge dessen und da es auch auf anderem Wege zur Kenntniß des Provinzial-Ver-
waltungsrathes gelangte, daß bei der Königlichen Staatsregierung zur Zeit keine Neigung für den
Erwerb des Nasse'schen Grundstückes vorhanden war, befchloß derselbe unter dem 5/8. April 1881,
diese Erwerbung einstweilen nicht weiter zu verfolge», dagegen durch deu Vaurath Pflaume aus¬
führlichere Baufkizzen und Kostenüberfchläge sowohl für den Bau des Mufeums in Trier, als auch
für denjenigen in Bonn an der alten Anatomie uud in Verbindung mit einem akadcmifchen Kunst-
museum schleunigst anfertigen zu lassen und wurden dieselben demnächst der Königlichen Staats¬
regierung eingereicht.

In diesen Skizzen, deren Anfertigung veranlaßt worden ist, ohne der Bcschlußfasfung über
die Aufstellung definitiver Baupläne vorzugreifen, wird der Anforderung Rechnung getragen, daß
bei dem fchnellen Anwachsen der Mnseen der Neubau dein Bedürfnisse wenigstens auf eine längere
Reihe von Jahren entsprechen müsse und daß eine später etwa nothwendig werdende Erweiterung
einheitlich und im Zusammenhange mit dem jetzt auszuführenden Baue stattfinden könne. Hiernach
würde nach den, den Skizzen beigelegten Kostenüberscklägeu, ein dem Bedürfnisse der nächstenJahre
entsprechender Bau für Trier 330 000 Mark, für Bonn 424 320 Mark erfordern.

Für den Umbau des Nasselchen Hauses war unterdessen ans Veranlassung der Rheinischen
Museums-Kommission von dem Banrathe Pflaume ebenfalls eine Skizze nebst Kostenüberschlag,
letzterer abschließend mit 230 000 Mark, angefertigt worden. Diefelbe gelangte in der Sitzung des
Provinzial-Vcrwaltungsraths vom 3/5. Oktober 1881 zu dessen Kenntniß. Es wurde in eingehender
Erörterung der Angelegenheit der Vorzug der Erwerbung des Nasse'schen Hauses vor dem Neubau
an der Stelle der altcu Anatomie hervorgehoben uud in Folge desfallsigen Beschlusses des Provinzial-
Vcrwaltungsraths die Königliche Staatsregierung um eine Erklärung darüber ersucht, ob auch bei
Erwerbung des Nasse'schen Grundstücks ein angemessener Zuschuß aus der Staatskasse iu Aussicht
gestellt werde.

Die Vortheile des Erwerbs des Nasse'scheu Hauses und des Umbaues desselben zu einem
Provinzial-Museum wurden zunächst darin gefunden, daß durch diesen Ankauf die fo dringend nöthige
Beschaffung definitiver Räume zur Unterbringung des Bonn'er Provinzial-Mufeums fofort zur
Ausführung gelangen würde. Die Erben Nasse haben nämlich das cm. Gebäude und Grundstück
der Rheinischen Mnseums-Kommission vermiethet und ist durch Aufstellung der kleineren Gegenstände
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des Museums in dem Nasse'schcn Hause wenigstens eine thcilwcise Abhülfe der seitherigen Uebel¬
stände erreicht worden. Die genannten Erben haben sich zwar eine kurze Kündigungsfrist des
Miethvertragcs vorbehalten, jedoch das Grundstück zu einem Kaufpreise von 190 000 Mark dem
Provinzial-Verbande der Rheinprovinz bis zum 1. Mai 1882 an die Hand gegeben mit der Maß¬
gabe, daß, wenn innerhalb dieser Zeit von anderer Seite ein Kaufgebot gemacht werden sollte, dem
gedachten Provinzial-Verbande ein Vorkaufsrecht in der Weise zustehen solle, daß derselbe binnen
längstens zwei Monaten nach desfalls gemachter Mittheilung sich darüber zn erklären hat, ob er von
diesem Rechte Gebrauch machen will. Der Ankauf würde also das jetzige Provisorium sofort in
ein Definitivum verwandeln und der Ausbau des Hauses zur Aufnahme des ganzen Museums
würde erfolgen können, ohne daß das Museum in seiner jetzigen Aufstellung beeinträchtigt ist, ober
der Besuch desselben unterbrochen würde.

Der gemeinschaftlicheBan mit der Universität an der Stelle der alten Anatomie dagegen
würde zeitraubende Verhandlungen mit der Universität erfordern, deren Erfolg überdies zweifelhaft
erscheint, jedenfalls aber eine lange Bauzeit verlangen, innerhalb welcher über das Nasse'scheHaus
voraussichtlich anderweit verfügt würde. Das Provinzial-Muscum wäre dann wiederum ohne
Obdach und der hieraus für dasfelbe entstehende Nachtheil unberechenbar.

Was sodann die Kosten betrifft, so erfordert der Bau an der alten Anatomie, abgesehen
von dem Werthe der Baustelle, 424 320 Mark, während die Beschaffung des annähernd gleichen
bebauten Flächenraumes durch Umbau und Erweiterung des Naffc'fchen Hauses, nach den vorläu¬
figen Ermittelungen des Vaurathes Pflaume 230 000 Mark kostet, welcher Summe die Grund-
erwerbskosten mit 190 000 Mark hinzutreten. Die Gesammtkostcn von 420 000 Mark würden
also die erstgedachte Kostensumme von 424 320 Mark zwar nahezu erreichen, dafür aber auch
ein werthvolles Grundstück von ungefähr 50 Are Größe erworben, welches zu einer Erweiterung
des Museums für die fernsten Zeiten ausreichen würde, auch vermöge seiner Lage und Ausdehnung
eine größere Freiheit in der Aufstellung der einzelnen Theile des Museums, namentlich der monu¬
mentalen Gegenstände gestattet. Bei dem Baue an Stelle der alten Anatomie würde der Werth
des Bauplatzes jedenfalls in der einen ober andern Weife zur Berechnung kommen, überdies würden
für künftige Erweiterungeu, im Vergleiche zn dem Nasse'schcn Grundstücke, große Schwierigkeiten
entstehen. — Auch der Kostcupuukt stellt sich hiernach durchaus zu Guusteu des Nasse'sche«
Grundstücks. —

Hiernach erscheint es durchaus im Interesse der Provinz, sich den Besitz des Nasse'sche«
Grundstücks zu sichern.

Bei dem Umstände, daß dasselbe der Provinz nur auf eine kurze, vor dem voraussicht¬
lichen Zusammentritt des nächsten Provinzial - Landtags ablaufende Frist an die Hand gegeben ist,
welche sich noch mehr verkürzen würde, im Falle von anderer Seite ein Kaufgebot gemacht werden
sollte, sieht sich der Provinzial-Verwaltuugsrath veranlaßt, bei dem Provinzial-Landtage die
Ermächtigung zu beantragen, das gedachte Grundstück zu dem Preise von 190 000 Mark zu
erwerben. Der Provinzial - Verwaltungsrath würde dann versuchen, eine angemessene Betheiligung
des Staates an den Kosten de« Ankaufes und Umbaues herbeizuführen.

Auch bezüglich des Baues in Trier nimmt der Provinzial-Verwaltungsrath Veranlassung,
bei dem Provinzial-Landtage die Ermächtigung zu beantragen, sobald ein angemessener Zuschuß aus
der Staatskasse bewilligt sein wird, weiter vorzugehen. Das Museum in Trier befindet sich in
den, vergönnungsweise und auf jederzeitigcn Widerruf, überlassenen Räumen des Priesterseminars.
Die Annahme liegt nahe, daß die Erlaubniß zur Benutzung jener Räume demnächst zurückgenommen
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werden wirb. Dann wäre für das so reichhaltigeMuseum bei dem in Trier vorhandenen gänz¬
lichen Mangel an geeigneten andern Lokalitätenlein Unterkommen zu finden und es würde selbst
an einem Raume fehlen, die vorbandenen vielen Schränke aneinandergerücktund der Besichtigung
unzugänglich provisorisch aufzubewahren. Die Nothwendigkeit, die geeigneten Schritte zur Beschaffung
eines definitivenLokals ohne Verzug zu thun, liegt also auch für Trier vor.

Der Museumsbllufonds betrug am 1. Januar 1881 83 230 Mark und wird bei dem
Beginne der neuen Etatsperiode (1. April 1882) die Summe von rund 138 000 Mark erreicht haben.

Der 26. Rheinische Provinzial-Landtag hat zwar die Bildung dieses Fonds unter der
Voraussetzungbeschlösset, daß die Königliche Staatsregierung für denselben Zweck die gleiche
Summe bewillige, welche Seitens des Provinzial-Verbandcs gegeben wird. Diese Voraussetzung
hat auch allen seitherigenVerhandlungen wegen des Baues von Provinzial-Muscen zu Grunde
gelegen. Der Provinzial»Verwaltungsrath glaubt aber unter den obwaltenden Umständen die
Ertheilung der Befugniß in Erwägung geben zu sollen, ein Abkommen mit der Staatsregierung
event, auch unter Modifikationendes bezüglichenBeschlusses des, 26. Rheinischen Provinzial-Landtages
abschließen zu dürfen.

Die Erwartungen, von denen der Rheinische Provinzial-Landtag bei Bewilligung der
Mittel für die Gründung von Provinzial-Musecn in Bonn und Trier und für die Beschaffung
von Museumsgebäudenausgegangen ist, haben sich in reichstem Maße erfüllt. Die genannten
Institute haben schon während der kurzen Zeit ihres Bestehens zahlreiche, wcrthvolle Alterthümer
erworben und deren Verschleppungin das Ausland verhindert. Die Sammlungen, nunmehr
Ihstematisch aufgestelltund dem Publikum zugänglich gemacht, finden nicht allein die Anerkennung
des Alterthumsforschcrsvon Beruf, fondern haben auch das Interesse weiterer Kreise für die
Alterthumskundeuud für die Gefchichteder heimathlichenProvinz in höchst erfreulicher Weise
angeregt. Es ist daher durchaus gerechtfertigt, die fo werthvollenSammlungen nicht länger in
provisorischen Lokalen, deren Räumung täglich verlangt werden kann, zu belassen, sondern für die¬
selben schleunigstbleibendeStätten einzurichten, wo sie allen Wechselfällen entzogen sind und wo
Hr Bestand und der Zutritt des Pubkikumsfür immer gesichert ist. Um diesen Zweck zu erreichen,
dürfte event, auch eine Modifikation des vom 26. Provinzial-Landtage bezüglich der Betheiligung
°es Staates an den Kostengefaßten Beschlusses zulässig erscheinen, sofern dadurch die ursprünglich
von dem Staate erbeteneQuote jener Kosten nicht allzusehr vermindert wird.

Der Provinzial-Verwaltnngsrath gestattet sich hiernach zu beantragen:
„der Provinzial-Landtag wolle den Provinzial-Verwaltnngsrath ermächtigen:
ll. das Nasse'sche Haus und Grundstückzu Bonn für den Preis von 190 000 Mark

anzukaufenund für die Zwecke des Proviuzial-Mufcums auszubauen;
1>. unter der Voraussetzung einer angemessenenBetheiligung des Staates an den

Baukosten mit dem Neubau des Museums in Trier vorzugehen;
u. dementsprechend event, eine Modifikationdes Beschlusses des 26. Provinzial-Landtags

bezüglich der Betheiligung des Staates an den Baukosten eintreten zu lassen;
6. die erforderlichenKosten, soweit zu deren Deckung der Fonds für den Neubau von

Provinzial-Museen zur Zeit nicht ausreicht, vorschußweise aus dem Zinsgewinne
der Provinzial-Hülfslassezu entnehmen".

Der PrMnzml-VmMltungsmth.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtags-Marschall.

31
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Nr. 47.
Düsseldorf, den 11. November 1881.

Referat,
betreffend

die Bewilligung einer Unterstützungans provinzialständischenFonds an die durch den
Hagelschlag vom 1L. Inli 1881 betroffenen Bewohner des Kreises Enskirchen.

Der Landrath des Kreises Euskirchen beantragt eine Beihülfe aus provinzialständischen
Fonds für die am 16. Juli d. I. durch HagelschlagbetroffenenGemeinden Weilerswist, Vernich,
Friesheim, Metternich, Lechenich, Vliesheim, Erp, Pingsheim und Dorweiler. Derselbe führt aus,
daß jener Hagelschlag in wenigen Minuten durch Zertrümmerung von Dachziegeln und Fenster¬
scheiben, aber weit mehr noch durch die Vernichtungder diesjährigenErnte einen Schaden angerichtet
habe, der die Mehrzahl der Eingesessenen der betroffenenGemeinden, wenn nicht größere und
leistungsfähigereVerbände denselben zu Hülfe kämen, ihrem völligen Ruine entgegenführenwürde.
Das Unglück mache sich um so fühlbarer, als der diesjährige Hagelschlagder dritte in 4 Jahren
sei, von welchem und zwar jedesmal vor der Ernte die Gegend betroffen wurde.

Nach der sachkundigenSchätzung des Kataster - Kontroleurs Steuerinspektors Claas zu
Lechenich umfasse das verhagelte Terrain einen Flächeninhalt von 30 000 Morgen. Auf diefem
Terrain seien die Halmfrüchte derart zerschlagen worden, daß man die Fruchtgattung, mit welcher
die Aecker bestellt gewesen,kaum noch habe erkennen können. Berechne man, in Anbetracht, daß
die Knollengewächse — Kartoffeln und Runkelrüben — naturgemäß weniger als die Halmfrüchte
gelitten hätten und nicht total vernichtet worden seien, den Schaden pro Morgen durchschnittlich
mit 75 Mark, was als durchaus niedrig gegriffen erachtet werden muffe, fo beziffere sich der
Schaden in Feldern und Gärten auf 2 250 000 Mark. Hierzu komme der Schaden an den
Gebäudenmit 250 000 Mark, so daß sich der ganze Schaden auf ungefähr 2 500 000 Mark beziffere.

Von den verhagelten Feldern feien nicht 8°/u versichert gewefen, da die Pächter und
kleinen Grundbesitzerbesondersin Folge der bereits wiederholt gehabtenHagelschäden die eben mit
Rücksicht auf die in jener Gegend so häufig wiederkehrenden HagelwetterSeitens der Versicherungs¬
gesellschaften außerordentlichhoch normirten Versicherungs-Prämien aufzubringen nicht im Stande
gewesen seien.

Um nun die so schwer heimgesuchten Bewohner der Eingangs genannten Gemeinden vor
dem gänzlichenRuine möglichst zu retten, thue schleunige Hülfe, in zweckmäßiger Weise
zugewendet, noth. Vor allem sei die Beschaffung von Viehfutter und Saatgut erforderlich.

Nach dem fachverständigenGutachten des Direktors der dortigen landwirtschaftlichen
Lokal-Abtheilung fei zur Beschaffung des Saatgutes allein eine Summe von 120 000 Mark
erforderlich,von welcher der Kreis nur den Betrag von 20 000 Mark den betreffenden Gemeinden
als Dahrlehn überlasten könne. Durch diefe Beihülfe sei aber dem dringendstenBedürfnisse nur
wenig abgeholfen. Es hätten sich allerdings auch in den betreffendenBürgermeistereienUnter-
stützungs-Komite's gebildet, welche durch Aufrufe in den öffentlichen Blättern und in fönst geeigneter
Weife an die Wohlthätigkeitihrer Mitmenschenavpcllirten, auch im Wege einer Hauskollekte Unter«
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stiitzungen sammelten, aber der Erfolg aller dieser Bemühungen sei ein so unsicherer und das
Ergebniß selbst im günstigstenFalle im Verhältniß zu der enormen Größe des Verlustes ein so
unzulängliches, daß eine möglichst hochbemesfene Summe als Gescheut aus Provinzialmitteln
gerechtfertigterscheine.

Der Provinzial-Verwaltungsrath ist in eine nähere Prüfung des gestellten Unterstützungs¬
antrages eingetretenund ist der Ansicht, daß bei dem ganz außerordentlichgroßen Umfange des
entstandenenSchadens die Bewilligung einer Beihülfe ans provinzialständischenFond« zur Höhe
von 50 000 Mark gerechtfertigterscheint.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beehrt sich hiernach zu beantragen:
„der Provinzial-Landtag wolle beschließen, den durch den Hagelschlagam 16. Juli d. I.
betroffenenGemeindenWeilerswist, Vernich, Friesheim, Metternich, Lechenich,Blies-
heim, Erp, Pingsheim und Dorweiler eine Unterstützungvon 50 000 Mark aus dem
Zinsgewinne der Provinzial-Hülfskassezu bewilligen".

Der Provinzial'Venvaltungsmth.
Wilhelm Fürst zu Wied,

LandtagS-Marschall.

»r. 48.

Düsseldorf, den 5. Oktober 1881.

Referat
betreffend

die spätere Uebernahme der zu bauendenStraße von Merzig nach Naldwies unter
die provinzialständischenStraßen.

Bereits im Jahre 1875 war die Kreisvertretung des Kreise« Merzig dem Projekte näher
getreten die zu beiden Seiten der Saar gelegenen Ortschaften durch eine stehendeBrücke bei
Merzig'nicht nur in dauernde Verbindung mit einander zu bringen, sondern auch durch den Bau
der Brücke die höchst wünschenswertheVerbindung mit dem benachbarten,wohlhabenden,früher
Lothringischen Reichslande,namentlich Waldwies und Diedenhofenwesentlich zu fördern.

Der Provinzial-Verwaltungsrath verkanntedie Wichtigkeit dieses Brückenbaues nicht, und
bewilligtein seiner Sitzung vom 5,8. Februar 187? zu den 270 000 Mark betragendenBaukosten
die Summe von 30 000 Mark, mit deren Hülfe sodann der Bau im Jahre 1877 begonnenund
bereits im Mai 1878 zu Ende geführt wurde. Nach Beendigung der Brücke trat die Frage
betreffend den Ausbau des Weges von Merzig zur lothringischen Grenze, als dessen Anfang d»e
Brücke bezeichnet werben konnte, umsomehrin den Vordergrund, als der Präsident von Lothnngen
auf Antrag des Kreises Diedenhofenund auf Antrag von 8 Gemeinden,worunter auch WalbNnes,
Plan und Kostenanschlag über den Bau einer Vicinalstraße von Waldwies bi« zur Grenze auf¬
stellen ließ und in einem Schreiben an die Königliche Regierung zu Tner vom 21. Februar 1875

31'
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erklärte, daß er wegen der volkswirthschaftlicheu Wichtigkeit, welche der Eröffnung jedes neuen
Verkehrsweges zwischen dem Saarthale und den Kantonen Vusendorf und Sirck unzweifelhaft
zukomme, gerue gerade zwischen dem Moselthale (bei Perl) und dem Niedthale (bei Niedaltdorf),
wo zur Zeit noch keine einzige kunstmäßigeVicinalstraße über die Landesgrenze führe, den Van
einer Straße in der Richtung zur Bahnstation Merzig nach Kräften fördern würde, falls nur der
Anschluß auf preußischem Gebiete gesichert sei. In Waldwies vereinigen sich nämlich die Bezirks¬
und Hauptstraßen:

1. von Diedenhofenüber Kleinhettingen,
2. „ Metz über Kedingen,
3. „ Bolchen und Busendorf,
4. „ Sirck über Launsdorf und über Reimlingen,
5. „ Rombas über Alettingen.

Alle diese Straßen mit ihrem bedeutendenVerkehr finden in Waldwies ihr Ende und
führen nur mangelhafte Kommunalwege auf preußisches Gebiet in der Richtung nach Merzig.
Hier enden die von Saarburg, ferner von Saarlouis, ebenso die ostwärts von Confeld über Losheim
kommendenProvinzialstraßen. Die weitere Verbindung mit dem Reichslande besteht gleichfalls
nur in Kommunalwegen.

Trotz dieser Verkehrsschwierigteiten beziehendie meisten der in der Gegend von Walbwies
und an der Grenze gelegenen Ortschaften — es werden deren Seitens der Behörden außer den
KantonenMetzerwiese und Kattenhofennoch 26 aufgeführt — ihren ganzen Bedarf an Steinkohlen
aus Hilbringen und Merzig.

Ferner bezieht die Mehrzahl der erwähnten Ortschaften auch ihre Baumaterialien an
Hausteinen und Sand aus der Umgegendvon Merzig, woher endlich auch noch jährlich für mehr
als 50 000 Mark Lohe ins Neichsland geliefert wird. Andrerseits ist der Export von Waldwies
und Umgegend nach der Saargcgeud bei Merzig nicht minder bedeutend. Angestellten Ermittelungen
zufolge beträgt derselbe für Bau-, Nutz- und Breunholz 150 000 Mark, für Ziegel, Wein und
Leder 100 000 Mark. Aus der Gemeinde Veckeringen wird ein nicht unbedeutendesQuantum an
Gyps und aus der Umgegend von Waldwies eine solche Menge Getreide, Futter und Obst in der
gleichen Richtung ausgeführt, daß der Werth nicht festgestellt werden konnte.

Dieser heute schon so lebhafte Verkehr wird selbstredend zum Vortheil einer ganzen Gegend
bedeutend bei der Herstellung einer chausseemäßigenVerbindung gehoben und vermehrt werden.
Unerwähnt darf hier endlich nicht bleiben, daß den neuen Reichsangehörigeneine neue bequemere
Verbindung mit den preußischenGebietstheilen aufgeschlossen wird, und dadurch wenigstens in
kommerziellerBeziehung naturgemäß ein Abnehmendes Verkehrs nach Frankreicheintreten dürfte.
Die« nicht zu unterschätzende politische Interesse hat bereits in der Herstellung vieler Rheinbrüsen
zwischen Süddeutschlandund dem Elsaß praktischen Ausdruck gefunden.

In Anerkennungder Wichtigkeit dieser Verbindung wurden die Verhandlungen zwischen
den betheiligten Gemeinden fortgesetzt und beschloßendlich die Bürgermeisterei-Vertretung der
Gemeinden Hilbringen und Silwingcn unter'm 4. December 1879, daß die in dem Beschlusse
näher bezeichnete sogeuannteHeidwaldslinie auf ihre Kosten zur Ausführung gebracht werden sollte
unter den Bedingungen, daß:

1. 2/2 der Baukosten in Gestalt von Subventionendes Kreises Merzig und der Provinzbewilligt,
2. für die Straße das Expropriationsrechtverliehen,
3. die spätere Uebernahmeauf den Provinzialverband zugesichert werde.
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Hinsichtlich der 1. Bedingung sei bemerkt, daß die Gesammtlänge der in Frage stehenden
Linie rot. 7600 Meter beträgt und das auf 20 333'/» Mark sich berechnendeKosten-Drittel
annähernd 3 Mark pro Meter betragen würde.

Der Provinzial-Verwaltungsrath lehnte jedoch in seiner Sitzung vom 23/25. Februar 1880
die Bewilligung einer Prämie ab, weil ein den Anforderungendes Straßenregulativs entsprechendes
Bauprojekt noch nicht vorgelegtsei.

Ein spezielles Bauprojekt wurde hierauf vorgelegt, geprüft und sodann die Angelegenheit
wiederum dem Provinzial-Vcrwaltungsrathe zur Beschlußfassungunterbreitet. Der Beschluß des
Letzteren ä. ä. 5/9. Oktober 1880 lautete dahin, für den projektirtenStraßenbau von Merzig
nach Waldwies eine Prämie zum Satze von 3 Mark pro Meter zu bewilligen. Auch sprach der
Provinzial-Verwaltungsrath in demselbenBeschlusseseine Geneigtheit aus, die Uebernahme der
ausgebauten Straße unter die Provinzialstraßen demnächstmit Rücksicht auf die Wichtigkeitder
Straße für die Verkehrsverhältnissedem Provinzial-Landtage zu empfehlen unter der Bedingung,
daß das vorgelegteProjekt entsprechend den Seitens des zuständigen Landes-Vanraths aufgestellten
Revisionsbemerkungenausgeführt werde. Diese Revisionsbemerkungenstützen sich hauptsächlich auf
die Vorschriftendes Regulativs vom 17. Januar 1876. Nach dem ß. 3 dieses Regulativs follen
die Steigungen bei neu anzulegenden Provinzialstraßen nicht mehr als 50 Centimeter auf 10 Meter
Länge betragen und müssen bei längeren Höhenzügen auf je 300 Meter um einen Theil dieses
Marimums bis zu 40 Centimetcr vermindert werden.

Die Beobachtungdieser letztere!, Vorschrift, soweit sie die Steigung bei längeren Höhen-
zügen zum Gegenständehat, würde mit unverhältnißmäßigenKosten verbundensein und kann nach
der Ansicht des zuständigen Bauraths, ohne erhebliche Schwierigkeitenfür den Fuhrverkehr zu
fchaffcn, streckenweisewohl unbeachtetbleiben. Solche Abweichungen unterliegen jedoch der Kognition
des Prooinzial-Landtags.

Die betheiligtenGemeinden sind arm und wird die Steuerlast durch den Ausbau der
qu. Straße noch bedeutend vermehrt werden, die spätere Unterhaltung der Straße aber nicht allein
die Steuerkraft unverhältnißmäßig anspannen, sondern sogar den fernerenBestand der neuen Straße
in Frage stellen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beantragt daher, der Provinzial-Landtagwolle beschließen:
„1. die zu erbauende Straße von Merzig bis zur lothringischenGrenze nach ihrer Fertig¬

stellung unter die Provinzialstraßen mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der Straße für
die Verkehrsverhältniffeunter der Bedingung aufzunehmen, daß die Straße nach den
im Regulativ vom 17. Januar 1876 enthaltenenBedingungen, ausgenommendiejenige,
betreffenddie Steigungsverhältnissebei längeren Höhenzügen,ausgebaut werde;

2. die in dem Z. 3 des besagtenRegulativs enthaltene Bedingung, wonach bei längeren
Höhenzügen auf je 300 Meter Länge ein Theil des Marimums der Steigung bis
auf 40 Centimeter vermindert werden müsse, in Bezug auf vorliegendeStraße in der
Weife abzuändern, daß streckenweisevon dieser Verminderung nach Maßgabe des Gut»
achten»des zuständigenLandes-Bauraths abgewichen werden darf".

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marfchall.
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»r. 49.
Düsseldorf, den 8. September 1881.

Referat
des Provinzial-VerwaltungSraths au den Provinzial-Landtag

betreffend

die nähere Verbindung der RheinischenPromnzml-Hnlfskasse mit der ständischen
Ccntral.Pmrmltung, beziehentlichder proMzialständischen Hauptkasse.

Der 25. Provinzial-Landtag hat von der Absicht geleitet, die Provinzial-Hülfskassein
eine nähere Verbindung und Fühlung mit der ständischenCentral-Verwaltung zu bringen, in feiner
Sitzung vom 14. April 1877 den Beschluß gefaßt, den Sitz der Hülfstaffe von Köln nach Düssel¬
dorf zu verlegen.

Da die Central-Verwaltung zu jener Zeit keine zur Aufnahme der Hülfstaffe geeigneten
Lokalitäten besaß, so wurde bei jenem Beschlussebis zur Fertigstellung des Ständehauses die
interimistische Unterbringung der Bestände der Hülfstaffe in die feuerfesten Gewölbe des Provinzial«
Feuer-Societäts-Gebäudes, sowie die Übertragung der Kassengeschäfte an die Kasfenbeamten der
Feuer-Societät in Aussichtgenommen.

In Ausführung dieses Beschlussesdes Provinzial-Landtages ist die Provinzial-Hülfskasse
Ende des Jahres 1877 nach Düsseldorf in das Geschäftslokal der Provinzial-Feuer-Societiit
verlegt und deren Beamten die Führung der Kassen- und Buchhaltereigeschäfte im Nebenamte unter
denselben Bedingungen übertragen worden, wie dieses früher bei den Beamten der Regierungs-
Hauptkasse zu Köln der Fall gewesen war. Gleichzeitigwurde mit Rücksicht auf diefe Verhältnisse
an Stelle des Geheimen Regierungsrathes Lettow zu Köln der Direktor der Provinzial-Feuer-
Societiit durch Beschluß des Provinzial-Verwaltungsrathes vom 9. Oktober 1877 zum Mitgliede
der Direktion der Provinzial-Hülfskassemit der Maßgabe gewählt, daß diese Wahl nur bis zu der
bestimmtin Aussicht genommenen näheren Verbindung der Hülfstaffe mit der Centralstelle nach
Fertigstellungdes neuen Ständehauses erfolgt zu betrachtenfei.

Die Nothwendigkeiteiner folchen näheren Verbindung der Hülfstaffe mit der Centralstelle
hat sich in der Zwischenzeit immer mehr herausgestellt.

Durch die bloße Verlegung des Sitzes der Hülfskasse von Köln nach Düsseldorf ist das
bei dem Beschlussedes Provinzial-Landtages vom 14. April 187? ins Auge gefaßte Ziel noch
nicht erreicht worden. Es sind vielmehr nach dieser Verlegung weder die ständische Hauptlasse
und die Provinzial-Hülfskassesich in ihrem Geschäftsbetriebenäher getreten, noch ist für den
Provinzial-Verwaltungsrath dadurch eine größere Einwirkung auf den Geldverkehrder verschiedenen
unter ständischer Verwaltung stehenden Kassen gewonnenworden.

Der Grund hierfür liegt hauptfächlich in dem Umstände,daß nach dem zur Zeit geltenden
Statute der Provinzial-Hülfskassefür letztere eine befondere Verwaltung besteht, welcher eine nähere
Verbindung mit der ständischen Central-Verwaltung fehlt. Der Provinzial-Verwaltungsrath hat
im Hinblicke auf die aus der getrennten Verwaltung der Hülfskasse und der provinzialstänbifchen
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Hauptkasse resultirendenZinsverluste und Auslagen die Frage einer zweckmäßigeren Einrichtung
der provinzialständischen Finanzverwaltung in eingehende Erwägung gezogen und dieselbe zunächst
der aus seiner Mitte erwählten Finanz-Kommissionzur Vorberathung überwiesen.

Die Mitglieder dieser Kommission haben in Folge des ihnen ertheiltenAuftrages von den
finanziellen Einrichtungen der benachbarten Provinzial-Verbände an Ort und Stelle Kenntniß
genommen und alsdann unter Berücksichtigungder in hiesigerProvinz bestehenden Einrichtungen
bestimmteVorschlägezu einer Reorganisation des finanziellenTheiles der diesseitigen Verwaltung
dem Provinzial-Verwaltungsrathe unterbreitet. Diese Vorschläge, welche die Billigung des Provinzial-
Verwaltungsrathes gefundenhaben, zielen im Wesentlichen dahin:

die als ein Bedürfniß empfundene nähere Verbindungder provinzialständischen Central-
verwaltung mit der Hülfskassein der Weise herbeizuführen,daß die ständische Haupt-
kaffe mit der Hülfskasse vereinigt und der Letzteren die gesammte Kassen- und
Buchführung der ständischen Hauptkasseübertragen wird.

Die Durchführung dieser Einrichtung, welche in ähnlicher Weise für den Kommunal¬
verband zu Wiesbaden hinsichtlichder dortigen Landesbank besteht und sich daselbst durchaus
bewährt hat, unterstellt nothwendigerweiseeine anderweite Organisation der Verwaltung der
Provinzial-Hülfstasse, sowie eine Abänderung des bestehenden Reglements für die Führung der
Kassengeschäfte der ständischen Centralverwaltung.

Für diese anderweite Organisation sind auf Grund der vorberührten Vorschläge die
nachfolgenden Grundzüge angenommenworden.

I. Die Provinzial-Hülfstasse bleibt als selbständiges Provinzial-Institut mit juristischer
Persönlichkeit bestehen und wird mit eigenenKassen- und Vüreaubeamten ausgerüstet.
Dieselbeübernimmt die Führung der gesummten Kassengeschäfte der ständischen Central-
Verwaltung und gehen zu diesem Endzwecke die sämmtlichen Beamten der jetzigen ständischen
Hauplkasse auf die Provinzial-Hülfstasseüber. Das Kassen- und Rechnungswesender
hiernach mit der Provinzial-Hülfskasse vereinigten ständischen Hauptkasse wird von dem
Provinzial-Landtagedurch ein Reglement geordnet.

II. Die unmittelbare Verwaltung der Hülfskasse, sowie des gesammten ständischenKassen¬
wesens wird einem Direktor mit den durch das Statut und das Kassen-Reglementdem
Direktor der Hülfskassebeigelegten Befugnissenübertragen.

Derselbe ist der Dienstuntergebenedes Landes-Direktors und verpflichtet, gleichzeitig
die Funktioneneines dem Landes-Direktorzugeordnetenoberen Beamten — Landesrathes
— wahrzunehmen.

III. Zur Leitung der Verwaltung sowie zur Ausübung der fortlaufendenKontrole über dieselbe
und zur Beschlußfassungin wichtigerenAngelegenheitender Verwaltung wird ein von
dem Provinzial-Verwaltungsrathe zu erwählendesKuratorium bestellt.

IV. Die obere Leitung und Verwaltung der Provinzial-Hülfstasseverbleibt dem Provinzial-
Verwaltungsrathe. Für die Annahme diefer Grundfätze waren folgende Erwägungen
maßgebend:

»ä I. ES konnte nur als zweckmäßigerachtet werden, die Hülfskasseals selbständiges Provinzial-
Institut beizubehaltenund derselben die Geschäfte der ständischenHauptlasse zu übertragen,
anstatt umgekehrt die Hülfskassein die Hauptkasseaufgehen zu lassen, weil zu befürchten
war, daß auf dem Wege der vollständigenEinreihung der Provinzial-Hülfskassein die
ständische Central-Verwaltung jenes wichtige und mit so bedeutendenFonds ausgestattete
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Institut diejenige Selbständigkeit verlieren würde, deren es nothwendiger Weise bedarf,
um sich weiter zu entwickeln und deu gerechten Anforderungen der Provinz zu entsprechen.
Der mehr dem kaufmännischen Geschäftsbetriebe verwandte Geschäftsgang der Hülfskasse
würde unter der Einreihung in den Mechanismus einer großen Central - Verwaltung
unzweifelhaft leiden uud manche Operationen, wie die vorübergehende Anlegung der
disponiblen Baarmittel dadurch wesentlich erschwert werden, indem derartige Geschäfte
nur von einem selbstständigeu Geld-Institute und nur unter persönlicher Verantwortlichkeit
dessen Leiters, nicht aber von einer ausgedehnten Administrativ - Behörde besorgt
werben können.

Hierzu tritt, daß der Geschäftsumfang der ständischenVerwaltung in hiesiger Provinz
bereits ein so ausgedehnter und so mannigfacher ist, daß es sich nur empfehlen kann, die
unter der unmittelbaren Verwaltung des Lcmdcs-Direktors stehenden Geschäfte zu verringern,
anstatt dieselben dnrch Hinzufügung eines neuen Geschäftszweiges noch zu vergrößern und
dem Landes-Direktor eine weitgehende finanzielle Verantwortlichkeit aufzuerlegen.

Endlich läßt sich die bei der Wichtigkeit jenes Instituts höchst wünschenswerthe
Mitwirkung eines Ausschussesoder Kuratoriums aus der Mitte des Prooinzial-Berwaltungs-
raths bei der Leitung und Verwaltuug der Hülfstasse uur iu dem Falle ohne schwierigere
Kompetenz-Regulirungeu und Aenderungen bestehender Geschäftsordnungen in zweckdien¬
licher Weife einrichten, wenn die Hülfslasfe als selbständiges Institut neben den übrigen
Zweigen der ständischen Central-Verwaltung aufrecht erhalten wird.

u.ä II. Nach allgemein anerkannten Verwaltungs-Grundsätzen empfiehlt es sich, die Beschlußfassung
in wichtigeren Fällen einem Kollegium, dagegen aber die ausführende Thätigkeit, sowie
die Leitung der laufenden Geschäfte einem einzelnen Beamten zu übertragen. Bei der
jetzt bestehenden Verfassung der Hülfskasse erledigt der Vorsitzende der Direktion die
laufenden Verwaltnngsgeschäfte auch in der Regel ohne Konkurrenz der beiden anderen
nicht am Sitze der Hülfskaffe wohnenden Mitglieder, so daß eine kollegialische Erledigung
der laufenden Geschäfte auch jetzt nicht vollständig stattfindet und nach den Verhältnissen
auch nicht Wohl stattfinden kaun. Die jetzige Organisation entspricht somit dem Geschäfts¬
gange, sowie den Verhältnissen nicht und kann nur dazu beitragen, die Verantwortlichkeit
der Einzelnen abzuschwächen.

Es wird deshalb vorgeschlagen, die Führung der laufenden Geschäfte einem Beamten
— dem Direktor — dagegen die Aufsicht über die Geschäftsführung des Direktors und
die Beschlußfassung in wichtigeren Angelegenheiten einem Kollegium — dem Kuratorium —
zu übertragen. Damit der Direktor der Hülfskasse die nöthige Verbindung und Fühlung
mit der ständischen Eentral-Vcrwaltung nicht verliert, ist vorgesehen, daß derselbe gleich¬
zeitig die Funktionen eines Landesrathes wahrzunehmen und in dieser Eigenschaft allen
Konferenzen und Sitzungen in der ständischen Central-Verwaltung beizuwohnen hat.

Ueberdies bleibt der Direktor der Hülfskasse, wenn er auch die laufenden Geschäfte
der Letztern unter eigener Verantwortlichkeit selbstständig zu führen hat, was nach Art. 2
in üne des Nachtrages zu dem Regulative für die Organisation der Verwaltung des

, provinzialständischen Vermögens und der provinzialständischen Anstalten in der Rhein¬
provinz vom 27. September 1871 zulässig erscheint, der Dienstaufsicht des Landes-
Direttors als Disziplinar-Vorgesetzten unterworfen.
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aä III. Der Schwerpunkt der Verwaltung der Hülfslasfe wird in dem aus der Mitte des
Provinzial-Vcrwaltungsrathes auf Grund des ß. 6 des Regulatives für die Organifatiou
der Verwaltung des provinzialständischen Vermögens und der provinzialständifchen Anstalten
in der Rheinprovinz vom 27. September 1871 zu erwählendenKuratorium beruhen.
Da dieses Kuratorium nicht nur die fortlaufendeAufsicht über die Hülfökasse führeu,
fondern auch über die wichtigerenAngelegenheitender Verwaltung beschließen soll, fo ist
erforderlich,daß die Mitglieder desselben in fortlaufenderKenntniß der Verwaltung bleiben
und zu häufigeren Sitzungen zusammentreten. Aus dem letzteren Grunde erscheint nur
angezeigt,ein nicht zu großes Kollegiumzu erwählen und gleichzeitigdie Stellvertretung
hierbei auszuschließen. Es wird deshalb vorgeschlagen,die Zahl der Mitglieder des
Kuratoriums auf fünf festzusetzen,von denen drei Mitglieder zur Beschlußfassung
genügen sollen,

uä IV. Die obere Leitung uud Verwaltung der Hülfskasse muß in Gemäßheit des vorcitirten
Regulatives vom 27, September 1871, sowie des Reglements, betreffendden Uebergang
der RheinischenProvinzial-Hülfskassein die ständischeVerwaltung vom 15. Januar 1873
dem Provinzial-Verwaltungsrathe verbleiben.
Bei der unter Zugrundelegung der oben berührten Grundzüge vorgenommenenUmarbei¬

tung des seither geltenden Statuts der Provinzial-Hülfskassehat sich die Nothwendigkeitoder
Zweckmäßigkeit noch weiterer Abänderungendes Statutes in einzelnen Bestimmungenergeben.

Indem der Provinzial-Verwaltungsrath sich beehrt, anliegend die Entwürfe zu dem
hiernach ausgearbeitetenneuen Statute der Provinzial-Hülfskasse,fowie zu dem damit im Zusammen¬
hange stehenden Reglement, betreffend die Führung der Kassengeschäfte der stäudifchenCentral-
Verwaltuug durch die Provinzial-Hülfskasse,zur Beschlußfassungzn überreichen, gestattet derselbe
sich zur weiteren Begründung der vorgeschlagenen Abänderungen des Statuts der Hülfskafseauf
die dem Eutwurfe beigedruckten Motive ganz ergebenstBezug zu nehmen.

Der Prouinzial-Verwaltungsmth.
Wilhelm, Fürst zu Wird,

Landtags-Marschall.

Anlag« ^.
Statut

der

RheinischenProvinzial-Hülfskasse.

Hur Zeit geltendes Statut. Neuer Entwurf.
Tit. I. Von dem Zwecke der Kasse und der

Entstehung ihrer Fonds.
s. 1. s- 1.

Zu dem Zwecke, gemeinnützigeAnlagen Zu dem Zwecke, gemeinnützigeAnlagen
und Anstalten, Gcmeindebanten, Tilgung von und Anstalten, Gcmeindebauten,Tilgung von
Gemeindeschulden, Grundverbesseruugenuud ge- Gemeiudeschulden, Grundverbefserungenund ge¬
werblicheUnternehmungen durch Darlehen zu »verbliche Unternehmungen,sowie die Erhaltung

32
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erleichtern und den Gelbverkehr überhaupt zu
befördern, ist eine Hülfstasse für die Rhein-
provinz errichtet.

Die Hülfskasse hat ihren Sitz und Gerichts¬
stand vom 1. Januar 1878 ab in der Stadt
Düsseldorf.

8- 2.
Den Stammfonds der Hülfskafse bildet

eine Summe von 400 000 Thalern und zwar
mit 4/5 zum Betrage von 320 000 Thalern in
Staatsschuldscheinen nach dem Nennwerthe, und
mit 1/5 zum Betrage von 80 000 Thalern baar,
als Antheil der Rheinprovinz an dem, mittelst
der Allerhöchsten Botschaft vom ?. April 184?
zur Errichtung von Provinzial-Hülfskassen in
sämmtlichen Provinzen des Staates bestimmten
Fonds von 2 500 000 Thalern.

8- 3.
Diese Summe ist von der Provinzial-

Hülfskasse in den aus der Staatskasse geleisteten
Ratenzahlungen übernommen worden, um zur
Beförderung der im §. 1 benannten gemein¬
nützigen Zwecke ausgeliehen zu werden.

des Grundbesitzes in der Familie durch Dar¬
lehen zu erleichtern und den Geldverkehr über¬
haupt zu befördern, ist eine Hülfskafse für die
Rheinprovinz errichtet.

Die Hülfskasse hat ihren Sitz und Ge¬
richtsstand in der Stadt Düsseldorf.

§- 2.
Den Stammfonds der Hülfskasfe bildet

das zur Zeit des Erlasses des Gesetzes vom
8. Juli 1875, betreffend die Ausführung der
§§. 5 und 6 des Gesetzes vom 30. April 1873
wegen Dotation der Provinzial- und Kreis-
Verbände vorhandene Vermögen der Hülfskasse
in einem Betrage von 1 873 600 Mark 47 Pf.
Dieses Vermögen ist entstanden ans einer
Summe von 400 000 Thalern, welche der
Rheinprovinz und zwar mit ^ in Staats¬
schuldscheinen nach dem Nennwerthe und mit
1/5 baar als Antheil an dem mittelst der
Allerhöchsten Ordre vom 7. April 1847 zur
Errichtung von Provinzial-Hülfskaffen in sämmt¬
lichen Provinzen des Staates bestimmten Fonds
von 2 500 000 Thalern überwiesen worden
sind, sowie aus den bis Ende des Jahres 1875
dem Kapitale hinzu gewachsenen Zinsen und
Beständen.

§. 3.
Die vorgenannte Summe von 1 873 600

Mark 47 Pf. ist als Kapitalbestaub zur Ge¬
währung von Darlehen zu den im §. 1 ge¬
nannten gemeinnützigen Zwecken zu erhalten.

8 4.
Zur Verstärkung des Betriebsfonds der

Provinzial-Hülfskasse sind auf Grund des Aller¬
höchsten Erlasses vom 5. April 1880 drei
Millionen Mark auf den Inhaber lautender
Anleihescheine der Rheinprovinz durch Ver¬
mittelung der Rheinischen Provinzial-Hülfskasse
emittirt worden. Durch Befchluß des Pro-
vinzial-Landtages können zur ferneren Verstär¬
kung des Betriebsfonds der Provinzial-Hülfskasse
weitere auf den Inhaber lautende. Seitens der
Gläubiger unkündbare Schuldverschreibungen
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ß. 4.
Die Direktion ist außerdem verpflichtet

u. s. w. unverändert wie 8- 5 des neuen
Statuts.

§. 5.
Der Hülfslasse ist ferner gestattet, zu

gleichem Zwecke Gelder aus Provinzial-, Ge¬
meinde- und Institutenkassen.Gelder ans Hand¬
werker-Unterstützung«.,Kranken-und Sterbekassen,
sowie Pupillengelder als Depositen, nicht aber
Gelder von Privat-Personen anzunehmen.

§. 6.
Die Darlehen der Hülfskassewerden auf

Amortisation oder gegen gewöhnliche Zins¬
zahlung, mit halbjähriger, beiden Theilen frei¬
stehender Kündigung gegeben. Bei Darlehen

— Anleihescheineder Rheinprovinz — aus¬
gegeben werden.

Der Gesammtbetrag der auszugebenden
Schuldverschreibungendarf indessen einschließ¬
lich der auf Grund des Allerhöchsten Erlasses
vom 5. April 1880 emittirten Anleihescheine
der Rheinprovinz den Betrag derjenigenDar¬
lehen nicht übersteigen, welche die Provinzial-
Hülfskassenach Maßgabe des ß. 9 des gegen¬
wärtigen Statuts gewährt hat. Derselbe darf
ferner niemals einschließlich der bereits emit¬
tirten 3 Millionen Mark die Summe von 20
Millionen Mark übersteigen. — Die ausge¬
gebenen Schuldverschreibungenmüssen mit jähr¬
lich einem Prozent des Nominalbetrages der
emittirten Schuldverschreibungen unter Zuwachs
der Zinsen von den getilgten Schuldverschrei¬
bungen amortisirt werden, wobei indessen für
den Betrag der also getilgten Schuldverschrei¬
bungen neue Anleihescheine innerhalb des vor¬
besagtenMaximalbetrages ausgegeben werben
dürfen, (ounl. §§. 23 und 24.)

§. 5.
Die Provinzial-Hülfskasfe ist verpflichtet,

Gelder aus den mit Genehmigungdes Staats
errichtetenSparkassen der Provinz, ohne Be¬
schränkungauf eine gewisse Summe, anzu¬
nehmen, um dieselben zu verzinsen und in gleicher
Weise auszuleihen.

ß. 6.
Der Hülfslasse ist ferner gestattet, zu

gleichemZwecke Gelder aus Provinzial-, Ge¬
meinde-,Instituten-Kassen, Gelder aus Hand¬
werker«Unterstützungs-,Kranken- und Sterbe-
Kassen, Pupillengelder und auch Gelder von
Privat-Personen als Depositen anzunehmen.

Tit. II. Von der Verwendung der Fonds.
8. ?.

Die Darlehen der Hülfskasse werden auf
Amortisation oder gegen gewöhnlicheZinsen¬
zahlung,letztere mit halbjähriger,beiden Theilen
freistehender Kündigung gegeben. Bei Darlehen

32*
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auf Amortisationist dem Empfänger das Recht
einzuräumen, den ganzen Rückstand seinerseits
mit sechsmonatlicherKündigung zurück zu zahlen.

8- ?-
Der Zinsfuß fowie die Amortisations- und

Rückzahlungs-Bcdiugungen,sowohl für die an¬
zunehmenden,als für die auszuleihendenKapi¬
talien werden von der Direktion der Hülfslasfe
mit Genehmigungdes Provinzial-Verwaltungs-
raths von Zeit zu Zeit nach den obwaltenden
Verhältnissen im Voraus festgesetzt und durch
dieAmtsblätterderRheinprovinzbekannt gemacht.

Der Zinsfuß kann nach Verhältniß des
Bedürfnisses und der Nützlichkeit der Anstalten
und Unternehmungeumit Genehmigung des
Provinzial-Verwaltuugsrathes abgestuft werden.

Darlehen aus der Hülfskasfe können gegen
genügendeSicherheit gewährt werden:

a. zur Gründung oder Erweiterung von
Provinzial-Instituten;

d. an Gemeinden zur Tilgung ihrer
Schulden, zur Verbesserung ihres

auf Amortisation wird dem Empfänger das
Recht eingeräumt, den ganzen Rest des Dar¬
lehens unter Beobachtungeiner fechsmonatlichen
Kündigungsfristjederzeitzu tilgen. Diese Til¬
gung darf jedoch nicht ohne ausdrückliche Ein¬
willigung der Hülfskasse durch Baarzahluug,
sondern nur mittelst solcher Rheinprovinz-Obli¬
gationen erfolgen, welche znr Verstärkung des
Geschäftsbetriebs der Provinzial - Hülfskasse
emittirt worden sind.

Insofern die zu derartigen außerordent¬
lichen Rückzahlungenzu verwendenden Inhaber-
Obligationen den gleichen Zinsfuß, wie das
zurückzuzahlende Darlehen haben, erfolgt deren
Annahme zum Tagescourse, jedoch niemals
über den Pari-Cours beziehungsweise den
Nominalbetrag der betreffendenObligationen.
Bei verschiedenem Zinsfuße zwischen den in
Zahlung offerirten Obligationen und dem Dar¬
lehen bedarf es einer jedesmaligen besonderen
Vereinbarung über den Annahmewerth der
Obligationen.

8- 8.
Der Zinsfuß, die jährliche Tilgungsrate,

sowie die Aus- und Rückzahlungs-Bediugungen
sowohl für die anzunehmendenals für die
auszuleihenden Kapitalien werden von der
Direktion der Hülfskasse mit Genehmigungdes
Provinzial-Verwaltungsraths von Zeit zu Zeit
nach den obwaltenden Verhältnissenim Voraus
festgesetztund durch die Amtsblätter der Rhein¬
provinz bekannt gemacht.

Der Zinsfuß kann nach Verhältniß des
Bedürfnisses und der Nützlichkeit der Anstalten
und Unternehmungen mit Genehmigung des
Provinzial-Verwaltuugsrathes abgestuft werden.

8. 9.
Darlehen aus der Hülfskasse können ge¬

währt werden:
«,. zur Gründung oder Erweiterung von

Provinzial-Instituten;
b. an Kreise und Gemeindenzur Tilgung

oder Herabsetzung des Zinsfußes ihrer
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!^.

<!.

Haushaltes, zu Bauten für Kircheu-,
Hospital- und Schulzwecke,zu Wege¬
anlagen und ähnlichen gemeinnützigen
Unternehmungen;
an Korporationen und vom Staate
genehmigtegemeinnützige Anstalten;
an ländlicheGrundbesitzerzu Kultur¬
verbesserungen;
an Unternehmer nützlicher Gewerbe-
Anlagen, insonderheit solcher, die auf
Einführung neuer Erwerbszweige be¬
rechnet sind.

8- 9.
Gleichlautend mit H. 10 des neuen Statuts.

8- 10.
Bei der Konkurrenz mehrerer Darlehens¬

gesuche, welche nicht gleichzeitig befriedigt
werden können, gehen die §. 8 «nk a allen
übrigen und die §. 8 sud K und o erwähnten
denen «ud ä und o vor, so jedoch, daß die
8ud d und o gleichberechtigt sind.

§. 11.
Darlehen für Provinzial-Institute tonnen

nur aufgenommen werden in Folge eines Be-

Schulden, zur Verbesserung ihres Haus¬
halts, zu Bauten für Kirchen-, Hospital'
uud Schulzwecke, zu Wegeanlagen, zu
Konsolidationen und ähnlichen gemein¬
nützigen Unternehmungen;

o. an Korporationenund vom Staate ge¬
nehmigte gemeinnützige Anstalten;

ä. an städtische und ländliche Grund¬
besitzer oder an Verbände derselben zu
den im ß. 1 des Gesetzes, betreffend
die Errichtung von Landeskultur-
Rentenbanken vom 13. Mai 1879,
vorgefehenen Zwecken;

o. an ländliche Grundbesitzerzum Zwecke
der Erhaltung eines ererbten Grund¬
besitzes in der Familie zur Abfindung
von Geschwisternund Mitbeteiligten;

t. an Unternehmer nützlicher Gewerbe-
Anlagen, insonderheit solcher, die auf
Einführung neuer Erwerbszweige be¬
rechnet sind.

8. 10.
Auch zur Abhülfe eines augenblicklichen

Nothstandes, z. B. zum Ankaufe von Getreide
bei großer Theuerung, können die etwa vor¬
handenen Bestände der Hülfskasse an Gemeinden
oder Hülfsvereine dargeliehenwerden, wenn die
Mittel zur Erstattunggenügend nachgewiesensind.

8- 11-
AeiKonkurrenz mehrerer Darlehens-Gesuche,

welche nicht gleichzeitigbefriedigt werden können,
werden zunächst die Provinzial-Institute, dann
die Kreise, demnächstdie Gemeindenund nach
diesen die Genossenschaften von Grundbesitzern,
welche sich zur Ausführung von Meliorationen
verbunden haben, berücksichtigt. Unter den
übrigen Darlehenssuchern entscheidet die Direktion
der Provinzial-Hülfskassenach pflichtmäßigem
Ermessen.

8- 12.
Zur Erlangung eines Darlehens aus der

Provinzial-Hülfskasseist erforderlich:
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schlussesder Provinzial-Vertretung; die Provinz
bleibt alsdann der Hülfskasse für die Zahlung
des Kapitals und der Zinsen noch besonders
verhaftet; Kreis-Korporationenkönnen nur auf
Grund rechtsgültigerKreistags-BeschlüsseDar¬
lehen erhalten und ist alsdann der Kreis für
die Zahlung des Kapitals und der Zinsen ver¬
haftet; Gemeinden müssen zur Erlangung von
Darlehen sich über die Ordnung ihres Geld¬
haushalts ausweisen und ihrem Antrage zugleich
den von der Aufsichtsbehördefestgesetztenund
bestätigten Tilgungsplan des Darlehens bei¬
fügen. Das Geld wird ihnen demnächst gegen
eine auf verfassungsmäßigeArt ausgestellte,
von der Königlichen Regierung genehmigte
Schuldurkunde gezahlt. Auch iu dem Falle
eines zur Abhülfeeines Nothstandesbewilligten
Darlehens, müssen die Gemeindensowohl, als
die Hülfsvereinesich über ihre Zahlungsfähigkeit,
sowie über den von der Aufsichtsbehörde fest¬
gesetztenund bestätigten Termin der Erstattung
vollständigausweisen.

Privaten, welche zu den ß, 8 »ud ä an¬
gegebenen Zwecken Geld verlangen, müssen:

1. über die zu machende Anlage sich
deutlich und bestimmtausweisen;

2. durch ein Zeugniß des Vorstandes ihrer
Gemeinde und zweier Gemeinberäthe
ober Gemeinde-Repräsentantenoder in
Ermangelungderselben des Kreis-Land¬
rathes, den Ruf als erfahrene und
solide Hauswirthe begründen;

3. hinlängliche Sicherheit in Grundver¬
mögen nachweifenund in der gesetz¬
mäßigen Art Hypothek bestellen.

Unter diesen Bedingungenkönnen Darlehen
innerhalb der erste« zwei Dritttheile des Werthes
der zur SicherstellungangebotenenGrundstücke
oder auch gegen die am Schlüsse dieses §. «nd 3
d, o, ä bezeichnete Sicherheit gegeben werden.
Wird ein Darlehen dieser Art von sämmtlichen
Einwohnern eines Ortes, oder doch von der
Mehrzahl derselben zu einem gemeinsamenZwecke
nachgesucht, so darf die Direktion das unter

a. für Provinzial-Iustitute der Beschluß
des Provinzial-Landtages;

1). für Kreife und Gemeinden der Be¬
schluß der Kreis- resp, der Gemeinde-
Vertretung. Außerdem müssen die
Kreise wie Gemeinden sich über die
Ordnung ihres Haushaltes ausweisen
und ihrem Antrage zugleichden von
der Aufsichtsbehördefestgesetzten und
bestätigtenTilgungsplan des Darlehns
beifügen. Bei den zur Abhülfe eines
.Nothstandes bewilligten Darlehenmüssen
die Gemeindensowohl, als die Hülfs¬
vereine sich über ihre Zahlungsfähigkeit,
sowie über den von der Aufsichtsbehörde
festgefetztenund bestätigtenTermin der
Erstattung vollständigausweisen.

Die Auszahlung der Darlehen er¬
folgt in den Fällen aä a und d gegen
Ucbergabe einer die betreffende Kor¬
poration rechtsgültig verpflichtenden
Schuldurkunde;

«. für Korporationen, wozu auch Er¬
werbs- und Wirthschafts-Genossenschaf-
ten gehören, für gemeinnützigeAnstalten,
sowie für Private ist erforderlich:
1. eine genaue Angabe des Zweckes,

wofür das Geld verlangt wird;
2. eine klare Darlegung der Ver-

mögensverhältnisse, wozu bei Privat¬
personen noch ein Leumundszeugnis;
der Ortsbehörbe zu treten hat;

3. die Bestellung einer hinlänglichen
Sicherheit und zwar:

a. durch Bestellung einer Hypothekinner¬
halb der ersten zwei Dritttheile des
von zwei durch die Direktionder Hülfs¬
kasse zu ernennenden Taxatoren fest¬
gestellten Werthes der zur Sicherstellung
angebotenenImmobilien;

b. durch Verpfändung von Preußischen
Staats- oder von dem Preußischen
Staat garantirten Papieren, von
Papieren des NorddeutschenBundes
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Nr. 2 erforderte Zeugniß über den Ruf der
Schuldner als erfahrene und solide Hauswirthe
erlassen. Private, welche zu dem §. 8 snb o
angegebenen Zwecke Darlehen verlangen, find
verpflichtet:

1. Zweck und Umfang der Anlage, wozu
das Darlehen verwendet werden soll,
genau anzugeben;

2. den Ruf tüchtiger Kenntnisse und
folider Lebensweise durch obrigkeitliche
Zeugnisse zu bewähren;

3. Sicherheit zu stellen und zwar:
a. durch Grundstücke, wenn das Dar¬

lehen innerhalb der ersten zwei
Drittheile des Werthes derselben
hypothekarisch eingetragen wirb;

K. durch Verpfändung von hypothekarisch
eingetragenen Forderungen, wenn
dieselben innerhalb der ersten zwei
Drittheile des Werthes der Grund¬
stücke eingetragen sind;

o. durch Verpfändung von Preußischen
Staats- oder von dem Preußischen
Staate garantirten Papieren, von
Papieren des Norddeutschen Bundes
und des Deutschen Reiches oder
von inländischen Pfandbriefen, so¬
wie durch Verpfändung von Obli¬
gationen der Rheinprovinz und der
Kreise und Städte dieser Provinz.
Diese Papiere können jedoch höch¬
stens nur bis zu 75 Prozent ihres
Nominalwerthes beliehen werden;

ä. durch Bürgschaft angesessener und
als solide anerkannter Eingesessenen
der Provinz, wenn die Bürgschaft
für Kapital, Zinsen und Kosten
selbstschuldnerischübernommen wird,
und über diese VerbindlichkeitWechsel
ausgestellt werden.

und des Deutschen Reiches, von
Obligationen der Rheinprovinz und
der Kreise und Städte dieser Provinz,
sowie von sonstigenauf den Inhaber aus¬
gestelltenSchuldverschreibungen, welchen
pupillarische Sicherheit gesetzlich bei¬
gelegt ist.

Diese Papiere dürfen stets nur
bis zu 75 > ihres börfengängigen
Lourswerthes beliehen werden.

Von der Bestellung einer Sicherheit kann
auf den Grund eines Beschlusses des Provinzial-
Verwaltungsrathes bei Korporationen, gemein¬
nützigen Anstalten und Verbänden abgesehen

'werden, wobei indessen als Norm festzuhalten
ist, daß die Darlehen, welche an Korporationen
und gemeinnützige Anstalten, die keinen öffent¬
lichen Charakter haben, beziehentlich ihre Um¬
lagen nicht im Wege der exctntivischen Beitreibung
einziehen können, ohne Bestellung der vor
sni) o 3 erwähnten Sicherheit gegeben werden,
zusammengerechnet niemals den Betrag des
Reservefonds der Hillfskaffe überschreiten dürfen.

ß. 13.
Für die Darlehen, welche zu den im

Gefetze, betreffend die Errichtung von Landes¬
kultur-Rentenbanken, vorgesehene»Zweckennach-
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8- 12.

Gleichlautend mit §. 14 des neuen Statuts.

§. 13.

Gleichlautend mit H. 15 des neuen Statuts.

8- 14.
Wenn Grundstücke, welche für Darlehen

der Hülfskasse verpfändet sind, zur öffentlichen
Versteigerung kommen, so kann die Direktion
um die Rückzahlung sicher zu stellen, einem
Kauflustigen das nöthige Kapital, welches jedoch
°/4 der Kaufsumme nicht übersteigen darf, ohne
Rücksicht auf die allgemeinen Darlehens-Aediu-
gungen vorschießen, nöthigenfalls auch selbst
mitbieten und das Grundstück so lange benutzen
oder verpachten, bis sich eine Gelegenheit zur
vortheilhaften Wiederveräußerung findet. Im
ersteren Falle müssen jedoch die rückständigen
Zinsen und Kosten, welche die Hülfskaffc zu
fordern hat, soweit sie zur Hebung kommen,
von dem Käufer unter allen Umständen be¬
richtigt , werden.

s. 15.

Die Direktion der Provinzial-Hülfskasse
ist befugt, ihre disponiblen Gelder zinsbar an¬
zulegen durch Belegung bei der Preußischen
Bank, sowie durch Ankauf oder Beleihung von
Preußischen Staatspapieren, Inhaber-Papieren
des Norddeutschen Bundes und Deutschen

gesucht werden, kommen die Bestimmungen
dieses Gesetzes, insbesondere auch die im §. 49
gewährte Stempelfreiheit zur Anwendung.

s. 14.

Wer ein Darlehen auf Amortisation er¬
balten, dasselbe jedoch erweislich nicht zu dem
angegebenen Zwecke verwendet hat, muß 6
Monate nach geschehenerKündigung den ganzen
Rückstand des geliehenen Kapitals zurückzahlen.

§. 15.

Zur Zurückzahlung nach sechsmonatlicher
Kündigung sind auch alle Schuldner verpflichtet,
die entweder ein Jahr lang mit mehr als der
Hälfte ihrer Terminal- und beziehungsweife
Zinszahlungen im Rückstände sind, oder von
denen solche nur durch Zwangsmittel in dem
gleichen Zeitraume haben erlangt werben können.

8- 1«.

Wenn Grundstücke, welche für Darlehen
der Hülfskaffe verpfändet sind, zur öffentlichen
Versteigerung kommen, so kann die Direktion
unter Zustimmung des Kuratoriums um die
Rückzahlung sicher zu stellen, einem Kauflustigen
das nöthige Kapital, welches jedoch ^ der
Kauffumme nicht übersteigen darf, ohne Rück¬
sicht auf die allgemeinen Darlehns-Bedingungen
vorschießen, nöthigenfalls auch selbst mitbieten
und das Grundstück so lange benutzen oder
verpachten, bis sich eine Gelegenheit zur vor¬
theilhaften Wiederveräußcrung findet. Im ersteren
Falle müssen jedoch die rückständigen Zinsen
und Kosten, welche die Hülfskasse zu fordern
hat, soweit sie zur Hebung kommen, von dem
Käufer unter allen Umständen berichtigt werden.

8- 1?.

Die Direktion der Provinzial-Hülfskasse
ist befugt, ihre disponiblen Gelder zinsbar an¬
zulegen durch Ankauf oder Beleihung von
Preußischen Staatspapieren, Inhaberpapieren
des Norddeutschen Bundes und des Deutschen
Reiches, Pfandbriefen, Obligationen der Rhein-
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Reiches,Pfandbriefen,Obligationen der Rhein«
Provinz, der in der Rheinprovinz belegencn
Kreife und Städte, fowie von sonstigen, auf
den Inhaber ausgestellten Papieren, welchen
Pupillartschc Sicherhdit gesetzlich beigelegt ist.

Soweit die BaarbeständederHülfskaffe uicht
auf die vorstehende Weise nach den obwaltenden
Verhältnissen verzinslich angelegt werden können,
kann die Direktion dieselben bis zu dem durch
den Provinzial-Verwaltungsrath festzusetzenden
Marimalbetrage auch bei Privatbanken, welche
lhr von dem Provinzial-Verwaltungsrathe be¬
zeichnet werden, verzinslichhinterlegen.

§. 16.
Gleichlautend mit ß. 1 8 des neuen Statuts.

s. 17-
Von dem jährlichen Zinsgewinne der

Hülfskasse wird vom 1. Januar 1873 ab ein
Viertel dem Stammvcrmögcn der Hülfskasse,
"ehufs dessen allmählicher Vermehrung sowie
zur Deckung etwaiger Verluste zugeschlagen.
Ueber die anderen drei Viertel können die
Stände zu öffentlichen Zweckeninnerhalb der
Provinz frei verfügen.

8- 18.
Die Provinzial-Hülfslasse hat die Rechte

k'nei privilegirten öffentlichen Korporation.

Provinz, der in der Rheinprovinz belegenen
Kreise und Städte, sowie von sonstigen, auf
den Inhaber ausgestellten Papieren, welchen
pupillarischeSicherheit gesetzlich beigelegt ist.

Soweit die Baarbestände der Hülfskasfe
nicht auf die vorstehendeWeife nach den ob¬
waltenden Verhältnissen verzinslich angelegt
werden können, kann die Direktion dieselben
bis zu dem durch den Provinzial-Verwaltungs¬
rath festzusetzenden Marimalbetrage bei der
Reichsbank, bei Privatbanken oder Banquiers,
welche ihr von dem Provinzial-Verwaltungs¬
rathe bezeichnet werben, verzinslichhinterlegen.

8- 18.
Es steht der Hülfskassefrei, die ihr zu¬

stehenden Forderungen an dritte Personen,
jedoch ohne Gewährleistung zu cediren und
denselbenentweder die Erhebung der Zinsen
zu überlassen,oder solche für deren Rechnung
einzuziehen und nach den verabredeten Bedin¬
gungen auszuzahlen.

Tit. III. Von der Verwendung der Ueber-
schüssc und dem Reservefonds der Hülfstllsse.

s- 1».
Zur Deckungetwaiger Verluste wird ein

Reservefonds bis zur Höhe der Hälfte des
Stammfonds der Provinzial-Hülfslasse gebildet
(oont. ß. 2). In den Reservefonds stießt
zunächst das in Gemäßheit des Beschlusses des
26. Provinzial-Landtages der Provinzial-
Hülfslasse znr Bildung eines Reservefonds
überwiefene Viertel des Zinsgewinnes, sowie
der an Werthpapieren erzielte Coursgewinn.

Ueber die weitere Dotirung des Ncferve-
fonds aus den jährlichen Uebcrfchüssenbeschließt
der Provinzial-Landtag, welchem auch die Be¬
schlußfassung über die Verwendung des Zins-
gcwinucs zu gemeinnützigenZwecken im Interesse
des Provinzial-Verbandes zusteht.

Tit. IV. Von den Vorrechten der Hülfskllsse.
ß. 20.

Die Provinzial-Hülfskassehat die Rechte
einer privilegirten öffentlichen Korporation.

33
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Sie hat sich eines Siegels mit der Um¬
schrift „Rheinische Provinzial-Hülfskasse" zu
bedienen.

Sie hat sich eines Siegels mit dem
Wappen der Rheinprovinz und der Umschrift
„Rheinische Provinzial-Hülfskasse"zu bedienen.

s- 21.
Die unmittelbare Verwaltung der Pro¬

vinzial-Hülfskasse wird in Gemäßheit des ß. 6
des obenbezeichnetenRegulativs vom 27. Sep¬
tember 1371 einer durch den Provinzial-Ver-
waltungsrath zu bestellenden Kommissionvon
3 Mitgliedern und einer gleichen Anzahl von
Stellvertretern übertragen, welche auch ferner
die Bezeichnung: „Direktion der Rheinischen
Provinzial-Hülf«kasfe"führt.Eins der Direktions-
Mitglieder wird zum Syndikus bestellt und
hat hauptsächlichden Rechtspunttwahrzunehmen.

§. 22.
Die Direktion erwählt

glied zum Vorsitzenden.
jährlich ein Mit-

Tit. IV. Von der Verwaltung der Hülfstasse.

8. 21.
Die Verwaltung der Provinzial-Hülfskasse

erfolgt nach Maßgabe der folgendenBestim¬
mungen:

Die unmittelbare Verwaltung fübrt ein
von dem Provinzial-Verwaltungsrathe zu
wählender Direktor.

Die Wahl des Direktors erfolgt auf die
Dauer von mindestens 6 bis höchstens 12
Jahren.

Der Direktor vollziehtdie im Namen der
Hülfskaffc auszustellendenUrkunden und Aus¬
fertigungen unter der Bezeichnung„Direktion
der Rheinischen Provinzial-Hülfskasse"; er
vertritt die Provinzial-Hülfskasse nach Außen
und vor Gericht und ist der nächste Dienst¬
vorgesetzte der bei der Hülfskasse angestellten
Beamten.

Derselbe ist der Dienstuntergebene deS
Landes-Direktorsund verpflichtet, dem Letzteren
zu jeder Zeit die Einsichtnahme in die ge-
sammte Kassen- und Geschäftsführung der
Hülfskasfe zu gestatten und jede verlangteAus¬
kunft zu ertheilen.

Der Direktor der Hülfskafse ist ferner
verpflichtet,die Funktionen eines dem Landes-
Direktor zugeordneten oberen Beamten— Landes¬
rathes — nach näherer Beschlußfassung des
Provinzial-Verwaltungsrathes auf den Vor¬
schlag des Landes-Direktorsdauernd oder vor¬
übergehendzu übernehmen.

Zur ständigen Stellvertretung des Pro-
vinzial-Hülfskassen-Direktors,sowie zur Unter¬
stützung desselben in seiner Geschäftsführung
wird von dem Provinzial-Verwaltungsrath ein
Inspektor gewählt. Derselbe vertritt den
Direktor auch bei Krankheit oder Abwesenheit
bis auf die Dauer von 6 Wochen. Vertretung
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auf längere Zeit hat der Provinzial-Verwal-
tungsrath anzuordnen.

8- 22.
Zur Leitung der Verwaltung, sowie zur

Ausübung der fortlaufeuden Kontrole der Ge¬
schäftsführung des Direktors wird ein durch
den Provinzial-Verwaltungsrath aus seiner
Mitte zu erwählendes Kuratorium von fünf
Mitgliedern bestellt, von denen drei zur Be¬
schlußfassung anwesend sein müssen. In den
Sitzungen dieses Kuratoriums, welchen der
Direktor der Hülfskasse mit berathenderStimme
beiwohnt, hat der Letztere von den wichtigsten
Vorkommnissen der Verwaltung Mittheilung zu
machen und die Mitglieder des Kuratoriums
von dem Gange der Geschäfte in fortlaufender
Kenntniß zu erhalten.

Der Landes-Direttor ist ebenfall« berech¬
tigt, den Sitzungen des Kuratoriums mit be¬
rathender Stimme beizuwohnenund ist derselbe
von jeder Sitzung unter Angabe der Tages¬
ordnung im Voraus zu benachrichtigen.

Der Beschlußfassung des Kuratoriums
unterliegt insbesondere:

1. die Genehmigungzu Darlehns-Bewilli-
gungen, soweit nicht für bestimmte
Kategorien von Darlehen im Voraus
Normen durch Beschluß des Provinzial-
Verwaltungsrathes festgesetztsind;

2. die Feststellung der Grundsätze und
Normen für den Ankauf, den Verkauf,
sowie die Beleihungvon Werthpapieren;

3. der Erlaß allgemeiner Bestimmungen
für die Anlegung disponibler Fonds
und Barbestände;

4. die Bestimmungenüber die Aufnahme
von Darlehen oder Vorschüssen in
laufender Rechnung mit oder ohne
Verpfändung von Werthpapieren;

5. die Zustimmung zum Ankaufe von
Grundstücken, sowie die Gewährung
von Vorschüssen im Falle deS H. 16
dieses Statut«;

33*
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8- 20.
Die Vorprüfung der Rechnungen, die

Vorbereitung der Beschlüssedes Provinzial-
Landtages und deren Ausführung liegt dem
Provinzial-Verwaltungsrathe ob.

§. 23.
Die Geschäfts-Anweisung für die Direktion

wird von dem Provinzial-Verwaltungsrathe
erlasfen.

Die im Namen der Hülfskaffe auszu¬
stellenden Urkundenund Ausfertigungen werden
von dem Vorsitzendender Direktion vollzogen
und von dem Sekretär derselben tontrasignirt.

s. 24.
Das zur Verwaltung nöthige, in der Ge¬

schäfts-Anweisung näher zu bezeichneudePersonal
wird von der Direktion unter Genehmigung
des Provinzial-Verwaltungsrathe« nach Maß¬
gabe des Regulativs vom 27. September 1871
(8. 5) bestellt.

8- 30.
Der Provinzial-Verwaltungsrath ist fort¬

währender Kurator der Hülfskasse in der Art,
daß es ihm jederzeitfrei steht, sich von dem
vorschriftsmäßigenGange ihrer Verwaltung zu
überzeugen, berichtliche Auskunft zu erfordern
und über Beschwerdengegen die Direktion zu
entscheiden.

6. die Vorprüfung und Feststellung aller
dem Provinzial-Verwaltungsrathe zu
machenden Vorlagen der Provinzial-
Hülfskasse.

§. 23.
Die obere Leitung und Verwaltung der

Hülfstasfe verbleibt dem Provinzial-Verwal¬
tungsrathe.

Der Beschlußfassungdesselben unterliegt
insbesondere:

1. die Festsetzung des Zinsfußes für die
in die Hülfskaffe eingelegten Gelder
und der dabei zu beobachtenden Rückzah-
lungsfiisten;

2. die Festsetzung des Zinsfußes und der
Bedingungen, unter welchen Darlehen
aus der Hülfskassezu gewähren sind;
(oonf. ß. 8.)

3. die Entbindung von der Verpflichtung
zur Bestellung einer Sicherheit in
den Fällen des §. 12 3o dieses
Statuts;

4. die Festsetzung allgemeiner Normen für
bestimmte Kategorien von Darlehen,
welche ohne Genehmigung des Kura¬
toriums Seitens der Direktionbewilligt
werden können;

5. die Wahl des Direktors und der Mit¬
glieder des Kuratoriums;

6. die Wahl des Inspektors, des Rent¬
meisters, des Rendanten, der Sekretäre
und Buchhalter auf Vorschlag des
Direktors der Hülfskaffe;

7. die Bestimmung der Banken und
Banquiers, bei denen Gelder der
Provinzial-Hülfskasfehinterlegt werden
können und die Festsetzungder Höhe
dieser Beträge;

7. dieAusgabe neuer Schuldverschreibungen
— Anleihescheine her Rheinprovinz—
für den im Wege der Amortisation
getilgten Betrag von ausgegebenen
Schuldverschreibungen;(conk. §. 4).
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s- 19.
Der Provinzial-Versammlung der Rhein-

Provinz gebührt die Berathung und Veschluß-
nahme über allgemeine Verwaltungsgrundsätze,
welche die Direktion zu befolgen hat, innerhalb
der Grenzen dieses Statuts und der Geschäfts-
Anweisung. (8. 23.) Zu dem Ende wird der
Provinzial-Versammlung bei ihrem jedesmaligen
Zusammentreten eine vollständige Uebersicht der
Lage uud der Verhältnisse der Hülfskasfe mit¬
getheilt. Gleichzeitig ist derselben die Rechnung
zur Dechargiruug vorzulegen.

9. die Deckung entstandener Verluste aus
dem Reservefonds;

10. der Erlaß der Gefchäfts-Anweifung für
den Direktor, fowie der Dienstinstrul-
tionen für die übrigen Beamten der
Hülfskasse;

11. die Genehmigung der Geschäftsordnung
des Kuratoriums;

12. die Festsetzung der Kautionen der
Kassenbeamten;

13. die Vorprüfung des Etats und der
Iabresrechnungen behufs Vorlage au
den Provinzial-Landtag, und

14. die Entscheidung über Beschwerden
gegen Verfügungen des Direktors und
Beschlüsse des Kuratoriums.

§, 24.
Der Provinzial-Landtag beschließt über:
1. allgemeine Grundsätze der Verwaltung

der Provinzial-Hülfskasse;
2. die Feststellung des Etats;
3. die Decharge der Iahresrechuungen;
4. die Verwendung oer Überschüsse zu

gemeinnützigen Zwecken;
5. die Dotirung des Reservefonds;
6. alle Abänderungen des Reglements;
?. die Verstärkung des Betriebsfonds durch

Ausgabe von Anleihescheinen, (oonk.
§. 4 oben.)

s- 25.
Das Kassen- und Rechnungswesen der

Hülfskaffe ordnet der Provinzial-Landtag durch
ein Reglement.

s- 26.
Die Geschäftsführung des Direktors und

beziehentlich des Inspektors der Hülfskasfe hat
nach der von dem Provinzial-Verwaltungsrathe
auf Anhörung des Kuratoriums festzusetzenden
Geschäfts-Anweisung zu erfolgen.

§. 27.
Die Anstellung der unteren Beamten und

Diener erfolgt auf Kündigung und bleibt inner¬
halb der durch den Etat festgestelltenSchranken
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8- 27.
Bei Beobachtung der in diesem Statute

und in der Gefchäftsanweifung enthaltenen
Vorschriftenwerden die Mitglieder der Direk¬
tion nur dann für etwa entstehende Verluste
der Hülfskasfe verantwortlich, wenn diese er¬
weislich durch Vorsatzoder grobe Versehen von
ihrer Seite entstandenfind.

8- 25.
Gleichlautend mit §. 29 des neuen Statuts.

8- 26.
Gleichlautendmit §, 30 des neuen Statuts.

8. 28.
Gleichlautendmit §. 31 des neuen Statuts.

dem Direktor der Hülfstaffe überlassen. Die
Kündigungrefp. Entlassung der angenommenen
Beamten und Diener darf in allen Fallen nur
nach eingeholterZustimmung des Kuratoriums
erfolgen.

8- 28.
Der Direktor der Provinzial-Hülfskaffeist

für den ordnungsmäßigenGang der Geschäfte,
sowie die genaue Beobachtung der in diesem
Statute und in der Gefchäfts-Anweifungent¬
halteneu Vorfchriftenverantwortlich.

Tit. VI. Allgemeine Bestimmungen.

8. 29.
Die Direktion der Hülfstaffe wird ihr

Augenmerk dahin richten, daß die im 8- 1 be¬
nannten Zwecke in allen Theilen der Provinz
befördert werden. Diefelbe wird, wo es noch
an Veranstaltungen hierzu mangelt, der Ein¬
führung und dem Gedeihen derfelben besonderen
Vorschub leisten, namentlich aber auch wegen
Errichtung vou Sparkaffen, sowohl mit den
Verwaltungsbehörden,als mit Privaten, welche
Einsichtund Interesse dafür beweifen, in Ver¬
bindung treten, auch erforderlichen Falls
Kommiffarienabordnen oder Agenten bestellen.

8. 30.
Seiner Majestät dem König bleibt vor¬

behalten, nach Vernehmung oder auf den An¬
trag der Provinzial-Vertretung die Gründung
befonderer Filial-Anstalten der Hülfskasfe für
einzelne Theile der Provinz anzuordnen und
über die denfelben zu ertheilenden Attributionen,
fowie die ihnen zu überweifenbenTheile des
Dotationsfonds zu bestimmen.

8- 31.
Die Verwaltungsbehördenin der Provinz

sind verpflichtet, der Direktion der Hülfstaffe
die ihrem Geschäfte erforderlicheAuskunft zu
ertheilen, die Landräthe und Bürgermeister
ihren Rückfragen und Anfuchen zu genügen
und, wenn Gefahr für die Darlehen der Hülfs-
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§. 29.

kasse in ihrem Bereiche ihnen kund wird, davon
der Direktion unaufgefordert Mittheilung zu
machen. Die Bürgermeister werden auch An«
träge auf Darlehen aus der Hülfskasse, wenn
es von den Betheiligten gewünscht wird, ohne
Vergütung protokollarischaufnehmen und an
die Direktion befördern.

§. 32.

Gleichlautendmit §. 32 des neuen Statuts. Die Provinzial-Hülfskassekann zu ihren
Einnahmen und Ausgaben die Vermittelung
der Steuer-Einnehmer, sowie der Kreis- und
Regierungs-Hauptkassennach näherer Bestim¬
mung des Finanzministers benutzen.

Motive
zu den

vorgeschlageuenAbänderungen des Swtnts der Rheinische»Provinzial-MsMsse.

Zu 8, i.
Unter die Zwecke, zu welchen Darlehen aus der Hülfstasse gewährt werden, ist im neuen

Statute die Erhaltung des Grundbesitzes m der Familie aufgenommenworden.
Die Schwierigkeit in der Rbeinprovinz, in welcher ein öffentliches Pfandbrief-Institut

nicht besteht unkündbare hypothekarische Darlehen auf Amortisation gegen einen mäßigen Zinsfuß
zu erhalten, hat nämlich erfahrungsmäßig bei Erbtheilungenzu Verkäufenund Zersplitterungendes
Grundbesitzesvielfach mit beigetragen. . « «,

Die hohe wirthfchaftliche Bedeutung aber, welche bc, der vorhandenengroßen Parzellnnng
des Grundbesitzes in der Nheinvrovinz die Erhaltung der noch bestehenden Güter hat, läßt es
gewiß nur als eiuc Aufgabe der Hülfskassc erscheinen, ihrerseits zur Erreichung dieses Zweckes
dadurch mitzuwirken, daß sie zur Vorbeugung von Verkäufen und Zersplitterungen in Erbfällen
Darlehen gegen Amortifation gewährt

Da der Grundbesitzersich nicht in der Lage befindet, aus seiner Bodenrente ein größeres
Kapital auf einmal zurückzuzahlen,vielmehr jährlich nur eine bestimmteSumme abtragen kann,
so wird demselben durch Gewähruug eines unkündbaren Darlehus, welches durch jährliche
Amortisations-Zahlungen getilgt wird, offenbar die Uebernahme eines Besitzes beziehentlichdie
Abfindungder Miterben wesentlich erleichtert,während die Hülfskasse sich bei sorgfältigerPrüfung
des Werthes der Immobilien durch hhpothekarifche Eintragung ihres Darlehens gegen Verluste
schützenkann, so daß materielle Opfer der Hülfskassefür diesen Zweck nicht unterstellt werden.
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Zu §. 2 und 3.
Der zur Zeit des Erlasses des Gesetzes vom 8. Juli 1875, betreffend die Ausführung

der §§. 5 und 6 des Gesetzes vom 30. April 1873 wegen der Dotation der Provinzial- und
Kreis-Verbände vorhandene Bestand des ursprünglichen Dotatiousfonds der Hülfskasse, sowie die
demselben bis dahin zugewachsenen Zinsen, müssen nach §, 9 des citirtcn Gesetzes als Stammfonds
der Hülfskasse zu Gewährung von Darlehen erhalten werden, weshalb dieser Bestand in seinem
rechnungsmäßigen Betrage am Ende des Jahres 1875 in das Statut aufgenommen worden ist.

Zu §. 4.
Da die Rhcinprovinz außer der Provinzial-Hülfslasse ein ständisches Finanzinftitut nicht

besitzt, so ist darauf Bedacht zu nehmen, diefe Kasse mit solchen Fonds auszurüsten, daß dieselbe
ohne Gefahr allen aaf Grund des Statutes an sie zu machenden Ansprüchen der großen Provinz
genügen kann. Es ist seither zwar möglich gewesen, aus den bei der Hülfskasse hinterlegten Depositen
die nachgesuchtenDarlehen zu gewähren, allein dieses Verfahren hat sich nicht frei von Bedenken
erwiesen. Da nämlich die Darlehen nach den Zwecken der Hülfskasse in der Regel zur Rück¬
zahlung in langjährigen Terminen gewährt werden müssen, während die Depositen, welche zum
großen Theile aus Einlagen der Sparkassen bestehen, stets auf Kündigung eingelegt werden, so
muß bei der Zurückziehung solcher Depositen, welche bei kritischen Zeiteu uamentlich Seitens der
Sparkassen jedesmal erfolgt, die Hülfskasse in Verlegenheit gerathen.

Eine gesunde Finanzwirthschaft gestattet offenbar nicht „jederzeit kündbare" Gelder gegen
Amortisation — „also unkündbar" — auszulciheu.

Hieraus ergibt sich für die Hülfskasse die Nothwendigkeit, ihren Betriebsfonds durch
Obligationen, welche in derselben Weise amortisirt werben, wie die gegen Rückzahlung in längeren
Annuitäten ansgcliehencn Darlehen bis zur Höhe des Betrages der Letzteren zu verstärke«. Als¬
dann kann dieselbe die eingelegten Depositen zu Darlehen auf Kündigung oder kürzere Zeit, sowie
zum Ankaufe von Werthpapiercn oder foustigen vorübergehenden Anlagen verwenden, ohne Gefahr
zu laufen, iu kritischen Zeiten ihren Verpflichtungen nicht pünktlich nachkommen zu können.

Dieses ist der Grund, weshalb eine weitere Erhöhung des Vetriebskapitalcs der Hülfskasse
in dem neueu Statut iu Aussicht genommen worden ist.

Die Ausgabe der Schuldverschreibungen soll, wie noch ausdrücklich hervorgehoben wird,
nur nach dem Bedürfnisse auf den Grund eines jedesmaligen Beschlusses des Provinzial-Landtages
und stets nur bis zur Höhe der ausgegebenen Darlehen erfolgen.

Die staatliche Genehmigung zur Emission dieser Schuldverschreibungen bis zu dem vor¬
gesehenen Maximalbetrage von 20 Millionen Mark würde indessen bereits durch die Genehmigung
des vorliegenden Statuts ertheilt werden, weshalb die zur Ertheilung einer solchen Genehmigung
in der Regel geforderten Voranssetzuugeu — Angabe des Zweckes der Emission, Maximalbetrag
der auszugebenden Obligationen sowie Amortisation — bereits im Statute vorgesehen sind.

Für die Festsetzung des Maximalbetrages der auszugebenden Obligationen waren die
erweiterten Zwecke der Hülfskasse, welche für die Rheinprovinz gleichzeitig die Aufgaben einer
Landeskultur-Nentenbank erfüllen foll («onk. 8- 9 ä.) maßgebend. Es möge in dieser Beziehung
noch die Bemerkung Platz finden, daß der Provinzial-Hülfslasse für die Provinz Schlesien, welche
jene erweiterten Zwecke nicht befolgt, uud wo außer der Hülfskasse noch eine tommunalständische
Bank zu Görlitz besteht durch Allerhöchsten Erlaß vom 8. April 1874 das Recht zur Emmission
verzinslicher Obligationen bis zu einem Maximalbetrage von 15 Millionen Mark verliehen
worden ist.
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Um den Betriebsfonds der Hülfskasse nöthigenfalls auf derselben Höhe erhalten zu können,
ist die fernere Bestimmung aufgenommen worden, daß an Stelle der durch Amortisationgetilgten
Schuldverschreibungenneue Obligationen durch Beschlußdes Provinzial-Verwaltungsraths emittirt
werden können.

Zu 8- 6.
Ein stichhaltigerGrund, die Annahme von Depositengeldernvon Privaten im Statute zu

untersagen, schien nicht vorzuliegen,weshalb die betreffende Bestimmung abgeändert worden ist.

Zu 8- ?.
Der §. 6 des jetzigen Statuts räumt bei Darlehen auf Amortisation dem Empfänger

das Recht ein, den ganzen Rückstand jederzeitmit 6monatlicherKündigung zurückzuzahlen.
Da die Hülfskasfe sich die auf Amortisation darzuleihendenGelder in Zukunft durch

Ausgabe von Obligationen zu beschaffen beabsichtigt,so kann dieselbedurch Rückzahlungensolcher
Darlehen vor der Zeit bei weichendem Zinsfuße insofern in Verlegenheitgerathen, als sie die
ausgegebenenObligationen, wenn dieselbenüber den Parikonrs gestiegen sind, nicht ohne Verlust
zurückkaufe»und bei dem gefunkenen Zinsfuße andererfeits auch nicht diejenigenZinsen erzielen
kann, welche sie von den ausgegebenenObligationen zu entrichten hat. Die Landesbankenzu
Wiesbaden und Kassel sind in letzter Zeit durch solche vorzeitige Rückzahlungender auf Amortisation
gegebenenDarlehen, wofür 5°/»ige Obligationen ausgegeben waren, in Verlegenheit gerathen.
Um die Hülfskasse vor ähnlichen Nachtheilenzu bewahren, erscheint es zweckmäßig die vorzeitige
Rückzahlungder. auf Amortisationgegebenen Darlehen ohne Einwilligung der Direktion nur in
Obligationen der Hülfskasse zu gestatten, so daß die Letzteregleichzeitig mit der zurückgezahlten
Schuld einen Gläubiger für denselben Betrag verliert.

Da die Hülfskasseim Wege der bei der Emission der Schuldverschreibungenfestgesetzten
Amortisation stets nur den Nominalbetrag der Schuldverschreibungenzurückzuvergüten und den
Schuldbetrag der Obligationen auch nur in dieser Höhe in ihrem Passivum führt, so kann die
Annahme der Obligationen ohne Verlust nicht über den Paritours erfolgen.

Im Falle der Zinsfuß des Darlehens, fowie der zu solchen Rückzahlungen zu verwendenden
Obligationen ein verschiedener ist, bedarf es in den jedesmaligenFällen einer Ausgleichung,wofür
bestimmte Grundsätzeim Statute nicht aufgestelltwerden könnenund welche deshalb der besonderen
Vereinbarung überlassenist.

Es wird hierbei indessen der Grundsatzfestzuhaltensein, daß diej Rückzahlungdes Dar-
lehns dem Schuldner nach Möglichkeit erleichtert nnd demselbendie Baarzahlung in der Regel
gestattet werden soll, insofern dieses ohne effektiven Verlust für die Hülfskasfenur möglich ist, wie
auch für die Annahme von Obligationen bei verschiedenem Zinsfuß stets der Maßstab der Billigkeit
beobachtet werden soll.

Es dürfte um so weniger Bedenkenerregen, dem Ermessen der Direktion der Hülfskasse
in dieser Beziehuug einen gewissen Spielraum zu lassen, als gegen die Verfügungen der Direktion
ja stets der Weg des Rekurses an den Provinzial-Verwaltungsrath offen bleibt, wodurch allen
Härten und Unbilligkeitenvorgebeugtwerden kann.

Zu 8- 8.
Zu den von dem Provinzial-Verwaltungsrathe von Zeit zu Zeit festzusetzendenBedin¬

gungen für die Gewährung von Darlehen gehört auch die Art der Auszahlung des Darlehns.
Letztere wird in der Regel und so lange die HülfskasfeausreichendeBaarmittel besitzt,oder ihre

34
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Schuldverschreibungenzum Parikourse begeben kann, stets in baarem Gelde und zum vollen Nenn¬
werthe der Forderungen erfolgen. Sollten indessen in Folge des Steigen« des Zinsfußes die
Verhältnisse sich der Art gestalten,daß Anleihescheine der Rheinprovin; nicht mehr zum Paritourse
emittirt werden können, so muß der Hülfskasse das Recht vorbehalten bleiben, das nachgesuchte
Darlehen in Anleihescheinen der Nheinprovinz nach dem Nennwerthe zu gewähren, wie dieses in
S. 4 des Gesetzes vom 13. Mai 1879, betreffend die Errichtung von Landeskultur-Rentcnbanken,
für Rentenbriefe vorgesehen ist.

Zu 8. 9.
Die 8nli li aufgeführtenKreife find in dem alten Statute unter dem allgemeinenBegriff

„Korporationen" aufgeführt.
l>,ä cl. Die Errichtung einer befonderen Landeskultur-Rentcnbankfür die Nheinprovinz

wird nicht beabsichtigt,sondern es sollen anstatt dessen zu den im Gesetze vom 13. Mai 1879
vorgesehenen Zwecken Darlehen aus der Hülfskassegewährt werden.

ack L. Für diese Darlehen ist bereits oben zu tz. 1 das Erforderlichebemerkt.

Zu §. 11.
Die neu aufgestellteReihenfolgeder Berücksichtigungvon Darlehen bei einer Konkurrenz

dürfte der Billigkeit entsprechen.
Zu §. 12.

aci d. Die Kreise sind hinsichtlich der Voraussetzungenzur Erlaugung von Darlehen im
neuen Statute den Gemeinden gleich gestellt.

ack «. Während der Provinzial-Verband, die Kreise, sowie Gemeinden Darlehen ohne
Bestellung einer Sicherheit aus der Hülfskasseerhalten, ist für die Gewährung von allen weiteren
Darlehen an Korporationen, gemeinnützige Anstalten sowie Private der Grundsatz festgehalten,daß
eine ausreichendeSicherheit bestellt werden muß.

Diese Sicherheit kann geleistet werden:
a. durch Bestellung einer Hypothekoder
d. durch Verpfändung von Wertpapieren,
Die nach dem früheren Statute zulässigeVerpfändung von Forderungen fowie die Stellung

von Bürgen, welche für die Schuld Wechsel auszustelleu haben, hat sich in der Praxis nicht
bewährt, uud sind Darlehen unter diesen Modalitäten von der Hülfskassebis jetzt nicht nachgesucht
oder gewährt worden. Da jene Arten der Sichcrstellung auch mauche Bedenken in sich schließen,
so sind dieselben in das neue Statut nicht mit aufgcnommeuworden.

Für die hypothekarischeSicherstelluug ist als äußerste Grenze zwei Dritttheile des Werthes
der Immobilien angenommen worden. Da nach den Zwecken der HülfskafseDarlehen in der
Regel nur auf ländliche Grundstückeund nur ganz ausnahmsweise ans Gebäulichkeitengewährt
werben, so dürfte jene Grenze nicht zu weit gesteckt sein. Die Schwierigkeitbietet immer nur die
Frage der richtigen Ermittlung des Werthes der zu beleihenden Immobilien. Es muß unterstellt
werden, daß die Direktion, beziehentlich das Kuratorium der Hülfskassediefe Frage iu den einzelnen
Fällen mit aller Sorgfalt nach dem Katastral-Rcinertrage, Erwerbspreisen :c., sowie nach der zu
veranlassendenTaxe prüft. Da gerichtlicheTaxen in der Rheinprovinz in solchen Fällen nicht
veranlaßt werden können, so glaubte man die möglichste Sicherheit dadurch zu gewinnen, daß die
Hülfskassedie Taxatoren in den einzelnenFällen ernennt.



26?

Das neue Statut sieht ferner vor, daß durch Beschlußdes Provinzial-Verwaltungsrathes
die Bestellung einer Sicherheit bei Gewährung von Darlehen an Korporationen, gemeinnützige
Anstalten und Verbände erlassen werden kann. Eine solche Bestimmung erschien nothwendig, weil
viele Korporationen, welche mit ihren Darlehnsgesuchenauf die Hülfstasse angewiesensind, w.e
z. B. Kirchengemeinden,Meliorations-Verbände :e. nicht in der Lage sind, eine Sicherheit m
Werthpapieren oder Hypotheken zu bestellen Insofern solche Korporationen einen öffentlichen
Charakter haben und ihre Umlage im Wege der exekntivischen Beitreibung einziehen können, m
dieser Hinsicht also den Civilgemeindengewissermaßen gleich stehen, erscheint die Entbindung von
der Bestellung einer Sicherheit bei leistungsfähige,!Korporationenohne ernstliche Bedenken.

Anders gestaltet sich aber die Sachlage solchen Korporationen gegenüber, welche jene«
Vorrecht nicht besitzen, wie dieses bei Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften zutrifft.

Der »0 ProvinziabLandtag hat nämlich ausgesprochen, daß zu den Korporationen, welchen
nach 8. 8 8nd « des Statuts der HülfskaffeDarleheu gewährt werde« können, ««ch Erw^s-
und Wirthschaftsgenossenschafteu gehören. Da einzelne dieser Genossenschaften, w.e d.e RaiMenschen
Darlehnskasen den Kredit des kleinen Grundbesitzersin der segensreichsten Weise unters utzen und
dem Wucher vorbeugen, so dürfte die Gewährung von Darlehen an
ding« in den Bereich der Aufgaben der Hülfskassefallen, uud sind deshalb Me Geuossenschafteu
in §. 12« des «enen Statuts ausdrücklich erwähnt worden. Diese Genossenschaften fmd aber m der
Regel ebensowenig,wie die voraufgeführtenöffentlichen Korporationenm der Lage die nach dem
Statnte vorgeschriebene Sicherheit für Darlehen zu gewähren. Um nun derartigenGenosfenschaste
die zur Unterstützunggemeinnütziger Zwecke etwa nöthige Hülfe mcht «or.cheremabzuschneiden, ,st
im Statute dem Provinzial-Verwaltungsrathedas Recht beigelegt, auch solche Genossenschaften von
der Bestellung einer Sicherheit zu entbinden. Da diese Genossenschaften aber selbst be. der besten
Leitung nicht dieselbe Sicherheit wie ein öffentliches Institut oder eine mit dem Rechte zu ereku-
tivischen Umlagen versehene Korporation gewähren, so erschien es zur Vermeidung eines zu großen
Risiko's für die Hülfskasseangezeigt, die Darlehen, welche ohne Bestellung der vorgeschne enen
Sicherheit auf Grund eines Beschlussesdes Provinzial-Verwaltungsraths gewahrt werden dürfen,
auf eine Marimalsumme zu beschränken.

Als diese Maximalsumme ist die Höhe des Reservefonds der Hülfska,fe angenommen
worden, fo daß äußerstenfallsnur der Reservefondsin derartigen ungedeckten Darlehen besteht.

Bis m dieser Grenze glaubte man solche ungedeckte Darlehen bewilligen zu dürfen, weil
cinestheils die Hülfskaffenicht als bloßes Finanz-Institut, sondern als eine gemeinnützige Aiistalt
betrachtetwerden muß, und auderutheils der Reservefondsder Hülfskaffenicht zn dem auf Grund
gesetzlicherBestimmungenzu erhalteudenStammkapitale gehört, sondern vielmehr aus Ueberschüssen
des Zinsgewinnes gebildet ist, deren freie Verwendung zu gemeinnutzigenZwecken, zu deren
Beförderung solche Darlehen stets nnr gegeben werden sollen, den Provinzialständen zusteht.

Da die Hülfskasse Darlehen für die Zwecke der Landeskultnr-Rentenbankenunter den im
Gesetze vom 13 Mai 1879 vorgesehenen Voraussetzungengewährt, erscheint nnr billig, daß für
diese Darlehen auch die Privilegien des bezogenen Gesetzes und insbesonderedie Stempelfrecheit
der Hülfskaffezu Gute kommt.

Zn 8- 17-

Dieser Paragraph enthält in der neuen Fassung nur unwesentliche Aenderungen.
24'»
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Zu ß. 19.
Die Bildung eines Reservefondsfür die Provinzial-Hülfstasseberuht auf dem Beschlusse

des 26. Provinzial-Landtages, demzufolgeein Viertel des Sinsgewiuues der Provinzial-Hülfskasse
zur Bildung eines Reservefonds überwiesen werden soll. Ein solcher Reservefonds kann um fo
weniger entbehrt werden, als der zur Zeit des Erlasfes des Gesetzes vom 8. Juli 1875 vor¬
handene Stammfonds der Hülfskasse stets ungefchmälertzur Gewährung von Darlehen erhalten
werden muß.

Dem Reservefonds, welcher bis auf die Hälfte des Stammfonds der Hülfskasfegebracht
werden soll, sind in Folge des angeführten Landtagsbeschlusses bereits zugeflossen:

ll. ^tel Zinsgewinn aus dem Jahre 1878 mit ...... 62 570 M. 46 Pf.
b. desgl. „ „ „ 1879 „ ...... 6045? „ 44 „
o. desgl. „ „ „1880 ....... ^ ___47 901 „ 71 „

Summe . . 170 929 M. 6l" Pf.
Hierzu treten die bei dem Verkaufe von pupillarifchenWerthpapieren, in welchen die

liquiden Bestände der Hülfstaffe bei dem Mangel anderer Verwendung angelegt worden sind,
erzielten Koursgewinne.

Die weitere Dotation des Reservefondsaus den jährliche» Uebcrschüssen wird der Beschluß¬
fassung des Landtages vorbehalten, während über die Verwendung desselben zur Deckung von
Verlusten der Provinzial-Verwaltungsrath in den einzelnen Fällen beschließt.

Zu 8ß. 21, 22, 23 und 24
wird auf das vorliegende Referat des Provinzial-Verwaltungsraths zu dieser Angelegenheitverwiesen
und hier nur Folgendes bemerkt:

Die Ernennung eines ständigenStellvertreters für den Direktor der Hülfstaffe wird fich
nach Uebernahmeder sämmtlichen Kassengeschäfteder ständischenCentral-Verwaltung nicht umgehen
lassen, da es bei vorkommenden vorübergehendenVerhinderungen des Direktors in Abwesenheits¬
oder Krankheitsfällenzn den größten Verlegenheitenführen müßte, wenn nicht ein mit den Geld-
verhältnifsender Kasse vertrauter Stellvertreter vorhanden wäre.

Es wird deshalb vorgeschlagen,bei der Hülfstaffe eine ähnlicheEinrichtung, wie bei der
Provinzial-Feuer-Societät zu treffen und den Direktor durch einen neu anzustellenden Inspektor
vertreten zu lassen.

Bei der Umgrenzungdes Geschäftskreises des Kuratoriums ist der Gesichtspunkt im Auge
behalten worden, dem Kuratorium nur die Aufsicht, sowie die Beschlußfassungin wichtigeren
Angelegenheiten vorzubehalten,dagegen die unmittelbareFührung der laufende» Geschäfte dem Direktor
zu überlassen,um die Verantwortlichkeitdes Letzteren nicht zu zerstören. Auf dem letztere» Grunde
beruht insbesondereauch die Bestimmung im §. 22 8nK Nr. 1, nach welcherder Beschlußfassung
des Kuratoriums uicht die Bewilligung von Darlehen, sondern die Genehmigung zn Darlehens-
bcwilligungendes Direktors unterliegen soll, so daß es zur Hergabe eines Darlehens der Ein¬
willigung beziehentlich des Antrages des Direktors und der Genehmigungdes Kuratoriums bedarf,
woraus folgt, daß Ersterer sich durch die Beschlußfassung des Kuratoriunis von der Verantwort¬
lichkeit für die ausgelichenenDarlehen nicht befreien kann.

Da es wegen der Verantwortlichkeit bei finanziellenAngelegenheitenvor allem darauf
ankommt, möglichst genaue Bestimmungen über den Geschäftskreisder vermiedenen, für die Ver¬
waltung berufenenOrgane zu treffen, fo sind in den W. 22, 23 und 24 die Angelegenheiten,
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welche der Beschlußfassung des Kuratoriums, des Provinzial-Verwaltnngsraths und des Provinzial-
Landtages unterliegen, nochmals übersichtlich zusammengestellt.

Zu 8, 25.
Der Entwurf zu diesem Reglement ist bereits beigefügt. Nach demselben wird in Zukunft

nur eine Kaffe und ein einheitlichesKassen- und Rechnungspersonalvorhanden sein, w°nn m den
Büchern, sowie in den zu veröffentlichenden Ausweisenauch der Geldverkehrsow.e die Bestände
der ständischen Central-Verwaltung selbstredend separat nachgewiesen werden müssen

Durch diese Verewigung wirb der Vortheil erreicht,daß in Zukunft für be.de Kassen nur
eiu Kassenbestand gehalten zn werden braucht uud daß die Hülfskasse,welche stets Depositen der
Central-Verwaltung in hohen Beträgen besitzt, sich bei der vorübergehenden^
Gelder sowie bei ihren Dispositionen nach den ihr durch diese Vereinigung bekanntenGelbbedurf¬
nissen der ständischen Central-Verwaltung richten kann. Durch d.e h.erdnrch ermöglichte Vortheil-
haftere Ausnutzung der Bestände der Hülfskassewerden die Ausgaben, welche der letzterenKass
durch die Austelluugeiues eigene« Kassenpersonals bez. durch die Uebernahme der Geha ter dieser
Beamten von dem Etat der ständischen Central-Verwaltnug
Abgesehen davon dürfte aber auch, weun in der Uebernahmeder betreffendenBeamtengehalter eu.
indir k er Zuschußzu deu Ausgaben der provinzialständischen Verwaltung liegen sollte, h^m «n
Widerspruchmit den Bestimmuugeu der Hülfskasse «icht gefunden werden, a ie smnm ich

Ausgabe» der ständischenVerwaltuug zu gemeinnützigenZwecken .m Interesse des Provinzial
Verbandes geleistet werben. o « y»

Außerdem bleibt die eivilrechtliche Verantwortlichkeit des Direktors der Hülfstaffe in
Gemäßheit der allgemeinengesetzlichen Bestimmungenbestehen.

Zu ß. 29 bis 32.
Die allgemeinenBestimmungensind in der Fassung der früheren 88- 25 bis 29 unver-

ändert beibehaltenworden.

Anlage lt.

Reglement,
betreffend

die Führung der Kassengeschäfte der ständischenCentml-Vermalmng dnrch die
Rheinische Promnzial-Hülfswsse.

EilMugsbestimmun!,.
Die Führung der gesammtenKassengeschäfte der ständischen Central-Verwaltung geht,

insoweit nicht für einzelne Institute besondereKassen bestehen oder Achtet werden Mit dem
1. April 1882 auf die Provinzial - Hülfskasseüber. Vou diesem Tage «b werden .'' ^'"^
«eamten der ständischen Central-Kassedem Direktor der Pr°°inzi»l-Hülfskasseunterstellt und de u
Gehälter auf den Etat der Provinzial-Hülfskasse übernommen. Für das Kassen- und Rechnung«-
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Wesen der hiernach mit der Provinzial'Hülfskasfe verbundeneuständischen Centtal-Kassewird unter
Aufhebungdes Reglements vom 14. April 1877, betreffend das Kassen- und Rechnungswesen der
ständischen Verwaltung der Rheinprovinz,das nachstehende Reglement erlassen.

Kassen-Verwaltung.

s. 1.
Dem Landes-Direktor liegt die Ertheiluug der Einnahme- und Ausgabe-Ordres für die

ständische Central-Verwaltung, die Ober-Aufsicht über das Kassenwesen,sowie die Abnahme und
Vorprüfung der Iahrcsrechnungen — dem Direktor der Provinzial - Hülfskaffeund den Kafsen-
beamten der Letzterendagegen die Kassen-Verwaltung (Vollziehungder Kassen-Ordres und Ver¬
wahrung der Kassenbestände) sowie die Buchführung und die Aufstellung der Iahresrcchnungeu ob.

ß. 2.
In den nach Maßgabe der Etats uud der Beschlüssedes Provinzial - Landtags oder des

Provinzial-Verwaltungsrathes von dem Lcmdcs-Direktor oder den ihm zugeordnetenoberen Beamten
zu ertheilendenEinnahme-Ordres und Anweisungenist der Fonds, für welchen die Berechnung zu
geschehenhat, und die Etatsposition anzugeben,sowie das betreffendeEtatsjahr zu bezeichnen.

Vor der Abgabe an die Kafsen - Verwaltung ist der Eintrag in die Kontrole (ß. 3) und
bei den auf einer Berechnung beruhendenOrdres und Anweisungen die Richtigkeit des Kalküls
nach vorheriger Prüfung derselbenvon dem dazu beauftragten Büreaubeamten zu bescheinigen.

8. 3.
Ueber alle der ständischenCentralverwaltuugzustehenden Einnahmen und die ihr obliegenden

Ausgaben, sowie über die ertheilten Einnahme- und Ausgabe-Ordres wird unter Zugrundelegung
der Etats im Bureau des Landes-Direktors und der demselbenzugeordneten oberen Beamten
(Abtheilungs-Dirigenten)von den dazu bestelltenBeamten eine Kontrole geführt, von welcher ein
Auszug der Direktion der Provinzial-Hülfskaffe am Tage vor der Kasfen-Revision in jedem
Monate zuzustellen ist.

s- 4.
Die mit der Kontrolführung beauftragten Buchhalter haben auf die Fälligkeitstermineder

Einnahmepostenzu achteu und, wenn nicht für einzelneFälle etwas anderes vorgeschriebenist,
spätestensacht Tage nach Ablauf dieser Termine die Einziehung in Antrag zu bringen.

Ueber die den ständischen Fonds gehörigen Effekten haben dieselben ein spezielles Ver¬
zeichnis zu führen und dasselbe jedesmal mit den durch die öffentlichen Blätter bekannt werdenden
Kündigung«-und Verloosungs-Listenzu vergleichen.

Der Rendant resp. Kassirer führt für die Fonds der Centralverwaltung ein im Tresor
aufzubewahrendesKapitalien-Lagerbuch,in welchem die vorhandenen geldwerthenPapiere nach den
verschiedenen Fonds und Gattungen getrennt mit I^it. und Nummern zu verzeichnen sind und unter
dessen Zugrundelegungderselbe bezüglich der Kündigung und Auslösung der Effekten unter Benutzung
der Verloofungslistengleichfalls Kontrole zu üben und für die rechtzeitige Realisationder gekündigten
und ausgeloosteuPapiere Sorge zu tragen hat.

Gleichmäßig sind die genannten Beamten verpflichtet, für rechtzeitige Erneuerung der
Hypotheken-Instrumenteund Eigenthumstitel Sorge zu tragen.
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8- 5.
Der Direktor der Provinzial-Hülfskasse, welchem die Einnahme- und AusgawOrdres

zugehen, hat für deren pünktliche Vollziehung durch die Kassenbeamten der Provinzial-Hulfstafse
Sorge zu tragen.

ß. 6.
Einnahmen und Ausgaben für die ständische Ceutralverwaltung dürfen nur auf schriftlich

ertheilte Anweisungen des Landes-Direktors bewirkt werden. Eingehende Einzahlungen oder
angebotene Gelder, welche an sich an die Kasse geleistet werden können, für welche aber noch keme
Anweisung ergangen ist, sind zwar anzunehmen, die Proviuzial-Hülfskasse hat aber sofort Einnahme-
Anweisung nachzusuchen und die betreffenden Beträge vorläufig bei den Afservateu in Einnahme
zu buchen. , ,,

Ueber alle Einnahmen hat die Provinzialchülfskafse dem Einzahler Quittung zu ertheilen.

Ueber jede geleistete Zahlung muß die ausgestellte Quittung des berechtigten Empfängers
an welchen die Zahlung erfolgt ist, unmittelbar beigebracht uub als Belag asservirt werden; diese^
Quitttung muß die Angabe des Betrages in Zahlen und Worten, den Gegenstand und Zeitraum,
für welchen die Zahlung erfolgt, fofern dies nicht aus der unmittelbar vorausgeheuden Anwe.,nng
ersichtlich ist, endlich die vollständige Namensunterschrift des Empfangsberechtig en enthalten

Solche Empfangsberechtigte, die des Schreibens nicht mächtig, ober sonst wegen körper¬
licher Fehler zn schreiben verhindert sind, müssen ihre Qnittnngen unter Ziehung zweier
Instruments-Zeugen mit Kreuzen oder ihneu sonst gewöhnlichen Handzeichen unterzeichnen

Die Zeugen haben bei ihrer Unterschrift zu attestiren, daß der Zahlung nehmer Me
Zeichen in ihrer Gegenwart beigefügt habe. Bei Quittungsleistung durch Prokuristen hat die
Kasse sich Gewißheit darüber zu verschaffen, daß der Quittungsaussteller Mit legaler Prokura
versehen ist.

Zahlungen an einzelne Geldempfänger bis zn 4N0 Mark können mittelst Postanweisung
gegen Postqnittung erfolgen.

Die Kassenbeamten der Provinzial-Hülfskaffe haben die in der Oeschäfts-Anweifung für

die DireM^, «"ialchülMsse beziehentlich in den vo« dem Proviuzial^erwaltunMatl.
für die Kafsen- und Büreaubeamten der Provinzial-Hülsskasse noch zn erlasenden D:mst-
Instruktiouen nthaltenen Vorschriften über das Kassenwesen die d,
Abrechnungen sowie die in diesem Betreff von der Direktion der Prov,nz,al-Hulfskasse uut
Genehmigung'des Provinzial-Verwaltuugsrathes weiter ergehenden allgemeinen Verfügungen für
«lle unter der ständischen Central-Verwaltung stehenden Fonds m Anwendung zu bringen.

Aufbewahrung der Werthpapicre.

§. 9.

Sämmtliche Werthpapiere der unter der ständischen Central-Verwaltung stehendm Fonds

werden 5«r Aufbewahruug in fen^sten Schran e»
abgegeben, dort nach vorschriftsmäßiger Anßerkonrssetzung w.e b« e.gmen We P^
Provinzial-Hülfskasse unter dreifachem Verschlnß zweier Beamten sowie des Direktors der Provmzml-
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Hülfskassegehalten und nur auf eine von den Führern der Kontrolbücher(§. 3) kontrasignirte
Anweisung des Landes-Direktors beziehungsweiseder ihm zugeordneten oberen Beamten
wieder verabfolgt.

Buch- und Rechnungsführung.
§. 10.

Die vollständige systematischeBuchführung über die der Provinzial-Hülfskasseüberwiesenen
Kassengeschäfte der provinzialstäudischen Central-Verwaltunggeschieht bei der Direktionder Proviuzial»
Hülfstafse in doppelterOrdnung, durch das Journal und die Manuale in chronologischer und in
systematischer Ordnung, jene durch die Journale, diese durch die Manuale.

Alle Bücher müssen foliirt oder paginirt und reinlich und leserlich geführt werden.
Rafureu dürfen niemals vorgenommenwerven, sondern es ist bei Irrungen Text oder Zahl so zu
durchstreichen, daß das Durchstrichenelesbar bleibt und das Richtige darüber zu schreiben.

s. 11-
Alle Einnahmen und Ausgaben sind von der Rendantur der Provinzial-Hülfskassein d em

Haupt-Journale dergestalt zn buchen, daß:
I. in dem Haupt-Journale:

a. der baarc Kassenverkehr zur Kontrole gegen den Kassirer;
li. die durch Anrechnungvollzogenen Einnahmen und Ausgaben, sowie
«. die Gesammt-Einnahme und die Gesammt-Ausgabc nach ihrer Berechnung bei den

einzelnen Buchhaltereienzur Kontrole gegen diese, und
II. in den Buchhaltern-Journale« die verschiedenender betreffendenBuchhaltern zuge¬

theilten Verwaltungen und Fonds
vollständigzu übersehensind.

§. 12.
Für jeden besonderen,für sich rechnenden Fonds «. ist ein besonderes Manual zu führen.
Ebenfo ist über die den ständischen Spczialkassen überwiesenen Zuschüsseuud über die

bezüglich der aus den qu. Zuschüssen geleisteten Zahlungen erfolgten Aufrechnungenein besonderes
Vorschuß-Manual zu führen, woraus die Bestände resp. Vorschüssejeder einzelnen Kasse ohne
Weiteres ersichtlich sind.

Geldeinnahmen, deren Bestimmung noch nicht bekannt ist, oder die Verwaltungszweige
betreffen, über welche Manuale nicht angeordnetsind, unterliegen der Eintragung in ein Depositen-
Manual, und Vorschußzahlungender Eintragung in ein Vorschuß-Konto, in beiden Fällen nach
einem von dem Direktor der Provinzial-Hülfskassezu bestimmenden Formular.

Ueber die durch die Post ankommendenund abgehendenGeldsendungenist ein Postbuch
nach dem für die Staatsverwaltung geltendenFormulare zu führen.

Die Manuale der für sich rechnenden Fonds sind fo einzurichten, daß sie der für die
Rechnungslegungvorgeschriebenen Form im Wesentlichenentsprechen.

In denselben sind zunächst:
a. die bei dem Abschlüsse der vorigen Manuale und Rechnungen verbliebenenBestände

resp. Vorschüsse;
b. die verbliebenenEinnahme- und Ausgabereste;
o. die Defekte und Rechnungsberichtigungen(in Folge von Revisions-Notaten)
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und sodann die laufenden Einnahmen und Ausgaben nach Anleitung und Maßgabe der
betreffenden Etats als „Soll" vorzutragen.

Die im Laufe des Jahres vorkommenden Veränderungen gegen dieses Soll werden dann auf
Grund der ergangenen Anweisungen sofort nachgetragen. Alle übrigen nicht etatsmäßig firirtcn
Einnahmen und Ausgaben müssen sogleich beim Eingange der diesfälligen Anweisungen in den
betreffenden Manualen zum Soll gestellt werden, um danach sowohl den Eingang der zur Ein¬
ziehung übcrwicsenen Beträge, als insbesondere die Zulänglichkeit der Ausgabcfonds zur Vermeidung
von Etats'Uebcrschreitungcn stets übersehen zu können.

Die Rechnungen sind von den betreffenden Kontrolbeamtcn dahin zu bescheinige«, daß die
darin als wirkliche Soll-Einnahme vorgetragene Summe mit dem Resultate der abgeschlossenen
Einnahme-Kontrole (§. 3) genau übereinstimmen.

Zu dem Zwecke hat die Kasse die Rechnungen zunächst den betreffenden Kontrolbeamten
M übermitteln und erst dann zur Revision in Vorlage zu bringen.

s- 13-

Alljährlich ist von der Direktion der Provinzial ° Hülfskasse über jeden nach dem Haupt-
Journale gesondert zu haltenden Fonds eine das Etatsjahr umfassende Rechnung zu stellen, dnrch
Beläge gehörig zu justifiziren nnd dem Landes-Direktor bis zu dem von Letzterem festzusetzenden
Termine zu übergeben.

Die bis zum Finalabschlusse nicht vollzogenen Einnahmen und Ausgaben des Rechnungs¬
jahres gehen als Rückstände in die Rechnung des nächsten Jahres über.

Die Aufstellung der Rechnungen erfolgt nach dem für die Manuale gegebenen Formulare
und müssen in denselben wie in den Manualen die Gegenstände der einzelnen Einnahmen und
Ausgaben kurz, aber so vollständig bezeichnet sein, daß sie auch ohne Einsicht der Rechuungsbeläge
verständlich werden.

ß. 14.
Der Landes - Direktor läßt durch einen in seinem Bureau beschäftigten Rcchnungsbeamten

m Gemäßhcit der dicserhalb von dem Provinzial-Verwaltungsrathe erlassenen Instruktion für den
Nechnungs-Revisor eine Vorprüfuug der Rechnungen unter Vergleichnng mit der geführten Kontrole
vornehmen nnd die sich ergebenden Monita in einem Protokolle verzeichnen. Dieses Protokoll wird
zunächst der Direktion der Provinzial-Hülfslaffe zur Beantwortung der Monita, insoweit Letztere
die Führung der ihr obliegenden Kassengeschäfte betreffen, zugestellt und demnächst mit den vor¬
läufigen Entscheidungen des Landes-Direktors dem Provinzial-Verwaltungsrathc vorgelegt.

Kassen-Aufsicht.

ß. 15.

Der Landes-Direktor führt die Ober-Aufsicht über die Kassen- und Buchführung der
Provinzial-Hülfstasse Derselbe hat wenigstens einmal jährlich unangetündigt eiue spezielle Revision
ber Kasse sowie der Buchführung der Provinzial-Hülfslaffe und der bei derselben verwahrten
Werthpapiere abzuhalten und darüber ein Protokoll aufzunehmen, welches dem Provinzial-Verwaltungs-
rathe bei feinem nächsten Zusammentritte vorzulegen ist.

Die unmittelbare Aufsicht über die Kasse«- und Buchführung liegt dem Direktor der
Vrovinzilll-Hülfskasseob.

35
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Derselbe hat an einem bestimmtenTage eines jeden Monats die Kasse nach dem von
Letzterer zu übergebendenKassen - Extrakte persönlich oder durch seinen Stellvertreter in der Weise
zu rcvidiren, daß die Uebereinstimmungdes Kassenbestandesmit der Angabe des Extraktes und
den vorgelegtenAbschlüssender Einnahme- und Ausgabe-Journale konstalirt und eine VergleichüNg
der Kassen-Kontrole mit den Journalen und Manualen vorgenommenwird.

Das Ergebniß wird in Protokollform unter dem überreichte«Kassen-Ertraktevermerkt.
Außerdem hat der Direktor der Provinzial-Hülfskasse mindestenseinmal im Jahre eine

unvorhergesehene Revision der Kasse vorzunehmen,wobei in der Weise zu verfahren ist, daß zunächst
der Kasscnbestandfestgestelltund alsdann die Bücher abgeschlossen und deren Uebereinstimmung
mit dem vorgefundenenBestände konstatirt wird.

Nr. 80.

Referat
des

bereinigten I. nnd IV. Ausschusses betreffend die nähere Verbindung der Rheinischen
PrMnzial-Hülfskasse mit der ständischenCentral-Verwaltung beziehentlichder provin-

zialständischenHanptkasse.

Referent: Icntges. Korreferent: Dietze.

Das Referat des Proviuzial-Verwaltungsraths an den Proviuzial-Laudtag, betreffeuddie
nähere Verbindung der RheinischenProvinzial-HUlfskaffemit der ständischen Central-Verwaltung
beziehentlich der provinzialständischeu Hauptkasseist unzweifelhaft eine der wichtigsten und bedeutungs¬
vollsten Vorlagen, die an den gegenwärtig tagenden Landtag gelangt sind.

Es handelt sich darum,
„die als ein Bedürfniß empfundenenähere Verbindung der provinzialständischcn Central-
Verwaltung mit der Hülfskassein der Weise herbeizuführen,daß die ständische Haupt-
lasse mit der Hülfskasse vereinigt und der Letzterendie gesammte Kassen- und Buchführung
der ständischen Hauptkasseübertragen wird",

es handelt sich ferner darum,
«der Hülfskasseauf dieser neuen Grundlage eine gemeinnützigen Zweckender Provinz
dienende,erweiterte Thätigkeit und Ausdehnung zu geben".

In den vereinigten Ausschüssen I und IV wurde allseitig anerkannt, daß der Proviuzial-
Verwaltungsrath in der sorgfältigenVorbereitung und Bearbeitung diefer umfassenden Materie sich
eine dankenswertheAufgabe gestellt habe und daß die zur Erreichung obiger Ziele gemachten
organisatorischenVorschläge im Großen und Ganzen als durchaus praktisch und empfehlcnswerth
zn bezeichnen seien.

Mit der Berathung dieser Vorschlägehaben die vereinigten Ausschüssesich in mehreren
längeren Sitzungen eingehend beschäftigt, nnd indem wir auf die umfassende Denkschrift des Provinzial-
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Verwallungsrathes über den Gegenstandhinweisen,beehren wir uns, das veränderte Statut, wie
es aus dieser Berathung hervorgegangenist, hiermit vorzulegen nud dem hohen Landtag zur Hn-

chme zu^empfehlem ^ ^ ^.^g ^ldete die Frage, ob iu Anbetracht des schon jetzt sehr
erheblichen, für die Folge sich noch steigerndenGeschäftsumfangesder Hü.fstasse u.cht w.e d.e es
bei audereu großen Geldiustituteu der Fall, auch bei der Hülfskasse zu der Unterschriftdes Direktor«
die Gegeuzeichuuugeiner zweitenVertrauensperson bezw. eines fuwre tors erforderlich er fcheme

Nach eingehenderVerathuug haben die vereinigten Ausschüsse dich Frage bejaht u^
beantrage» dieselbe« zugleich bei dem hohen Landtage die Fa fung einer Refolnt.ou wonach auch
schon vor dem Inkrafttreten des neuen Statuts für eine solche zweite UnterschriftFürsorge ge-
troffen werde

Wir bemerken noch, daß der Statut-Entwurf der ministeriellenCognition bereits unter¬
breitet worden ist nud auch vou dieser Seite hier und da Austände erhoben worden find, die m
der ncueu Fassung größtentheils ihre Würdigung gefunden ^ ,,«. , ^, ,

Im Nachstehende«führen wir die au dem vorliegenden Statut-Entwürfe un Einzelnen
getroffenen Abänderungenan:

Zu 8. 1.

Die Worte: ^ ^
„und Gerichtsstand"

<ind als überflüssigzu streiche» (°onl. Neue Civil-Prozeßorbnuugund Schreiben de« Herrn Ober-
Präsidenten vom 9. November cr.)

Zu s- 4.
'wird am Schlüsse des ersten Satzes nach den Worten:

„emittirt werden"

"^^' „uud wird eine weitere Emission dieser Obligationen, sobald das Bedürfniß sich dazu
eraibt in Aussichtgenommen. <>nk. s- 24 Nr. ?".)

Die üwa n Bestimmungendes §. werden gestrichen, weil nach dem a«gezogme« schreiben
des Herr^Ob PM^7 i7ßerren Minister der Finanzen, der LandwirthfchaftDomamen und
Forste« ü d I.mer" zwar gege« die Verstärkn«« des Betriebsfonds der Hülfskasse an sich

u und des innern zw« u « . ^^^„ Zwecke in Aussicht genommene Ausgabe
20— e« Mark nicht olme Weiteres dem

«efchlufe 7; vi iatöandta es überlasfeu zu köunen glanben, vie mehr ur d.e Aufnahme der¬
artiger Anleihen in jedem einzelneuFalle die landesherrlicheGeuehnugung sur erforderlichh lteu.

Im 8 6 t die Untersagung der Annahme von Depositalgeldern von Privatpersonen
wieder aumeuommen worden weil für die Beseitigung dieser Bestimmung ein Bedürfniß nicht
a«erkan«7^ oben bezogenen Schreiben des Herrn Ober-Präsidenten anch aus-
gesprochen ist.

Zu s. ?.
Für diesen 8, wurde eine präcisere Fassung gewünscht, welche wie folgt vorgeschlagen w.rd:

D?Dar'lehI der Hülfskassewerden auf Amortisation oder gegen gewöhnlicheZinsen-
zal'lnn« tz e e mit hal jähriger, beiden Theilen freistehenderKündigung gegeben

Be DarlelM auf Amortisation wird dem Empfänger das Recht e ngeramnt,
den gan n R t des D rlehi.s uuter Beobachtuug emer sechsmonatlichen Künd.gnngs-

85'
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frist jederzeitzu tilgen. Der Direktion der Hiilfskassesteht jedoch hierbei das Recht
zu, statt der Baarzahlung die Rückerstattung in solchen Rheinprovinz-Obligationenzn
verlangen, welche zur Verstärkung des Geschäftsbetriebesder Hülfskasse emittirt
worden sind.

Wenn die Rheinproviuz-Obligationen,welche zn solchen außerordentlichen Zurück¬
zahlungen verwendetwerden, den gleichen Zinsfuß, wie das zurückzuzahlendeDarlehn
haben, erfolgt deren Annahme zum Tageskourfe, jedoch niemals über den Parikours
bezw. den Nominalbetrag der betreffendenObligationen. Bei verschiedenem Zinsfuße
zwischen den in Zahlung offerirten Obligationen und dem Darlehen, bedarf es einer
jedesmaligen besonderenVereinbarung über den Annahinewerth der Obligationen."

Zu s> 8.

Nachdemim Schreiben des Herrn Ober-Präsidenten als zweckmäßig bezeichnet worden ist,
die Befugniß zur Ausgabe von Rhcinprovinz-Obligationenim Statut zum Ausdruckezu bringen,
wird für diesen ß. folgende Fassung vorgeschlagen:

„Der Zinsfuß, die jährliche Tilgungsrate, sowie die Rückzahlungsbebingungen,fowohl
für die anzunehmenden,als für die auszuleihenden Kapitalien werden von der Direktion
der Hülfskaffe mit Genehmigung des Provinzial-Verwaltungsrathes von Zeit zu Zeit
nach den obwaltendenVerhältnissen im Voraus festgesetzt und durch die Amtsblätter
der Rheinprovinz bekannt gemacht. Der Provinzial-Verwaltungsrath kann in Aus¬
nahmefälleu die Hergabe der Darlehen statt in Baar in Nheinprovinz-Obligationen
nach dem Nenuwerthe beschließen. Ferner steht dem Provinzial-Verwaltungsrath die
Befugniß zu, den Zinsfnß nach dem Verhältnissedes Bedürfnisses und der Nützlichkeit
der Anstalten und Unternehmungenabzustufen."

Zu Z. 9.
In Zeile 2 ist hinter den Worten:

„Darlehen aus der Hülfskassekönnen gewährt werden."
der Zusatz einzuschalten:„(eonk. §. 12)", weil §. 12 die Bestimmungenüber die Sicherstelluug
der Darlehen enthält.

Sodann ist nach dem Absätze: „lü" folgenderneuer Passus einzufügen:
„ü. an Kreditgenossenfchaften oder Verbände, welche einen gemeinnützigen Zweck verfolgen."

weil in der Uebereinstimmung mit der von dem Herrn Ober-Präsidentenin seinem bezogeneu Schreiben
ausgesprochenen Ansicht die allgemeineBezeichnung

„Korporationen"
für „Erwerbs- und Wirthschaftsgeuossenfchafteu" als nicht zutreffenderachtet wurde.

In Folge dieser Einschaltungmuß ä in «, o in k und k in ^ umgeändert werden.

Zu 8- 11-
Der Ausschuß war der Ansicht, daß bei Konkurrenzvon Darlehusgesuchendie Gemeinden

den Kreisen gleichzustellen seien. Es sind daher die Worte: „demnächstdie" gestrichenund durch
das Wort: „und" ersetzt.
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Zu ß, 12.

Bei „o" ist in Gemäßheit der obigen Bemerkungenzn ß. 9 nach dem Worte:
„Korporationen"

der Satz: ^ <., ,

„wozu auch Erwerbs- uud Wirthschaftsgenossenschaften gehören" zu streichen und hmter
dem' Worte: „Private" zuzusetzen: „sowie für Kreditgenossenschaften oder Verbände .

Ferner erschien zweckmäßig, iu ° 3 nach den Worten: ,.nnd zwar" das Wort: entweder"
einzuschalten, sowie die Bezeichnung» und d zum Zwecke
Bezeichnungenin demselben § durch -.. a. und d. d. zu ersetzen, sowie vor „d. I)." das Wortchen -
„oder" hinzuzufügen. ^ . . , .

Sodann war der Ausschuß der Ansicht, daß die Bestimmung m ^. l.. w.e folgt
abzuändern sei: ^ . ^„ ^., „. ^.,. ^

ll ^ Durch Bestellung einer Hypothek, welche bei landlichenGrundstückendie ersten
zwei'Drittheile und bei städtischen Grundstücken,sowie bei Gebäuden die Hälfte des
Von zwei durch die Direktion der Hülfskasse zn ernennendenTaratoren festgestellten
Werthes der zum Unterpfande angebotenenImmobilien nicht übersteigendarf".

In K K sind die Worte- „des Norddeutschen Bundes" gestrichen worden, wie imgleichen
im §. 17, weil Papiere des Norddeutschen Bundes nicht mehr an der Börfe notirt sind.

Sodann ist im letzten .Uue. des §. 12 in Zeile 2 das Wörtchen „den" vor Grund
zu streichen. , ...

Endlich ist nach der obigen Bemerkung zu F. 9 in der fechsten Zeile des letzten «üine^
des 8. 12 vor dem Worte: „Korporationen" einznschalten:„Kreditgenossenschaften oder Verbände"
und am Schlüsse des §. 5 folgenderZufatz beizufügen: . «, .„ ^

Außerdem bedarf es zu allen Darlehen an Kreditgenossenschaften oder Verbände
(oonk § 9 d) sowie an Unternehmer nützlicherGewerbcanlagen(o«nl. s- 9 3.) einer
jedesmaligen Genehmigungdes Provinzial-Verwaltm.gsraths" c„^,. ,...,

«e«... «^.,« >.° «>ch. «^^2?'«"r "i:° ^3,^3!""
werden müsse.

Zu 8- 13.

Nachdem durch das mehr bezogene Schreiben des Herrn Ober-Präsidenten mitgetheilt
worden i/d die P i ilegien der Landeskultnr-Rentenbankenohne Gefetz nicht auf d e Hülf kasse

i^tr g^ w den k! ten erschien dem Ausschuß zweckmäßig, für die Darlehen, welche aus der
Hül^e ^ ^g^e« werden sollen, von den Ae-

13-Mai 1878 auch im Uebrigen abzusehen nnd dem ß. 13 folgende

Fassung zu geben: ^ch^ die Errichtung von Landes-

^^^^seyen. Zecken ans der Mfskas^
kommen die Bestimmungen des vorstehenden Z. .^ « 1, 2 und 3 gleichfalls zur
Anwendung".
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Zu Tit. III. §. 19.
Die Überschrift dieses Titels würde nach dein Inhalte des §, 19 richtiger, wie folgt, lauten:

„Von dem Reservefondsund der Verwendung der Ueberschüsseder Hülfstasse".
Ferner war der Ausschuß der Ansicht, daß es nicht zweckmäßig sei, den Proviuzial-Landtag

hinsichtlich der Höhe des Reservefondsdurch das Statut zu binden, weshalb die Worte:
„bis zur Höhe der Hälfte des Staimufonds der Provinzial-Hülfskaffe"und („conk. 8- 2")

zu streichen waren, was auch die Herren Minister nach dem bezogeneu Schreiben des Herrn Ober-
Präsidenten als zweckmäßigbezeichnet haben.

Zu §, 21.
Der Ausschuß hat nach reiflicherErwägung und eingehender Diskussion,wie dieses bereits

im Eingange des gegenwärtigen Referats erwähnt ist, fich der Ansicht angeschlossen, daß zum
Empfange von Geldern und Werthpapiercn, sowie zu rechtlichen Verpflichtungeu der Hülfstaffe
stets zwei Unterschriftenerforderlichfeien, und daß bei der großen Wichtigkeit des Institutes die
Stellvertretung des Direktors nur einem Beamten mit höherer Qualifikation übertragen werden
könne. Von dieser Ansicht ausgehend, schlägt der Ausschuß für den ß. 21 die nachstehend ver¬
änderte Fassung vor:

„ß. 21. Die Verwaltung der Hülfskasse erfolgt nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen:

„die unmittelbare Verwaltung der Hülfskaffe führt ein von dem Provinzial-Ver-
waltungsrathe zu wählenderDirektor, welchem ein Stellvertreter zugeordnet wird.

Die Wahl des Direktors sowie des Stellvertreters erfolgt auf die Daner
von mindestens fechs und höchstens zwölf Jahren. Der Direktor vertritt die
Hülfskassenach außen und vor Gericht und vollziehtdie im Namen der Hülfs-
tassc auszustelleudcn Schriftstückeunter der Bezeichnung „Direktion der Rheinischen
Provinzial-Hülfskasse".

Zur Empfaugnahme von Geldern oder Werthpapiereu, ferner zu Ver¬
fügungen über Bankguthaben (cunf. ß. 17) oder Werthpapieren, sowie zur
Uebernahme einer rechtlichenVerpflichtung für die Hülfskasse — insbesondere
auch im Wege des Wechselverkehrs— bedarf es jedoch in allen Fällen zweier
Unterschriftenuno zwar des Direktors und feines Stellvertreters, oder eines der
beiden Genannten und eines Mitgliedes des Kuratoriums.

Der Direktor der Hülfskaffe ist der nächste Dienstvorgesetzte der bei der
Hülfstasse angestelltenBeamten.

Derselbe ist der Dienstnntergebenedes Landes-Dirctlors, und verpflichtet,
dem Letzterenzu jeder Zeit die Einsichtnahme in die gesummteKassen- und
Geschäftsführungder Hülfskaffe zu gestatten und jede verlangte Auskunft zu
ertheilen.

Der Direktor der Hülfskasseist ferner verpflichtet, die Funktionen eines
dem Landes>Direttor zugeordneten oberen Beamten — Landcsrathes — nach
näherer Beschlußfassungdes Provinzial-Verwaltungsraths auf den Vorfchlagdes
Landcs-Direktorsdauernd oder vorübergehendzu übernehmen.

Der Stellvertreter hat den Direktor in seiner Geschäftsführungzu unter¬
stützen, sowie denselben auch bei Krankheitenoder Abwesenheitbis auf die Dauer
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von sechs Wochennach Maßgabe der dieserhalbzu erlassenden Geschäftsanweisung
zn vertrete^ Vertretung auf längere Zeit, sowie in etwa sonst nöthig werdenden
Fällen hat der Provinzial-Verwaltungsrath anzuordnen".

^u tz. 22
schlägt der Ausschußvor, in 8eile 4 und 5 die Worte: „aus seiner Mitte" zu streichenuud in
Mn" 3 in de^en Zeile nach dem Worte: „Knratorinms" einzuschalten:„welches mindestens
sechsmalim Jahre zusammentretenmuß". ,..->«.. ^ «« . .>...«« .,«

Ferner ist infolge der Porschläge zu ß. 21 die wettere Funktion de« Kuratoriums als

^^"^ie" Bestimmung der Mitglieder, welche die Mitzeichnuugin Gemäßheit des §. 21
vorzunehmenhaben". ^ „ <,?Zu F. ^o.

Am Schlüsse der Position 3 ist hinzuzufügen: . . «
sowie die Genehmigungvon Darlehnsbewilligungenin den Fällen des §. 9, ä und 3 .

Ferner in Verfolg der obige» Vorschläge zu ß. 2l in Nr. 5 des ß. 23 nach dem
Worte „Direktors" der Zusatz zu machen: „seinesStellvertreters" und sodann in po« 6 die Worte
„des Inspektors" zu löschen. Nr. 8 fällt nach der veränderten Fassung des obigen §. 4 fort und
ändern sich hiernach die folgendenNummern.

In tz. 24 ist am Schlüsse der Nr. 3 hinzuzufügen:
„nach Erstattung des Berichtes der von dem Provinzial-Landtagc jedesmal zu er¬
wählenden Revisionskommission".

In 3. 26 sind die Worte: ^, ^ . ,

„beziehentlich des Inspektors der Hülfskafse"zu streichenund dafür zu setzen: „seines
Stellvertreters".

Im Anschlüsse an den Entwurf des ueue» Statuts wurde das vorgelegte Reglement
betreffeud „die Führuug der Kassen-Geschäfte der ständische«Central-Verwaltnng durch d.e Rhein, che
Provinzial-Hülfskaffe"beratheu uud zu demfelben uur folgende Aenderung ,u Vorschlaggebrach,
und von den vereinigte» Ausschüssen angenommen:

Zu ß. 15.
Am Schlüsse des 4. Alineas ist nach dem Worte: „vermerkt" folgender Satz einzuführen:

Gne Abschrift diefes Protokolls, fowie der Kassen-Extrakte »nd der monatlichen
Abschlüsse der Manuale der einzelnenFonds -A 12) muß dem Landes-Direktormtt-

I «nd IV beehreu sich hiernach folgendeAnträge zn stellen:
I Der ^ohe Landtag wolle das von dem Prooinzial-Verwaltungsrath vorgelegteStatut

^Rheinischen Provinzial-Hülfskaffemit den im gegenwärtigenReferate angegebenen
Mä^ u n'nnehmen und in gleicher Weise das vorgelegteReglement, betreffend
di F üg der Kassen-Geschäfteder ständischenCentral - Verwaltnngdnrch die

Rheinische Provinzial-Hülfskasse"mit der gleichfalls vorstehend angeführtenAbandernng.

ll Der Hohe Landtag wolle znr ferneren VersMnng des Betriebsfonds der Provinzial-
Hü fska f die Ans abe von weiteren auf den Inhaber lantendenSeitens der Glaubiger
M 2 e Schnl verschreibungen' Anleihescheine der Rheinprov.nz bis znr



280

Höhe von 5 Millionen Mark beschließen, sodann den Provinzial«Verwaltungsrath
ermächtigen, die näheren Modalitäten festzustellen sowie die Genehmigung der König¬
lichen Staatsrcgierung nachzusuchen und hierbei namentlich dahin zu wirken, daß die
Amortisation der ausgegebenen Schuldverschreibungen nicht zur Bedingung gemacht
und daß die Proviuzial-Hülfskasfe von Stempel und Gebühren befreit werde.

III. Der hohe Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath beauftragen, den in dem
neuen Statut vorgesehenen Stellvertreter des Direktors schon jetzt provisorisch an«
zustellen und ihn mit der Ausübung der ihm in dem Statut zugewieseucn Funktionen
zu beauftragen.

Der I. und IV. Ausschuß.
(Folgen die Unterschriften.)

«r. 51 .

Statut
der

RheinischenPnwiuzialchüMllsse.

Tit. I. Vo« dem Zwecke der Kasse und der Entstehung ihrer Fonds.

Zu dem Zwecke, gemeinnützige Anlagen und Anstalten, Gemeindcbauten, Tilgung von
Gemeindeschulden, Grundvcrbesseruugcn und gewerbliche Unternehmungen, sowie die Unterhaltung des
Grundbesitzes in der Familie durch Darlehen zu erleichtern und den Geldverkchr überhaupt zu
befördern, ist eine Hülfskasse für die Nheinprovinz errichtet.

Die Hülfskaffe hat ihren Sitz in der Stadt Düsfeldorf.

§. 2.
Den Stammfonds der Hülfskaffe bildet das zur Zeit des Erlasses des Gesetzes vom

8. Juli 1875, betreffend die Ausführung der §. 5 und 6 des Gesetzes vom 30. April 1873
wegen Dotation der Provinzial- und Kreis-Verbände vorhandene Vermögen der Hülfskaffe in einem
Betrage von 1873 600 Mark 4? Pf. Dieses Vermögen ist entstanden aus einer Summe von
400 000 Thalern, welche der Nheinprovinz und zwar mit ^ in Staatsschuldscheincn nach dem
Nennwerthe und mit ^ baar als Antheil an dem mittelst der Allerhöchsten Ordre vom 7. April
1847 znr Errichtung von Provinzial-Hülfskaffen in sämmtlichen Provinzen des Staates bestimmten
Fonds von 2 500 000 Thalern überwiesen worden sind, sowie ans den bis Ende des Jahres 1875
dem Kapitale hinzu gewachsenen Zinsen und Beständen.

s. 3.
Die vorgenannte Summe von 1873 600 Mark 47 Pf. ist als Kapitalbestand zur

Gewährung von Darlehen zu den im ß. 1 genannten gemeinnützigen Zwecken zu erhalten.
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s- 4.
Zur Verstärkung des Betriebsfonds der Hülfskasse sind auf Grund des Allerhöchsten

Erlasses vom 5. April 1880 drei Millionen Mark auf den Inhaber lautender Anleihescheine der
Nheinprovinz durch Vermittelung der Hülfstasse emittirt worden und wird eine weitere Emission
dieser Obligationen, sobald das Bedürfniß sich dazu ergiebt, in Aussicht genommen. <üonl. §. 24 Nr. 7.

s. 5.
Die Hülfskasseist verpflichtet, Gelber aus den mit Genehmigungdes Staats errichteten

Sparkassen der Provinz, ohne Beschränkungauf eine gewisse Summe, anzuuehmen, um dieselben
M verzinse»und in gleicherWeise auszulcihen.

ß. 6.
Der Hülfskasseist ferner gestattet,zn gleichem Zwecke Gelber aus Provinzial-, Gemeinde-

Iustituten-Kasfen,Gelder aus Haudwerker^UnterstUtzungs-,Kranken- und Sterbe-Kassen,sowie Pupillcn-
gelder als Depositen, nicht aber Gelder von Privatpersonen anzunehmen.

Tit. II. Von der Verwendung der Fonds.

ß. ?.
Die Darlehen der Hülfskassewerden auf Amortisationober gegen gewöhnliche Zinscnzahlung

letztere mit halbjähriger, beide» Theilen freistehenderKündigung gegeben. Bei Darlehen auf
Amortisation wird dem Empfänger das Recht eingeräumt, den ganzen Rest des Darlehens unter
Beobachtungeiner sechsmonatlichen Kündigungsfristjederzeit zu tilgen. Der Direktion der Hülfs¬
kasse steht jedoch hierbei das Recht zu, statt der Baarzahlung die Rückerstattungin solchen Rhein-
Provinz-Obligatiouen zu verlangen, welche zur Verstärkung des Geschäftsbetriebesder Hülfskasse -
emittirt worden sind.

Wenn die Rheinprovinz-Obligationeu,welche zu solchen außerordentlichenZurückzahlungen
verwendetwerden, den gleichen Zinsfuß, wie das zurückzuzahlende Darlehen haben, erfolgt deren
Annahme zum Tageskonrse, jedoch niemals über den Pari-Kours bezw. den Nominalbetrag der
betreffendenObligationen. Bei verschiedenemZinsfüße zwischen den in Zahlung offerirten Obligationen
und dem Darlehen bedarf es einer jedesmaligenbesonderen Vereinbarung über den Anuahmewerth
ber Obligationen.

8- 8.
Der Zinsfuß, die jährliche Tilgungsrate, sowie die Rückzahlungs-Bedingungensowohl für

"e anzunehmendenals für die auszulcihendeuKapitalien werden von der Direktion der Hülfskasse
wt Genehmigung des Provinzial-Verwaltungsraths von Zeit zu Zeit nach den obwaltenden
Verhältnissenim Voraus festgesetzt und durch die Amtsblätter der Rheinprovinz bekannt gemacht.

Der Provinzial-Vcrwaltnngsrath kann in Ausnahmcfällendie Hergäbe der Darlehen statt
'n Baar in Rheinprovinz-Obligationennach dem Nenuwerth beschließen.

Ferner steht dem Provinzial-Verwaltungsrathe die Befugniß zu, den Zinsfuß nach dem
erhältnissedes Bedürfnisses und der Nützlichkeit der Anstalten und Unternehmungen abzustufen.

s. 9.
Darlehen aus der Hülfskasseköunen gewährt werden: (oonf. §. 12.)
2- zur Gründung oder Erweiterung von Provinzial-Instituten;

36
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K. an Kreise und Gemeinden zur Tilgung oder Herabsetzung des Zinsfußes ihrer Schulden,
zur Verbesserung ihres Haushalts, zu Bauten für Kirchen-, Hospital- und Schulzwecke,
zu Wegeanlagen, zu Konsolidationen und ähnlichen gemeinnützigen Unternehmungen;

o. an Korporationen und vom Staate genehmigte gemeinnützige Anstalten;
ä. an Kreditgenossenschaften oder Verbände, welche einen gemeinnützigen Zweck verfolgen;
o. an städtische und ländliche Grundbesitzer oder an Verbände derselben zu den im §. 1

des Gesetzes,betreffend die Errichtung von Landeskultur-Nentenbanken vom 13. Mai 1879,
vorgesehenen Zwecken;

k. an ländliche Grundbesitzer zum Zwecke der Erhaltung eines ererbten Grundbesitzes in
der Familie zur Absindung von Geschwistern und Mitbeteiligten;

F. an Unternehmer nützlicher Gewerbe-Anlagen, insonderheit folcher, die auf Einführung
neuer Erwerbszweige berechnet sind.

z. 10.
Auch zur Abhülfe eines augenblicklichen Nothstandes, z. B. zum Ankaufe von Getreide

bei großer Theuerung, können die etwa vorhandenen Bestände der Hülfskaffe an Gemeinden oder
HUlfsvcreine dargeliehen werden, wenn die Mittel znr Erstattung genügend nachgewiesen sind.

8- 11-
Bei Konkurrenz mehrerer Darlehns-Gesuche, welche nicht gleichzeitig befriedigt werden

können, werden zunächst die Proviuzial-Institnte, dann die Kreise und Gemeinden und nach diesen
die Genossenschaften von Gruudbcsitzern, welche sich zur Ausführung von Meliorationen verbunden
haben, berücksichtigt. Unter den übrigen Darlehuösiichern entscheidet die Direktion der Hülfskaffe
nach pflichtmäßigem Ermessen.

§. 12.
Zur Erlangung eines Darlehns aus der Hülfskaffe ist erforderlich:
a. für Provinzial-Iustitute der Beschluß des Provinzial-Landtages;
1». für Kreife uud Gcmciudeu der Bcfchluß der Kreis- resp, der Gemeinde-Vertretung.

Außerdem müssen die Kreise wie Gemeinden sich über die Ordnung ihres Haushaltes
ausweisen und ihrem Antrage zugleich den von der Aufsichtsbehörde festgesetztenund
bestätigten Tilgungsplan des Darlehns beifügen. Bei den znr Abhülfe eines Noth¬
standes bewilligten Darlehen müssen die Gemeinden sowohl, als die Hülfsvcrcinc sich
über ihre Zahluugssähigkcit, sowie über den von der Aufsichtsbehörde festgesetztenund
bestätigten Termin der Erstattung vollständig ausweisen.

Die Auszahlung der Darlehen erfolgt in den Fällen ack «, und li gegen Ucber-
gabe einer die betreffende Korporation rechtsgültig verpflichtenden Schnlourtnnde;

u. für Korporationen, für gemeinnützige Anstalten, für Private, fowie für Kredit-Genossen¬
schaften oder Verbände, ist erforderlich:

1. eine genaue Angabe des Zweckes, wofür das Geld verlangt wird;
2. eine klare Darlegung der Vermögeus-Verhältniffe, wozn bei Privatpersonen noch

ein Leunmudszcugniß der Ortsbehörde zu treten hat;
3. die Bestellung einer hinlänglichen Sicherheit und zwar entweder:

aa. durch Bestellung einer Hypothek, welche bei ländlichen Grundstücken die ersten zwei
Drittheilc und bei städtischen Grundstücken, sowie bei Gebäuden die Hälfte des von
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nvei durch die Direktion der Hülfskasse zu evueuuenden Taratoreu festgestelltenWerthe«
der nun Unterpfande angebotenenImmobilien nicht übersteigendarf, ober
der zum un erpsano " . Staats- oder von dem PreußischenStaat garan-

"' ^ 71!" '»7," «'?2ich.» «.ich«, °» o«i«...».,.n «>««„.tnten papieren, von pap ^^ .^ ^ ^ ^^^^
provinz und ^^e ^ St^tt w chen npi arische Sicherheit gesetzlich beigelegt ist.

""^^ ^An stetrnmw / 75°. ihres börsengängigenKourswerthes

beliehenwerden. ^., .^ . .. <ann auf Grund eines Beschlusses des Provinzial-
Von der Bestellung e.ner ^^ ^" ", ^ten nnd Verbandenabgesehen werden,

Verwaltnngsrath«bei Korporationen, ^«e "''tz'^ ^ ^^ Kredit-Genossenschaften oder
wobei indessen als Norm fe^halttn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ ^^^
Verbände. Korporationen "«d gcmem^ ^.^^ ^,. ^^^^ ^

B^der^^ ^'"^«" " ""
Betrag des Neservefondsder Hülfskasse schreiten ^n. ^ ^^ ^^^^ ^

, 9 ä)7w?^^neh^ Nützlicher Gewerbeanlagen l^. , 9 ,) einer jedesmaligen
Genehmigungdes Provinzial-Verwaltungsrathes.

§. 13.
^ ,. ^^'. Nl den im Gesetze, betreffend die Errichtung von Landeskultur-

Auf die Darlehen welch u den ^ ^ « ^ ^„,^ kommeu die Bestimmnngen
Nentenbanken, vorgesehenen Zwe^n « de Hn « ss ^^des vorstehenden §. »nd o. 1, 2 und c. g^u,/, ,

^ , ^ ,5 « .„? Amortisation erhalten, dasselbe jedoch erweislich nicht zu dem
Wer e:n Darlehen an ^mo', ^. ^,,^,^^ ^ ^^^ ^,^

angegebenen Zwecke verwendethat, mu,; u ^^ / u, / ,
stand des gelieheneu Kapitalszurückzahlen.

§, 15.
. <^ ^mm nach sechsmonatlicher Kündigungsind auch alle Schulduer verpflichtet,

Zur Zurückzahlungnach ^ .^^fte ibrer Terminal- und beziehungsweyeZms°
die entweder ein Jahr <an^ m.t meyr ^ m>r durch Zwaugsmittel i» dem gleichen Zeit-
zahlungen im Rückstände sind, oder von venen ,ol ^
räume haben erlangt werden können.

§. 16.
^ «»^ für Darlehender Hülfskasse verpfändet sind, zur öffentlichen

Wenn Grundstücke welche ^.^ ^ Kuratoriums,um die Nnck-
Versteigernngkommen, ^ nöthige Kapital, welches jedoch «,4 der Kaufsumme
Zahlung sicher zu stellen, e'nem Kauflustigenda« ' ^^,^^ Darlehens-Bedingungen vorschießen
nicht übersteigen darf, ohne N"^ "'s ck ^. , ^en, bis sich,
nöthigenfalls auch selbst mitbieten Im ersteren Falle müssen jedoch

eine Gelegenheit zur vort^ilha m ^ HiuMsst « forder» hat, soweit sie zur Hebuug
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8. 1?.
Die Direktion der Hülfskasseist befugt, ihre disponiblen Gelder zinsbar anzulegendurch

Ankauf oder Beleihung von preußischen Staatspapieren, Inhabcrpapieren des DeutschenReiches,
Pfandbriefen, Obligationen der Rheinprovinz, der in der Rheinproviuz belegenen Kreise und Städte,
sowie von sonstigen, auf den Inhaber ausgestellten Papieren, welchen pupillarischc Sicherheit gesetzlich
beigelegtist.

Soweit die Barbestände der Hülfskasse nicht auf die vorstehende Weise nach den
obwaltendenVerhältnissenverzinslich augelegt werden tonnen, kann die Direktion dieselben bis zu
dem durch den Provinzial-Verwaltungsrath festzusetzendenMarmialbetrage bei der Neichsbank, bei
Privatbanken oder Banquiers, welche ihr von dem Provinzial-Verwallnngsrathe bezeichnet werden
verzinslichhinterlegen.

8. 18.
Es steht der Hülfskasfefrei, die ihr zustehenden Forderungen an dritte Personen, jedoch

ohne Gewährleistung, zu cediren und denselben entweder die Erhebung der Zinsen zu überlassen,
oder solche für deren Rechnung einzuziehen und nach den verabredeten Bedingungen auszuzahlen.

Tit. III. Von dem Reservefonds und der Verwendung der Uederschüsse der Hülfslassc.

8- 19.
Zur Deckung etwaiger Verluste wird ein Reservefonds gebildet. In den Reservefonds

fließt zunächst das in Gemäßheit des Beschlusses des 26. Proviuzial-Landtages der Provinzial-
Hülfstasse zur Bildung eines Reservefondsüberwiesen? Viertel des Zinsgewinnes, sowie der an
Wertpapieren erzielte Eoursgewinn.

Ueber die weitere Dotirung des Reservefondsaus den jährlichen Ueberschüssen beschließt
der Provinzial-Landtag, welchem auch die Beschlußfassungüber die Verwendnng des Zinsgewiuncs
zu gemeinnützigen Zwecken im Interesse des Provinzial'Verbaudes zusteht.

Tit. IV. Von den Vorrechten der Hülfslassc.
8- 20.

Die Hülfskassehat die Rechte einer privilegirten öffentlichen Korporation.
Sie hat fich eines Siegels mit dem Wappen der Rheinprovinz und der Umschrift

„RheinischeProvinzial-Hülfskasfe"zu bedienen.

Tit. V. Von der Verwaltung der Hülfstasse.

8. 21.
Die Verwaltung der Hülfstasse erfolgt nach Maßgabe der folgendenBestimmungen:

Die unmittelbare Verwaltung der Hülfskasfe führt eiu von dem Provinzial-
Verwaltuugsrathe zu wählender Direktor, welchem ein Stellvertreter zugeordnet wird.
Die Wahl des Direktors sowie des Stellvertreters erfolgt auf die Dauer von mindestens
sechs und höchstens zwölf Jahren. Der Direktor vertritt die Hülfskasfenach außen und
vor Gericht und vollziehtdie im Namen der Hülfskasfe auszustellendenSchriftstückeunter
der Bezeichnung„Direktion der NheinifchenProvinzial-Hülfskasfe".

Zur Empfangnahmevon Geldern oder Werthpapieren Seitens der Direktion, ferner
zu Verfügungen über Bankguthaben («onl. 8- 1?) oder Werthpapieren, sowie zur Ueber-



nähme einer rechtlichen Verpflichtung für die Hülfskasse— insbesondereauch im Wege
des Wechsclvertehrs— bedarf es jedoch in allen Fälleu zweier Unterschriftenund zwar
des Direktors und seines Stellvertreters, oder eines der beiden Geuaunten und eines
Mitgliedes des Kuratoriums,

Der Direktor der Hiilfskasseist der nächste Dieustvorgesetzteder bei der Hiilfskasse
angestelltenBeamten.

Derselbe ist der Dienstuntergcbene des Landes-Direktors und verpflichtet, dem
Letzteren zu jeder Zeit die Einsichtnahmein die gesammte Kassen- und Geschäftsführung
der Hülfskaffe zu gestatten und jeoe verlangte Auskunft zu ertheile«.

Der Direktor der Hiilfskasse ist ferner verpflichtet,die Funktionen eines dem Landes-
Direktor zugeordnetenoberen Beamten — Landesrathes — nach näherer Beschlußfassung
des Provinzial-Verwaltuugsrathes auf den Vorschlag des Landes-Direktors dauernd oder
vorübergehendzu übernehmen.

Der Stellvertreter hat den Direktor iu seiner Geschäftsführung zu unterstützen,
fowie denselbenauch bei Kraukheiteuoder Abwesenheit bis auf die Dauer vou sechs Wochen
nach Maßgabe der dieserhalbzu erlassenden Geschäftsanweisuugzu vertrete». Vcrtretuug
auf längere Zeit, sowie in etwa sonst nöthig werdenden Fällen hat der Provinzial-
Verwaltungsrath anzuordnen.

s. 22.
Zur Leitung der Verwaltung, sowie zur Ausübung der fortlaufenden Koutrole der Ge¬

schäftsführung des Direktors wird ein durch den Proviuzial-Verwaltungsrath zu erwählendes
Kuratorium von fünf Mitgliedern bestellt, von denen drei zur Acschlnßfaffnnganwesend sein
müssen. In den Sitzungen dieses Kuratoriums, welchen der Direktor der Hiilfskassemit berathender
Stimme beiwohnt, hat der Letztere von den wichtigsten Vorkommnisse» der Verwaltung Mittheilung
»u machen und die Mitglieder des Kuratoriums von dem Gange der Geschäftein fortlaufender
Kenntniß zu erhalten.

Der Landes-Direktorist ebenfalls berechtigt,den Sitzungen des Kuratoriums mit berathender
Stimme beizuwohnenund ist derselbe vou jeder Sitzung unter Angabeder Tagesordnung im Voraus
iu benachrichtigen.

Der Vefchlußfaffuugdes Kuratoriums, welches miudestcussechsmalim Jahre zusammen-
treten muß, unterliegt insbesondere:

1. die Genehmigung zu Darlehns-Bewilligungen, soweit nicht für bestimmte Kategorien
von Darlehen im Voraus Normen durch Beschluß des Provinzial-Verwaltuugsrathes
festgesetztsiud;

2. die Feststellungder Grundsätzeuud Normen für den Ankauf, den Verkauf, sowie die
Beleihung von Werthpapieren;

3. der Erlaß allgemeinerBestimmungen für die Anlegung disponibler Fonds und Bar¬
bestände;

4. die Bestimmungen über die Aufnahme vou Darlehen oder Vorschüssenin laufender
Rechnung mit oder ohne Verpfändung von Werthpapieren;

5. die Zustimmung zum Ankaufe von Grundstücken, sowie die Gewährung von Vorschüssen
im Falle des §. 16 dieses Statuts;

6. die Vorprüfung und Feststellung aller dem Provinzial-Verwaltungsrathe zu machenden
Vorlagen der Provinzial-Hülfskasse;
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?. die Bestimmung der Mitglieder, welche die Mitzcichnung in Gemäßheit des tz. 21
vorzunehmenhaben.

s- 23.

Die obere Leitung und Verwaltung der Hülfskasse verbleibt dem Provinzial-Verwaltungsrathe.
Die Beschlußfassung desselbenunterliegt insbesondere:
1. die Festsetzung des Zinsfußes für die in die Hülfskasse eingelegtenGelder und der

dabei zu beobachtende» Rückzablungsfristcu;
2. die Festsetzung des Zinsfußes und der Bedingungen, unter welchen Darlehen aus der

Hülfskassezu gewähren sind (onnk. §. 8);
3. die Entbindung von der Verpflichtung zur Bestellung einer Sicherheit in den Fällen

des §. 12 3o dieses Statuts, sowie die Genehmigungvon Darlehns-Bewilligungen in
den Fällen des §. 9<1 und z;

4. die Festsetzungallgemeiner Normen für bestimmteKategorien von Darlehen, welche

ohne Genehmigungdes Kuratoriums Seitens der Direktion bewilligt werden können;
5. die Wahl des Direktors, seines Stellvertreters und der Mitglieder des Kuratoriums;
6. die Wahl des Rentmeisters, des Ncndantcn, der Sekretäre und Buchhalter auf Vor¬

schlag des Direktors der Hülfskasse;
7. die Bestimmung der Banken und Banquiers, bei denen Gelder der Hülfskasse hinter¬

legt werden können und die Festsetzung der Höhe dieser Beträge;
8. die DeckungentstandenerVerluste aus dem Reservefonds;
9. der Erlaß der Geschäfts-Anweisung sür den Direktor, sowie der Dienstinstruktioncufür

die übrigen Beamten der Hülfskasse;
10. die Genehmigungder Geschäftsordnungdes Kuratoriums;
11. die Festsetzung der Kautionen der Kasseubeamten;
12. die Vorprüfung des Etats und der Iahrcsrechnungen behufs Vorlage an den Provinzial-

Landtag und
13. die Entscheidung über Beschwerdengegen Verfügungen des Direktors und Beschlüsse

des Kuratoriums.

5- 24.

Der Provinzial-Landtag beschließt über:
1. allgemeineGrundsätzeder Verwaltung der Hülfskafse;
2. die Feststellungdes Etats;
3. die Dccharge der Iahresrechnungen nach Erstattung des Berichts der von dem Provinzial-

Landtage jedesmal zn erwählendenRevisions-Kommission;
4. die Verwendung der Ueberschüsse zu gemeinnützigen Zwecken;
5. die Dotirung des Reservefonds;
6. alle Abänderungendes Reglements;
7. die Verstärkung des Betriebsfonds durch Ausgabe von Anleihescheinen, (ounl. §. 4 oben.)

§. 25.

Das Kassen- und Rechnungswesender Hülfskafseordnet der Provinzial-Landtag durch ein
Reglement.
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8- 26.

^^?7^.^
erfolgen.

§. 27.8- "<>
m^«.^„ nud Diener erfolgt auf Kündigung und bleibt inner-

Kündigung resp. Entlassung der angenommenen Beamten nno ^.ei ,
eingeholter Zustimmung des Kuratoriums erfolgen.

8- 28.
^ ^, .. . c^"<f«^fs. itt für den ordnungsmäßigen Gang der Geschäfte, sowie die

Der Direktor der ß« fskass st fm de o Anweisung enthaltenen Vorschriften
genaue Beobachtung der in diesem Statute und in oer ^ / ,
verantwortlich.

Tit. VI. Allgemeine Bestimmungen.

tz. 29.
^, <7>. ... >. ^Nss«fasse wird ihr Augenmerk dahin richten, daß die im ß. 1 beuannten
Die DnMiou ber yulf^ ^ ^^ ^ ^^ ^ Veran-

Zwe.e in allen Theilen derselben besonderen Vorschub leiste«,
staltungen hierzu mangelt, d°r E " «„g ^ ^^ Verwaltungsbehörden, als

namentlich aber a^ in Verbindung treteu, auch erforder-mit Privaten, welche Einsicht nnd ^nterene oa,"^ ,

lichen Falls Komuiissarien abordnen oder Agenten bestellen.

— «n - s.^ d.m Könige bleibt vorbehalten, nach Vernehmung oder auf den Antrag
^eu'er Maie tat d m Ko«ig ^^^ F,,«l - Anstalten der Hülfskaffe für einzelne

der Provmzial-Vertretung die ^"wu g , ertheilenden Attribntionen, sowie die
Theile der Provinz anzuordnen und üb r die °'nseioen u er y
ihnen zu überweise.'den Theile des Dotatiousfouds zu besti.nmen.

tz. 31.
. .„ . .., >,«- Vvöviu; sind verpflichtet, der Direktion der Hülfskaffe

Die Verwaltuugsbe örden m ^ ^ stnd die Landräthe nnd Bürgermeister ihren
die ihrem Geschäfte für die Darlehen der Hülfskaffe in ihrem

Nüekfragen uud M'uchm ^ ^ ^,^, ^Bürger-
Bereiche ihnen knnd wird, davon ^' .^f^affe, wenn es von den Beteiligten

§. 32.
is'v.n Linnabmen und Ausgaben die Vermittelung der Steuer-

Die Hülfskaffe kaun zu ^ch „äyerer Bestimmung des Finanz-
Einnehmer, sowie der Kreis- und Reg.erungs-Haupttassen naey /
Ministers benutzen.
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Nr. 32.

Düsseldorf, den 12. Februar 1881.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths an den Provinzial-Landtag,

betreffend

den Erlaß des GeseKesüber die Errichtimg rwn Landeskültur-Rcuteiwauken
umil 13. Mai 1879.

Das Gesetz vom 13. Mai 1879, betreffend die Errichtung von Landcsknltur-Rcntcnbanten
- Anlage H.. — beabsichtigt die Errichtung derartiger Banken zu folgenden Zwecken (ß. 1):

1. Förderung der Bodenkultur, insbesondere Entwäsferungs- (Draiuirnngs-) und Bewässe¬
rungsanlagen, Wegebauten, Waldkulturcn, Urbarmachuugen, Einrichtung neuer ländlicher
Wirthschaften.

2. Nferschutzanlagen.
3. Deichanlagen,
4. Herstellung und Uutcrhaltuug von Wasserläufcn, Wasserstraße« und Schifffahrtsaulagen.
Eine Beschränkung auf einen oder mehrere dieser Zwecke ist zulässig, (ß. 3.)
Die Landeskultur-Neuteubanken sind Anstalten der Provinzial-Verbände und werde»

auf Grund eines Statuts orgauisirt und verwaltet, (Z. 2.)
Die nähereu Vorschriften über den Inhalt des von dem Proviu^ial-Laudtagc zu

errichtenden (8. 3) und vom Laudcsherru zu genehmigenden (ß. 53) Statuts enthält der ß, 52
des Gesetzes.

Die Landeskultur-Nentenbaut gewährt Darlehu in baarem Gelde, oder in von ihr aus¬
zustellenden Schuldverfchreibungcn „Landeskultur-Neu tenbriefe."

Wirb das Darlehn in baarem Gelde gewährt, so kann die Bank Laudeskultur-Nenteubriefe
bis zur Hohe dieses Darlehns ausgebeu. <H. 4.)

Die Darlehu sind Seitens der LandeSkultur-Neuteubauk unkündbar, ausgenommen in
den Fällen, in denen die Sicherstclluug der DarlchuSsnmme die Kündigung erfordert, (tz. 5.)
Dem Schuldner dagegen steht die Rückzahlung jeder Zeit frei. (ß. 36.)

Der Zinsfuß ist höchstens 4V2°/o, die Amortisatiousrate beträgt miudcstens '/2°/n und
die an den getilgten Beträgen ersparten Zinsen.

Die Zinsen und der Tilguugsbeitrag bilden die Landeskulturrente (§. 6), welche
eventuell im Wege der Verwaltnngöeretutiou beigctrieben werden kann. (§. 35.)

Für das Darlehn wird hypothekarische Sicherheit bestellt (ß. 6), welche indessen unter¬
bleiben kann bei Darlehn an Stadt- oder Landgemeinden, sowie an Wasser-, Deich- oder Wald¬
genossenschaften, (s- 33.)
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Die hypothekarischeSicherheit ist als vorhanden zu erachten, wenn das Darlehn innerhalb
des 25fachcn Katastral-Neinertrags oder innerhalb der ersten Hälfte einer besonders zu veran¬
staltenden Taxe liegt (§. 6), Wenn bei einer Werthsermittelung durch besondere Taxe das
Darlehn zur Förderuug der Bodenkultur benutzt werden soll, so kann auch noch der durch diese
zu crzieleude Mchrwerth mit berücksichtigtwerden (ß. ?)- ^ <. _

Nähere Vorschriften hierüber geben die sß, 7 nnd 8 des Gesetzes, während der ß. 9
bestimmt, daß die wegen Iustandhaltnng der Melioratiousanlagcu erforderlichen Kontrolvorschr.ften,
die weitern Grundsätze für die Taren, für die Berücksichtigung des Mehrwerthes, sowie für b,e
Art der Feststellung der Vollenduuc, des Unternehmens durch das Statut getroffen werden sollen.

Für Darlehne zur Ausführung von Drainirungs anlagen enthält das Gesetz in den
§§ 11 bis 31 besondere Vorschriftc», deren Anwendung durch das Statut festgesetzt werden
kann - 8 10 - und deren wesentlichste dahin geht, daß der Darlehnösucher beanspruchen kann,
daß der aus das Gruudslück eiuzutrageudeu Laudestulturreute das Vorzugsrecht vor allen andern
auf privatrechtlicheu Titelu beruhenden Belastungen des Grundstücks gewährt werde.

Beiträge zu den Verwaltungs kosten der Landestultur-Rentenbank können als Zuschlage
zur Laudeskulturreute, jedoch uicht über '/. °/° des Darlehus, erhoben werden (§ 34).

Die ^ 37—46 des Gesetzes enthalten die näheren Be,limmungen über die Form der
LandeskulturMentenbriefe, der Zinsfcheiue, über die Zahlung Erneuern««, nnd VerMrnng der
letztern, sowie über die Ausloosuugeu, welche letztere halbjährig erfolgen, und der jedesmaligen
Höhe des Tilgnngsfonds entsprechen, endlich über das Verfahren be. abhanden gekommenen
Landeskultur-Neutcnbriefen, ^ . , »< c>i . < «z ll

Nach tz 47 wird aus denjenigen Summeu. welche die zinsbare Benutzung der Kassen¬
bestände, der Knrsgewinn und die durch Verjährung von Zinsscheinen nnd verloosten Rentenbriefen
erzielten Beträge ergeben, ein Nefervefonds bis znr Höhe von 5°/° des Betrages der aus¬
gegebenen Darlehnc gebildet. . . ^ . ,«.-',5 .^^

Der 3 49 endlich gewährt der Landesknltur-Nentenbanl Stempel- und Gebuhrenfreiheit.
In dem in Folge des Gesetzes vom 13. Mai ,879 erlassenen Ministerial-Nescripte vom

9 IM 1^879 — Anlaae L — werden diejenigen allgemeiueu Gesichtspunkte dargelegt, welche
Seitens der Königlichen Staatsverwaltuug im Auge behalten werden sollen, um die Zwecke des
Gesetzes zn verwirkliche». , ^ « , . .,. . .. m . l4. «

Dieselben bestehen hiernach im Wesentlichen darin, day kein kost,plel,ger neuer Verwaltnngs-

apparat geschaffen, souderu der Anschluß au bereits bestehende I.Mnte erstrebt weroen soll. Auch
d»s würde durch bereits bestehende ähnliche Einrichtungen möglichst zn
vereinfachen sein

Nücksichtlich der Gewährung von Darlehn an Korporationen w.rd darauf h.^^^^
daß in dieser Beziehung den Laudeskultnr-Rentenbanken em reiches und fruchtbringendes Feld der

Thätigkeit^ffnttw^de. ^^ D^^.,„,„s,,e ,^n viele »n sich gerechtfertigte Unterstützungs¬

anträge an die Staatsregiernng gelaugt, welche diese uicht habe berücksichtige.: ^nm Demi
nachdem jene Gesetze die Förderung derjenigen landwirtschaftlichen ^lwrationen, welche u e das
provinzielle Interesse nicht hinausgingen, uuter Ueberw.,u«g der betre senden Dispost w^
auf die Provinzen übertragen hätten, hätten letzteren alle Me Gesuche überwiesen ^e mnssm
Die Provinzen aber seien bei der Zersplitterung der früher ungetheilten Mittel nicht immer lm
Stande, ^ die beantragten Summen zn bewilligen. Die hierdnrch entstandene

87
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Lücke solle durch die Landcskultur-Reutcubaukeu ausgefüllt werden. Hierbei sei es nicht aus¬
geschlossen,daß diese Institute in eine derartige Verbindung mit den den Provinzen überwiesencn
Meliorationsfonds treten, die es ermöglicht, die Wirksamkeit der letztem dadurch wesentlich zu
erhöhen, daß sie für die ersten Jahre nach der Ausführung der Melioration oder während der
ganzen Dauer der Amortifatiousperiode die Landeskulturrenten ganz oder theilwcise zn Gunsten des
Darleihers übernehmen.

Das Ministerial-Reskript erörtert in seinem weiteren Verlaufe das Taxatiousverfahren,
namentlich in den Fällen, wo der durch die Melioration zu erzielende Mehrwerth bei Bcmcssuug
des Darlehns mit berücksichtigt werden soll und empfiehlt nochmals, kein eigenes Taxationspersonal
zu organisiren, fowie bereits vorhandene Taxen zn benutzen.

Bezüglich der durch Draiuirung zu bewirkenden Meliorationen <M. 10 bis 31) wird
bemerkt, daß grade diefe Art der Melioration wegen der Einfachheit und Sicherheit des Erfolges
und im Hinblick auf ihre dringende Nothwendigkeit gegenüber gewissen klimatischen und Boden¬
verhältnisse« besondere Berücksichtigung bedürfe uud hinlängliche Garantie dafür biete, daß der
Substllnzwcrth mindestens um den Betrag der auf die Melioration verwendeten Kosten vermehrt
werde. Mit Rücksicht hierauf habe die bei diesen Meliorationen der Landesknltur-Reute einzu¬
räumende Priorität Billigung gefunden. Diese Priorität habe allerdings zu den lebhaftesten
Bedeuten und namentlich zu dein Hinweife darauf Aulaß gegebeu, daß sie zunächst eine Abändernng
der Landschafts-Ncglements, welche den Pfandbriefen die erste Stelle einräume, erfordern würde,
man hoffe indcffen, daß die Landfchaftcn die Zuläffigkeit einer derartigen Priorität unter bestimmten
Vorausfctzuugcn einräumen würden, besonders da ihnen in dem für die Begründung der Priorität
vorgeschriebenen Verfahren das Recht des Einspruches in jedem einzelnen Falle gesichert sei.

Im Ucbrigen werbe es bei derartigen Drainirungsanlagcn wesentlich auf eine gewissenhafte
Prüfung der Pläne, fowie darauf ankommen, daß deren Ausführung durch die bierzu bestimmten
Kommissionen sorgfältig überwacht werde.

Von Seiten der Königlichen Regierung zu Düsseldorf wird sodann iu einem an den Herrn
Ober-Präsidenten der Nheiuprovinz erstatteten, von lctztcrm mittelst Schreibens vom 10. Januar 1880

0^. abschriftlich mitgetheilten Berichte vom 20. November 1879 — Anlage (ü. — die Errichtung
einer Landcskultur-Nentendauk Behufs besserer Krcdit-Befchaffuug für die Deich- und Meliorations-
verbäudc ebenfalls dringend befürwortet.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat diefe Angelegenheit einer wiederholten sorgfältigen
Prüfung unterzogen. Hierbei wurde eiucrfeits uicht vertauut, daß die großen Vortheile, welche eine
derartige Bank der Bodenkultur gewährt, auch in unferer Provinz in vielfacher Beziehung hervor¬
treten würden. Sie würde das Privattapital in größerem Umfange wie feither zu landwirthfchaft-
lichen Meliorationen heranziehen uud demselben die größte Sicherheit prompter Verzinsung und
Rückzahlung geben. Sie würde gleichzeitig dem Laudwirthe das ihm nöthige Kapital in einer
Form zuführen, in welcher er es wagen darf, dasfelbe zu Mclioratiouen zn verwenden, deren Ertrag
es ihm gestatten wird, bei mäßigem Zins das Kapital im Laufe der Jahre als Rente allmälig
und in einer feine finanziellen Verhältnisse nicht störenden Weise zurückzuzahlen.

Andererseits wurde indesseu erwogen, daß die Zwecke, welche die Errichtung von Landes-
kultur-Rcntenbanken verfolgt, in der Rheinprovinz sich besser uud den in diefer Provinz geltenden
rechtlichen Bestimmungen entfprechendcr würden erreichen lassen durch eine Erweiterung und even¬
tuelle auderweite Organisatiou der Proviuzial-Hülfstasse, dereu Fonds inzwifchenfchon um 3 Millionen
Mark erhöht wurden und bei eintretendem Bedürfnisse noch weiter vermehrt werden könnten. Um



291

die durch das Gesetz, betreffenddie Errichtung von Landeskultnr-Nenenban en

in der Nheinprovin schon jetzt zu erreichen, hat der ProvinziabVerwaltnng rath ubr^^w
Feststelluu der Grundsätzefür die Gewährnng von Darlehen aus den vorerwähnten 3 Mllonen^.
Ma3e Direktion der Provinzial-Hülfskafsebereits unter dem 9. Juni 188« °nn^ g be. den >^>.
von ländlichen Grnndbefitzernnachgesnchten Darlehn thnnlchste Nnckstchtuahme e.nt e n ,u lasse
Auf diesem Wege wird auch die von der Königlichen Regierung zu Düsseldorf gewuuschte Unter-
stützung der Deickverbäudeuud Meliorations-Genossenschaftenzu errechnen'.

Die Direktion der Provinzial-Hülfskasfehat sich gegen d:e Err.cht.mg e.ner Landes Mur-
Reuteubaut für die Rheiuprovinz ausgesprochen. Nach
dieser Erricktnna nicht vor weil, soweit die bestehende Hypotheken-Gesetzgebungb.e Belebung des
^ d^ I w g ä^'^ Amortisationsfristenuud zur Fördernng der in dem Gesetze vom
13 Ma 1879 bezeichneten Zwecke überhaupt zulässig und nnbedentl.cherscheinen l.eße. dem des-
fallsi^d^u^^ch Darlehen aus den mehrerwähnten 3 Millionen Mark in emer nach

deu b^he^en Erfahrung, ^ans ansreich^ ^ ^

diesseitige^^ ^ ste wird dieselbe, den vochand^edü,-, '^" ^"""'"''", 11«^,,^ «füllen wie d e es durch cu.e be ondere Landeskultur-

Xlen^^entv^Si"^ «"") die ^rgiinstignngeu in Anspruch.
welch^das Gesetz "°m^ Ma 18?' deu Landeskultur-Reuteubanken gewährt, .««besondere d.e.m

' " ^r^U"^^^ ^^^Errichtung einer Laudeswktur-Rente.
bank für^ R^pw .^eine^be^^ ^Mubige Anstalt nicht empfehlen w.e denn auch
in der Mehrz^de^.^Provinzen des Staates keine Neigung znr Einrichtnng emes derartigen

Institntes vorhanden ist. ^^^ ^ ^^ ^^ ^.^^.^„ ^,,, ^
Erriet,.. 71^ abgelehnt; die Verwaltnngsansschüsseder Provinzen
^r chtung einer «andesknltur^en eu c> , ,lch, Ablehnung bei deu betreffenden Provin-
Hefen-Nassan. Hannover und Westfalen wollen n olch bl. ^.„„kultur-Rentenbauk

Ml-Landtagen beantragen; .^.^ ' ^^stiwm o Drainagen beschränkt,während

^g^i^.^
einer Landeskultur-Nentenbanküberzugeheugesonnen smd.

".Rente>!bank für die Nheinprovinz Abstand zu nehmen.

Der Prounlzial-Perwalwngsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.

37'
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Unlafte ^.

Gesetz,
betr.

die Errichtung von Landesknltnr-Nmtenbanken. Vom 13. Mtti 1879.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen «.
verordnen, mit Zustimmung der beiden Hänser des Landtags Unserer Monarchie, für den ganzen
Umfang derselben, was folgt:

Zu folgendenZwecken:
1. zur Förderung der Bodenkultur, iusbesoudere zur Entwässerung«-(Drainirungs) und

Bewässerungsanlagen, zur Anlage und Negnlirnng von Wegen, zu Waldkulturc» uud
Urbarmachungen,zur Einrichtung neuer ländlicher Wirthschaften,

2. zu Uferschutzaulagcn,
3. zur Anlage, Erweiterung uud Unterhaltuug von Deichen und dazu gehörigen

Sicherungs- und Meliorationsanlagen,
4. zur Anlegung, Benutzung oder Unterhaltung von Wasferläufen oder Sammelbecken,

zur Herstellungund Verbesserungvon Wasserstraßen (Flößereien) und anderen Schiff¬
fahrtsanlagen

tonnen Landestultur-Renteubanten errichtet werdeu.

8- 2.
Die Laudeskultur«Rentcnbauleusind Anstalten der Provinzial- (Kommunal-)Verbände.
Ihre Organisation uud Verwaltung wird durch Statut geregelt.

8. 3.
Die Errichtung erfolgt auf Äefchlnß des Provinzial- (Kommuual-) Landtages für den

Bezirk des betreffendenVerbandes.
Die Wirksamkeit der Landeskultur-Rentenbaukkann auf einen oder mehrere der im 8- 1

bezeichneten Zwecke beschränkt werden.
s- 4.

Die Landcskultur-Nentenbantgewährt Darlehne in baarem Gelde oder in von ihr aus¬
zustellende» Schuldverschreibungennach dem Nennwerthe.

Die Schulduerschreibungeulauten auf den Inhaber und führen die Bezeichnung„Landes-
lultur-Reutcnbriefe".

Der Nenuwerth der ausgegebenen Landeskultur-Rentenbriefedarf den Betrag der gewährten
Darlehne nicht übersteigen.

Wird das Darlehn in baarem Gelde gewährt, so kann die Bank Landeskultur-Renteubriefe
in der Höhe des gewährten Darlchns ausgeben.

Ein dabei erzielter Kursgewinn fließt dem Reservefonds(ß. 4?) zu.
Landeskultur-Neutenbriefedürfen nur zu demselben Zinssatze ausgefertigt werden, zu

welchem der Darlehnsnehmer der LandeskultnoRentenbankverpflichtetist.
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N. D..I.H». sind !.!!.»« °°. «»„d.«!.M,..N.»!°»°»>,! »,,,,1,'dl,»., I°«.!t mchl ". »»«'

'°""° D"22.,"».mw.,< <>». d»« N.ch, da«D«.ch,,.d.,i.h..,.«ch d.,,.., .,M..,

^, wenn der verpsano Snbbastation gebracht, oder auch nnr em

i:»r33^» °u«'° !°«i.. «°» d>. N.ch.««»,«„.,. od.. d.. N».„ «
bestelltenHypothekbestritten wn'd;

3 wenn der Schuldner in Konkurs geräth; .. ,,^
4. wl der Mchfolger im Besitz dem Verlange» der D.rekttou, ,u die persönliche

Verbindlichkeitdes Darlehnsnehmers einzutreten,nicht nachlomntt^
Die Vereng des Darlehus erfolgt mit höchstens vier ein halb Prozent, d.e Tilguug

desselben mit mindestens ein halb Prozent jährlich. fortschreitendenTilgung des
Die nach dem ^«n^r he f stge Zm n ^ ^ ^ ^^^ ^^^Darlehns «»geachtetin vollem Betrage zu zahlen, ^er in^^ z , , u ,

«... z« Ti<»«,» « D«,ch,.. ^^ ^^ ^ ^^^,^ ^„ ^„^„^ ,., ^„ch. ^..,,..

"°"°'"z3/?T3m"« «d°« di. °°« «ch»<d°°r z» »«ch.'.,d. ««,.d.«.»>.«...°..,
8- 6.

^v ^« D«rlebn die Landestulturrenteund deren etwaige Zuschläge (tz. 34) ist nnt land-

»»»l>°»,,!,»!»ch<» «.!.»«.« °" bn » ' > « n,..!ch«ft,,ch., l»,,d!ch»!,«ch°»».. b.!°»d°.°

und soll das Darlehn ' n w kann der durch

ermittelt werden. ^,^„den m erachte», wenn das Darlehn innerhalb der ersten

Ta^werthes der Liegenschaften m deren zeitigem ^u,ia»^ /
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Betrages des Katastralreinertrages (§. 6) zu stehen kommt,darf erst nach planmäßiger Ausführung
des Unternehmens gezahlt werden.

Dem Darlehnsnchmer kann nach Vollendung des Unternehmens ein weiteres Darlehu
bis zur Höhe der auf das Unternehmen verwendetenKosten bewilligt werden, wenn durch das
fchou gewährte Darlehu der Kostenaufwandder Aulagen uicht gedeckt ist.

In diefcm Falle kann der durch die Melioration erreichte Mehrwerth der Liegenschaften
durch eine neue Anstaltstaxc ermittelt werden.

Die Sicherheit ist innerhalb der ersten Hälfte des neu ermittelten Taxwerthes als vor¬
handen zu erachte»,

ß. 9.
Die in den Fällen der ß8- ? und 8 wegen Instandhaltung der Meliorationsaulageu im

Interesse der Landestnltur-ReutcnbauterforderlichenKontroluorschriften,die Grundsätzefür die von
der Landcskultur-Rcutcubankzu veranstaltenden befondercn Taxen, die Vorschriften wegen Berück¬
sichtigung des durch die Melioration zu erzielendenlß. 7 Abs. 2), beziehungsweisedes erzielten
(H. 8) Mehrwerthes, sowie die Vorschriften über die Art, wie die Vollendung des Unternehmens
festzustellen ist, trifft das Statut (ß. 52).

tz. 10.
Für Darlehne, welchezur Ausführung von Draiuirungsanlagen gewährt werden sollen

tonnen, sofern da« Statut dies bestimmt, die besonderenVorschriftender Ztz. 11 bis 31 zur
Anwendungkommen.

8. 11-
Ist die beabsichtigte Drainirnngsanlage geeignet, eine dauernde Verbessernngdes Grund¬

stücks herbeizuführen, so kann der Darlehnssucher vorbehaltlichder durch diefes Gesetz nachfolgend
festgesetzten Einschränkungenbeanspruche!,,daß uach Äusführuug der Anlage ciuer auf bestimmte
Zeit zu überuehmeuden, bei dem Grundstück einzutragenden Rente (Laudestulturrente) und den
etwaigen Zuschlägen (§. 34) das Vorzugsrecht vor allen anderen auf privatrechtlichenTiteln
beruhendenBelastungen des Grundstücksgewährt werde.

8, 12.
Das Darlehn wird durch Zahlung der einzutragendenRente getilgt.
Die Rente muß mindestensjährlich fällig sein.
Sie ist danach zu bestimmen, daß sie neben der fortdauernden Verzinsung der ganzen

Darlehnssumme zur Tilgung des Darlehns jährlich mindestens vier Prozent zu gewähren hat.
Durch das Statut kann bestimmt wcrdeu, diß die im ersten Jahre zn zahlende Rente

den zur VerzinsungerforderlichenBetrag nicht übersteigt.
Die nach Maßgabe der fortschreitendenTilgung des Darlehns für dessen Verzinsung

entbehrlichwerdenden Theile der Rente dienen zur Tilgung des Darlehns.

ß. 13.
Das Vorzugsrechtdarf nur insoweit gewährt werden, als das durch die Rente zu tilgende

Darlehnskapital den Betrag der erforderlichenKosten der Drainirnngsanlage nicht übersteigt.
Das Vorzugsrechtdarf rücksichtlich solcher Theile des Grundstücks,welche besondersbelastet

sind, nur insoweit gewährt werden, als dieselben durch die Verbesserung unmittelbar betroffen werden.
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§. 14.

Der Darleh»ssucher hat durck. Eintragung eines Ver.nerls in das Grund- oder Hypotheken«
buch das Vorrecht der Rente vor allen späteren Eintragungen oder gesetzlichenHypotheken zu
sicher« und sodann die Gewährung des Vorzugsrechts bei der Auseinandersetzungsbehörde z»
beantragen, und zwar unter Vorlegung: , <.,^. . ^ . , « , „„

1 eines vollständigen Planes uud Kosteuauschlages der beabsichtigte« Drmmrungsanlage,
' worin auch die ^eit angegeben ist, binnen welcher die Anlage ausgeführt werden soll;

2 eiuer beglaubigten Abschrift des Gruud- (Stock-) Vuchblattes oder Artikels des Grund¬
stücks oder eines alle noch geltenden eingetragenen Hypotheken umfassenden Auszuges
aus dem Hypothekenbuche. , , «, . -l . n>

Aus den Vorlagen muß sich die im Eingange dieses Paragraphen erwähnte Ein¬
tragung ergeben.

Die Nuseinaudersetzungsbehörde erfordert auf den gehörig gestellten Antrag das Gutachten
einer der zn diesem Zwecke für die Provinz oder einzelne Bezirke derselben innerhalb des Proviuzial-

ob und ;u welchem Betrage die planmäßige Ausführung der beabsichtigten Anlage
eine dauernde Verbesserung des Grundstücks herbeizuführen geeignet -- und inwieweit

Iu^^lla" i.och besng., uach
ihrem Ermesse» sich diese Information in anderer geeigneter Weise zu verschaffen.

8. 16.

Die im tz 1'' bezeichneten Kommissionen bestehen aus je zwei im Provinzial- (kommunal-

ständischen) Verbände'angesessenen Grnudbesitzeru, welche vom Proviuzial- ^iunalftändischeu)
Ausschüsse auf bestinuute Zeit gewählt werdeu, uud aus ;e eiuem von der Anse.naude.setzuugs-
behörde zu bestimmenden vcreideten Sachverständigen.

Die Befuguisse der Kommissiou können durch das Statut emem solchen m. Beznt

^uV^" '' Austellnng im höheren Verwaltuugsoieuste
befähigt Beam u usgegebeu werdeu. Diese Uebertragung kann auf diesige« Gn.ud, ucke

beschränkt w^ welche vo« den betreffenden landschaftliche» Kreditiustiwte» belieheu wordeu stud.

^ , ^ ^,..,^«f,<>börde den Nachweis für erbracht, daß die beabsichtigte
Halt die AuseinaudersetzuugsbelMde e„ ^ erforderlichen Kosten

Draimrungsaulage geeiguet '"^ / ' ^ un'Mck " ^ b e Nealberechtigten

a" ^^rilchel^^ ^a^te^rnng des Vo^echts innerhalb einer
3>!l! »»» ftch« «»chi„ schli<!»chbn !h> »Ni„w„g°n,

'7d737/?u' D« d. «n «... D«<ch»«!°ch°. >° °b.n.ch«.nd.» «Mtt
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2. darauf zu verweisen, daß der Plan und Kostenanschlag zu der beabsichtigten Draini-
ruugsanlage, sowie das über dieselbe von der Kommission ^Z. 15) erstattete Gutachten,
beziehungsweise die anderweit eingezogene gutachtliche Information (§. 15 Abf. 2 und
§, 16 Abs. 2) an einer zu bezeichnenden Stelle bis zum Ablauf der Frist eingesehen
werden können-,

3. die Eröffnung zu machen, daß bei Ablauf der Frist nach Lage der Sache über die
Gewährung des Vorzugsrechts Beschluß gefaßt und ein Widerfpruch, welcher nach der
Beschlußfassung eingeht, nicht berücksichtigt werde.

ß. 19.
Die Bekanntmachung der Aufforderung erfolgt durch einmalige Einrückung in den öffent¬

lichen Anzeiger des Amtsblatts uud in dasjenige Blatt, welches für den Sitz des Amtsgerichts,
in dessen Bezirk das Grundstück liegt, zur Veröffentlichung für amtliche Bekauntmachungen bestimmt
ist (ß. 187 der Deutschen Civilprozeßordnung).

Die im §. 17 bestimmte Frist von sechs Wochen läuft von dem Tage, an welchem die
Einrückung in das eine oder das andere der bezeichneten Blätter zuletzt erfolgt ist.

ß. 20.
Die Aufforderung ist den aus der vorgelegten Abfchrift des Grund- (Stock-) Buchblattes

oder Artikels bezichungsweife dem vorgelegten Hhpothetenauszuge ersichtlichen Rcalbercchtigten
innerhalb der beiden ersten Wochen der im §. 19 bestimmten Frist durch die Post mit der
Bezeichnung „Einschreiben" in Abschrift zu überfenden.

§. 21.
Durch den rechtzeitigen Widerspruch eines Realberechtigtcn wird die Gewährung des

Vorzugsrechts vor dem Ansprüche des Widersprechenden und jedes demselben vorgehenden anderen
Realberechtigten ausgeschlosseu.

Ein Widerspruch ist als rechtzeitig anzuseheu, wcuu er vor der Beschlußfassung der Aus«
einauderfetzuugsbehörde angebracht ist,

ß. 22.
Nach Ablanf der Frist beschließt die Anseinandersetzungsbehörde darüber, welches Vorzugs¬

recht der Rente für den Fall der zweckmäßigen Ausführung der beabsichtigten Draiuirungsanlage
zu gewähren ist.

Der Beschluß ist mit Gründen zu versehen.
Eine Anfechtung desfelbeu findet nicht statt.
Die Auseinandersetzungsbehörde kann vor der Beschlußfassung zur Befeitigung eines etwa

erhobenen Widerspruchs eine kommissarischeVerhandlung mit dem Widersprechenden eintreten lassen
von welcher dem Antragsteller Nachricht zu geben ist.

z. 23.
Auf Grund des Vefchluffes der Auseinanderfctzungsbehörde kann die Landeskultur-Reuten-

bant dem Darlehnssuchcr zusichern, daß das erbetene Darlehn nach Stellung der erforderlichen
Sicherheit gewährt wird.

§. 24.
Die Sicherheit ist durch Eintragung der Rente und der etwaigen Zuschläge im Grund¬

stock-) oder Hypothekenbuche zu bestellen.
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Die Sicherheit der Rente ist ebenso zn bemessen (ß§. 6 bis 8), als wenn an Stelle der
Nente das Darlehnskapital einzutragen wäre.

§. 25.
Die Eintragung des Vorzugsrechts der Rente im Grund- oder Hypothckenbuche erfolgt

auf Grund des Beschlusses der Auseinandersetzungsbehörde (§. 22) und einer Bescheinigungder¬
selben, daß die zweckmäßige Ausführung der Drainiruugsanlage geschehen ist.

Die Auseinandersetzungsbehörde hat vor der Ertheilung der Bescheinigung die erforderliche
gutachtliche Information in derselben Weise einzuziehen, wie dies im §. 15 bestimmt ist.

Die Entscheidung der Auseinandersctzuugöbehörde über die Zweckmäßigkeit der Ausführung
'st nicht anfechtbar.

ß. 26.
Bescheinigtdie Auseinandersetzungsbehörde nach den Vorschriftendes §. 25, daß ein Theil

der planmäßigen Anlage zweckmäßig ausgeführt und dadurch eine dauernde Substanzverbesserung
herbeigeführt ist, fo kann die Eintragung des Vorzugsrechts für einen entsprechenden,von der
Auseinandersetzungsbehörde zu bestimmenden Theil der Rente erfolgen.

8- 27.
Die Eintragung des Vorzugsrechtsder Rente erfolgt ohne Vorlegung der über oie vor¬

handenenRealrechte ausgefertigten Urkunden.
Ueber den Betrag der eingetragenenReute hinaus haftet das Grundstück für das Dar¬

lehn nicht. Im Falle der Zwangsversteigerungdes Grundstücksist dasselbeunter der Bedingung
der Uebernahmeder Rente auszubieten,soweit nicht die Rechte der vorhergehenden Realberechtigten
entgegenstehen. Die Tilgung der Rente durch Kapitalzahlung aus deu Kaufgeldern kann die
Lanbeskultur-Rentenbanknicht fordern.

ß. 28.

Der Eigenthümer des mit der Rente belasteten Grundstücksist verpflichtet,die ausgeführte
Drainirungsanlagc für die Dauer der Reutenpflichtin gutem Zustande zu erhalten. Die Landes-
kultur-Rentenbaukist verbunden,die Erfüllung dieser Verpflichtungzu überwachenund erforderlichen
Falls zu erzwingen.

Auf Antrag der Landcskultur-Rentenbankoder eines durch die Beschlußfassung§. 22
postlozirtcnRealbercchtigten hat die Auseiuaudersetzungsbehördedie etwa erforderlichen Wieder¬
herstellungenauf Kosten des Verpflichtetenherbeizuführen,

s- 29.
Die bei dem Verfahren der Auseinandersetznngsbehördcentstehenden Kosten sind nach den

f«r Auseinandersetzungssachen bestehenden Vorschriftenzu berechnen.

§. 30-

Bei Zerstückelungdes rentenpflichtigcnGrundstücks finden auf die Rente die gesetzlichen
Abschriften über die Vertheiln»«, der Staatssteuern Anwendung; jedoch müssen in solchem Falle
d« Rentenbeträge,welche nach der Vertheilung der Rente weniger als eine Mark jährlich betragen,
s°f°rt durch Kapitalzahlung A 36) abgelöst werden.

Die auf die einzelnenTheilstücke zu legendenRenten müssen derartig abgerundet werden,
daß ihr Betrag, in Pfennigen ausgedrückt,durch zehn theilbar ist.
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8- 31.
Die Löschung der Rentenpflicht im Grund- oder Hypothetenbuche erfolgt auf Antrag der

Lanbeskultur-Nentenbank.
Derselbe muß gestellt werden, sobald die Rente getilgt ist.

Soll ein Darlehn zu Drainirungscmlagen auf einem Lehn- oder Fideikommißgute gewährt
werden, so finden rücksichtlichder Lehns- oder Fideikommißfolger und der Agnaten die tzZ. 10 bis
16, 22 bis 31 entsprechende Anwendung dahin, daß die Eintragung der Rente auf das Gut ohne
die Einwilligung der genannten Personen zu gewähren ist.

Ein Widerspruchsrecht steht den genannten Personen nicht zu.

8- 33.
Die Bestellung der Sicherheit durch Hypothek oder Gruudschuld (ß. 6) kann unterbleiben,

wenn das Darlehn gewährt wird:
1. an Stadt- oder Landgemeinden;
2. n,. an öffentliche Genoffcuschafteu im Sinne des Gesetzes vom 1. April 1879,

betreffend die Ailduug von Wafsergeuosseuschcifteu;
K. an Deichgenossenschaften, welche mit Korporatiousrechten versehen sind, uud deren

Organisation durch landesherrlich vollzogenes Statut geregelt ist;
o. an Genossenschaften im Sinne des Gesetzes vom 6. Juli 1875 (Gesetz-Samml.

S. 416), betreffend Schutzwaldungen und Waldgeuossenschafteu.

§. 34.
Beiträge zu den Verwaltungskosten der Landeskultur-Nenteubank können nur als Zuschläge

zu der Landestulturrente (ß. 5) erhoben werde« und dürfen höchstens jährlich ein fünftel Prozent
des Darlehns betragen.

s- 35.
Die Landestulturrente«, sowie diejenigen Auflagen, welche Behufs Instandhaltung der

Meliorationsanlagen <M. 9 und 28) auf Grund des Statuts angeordnet werden, tonne» im Wege
der Verwaltungserckution beigctrieben, beziehungsweise erzwungen werden.

s. 36.
Dem Schuldner steht es jederzeit frei, das Darlehn ganz oder theilweife an die Landes-

kultur-Nentenbank in baar oder in Landeökultur-Rentenbricfen nach dem Nennwerthe zurückzuzahlen.
In diesem Falle muffen die Landeskulturrenten einschließlich der sonstigen statutenmäßigen

Beiträge für das laufende Halbjahr entrichtet werden. Theilweise Zurückzahluugeu unter dem
Betrage von fünfhundert Mark sind nicht gestattet.

8- 37.
Die Landeskultur-Nentenbriefe werden von der Direktion der Landeskultur-Rentcubauk nach

,dem unter ^. beiliegenden Schema in Abschnitten von fünftausend, zweitausend, eintausend, fünf¬
hundert und zweihundert Mark unter fortlaufender Nummer ausgegeben und mit jährlich höchstens
vier ein halb Prozent in halbjährlichen Terminen verzinst.

Den Inhabern der Landeskultur-Nentenbriefe steht kein Kündigungsrecht zu.
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§. 38.
Mit jeden Landestultur-Renteubriefe werden zugleich nach dem unter L beiliegenden

Schema Zinsscheine auf zehn Jahre, die mit Talons nach dein unter 0 beiliegendenSchema
versehen sind, ausgegeben.

Nach Ablauf dieser zehn Jahre erfolgt die Ausreichungueuer Zinsscheinreihennebst Talons
zu deu Landestultur-Rentenbriefenan den Inhaber des mit der nächst älteren Reihe ausgegebenen
Talons gegen Rückgabe des letzteren, sofern nicht von dem Inhaber des betreffendenLandeskultur-
Rentenbriefes bei der mit der Ausreichungder ZinsfcheinebeauftragtenStelle rechtzeitig Widerspruch
dagegen erhoben wird; in diesem Falle erfolgt die Ausreichung der neuen Zinsfcheinreihe nebst
Talon an den Porzeiger des Landeskultur-Rentenbriefes.

ß, 89.
Der Betrag der fälligen Zinsscheinewird gegen Auslieferung derselben von der Landes-

tultur^Rentenbankbaar ausgezahlt.
8. 40.

Die Zinsscheineverjähren binnen vier Jahren.
Die Verjährungsfrist beginnt mit dem auf den Fälligkeitsterminfolgenden letzten December.

tz. 41.
Die Landestnltur-Rentenbantist verpflichtet, halbjährlich soviel Landeskultur-Rentenbriefe

auszulösen, oder zum Zweck der Amortisationaufzukaufen, als ihrem Nennwerth nach mit den¬
jenigen Geldsummenbezahlt werden können, welche bis zum Schlüsse des Halbjahres, in dem die
Auöloosungerfolgt, dem Tilgungsfonds aus den Rentenzahlungen oder baareu Kapitalzahlungen
zufließen müssen.

Die Nummern, sowie Zeit und Ort der Rückzahlungder ansgeloosteu Laudeslultur-
Rentenbriefe sind öffentlich bekanntzu macheu.

§. 42.
Den Inhabern der ansgeloosteuLandeskultur-Rentenbriefewird der Nennwerth derfelben

baar ausgezahlt.
Von dem zur Auszahlung der Landeskultur-RentenbriefebestimmtenTermine ab findet

eine Verzinsung derselben ferner nicht statt.
§. 48.

Die ansgeloosteuLandeskultur-Renteubriefeverjähren binnen zehn Jahren.
Die Verjährungsfrist begiunt mit dem letzten December desjenigen Jahres, in welche« der

Auszahlungstermin fällt.
8- 44.

Ist ein Landeskultur-Rentenbriefnicht mehr zinsbar (§. 42), so werden zwar die noch
laufendenZinsscheinedesselben zur Zeit ihrer Fälligkeit von der Landeskultur-Rentenbantbezahlt,
der Inhaber des Landeskultur-Rentenbriefesaber muß sich, wenn er denselben Behufs Empfang¬
nahme des Kapitals präsentirt, den Abzug des Betrages der fehlendenZinsscheine gefallen lassen.

s- 45.
Die cmsgeloosten und die Behufs Amortisationaufgekauften, sowie die nach 8- 36 in

Zahlung gegebenen Lanbeskultur-Rentenbriefewerden unter der Leitung der Direktion der Landes-
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lultur-Rentenbaut im Beisein zweier Abgeordnetendes Provinzial- (Kommunal-) Landtages und
eines Notars durch Feuer vernichtet.

Die über die Vernichtung der Landeskultur-Rentenbriefevon dem Notar aufzunehmende
Verhandlung wird veröffentlicht.

§. 46.
Abhanden gekommene oder vernichtete Landeskultur-Rentenbriefekönnen nach erfolgtem

Aufgebotefür kraftlos erklärt werden.
Das Aufgebotist erst zulässig, wenn der erste Zinsschein einer seit der Zeit des glaubhaft

gemachten Verlustes ausgegebenenReihe von Zinsscheinenoder seit dieser Zeit Zinsscheinefür vier
Jahre fällig gewordensind.

Ein Aufgebotsverfahreuwegen abhanden gekommener oder vernichteterTalons und Zins¬
scheine findet nicht statt.

Demjenigen, welcher den Besitz und den demnächstigenVerlust von Zinsscheinen vor
Ablauf der Verjährungsfrist (§. 40) bei der Direktion der Landeskultur-Rentenbantglaubhaft
macht, kann nach Ablauf jener Frist der Betrag der bis dahin nicht vorgekommenen Zinsscheine
ausgezahlt werden.

ß, 4?.
Aus denjenigen Summen, welche die Landeskultur-Rentcnbankdurch zinstragendeBenutzung

ihrer Kasscnbestände,durch Kursgewinn <M. 4, 41) oder durch Verjährung von Zinsscheinenund
ausgeloostenLandeskultur-Rentenbriefengewinnt, wird ein Reservefondsgebildet.

Die Zinsen des Reservefondswerden demselben zugeschlagen.
Der Reservefonds soll bis zur Höhe von fünf Prozent des Betrages der ausgegebenen

Darlchne angesammeltund nach stattgehabtenVerwendungenauf diese Höhe ergänzt werden.
Der Reservefondsist zur Deckung der etwaigen Ausfälle an Rente zu verwenden. Reicht

der Reservefondshierzu nicht aus, so wird das Fehlende von dem Provinzial- (Kommunal-)Ver¬
bände zugeschossen.Ueberschüssedes Reservefonds über den Betrag von fünf Prozent der aus¬
gegebenen Darlehne hinaus und die nach Schließung der Landeskultur-Rentenbank und nach
gänzlicherTilgung der ausgegebenenLanbeskultur-Nentenbriefein dem Reservefonds verbleibenden
Bestände fallen dem Provinzial- (Kommunal-)Verbände zu.

§. 48.
Sobald der Reservefonds die im S. 4? Absatz 3 bezeichnete Höhe erreicht hat, sind die

Zinsen desselben nach näherer Vorschrift des Statutes zu den Verwaltungskostender Landeskultur-
Rentcnbankunter gänzlichem oder theilweisemWegfalle der Zuschläge(ß. 34) zu verwenden.

8- 49.
Den Landestultur-Rentenbantensteht die dem Fiskus eingeräumte Stempelfreiheit zu.
Die Eintragung der in ßß. 6, 14, 24, 2? bezeichneten Sicherheiten in das Grund¬

stock-) oder Hypothetenbucherfolgt gebührenfrei.

8- 50.
Die Direktion der Landestultur-Reutenbankist verpflichtet, alljährlich einmal über den

Vermögensstandder Anstalt einen Bericht zu veröffentlichen.
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ß. 51.
Auf Beschluß des Provinzial« (Kommunal-)Landtages kann mit landesherrlicherGeneh¬

migung die Landcskultur-Rentenbankaufgehoben und zu dem Zwecke eine Frist bestimmt werden,
nach deren Ablauf Darlehnevon der Landeskullur-Rentenbanknicht mehr gewährt werden dürfen.

ß. 52.
Das Statut (§. 2) foll enthalten:
1. die Zwecke der Landeskultur-Rentenbank(ßß, 1 und 3);
2. die Art der Wahl und Zusammenfetzung der Direktion und die Bezeichnuugder Befug¬

nisse derselben;
3. die Vorschriftenüber die Einreichung und die Form der Begründung der Darlehns-

gcsuche, sowie über die Entscheidung auf dieselben;
4. die in Gemäßheit der W. 7, 8, 9, 24 Absatz 2 zu bestimmenden Grundsätze für die

Taxe, für die bezüglicheWerthsvermehrung des zu mclionrenden Grundstücks, fowie
für den Nachweis der planmäßigen Ausführungund die Kontrole der Instandhaltung
der Meliorationsanlagen;

5. die zur Verzinsung und Tilgung der Darlehne und zur Bestreitung der Verwaltungs¬
kosten bestimmtenBeträge (W. 5, 34 und 48), und die Vorschriftenwegen der durch
die Prüfung der Darlehnsgesncheund durch die Aufnahme der Anstaltstaren (§§. 6,
7 und 8) erwachsenden Kosten;

6. die Termine zur Aushändigung der Landeskultur-Rentcnbriefeund zur Zahlung der
Landeskulturrentewie diejenigen zur Erhebung der Zinsen (H. 37);

7. den Tilgungsplan(§8- 5, 12), die Form für die Zurückzahlungder Darlehne(§. 36),
die Termine für die Ausloosungder Landeskultur-Rentenbriefeund für die Auszahlung
der ausgeloostenBriefe und die Vorschriftenüber die zinsbare Belegung des Reserve¬
fonds (ßß. 41, 42 und 47);

8. die Vorschriften über Bildung und Verfahren der Drainirungskommission(§. 15),
sowie die Modalitätenbei Uebertragung der Befugnisse dieser Kommissionan land¬
schaftliche oder rittcrschaftliche Kreditinstitute(ß. 16 Abs. 2);

9. die Form in welcher die von der Landeskultur-Rentenbant ausgehenden Bekannt¬
machungen erfolgen (88- 41, 45 und 50), sowie die öffentlichen Blätter, in welche
dieselben aufzunehmen sind.

8- 53.
Das Statut unterliegt der Beschlußfassungdes Provinzial- (Kommunal-)Landtages und

bedarf der landesherrlichenGenehmigung.
Urkundlich unter Uufcrer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrncktem Königlichen

Insiegel.
Gegeben Berlin, den 13. Mai 1879.

(I.. 8.) Wilhelm.
Gr, zu Stolberg. Leonhardt. Fall. v. Kamele. Friedenthal. v. Biilow.

Zugleich für den Minister
für Handel und Gewerbe:

Hofmann. Gr. zu Eulenburg. Maybach. Hobrecht.
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Schema zum Landestultur-Rentenbrief.

Landeskultur - Nentenbrief der Provinz (des Kommunalverbandes) N. ^.
Litt ........... Wappen No ...........

der Provinz (des Kommunal-
......................... Mark. Verbandes) N. 5l .......................... Mark.

Landeskultur-Rentenbriefüber ..........................................................
............... Mark DeutscherReichswährung,verzinslichmit

.............................. vom Hundert,
ausgefertigt nach den Bestimmungeudes Gesetzes vom ........................................... ,
Gesetz-SammlungSeite ....... und des Statuts vom ...........................................

Die Zinsen werden bei der Hauptkasse der Landeskultur-Renteubankzu N. halbjährlich
am ...................... und am ...................... an den Ueberbringer des fälligen hierzu
gehörigenZinsscheinesberichtigt.

Die Zinsscheine sind ungültig, wenn ihr Geldbetrag nicht binnen vier Jahren, von dem
auf den Fälligkeitsterminfolgendenletzten December ab gerechnet, erhoben worden ist. Von zehn
zu zehn Jahren werden zu diesen Landeskultur-Rentenbriefenneue Zinsscheiue mit Talon verabreicht.

Die Auszahlungdes Kapitals erfolgt in der durch das Gesetz vom .........................
und das Statut vom .............................. vorgeschriebenen Art.

N. N.

Direktionder KandesKultur-UentenbanKfür die Provinz (den Kommunalverband) A. A.
Unterschriften.

Eingetragen: Beigefügt sind die Zinsscheine,
............ Mark Neihe .......... No ..........

Klasse ..... Fol ...... N« ...... mit Talon.
Ausgefertigt.

Unterschrift. Unterschrift.
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Schema zum Iwsschew.

MdeHkultur-Benwürielder Probmz (des KommunMerbandeZ) ^. li.

Reihe ........... , Zinsschein ............ Reihe ........... , Zinsschein,

Gesetz vom ............................

Statut vom ...........................

X/^Zinsschein zum Landeskultur-NenteubriefI.ittr ...... No ......

über .......... Mark über .......... Mark.

No ......

Halbjährliche Zinsen zahlbar am .................................. mtt .......... Mark.

N. N........

DmllüM dtr Kmwlmltur-Mtenbimll lül^it Hrodmz (den KllmmMlllbtrbllnd)n. ^

Eingetragen: (Unterschrift.

Ablauf der vierjährigen Verjährungsfrist
am 31. December...........

ZI

durchkreuzt ist. _______________ Ungültig, wenn

Bemerkung. Die Nummer des Zinsscheines ist in farbigen Zahlen an den mit einem kleinen
Kreuz bezeichneten zwei Stellen unverwischbareinzutragen.

In gleicher Weise ist der Betrag der Zinsen an der mit dem größeren Kreuz
bezeichneten Stelle einzutragen.
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0.
Schema zum Talon.

W

^Z

3

Landeskultur-Nentcnbrief der Provinz (des Kommunalverbandes) N. ^.
(Gesetz vom ................ Statut vom................)

Talon
No.

zum Mndcslnlltur-Htntenbmte
Littr...........No...........

über ..........Mark.

Der Inhaber dieses Talons empfängt gegen dessen Rückgabe die ............ Reihe
Zinsscheine für die zehn Jahre vom ....................... bis .......................

Wird gegen Ausreichung der neuenVZinsscheine/an den Besitzer des Talons rechtzeitig

bei der Direktion der Landeskultur-Rentci?^bank ^Widerspruch erhoben, so erfolgt die Aus¬
reichung derselben an den Besitzer des ^/gedachten Landcskultur-Rcntcnbriefes.

N. N., den.

Direktion lür die KnwInMr-KenwuWklür die Provinz (den KommNlverlMÄ)ll. n.

Unterschriften.

Eingetragen:

(Unterschrift.)

^

^

V^

8

Zur Abhebung der.......... Reihe Zinsscheine No...........bis No.

Bemerkung. Der Werth des Landesknltur-Rentenbriefes ist au der mit einem Kreuz bezeichneten
Stelle in einer farbigen Zahl unverwischbar einzutragen.
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3lnt«ne ».

Berlin, den 9. Juli 1879.

Nachdem der Gesetzentwurf, betreffend die Errichtung von Landeskultur-Neutenbankeu am
13. Mai d. I. Allerhöchst vollzogen und in Nr. 26 der Gesetz-Sammlung für das laufende Jahr
bekannt gemacht worden ist, halten wir es für geboten, Eu . . . . diejenigen allgemeinen Gesichts¬
punkte anzudeuten, welche Seitens der Organe der Staatsverwaltung im Auge zu behalten sein
werben, um die Verwirklichung der Ziele dieses Gesetzes anzubahnen und durchzuführen.

Wir verhehlen uns nicht, daß es einer gewissen Anregung Seitens der mit der Wahr¬
nehmung der Landeskultur-Iutercsfen betrauten, staatlichen Organe bedürfen wird, um die Provinzial-
(Kommnual) Verbände zu veraulasscn, von der ihnen durch das Gesetz gewährten Befugnis, (§, 3),
Landeskultur-Nentenbanken für ihren Bezirk zu errichten, in demjenigen Umfange und mit derjenigen
Bereitwilligkeit Gebrauch zu machen, welche die Voraussetzungen des erlassenen Gesetzes bilden.

Allerdings haben sowohl die wiederholt an die Staatsregiernng und an die Landesvertretuug
gerichteten Petitionen um Einrichtung von Instituten zur Beschaffung von Geldmitteln für land-
wirthschaftliche Meliorationen, als auch die gutachtlichen Aeußerungen der für einen großen Theil
des Staatsgebiets bereits vorhandenen Krerit-Institute darüber keinen Zweifel gelassen, daß ein
Bedürfniß vorhanden ist, in reichlicherem Maße als es bisher möglich war, der Bodenwirthschaft
einen ihrer Eigenthümlichkeit angemessenen Kredit zu vermitteln. Andererseits aber läßt sich nicht
verkennen, daß die Erörterungen, welche über den Gesetzentwurf bei dessen Berathung in den
beiden Häusern des Landtags stattfanden, nicht genügen, um alle Zweifel über die praktische
Benutzung der von dem Gesetze gebotenen Handhaben zu beseitigen, so daß im Interesse der Sache
es unerläßlich erscheint, in dieser Beziehung vollständige Klarstellung eintreten zu lassen. Hierzu
sollen die nachfolgenden Ausführungen dienen.

Wir ersuchen Eu . . . ergebcust, von denselben den Vertretern.......des dortigen
Verwaltungs-Bezirks in der Ew . . . . geeignet scheinenden Weise Mittheilung zu machen und,
soweit es die den Provinzen überlassene Initiative zuläßt, darauf hinzuwirken, daß die von dem
Gesetz zur Verfügung gestellten Formen einen dem anerkannten Bedürfniß entsprechenden lebens¬
vollen Inhalt erhalten. Ich, der mitunterzeichnete Minister für Landwirthschaft, Domänen und
Forsten, kann mich der Hoffnung auf einen günstigen Erfolg der von Ew . . . . in dieser Richtung
hin vorzunehmenden Schritte um so weniger verschließen, als mir bereits von Seiten einflußreicher
Mitglieder der Kommunal-Vcrwaltung zweier Provinzen die Bereitwilligkeit zu erkennen gegeben
ist, die fakultativen Bestimmungen des Gesetzes zur Ausführung zu bringen.

Ein zweiter Grund, der uns bewegt, über die Ausführung des Gesetzes mit Ew . . . .
in Verbindung zu treten, liegt in der Natur des Gesetzes selbst. Dasselbe beschränkt sich darauf,
gewisse Normativ-Bestimmungen für die Organisation und die Verwaltung der Landestultur-
Nentenbcmkeu vorzuschreiben, innerhalb deren es den Provinzial- (Kommunal-) Verbänden freisteht,
den Inhalt unter Berücksichtigung der besonderen lokalen Verhältnisse und Bedürfnisse verschieden-
"lig zu gestalten. Jene Bestimmungen bilden gewissermaßen nur den Rahmen, in welchen die
Organisation und die Wirksamkeit der Institute gefaßt werben sollen. In der Freiheit, welche der
autonomen Gestaltung gelassen würde, sehen wir eine Bürgschaft dafür, daß die durch dieses
Gesetz der Bodenwirthschaft entgegengebrachte Hülfe, wenn sie in einer sich an die Besonderheiten

39
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der verschiedeneu Laudesthcile anpassenden Weise benutzt wird, weder eine zu weit gehende Ver¬
schuldung des Grundbesitzes herbeiführen noch wegen zu eng bemessener Kredit-Grenzen wirkungslos
bleiben werde. Wenn aber der Staat den auf dem Wege der autonome» Beschlußfassung
entstandenen Institute» so werthvolle Privilegien wie die Emission von Iuhaber-Papiercn, die
Beitreibung der Forderungen im Verwaltungswege und dergleichen mehr zugesteht <M, 4, 35, 49),
so liegt ihm auch gleichzeitig die Pflicht ob, darüber zu wachen, daß diejenigen Normen, welche
zur Wahrung der öffentlichen Interessen, sowie der Vermögensrechte der Beteiligten vorgeschrieben
werden mußten, gleichmäßig aufgefaßt und strikte durchgeführt werden. Es werden daher die
nachfolgenden Bemerkungen auch dazu dienen, zu verhüten, daß Bestimmungen in die Statute
aufgenommen werden, welche zur landesherrlichen Genehmigung (ß. 53) ungeeignet find.

Was zunächst die fo zu sagen mechanische Einrichtn«« der intendirten Anstalten betrifft,
so hat es nicht in der Absicht des Gesetzes gelegen, mit großem Aufwand von Kräften und Kosten
überall einen selbststäudigen neuen Verwaltuugs-Apparat zu schaffen. Es ist im Gegentheil von
dem Gedanken ausgegangen worden, daß es ohne große Weiterungen bei verständiger Behandlung
der Sache möglich sein würde, die Verwalnmg der deu Laudeökultur-Neuteubaukcn zufallendeu
Geschäfte, namentlich der eigentlichen Kasseuverwaltung, derartig an die Verwaltung anderer, bereits
bestehender Institute, sei es der Provinzen (Provinzial-Hülfskassen), sei es der innerhalb derselben
bestehenden Kredit-Verbände, anzuschließen, daß, bei völliger Sonderung der Kontrole in dem
Verwaltungspersonal und in den Geschäftslotalicn die wünschenswerthe Einschränkung
eintreten kann.

Eine solche Einschränkung ist durch die Bestimmungen der W. 34 und 48 geboten.
Ueber die Ausführbarkeit einer Verbindung der gedachten Art erscheinen Zweifel nicht begründet
und es kann erwartet weiden, daß die bestehenden Institute ihre Hand zu eiuem Zusammenwirken
bieten werben, da eö im eigenen Interesse der Provinzen liegt, unter möglichst günstigen
Bedingungen einen neuen Zweig der wirthschaftlichcn Selbstverwaltung den bestehende» hinzufügen.

In gleicher Weise werden sich Erleichterungen in der Heranziehung geeigneter Sach¬
verständiger für die Schätzung der Grundstücke und der Rentabilität der Meliorationen erreichen
lassen. In der Anlehnung an bereits vorhandene korporative Kredit^Organisation wird es möglich
seiu, die für das Taxatiousverfahren nothwendigen Kräfte sicher und leicht zu gewiuueu. In wie
weit eine Vereinfachung des Taxationsvcrfahrens felbst und zugleich eine Verminderung der
Kosten desselben sich dadurch erreichen lassen wird, daß bereits vorhandene Taxen für die besonderen
Zwecke der Landeskultur-Nentcnbauteu statutenmäßig verwendbar erscheinen, wird unten noch des
Näheren erörtert werben.

Ein umfangreiches Gebiet für die Thätigkeit der Landeskultur-Nentenbankeu, welches unter
besondere Bestimmungen fällt und daher eine abgesonderte Betrachtuug verdient, betrifft die Kredit¬
gewährung an Gemeinden, Korporationen und ähnliche Verbände.

Nach §, 33 kann die Landeskultur-Nentenbank, ohne die Bestellung einer Sicherheit durch
Hhpothek oder Grundschuld zu erfordern, Darlehen an Stadt- und Landgemeinden, an öffentliche
Wassergcnossenschaften, an Deich- und Wald-Genossenschafteu gewähren. Auf Grund dieser
Bestimmung wird, wie auch in den Verhandlungen des Landtags anerkannt worden ist, den neuen
Instituten sich ein reiches uud fruchtbringendes Feld der Wirksamkeit eröffueu, was von um so
größerer Bedeutung erscheint, als die gedachte Bestimmnug geeignet ist, auf andere korporative
oder genossenschaftlicheBildungen bei weiterer Entwickeluug der auf Association der wilthschaft-
lichen Kräfte und auf Decentralisation der staatlichen Wirthschastspflege gerichteten Gesetzgebung
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ausgedehnt zu werden. Die Rechtfertigungder Bestimmung, daß diesen Darlehnssucherngegenüber
von der sonst erforderten Sicherheit abgesehenwird, ergiebt sich daraus, daß dieselben nach der
bestehendenGesetzgebung(M 9 und 19 Deichgesetz vom 28. Januar 1848, §§. 4? und 49
Konkurs-Ordnung vom 8. Mai 1855, ß. 43 Gesetz über Schutzwaldungenvom 6. Juli 1875)
bereits in der Lage sind, die zur Amortisation und Verzinsung des Darlehns anfznbringenden
Beträge von ihren Angehörigenohne Grunduersicheruugunmittelbar hinter den Staatslasten und
vor allen Privatlasten einzuziehen. Die im ß. 33 aufgeführtenKorporationen und Genossenschaften
sind hiernach auch ohne die Poraussetzunghypothekarischer Sicherheitsleistungin den Stand gesetzt,
die ihnen durch die Landcskultur-Rentenbankengewährte Kredit-Vermittelungin dem vollen Umfange
der durch §, 1 gesetzten Zwecke sich zu Nutze zu machen. Wie die Erfüllung mannigfaltiger
Aufgaben der Verwaltung grade den Stadt- und Landgemeinden durch diefe Bestimmung erleichtert
wird, bedarf keiner weiteren Aufzählung.

Daß es ein lebhaft empfundenesBedürfniß ist, den Korporationen nnd Genossenschafteu
durch die Organisatiou der Landcskultur-Rcntcubankenneue und ausgiebige Quellen einer Kapitals-
Vcrmittelung unter billigen Bedingungen zu gewähren, wird sich um so weniger bestreiten lassen,
als seit der Geltung der Gesetze vom 30. April 1873 und 8. Juli 1875 sowohl direkt von
Kommunenund Genossenschaften, als in ihrem Interesse thatsächlich eine Reihe von an sich wohl
gerechtfertigtenSubventlons - Anträgen an die Staatsregicrung gelangt sind, welche nicht berück¬
sichtigt werden konnten. Denn nachdem durch die angezogenen Gesetze die Förderung von Landes-
Melioratioucn, soweit sie nach Zweck und Inhalt eine nicht über das provinzielle Interesse
hinausgehende Bedeutung haben, auf die Provinzen übertragen, und der durch den Staatshaushalts«
Etat bis dahin zur Bewilligung von Darlehnen und Unterstützungen für gemeinnützige Meliorationen
gewährte Dispositionsfonds der landwirthfchaftlichenVerwaltung mit dem Jahre 1876 entzogen
worden war, mußten allo jene Gesuche an die Provinzen verwiesenwerden. Die Provinzen aber
waren bei der Zersplitterung der früher ungetheiltenMittel ebenfalls nicht im Stande oder nicht
geneigt, die beantragten Summen als Geschenk oder als Darlehn herzugeben.

Um mithin die Lücke auszufüllen, welche, gegenüber dem früheren Zustande sich als
vorhanden zeigte, wurde der Weg gewählt, durch Vermittelung der zu errichteudenLandeskultur-
Neutenbankender Landwirthschaftbehufs Vornahme rationeller Meliorationen das Privat-Kapital
zuzuführen. Die in dem Gesetze vorgesehenen Normativ-Bedingungen sind in der That geeignet,
einmal dem Kapitalisten eine solide Anlage, sodann dem Darlehnssucher ein Darlehn unter den,
der landwirthfchaftlichenProduktion entsprechendenBedingungen zu gewähren. Es ist dabei jedoch
nicht ausgeschlossen,daß diese Institute in eine derartige Verbindung mit den den Provinzen
übcrwieseneuMeliorationsfonds gebracht werden, daß sie die Möglichkeit gewähren, die
Wirksamkeitdieser Meliorationsfonds in außerordentlich hohem Maße zu vervielfältigen. Die
Provinzen können über die Meliorationsfonds nicht nur darlehnsweise, sondern auch ä, tonäs
peräu verfügen. Uebernehmensie in letzterer Art zu Gunsten des Darleihers für die ersten Jahre
nach der Inswerksetzungder Melioration oder während der ganzen Dauer der Amortisationsperiode
die Landeskultur-Renten ganz oder theilweise, so werden sie eine sehr erhebliche Steigerung der
Subventionirungs- Fähigkeitbewirken, welche lediglich durch Zuführung der erforderlichenKapitals-
Substanz unausführbar gewesen wäre. Hierbei mag nicht unerwähnt bleiben, daß es den Kommunen
unbenommen bleibt, sofern sie Grundbesitz haben, mit diesem Sicherheit zu bestellen. Es kann
denselben unter gewissen Voraussetzungenerwünscht sein, der Landeskultur - Rentenbank nicht als
öffentliche Korporation, sondern lediglich in ihrer Eigenschaftals Grundbesitzergegenüberzu trete».

29*
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Die freien Genossenschaften im Sinne der W. 11—44 des Wassergenossenschafts»Gesetzes vom
1. April d. I. konnten, ihrer rechtlichen Konstruktionnach, den Landeskultur-Rentenbanten nicht
dieselbe Sicherheit bieten, wie die mit öffentlichen Rechten ausgestatteten Korporationen und
Genofscnschaften des tz. 33. — Es bleibt daher den Mitgliedern jener nur die Möglichkeit, gegen
Nealsicherhcit Darlehen zu Meliorationszweckcnsich zu erwirken. Ob später sich andere Modalitäten
in dieser Beziehung bieten, wird von der Entwickelungdes Instituts der freien Genoffcuschaften
abhängen, welche sich zur Zeit noch nicht übersehenläßt.

Das zweite Gebiet, auf welchem die Landeskultur - Nentenbanken zu nutzbringender
Thätigkeit berufen sind, betrifft diejenigenDarlehns-Operationen, welche auf Grundlage realer
Sicherheitsbestellungvor sich gehen. Den Kernpunkt der gesetzlichen Bestimmungenin dieser Beziehung
bilden die §§. 6—8, denen sich dann in ßß. 10—31 die Spezialbestimumugeuüber die zur
Ausführung von Drainirnugs-Anlagen zu gewährendenDarlehne anschließen. Es sind dies zwei
im Wesentlichenverschiedene Zweige, für welche aber zunächst einige auf beide gleichmäßig
anwendbare allgemeineGesichtspunkte ins Auge zu fassen sind.

Es ist bereits erwäbnt worden, daß durch das Gesetz den Provinzial- (Kommunal-)
Verbänden fakultativ die Befugniß ertheilt ist, Landeskultur - Rentenbanten zu errichten, fo daß
weder der Staat den gedachten Provinzial- (Kommunal-) Verbänden gegenüber, noch der Einzelne
jenen beiden gegenüber einen Anspruch auf Errichtung von Banken hat und ein Zwang zur
Errichtung nicht stattfindet. Das vorliegendeGesetz ordnet im öffentlichenInteresse die Rechts¬
verhältnissezwischen dem Staate und den provinziellenKorporationen für den Fall, daß letztere
von der ihnen gewährten Fakultät Gebrauch machen. Ein Provinzial-Eingesessenererwirbt daher
aus diesem Gesetze keinerlei Rechte, sondern erst das bestätigteStatut ordnet in Gcmäßheit der
gesetzlichenNormen diejenigenRechtsverhältnisse,welche zwischen der Anstalt beziehungsweiseder
Provinz einerseits und den Betheiligten, sowie allen Provinzial-Angehörigen andererseits Platz
greifen sollen.

Ob hierbei dem Darlehnssucher ein unbedingtes erzwingbarcs Recht einzuräumen sein
wird, ist ebenfalls der fakultativenFestsetzung freigelassen. Nothwendig erscheint dies nicht, vielmehr
wird sich in dieser Beziehung etwa folgendeRegelung der Sache empfehlen.

Einerfeits besteht ein erhebliches öffentliches Interesse daran, diesen Anspruch des
Darlehnssuchers gegen Willkür geschütztzu wissen. Andererseits liegt es im Interesse der
Solidität und einer festen Leitung von Kredit - Instituten, nicht absolut an allgemeine Vorschriften
der Kredit-Gewährung gebunden zu seiu, sondern in einzelnenFällen, wo Gefahr vorhanden ist,
ohne daß sie bis zur Evidenz nachgewiesenwerden kann, oder wo der Verdacht schwindelhafter
Unternehmungenvorliegt, das Darlchnsgesucharbiträr abweisenzu können.

Diese beiden Gesichtspunktewerden dann ihre angemessene Berücksichtigungfinden, wenn
in den Statuten das unbedingte erzwiugbare Recht ausgeschlossen,dagegen dem Darlehnssucher
ein Recht der Beschwerde an eine Instanz zugebilligtwird, welche aus Vertretern des Provinzial-
Verbandes und des Staates zusammengesetzt ist.

Es wird der Erwägung der Provinzial-Verbände und der Entscheidung der Staatsregierung
im einzelnen Falle der Statuten-Genehmigung zu überlassen sein, ob als solche Instanz der
Provinzial°Rath oder der Provinzial-Ausschuß mit dem Oberpräsidenten oder in anderweitiger
Kombinationstaatlicherund provinzieller Interessen am sachgemäßesten zu erwählen sein wird.

Was die tztz. 6—8 betrifft fo stellen dieselben vier verschiedene Fälle auf, in denen eine
Kapitals-Vermittelung durch die Laudeskultur-Rentcnbankeintreten kann. Hiervon fallen die ersten
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drei sämmtlich unter die Annahme, daß das Kapital vor der Ausführung der Melioration verlangt
wird, während der letzte Fall des Darlehnsgefuchcs die bereits erfolgte Ausführung zur
Voraussetzung hat.

Zunächst setzt ß, 6 den Fall, daß für das nachgesuchte Darlehn die Landeskultur-Rente
und deren etwaige Zuschläge mit land' oder forstwirtschaftlich benutzbaren Grundstücken innerhalb
des 25 fachen Betrags des bei der letzten Grundsteuer-Einschätzung ermittelten Katastralreinertrages
oder innerhalb der ersten Hälfte des durch ritterfchaftliche, landfchaftliche oder besondere Taxe der
sandeskultur-Rentenbauk zu ermittelnden Werthes der Liegenschaften Sicherheit bestellt wird. Es
>st dies die einfachste Form, welche Platz greifen soll, wenn die Verhältnisse, auf denen die zn
gebende Realsicherheit beruht, so einfacher Natur sind, die Sicherheit sich als so uubcdiugte, ohne
nähere Untersuchung qualisizirt, daß es einer individuellen Behandlung der Sache nicht bedarf.
Es kann mithin in diesen Fällen die Sicherheit auch mit Gruudstückcn bestellt werden, auf welche
das dargeliehene Kapital nicht verwendet werden soll. Die Aeleihungsgrenze ist hier so eng
bemessen, daß eine Gefahr für die Landeskultur-Nentenbant in keinem Falle vorhanden ist.
Andererseits ist dem Darlehnssucher eine Erleichterung verschafft, iufofcrn unter Umständen ganz
von einer Taxe abgesehen ist und der einfache Multiplikator des Reinertrages die Beleihnngsgrenze
ergiebt. Eine Prüfung des Meliorationsprojektcs in Bezug auf Zweckmäßigkeit oder Preisange-
Mcsseuheit findet nicht statt. Es ist behauptet worden, daß diejenigen Grundbesitzer, welche nach
den Bestimmungen dieses ß. Sicherheit zu bieten in der Lage seien, auch anderwärts leicht und
unter billigen Bedingungen Kredit erhalten würden. Es kaun dies zugegeben werden, ohne daß
daraus ein Schluß auf die praktische Werthlosigkeit dieser Bestimmungen gerechtfertigt wäre.
Denn es kann nicht geleugnet werden, daß es für die Interesse,, der Bodeuwirthschaft vou Werth
sein muß, „eben den landschaftlichen Kredit-Instituten, welche mir den iukorporirtcn Grundbesitz,
"der Grundbesitz vou einer gewissen Ausdehnung berücksichtigen,und neben den Provinzial Hülfs-
lassen, welche ihre Kapitalien den Privaten entweder gar nicht, oder in unansreicheudem Maße
«uführeu, eiuc Quelle eröffnet zu sehen, aus der das Kredit-Bedürfniß des Grundbesitzes unter den
dem landwirthschaftlichen Gewerbe entsprechenden Bedingungen der Unkündbarteit nno eines
'näßigen Zinsfußes, vcrbuudeu mit alliuäligcr Amortisation befriedigt werden kaun. Uebrigens
negt der Schwerpunkt des Gesetzes auch nicht in dieser Vestimmuug.

Der folgeude ß. 7 geht weiter. Er giebt der Laudeskültur-Reutenbauk die Möglichkeit,
zur Ausführung eines Unternehmens, welches die Förderung der Bodenkultur bestimmter
^legenschaftcu oder eines Theiles derselben bezweckt, Darlehen zu gewähren, wenn die
>nit ebendenselben Liegeuschafteu zu bestellende Sicherheit innerhalb der ersten drei Vertheile
desjenigen Werthes liegt, welcher durch besondere Taxe der Landeskultur-Rentenbauk, für die
Liegenschaften in deren zeitigem Zustande ermittelt ist. Während also die Mehrzahl der land¬
schaftlichen Kredit-Institute nur bis zu "/» des Werthes geht, ist hier die Verschuldungsmöglichteit
um i/,2 erweitert. Auch diese Erweiterung der Beleihnngsgrenze aber würde allein nicht die
"edcutung haben, dem Privat-Melioratious-Unternehmer etwas wesentlich Neues zu bieten,
solches bezweckt und für die Bedürfnisse der Landwirthschaft besonders bedeutsam ist die dritte
Bestimmung, wonach es hinsichtlich der erwähnten Unteruehmuugcu den Landeekultur-Reuteubanken
gestattet sein soll, bei der Belcihung den durch das Unternehmen nachweislich zu erzielenden

lehrwerth in der Art zu berücksichtigen, daß die Sicherheit für ausreichend erachtet wird, wenn
das Darlehn innerhalb der ersten Hälfte des durch besondere Taxe der Landeskultur-Rcntenbank
ermittelten Gcsammtwerthes der Liegenschaft, einschließlich des durch die Melioration zu
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erzielenden Mehrwertes zu stehen kommt. Die Bcleihnngsfähigkeit wird ausgedehnt auf das
Ziel der Meliorationen. Es wirr hierdurch dem Grundbesitzer gewissermaßen die Diskontirung
des zukünftigen Erfolges der Melioration ermöglicht. Damit die Sicherheit der Landeskultnr-
Nentcnbank hierdurch keiner Gefährdung ausgesetzt fei, ist die einschräukende Bestimmung des
Absatzes 4 hinzugefügt, daß derjenige Betrag des Darlehns, welcher nicht innerhalb der ersten
drei Vertheile des Tarwerths der Liegenschaften in deren» zeitigen Zustande oder innerhalb des
25fachen des Katastral - Reinertrages zn stehen kommt, erst nach planmäßiger Ausführung des
Unternehmens gezahlt werden kann.

Nur mißverständliche Änslegnng tanu die letztere Bestimmung dahin auffassen, daß durch
dieselbe die Möglichkeit, den durch die Melioration zu erzielende» Mehrwerth für den Kredit zu
beuutzeu, illuforifch gemacht und den Privatcu iu deu meisten Fällen nur eine Form ohne möglichen
Inhalt geboten werde.

Wer durch persönliche Solidität Gewähr giebt und die Zusage der Baut in der Hand
hat, der wird im Staude sein, die Vorschüsse für deu auszuführenden Theil der Melioration zu
erlangen und grade die landschaftlichen DaUehnstaffeu uud die prouinzielleu Hülfskafseu und
Hülfsfonds, welche unter -Bürgschaften Geld gewähren können, werden in Fällen diefer Art ihre
Intervention zu gewähren haben.

Natürlich werden wohl Fälle übrig bleiben, wo Darlehnsfucher, welche sich eben des
persönlichen Kredits nicht erfreuen, eine Operation diefer Art nicht zn Stande bringen. Dann
kaun es aber auch uicht die Aufgabe der Landeskultur-Nenieubanteu sein, Personen, die weder
realen noch personellen Kredit verdienen, weil fie absolut keine Sicherheit gewähren, Kredit zu
vermitteln und den Grundbesitzern das Schuldcnmachen iu eiucr Weise zu erleichtern, welche mit
der Stabilität des Grundbesitzes und seine» wirthschaftlicheu Verhältnissen im Widerspruch steht.
Handelt es sich bei den Meliorationen nicht nur um bloße Projette, von deueu greifbare Vortheile
nicht zu berechnen sind, sondern um solide Werthouerbesserung der Grundstücke, so wird die Zusage
des Darlehns Seitens der LaudeskulturNentcnbant genügen, um dem Grundbesitzer, der Pertrauen
verdient, für die tnrze Zeit der Anötührung des Unternehmens den erforderlichen Personal-Kredit
zu verschaffen.

Den Bestimmungen der vorstehend erörterten ßtz. 6 nnd ? schließt sich dann im ß. 8
viertens die Bestimmung an, daß dem Darlelmsnehmer nach Bollcndung des Unternehmens ein
weiteres, Darlchn bis znr Höhe der auf das Unternehmen verwendeten Kosten bewilligt werden
kann, wenn durch das schou gewährte Darlehn der Kosteuaufwand der Anlage uicht gedeckt ist.
Die Werthserhöhung, welche das Grundstück durch die Melioration erfahren hat, ist in diesem
Falle durch eine «eue Taxe zu ermitteln und innerhalb der ersten Hälfte des neu ermitteltcu
Werthes die Sicherheit vorhaudeu. Ist der leitende Gedanke der ersten beiden M. die Vorsicht,
welche den projeklirteu Meliorationen gegenüber zu bewahreu ist, so stellt die Bestimmung des
tz. 8 gewisfcrmaßen die Prämie für die rationelle Ausführung der Meliorationen dar.

Wie weit die Proviuzial- (Kommunal-) Verbände bei der Errichtung der Landeskultur-
Rentcnbauten vou den, die äußersten Grenzen des Zulässigen bezeichnendenNormativ^Bestimmungen
der ßß. 7 und 8 Gebrauch machen werden, muß der Beurtheilung derselben je nach den obwaltenden
besondere» Verhältnissen überlassen bleiben, Im Allgemeinen wird denselben anzuempfehlen fein,
die einzelnen statutarischen Bestimmungen möglichst den besonderen Verhältnissen ihrer betreffenden
Provinz anzupassen.
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Hiermit ist ein Punkt berührt, der einer erläuternden Bemerkung bedarf:
Es betrifft die Grundsätze für die von der Landeskultur-Nentenbantzn veranstaltende

besondere Taxe, deren Festsetzung im §, 9 ausdrücklich dem Statut überwiesenworden ist. Es
kann gewiß bezüglich der Zweckmäßigkeit der einzelnen statuarischenVestimmuugenvon hier aus
ein, allen besonderen Verhältnissen in gleicher Weise gerecht werdender Rath nicht ertheilt werden.
Dennoch kann Wohl im Allgemeinen als verständigund zweckentsprechendempfohlenwerden, für
die besonderen Anstaltstaxcn kein eigenes Taxations-Personal zu orgauisiren. Für die nach ß. 16
zu bildendenKommissionenhat das Gesetz im Absatz 2 des cit, tz, 9 ausdrücklich zugelassen, die
Befugnisse derselben einem im Bezirk bestehendenlandschaftlichenund rittcrschaftlichenKredit«
Institute unter gewissenBedingungen zu übertragen. Eine analogeAnwendungauf das Taxations¬
verfahren erscheint nicht ausgeschlossen.Wie die Taxgrundsätze der neu zu errichteudeu Institute,
deren Feststellungin, Gegensatz zu der Sichcrhcitsgrenze,dem Statut überlassenist, im Wesentlichen
dem bewährten und bekannten Taxprinzipieu der seit Alters bestehenden, durch langjährige
Erfahrungen gestützten Kredit-Institute sich nähern und anschließen werden, so wird es auch für
eine gleichförmige praktische Handhabung dieser Grundsätzegewiß nur von Vortheil sein können,
sie den bereits erprobten Sachverständigen anzuvertrauen Was die besonderen Taxen der
§8- ? und 8 anlangt, so ist es nach der Absicht des Gesetzes nicht erforderlich, auch da, wo
bereits andere landschaftlicheoder rittterschaftlicheTaxen aus jüngerer Zeit vorhanden sind, das
kostspielige und zeitraubendeTaxverfahren von Neuem eintreten zu lassen. Mit dem Gedanken,
dem Landwirth billiger Kapital zuzuführen, würde eiu solches Verfahren nicht in Einklang zu
bringen sein. Der von einem die Förderuug der Bodenkultur bezweckendenUnternehmen nach¬
weislich zu erzielende Mehrwerth wird zwar immer besonders geschätzt werden müssen, da die
bestehenden Kredit-Institute und Hülfekassen eine Berücksichtigungdieses Mehrwerthes überhaupt
nicht zulassen. Im Uebrigcn aber wird nichts im Wege stehen, durch das Statut die Möglichkeit
eines Ncprodnktions - Verfahrens zn eröffnen, wodurch eiue bereits vorhandene, nach anerkannt
sicheren Grundsätzen aufgestellte Taxe zur besouderenAnstaltstaxe erhoben wird. Aus diesem,
durch die wichtigstenpraktischen Erwägungen empfohlenen Grunde, wird es andererseits auch wieder
lathsam, in der Auswahl des Taxations-Personals auf bereits gegebene Einrichtungenzurückzugreifen.

Es würde ein folcheS Verfahren also praktisch darauf hinauskommen,daß die Taxation«-
Grundsätze bestehender Kredit-Korporationenim Wesentlichen adoptirt, im einzelnen Falle auch die
vorhandeneTaxe nach Prüfung oder in Verbindung mit einer Lokal-Recherche acceptirt und das
sesammte Taxationsverfahren so zu sagen, unter gewissen Modalitäten bestehendenAnstalten in
Entreprise gegeben würde.

Einen eigenen Abschnitt in dem Gesetzebilden die M 10 bis 31, welche nach den
Vorschlägender Kommissiondes AbgeordnetenhausesAufnahme in das Gefetz gefunden haben.
Es ist uicht zu leugnen, daß die durch Drainirung zu bewirkende Melioration durch Einfachheit,
Sicherheit des Erfolges und im Hinblick auch auf ihre dringende Nothwendigkeitgegenüber
^wissen klimatischenund Bodenverhältnissen einer besonderenBerücksichtigungund Begünstigung
bedarf und hinlängliche Garantie dafür bietet, daß der Substanzwerlh mindestensum den Betrag
bn auf sie verwendetenKosten vermehrt wird. Es hat in Folge dessen das in den vorstehend
citirten §§. angeordnete Verfahren einer öffentlichen Aufforderungder eingetragenenNealglänbcr,
behufs Abgabe ihrer Erklärungen über die der Landeskultur-RenteeinzuräumendePriorität mit
b" Wirkung, daß der Nichterklärendefür zustimmend erachtet wird, die Billigung der gesetz¬
gebenden Faktoren gefunden. Abgesehen hiervon beruht ein wesentlicher Unterschied dieser Spezial-
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Bestimmuugeu darin, daß nicht das dargeliehene Kapital, sondern die zu dessen Tilgung bestimmte
Reute in das Gruudbuch eingetragen (M. 24, 27), das Darlehn immer erst nach der bescheinigten
planmäßigen Ausführung der Drainirungsaulageu ausgezahlt wird (§. 23), und der Grundbesitzer
zur fortdauernden Unterhaltung der Drainirungsanlage während der Dauer der Renten-
pflichtigkeit angehalten werden kaun (ß. 28). Die Feststellung der Amortisationsraten von 4°/°
jährlich neben der Verzinsung erscheint zwar hoch, aber gerechtfertigt durch die nur auf eine ver-
hältnißmäßigc kurze Zeit bcschräukte Dauer einer Drainirungsanlage und die billige Rücksicht
auf die zurücktretenden Rcalberechtigten.

Die Amortisationspcriode beträgt bei 4 > Ziuscn uicht volle 17 und bei 4^°/» Zinsen
nur wenig über 15 Jahre, Die Amorlisationsquote für die den Pächtern von Domaineugruud-
stückcn behufs des Drainiruug ertheilte» Vorschüsse ist zwar fiskalischerseils seit dem Jahre 1875
von 3> auf 1"/o herabgesetzt wordcu. Ein Vergleich mit den vorliegenden Bestimmungen des
Gesetzes kann aber nicht stattfinden, da die Interessen des Pächters wesentlich andere, als die des
Grundbesitzers sind.

Die W. 10 bis 31 sind es vorzugsweise, die, wcun gemäß ß. 10 deren Anfnahmc in
das Ttatut beschlossenwird, der statutarischen, zusammcuhäugendeu Regeluug unterworfen werden
müssen. Schon setzt hier allgemeine Hinweisungen zu ertheile», erscheint um so mißlicher, als es
gerade bei der Adoptirung des in diesen M, zum Ausdruck gelangten Systems für den betreffenden
Proviuzial-Verband darauf aukommeu wird, eiuerseits mit den Auseiuandcrsetzungsbehörden,
andererseits mit deu bestehenden, namentlich landschaftlichen Kredit-Instituten ein Einvernehmen
über die zweckmäßige Behandlung der hier zur Frage kommenden Interessen und Arten des
Verfahrens hcrzustelleu.

Die Vorschläge der Auseinanderfctznngöbehörde über die Organisation des ihr durch die
gedachte» Bestimmungen übertragenen Verfahrens, namentlich über die nähere Ausführung der
berfelbeu in Absatz 2 des ß. 15 zugewiesenen Bcfuguiß werden gleichzeitig von mir, dem nnt-
unterzeichnetcn Minister für Laudwirthschaft, Domainen und Forsten, erfordert. Ich behalte mir
vor, von dem Inhalte derselben und von den von mir mit Bezug auf dieselben zu fafsendeu Ent-
schließuugen, insbesondere, soweit eiue den Nusciuandcrsctzuugsbehörben wcgcu der denselben neu
übertragenen Funktionen eventuell zu ertheilende Instruktion sich als nothwendig erweifen sollte,
Eu . . . seiner Zeit Mittheilung zn machen. Wünschcnöwerlh für eiue baldige, den Bedürfnissen
entsprechende Ausgestaltuug der durch das Gesetz gegebene« Formen scheint es mir indessen, daß
nicht nur über die allgcmeiueu, staatlicherseits erforderlichen Bestimmungen, denen das Verfahren
vor den Auscinandersetzungsbchörden untcrworfeu werdeu soll, ein gegenseitiges Einvernehmen
zwischen den staatlichen und provinzielle« Orgaueu hergestellt werde. Ich muß es vielmehr in
gleich hohem Maße als im Interesse der Sache liegend bezeichnen, daß auch gerade über diejenige»
Bestimmungen, welche wegen ihrer lokalen und concrcteu Natur der provinziellen Autonomie
überlassen worden sind, der Provinzial-Verband nicht einseitig Beschluß faßt, ohne sich mit der
mit den agrarischen Rechtsverhältnissen vertrauten Auseinanbersetzuugsbehörde über die hierbei
iu Betracht kommenden Interessen in Verbindung gesetzt zu babeu. Inwieweit Eu . . . von einer
persönlichen Hinwirkung in dieser Richtung hin gegenüber den Vertretern

Sich Erfolg versprechen können muß ich Eu . . . gefälligem Ermessen
ergebenst anheimstellen.

Die Frage der prioritätischen Eintragung der Landeskultur-Rente hat zu den erheblichste«
Bedenken Anlaß gegeben. Namentlich ist von den landschaftliche» Instituten darauf hingewiesen
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worden, daß, wenn die desfallsigeu -Bestimmungen bei den bepfaudbrieften Grundstücken Werth
erhalten sollten, d. h. wenn die Landschaften in die Lage gesetzt werden sollen, nachdem die
Anseinandersetzungsbehörben den Nachweis der im ß. 15 aufgestellten Fragen für erbracht erklärt
haben, in die Einräumung der Priorität für die Landeskultur-Rente zu willige,,, es zuvor- einer
Aenderung der landschaftlichen Reglements bedürfen würde, da nach denselben regelmäßig die
erste Stelle für die Pfandbriefe beansprucht werden müßte. Es ist dies einer der wichtigsten
Punkte, welcher von entscheidenderBedeutung für die praktische Nutzbarmachung des Gesetzessein wird.

Zu einer Aenderung der bestehenden Landschafts-Neglements in dem oben angegebenen
Sinne, welche zugleich einer Hinausrückung der Vcleihnugsgrcnze im Wesentlichen gleichkommen
wird, und nur im Wege Königlicher Sanktion zu erreichen ist, wird im Wege des Kompromisses
zu gelangen sein, indem der Landschaft eine Mitwirtnng bei der Aufstellung der Taxen bei der
vrüfnng der Zweckmäßigkeit der Melioration und bei der Kontrole der planmäßigen Ausführung
und Instandhaltung derselbe,, eingeräumt wird. Bei Bestimmung der Sicherheit, welche eiu
pfaudgrundstiick für die Forderung gewährt, sind zwei Faktoren maßgebend, zunächst die Grundsätze,
«ach denen die Schätzung des Werthes des Grundstücks erfolgt, die Taxprinzipien, und zweiteus
die Quote des Taxwcrthes, welche als Sicherheit bietend angesehen werden soll, die Beleihungs-
grenze. Erhält die Landschaft durch das Statut der Landcskultur-Nentenbank die Gewähr, daß
°le Taxprinzipien der Letztereu denen der Ersteren conform gebildet werden, so läßt sich mit
Sicherheit erwarten, daß die Landschaften als Genossenschaften bethätigter Grundbesitzer im
Interesse der Grundbesitzer, auf welches ja sich die ihnen gestellte Aufgabe allein richten kann,
darauf eingehen werden, die Znlässigkeit der Priorität einer Landeskultur-Rente vor den Pfand¬
briefen unter bestimmten, ihren Grundprinzipien uud Traditionell entsprechenden Voraussetzungen
zu acceptiren, besonders da diesen In u,d»trkow das Recht bleibt, in jedem einzelnen Falle der
Priorität mit Erfolg zu widersprechen.

Abgesehen von den vorstehenden Erwägungen wird der Schwerpunkt für eine sichere
"urchführnng der ß§. 10—31 darin liegen, daß die Drainirnngspläne gewissenhaft geprüft und
b'e Ausführung derselben ans das sorgfältigste überwacht wird. Von der größten Wichtigkeit ist
daher die Aufgabe, welche den nach ß. 15 einzusetzendenKommissionen gestellt ist. An die Mit¬
glieder derselben muß der Anspruch gestellt werden, daß sie die nöthige Kenntniß und Einsicht besitzen
und hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit über jeden Zweifel erhaben sind.

Daß die Rechte der Landschaft auf Admiuistration und Sequestration der Grundstücke
dle für eine Landeskultur-Rente und bezw. für ein Darlehn der Landeskultur-Nentenbauk verhaftet
!'nd, durch ß. 35 nicht beeinträchtigt werden, ist noch besonders hervorzuheben. Desgleichen ist
zu bemerken, um einem in den Verhandlungen des Abgeordnetenhauses laut gewordenen Zweifel
in begegnen, daß unter den Kommunalverbänden, von denen das Gesetz spricht, nicht die kleineren,
eil Provinzen eingefügten kommunalen Einheiten, sondern lediglich die Kommunalverbände der

^ssierungsbczirke Kassel, Wiesbaden und der Städte Berlin, beziehungsweise Frankfurt a. M. und
te Landes-Kommunalvcrbände der Hohcnzollern'schen Lande und des landräthlicheu Kreises Hcrzogthum

"uenburg zu verstehen sind.
Indem wir im Ucbrigen auf die Motive dcö Gesetzentwurfs (Drucksachen des Hanses der

geordneten von 1878/79 Nr. 25) Bezug nehmen, bemerken wir noch, daß das Statut seinen

Inhalt durch die nach den ßß. 2, 3 Absatz 2, 5 Absatz 3 und 5, 9, 10, 12 Absatz 4, 16 Absatz
- 35, ^ ^ ^ ^ treffenden autonomen Bestimmungen erhält, hiermit jedoch der Kreis der

> atntarischen Festsetzungen nicht abgeschlossenist.

10
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Der Nutzen der Laudeskultur-Nenteubanteufür landwirtschaftliche Meliorationen, ihr
Einfluß auf die Steigerung der laudwirthschaftlichenProdnktiouskraftund damit auf die Förderung
wichtiger allgemeiner Interessen verfpricht bei bereitwilligem Entgegenkommender Provinzen ein
bedeutfamcr zu werben und es kann daher eine Behandlung des Gesetzes nach dieser seiner
Bedeutung nicht warm genug empfohlenwerden.

E . . . . gefälligem Berichte wollen wir binnen 3 Monaten darüber entgegensehen,ob
Seitens .... der En .. . Verwaltung unterstellten Provinz Geneigtheit zur Errichtung einer
Landeskultur-Rentenbanlvorhanden ist.

Der Mimstcr für Laudwirthschaft, Der Minister des Ilmeni: Der Minister für Handel und
Tonmiuen und Forsten: Gewerbe:

Im Allerhöchsten Auftrage:
gez.: Friedeuthal. gez.: Grf. Eulenburg, gez.: Mahbach.

Anlage c.
Koblenz, den 10. Januar 1880.

Ober-Priisibium der MeinProviuz.
I.«Nr. 9528.

Indem ich Ew. Hochwohlgeboren in der Anlage Abschrifteines Berichtes der Königlichen
Negierung zu Düsseldorf vom 20. November in-, crgebeust mittheile, kann ich nur auf das
dringendsteempfehlen,sei es durch entsprechende Vermehrung der zu Melioratiouszwcckeudienenden
Fonds und möglichste Erleichterung der Bedingungen der Gewährung von bezüglichen Darlehen,
sei es durch Errichtung einer Landeskultnr-Renteubankans Grund des Gesetzes vom 13. Mai 1879,
den Deichverbändeu der hiesigen Provinz die, nach Lage der Umstände im Wesentlichen nur auf
diesem Wege zu erlangende Möglichkeit zu gewähre», ihre Deichaulagen in den, zur Sicherung
der betreffenden Niederungen unumgänglich nöthigen, normalmäßigcn Zustand zu bringen, und
diejenigen Ergänzungen und Verbesserungenauszuführen, ohue welche die Erhaltung und eine
gedeihliche Wcitcrentwickelung der Ertragsfähigkeit der gedachten Niederungen nicht erreicht
werden kann.

Von der bezüglichen Beschlußnahmedes Provinzial-Verwaltuugsraths wollen Euer Hoch'
wohlgeborenmir seiner Zeit gefälligeMittheilung machen.

Der Ober-Präsidmt der Rhmipnwin'v
gez.: von Bardeleben.

An
den Landes-Dircktorder Nheinprovinz,
Herrn Geheimen Ober-Negicrungsrath

Freiherr» von Landsberg
Hochwohlgeboren

zu Düsseldorf.
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Düsseldorf, den 20. November 1879.
Königliche Regiern«!!.

I. II. ä. 310<l.

Betreffend Lreichtung einer ^aildeskultiu-Nentenbank.

«rä «««-. vom 5. August cr. (6197.)

Euer Excellenz erlauben wir uns mit Bezugnahme auf den nebenallegirtenhohen Erlaß
ganz gehaust vorzutragen, daß es uus nach den in nnstrem Bezirk obwaltendenVerhal msstn
"ich a hs m erscheint,der Errichtung einer Landeskultnr-Rentenbankerst dann naher n t et n
we n Se ens de provinzi.lständischenVerwaltung eine Neiguug h.erzu bemerkbar werdeu st,
daß wir vielmehr eine sich jetzt darbietendeGelegenheit,welche «nten naher beze.chnet werden ^
benutzen möchten, nm Eure Excellenz zu bitten, die Errichtung einer Landeskultur-Renteubaukschon
gegenwärtigHochgeneigtestin Anregung bringen zu wollen. ,„>.... ^-, ^«.

Die in unseremBezirke vorhandenen 83 Deich- und Mewrat.ousverbande smd sn dem
Uebergange de frü eren staatlichenMeliorationsfonds »nf die Provinzen mcht mehr ,m Stande,
den F^rde^ gegen Hochwassersgefahrenuud ^ ^ fstM^n
wirthschaftlich n Produktion in demjenigen Maße gerecht zu werden, w.e d'e« stuhn, «° ^
«ffenttichen Fond/noch in der Hand der Staatsbehörden
reichlichstem Maße zur Verwendung gelange» kouuten, wo gerade das Bedürfniß am Me.sten
hervortrat, der Fall war. „ . ^ m.«s^„ >,»,. !,,

Um eiue Andentnng über diejeuigenSn.nmeu zu geben welche alle.n der M «« d^ n
unsern. Bezirk vorhandenen Deichsysteme(einschließlich einiger Nenbanten ett "' letz m huud U
Jahren, sowie die Ausfülmmg der korporativen Meliorations-Anlageu sett den letzten zwuz.g b
dreißig Jahren nnter beständiger fiskalischer Beihülfe getostet hat, bemerken w.r gehorsamst, daß
für 60 Deichverbändeaufgewandt wurden .......- ' ' '

(Bei 8 Deichoerbäuden find keine Angaben dieser Art vorhanden.) ^^
Für 15 Ent° und Bewässerungs-Genosseuschaften....... - - ' -----

Zusammen also . . 3 497 54? M.

Bei weitem der größte Theil dieser Summen, zu der die Daten übrigens nur sehr
M'vollständi an u cht erschöpfendhaben beschafft werden tonnen rührt ans dnekten
«eihü^ unt r m hr oder weniger erleichtertenZins- uud Tilgnngs-Bedmgungeu
33 d ^Sw^ iu früheren Jahrhunderten die uugeschützteu Rheiu-
Aedernugeu dnrch regellos aufgeführte Deich-Aulageuverwallt worden waren, begann schon »n
Hah« 3 d Herfog Ado p . von Eleve die Systematisiruug der Eleve,cheu Bam.-De.chluue

auf Staats e^üh^ ist in der Folgezeit am ^^err^ ^ ^u
bedeutende D mänial-Besitzungenlängs des Stromes der größte Theü er noch ^tzt °rha»d
Bann-Deiche auf Staatskosten erbaut worden. Aber auch später, nach Veräußerung der Domanen
verwand bedeutende Mittel auf die NemAnlage, Wiederherstellungund en
Ausb» de DM S rde beispielsweiseallein für den Qner.amm bei ZYsi.ch '« d n

feiger '^n^in Mastes Gnadengeschenkvon 22 500 Tha.ru h.g.geb.m E °
wurden für die Deichschau Orsoy, deren Deiche seit einem Durchbruch 1855 bere.ts 72 2o5 Thaler
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gekostet haben, wiederholtbedeutende Staatsbeihülfen gewährt. Ein Gleiches gilt von der Schau
Dusselt, die in nachweislicherZeit eine Unterhaltungslast von 118 000 Thaler erfordert hat
und von vielen andern Deichschaucn unseres Bezirks, namentlich denjenigen, welche bei besonders
expouirter Lage ausgedehnteDeich-Anlagennöthig haben, ohne eine entsprechend große Meliorations¬
fläche zu besitzen.

Trotzdem lastet auf den Deichverbänden noch jetzt eine Gesammt-Kapitalschuldvon etwa
800 000 Mark.

In ähnlicher Weise hat der Staat die Herstellung der Ent- und Bewässerungsanlagen
dnrch Subveutiouirung der betreffendenGenosscuschaftenauf das Reichhaltigste unterstützt. So
wurden beispielsweise der Niers- und Nord-Ca»al-Genossenschaft,dcreu Meliorations-Anlagen einen
Kosten-Aufwandvon 257 072 Thalern erforderten, wiederholt vom Staate direkte Beihülfen,
amortisirbare Darlehen und Zins-Moratorien in namhaftem Umfange gewährt. Noch jetzt schuldet
diese Genossenschaftdem staatlichen Meliorations-Rück-Einnahme-Fonds über 100 000 Mark,
welche Summe erst im nächstenJahrhundert vollkommen amortisirt sein wird.

Bei diesen Unterstützungendes Staats, welche theils in direkten Beihülfen, theils in
Darlehen mit mäßigen Zinsen und in der Regel nur ^prozentigcn Amortisationsquotenbestanden,
ist es den Deichverbändenunseres Bezirks bisher möglichgewesen, 10 Quadratmeilen fruchtbaren
Alluvial-Bodens mit unzähligenGebäuden,Waldungen uud kulturellen Anlagen aller Art gegen Hoch¬
wasser und Versandungenzu schützen, wobei zugleich der Stroin-Regulirung und dem Schifffahrts-
Interesse durch Normalisirung der Deichshstemeunter der beständigen Einwirkung der staatlichen
Behörden auf das Nachhaltigstegedient wurde. Außerdemsind durch die Ent- und Vewäsfcrungs-
genossenschaften etwa 2 Quadratmeilen ehemaligenSumpflandeö der Kultur gewouueuworden.

Seit der Dotation der Provinzen mit eigenen Mitteln zur Unterhaltung der Wege,
Bestreitung der Kosten des Nrmeuwescus:c. sowie zur Beförderung provinzieller Landesmelioratiouc»,
ist es nuu nicht entfernt mehr möglichgewesen, für den Neubau und die Unterhaltung der Deiche,
sowie für sonstige Landeskulturzwecke Mittel iu der früheren Ausdehnung bereit zu stelle». Mit
dcu vcrhältnißmäßiggering bemcsseuen Summe», welche für Zwecke dieser Art ausgeworfen sind,
kann immer nur ein kleiner Theil der an die provinzialständische Verwaltung herantretenden
Gesuche berücksichtigt werden uud die« auch nur in Form von Darlehen unter Zins- und Rück-
zahlungsbedingungen (bei der Provinzial - Hülfskasse beispielweisc5°/« Zinsen und außerdem
10"ZotigeAmortisationsquoteu),welche gegen die frühere staatliche in hohem Grade erschwerend sind.

Gleichwohl kann keineswegsbehauptet werden, daß durch dasjenige, was bisher unter
staatlicherBeihülfe geschehe« ist, dem Bedürfnisse eines gesicherten Deichschutzes und einer durch¬
gängigen Ausnutzung der Ländereicn bereits Genüge geschehensei. Der normalmäßige Ausbau
der Deich-Körper erfordert behufs wirksame»Schutzes gegen Deichbrüchean vielen Stellen noch
sehr bedeutende Kosten und könntendurch die Nen-Anlage von Sommer-Deichenund Entwäfserungs-
Anlagen noch immer ganze Quadrat-Meilen in unserem dicht bevölkerten Bezirke der Kultur
gewonnenwerden. Mit der jetzt erschwerten Finanzirung der hierzu erforderliche»Mittel ist in
der Ausführung größerer Deich- und Meliorationsbauten ein gewisser Stillstand eingetreten,welcher
nicht allein die Hebung der Produktion erschwert, sondern auch den viel größeren Mißstand in sich
birgt, daß die öffentliche Sicherheit in den eingedeichten Niederungen weniger nachhaltig gefördert
werden kann, als früher.

Wir find zwar, wie Euer Exeellenzbekannt, gegenwärtig bemüht, die Leistungsfähigkeit
der zahlreichen kleinen Deich-Verbändeauf Grund des §, 14 des Dcichgefetzes vom 28. Januar 1848
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durch Consolidationcnzu erhöhen, es ist dies aber eine Aushülfe, welche gegenüberder lommunalen
Selbstständigkeit der nach dem Clcvcr-Deich-Reglementvon 176? verwalteten Verbände und
gegenüberder Abneigungder letzterengegen Neuerungen sicherlich noch langwierige und schwierige
Verhaudluugcu erfordernwird, so daß, wenn vor dein Abschlüsse dieser Verhandlungenund Schaffung
eigener Garantien bedeutende Deichbrücheeiutretcu sollten, nur übrig bleiben wird, die sehr erheb¬
lichen Kosten einer Wiederherstellungdes ßww» e^a im Wege eines Nothstandsgesetzes zu beschaffen.

Unter dieseu Umständenhalten wir es für uufere Pflicht, Euer Excellenz ebenso bringend
als gehorsamstzu bitten, die sich jetzt darbietende Gelegenheiteiner besseren Kredit-Beschaffungfür
die Deich- und Meliorations-Verbände gcueigtest benutzen und die Begründung einer Landeskultnr-
Nentenbank in den Forme» des Gesetzes vom 13. Mai d. I, bei der provinzialstäudischen
Verwaltung in Anreguug bringen zu wollen.

Die Durchführbarkeit eines solchen Instituts dürfte auf lciue besonderen Schwierigkeiten
stoßen; denn was die der Aufnahme von Darlehen Seitens der Grundbesitzer weuig günstige
Rheinische Hhpothcken-Verfafsunganlangt, welche übrigens nur Privat-Darlehnsuehmern und zwar
in gleichen: Umfange wie bisher allen andern Kreditinstituteu gegenüber, gewisse Schwierigkeiten
bereite» würde, so sind die dadurch der Verpfändung des Grund und Vodeus bewirkte» Hindernisse
in der Praxis nicht uuüberwiudlich. Außerdem aber enthält die Bestimmung des §. 33 des
Gesetzes vom 13. Mai die große Erleichterung, daß Gemeinden und Genossenschaften der
obigen Art Darlehen ohne Bestellung von Hypotheken gewährt werden dürfen. Da nun
auch die niedrigen Zins- und Amonisatiousbcdingungen,welche den Staats-Darleheu früher so
fördernd zur Seite standen, in tz. 5 des Gesetzes (außn- bei Drainirnngs-Anlagen) wieder ein¬
geführt werden, so zweifelnwir nicht daran, daß eine Rheinische Landeskultur-Reutcubautdem Kredit¬
bedarf uufcrer Deich- uud Meliorationsverbäude zur wesentlichen Stütze gereichen und den oben
geschildertenNachtheilen und Gefahren der gegeuwärtigeu Kreditverhältuifse energisch entgegen¬
wirken würde.

Dem Vernehmen nach werden augenblicklichbei der provinzialständischcuVerwaltung
Verhandlungen geführt, welche die Ausnutzung des Kredits der Provinz zu Guusteu kleinerer
Gemeinden in der Art zum Gegenstandehaben, daß die Provinz den letzteren Provinzial-
Obligationen zum Ncuuwerthc als Darlehen, die mit 4"/« verzinst und mit 1 > amortisirt werden
sollen, geben will. Die Deich- und Melioratiouöverbände befinden sich in ganz gleicher ^age
wie biefe Gemeinden d. h. sie sind gleichfalls nicht im Staude, selbst Obligationen auszugeben
oder ihren Kredit in anderer Weise entsprechend vortheilhaft zu verwerthen. Deshalb dürfte die
obengedachte Veraulaffuug, bei welcher die proviuzialstäudische Verwaltung wegen Ausgabe ihrer
Obligationen der staatlichen Genehmigung bedürfen wird, eine fehr geeignete Gelegenheit zur
Begründung einer Landesknltur-Neuteubantdarbieten.

Königliche Re>M»ng, Mtheilimss drs Imienu
gez.: von Hagcmcistcr. von Noou. Steillierg. Meh.

An
be« Königlichen Oder-Präsidenten der Nheinprovinz,

Wirtlichen Oeheimen-Nath,
Herrn !>. von Bardeleben, Excellenz

zn Koblenz.
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Unlage 0.

Glundjlltzc
!ür die

Bewährung von Darlehen aus den dnrch Vennittelnllg der Pratnnzial-Hnlfskasse
auszugebenden Anleihescheinender Rheinpramnz.

1. Darlehen aus den nebenbezeichneten Anleihescheinen können nur zu den im §. 8 des
Statuts der Rheinischen Provinzial-Hülfstasscunter u.. bis ä. verzeichneten Zwecken, also:

a. zur Gründung oder Erwciternng von Prooinzial-Institutcu;
1>. an Gemeinden znr Tilgung ihrer Schulden, zur Verbesserung ihres Haushaltes, zu

Baute» für Kirchen-, Hospital- uno Schulzwccke, ;n Wegeanlagen und ähnliche
gemeinnützige Unternehmnngen;

o. an Korporationenund vom Staate genehmigtegemeinnützige Anstalten;
<1. an ländlicheGrundbesitzerzu Kulturverbesserungen

uud, vorbehaltlicheiner geuauen Prüfung der Nothwendigkeit der Gewährung längerer Amortisation««
fristen, gegeben werden; dagegen bleiben die »nl» e. ebendaselbst verzeichneten „Unternehmernützlicher
Gewerbe-Anlagen"von der Theilnahme an diesem Fonds ausgeschlossen.

Imgleiche» sind ausgeschlossen diejenigenGemeinden, welche die Befugniß zur Ausgabe
von auf den Inhaber lautenden Anleihescheinen selbstständigerhalten können, bei denen es also
einer Vermittelung durch den Provinzialverband nnd Heranziehung des Kredites desselben
nicht bedarf.

2. Der Zinsfuß für die zu gcwährcudeuDarlehen wird auf 5°/u festgesetzt; jedoch kann
dieser Zinsfuß in besonderen Fällen durch Beschluß der Direktion der Provinzial - Hülfskasse bis
auf 4'/2°/n ermäßigt werden.")

3. Die Amortisation muß mindestens mit jährlich 1°/° der Darlehnssumme geschehen,
kann aber auch zu höheren Prozentsätzennach Maßgabe desfallsigerVereinbarung der Darlehns-
sncher mit der Hülfstasseu - Direktion erfolgen. Eine über die vereinbarten Sätze hinausgehende
Amortisation ist nur mit Zustimmung der Direktion der Hülfskaffe zulässig nnd hat der Schuldner
in dem Darlehnsvertrage auf jede frühere Rückzahlung des Darlehns ausdrücklich Verzicht zu leisten.
Die Amortisation erfolgt durch jährlich gleich bleibendeZahlungen an Zinsen und Kapital, so
zwar, baß die in den späteren Jahren au der Zinszahlung ersparten Beträge der Kapitalzahlnng
zugeschlagen werden.

Die Zahlung der Zinsen und der Amortisationsraten hat halbjährig am 30. Juni uud
31. December zu geschehen Bei Nichtinnehaltungdieser Termine sind Verzugszinsen zu zahlen,
ohne daß es einer besonderen Inverzugsetzungbedarf.

Auch steht es der Direktion der Provinzial-Hülfskaffe in diesem Falle frei, das ganze
Kapital mit halbjähriger Kündigung einzufordern. Im ersten Jahre werden von dem Tage der
Zahlung des Darlehns bis zum Iahresfchluffe nur die Stückzinfenerhoben.

*) Bemertung: Hiernach wird ein zu 5»/« verzinsllchesunv mit t,"/» amortisirbares Kapital in
8? Jahre», ein solches zu 4'/«°/» verzinsliches in 89 Jahren getilgt.
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4. Für die zur Zeit bereits bestehenden Darlehnsfordcrungcn der Hiilfskasse verbleibt es
bei den stipulirten Amortisationsfristen. Nur in besonderen Ausnahmefällen ist die Direktion der
Hiilfskasse ermächtigt,längere Amortisationsperiodenauch für diese Darlehen nachträglich zuzugestehen.

5. Die Gesammtsummeder auf länger als 15 jährige Amortisation z„ gewährenden
Darlehen darf den Gesammtbetrag der Anleihe nicht übersteigen.

6. Als Beitrag zu den Korrespondenz-und sonstigen Verwaltungskosteubei den nach
vorstehenden Bestimmungen gewährten Darlehen wird eine eiumalige Gebühr von ^"/o des
Darlehnsbetrages erhoben.

7. Um durch die neue Anleihe auch denjenigeuZwecken entsprechenzu tonnen, welchen
das Gesetz über die Einführung einer Landeskultur-Nentenbank zu genügen beabsichtigt,ist die
Direktion der Provinzialchülfskasseermächtigt, bei den von ländlichen Grundbesitzernnachgesuchten
Darlehen thunlichsteRücksichtnahme eintreten zu lassen.

«r. 53.

Düsseldorf,den N. April 1881.

Referat
des Provinzial-Vcrwaltungsraths an den Provinzial-Landtag,

betreffend

die Ausführung des auf den Antrag lwn Eynem nnd Genossen bezüglichder Ein»
steilling wn Fcmds und Nechnnngs-Ueberschiisscilin den Etat, sowie bezüglich der

Bildung eines eisernen Bestandes gefaßten Beschlussesdes Proninzial-^andtags
vom 3. Mai 1879.

Der 26 RheinischeProvinzial-Landtag hat auf den Antrag der Abgeordnetenvon
Eynern und Genossenin seiner Sitznng vom 3. Mai 1879 (Verhandlung des Provinzial-Land-
t°gs S 54) befchlossen, dem Provinzial-Verwaltungsrathe das Nachstehende m Erwägung zu geben:

' a die in den verschiedenen Etats aus den Ueberschüssen früherer Jahre angesammelten
Fonds nach den Bedürfnissen zn prüfen und das nicht Erforderlichein die Einnahmen des Etats,
zunächst pro 1880, einzustellen;

1, die bisher ausgeübte Praxis, aus den eventuellenEmnahme - Überschüssen des Etats¬
jahres dem Landtage Vorschlägezur Verwendung für größere,
Gute kommende Zwecke zu machen, dahin zu ändern, daß, wenn Ueberfchnffem /«em Jahre
vorhanden fein sollten, diese den Etats-Einnahmen des nachfolgenden »°hres zugegeben werben
und daß die Bedürfnisse der Provinz an dauernden, auch den folgendenGenerationen zu Gute
kommenden Zwecken anderweitig gedecktwerden;
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«. aus den alsdann noch verbleibenden Beständen (su,1> »,.) sowie aus anderweitigen
Beständen einen eiseinen Bestand als Geschäfts-Vetriebsfonds für alle Zweige der Verwaltung zu
bilden, der am Schlüsse jeder Etatspcriode auf Grund der vom Proviuzial - Verwaltungsrathe vor¬
gelegten und vom Landtage in ihren einzelnen Ausgabe« und Einnahme-Positionen nachträglich zu
genehmigenden Rechnung auf seiner früheren Höhe erhalten resp, auf dieselbe ergänzt werden soll;

cl. bis zur Errichtung dieses eisernen Bestandes stellt der Proviuzial - Landtag die vor¬
handenen Bestände in den einzelnen Kassen (selbstverständlich unter Ausschließung des Ständefonds)
zur cmsfchließlicheu Verwendung des Proviuzial-Verwaltuugsraths unter den snli o. gestellten
Bedingungen.

Es haben in Folge dessen zur Sache eingehende Erörterungen inuerhalb des Provinzial-
Verwaltungsraths stattgefunden und beehrt sich derselbe deren Ergebniß dem Provinzial - Landtage
nachstehend vorzutragen.

aä a. Hat eine Prüfung der einzelnen Fonds nach ihrem Bedürfnisse stattgefunden und
das folgende Ergebniß geliefert.

Was zunächst den Polizeistrafgclderfonds betrifft, fo hat in Folge Beschlusses des 26.
Provinzial-Lllndtages vom 29. April 1879 (Verh. S. 38) eine nähere Prüfung darüber stattgefunden,
ob nicht der angesammelte, seither nicht zur Verwendung kommende Theil dieses Fonds für die
Folge anderweitig in zweckentsprechenderWeise nutzbar gemacht werden tonne. Diese Prüfung hat,
wie in einem besondern, dem Provinzial-^andtage erstatteten Referate des Provinzial-Verwaltungs-
rathes, auf welches hier Bezug genommen wird, näher ausgeführt worden, zu dem Ergebniß geführt,
daß eine Einstellung auch nur eines Theiles dieses Fonds in die Einnahmen des Etats der provinzial»
ständischen Verwaltung Behufs Verwcuduug zu den laufenden Ausgabe» nicht angängig erscheine.

Sonstige Fonds sind bei der Laudarmenverwaltuug nicht vorhanden. Der bei dieser Ver¬
waltung nach dem Abschlüsse für das Jahr 1878 vorhanden gewesene Bestand hat, wie der
Rechnungsabschluß für 1879 näher nachweist, zur Deckung der nothwendig gewordenen erheblichen
Mehrausgaben verwendet werden müssen. Die bei der Zwangserziehung verwahrloster Kinder in
1880 sich ergebenden Ueberschüssc werden auf 1881, zur Bestreitung der in diesem Jahre zu
erwartenden Mehrausgaben, übertragen.

Der Reservefonds der Anstalt Brauweiler zum Betrage von 52 530 Mark ist aus dem
früheren Pensionsfonds der Anstalt gebildet worden und soll zufolge Beschlusses des 22. Provinzial-
Landtages (Verh. S. 29) zu etwa nöthig werdenden außergewöhnlichen Banten verwendet werben.
Diese Nothwendigkeit ist eingetreten, wie in einer besondern, die Anstalt zu Brcmweilcr betreffenden,
Vorlage des Provinzial-Verwaltuugsrathes an den Provinzial-Landtag ausgeführt worden ist.

Der Sparfonds für Hänslinge der Anstalt Vrauweiler ist Eigenthum der Häusliuge und
kann über denselben anderweitig nicht verfügt werden.

Bezüglich des Nebenfonbs der Anstalt Brauweiler von 110 700 Mark, dessen Zinfen in
Gemäßheit des tz. 1 der Verordnung über Einrichtung des Lanbarmenwcfens in der Rhcinproviuz
vom 2. Oktober 1871 zur Zeit auf die allgemeine Provinzial-Umlage des Regierungs-Bezirks
Köln angerechnet werden, hatte der Provinzial-Verwaltuugsrath die Vertheilung dieses Fonds an
den Polizeistrafgclderfonds rcfp. an die bei diesem Fonds nicht betheiligten Städte des Regierungs-
Bezirks Köln unter dem 5/9. Oktober 1880 beschlossen,dieser Beschluß hat indessen die vorbehaltene
Genehmigung der Königlichen Staatsregierung bis jetzt nicht erlangt und sind weitere Verhandlungen
in dieser Beziehung vorbehalten.
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Der Fonds des Landarmenhauseszu Trier von 122100 Mark, welcher bereits zur Zeit
des Uebcrganges der Verwaltung des Laudarmenhcmscsan die provinzialständische Verwaltung
vorhanden war, rührt aus Ersparuissenund aus dem Verkaufe von Grundeigenthum der Anstalt
her. Außerdemsind von dem Erlöse des unter provinzialständischer Verwaltung verkauftenGrund-
eigenthums 36996,20 Mark aufgckommeu, welche in Gemäßheit des Etats für 1879 und 1880
für die Erbauung einer neuen Umfassungsmauer,sowie für nothwendige einmaligeHauptreparatureu,
insbesondere für die Wiederherstellungdes früheren Hospitalgebäudes'im Landarmeuhause bis auf
einen Rest verwendet wurden. Letzterer, sowie das Kapital von 122 100 Mark sind zu anderweitigen
Bauarbeiten im Laudarmhausezu Trier erforderlichund wird dieserhalb auf die betreffende besondere
Vorlage an den Provinzial-Landtag Bezug genommen.

Der Eentral-Hebammen-Untcrstützungsfondsvon 12 300 Mark ist dem Provinzial - Ver¬
bände auf Grund des ß. 4 des Gesetzes vom 20. Mai 1875 zur Verwendung im Interesse des
Hebammeuwesensüberwiesenworden und sind die Zinsen dieses Fonds mit dem von der Staats¬
regierung zu zahlenden jährlichen Zuschüsse vou 930 Mark zu Prämien uud Beihülfen für
Hebammenzu verwenden,weshalb der bezügliche Fonds erhalten werden muß.

Der Fonds der Blindenanstalt zu Düreu mit 94 800 Mark ist aus Geschenken und
Vermächtnissen entstanden,welche der Blindenanstalt vor deren Uebcrgang in die provinzialständische
Verwaltung zugewendet worden sind. Es empfiehltsich nicht, diesen Fonds in den laufenden Etat
einzustellen, weil derselbe eine höchst wünschenswerthe Reserve für außergewöhnliche Bedürfnisseder
Blindenanstalt bildet.

Der Fonds von 90 000 Mark zur Vergrößeruug der Blindenanstalt ist aus dem
Kaufpreise für die im Jahre 1879 veräußerten Gebäude der alteu Bliudenanstalt zu Düreu
gebildet und zu der in Folge dieser Veräußerung nothwendig gewordenen Vergrößerung des
neuen Anstaltsgebäudes nach dem betreffende» besondern Beschlussedes Proviuzial- Landtages
bestimmt.

Der Unterstützungsfondsfür hülfsbcdürftigeBlinde von 9 600 Mark hat sich aus frei¬
willigenZuwendungen zum Besten entlassenerBlinden gebildet uud muß deshalb diese» Zwecken
erhalten bleiben.

Der Fonds für die Taubstummenanstalteubeträgt 271 050 Mark und zwar:
a. für Brühl .......... 49 800 Mark
d. „ Kempen.......... 110 800 „
e. „ Neuwied .......... 99 350 „
ä. „ von Diergardt'fche Stiftung . . . 13 050 „

Diefe Kapitalien sind vor Uebergang der genanntenAnstalten in die diesseitige Verwaltuug
aus Ueberschüsseu augesammeltworden, welche sich dadurch gebildethaben, daß die Einnahmen au
Zuschüssen aus Staats- sowie Provinzialmittcln und aus Kollektendie laufenden Ausgaben über¬
legen haben. Das Eigenthum an diefen Kapitalien ist zwar mit den Anstalten felbst durch das
Reglementvom 8. Juli 1874 auf den Provinzial-Verband übertragen worden, allein es empfiehlt
s'eh dennoch nicht, diese Kapitalien in die Einnahme einzustellen uud aufzuzehren, weil dieselben
dor der Uebernahme der Anstalten Seitens der provinzialständische« Verwaltung gebildet wurden
und. einen sehr zweckmäßigenReservefonds bilden, um außergewöhnliche Bedürfnisse auf dem Gebiete
bes Taubstummenwesenszu bestreiten,ohne in einzelnen Jahren die Steuerkraft stärker in Anspruch
5« nehmeu. Die Zinsen dieser Kapitalien fließen den einzelnenAnstalten jährlich zu und dienen
zur Verminderung des Zuschusses aus Provinzialmitteln.
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Die von Diergardt'schc Stiftung ist zu einem bestimmten Zwecke gegründet worden und
muß diesem Zwecke auch erhalten werden.

Die in einzelnen Jahren nicht zur Verwendung gelangenden Einnahmen der Wilhelm-
Augusta-Stiftung werden nur vorübergehend als Fonds rcntbar angelegt, können statutgemäß nur
zu Taubstummenzwecken verwendet werden und müssen diesen speziellen Zwecken erhallen bleiben.

Der Nebenfonds der Anstalt Siegburg zur Unterstützung entlassener Irren in der ehemaligen
Anstalt Siegburg ist aus Sammlungen und milden Beiträgen gebildet und ist seiner Entstehung
sowie seinem Zwecke nach zur Einstellung in den Etat nicht geeignet. Der Fonds wird nach Er¬
öffnung der Anstalt Bonn den einzelnen Irrenanstalten für den vorangegebenen Zweck überwiesen
werden. Dahingegen werden diejenigen Beträge des allgemeiuen Bedürfnißfonds der Irrenanstalten,
welche für die Zwecke dieses Fonds etwa nicht zur Verwendung gelangen, als Ersparnisse der
laufenden Verwaltung verrechnet, deren Ueberschüsse, wie unten 3,6.1) angegeben, in die Einnahmen
des Etats des folgenden Jahres eingestellt werden.

Der Vichversicheruugsfonds. fowie der Fonds für den Neubau von 2 Provinzial-Museen
weiden zu bestimmten Zwecken gebildet und find diefen zu erhalten.

Anlangend den Ständefonds, fo hat der 26. Provinzial-Landtag deffen Einstellung in den
Etat abgelehnt.

Der Meliorationsfonds der Rheinprovinz ist gesetzlich zu Darlchn Behufs Förderung
land- und forstwirthfchaftlicher Meliorationen und Wegebantcn durch Gewährung von Darlehn
bestimmt und muß diesem Zwecke erhalten bleiben. Der Ziusgewinn aus diesem Fonds wird
bereits alljährlich etatsmäßig zn landwirthschaftlichen Meliorationen verwendet.

Die in dem Etat der Straßenvcrwaltung unter Kapitel IV, V und VI durchlaufenden
drei Fonds: „zu Provinzialstraßeu-Ncubauteu und Umbauten", „zur Zahlung von Chaussce-Neubau-
Prämien für Kunststraßen", sowie „zur Zahluug von Kreis- und Kommunal-Wegeban-Unterstützungen"
find mit Ausgabe-Verpflichtungen belastet und muffen daher die Bestände dieser Fonds für ihren
Zweck reservirt bleiben.

Was sodann den Sammelfonds zu Zwecken der Straßenverwaltung anlangt, so stießen
nach dem Beschlusse des Provinzial-Verwaltungsraths vom 15/18. Januar 1879 und beziehungs¬
weise nach der Bemerkung zu Kapitel I, Titel 3 des iu der Plenarsitzung des 26, Provinzial-
Landtags vom 25. April 1879 genehmigten Straßen-Etats die Erlöse aus verkauften Chauffechäusern
und größeren Grundstücken und zwar nach vorheriger jedesmaliger besonderen Vestimmuug des
Provinzial-Verwaltungsraths diesem Fonds zu und werden, ebenfalls auf jedesmalige« Beschluß des
Provinzial-Verwaltungsrathes, zum Ankauf von Grundstücken für die Zwecke der Straßenverwaltung
verwendet.

Hinsichtlich der anderweiten Bestände bei der Straßenverwaltnng ist von dem Provinzial-
Vcrwaltungsrathe in Uebereinstimmung mit dem Beschlusse des 26. Provinzial-Landtags vom
25. April 1879 (Seite 104 der stenographischen Berichte) bestimmt, daß diefelben zur Deckung außer¬
ordentlicher Bedürfnisse der Straßenverwaltung und um den crfcchrungsmäßig uicht selten durch
plötzliches Steigen der Materialieupreise, sowie durch besondere Naturereignisse, als Eisgang, Hoch¬
wasser, Wolkenbruch :c. entstehenden außergewöhnlichen, etatsmäßig nicht zu veranschlagenden
Ansprüchen der Straßenunterhaltung zu begegnen, ohne rechuuugsmäßigc Bildung eines besonders
zu verwaltenden Reservefonds in das folgende Jahr zu übernehmen seien.

Demgemäß wird der nach dem Finalabschlusse eines jeden Jahres sich etwa ergebende
freie Bestand der Straßenverwaltung auf da« folgende Jahr in Einnahme übertragen.
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Der in Gemäßheit des Reglements vom 16. April 1855 gebildeteund bei der Straßen¬
verwaltung als Nebenfonds geführte Fonds zur Unterstützungder Wittwen von Provinzialstraßen-
Aufsehernund Wärtern hat seine bestimmungsmäßige Verwendungund sind nach dein Paragraph 6
des Reglements die Ueberschüsse, soweit sie nicht zu den zu leistenden Unterstützungen erforderlich sind,
nach Maßgabe der Bestimmungen über die Anlegungvon Sparkassen-Kapitalienrentbar anzulegen.

aä b. Der Vorschlag, etwaige Uebcrschüsse aus der laufenden Verwaltung nicht für
größere, dauernde, einer entfernter»Zeit zu Gute kommende Zwecke zu verwenden,sondern dieselben
den Etatseinncchmendes nachfolgendenJahres zuzuschreibeu,erscheint auch dem Provinzial-Ver-
waltungsrathe zweckentsprechendund dürfte nach demselben in der Folge zu verfahren fein. Hiermit
in Uebereinstimmungist, nachdem das Jahr 1879 Ueberschüsse nicht ergeben, dagegen das Jahr
1880 mit einem Ueberschusseabschließt, der letztere pro 1881 in Einnahme gestelltund mit Hülfe
desselben es möglich geworden, die in Folge Beschlussesdes 26. Provinzial-Landtages für 1879
und 1880 eingetretene Verminderungder allgemeinen Provinzial-Umlageum jährlich 300 000 Mark
auch auf die Umlage für das Jahr 1881 auszudehnen.

aä o. und cl. Zu der in Anregung gebrachtenAnfammlung eines eisernen Bestandes
^ Gcschäftsbetriebsfonds— hat sich bis jetzt ein Bedürfniß nicht ergeben und glaubt der Pro-
vinzial-Verwaltnngsrath daher, daß von der Bildung eines solchen Fonds einstweilen Abstand
genommenwerden kann.

Der Provinzial-Berwaltungsrath gestattet sich hiernach zu beantragen:
„Der Provinzial-Landtag wolle sich mit den vorstehendenAusführungeu einver¬
standen und durch dieselben den Eingangs erwähntenBeschlußvom 3. Mai 1879 für
erledigt erklären."

Der Promnzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fiirst zu Wied,

Landtags-Marschall.

Nr 84.

Düsseldorf, den 5. Oktober 1881.

Referat,
betreffend

Feststellung der Bedingungen für die Benutzungder ProvinzialstraßenVenel-Onerath
und Köln-Olpe zur/Anlage einer Seknndärbnhnvon Troisdorf nach Riinderoth.

Der 26 Rheinische Provinzial-Landtag hat in der Sitzung vom 2. Mai 1879, unter
Bejahung der prinzipiellenFrage betreffs der Massigkeit der Benutzung von Provinzialstraßen zur
Anlage vou Sekundär-Eisenbahnen, sowohl über die dabei für den Fuhrverkehr freizuhaltende
Straßenbreite bez. über die vorzuschreibende Lage der Bahn generelleBestimmung getroffen, als
auch die außerdem dem betreffeudcu Eifeubahn-Uuteruehmerzu stellenden „Hauptbedingungen"normirt.

Nach dieser Bestimmung soll neben dem Eisenbahnzuged. h. neben dem für denselben
festgestellten Normalprofil des freien Raumes eine für den Fuhrverkehr frei benutzbare Vtembahn-
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breite von 4,5 Meter übrig bleiben, was mit Rücksicht auf die überstehende Ladung eines in der
Marnnalbreite bcladenenFuhrwerks von 0,52 Meter eine Entfernung zwischen dein betreffenden
Normalprofil und dem gegenüberliegendenRande der Steinbahu von 5,02 Meter ergiebt.

Die weiterhin in dem beregten Lanbtagsbeschlusseartikulirten Hanptbedingungensino auf
der Anlage unter I zusammengestellt.

Im November v. I. stellte die KöniglicheEisenbahn-Direktion zu Elberfelo unter Mit¬
theilung des Projekts einer Sekundärbahn von Troisdorf nach Rünberoth bei der provinzialstän-
dischen Verwaltung den Antrag, es möge der Vergisch-Märtischen Eisenbahn-Gesellschaft zu der nach
dem Projekte in Aussicht genommeneu Mitbenutzung der Provinzialstraßen Veucl-Overath und
Köln-Olpe (in einer Gesammtausdehnuugvon rot. 19,3 Kilometer)die Genehmigungertheilt werden.

Nach dem Projekte war die Norm des Landtags-Beschlussesbezüglich der freizulasseudcu
Steiubahnbreite erfüllt.

Auf die sonstigen Hauptbedingungen dieses Beschlusseshingewiesen, wünschte die Eisen¬
bahn-Direktionzunächst nur die Abstandnahme von dem Vorbehalte der Widerruflichkeitder Kon-
zessionsertheilung und bezeichnete ferner noch den Wegfall der Bedingungen ack 3 und 9, betreffend
die Acquirirung von Material-Depotplätzcn und die Gestellung einer Kaution (conk. Anlage), als
erwünscht.

Während in ersterem Punkte an der Bedingung des Landtags-Beschlusses,welcher übrigens
auch uur eine eingeschränkteWiderruflichkeitvorsieht, festgehalten werden mußte resp, nur von
einer entsprechenden Normirung dieser Beschränkungendie Rede sein konnte, erschien es dagegen dem
Proviuzial-Verwaltungsrathe unbedenklich, dem weiterenWuusche der Eisenbahn-Direktionentsprechend
die Bedingungen aä 3 und 9 im vorliegendenFalle Mangels zutreffenderVoraussetzungenfalle»
zu lassen, indem eincstheils das übrigbleibendeFußgänger-Bankett noch genügendenRaum läßt,
um darauf die Straßenuntcrhaltungs-Materialien ohne besondereBelästigung des Fußgängerverkehrs
ablagern zu können, auderntheils einer KöniglichenBehörde gegenüber eine besondereGarantie
durch Kautiousstellungentbehrlichwar.

Weit entfernt jedoch, die hiernach formulirten Bediuguugeu zu acceptiren, erhob die Eisen¬
bahn-Direktion vielmehr jetzt rücksichtlich dieser sämmtlichen Bedingungen die mannigfachstenEin¬
wendungen und erklärte dieselbenin fast allen Punkten als für sie prinzipiell unanuehmbar. Es
war aber der Provinzial-Verwaltungsrath mit Rücksicht auf die Direktive des Landtags-Beschlusses
schon aus formelleu Gründen außer Stande, in wesentlichen Punkten diese Bedingungenzu verlasse»,
andererseits glaubte derselbe gegenüber der Hervorkehrung priuzipieller Grundsätzeebenso die dem
Landtags-Veschlussezu Grunde liegenden prinzipiellenAuffassungenin jeder Hinsicht vertreten zu
müssen uud sonach uur insoweitdie beantragten Modifikatioueuzugestehen zu sollcu, als dieselben
mit der Währung des prinzipiellen Standpunkts und der Intention des Laudtags-Beschlusses
vereinbarlich schienen. Insbesondere sah sich der Provinzial-Verwaltungsrath mit Rücksicht auf
die von der Eisenbahn-Direktionangedeutete eventuelle Eiuleituug des Expropriations-Verfahrens
veranlaßt, auf das Entschiedenste zu betonen, daß die Expropriation einer Provinzialstraße zu dem
Zwecke, um dieselbe in ihrer Längcnausdehuung mit eiuer Eisenbahnanlage zu belegen, aus¬
geschlossen und durchaus unzulässig sei, und wurde zugleich die Verwaltung beauftragt, auch dein
Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten gegenüber, welcher vorher die Beschleunigungder Ver¬
handlungen urgirt hatte, unter Mittheilung der letzteren, dieser Auffassungauf das Nachdrücklichste
Ausdruck zu geben.
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Es hatte die Eisenbahn-Direktionaber auch ihrerseits dem Herrn Minister zur Sache
berichtet und nahn: derselbe Veranlassung, rücksichtlich der noch bestehenden Differenzpunkteeine
kommissarischeBesprechung von Vertretern der beiderseitigen Verwaltungen unter dem Vorsitze des
Herrn Ober-Präsidenten anzuberaumen,wobei der Herr Minister sowohldiejenigen Punkte aus den
Bedingungen bezeichnete,in welchen die Eisenbahn-Direktionohne Weiteres entgegenkommen könne,
als auch rücksichtlich anderer Punkte vermittelndeVorschlägeproponirte. Unter Zugrundelegung
dieser ministeriellenVorschläge erfolgte zunächst Seitens des Provinzial-Verwaltungsraths in der

Sitzung vom ^'"^- , er. eiue nochmalige Berathung der Bedingungen und fanden dieselben dabei

die in der Anlage unter II eingetrageneFassung, Einem hierbei mit zur Verhandlung gekommenen
Antrage der Eisenbahn-Direktionauf vorläufige Gmehmigung des Baubeginns auf den Provinzial-
straßen sah sich der Provinzial-Verwaltnngsrath uugeachtet der Befürwortung desselben Seitens
des Herrn Ministers außer Stande zu entsprechen.

Die solchergestalt formulirten Hauptbcdingungen wurden sodann der kommissarifchenVer¬
handlung zn Grunde gelegt. Dieselbenhalten sich im Wesentlichendurchaus an die Bedingungen
des Landtags-Beschlussesund sind nur dem konkretenFalle entsprechendausgestaltet resp, den
obwaltendenbesonderen Verhältnissenangeschlossen. Dieserhalbhatte auch auf Seiten des Provinzial-
Verwaltungsraths von vornherein kein Zweifel darüber bestanden,daß mit den BedingungendesLandtags-
Beschlusses lediglichbezweckt war, die allgemein maßgebenden prinzipiellen Gesichtspunkte zu Mren, und
daß der Proviuzial-Verwaltungsrath berechtigt sei, unter Wahrung dieser allgemeinen Gesichtspunkte im
einzelnen Falle die Bedingungen, den jeweiligenUmständen anzupassen resp, in untergeordneten
Dingen Modifikationenderselben eintreten zu lassen.

In der kommissarischenVerhandlung fanden denn auch diefe vom Proviuzial-Verwaltungs-
rathe zuletzt beschlossenen Bedingungen Seitens der Vertreter der Eisenbahn-DirektionAnnahme
mit Ausnahme der Bedingung aä 5, betreffend die zu verwendendenLokomotiven,und wurde
außerdem nur vorgeschlagen, in der Bedingung aä 2 und ebenso llä 4 statt der Worte „im Ein¬
vernehmen" den Ausdruck „nach Benehmen" (»u. der Landespolizeibehördemit der Straßenbau-
Verwaltung) zu gebrauchen,letzteres aus dem Grunde, weil bezweifelt werden müsse, ob die Landes¬
polizeibehörde sich dazu verstehe» werde, iu Fragen der in Rede stehenden Art sich an die Zustimmung
einer kommunalenBehörde zu binden. Von den Vertretern der Eisenbahn-Verwaltungwurde jedoch
auf die Wahl des einen oder andern Ansdrncks kein Gewicht gelegt und die Fasfung im „Einvernehmen"
eventuellacceptirt.

Der Proviuzial-Verwaltungsrath glaubte diesen letzteren Ausdruck, über welchen sonach
Einverständnißherrscht, festhalten zu sollen, um der ständischenVerwaltung bei den qu. Festsetzungen
die dem Straßeninteresse entsprechende Mitwirkung auch formell zu sichern.

In Betreff der Lokomotiven wandten die Vertreter der Eisenbahn-Direktionein, daß, wie
"uch der Herr Minister bereits hervorgehoben habe, die Bestimmuug über die zu verwendenden
Betriebsmittel der Staats-Aufsichtsbehörde speziell der Ministerial-Instanz zustehe uud zwar auf
Grund des ß. 4 des Eiscnbahngcsetzesvom Z.November 1838, welcher lautet: „Die Genehmigung
ber Bahnlinie in ihrer vollständigenDurchführung durch alle Zwischenpunkte wird dem handels-
nunistcrium vorbehalten, ebenfo find die Verhältnisse der Konstruktionsowohl der Bahn als der
""zuwendendenFahrzeuge,an diese Genehmigunggebundeu".Die betreffendeBedingung könne daher
der ProvinzialständifchenVerwaltung gegenübernicht übernommenwerden und möge letztere es bei
der Erklärung des Herrn Ministers bewenden lassen: „thunlichst darauf Bedacht zu nehmen, nur
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solche Betriebsmittel bez. Lokomotiven zuzulassen,welche einen möglichst ungestörtenund gesicherten
Verkehr auf den Straßen gestatten," Es komme hinzu, daß bei Einführung besonderer Lokomotiven
für die Sekuudärbahu Schwierigkeitendes Betriebs beim Uebergangeder Wagen auf die Vollbahn
unvermeidlichsein würden, sowie daß anderwärts z. V. am Rhein die Bahn dicht neben der
Ehausseeherläuft, ohne daß durch die betreffendenLokomotivender Straßenverkehr benachtheiligt
werde. Auch habe z. B. die Provinzial-Vertretung von Westfalen bezüglich der Lokomotiven keine
analoge Bestimmung getroffen.

Bei Prüfuug dieser Einwände ist der Provinzial-Verwaltuugsrath in der Sitzung vom
5/9. September er. zu dem Beschlusse gekommen, die Entscheidung über die eventuelle Berücksichtigung
derselben dem ProvinzialLandtage, wie hiermit geschieht, lediglich anheimzustellen, indem er selbst
dieselben nicht für so durchschlagenderachtet hat, um sich für die Abstandnahme von der qu.
Bedingung ausfprechenzu können.

Gerade in der Beschaffenheitder Lokomotivenliegt ein Hauptfaktor für die Sicherung
des Straßenfuhrwerks gegen die Einwirkungen des Bahnbetriebs und hält es der Provinzial-
Verwaltungsrath daher für angezeigt,daß in dieser Beziehung alle Erfahrungen der Technik nutzbar
gemachtwerden. Uebrigens werden mich bereits Lokomotivenkonstruirt, welche den bedungenen
Anforderungenin jeder Hinficht entsprechen.

Wie bereits bemerkt, war bei dem qu. Eisenbahn-Projekt die Vorschrift des Landtags-
Aefchlusfes bezüglich des freizulassendenRaumes erfüllt. Späterhin theilte die Eisenbahn-Direktion
mit, daß sich das Projekt den zwischenzeitig vom Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten auf¬
gestelltenNormen bezüglich der Mitbenutzung von Chausseen oder andern öffentlichen Wegen für
Sekundärbahnanlagen in allen Theilen anfchließcn werde. Diese unter dem 8. März 1881
erlassenenNormen gehen von dein Grundsätzeaus, daß es genügt, wenn neben dem Bahngeleise
eine solche Breite disponibel bleibt, daß sowohl ein Landfuhrwert von der größten vorkommenden
Ladebreiteneben dem Eifeubahnzugepassiren kann, als auch zwei solcher Fuhrwerke einander dann
ausweichen können, wenn kein Bahnzng dieselbe Stelle passirt. Es fetzt dies eine Entfernung
zwischen demjenigenPunkte, bis zu welchem das Rad des Fuhrwerks sich dem Bahngeleise nähern
kann, und der entgegengesetztenBegrenzung der Straßen (Baumreihe) von rot. 6,0 Meter voraus.
Bei Beachtung der Vorschrift des Landtags-Beschlussesfinden dagegen neben dem passirenden
Eisenbahnzuge2 breitest beladene Fuhrwerke auf der Straße Platz.

Die Eisenbahn-Direktionist darauf aufmerksam gemacht worden, daß der Provinzial-
Verwaltuugsrath diese ministeriellen Normen nicht als maßgebend bezüglich der Benutzung der
Provinzialstraßen zu Sekundärbahnaulagen betrachte nnd auch für das vorliegendeProjekt nicht
gelten lasse. Dieselben können diesseits auch nur als eine Direktive für die landespolizeiliche
Prüfung der Projekte angesehenwerden, um zu beurtheilen,wie weit äußersten Falls vom landes¬
polizeilichen Standpunkte aus durch die Lage der Bahn der übrig bleibende Raum auf der Straße
eingeschränkt werden darf, wobei es dem Straßeneigenthümer aber unbenommenist, für die ihm
znstehende Einräumung der Straße eine geringere Einschränkungderselbenvorzuschreiben.

Andrerseits ist jedoch nicht zu verkennen, daß die strenge Durchführung der bezüglichen
Norm des Landtags-Beschlusseswegen der dabei erforderlichenErbrciterung des Straßenplanums
unter Umständenganz besonderen Schwierigkeitenbegegnenund damit zu Härten führen muß, z. B.
wenn die Terrain-Verhältnisse oder die Bebauung der Straße die Erbrciterung derselben aus¬
schließen bez. wesentlich erschweren, oder wenn der zur Erbrciterung nothwendige Grunderwerb durch
die Armuth der verpflichteten Gemeindenunthunlich gemacht wird. Für dergleichen dringende Fälle
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erscheint es dem Provinzial Vcrwaltuugsrathe zugleich mit Rücksicht auf die erwähntenministeriellen
Normen wünschenswcrth,durch eine bezügliche Ermächtigung des Provinzial-Landtags in die Lage
gesetzt zu werden, von der in Rede stehenden VorschriftAusnahmen eintreten lassen zu dürfen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath nimmt daher Veranlassung zu beantragen:
„Hoher Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen, iu dringenden
Fällen bezüglich der Vorschrift über die bei Selundärbahuanlagen auf den Provinzial-
straßen freizulassende Straßenbreite angemessene Ausnahmen eintreten z» lassen."

Der Prouinzial-Berwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtags-Marschall.

Zusammenstellung
der:

I.
Haupt-Bedingungen für die Benutzung von
Provinzialstraßen zur Anlage von Sekundär-
Eisenbahnennach dem Beschlusse des 26. Pro¬

vinzial-Landtags vom 2. Mai 1879.

II.
Hanvt-Bedingungen für die Benntzung der
Piovinzialstraßc» Bcuel-Overath und Köln-
Olvc zur Anlage einer Setundärliahn vuu
Troisdorf nach Nüuderoth «ach der Beschluß¬
fassung des Provinzial-Verwaltungsraths iu

der Sitzung vom
31. Mai

Juni
1881.

1. Die Konzessionwird auf Widerruf
ertheilt, jedoch soll eine Beseitigung der
ganzen Anlage oder einzelnerTheile derselben,
sowie die Wiederherstellungdes früheren Zu¬
standes nur dann gefordert werden, wenn die
Vahn wegen Unrentabilität des Unternehmens
"der aus sonstigen Gründen über eine bestimmte
S^t hinaus nicht fertig gestellt oder außer
Betrieb gestellt ist, und wenn an der betref¬
fenden Prooinzialstraße im eigenen oder im
öffentlichen Interesse wesentlicheVeränderungen
vorgenommen werden, welche die Umlegung
oder Beseitigung der Bahn bedingen.

1. Die Eisenbahn-Verwaltung verpflichtet
sich, die ganze Eisenbahnanlageoder einzelne
Theile derselben zu beseitigen nnd den früheren
Zustand der Provinzialstraßenwieder herzustellen,
wenn die Bahn binnen der vom Ministerium für
öffentliche Arbeiten zn normirendenFrist nicht
fertig gestellt ist (ß. 21 des Gesetzesvom 3. No¬
vember 1838), feiner wenn dieselbe binnen
eines Jahres außer Betrieb gesetzt ist, iu
welche Frist jedoch solche Betriebsstörungen
nicht einzurechnen sind, welche in Folge kriege¬
rischer Ereigmsseoder sonstiger höheren Gewalt
unvermeidlichgewordensind, und endlich wenn
an den genanntenProvinzialstraßen im eigenen
oder im öffentlichen Interesse wesentliche Ver¬
änderungenvorgenommen werden müssen, welche
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2. Durch die Eisenbahncmlagedarf die
Entwässerungder Straße sowie die Kommuni¬
kation zwischen der Straße und den anliegen¬
de« Grundstücken nicht aufgehoben oder erschwert
werden.

3. Da durch die Bahuanlage das Mate¬
rialien-Bankett für die Straße verloren geht,
fo hat Unternehmer an geeigneten Stelleu
Material-Depotplätze zu acquiriren und der
Straßenbau-Verwaltung zur Verfügung zu
stelleu. Auch ist derselbe verpflichtet, das
Straßcuuuterhaltungs-Material bei dessen Ver-
theiluug ohne Entschädigungauf der Bahn zu
transportiren (incl. Auf- und Abladen).

4. Unternehmer hat den von der Bahn
in Anspruch genommenen Theil der Straße
nebst zugehörigen Böschungen, Gräben, Bau¬
werken :c. auf eigene Kosten zu unterhalten.

5. Unternehmer hat behufs Sicherung
des Verkehrs auf der Straße überall da, wo
es die Straßenbau-Verwaltung als nothwendig

die Umlcgung oder Beseitigung der Bahn be¬
dingen. In diesem Falle bleibt der Eisenbahn-
Verwaltunggleichzeitig das Recht vorbehalten, die
Bahn auf ihre Kosten auf die verlegten beziehungs¬
weise ncuhergestellten Chausscestreckeuunter den
Bedingungen der gegenwärtigenVereinbarung
zu verlegen oder sofern sie es vorziehen sollte,
die Bahn in ihrer früheren Lage zu belassen,
den in Folge der Straßenverlegung etwa frei
gewordenenGrund und Boden von der pro-
vinzialständischen Verwaltung käuflich oder even¬
tuell im Wege der Enteignung zu erwerbe«.

2. Durch die Eisenbahnanlage darf die
Entwässerungder Straße sowie die Kommuni¬
kation zwischen der Straße uud den anliegen¬
den Grundstücken nicht aufgehobenoder erschwert
werden. Die zu diesem Zwecke erforderlichen
Seitens der Eisenbahn-Verwaltung zu treffen¬
den Einrichtungen werden von der Landes-
Polizeibehörde im Einvernehmen mit der Straßen¬
bauverwaltung festgestellt.

3. Die Eisenbahn-Verwaltunghat den von
der Bahn in Anspruch genommenen Theil der
Straßen nebst zugehörigen Böschungen, Gräben,
Bauwerken:c., letztere, insoweit dieselben in die
Nahnanlage einbezogen werben, auf eigene
Kosten zu unterhalten.

Insoweit die von der Bahn in Anspruch
genommeneu Straßentheile von dem übrigen
Straßenverkehr ausgeschlossen werden, wird eine
straßenmäßige Unterhaltung derselben,abge¬
sehen von den Uebergiingeu,nicht verlaugt.

4. Die Eisenbahn-Verwaltunghat behufs
Sicherung des Verkehrsauf der Straße überall
da, wo es die Landcs-Polizeibehördeim Ein-
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erachtet, Geländer und sonstige Schutzwchrcn
auf eigene Kosten herzustellen und zu unter¬
halten.

6. Für den Bahnbetrieb sind nur solche
Lokomotiven zu verwenden, welche mit den
besten bekannten Vorrichtungen zur Verzehrung,
des Rauches, zum Absperren des Dampfes,
zur Verdccknng des Bewegungs-Mechanismus
und znr Erzieluug eines möglichst geräuschlosen
Arbeiten« der Maschine versehen sind.

?. Unternehmer verpflichtet sich, auf Ver¬
langen der Straßen-Adjacenten an allen den-
lenigen Stellen befestigte Uebergäuge in ange¬
messener Breite herzustellen, wo auch die Straßen¬
bau-Verwaltung diese Uebergänge gestattet.

8. Unternehmer hat für allen Schaben
aufzukommen, welcher der Straßenban-Verwal¬
tung oder dritten Personen dnrch die Bahuan-
^ge und den Betrieb derselben erwachsen
<°llte, auch verpflichtet sich derselbe allen An¬
forderungen der Landes-Polizeibehörde, welche
"ut Rücksichtauf die Bahn nachträglich erhoben
Werden möchten, zu genüge».

9. Zur Sicherheit der übernommenen Ver¬
bindlichkeiten hat Unternehmer in der Regel
°we Kaution zu stellen, welche nach der Größe
°es Anlagekapitals zu bemefscu ist.

10. Außer den vorstehenden Hauptbedin-
Mngen sind «och die Spezialbedingungen,

^lche,„ach den obwaltenden Verhältnissen vom
provinzial - Verwaltungsrathe gestellt werden,
iu erfüllen.

vernehmen mit der Straßenbau-Verwaltung
als nothwendig erachtet, Geländer und sonstige
Schutzwehreu auf eigene Kosten herzustellen und
zu unterhalten.

5. Für den Bahnbetrieb :c. (wie neben¬
stehend aä 6).

6. Die Eisenbahn-Verwaltung verpflichtet
sich, auf Verlangen der Straßen-Adjacenteu an
allen denjenigen Stellen befestigte Uebergänge
auf dem von der Bahn in Anspruch genommenen
Straßcntheile herzustellen, wo auch die Straßen¬
bau-Verwaltung im Einvernehmen mit der
Landes-Polizeibehörde diese Uebergänge gestattet.

?. Die Eisenbahn-Verwaltung hat inner¬
halb der durch die gesetzlichenBestimmungen
gezogenen Grenzen für allen Schaden aufzu¬
kommen, welcher der Straßenbau-Verwaltung
oder dritten Personen durch die Bahuanlage
oder den Betrieb derselben erwachsen sollte,
auch verpflichtet sich dieselbe, die provinzial-
ständischeVerwaltung gegen alle Anforderungen
der Landes-Polizeibehörde, welche mit Rücksicht
auf die Bahnanlage nachträglich erhoben werde»
möchte», zu vertrete» und dafür aufzukommen.

8. Außer den vorstehenden HanptbedA
gungen sind noch die Spezialbedingungen, welche
iu den zn dem Eisenbahnprojekt von dem Landes-
Baurath der Straßcnverwaltuug aufgestellten
Bemerkungen vom 11. Januar 1881 enthalte»
sind, zu erfüllen.

42
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Nr. 53.

Düsseldorf, den 9. September 1881.

Referat,
betreffend

die Anlage einer Sekundärbahn ans der van Vrohl nach Tännisstein führenden
Prouinzialstrnße.

Der zu Köln wohnendeKaufmann Joseph Zervas beantragte unter Mittheilung ausführ¬
licher Projektstückeim Laufe des vorigen Jahres zu wiederholtenMalen, ihm zu gestatten, die
Provinzialstraße Brohl-Tönnisstein zur Anlage einer Seknndärbahn benutzen zu dürfen. Da nach
Ausweis dicfcr Projektstücke und in Berücksichtigungder Terrainverhältnisse der Straße die vom
Landtage für solche Anlagen aufgestellten Normativ-Bestimmungen vollständig verlassen werden
müssen, beschloß der Prouinzial-Verwaltuugsrath über die Ertheilung der Genehmigung die Ent¬
scheidungdem Provinzial-Landtageuuter Auführung der Gründe, welche für und gegen dieselbe
sprechen, anheimzugeben.

Die Gründe, welche für die Ertheilung der Konzession sprechen und von dem Gesuchsteller
zur Begründung seines Antrags angeführt werden, sind kurz folgende. Zunächst ist es die Hebung
der Industrie, welche die in Nede stehende Vahnanlage zur Folge haben soll. Durch den erleich¬
terten Anschluß an die Eisenbahnlinie Andernach-Mayeu sind der Brohlthal-Industrie Konkurrenz-
distriktcerstanden, welche einen nicht unerheblichenRückschrittderselben in Aussicht stellen, falls
nicht für jene Industrie eine bequemere und billigere Ab- und Zufuhr geschaffen wird, als der
heutige Fuhrtransport.

Sodann würde der Badeort Tönnisstein durch die Herstellung dieser Sekundärbahn nicht
unbedeutendgewinnenund der durch den vermehrten FremdenverkehrbedingtenVortheile besonders
theilhaftig werden. Ferner würde durch den Bau der Eifeubahn, welcherdie Straße zum weitaus
größten Theile entlasten würde, die Unterhaltungskostendieser letzteren um ein Bedeutendes ver¬
mindert werden. Endlich würde auch der in Aussicht genommeneBau einer kostspieligen Straße
von Niedermcndig nach Weibern kanm nöthig werden, indem derjenige Theil der sogenannten
Wcibern-Tufsteine,welcher diesseits der Wasserscheide zwischen Nette und Brohlbach gewonnen wird,
seinen naturgemäßen und billigeren Abfuhrweg uach dein Brohlthal hin erhalten könnte und dadurch
eine Entlastung der jenseitigen Wege, nach der Nette hin, einträte.

Die Gründe, welche gegen den Bau der in Rede stehenden Eisenbahn sprechen, sind haupt¬
sächlich technischer Natur. Die mehrfach befürchtete Entziehung des Verdienstes der bisherigen
Fuhrunternehmer hat sich nach dem Berichte der Lokalbehördcnsowohl als gegcnstandlosheraus¬
gestellt, als auch im Vergleichzu den großen Vortheilen in kommerzieller Hinsicht für einen weit
größeren Theil der dortigen Bevölkerungals nicht bcmertenswertherwiesen.
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In technischerHinsicht ist hervorzuheben, daß die Brohl-Tönmsstein-Oberzisseu'er Provinzial«
straßc auf der Strecke Brohl-Tönnisstein eine sehr ungleiche Plannmsbreite besitzt; dieselbe wechselt
zwischen 5,5 Meter und 8,5 Meter und zwar sind nach Ausweis des Straßeninventars

350 laufende Meter.....5,5 Meter breit
600 „.......6,0 „

2 300 ,. „ .....6,5 „
'600 „ „.....7,0 „

100 „ „ .....7,5 „
100 „ „ ..... 8,5 „ „

(5 050 Meter im Ganzen.)
Die mittlere Plannmsbreite ist demnach 6,5 Meter. Die Breite der Steinbahn beträgt

4.75 Meter.
Unter der Annahme, daß die äußere Schiene des 0,75 Meter weiten Geleises sich bis auf

0,50 Meter der zunächst gelegenen Planumstante nähert, verbleiben als freier Raum zwischenden in
mafimo 1,8 Meter breiten Wagen der Bahn und der gegenüberliegenden Planumskante 4,72 Meter.

Wenn zwischen den Eisenbahn-' und Straßcnfuhrwerken ein Spielraum von 0,35 Meter
angenommen wird (unter Zugrundelegung eines lichten Normalprofils von 2,5 Meter Weite), fo
bleibt für den Abstand des der Bahn zunächst stehenden Rades eines in Maximalbreite beladenen
Landfuhrwerks von dem gegenüberliegenden Rande der Steinbahn das Maaß von 3,0 Meter,
während nach den vom 26. Provinzial-Landtag genehmigten Bestimmungen 4,5 Meter, alfo 1,5
Meter mehr, vorgeschrieben werden.

Die vorhandenen Abmessungen genügen jedoch den Vorschriften, welche der Minister der
öffentlichen Arbeiten im „Circular-Erlaß vom 8. März cr., betreffend die Mitbenutzung öffent¬
licher Wege zur Anlage von Eisenbahnen untergeordneter Bedeutung" erlassen hat.

Hierin heißt es »nk 2:
„Das Eisenbahngeleise ist in der Regel derartig anzuordnen, daß der für den

Verkehr des Landfuhrwerks verbleibende Wegctheil auf einer Seite der Eisenbahn liegt.
Bei der Bemessung der Breite dieses Wegetheils wird es nur in Ausnahme¬

fälleu erforderlich sein, auf eine solche Breite der Fahrstraße Bedacht zu nehmen, daß
der Eisenbahnzug und zwei Landfuhrwerke gleichzeitig auf derselben Stelle aneinander
vorbeifahren können. Es wird vielmehr in der Regel genügen, wenn eine solche Breite
neben dem Bahngeleise disponibel bleibt, daß sowohl ein Landfuhrwerk von der größten
vorkommenden Ladebreite neben einem Bahnzug passiren kann, als auch zwei Land¬
fuhrwerke von der größten vorkommenden Ladebreite einander dann ausweichen können,
wenn kein Bahnzug dieselbe Stelle passirt.

Zur Erfüllung dieser Bedingungen wird es, sofern der Raum zwischen den
Schienen so beschaffen ist, daß derselbe vom Landfuhrwerk befahren werden kaun,
genügen, wenn, von den am meisten ausladenden Theilen der Lokomotive nnd Eisen¬
bahnwagen ab gerechnet, eine Breite von 4 Meter für den Verkehr des Land¬
fuhrwerks völlig frei bleibt."

Nach den oben angegebenen Maaßen beträgt dieser freibleibende Raum bis zur Planums¬
kante 4,72 Meter oder bis zu den Schutzsteinen refp. Bäumen 4,1? Meter.

Nach den Bestimmungen des Ministerial-Erlafses würde der größte Theil der Straße die
M Anlage der Bahn erforderliche Breite besitzen, nur etwa 950 Meter müßte« eventuell erbreitert

42*
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werde«, während nach den diesseitigen Normativ-Bestimmungeneine Planumsbreite von 6,5->-1,5—8
Meter erforderlichist.

Bei Festhaltung an der letzterenBestimmung ist die Benutzung der Brohl-Tönnisstein'er
Straße zur Anlage einer Sekundärbahn so gut wie unmöglich,da nur ein ganz geringer Theil der
Straße die zuletzt angegebene Breite besitzt; soll jedoch die Anlage der Bahn ermöglichtwerden,
so wird von einer über das Maaß von 6,5 Meter Planumsbreite hinausgehendenVerbreiterung
abgesehen werden müssen, da bei der Steilheit der Vergabhänge und der Enge des Thales eine
weitergehendeVerbreiterung nur mit unverhältnißmäßigenKosten erreicht werden könnte.

Der Proiünzial-Vcrwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.

Nr. 56.
Düsseldorf, den 5. Oktober 1881.

Referat
des Proviuzial-Verwaltungsraths an den Provinzial-Landtag,

betreffend

die Aufhebung der auf dem linken Rheinufer uoch zu Recht bestehenden Bestimmung 6
des §. II des GeseKes mmi 11. ?rim3,ir<3 des Jahres VII (1. Deeember 1798),
welche es verbietet, die Kosten für die Stierhaltnng auf das Gemeindebudgetzn übernehmen.

Für den Umfang der Nheinprovinz ist zur Zeit die durch AllerhöchsteKabinets-Ordre
vom 18. Juni 1839 genehmigte Zuchtstier-Körordnungvom 28. März 1839 — Anlage ^.. —
in Geltung.

Der Antrag des 11. Rheinischen Provinzial-Landtags (Verhandl. S. 49) auf Erlaß
eiuer neuen Körordnung wurde durch AllerhöchstenLandtagsabschiedvom 30. September 1856
(ebendaselbst S 79) abgelehnt.

Der landwirtschaftliche Verein für Rheinpreußen legte indessen mittelst Schreibens vom
9. September 1878 — Anl. L. — dem Herrn Ober-Präsidenten der Rheinprovinz den Entwurf
von Normativ-Bestimmungenzu eiuer neuen Zuchtstier-Körordnungfür die Rheinprovinz— Anl. <ü. —
mit dem Autrage vor, zu veranlassen, daß dieser Entwurf zum Gesetz erhoben werde und reichte
auf Veranlassungdes Herrn Ober-Präsidenten durch Schreiben vom 28. Februar 1876 — Anl. v. —
demselben eine ausführliche Motivirung dieses Entwurfes ein.

Mit Rücksicht darauf, daß der Herr Minister für Landwirthfchaft,Domänen und Forsten
durch Erlaß vom 18, December 1855 und 13. December 1864 die Nothwendigkeitder Abänderung
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resp, Revision der zur Zeit geltenden Zuchtstier-Körorduuug resp, ein Bedürfniß zu einem legis¬
lativen Einschreiten behufs Erlasses einer neuen Körordnung nicht anerkannt hatte, ersuchte der
Herr Ober-Präsident vor Anstellung weiterer Erhebungen den genannte» Herrn Minister zunächst
um Mittheilung darüber, ob derselbe jetzt bereit sei, der in Ncdc stehenden Angelegenheit
näher zu treten.

Der Herr Minister hat in dem hierauf unter dem 14. Juli 1879 an den Herrn Ober-
Präsidenten erlassenen Reskripte eine eingehende Erörterung für erforderlich erachtet, ob in der
Rheinprovinz positiv das Bedürfniß vorliege, durch Gesetz oder Verordnung die Ausübung eines
Zwanges zur Bullenhaltung einzuführen, um hierdurch auf eine Vermehrung der Zuchtstiere hinzu¬
wirken, oder ob dieser Zweck auch auf andere Weise erreicht werben könne.

Auf Gruud der in Folge dessen von den Königlichen Regieruugeu der Provinz erforderten
Aeußerungen hat sodann der Herr Ober-Präsident dem Herrn Minister unter dem 15. August cr.
berichtet:

daß in vielen Theilen der Rheinprooinz ein auffallendes Mißverhältniß zwischen der Zahl
der Bullen und derjenigen der Kühe obwalte. Den hieraus sich ergebenden Uebelständen könne
nach Ansicht der Regierungen nur dadurch abgeholfen werden, daß durch Gesetz oder Verordnung
ein Zwang zur Bullenhaltung eingeführt werde. In diesem Sinne sprächen sich sämmtliche
Regierungen dahin aus, daß in einer nru zu erlassenden Rindvieh-Körordnung eine Bestimmung
aufzunehmen sei, nach welcher die Zuchtstier-Haltung für eine Verpflichtung der Gemeinden
erklärt werde.

Dieser Ansicht müsse man im Allgemeinen beitrcten, denn in der Rheinprovinz, wo der
kleinbäuerliche Betrieb in Folge der großen Parzellirung des Grnnd und Bodens vorherrsche,
reichten, wie die Erfahrnng gelehrt habe, weder Stierhaltungs-Genossenschaften, noch sonstige Mittel
zur Hebung der Viehzucht aus. Beständen doch, wie der Jahresbericht des landwirthschaftlichen
Centralvereins für Rheinpreußen für das Jahr 1879 besage, in dem ganzen Umfange der Rhein-
Provinz nur 9? Bulleu-Stationen und Stierhaltungs-Genosfenschaften. In allen anderen Gemeinden
ruhe die Stierhaltung in den Händen von Privaten, welche in erster Reihe das eigene Interesse
im Auge hätten.

Unter solchen Verhältnissen könne von einer rationellen Züchtigung nicht die Rede sein,
vielmehr werde unter den obwaltenden Umständen das Privat- oder National-Vermögen in beträcht¬
lichem Maße geschädigt. Der sehr sachgemäße Bericht der Königlichen Regierung zu Trier gebe
den durch die Vernachlässigung einer auf vernünftigen Grundsätzen beruhende» Züchtuug cutstehenden
Verlust für ihren Bezirk allein auf mehr als 1 Million Mark jährlich an.

Der Centralverein des landwirthschaftlichen Vereins für Nheinprcußeu habe daher Recht,
wenn er in seinem Jahresberichte pro 1879 sage, daß in Gegenden, in welchen wie in der Rhein-
Provinz der Gruud und Boden zu seinem größten Theile von kleinen Bauern besessen werde, die
Stierballung nur baun ihre dauernde, befriedigende Lösuug finden könne, wenn dieselbe durch Gesetz
zur Gemeiudesache gemacht werde.

Ob sich aber zu diesem Zwecke eine Bestimmung empfehle, wie sie der von dem qu.
Vereine aufgestellte Entwurf von Normativ-Bestimmungen zu einer ZuchtsiierKörorduung für die
Rheiuproviuz enthalte, und welche dahin laute, daß die Gemeinden verpflichtet seien, für die Haltung
einer der Anzahl der vorhandenen weiblichen Thiere entsprechenden Zahl von Sprungstiercu und
für gute Verpflegung derselben zu sorgcu uud daß dabei 1 Stier auf 80 bis 100 Thiere zu
rechnen sei, müßte bezweifelt werben. Die unbedingte Verpflichtung der Gemeinde, den erforder-
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liehen Bedarf an Zuchlstiercnzu beschaffen und zn unterhalten, fchcine zu weit zu gehen. Bei
einer solchenEinrichtung würden Zuchtstierhaltungen,welche sich bisher herausgebildet und bewährt
hätten, zum Schaden und auf Kosten der Gemeinden aufgehoben werden. So müßte z. B. da,
wo ein größerer Besitzer Stiere zum Decken der eigenenund fremder Kühe halte und dadurch das
Bedürfniß vollkommen befriedige, trotzdem noch eine Gemeindestierhaltungeingeführtwerden. Auch
dürfte cö den armen Gemeinden fchwcr fallen, sofort für 80—100 Kühe je einen Znchtstier
anzuschaffen.

Es möchte daher eine Anordnung den Vorzug verdienen, wonach — im Sinne des
Berichts der Regierung zu Trier — nur diejenigenGemeinden, in welchen es an der erforder¬
lichen Anzahl von Stieren fehle, diesem Bedürfnisse durch Aufstellung von tüchtigen Gemeinde-
Zuchtstieren abzuhelfen verbunden sein sollten. Ueber die Existenzeines solchen Bedürfnisses, die
Zahl und Nace der anzufchaffcndcn Stiere würde eine vom Kreistage zu wählende, unter dem
Vorsitz des Landraths tagende Kommission zu cutscheiden haben.

In dem hierauf ergangenen Ncskripte der Herren Minister für Landwirthschaft:c. uud
des Innern vom 16. August d. I. — Anl. N. — wird die Entscheidung in der Körordmmgsfrage
noch vorbehaltenund soll zunächst nur der Punkt erledigt werden, welchen der landwirthschaftliche
Verein für Rheinpreußcu mit der Körordnuug in Verbindung gebracht hatte, indem er vorschlug,
durch die Körordnuug gleichzeitig die Gemeinden zu verpflichten,für die genügende Anzahl Bullen
zu sorgen.

Ganz abgesehen von den Bedenken gegen die Stattbaftigkeit der Aufnahme einer solchen
Bestimmung in eine Körordnung, stehe einer solchen Verpflichtungder Gemeinden auf dem linken
Rheiuufer die noch zu Recht bestehende Bestimmung 6 des ß, II des Gesetzes vom 11. I>iinairo
des Jahres VII (1. December 179«) — Anl.?. - entgegen, welche es verbiete, die Kosten für
die Sticrhaltnng auf das Gemeindebudgetzu übernehmen. Da es nun die Abficht sei, zunächst zu
versuchen, in wie weit dem in vielen Gemeinden der Rhcinproviuz uulcugbar vorhandenenMangel
au Zuchtstieren durch freiwillige Fürsorge der Gemeinden unter Staats-Uuterstützung abgeholfen
werden könne und zu diefem Zwecke den Einfluß der Verwaltung auf die betreffendenGemeinden
zur Geltung zu bringen, so mußte zuerst das entgegenstehende gesetzlicheHinderniß ans dem Wege
der Gesetzgebung beseitigtwerden.

Vor Ausarbeitung einer entsprechenden Gcsetzesvorlagc,werde noch eine Aeußerung des
Rheinischen Provinzial-Laudtages darüber gewünscht,ob der Aufhebungder angezogenen Bestimmung
irgendwelche Bedenkenentgegenständen.

Hierbei sei insbesonderedarauf hinzuweisen, daß jene Bestimmung neben dem Verbot der
Stierhaltuug auf Gemeiudetostenauch eine Handhabe für die Kommuual-Verwaltungenenthalte,
um die betreffenden Kosten auf die Interessenten repartiren zu können.

Demzufolge ist durch Schreiben des Herrn Ober-Präsidenten vom 31. August d. I. das
Ersuchengestelltworden, eine Aeußerungdes demnächst zusammentretendenRheinischenProvinzial-
Landtages darüber herbeiführenzu wollen,

ob der Aufhebung der auf dem linken Rheiuufer noch bestehenden Bestimmung 6 des
8- II des Gesetzes vom 11. I>iiQ.iire des Jahres VII (1. December 1798), welche
es verbietet, die Kosten für die Stierhaltung anf das Gemeindebudgetzu nehmen,
irgend welche Bedenkenentgegenstehen?

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat die vorliegende Frage eingehenderörtert und erachtet
die Aufhebung oer erwähnten gesetzlichenBestimmung für geboten, um dadurch die Möglichkeit



335

einer Beseitigung der zur Zeit vorhandenen großen Mißstände und die Möglichkeit einer Ver¬
besserung der Viehzucht zu gewinnen. Hierbei dürfte auf die nach jener gesetzlichen Bestimmung
gegenwärtig zulässige Untervertheilung der betreffendenKosten auf die Interessen schon deshalb zu
verzichten sein, weil die anzustrebenderationelle Verbesserung der Viehzucht dem gcsammten
Gemeinwesen zu Gute kommen wird, eine Betheiligung der Intercsscuten an den Kosten aber
auch nach Aufhebungjener Bestimmung durch Erhebung von Sprunggelderu sich wird erreichen lassen.

Der Provinzial-Vcrwaltungsrath gestattet sich hiernach zu beantragen:
„Der Provinzial-Landtag wolle erklären, daß der Aufhebungder auf dem linken Rhein¬
ufer noch zu Recht bestehenden Bestimmung6 des ß. II des Gesetzes vom 11. ^rirullire
des Jahres VII (1. December 1798), welche es verbietet, die Kosten für die Stier-
Haltung auf das Gemeindcbudgctzu übernehmen, nach feiner Ansicht keine Bedenken
entgegenstehen." , «^ ^

Der Proumzml-VMMltnngsrnth.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtags-Marschall.

Anlasse ^.

ZuWier-Mortmmlgin der Nhcinprolnnz.

§. i.
Vom 1. April des künftige» Jahres an darf kein Gcmciude-Zuchtstierbenutzt werden,

welchernicht durch ein zu diesem Zwecke bestelltes Schauamt als tauglich anerkannt ist.
Gleicher Beschränkungunterliegen Zuchtstiere, welche von Privatpersonen zur Bedeckung

fremden Viehs gegen Entgeltung zugelassen werden sollen.

Es wird für jede Gemeinde, in welcher nach ß. 1 Zuchtstieregekort werben müssen, ein
Schauamt gebildet,bestehend aus:

1. dem Bürgermeister;
2. dem Kreisthierarzt, und
3. dreien von dem KöniglichenLandrathe aus den Grundbesitzern der Gemeinde zu

wählenden Sachverständigen.
Der Kreisthierarzt erhält für seine Theilnahme von dem Besitzer jedes zur Körung vor¬

geführten Stiers eine Vergütung von 15 Sgr. Ist gegen diese Vergütung — nach der Entfer¬
nung und sonstigen Verhältnissen — die Theilnahme desselben nicht zu erwirken, so wird dessen
Stelle durch einen andern in gleicher Weise zu remunerirendenThierarzt oder auswärtigen Sach¬
verständigenersetzt.

Der Bürgermeister kann durch einen Beigeordnetenvertreten werden; dieser sowohl als
die Sachverständigender Gemeindefungiren unentgeltlich.

Der Bürgermeister führt den Vorsitz, und das Amt entscheidet nach Stimmenmehrheit.
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8- 3.
Das so gebildete Schauamt versammelt sich jedes Jahr im Monat März, und wird der

Termin der Versammlung acht Tage vorher in ortsüblicher Weise bekannt gemacht.
Dasselbe ertheilt den Besitzern der als tauglich befundenen Stiere ein bis zum 1. April

des nächstfolgenden Jahres gültiges, eine genane Beschreibung des angekörteu Stiers cuthaltendes
Zeugniß. Die als untauglich verworfenen (cibgekörten) Stiere werden in der aufzunehmenden
Perhandlung verzeichnet.

8, 4.
Das Schauamt wird sich auf den Autrag eines Zuchtstierhalters auch außergewöhnlich

versammeln; der Kreis-Thierarzt oder dessen Stellvertreter erhält aber alsdann 1 Thaler Ver¬
gütung für jeden vorzuführenden Stier.

8- 5.
Die Schauämter werden keine Stiere für tauglich anerkennen, welche nicht mindestens

18 Monate oder mehr als 6 Jahre alt sind, in die Augen fallende Fehler haben, oder sich nach
ihrer gesammten körperlichen Beschaffenheit nicht zur Zucht eignen, oder endlich eine Verschlechterung
der vorhandenen Nace besorgen lasscu.

Außerdem ist wegen solcher Stiere, welche aus dem Auslande eingeführt werden, durch
ein glaubhaftes Attest darzuthun, daß in dem Orte der Ausstellung seit mindestens zwei Monaten
leine ansteckendeKrankheit geherrscht habe.

Die in Eid und Pflicht stehenden Mitglieder des Schauamts geben ihr Urtheil auf ihre»
Diensteid ab, die Sachverständigen sind mittelst Handschlags an Eidesstatt zu diesem Zweck
zu verpflichten.

Außerdem werden aber die Schauämter ihren Einfluß dahin anwenden, daß die Gemeinden
uud Privaten vorzüglich tüchtige, zur Verbesseruug der Nace geeigneteStiere anschaffen und dadurch
der wohlthätige Zweck der gegenwärtigen Verordnung um so mehr gefördert werde.

§. 6.
Eigenthümer von Zuchtstiereu, welche nicht augekörte oder von den Schauämtern ver¬

worfene, oder endlich solche Stiere, für welche der ertheilte Erlanbnißscheiu abgelaufen ist, zur
Bedeckung fremder Kühe gegen Entgellung hergeben, verfalle» in eine Strafe von 1 bis 5 Thaler
für jeden Kontravcntionsfall.

Berlin, den 28. Mai 1839.

Der Minister des Innern und der Polizei,
gez.: von Rochow.

I».

Ich ertheile der mit Ihrem Berichte vom 28. vorigen Monats Mir vorgelegten, hierbei
zurückcrfolgcnden Zuchtstier-Körorduung Meiue Genehmigung und ermächtige Sie, selbige durch die
Amtsblätter den betreffenden Negierungen bekannt zu machen.

Berlin, den 18. Juni 1839.

qez: Fr. Wilhelm.
An

den Staats-Minister von Rochow.
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Anlage «.

Lauersfort, den 9. September 1878.

Die Zuchtstier'Kürordmmg für die Nheinpromnz betreffend.

Der Vorstand des landwirthschaftlichen Vereins für Nheinpreußen hat in seiner Sitzung
vom 8. Juli cr. den von einer Kommission ausgearbeiteten und demnächst von den Lokal-Abtheilungen
begutachteten Entwurf von Normativ-Bestimmungen zu einer Zuchtstier-Körordnung für die Rhein-
Provinz berathen und danach den Wortlaut des Entwurfs festgesetzt,wie er in dem in 15 Abdrücken
anliegenden Protokoll-Auszüge angegeben ist.

Ew. Excellenz beehre ich mich diesen Entwurf zu hochgeneigter Prüfung und eventueller
Veranlassung, daß derselbe zum Gesetz erhoben werde, gehorsamst zu unterbreiten.

Der Präsident des landwirthschaftlichen Vereins für Nheinpreußen.
gez.: H. von Rath.

Au
den Königlichen Wirklichen Geheimen Rath

und Ober-Präsidenten der Rheinproviuz,
Herrn Dr. von Bardelebeu Excellenz

in Koblenz.
Nr. 1044.

2lnl»ne O.

Entwurf
uon

Nlmimtw-Vestimmungelizu einer Zuchtsticr-Körordnui^ für die Nheinpnwinz.

1. Zuchtstiere dürfen für Gemeinden nur dann benutzt werden, wenn dieselben durch ein
3" diesem Zwecke bestelltes Schauamt als tauglich anerkannt worden sind.

Die gleiche Anerkennung bedürfen Zuchtstierc, welche vou Privatpersonen zur Deckung
fremden Viehes gegen Entgeltung zugelassen werden sollen.

2. Das Schauamt wird gebildet für jede Bürgermeisterei und besteht dasselbe aus:
«.. dem Bürgermeister;
K. drei von dem Königlichen Landrath auf Vorschlag der Bürgermeisterei-Versammlung

auf je 3 Jahre zu ernennenden Sachverständigen.

43
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Die Zuziehung eines beamteten Thierarztcs für die sämmtlichen Schauämter ist dem
Ermessen des Königlichen Landraths überlassen. Die Entschädigung für den Thierarzt ist festzusetzen,

3. Der Bürgermeister führt den Vorsitz des Schauamtes und cntfcheidet dasfelbe nach
Stimmenmehrheit.

Ersterer kann durch einen Beigeordneten vertreten werden.
4. Das Schauamt fungirt unentgeltlich. Die Gebühren für den event, hinzugezogenen

Thierarzt fallen dem betreffenden Schaubezirk zur Last,
5. Die Besichtiguug der anzukörenden Stiere durch das Schauamt findet statt in der

ersten Hälfte jeden Jahres und ist der Termin derselben durch den Bürgermeister 14 Tage vorher
in ortsüblicher Weise bekannt zu machen.

Die Bürgermeisterei-Versammlung bestimmt, ob die Thiere zum Zweck der Besichtigung
durch das Schauamt an einem Orte zusammengeführt werden oder ob Stallkörung stattfinden soll.

6. Der Besitzer eines als tauglich befundenen Stieres erhält ein bis zum nächsten
Körungstermiu gültiges Zeugniß mit genauer Beschreibuug des betreffenden Thieres. Die als
untauglich verworfeneu (abgetörten) Stiere werden in der dnrch das Schauamt aufzunehmenden
Verhandlung bezeichnet.

7. Das Schauamt wird sich auf den Antrag eines Zuchtstierhalters auch außergewöhnlich
versammeln, derselbe hat jedoch dann die Kosten persönlich zu tragen.

8. Die anzukörenden Stiere sollen ein Alter von wenigstens 18 Monaten besitzen, es ist
jedoch dem Schauamle gestattet, frühreife Thiere im Alter von wenigstens 14 Monaten ausnahms-
weise anzukören. Die Stiere dürfen keine der Zucht nachtheiligeu Fehler haben.

9. Die in Eid und Pflicht stehenden Mitglieder des Schauamtes geben ihr Urtheil auf
den Diensteid ab, die Sachverständigen sind mittelst Handschlag au Eidesstatt zu verpflichten.

10. Privatbesitzer sind nicht verpflichtet, einen angekörten Stier unter allen Umständen
zum Decken fremder Kühe herzugeben.

11. Eigenthümer von Zuchtstieren, welche nicht angekörte oder von dem Schauamt
verworfene, oder endlich solche Stiere, für welche der ertheilte Erbaubnißschein abgelaufen ist, zur
Bedeckung fremder Kühe gegen Entgeltung hergeben, verfallen in eine Strafe von 10—30 Mark
für jeden einzelnen Kontraventionsfall.

Die vorstehenden Bestimmungen können von den einzelnen Aezirtsregierungen nach
Anhörung der Kreisstände für einzelne Gemeinden resp. Bürgermeistereien oder Kreise suspendirt werden

Die Kommission erklärt es für wünschenswerth, daß ein Paragraph wie folgt in das zu
erlassende Gefetz aufgenommen werde:

Die Gemeinden sind verpflichtet, für die Haltung einer der Anzahl der vorhandenen weib¬
lichen Thiere entsprechenden Zahl von Sprungstieren und für gute Verpflegung derselben zu sorgen,
es wäre dabei 1 Stier auf je 80—100 Thiere zu rechnen. Die Kosten der Stierhaltung sind zu
repartiren auf die Besitzer der Thiere, für deren Deckung dadurch gesorgt wird und ist die Anzahl
der Thiere des einzelnen Besitzers hierbei in Anrechnung zu bringen.
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Anlage I).

Lauersfort, den 28. Februar 1879.

Die Zuchtstier-Körordmmssfür die Nheinprol'inz betreffend.

Restript vom 17. Oktober 1878 (Nr. 7695.)

Euer Excellenz beehre ich mich auf das hohe Restript vom 17. Oktober v. I. Nr. 7695
die darin zur Befürwortung erbeteneuAenderungen an der bisherigen Zuchtstier-Körordnuugfür
die Rheinprovinz vom 18. Juni 1839 in nachstehender Weise zu motiviren.

In der bisherigen Körordnung wird das Schauamt gebildet für jede Gemeinde; eS
erscheint jedoch richtiger, daß ein größerer Bezirk, mindestenseine Bürgermeistereidurch ein und
dasselbe Schauamt bedient wirb, damit die meistens gleichen Interessen der Gemeinden einer
Bürgermeisterei auch eiuheitlicher verfolgt werden tonnen. Die vielen in nächster Nähe neben
eiuanber fnngirendcn Schauämter geben auch leicht Veranlassung zu Beurtheilung in gehässiger
Weise und erwirkenMißtrauen.

Der Vorschlag, daß der Landrath nur solche Mitglieder des Schauamtes eruenneu soll,
Welche ihm von dem Gemcinderathe resp, der Bürgermeisterei-Versammlungzur Auswahl vor¬
geschlagen sind, kann der Sache nur dienlichsein, da solche Mitglieder seitens der Viehbesitzcr mehr
Vertrauen genieße«werden als etwaige einseitig nur vom Landrath bestimmtePersonen.

Wenn bisher der Kreis-Thierarzt oder in dessen Verhinderung ein anderer vom Landrath
berufener Thierarzt vollberechtigtesMitglied des Schauamtes war, so hat sich doch in einzelnen
Gegendendie Ansichtcingeschlichen, daß derselbe nicht immer ganz uupartheiischhandle, und daß
die Sache von ihm überhaupt etwas geschäftlich und majorisirendbehandelt werde.

In den Gegendender Provinz, in welchen die Viehzucht ohnehin in hoher Blüthe steht,
halten die Viehbesitzerüberhaupt vielfach an der Ansicht fest, daß sie ebensowohl befähigt seien,
ein Thier in Bezug auf seinen Zuchtwerth wie seine Eigenschaften zu beurtheilenals der betreffende
Kreisthierarzt.

Dagegen wird in den Gegendender Rheinprovinz, in denen die Viehzuchtnoch auf eiuem
niederen Standpunkte steht, und dies ist leider die Mehrheit, es von großem Werthe sein, daß der
wichtige Thierarzt hinzugezogen wird, vorausgesetzt, daß er züchterische Erfahrungen besitzt. — Der
Vorstand hat geglaubt, daß diesen verschiedenen Verhältnissen dadurch Rechnung getragen werden
tonne, wenn mau es dem Ermessendes Landraths anheimgibt, ob das Bedürfniß der Zuziehung
des Thierarztes vorhanden sei oder nicht.

Zu 8- 4.
Daß es angemessensei, die in der bisherigen Körorduung stipulirten 15 Sgr. in der

angegebenen Zahlungsweise fallen zu laffeu, bedarf wohl keiner weitereu Motiviruug. Iu andcru
Zandern ;, B. der Schweiz, bezahlt die Koste» der Körung der Staat.

^3" "
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Zu 8. 5.

Die Innehaltung des in der bisherigen Körordnung vorgeschriebenen Termines „Monat
März" ist nicht immer durchführbar. Es liegt im Interesse der Sache, die Frist etwas weiter zu
stellen, und hat der Vorstaud geglaubt, die Frist bis Ende Juni stellen zu dürfen. Der Bezug
junger Stiere aus anderen Gegenden geschieht selten oder fast nie im Winter und zeitigen Früh¬
jahr, sondern fast ausschließlich im Sommer.

Die Vorführung der Stiere an einem bestimmten Orte jeder Bürgermeisterei hat ihre
Schwierigkeiten und stößt man sich namentlich am Niederrhcin an dieser Formalität. Allerdings
hat eine solche Vorführung refp. Zufammenstellung mit anderen Stieren auch ihre anrcgeudeu
Momente, allein es scheint doch angemessen, die Nothwendigkeit dieser Anregung durch den
Gemeinderath beurtheilen und ihm in dieser Hinsicht freie Hand zu lassen.

Zu 8- 10.

Mau könnte aus der Anmeldung eines Stieres zur Anerkennung durch das Schauamt
die Folgerung ziehe», daß der betreffende Besitzer, weil er gegen Entgelt decken zu lasfen durch die
Anmeldung sich bereit erklärt hat, nunmehr auch gezwungen sei, jedes ihm gebrachte deckfahigc
Thier durch den angetörten Stier decken zu lassen; es tonnen jedoch Umstände vorkommen (z. B.
Klauenseuche), welche deu betreffenden Eigenthümer veranlassen, das Decken einer Knh zu ver¬
weigern, und glaubte der Vorstaud, dieses Recht durch den §. 10 dem Eigenthümer wahren zu sollen.

Zu 8, 8.

Wenn auch das Alter von 18 Monaten als Minimum für Sprungstiere festzuhalten ist,
so hat doch der Fortschritt in der Zucht und Haltung des Rindviehs in den letzten Jahren dahin
geführt, daß nicht wenig junge Stiere sich schon viel früher zur Mannbarkeit entwickeln und es
zwecklos wäre, fie noch länger ihrer Bestimmung vorzuenthalten. — Namentli«^ wüuscht man am
Niederrhein vorzugsweise junge Stiere zum Decken und behauptet, daß die von jungeu Stiereu
gedeckten Kühe leichter tragend bleiben ohne Schädigung der Qualität des Kalbes. Dies gilt
namentlich vou der am Niederrhcin schon seit Jahren mit Erfolg eingeführten frühreifen englischen
Race (Zpurtlioi-n»), und hat der Vorstand deshalb die Zulässigteit der Ankörung von 14 Monat
alten Stieren im Entwurf mit aufgenommen.

Zu 8, 11-

Eine Strafe von 10 bis 30 Mark für Handlungen, welche dem Sinne des Entwurfes
entgegenstehen, dürfte keineswegs als zu hoch bemessen erfcheinen, znmal schon in der bisherigen
Körorduung bei dem viel höheren Geldwcrthe im Jahre 1839 die Strafe bis zu 5 Thaleru
bemessen wurde.

Was nun den Schluß unseres Entwurfes anbelangt, so erscheint es in der That dringend
wüuschcnöwerth und fiud wohl von keiner Seite Widersprüche dagegen zu erwarten, wenn ein
Paragraph eingcschobenwird, welcher die Gemeinde verpflichtet, für Beschaffung und gute Pflege
der nöthigen Anzahl Zuchtsticre zu sorgeu und die Kosten auf die Interessenten nach Maßgabe
ihres Besitzes an dcckfähigcn Thieren zu vertheilen refp. sie wie die Gemeindesteuern zu erheben.

Diese Einrichtung besteht in Ländern mit ähnlichen Verhältnissen wie sie der Kleinbesitz
in der Rheinprovinz darbietet, bereits seit Jahren mit Erfolg und lege ich zu dem Ende das
Gesetz des Kanton Äargan über das Halten, Bezeichnen und Prämiireu der Zuchtstiere, sowie die
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Bestimmungen der großherzoglich Badischen Regierung über die Ausführung eines ähnlichen Gesetzes
zur hochgeneigten Kenntuißnahme bei.

Es sind nur wenige Gegenden unserer Provinz, wo für das Bedürfniß au Zuchtstieren
ausreichend gesorgt ist, — in den weitaus meiste» Ortschaften ist dies nicht der Fall, Die Jahres-
berichte der Lotal-Abtheiluugeu des Vereius bestätige» dies zur Genüge; desgleichen stellt sich
dasselbe Mißverhältniß heraus, weuu die sich um eine StaatSsubveution zur Beschaffung von
Zuchtstieren bei dem Verein bewerbenden Gemeinden genaue Angabe über die bisherige Anzahl der
Stiere und der deckfähigen Thiere machen.

So wurde aus Iülich berichtet, daß oft 190 bis 200 Kühe auf einen Stier dort kommen,
(siehe Jahresbericht pro 1875 Seite 16); aus Wetzlar hören wir, daß in Folge ähnlicher Nebel-
stände 30—50 °/„ der Kühe leine Kälber bringen, ein Schade», der in der Statistik des Regierungs¬
bezirks Köln für den Kreis Rheinbach mit 5400 Thlr. jäbrlich noch viel zu gering veranfchlagt ist.

Aus der Lokal-Abtheilung Mcrzig wird uns berichtet, daß dort durchschnittlich 1l8 Kühe
auf ciuen Stier kommeu; dies Mißverhältniß steigert sich in den einzelnen Fällen auf 152 und
15? Stück.

Es dürfte in einer solchen Gemeinde der Schaden sich schon auf die obeu für einen
ganzen Kreis angegebene Summe belaufe» (siehe Jahresbericht pro 187? Seite 37). Im Kreise
Berghcim sollen nach uns kürzlich zugegangenen Mittheilungen in einzelnen Gemeinden mehr als
200 Kühe auf einen Stier kommen. Das erinnert an einen bekannt gewordenen Vorgang in
Rheinhessen. Dort kommen 210 Kühe auf einen Stier und es blieben notorisch von 1828—1854
alljährlich 150 Kühe unfruchtbar.

Der Schaden wurde geliudc gerechnet zu 170 000 fl. veranschlagt und betrug etwa die
Hälfte des Vermögens sämmtlicher Einwohner im Jahre 1854. Die Gemeinde war beinahe total
verarmt als man sich endlich dazu entschloß, erst zwei und dann noch einen dritten Stier anzu¬
schaffen und einen Aufwand von 380 fl. für die Haltung desfelben zu bewilligeu, während man
früher dafür nur 62 fl. glaubte entbehren zu tonnen. Die drei stiere deckten von 1855—1865
die 241 Kühe derart, daß von denselben durchschnittlich nur 13 kein Kalb brachten, also etwa
5°/« Ausfall.

Seit dieser Zeit hat sich der Wohlstand der Gemeinde sichtlich gehoben, so daß es schwer
hält, aus dem Orte einen Tagelöhner zu bekommen.

Aehnliches wurde uns vor einiger Zeit aus Völklingen bei Saarbrücken berichtet: dort
hält die Gemeinde 4 Stiere auf 365 Kühe. Nur 3°/« wurde» nicht trächtig. Nebenan in der
Gemeinde Püttlingcn wurden auf 436 Kühe uur 3 stiere und zwar von Privaten gehalten, dort
fielen auf 100 Kühe uur 35 Kälber.

Als der Bürgermeister von Püttlingcn die nahe liegende Parallele zog und den Verlust
für jede güst gebliebene Kuh per Jahr auf 50 Thaler bezifferte, erklärte sich der Gemeinderath
einverstanden, das Beispiel von Völklingen nachzuahmen.

Ich glaube nicht zu weit zu gehen, wenn ich annehme, daß von den 500 000 Kühen, die
wir in der Rheinprovinz haben, mindestens ein Viertel sich in ähnlichen Verhältnissen befinden,
wie vordem in Püttlingeu. Der Schaden beziffert fich daher auf Millioucn.

Der Landwirth der heutige» Zeit ist nun ohnehin darauf angewiesen, die Reute aus
seinen Ländereicn, möge er nun Eigenthümer oder Pächter sein, durch die Produkte der Viehzucht
sich zu verschaffen. Es giebt in den Gebirgsgegenden der Provinz ganze Ortfchaften, und es fiud
deren nicht wenige, welche nicht einen Centner Getreide verkaufen. Alles was sie davon ernten,
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brauchensie zum Konsum für sich und für ihren Viehstand. Woher sollen diese Leute ihre Steuern
bezahlen,ihre Hypothetenschuldeu verzinsen, einen Nothpfennig zurücklegen,wenn ihnen die Wege
nicht geebnet werden, um die Erzeugnisse ihrer Wiesen und Futterfelder durch Aufzucht von
Rindvieh angemessen zu verwertheu?

Von selbst treten die Leute nur schwer zu Stiergeuossenschaften zusammen, obwohl es ihnen
leicht genug gemacht ist; ein Zwang durch ein Gesetz würde hier nur ein wohlthätiger sein, der
Niemanden drückt, aber Allen nutzt.

Wo die Mittel zur Ausführung des Gesetzes fehlen, werden dieselben sich ja jetzt um so
leichter beschaffen lassen, als das laudwirthschaftlichcMinisterium schon seit drei Jahren dem
Vereine regelmäßig8000 Mark zukommen läßt, um arme Gemeindendamit zu unterstützeu, auch
darf vou den zur Beförderung der Rindviehzuchtauf Schauen bestimmten19 200 Mark ein Theil
zur Prämiinmg guter Stiere in den Ställen verwendet werden, womit armen aber strebsamen
Gemeindenebenfalls unter die Arme gegriffenwerden kann.

Um den entgegengesetztenVerhältnissenRechnung zu trage», hat der Vorstand am Ende
des §. 11 noch die Bestimmunghinzugefügt,daß die vorstehenden Bestimmungenvon den einzelnen
Regierungen nach Anhörung der Kreisständc für einzelneGemeinden suspendirt werden können,
obwohl etwas wirklich Drückendesin keiuer derselbe» gefundenwerden kann.

Ich glaube nach Darlegung dieser Motive mich nunmehr der Hoffnung hingebe» zu
dürfen, daß Ener Ercellenzunsere WünscheHochgeneigtestunterstützenwerden.

Der Präsident des laudwirthschllftlicheu Vereins für Rheinprenhen.
A. A.:

Das Oeneral-Setretariat.
gez.: Thilma»y.

An
den Königlichen Wirtlichen GeheimenRath
und Ober-Präsidenten der Rheinprovinz
Herrn I>. von Bardelebeu Excellenz

Nr. 117.2.
zu Koblenz.

Anlasse ü.

Berlin, den 16. August 1881.

Auf den an den mitnnterzcichnetcuMinister für Laudwirthschaft,Domänen und Forste»
gerichteten Bericht vom 15. August v. I., betreffend die Einführung einer ucnen Rindvieh-Kör-
ordnnng in der Rheinprovinz, beehren wir uns Eurer Excellenz ergebenstzu erwidern, daß wir
die Entscheidungin der Körordnuugsfrage uns noch vorbehalten und zunächst nur deu Punkt
erledigenwollen, welchen der landwirthschaftliche Centralverein mit der Körordnung in Verbinduug
gebrachthatte, indem er vorschlug, durch die Körordnung gleichzeitig die Gemeindenzu verpflichten,
für die genügende Anzahl Bullen zu sorgen. Ganz abgesehen von den Bedenkengegen die Statt-
haftigkeitder Aufnahme einer solchen Bestimmung in eine Körordnnng, steht einer solchen Ver-



343

Pachtung der Gemeinden auf dem linken Rheinufer die noch zu Recht bestehende Bestimmung 6
des §. II des Gesetzes vom 11. IViiuaire des Jahres VII (1. December 1798) entgegen, welche
es verbietet, die Kosten für die Sticrhaltung auf das Gemcindebudget zu nehmen. Da es nun
unsere Absicht ist. zunächst zu versuchen, inwieweit dem in vielen Gemeinden der Nheinprovinz
unleugbar vorhandenen Mangel an Zuchtstieren durch freiwillige Fürsorge der Gemeinden unter
Staatsunterstützung abgeholfen werden kann, und da wir zu diesem Zwecke den Einfluß der Ver¬
waltung auf die betreffenden Gemeinden zur Geltung bringen wollen, fo müßte zuerst das entgegen¬
stehende gesetzliche Hinderniß auf dem Wege der Gesetzgebung beseitigt werden. Bevor wir jedoch
eine entsprechende Gesetzvorlage ausarbeiten lassen, wünschen wir eine Aeußerung deö Rheinischen
Provinzial-Landtages darüber zu hören, ob der Aufhebung der angezogene» Gesetzbestimmuug irgend
welche Bedenken entgegenstehen. Hierbei ist besonders darauf hinzuweifen, daß die betreffende Be-
stimmung neben dem Verbot der Stierhaltuug auf Gciueiudckostenauch eine Handhabe für die Kommunal-
Verwaltungen enthält, um die betreffende!, Kosten auf die Interessenten rcpartircn zu tonnen.

Nach diesen Gesichtspunkten wollen Eure Excellenz dem im Oktober zusammentretenden
Provinzial-Landtage eine Vorlage machen uud uuö über den Verlauf der Angelegenheit dem¬
nächst berichten.

Die Anlagen Eurer Excellenz Berichts vom 15. August v. I. erfolgen anbei zurück; wir
ersuchen Ew. Excellenz aber, dieselben dem Berichte über das Votum des Provinzial-Landtags
wieder beifügen zu wollen, um denselben event, das zur Motivirung der Aufhebung des betreffenden
Gefetzesartikels nothwendige Material entnehmen zn tonnen.

Der Minister für LandwirtWllft, Der Minister des Innern.
Domänen und Forsten. Im Auftrage:

gez.: Lucius. gez.: Herrfurth.

Au
den Königlichen Ober-Präsidenten der Rheinprovinz,
Wirklichen Geheimen Rath, Herrn von Barde leben,

Excellenz.
L. M. I. 11480 — M. d. I. I ^ 6631.

Anl«a< ?.

1.01 <M Mßl-iuillß lo N0äo lläiniui8tl'lltit äß8 1'0Wtt08 ßt äsMI8W
»l0M't<M0Nta1«8. UMIliLiMW 6t L0ININ1,I1lll68.

11. I'riuim!« VII.
(1. December 1798.)

Daniels Handbuch der Gesetze :c. Band III. S. 78<>.

8- II-
Ar. 6. As pourront tztre oompr^es äuus los äepeu»«» ecmuuunlÜLZ, eolle» relative«

Ku pütre et au troupsau oomiuuu.
c?e8 äsruieros äöpen»^ ssront supportäe» proportiauuelleiuent ^ar oeux c^ui en

pronterout, et ounlorniänient au reglement ^ue le« Ä6uüui8tratiou8 inunieipale« äevrnnt
kllire »ur ost c>1)jst.
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Düsseldorf, den 3. Oktober 1881.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths an den Provinzial-Landtag

betreffend

die Petitionen der Städte Köln nnd Nachen ans Abänderung des bisherigen Ver-
theilmigsnmßstabes für die Aufbringung der Beiträge zur Verzinsung nnd Tilgung

der beiden Obligntimieu-Anleihender Nheiupnwinz für den Van nnd die erste
Einrichtung der Provinzial-Irrenanstalten.

Die zur Verzinsungund Tilgung der beiden Obligationen-Anleihender Nhcinprovinz für
den Bau und die erste Einrichtung der 5 Provinzial-Irrcnaustalten erforderlichenBeträge sollen
nach den durch AllerhöchsteKabinetsordre vom 22. September 1868 genehmigten Resolutionen
des 19. Rheinischen Provinzial-Laudtages(Ref. VI) in der Weise aufgebrachtwerden:

„daß jeder Regieruugsbczirknach dem Verhältnisse beizutragen hat, in welchem die
emittirten Obligationen Behufs Erbauung und Einrichtung der betreffendenAnstalt
nach Maßgabe des Bedürfnisses von der ständischenBau-Kommission überwiesen
worden sind."

Diese Kommission erklärte sodann unter dem 5. Juli 1871, daß, da erst nach beendigtem
Ban sämmtlicher Anstaltender Antheil eines jeden Regierungs-Aczirkesan der jährlich zu zahlenden
Verzinsung«-und Tilgungsquotc definitiv zur Feststellunggelangen könne, so werde bis dahin und
vorbehaltlichder Ausgleichungauuähernd nach Maßgabe der Anzahl der Kranken, welche für die
einzelnen Anstalten in Aussichtgenommensei, die Vertheilung vorzunehmenfein.

Die Vertheilung fand denn auch seither in dieser Weise statt.
Hiergegenwaren die Vertreter oer Stadt Köln vorstellig geworden und hatte» in der,

in einem Abdrucke beigefügtenEingabe vom 16. März 1877 (Anlage ^.) bei dem 25. Provinzial-
Landtage beantragt:

a. daß die Kosten der Provinzial ° Irrenanstalten in der ganzen Provinz, ohne vorherige
Untervertheilung auf die Regierung« - Bezirke, gleichmäßig auf die Kreise umgelegt
werden mögen;

K. daß den Regiernngs - Bezirken uud Kreisen nach dem Maßstabe ihrer Beiträge ein
Anspruchauf Besetzung der Krankenstellenbei vorhandenemBedürfniß ertheilt werde;

o. daß der Landtag die Entlastung der Provinz von den bei der Errichtung der Bonner
Anstalt durch die Rücksichten auf die Universität Bonn etwa entstehenden Mehrkosten
in Erwägung ziehe;
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cl, daß bezüglich der Beiträge auch für die Vergangenheit eine Ausgleichung nach dem
oben erwähnten Maßstabe stattfinde;

o, daß für die Vcrtheilung der Kosten in Zukunft ein billigerer Maßstab angenommen
und für denselben die Allerhöchste Genehmigung nachgesucht werden möge.

Der 25. Provinzial-Lcmdtag erklärte, zur Zeit nicht in der Lage zu sein, auf die materielle
Prüfung der gedachten Anträge einzugehen und verwies dieselben durch Beschluß vom 16. April 187?
zur nähern Bcrichterstattnng an den Provinzial-Verwaltuugsrath.

Inzwischen wiederholte die Stadt Köln in einer an den Herrn Landtags-Marschall
gerichteten Eingabe vom 16. Februar 1879 (Anlage L.) ihre obigen Anträge und auch die Stadt
Aachcu beantragte in verschiedenen Eingaben (Aul. O.) die Feststellung eines andern Verthcilungs-
waßstabes für die fraglichen Kosten, indem sie hervorhob, daß das Bedürfniß einer Provinzial-
Irrenanstalt für die Stadt Aachen, welche bereits eine eigene für 250 Kranke ausreichende Anstalt
besitze, thatsächlich ein überaus beschränktes sei. Die Billigkeit erfordere es, daß unter Zngruude-
leguug einer Durchschnittszahl, nach den in den letzten Jahren aus jeder Gemeinde den Provinzial-
Irrcnanstalten überwiescncn Kranken, eine Normalzahl für die Uebcrweisungen und ciue entsprechende
Veitragspflicht festgesetztwerde.

Der Provinzial-Verwaltuugsrath trat in die ihm übertragene Prüfung der erwähnten
Anträge ein und gelangte zu der Ansicht, daß der vorläufig augenommcue Vertheiluugsmaßstab
wenigstens so lauge beizubehalteu sei, bis die Bauten vollendet und die Rechnungen dem Provinzial-
Lnndtage zur Decharge vorgelegt seien. Nur dann werde sich übersehen lasse», iu wie weit die
Feststellung eines anderweiten Vertheilungömaßstabcs gerechtfertigt fei.

Der 26. Provinzial-Landtag beschloß hierauf in feiner Sitzung vom 3. Mai 1879 auf
deu Autrag des IV. Ausschusses (Landtags-Verhandlungeu S. 56. Stenogr. Wer. S. 249):

,,In Erwägung, daß der bisherige Vertheilungs-Maßstab für die Aufbringuug der Beträge
zur Vcrziusung uud Amortifatiou der Obligationen-Anleihen der Nhcinprovinz für den Bau und
die erste Einrichtung der fünf Irrenanstalten zwar zu Rechten besteht und s. Z. auf Verlangen,
gemeinschaftlicheBerathung uud Beschlußfassung der Negierungs-Äezirke zu ihrem vermeiutlicheu
eigenen Vortheile eingeführt wurde;

in Erwägung, daß es jedoch in der Bestimmung unserer provinziellen Einheit
nicht liegen kauu, ciuen Theil der Provinz dauernd leiden zu lassen an den Folgen seines im
Dienste für das Ganze begangenen — wenn auch spekulative« — Irrthums;

iu Erwägung ferner, daß die Benutzung der Irrenhäuser auf die Dauer zweifelsohne nicht
bezirksmäßig zu begrenzen ist —

die Anträge der Stadt Köln vom 16. März 1877 und der Stadt Aachen vom
18. März 1879 bei der betreffende« bcvorsteheudeu definitiven Abrechnung im Siuue

der Billigkeit und der provinzielle!, Einheit möglichst zu berücksichtige»".

Die erwähnte definitive Abrechnung ist uuumehr erfolgt.

44
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Nach derselben hat ssetostet ,^
der Bau und die Einrichtung ,^
der Anstalt ...... » Aiidcrnach

Mark!! 2 058 39 t,08
Hiervon wurden bestritten "

aus deu eigenen Einnahmen
resp. Zuschilslen für jede
Anstalt und aus deu all¬
gemeinen Einnahmen des
Irrenanstaltsbaufonds (Zin¬
sen, cmßerordentl. Zuschüsse)
letztere ,<r,> «lw der Nau-
tosteu abzüglich der eigenen
Einnahmen ans jede Anstalt
vertheilt , . , . Wart

Bleibt aus der Valuta der
Obligationen - Anleihe ge¬
leistete Ausgabe . . Marl

Diesem Antheile der Va¬
luta entspricht eine Nomi¬
na l-Anleihesummeuon Mart

Diese Snnune ist in Folge
Ermäßigung der Amorti-
sationsguote von 1'/« ans
1"/» von 1880 ab vermindert
anf ......Mark

Die letztere Summe erfor¬
dert zur Verzinsung mit
4",°/u und Tilgung mit
1°/„ jährlich rund , Mark > 83 5W,00

Dagegen werden zur Ver¬
zinsung u, Tilssung »er Obli¬
gationen-Anleihe -!, 5'/«"/«
llufGruud derVl. Resolution
des 1!». Prouinzial-Landtages
und des Beschlussesder Vau-
und Finauz-ilommission vom
5. Juli 1871 durch Umlage
wirklich erhoben rund Mark , 80 250,00

Von«
3 707 574,47

Düicu
2 828 620,59

Gillfenbeiss
2 431919,03

461 869,60 ,>1 085 220,81,! 783 824,68! 522 529,61

Meizig
2 241177,80

488 420,77

Summe.
18 267 686,01

3 291 874,51

1 506 524,34

1 680 400,00

1 518 700,00

2 622 844,66

2 76N1M,00

2 494 600,00

187 2M,00

120 500,00

2 004 705,06

2 204 000,00

1002 8, XU >U

100 600,00

120 500,00

1 909 88!',42

2 009 700,00

1 816 4M,00

100 000,00

120 500,00

1 752 757,12

1 844 9N0,«1N

1667 4»X,,M

91 700,00

80 250,00

9 975 811,50

10 500 0«,0,00

9 W9 900,00

522 000,00

522 000,00

Der Provinzial-Vcrwaltuugsrath hat nach Einsicht der vorstehenden Aufstellung und in
Verfolg der ihm durch den Beschluß des 26, Proviuzial-^andtagcs vom 3. Mai 1879 gegebenen
Direktive, die Anträge der Städte Köln und Aachen einer eingehenden Prüfling unterworfen.

Es wurde hierbei zunächst hervorgehoben, daß die Voraussetzung, von welcher der
19. Provinzial-Landtag ansgegangen ist, jede Anstalt werde nur die Kranken des betr. Regierungs¬
bezirks aufzunehmen haben, sich thatsächlich nicht als zutreffend gezeigt hat.

Nach den eingezogenen Gutachten der Irrenanstalts-Dircttorcn, welche auch diesseits als
richtig anerkannt werden, ist es mit einer gedeihlichen Irreuanstaltspflcge unvereinbar, die einzelnen
Anstalten in der Aufnahme der Kranken auf bestimmte Regierungsbezirke oder Kreise zu beschränken.
Als Aufuahmegebiet für jede Anstalt mnß vielmehr die ganze Provinz festgehalten werden und
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ülnerhalb der letzter« die Zuweisung der Kraulen au jede' Anstalt auch nach anderen Momenten
als nach der reinen territorialen Angehörigkeit des betreffenden Kranken erfolgen.

Das Bedürfniß nach Irreupflcge ist nämlich, wie fich an der Hand der Anstaltsstatistit
nachweisen läßt, in den einzelneu Kreisen und Gemeinden verschieden und der Höhe der Bcitrags-
tosten der einzelnen Kreise nicht entsprechend. Diese Verschiedenheit beruht nicht bloß in der
größeren oder geringeren Bevölterungszahl der einzelnen Kreise, sondern dieselbe ist vielfach abhängig
von der -Beschäftigung und Lebensweise der Bewohner des Kreises, sowie von mannigfachen mit
der Freizügigkeit verknüpften Zufälligkeiten, So tritt im Allgemeinen zwar in den größeren Städten
und in den Centren der Industrie das Bedürfniß uack Irrenpftege stärker hervor, wie auf dem
Platten Lande, ohne daß sich indessen bestimmte Normen oder ein auch nur annähernd richtiges
Zahlenverhältniß hierfür aufstellen läßt.

Welche Perfchiedenheit iu dieser Beziehung obwaltet, geht aus der nachfolgenden auf
Grund der 4 jährigen Anstaltsstatistik von Andernach mit aller Sorgfalt aufgestellten Tabelle deö
Negieruugö-Bezirks Koblenz herber:

Namen

Betrag
der
Ist-

Einnahme
an

Steuern
pro

1879/80.

Beitrag

nach dem

Steuer¬

fuße.

Seelenzahl
nach der

Volks¬

zählung
von

1875.

Beitrag

Gelammt«
znhl der

Uou
l»?S—80
incl, cmf
öffentliche

Äostcii
anfgcnmn«

Normal«
tränten,

<l, «lasse,)

Mithin er«
fahrungtz«
mäßige«
Durch«
Ichnitt«-

Aul«
nähme«

Bedürfniß
dcsÄrcifc«

!»!,'
Ein Jahr,

Die «»rhaudenen 2,ll
Plätze für Normal«

lrc!„ke<.l,,,l!asfe> «er¬
theilen fich auf die
«reife nie folgt:

der

Kreis«.

uach der

, Seelenzahl.

Oesll»n»l-

Beitrag.
»och

Maßgabe
der

bisherigen
jährlichen

Äufnahme-
ziffer.

!„»ch Maß¬

gabe der

jährlichen

Beitrag««

! fummc.

Adenau .... 10 852 530 25 21274 1532 93 2 069 18 7 n< 5 7

Ährweiler . . . 71200 2 205 67 34 428 2 481 47 4 747 14 11 10'/. 2? 15

Altenürchen . . 89 018 2 832 50 52 004 3 747 22 6 579 72 12 3 8 21

Koblenz.... 299 274 9 523 26 70 098 5 094 ,^! 14 617 49 85 21'/. 55,z 47

Eochem .... 54 243 1.726 08 36 530 2 632 20 4 358 28 10 4 IN 14

Kreuznach . . . 108 700 5 868 24 63 172 4 551 94 9 920 18 32 8 21 32

Vtayeii .... 118 089 8 776 83 53 869 3 881 60 7 658 43 34 8'/« 22 25

Meiscnheim . . 26 703 849 73 13 466 970 32 1820 05 5 1'/' 4 0

Neuwied . . . 155 235 4 939 77 70 864 5106 20 10 045 97 57 14'/. 37 < 32

^muneni . . . 52 916 1683 85 85 761 2 576 80 4 260 65 28 5°/< 15 14

St. Goar . . . 77 242 2 457 94 37 781 2 718 75 5176 69 3c> 8°/. 23 1?

^chlar.... 104 829 8 335 79 46 684 8 363 88 6 699 67 35 8°,. 23 ! 22

gell ..... 46 800' 1473 32 29 306 ^ 2 111 69 3 585 01 21 ^ 5'/. 18,5 l 12

summe . . > 1 281190 40 769 23! 565 797 40 769 28 81588 40 408
!

101 264 264

44"
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Diese Tabelle bestätigt, daß der Gebrauch, welchen die einzelnen Kreise von der Anstalt
gemacht haben, ein sehr ungleicher gewesen ist und sich mit der Höhe ihrer Beitragskosteu durchaus
nicht deckt; so hat z, V. Ahrweilcr 2? Plätze statt 15,. Neuwicd 37 statt 32, Koblenz 55,b statt 47,
St. Goar 23 statt 1? benutzt, während Altentirchen von den diesem Kreise nach der Höhe der
Bcitragskosten zukommenden 21 Plätzen nur 8 in Anspruch genommen hat. Würde man nun die
Plätze nach der Bcitragssumme der Kreise vertheilt haben, so hätte ein Theil der Kranken von
Ahrweiler, Koblenz, St, Goar zurückgewiesenwerde» müssen, während die Plätze für andere Kreise
in der Anstalt leer standen. Man würde auf diesem Wege bald wieder zu deuselbcu Zuständen,
halb belegte Stationen :c. gelangen, welche in der ersten Zeit der Eröffnung der ueuen Irreu-
anstalteu die Kosten des Unterhaltes des einzelnen Kranken und damit die Zuschüsse der Proviuz
so erheblich gesteigert habe». Eine Ausgleichung zwischen den Plätzen der einzelnen Kreise in
Form der Berechnung einer Vergütung würde zu vielfachen Schwierigkeiten sowie Weitläufigkeiten
führen und schließlich eine Prämie für die Nichtbcnntznng der Provinzial-Hcilanstalten statuircn,
was in keiner Weise beabsichtigt werdeu kann.

Ebensowenig läßs sich die Benutzung der Anstalten nach den einzelnen Rcgierungs-Bezirken
abgrenzen, weil hier im Großen dieselben Verhältnisse vorwalten, welche im Vorstehenden bei den
Kreisen angeführt worden sind. Dazu kommt, daß die Größenverhältnisse der einzelnen Anstalten
nicht im gleichen Verhältnisse zu der Vevölkerungszahl der betreffenden Regierungsbezirke stehen.
So kaun die Anstalt zu Düren für den Regierungsbezirk Aacheu diefelbe Krankenzahl, wie die
Anstalt zu Grafenberg für deu nach der Bevölkerung fast 2^2 Mal größeren Regierungsbezirk
Düsseldorf aufnehmen.

Bei diesem Verhältniß wird die Anstalt zu Düreu aus dem Aachener Bezirke niemals
voll belegt werden, während die Anstalt bei Grafenberg-dem Bedürfnisse des Regierungsbezirkes
Düsseldorf schon jetzt nicht mehr genügen kann. Aehuliche Vcrbältnisse werden, wenn auch im
geringeren Maßstabe, zwischen den Anstalten zu Bonn und Andernach resp den Regierungsbezirken
Köln und Koblenz hervortreten. Hier läßt sich nur in der Weise zweckmäßig ein Ausgleich schaffen,
daß die sämmtlichen Anstalten ohne Rücksicht ans die Grenzen des Regierungsbezirkes für die
ganze Provinz benutzt werden, und daß jeder Anstalt ein deren Größe entsprechender, in nächster
Nahe belegener Theil der Provinz, als Aufuahmegebiet überwiefeu wird. Eine solche Benutzung
der Anstalten erscheint insbesondere auch mit Rücksicht auf den Umstand durch Zwcckmäßigkeits»
gründe geboten, daß alsdann bei der Ueberfnllung einzelner Stationen der einen Anstalt mit
Kranken derselben Kategorie die andere Anstalt Aushülse leisten kann. Da hiernach das Motiv
für die seitherige Aufbringungsart der Irrenaustaltsbautosten hinfällig geworden ist, so kann dem
uuter a der Eiugabe der Stadt Köln vom 1ü. März 187? gestellten Antrage, diese Kosten ohne
vorherige Untervcrtheilung auf die Regierungsbezirke, gleichmäßig auf die Kreise umzulegen, nach
Ansicht des Provinzial-Vcrwaltnngsrathcs beigetreten werden.

Dem Antrage I> der Stadt Köln indessen, den NegicrnngSbezirken und Kreisen nach dem Maß¬
stabe ihrer Beiträge einen Anspruch auf Besetzung der Krankenstcllen bei vorhandenein Bedürfniß zu
ertheile»,, taun der Provinzial-Vcrwaltungsrath aus deu obeu eutwickelteu Gründen nicht zustimmen.

Ebensowenig kann der Provinzial-Verwaltungörath den Antrag der Stadt Aacheu, unter
Zugrundelegung eiuer Durchschnittszahl bezüglich der ans jeder Gemeinde den Provinzial-Irren-
anstalten übcrwicseneu Irren, eine Normalzahl für die Ucberweisungen uud eine entsprechende
Veitragspflicht festzustellen, zur Auuahme cmpfehleu. Es sprechen gegen diesen Antrag alle die
vorstehend bereits erwähnten Gründe.
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Wenn die Stadt Aachen sich darauf beruft, daß sie dein vorhandenenBedürfnisseder
Irrcnpflegc durch Errichtung eiuer eigenenAnstalt für ihre Stadt bereits entsprochen habe, fo ist
hiergegenzu bemerken, daß ähnliche Einrichtungenauch bereits von auderu Städten und Verbänden
der Rheinprovinzgetroffensind (Lindenburg in Kölu; St, Thomas für den Regierungsbezirk Koblenz;
Departemental-Irrenanstalt für den RegierungsbezirkDüsseldorfu, s, w.) und daß gerade in dem
provinziellen Charakter der 5 neucrbauten Irrenanstalten die Verpflichtung aller Kommunen der
Provinz zur gleichmäßigen Tragung der Kosten liegt, welcher Verpflichtungdie einzelne Gemeinde
sich dadurch nicht entziehen kann, daß sie eiue eigeue Anstalt erbaut und von der gemeinsamen
Anstalt nur einen geringen Gebrauch macht.

Die für die Vertheilung der Kosten maßgebende dnrch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom
22. September 1868 genehmigte sechste Nesolutiou hat die Beitragspflicht der eiuzelneu Kreise
uud Gemeindenzu den Kosten der Erbauung der einzelnen Anstalten nach Maßgabe der Bevölke¬
rung uud der Steuern festgestellt, und zwar ohne daß hierbei die größere oder geringere Benutzung,
welche der Kreis oder die Gemeindevon der Anstalt macht, in Betracht kommt.

Der in dem Antrage der Stadt Kölu «nb e in Erwägung gegebenen Entlastung der
Provinz von den bei Errichtung der Bonner Anstalt durch die Rücksicht ans die Universität Bonn
etwa entstehenden Mehrtosten haben Universität und Stadt Bonn durch den ihrerseits geleisteten
Zuschuß von 81000 Mark zu den Kosten für die Anstalt Bonn bereits Rechnung getragen und
es ist wohl keine Aussicht,einen höhern Beitrag zu erlangen, vorhanden.

Was mm die von der Stadt Köln unter s der Eingabe vom 16. März 187? beantragte
Annahme eines billigern Maßstabes für die zukünftige Vertheilung der Kosten betrifft, so ist der
Provinzial-Vcrwaltungsrath der Ansicht, daß die Verzinsungund Amortisationder Bauschuld für
die Zukunft ebenso als gemeinsame Provinzial-Last zu behandeln sei, wie die Aufbringung der
laufenden Vcrwaltungs- und Untcrhaltuugskosteuder Irrenanstalten, die Verzinsungs-und Amorti-
satiousquotendaher vorbehaltlich der Allerhöchsten Genchmignng einer entsprechenden Abänderung
der Resolutionendes 19. Provinzial-Landtagcs, vom 1. April 1882 ab gleichzeitig mit der allge¬
meinen Provinzial-Umlage und als ein integrirender Bestandtheil der hiernach anderweit zu
bemessenden einheitlichen Umlage auf die Provinz nach dem Maßstabe der direkten Staatssteuern
zu vertheilen feien.

Es würden dann von einer Verzinsungs-und Amortisatioussumme von rund 522 000 Mark
aufzubringenhaben die Regierungsbezirke:

Koblenz Köln Aachen Düsseldorf Trier
' statt jetzt rund . . 80 250 120 500 120 500 120 500 80 250

künftig rund . . 65 850 122 500 69 700 204000 59 950
Gegenüber der hiernach eintretendenhöhern Belastung des RegierungsbezirksDüsseldorf,

und mit Rücksicht darauf, daß für diesen Regierungsbezirkdie seitherige Anstalt Grafenbcrg allein
bald nicht mehr genügen wird, erscheint es dem Provinzial-Vcrwaltungsrathc billig, schon jetzt
durch eine Resolutiondes Provinzial-Landtages festzustellen,daß, wenn in Zukunft eine weitere
sechste Provinzial-Irrenaustalt nothwendigwerden sollte, diefe auf Kosten des Provinzial-Verbandes
im linksrheinischen Theile des RegiernngsbczirksDüsseldorf errichtet werden solle.

Anlangend schließlichden Antrag, bezüglich der Beiträge auch für die Vergangenheiteine
Ausgleichung eintreten zu lassen, fo kann der Provinzial-Verwaltungsrath denselben zur Annahme
nicht empfehlen, weil er zu den weitgehendsten Konsegueuzenund zu ganz unabsehbaren weitern
Anträgen führen würde.
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Abgesehen hiervon muß auch aus rechtliche« Gründen bezweifelt werden, ob eine Aus¬
gleichung der Beiträge, welche seither auf Grund der durch Allerhöchste Ordre genehmigten
Resolutionen erhoben worden ist, für die Vergangenheit nach einem anderen Modus zulässig erfcheiut.

Der iu dem Beschlusse der ständischen Bau- und Finanz-Kommission vom 5. Juli 1871
vorbchalteue Ausgleich bezieht sich nur auf den Zeitpunkt und die Höye der den einzelnen
Regierungsbezirken für den Bau ihrer Anstalt überwiesenen Summen im Verhältnisse zu dem in
diesem Beschlusse vorläufig angenommenen Vcrthcilunasmaßstab der Betten.

Dieser Ausgleich kann aber den gesetzmäßig feststehendenVcrtheilungömodus, d. h, die Art
der Aufbringung der Kosten, für die Vergangenheit nicht alteriren.

Der Provinzial-Verwaltungsrath erlaubt sich hiernach zu beantragen:
I. Der Provinzial-Landtag wolle beschließen:
n. die zur Verzinsuug uud Amortisation der Anleihen für den Bau und die Einrichtung

der Provinzial-Irrenanstalten erforderlichen Beträge vom 1. April 1882 ab gleichzeitig
mit der allgemeinen Provinzial-Umlage nach dem Maßstabe der direkte» Staatsstcuern
exklusiveHausir-Gewerbestcucr auf die gauze Provinz zu vertheile» und die Allerhöchste
Genehmigung zu eiuer entsprechenden Abänderung der Resolutionen des 19. Provinzial-
Landtages über die Reorganisation der Irrenpflcge zu beantragen;

d. von einem Ausgleiche der bis zum 1, April 1882 für den obigen Zweck erhobenen
Beträge abzusehen;

o. mit diesen Maßnahmen die zur Sache eingereichten Petitionen der Städte Köln uud
Aachen für erledigt zu erachtcu.

II. Der Provinzial-Lanbtag wolle erklären, daß, wenn in Zukunft eine weitere sechste
Provinz«!-Irrenanstalt nothwendig werden sollte, diese auf Kosten des Provinzial-
Verbandcs im linksrheinischen Theile des Regierungsbezirks Düsseldorf errichtet
Werden solle.

Der Proi'inzial-PcnualtniuMath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

sandtags-Marschall.

«l«»«»a« ^- Köln, deu 16. März 1877.
An

den hohen Prornnzial-^midtag der Nhempwvinz,
zu Händcu

des KllMngs-MllrschllllsSr. Durchlauchtdes Fürsten W. vou Wied

Neuwied.

Im vorigen Jahre wurde die Stadt Kölu behufs der Verzinsung und Amortisation der
Anleihe zum Neubau von 5 Irrenaustalteu mit einem Beitrage von 51 957 Mark 16 Pf. belastet.
Die Vertheilnng des Gesammtbcdarfes, der für die ganze Provinz 626 859 Mark betrug, war
nach den Mittheilungen der Provinzial-Vcrwaltung zufolge eines Befchlusfeö der früheren ständischen
Bau- und Finanz-Kommission vom 5. Juli 1871 vorläufig auf die ciuzelnen Regierungsbezirke
nach dem Maßstabe der Krantenzahl, welche für die in denfelben befindlichen Anstalten in Ausficht
genommen sind, vorgenommen, während die Regierungsbezirke die auf sie fallenden Antheile nach
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dem Reglement vom 20. November 1872 zur einen Hälfte nach dem Maßstabe der Bevölkerung,
zur andern nach demjenigen der Klassen- und klassifizirtcn Einkommensteuer aufbringen sollten.

Durch diese Vertheilung ist die Stadt Köln in mehrfacher Beziehung überbürdet.
Für die ganze Provinz sind bei einer Bevölkerung, die nach der letzten Zählung 3 77? 352

Seelen betrug, 1300 Betten in Aussicht gcnommeu, für deu Regierungsbezirk Köln bei einer
Bevölkerung von 64? 041 Einwohnern 300. Nach dem Verhältnisse der Bevölkerung würden auf
den Regierungsbezirk Köln nur 223 Betten fallen.

Einen andern Maßstab zu Grunde zu lege», ist bei dem Regierungsbezirk Köln eine
Veranlassung nicht vorhanden, im Gegentheil würde sich die Annahme einer geringeren Zahl durch
die Erwägung rechtfertigen lassen, daß die Stadt Köln eine eigene Irrenanstalt, in welcher 200
Kranke verpflegt werden, besitzt. Das angenommene Verhältniß kennzeichnet sich schon dadurch als
unrichtig, daß dem Regierungsbezirk Düsseldorf mit 1453 531 Einwohnern, also bei einer mehr
als doppelt so großen Bevölkerung unter ganz ähnlichen Verhältnissen ebenfalls nur 300 Betten
angewiesen sind, und daß dieser Bezirk, in welchem die betreffenden Steuern im Jahre 1875
4 255 94? Mark betrugen, für die Irrenanstalten 144 659 Mark 77 Pf. aufzubringen hatte und
der Bezirk Köln bei einem Ertrage von 2 846 646 Mark ebenso viel, also Köln beinabe 5°/° des
Steuerquantums, Düsseldorf dagegen nicht viel über 3°/u, abgesehen davon, daß zn den Steuern
in Düsseldorf jeder Einwohner nur rund 3 Mark beiträgt, in Köln dagegen rund 4^/2 Mark.

Daß der Bezirk Köln, und in ihm besonders die Stadt Köln, welche für die Irren,
deren Verpflegung ihr obliegt, schon auf eigene Kosten gesorgt hat, zu hoch belastet ist, bedarf
Wohl keines weiteren Beweises.

Die Vertheiluug auf die Regierungsbezirke nach dem angenommene« Maßstabe beruht, so
viel hier bekannt ist, nicht auf einer gesetzliche»Gruudlagc, sonderu ist eiugeführl durch von dem
hohe» Landtage vorgeschlageneund Allerhöchst genehmigte Verwaltungsvorschriften. Der Herr Landes«
Direktor hat in einem Schreiben vom 30. Juli 1876 geäußert, daß eine Vertheilung der Gcsammt-
kosteu auf die ganze Provinz nicht erfolgen könne, wenn nicht der Prouiuzial-Laudtag einen dahin
gehenden Beschluß fasse und dieser die Allerhöchste Genehmigung erhalte, lind er hat es der
städtischen Behörde überlassen, sich mit einer entsprechenden Petition an deu nächsten Provinzial»
Landtag zu weudeu. Freilich bestimme» die vierte uud sechste der die Reorganisation des Irren-
Wesens in der Nheüiprovinz betreffenden Resolutionen des 19. Landtages, welche durch Allerhöchste
Verordnung vom 22. September 1868 bestätigt sind, daß die Kosten sowohl der Neubauten, als
der späteren Einrichtungen von dem betreffenden Regierungsbezirke aufgebracht werden sollen und
daß jeder Regierungsbezirk nach dem Verhältnisse beizutragcu habe, in welchem die Obligationen
der Anleihe behufs Erbauung und Einrichtung der betreffenden Anstalt nach Maßgabe des Bedürf¬
nisses von der ständischen Kommission überwiesen worden sind. Allein ohne Zweifel ist bei der
Aufstellung und Geuehmiguug dieser Propositioneu als selbstredend vorausgesetzt worden, daß die
zu treffenden Anordnungen sich nach dem Bedürfnisse der Bevölkerung richten uud Ueberbürdungen
einzelner Theile der Provinz vermieden werden würden. Sobald sich aber im Gegentheil ergiebt,
daß einem Regierungsbezirk ohne zwingende Gründe unvcihältnißmäßig mehr Kranke zugewiesen
werden als dem andern, und daß die Lasten nicht gleichmäßig vertheilt sind, darf eine baldige
Abhülfe mit Recht erwartet werden.

Nach den hierher gelangten Mittheilungen ist die jetzt vorgenommene Vertheilung nur
eine vorläufige. Aber auch die später vorzunehmende Ausgleichung kann den Anforderungen der
Billigkeit nicht entsprechen, fo lange der bisherige Maßstab beibehalten wird.
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Nachdem die Fürsorge für die Irre» zu einer Provinzial-Angelegenheit geworden ist, sollte
auch die Aufbringung der Kosten auf die ganze Provinz vertheilt werden. Dies geschieht bei den
sonstigen Provinzial-Anstalten und insbesondere hinsichtlich der Kosten der Gcscuumtverwaltung und
der Vezirtsstraßen, welche durch die ganze Provinz nach dem Steuerfuße ausgeschrieben werden.
Von dieser letztern Abgabe hat die Stadt Köln mehr als ein Zehntel aufzubringen, während fie
nach dem Maßstabe der Bevölkerung nur etwa ein Dreißigstel und nach dem Verhältniß der
Benutzung der Aczirksstraßen noch bei weitem weniger zu tragen hätte. Mit Recht kann die
Stadt Köln sich auch in diesem Falle wegen Uebcrbürdung beschweren, aber hier ist doch noch der
Grundsatz, die Provinz als eine Einheit, die Provinzial - Anstalten als gemeinsame zu betrachten,
aufrecht erhalten, während bei den Irrenanstalten selbst dieser Satz aufgegeben, die Provinz wieder
in fünf Theile zerlegt und jedem dieser Bezirke ein beliebiger Kostenbetrag zugewiesen ist. Denn
die Zahl der für die Kosten maßgebenden Betten ist weder durch statistische Nachwcisungen, noch
durch die Anforderungen der Bevölkerung begründet. In Beziehung auf deu Regieruuqsbezirk
Kölu wäre dies nur dauu der Fall, weun feststünde, daß 300 Betten für feine Kranken nöthig
seien und für dieselben auch vorbehalten werden sollen.

Die Unzulänglichkeit einer solchen Trennung der Provinz tritt noch mehr hervor, wenn
eine in dem oben erwähnten Schreiben des Herrn Landes-Oirektors enthaltene Mittheilung erwogen
wiro, der zusolge die Austalt bei Voun (also diejeuige des Bezirkes Kölu) bei ihrer Lage und
Einrichtung kostspieliger als die übrigen werden und der Bezirk Köln anch für diefe Mehrkosten
aufzukommen haben soll.

Wenn eine einzelne Anstalt aus besondern Rücksichten, die mit dem Zwecke der Errichtung
derselben nicht iu nothwendigem Zusammenhange stehen, kostspieligergebaut wird, als das Bedürfniß
erfordert, so erscheint es nicht einmal gerechtfertigt, diefe Kosten der Provinz aufzuladen, geschweige
denu dem einzelnen Bezirke der Liegenschaft. Beide Mchrbelastuugeu find in hohem Grade unbillig,
sowohl die Zuweisung der Kosten für eine uuverhältuißmäßig große Anzahl von Kranken, wie die
ausschließliche Heranziehung zur Uebernahme der bei der einzelnen Anstalt über das Bedürfniß
hinaus verurfachtcn Kosten.

Ob nach dem Erscheinen des Reglements vom 20. December 1875, welches einer Unter¬
vertheilung auf die Regierungsbezirke keine Erwähnung thut, der Landtag in der Lage sei, eine
gleichmäßige Vertheilnng auf die Kreise der Provinz, wie bei der Umlage für allgemeine Bedürfnisse,
felbstständig anznordnen, bleibe dahin gestellt, für die Einführnng eines von den Bestimmungen des
erwähnten Reglements abweichenden Maßstabes für die Vertheilnng auf die Kreise ist jedenfalls
die Allerhöchste Gcnchmignng erforderlich. Ein dabin gerichteter Antrag würde aber gerechtfertigt
erfchcincn, wenn der Vertheilnng der Umlage das Verhältniß der Einwohnerzahl zu Grunde gelegt
würde. Denn die pshchischenKrankheiten sin?, wenn nicht gerade einzelne Oertlichkeiteu, sondern
größere Gebiete ins Ange gefaßt werden, in der Nhcinprovinz im Großen und Ganzen ziemlich
gleichmäßig vertheilt, und es wird für die Aufbringung der Kosten für die Behandlung dieser
Kranken kein billigerer Maßstab gefunden werden können, als der der Bevölkerung.

Wenn dann den Kreifen auf eine der Zahl ihrer Einwohner entsprechende Zahl von
Betten ein Vorrecht in der Weise eingeräumt würde, daß sie bei cigeuem Bedürfnisse zuuächst auf diese
Stelleu Anspruch machen tonnen, die letzteren aber, wenn die zunächst Berechtigten sie nicht besetzen,
der Verfügung der Verwaltung anheim fallen, so würde den Anforderungen der Billigkeit genügt fein.

So lange diese Einrichtung aber nicht getroffen ist, wird eine Bestimmung nöthig, daß
die einzelnen Kreife in der nämlichen Art ein Vorrecht auf die ihren Beiträgen zu den Kosten



353

entsprechende Anzahl von Stellen haben sollen. Nach diesem Verhältnisse würde die Stadt Köln,
bei einem Beitrage von 5195? Mark 16 Pf. einen Anspruch auf 108 Vetten haben; wenn sie
nicht eine Anzahl von Irren anderweit unterbringen kann, müßte sie in der nächsten Zeit noch sehr
erhebliche Ausgaben für diesen Zweig der öffentlichen Fürsorge machen und sie würde daher bei
einer billigen Betheiligung, wenn auch erst nach Fertigstellung der Bonner Anstalt in der Benutzung
der Provinzial-Anstalt eine erwünschte Erleichterung finden können. Unleidlich aber würde es
«scheinen, wenn ein Kreis zu den Ausgaben unverhältnißmäßig herangezogen, dagegen an den
Vortheilen, welche die Anstalt gewährt, nur in geringerem Maße betheiligt würde. Wenn die im
Kölner Bezirke gelegene Anstalt, ohne eine Bestimmung über die Berechtigung der Kreise, dazu
dienen sollte, dem Bedürfnisse anderer Bezirke auszuhelfen, fo würde der hiesige Bezirk unstreitig
in hohem Grade überbürdet fein.

Die Absicht des Gesetzgebers scheint freilich gewesen zu sein, daß für diesen Zweig der
der Provinz anvertrauten Fürsorge eine Steuer überhaupt nicht erhoben zu werden brauche.
Denn bei der Ausstattung der Provinzen mit den Fonds zur Selbstverwaltung durch das Gesetz
vom 6. Juli 1875 wird im ß. 3 die Fürsorge für Irren-, Taubstummen- und Blindenwesen
ausdrücklich als einer der Verwendungszwecke für die überwiefenen Summe» bezeichnet, und es
Wäre gewiß zu wünschen, daß wie in den anderen Provinzen, so auch in der Nheinprovinz der
Dotationsfonds zur Sicherung dieser Zwecke hinreiche und die Bewohner nicht mit außergewöhn¬
lichen Steuern belastet werden. Wenn aber eine Umlage neben den Erträgen des Dotationsfonds
nicht zu umgehen sein sollte, dann würde für dieselbe sich von vorneherein (wenn nicht deshalb,
weil es sich von der Pflege kranker Einwohner handelt, die Einwohnerzahl zu Grunde gelegt
wird), der nämliche Maßstab darbieten, der auch für die Vertheiluug der Dotationsfonds angewendet
worden ist, nämlich derjenige nach Land und Leuten, nach Flächeninhalt und Bevölkerung.

hiernach wird bei dem hohen Provinzial-Landtage ganz ergebenst darauf angetragen zunächst:
a. daß die Kosten der Provinzial - Irrenanstalten in der ganzen Provinz ohne vorherige

Unterverthcilung auf die Regierungsbezirke gleichmäßig auf die Kreise umgelegt
werden mögen;

K. daß den Regierungsbezirken und Kreisen nach dem Maßstabe ihrer Beiträge eiu
Anspruch auf Besetzung der Krankenstellen bei vorhandenem Bedürfniß ertheilt werde;

.> daß der Landtag die Entlastung der Provinz von den bei der Errichtung der Bonner
Anstalt durch die Rücksichten auf die Universität Bonn etwa entstandenen Mehrkosten
in Erwägung ziehen;

ä. daß bezüglich der Beiträge auch für die Vergangenheit eine Ausgleichung nach dem
oben erwähnten Maßstabe stattfinden, und endlich

o. daß für die Verkeilung der Kosten in Zukunft ein billigerer Maßstab angenommen
' und für denselben die Allerhöchste Genehmigung nachgesucht werden möge.

Eines hohen Provinzial-Landtages
ganz ergebenste

3er Ober-Bürgermeister: Die Beigeordneten:
VeHer. Renneu. Thcwalt. Pelmann.

Die Stadtverordneten:
(Folgen die Unterschriften.)

45
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Anlasse V.
Köln, den 16. Februar 1879.

Nach dem geehrten Schreiben vom 20. April 187? I.. N. 67 sind die Anträge der
Stadt Köln um anderweite Regelung der Art der Vertheilung und Aufbringung der zur Verzinsung
und Amortisation der Obligationen-Anleihe der Rheinprovin; erforderlichen Beträge zur Borprüfung
an den Provinzial-Verwaltungsrath verwiesen worden mit dem Auftrage, dem nächsteu Landtage
Bericht zu erstatten und geeignet scheinende Anträge zu unterbreiten.

Die Anträge der Stadt Köln waren dahin gerichtet, daß
die Kosten der Provinzial-Irrenanstalten in der ganzen Provinz ohne vorherige Unter-

vcrtheilung auf die Regierungsbezirke gleichmäßig auf die Kreise umgelegt werde» mögen;
daß den Regierungsbezirken und Kreisen nach dem Maßstabe ihrer Beiträge ein Anspruch

auf Besetzung der Krantenstellcn bei vorhandenem Bedürfniß ertheilt werde;
daß der Landtag die Entlastung der Provinz von den bei der Errichtnug der Bonner

Anstalt durch die Universität Bonn etwa entstandenen Mehrkosten (soweit dies etwa
noch nicht geschehen) in Erwägung ziehe;

daß bezüglich der Beiträge auch für die Vergangenheit eine Ausgleichung nach dem oben¬
erwähnten Maßstabe stattfinden möge;

und endlich, daß für die Vertheilung der Kosten künftig ein billigerer Maßstab angenommen
und für denselben die Allerhöchste Genehmigung nachgesucht werden möge.

Die Gerechtigkeit dieser Anträge habe ich in der früheren Eingabe vom 16. März 137?
nachzuweisen versucht; sie wird bestätigt durch die Landtags-Verhandlungen vom Jahre 1877,
insbesondere durch die Mittheilungen in der Sitzung vom 20. April.

Nach denselben betragen bis dahin die Bautosteu für die Anstalten im Regierungsbezirk
Koblenz mit 200 Betten . 1885 000 M.
Aachen ,, 300 „ . 2 583 000 „
Trier „ 200 „ 1932 000 „
Köln „ 300 „ 3 493 000 „
Düsseldorf >, 300 ,, . 2 277 000 „

1 300 Betten 12 170 000 M.

und die Gefammtkosten sollten steigen bis auf 13 500 000 Mark. Wenn die in Aussicht genommenen
Betten (1300) nach dem Verhältnisse der Bevölkerung auf die einzelnen Regierungsbezirke vertheilt
würden, ohne Rücksicht auf eine etwaige Verschiedenheit des Vorkommens der Geisteskrankheiten
zwischen vorwiegend Ackerbau treibenden und ländlichen Bezirken, so würden nach der Bevölkerung
der Rheinprovinz im Jahre 1876 entfallen auf den Regierungsbezirk

Koblenz mit 555194 Einwohnern 201 Betten
Nachen „ 490 810 „ 179 „
Trier „ 591562 „ 214 „
Köln „ 613 45? „ 225 „
Düssel dorf „ 1328 324 _______481 „
zufammen . 3 579 347 Einwohner 1300 Betten.

Mithin würden in der anschlagsmäßigen Zahl von Betten für Aachen 121. für Köln 75
zu viel, dagegen für Trier 14 und für Düsseldorf sogar 181 Betten zu wenig angesetzt sein.
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Die Belegung soll nach den bisherigen Annahmen eine gemeinschaftliche für die

^°""' D?e Anstalt für den RegiernngsbezirkDüsseldorf ist bereit« gefüllt nnd mnß ihren
UeberlchuK an Irren auf die benachbartenAnstalten vertheilen.

Beuntznn die Kosten nach Billigkeit berechnet "erden sollten o«ür
Düsseldorf nicht allein für die den anderen Bezirken überwiesen Irren, sondern selbst für d e

3äw.'gsmäM zu fein!r Verfügung bereit zu haltenden Betten eine Miethe zu zahlen habe,,
die fich aus der Vertheilung der Bautosten auf die Betten erglebt.

Wenn die ersteren 13 500 000 Mark betragen, so entfallen auf ,ebes Bett rund
10000 Mach und bei einer Berzinfuug zu 4'/- und einer Tilgnng von 1'/-°/o kostet ,des Bett

'"" ^'3'Be^mlg würde gewiß mit großen Schwierigkeitenund Weitläusigkeiten

verbundensnr. ^ ^^ Gerechtigkeit entsprechend anerkannt werden muß,

dann ergi^'^Mch, wie beendet das Erlangen einer Abä.dernng der acht Nesolnt.onen
und der Einrichtnng eines für die ganze Provinz gemeinschaftliche» Bau nd 'st

Bei der Erinnerung der vorstehenden Anträge möge nur gestattet sem, dieselben Ew.
Durchlauchthochgeneigtem Fürworte ehrerbietigzu empfehlen.

Der Oberbürgermeister:
Becker.

An
den Landtags-Marscha«der Rheiuprovinz

Herrn Fürsten zu Wicd Durchlaucht
zu Neuwied.

Ober»Nilrg«meistelamt
Aachen.

I°Nr. 4436.

Aachen, den 8. Juli 1877.

m ^ .«. ...^ verebrlichesSchreiben vom 21. April er. I 2679 mitgetheilten„Ver-

wohnern. Es scheint hiernach, daß lMnsaus sur ^u^r. ,

günstigerausfalle« wird und erlaube ich mir hiermit d.e ergebene Anfrage,
wann dieselbe wird, vorgenommenwerden? um dann gleichzeitig das nöthige Material

der hiesigenVerhältnisseeinsenden zu können.
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Ich bemerkein dieser Beziehung schon jetzt, daß die Stadt für weiblicheIrren eine
besondere Anstalt besitzt und ersuche ergebenst um eine gefälligeMittheilung, in wie fern die Zahl
von Kranken,für welche in diefer oder ähnlicher Art seitens eines Kreises oder einer Stadt bereits
gesorgt ist, von der Normalzahl, welche der in Rede stehenden Kostenvertheilungzu Grunde gelegt
werden soll, in Abzug gebrachtwerden wird, um hiernach iu Betreff des fpeziell städtischen Irren¬
wesens die nöthigen Anordnungentreffen zu können.

Der Ober-Bürgermeister:
von Weife.

An
den Herrn Landes-Direktorder Rheinprovinz

Freiherr« von Landsberg.
Hochwohlgeboren

Düsseldorf.

Nr. 6211. Aachen, den 20. September 1877.

Ew. Hochwohlgeboren verfehle ich nicht ganz ergebenst vorzutragen, daß ich mit Rücksicht
auf die bevorstehendenBerathungen des Provinzial-Verwaltungsraths über den richtigen Modus
die Vertheilung der Unterhaltungskostenfür die Provinzial-Irreuaustalten und im Anschlüsse an
meine Darlegung vom 8. Juli d. I. schon jetzt Veraulassung zu der Mittheilung nehmen muß,
daß das thatsächliche Bedürfniß einer Provinzial-Irrcnanstalt für die Stadt Aachen ein überaus
beschränktes ist und beispielsweisesich im Laufe des Jahres 1876 nur für 10 Perfonen mit im
Ganzen 1069 Pflegetagen herausgestellthat. Legt man nun für die Kosten der Verpflegungden
mittelst Verfügung vom 22. Mai 1877 zur Anwendungzu bringenden Satz von 110 Pf. pro Tag
zu Grunde, so würde dadurch für Aachen ein Kostenaufwandvon 110 X 1019 — 1175 Mark
90 Pf. als Beitrag zu den Provinzialkosten nachgewiesen sein, wogegen Aachen allerdings für
eigene Anstalten, welche für 250 Irren vollständig ausreichen, im Jahre 1876 excl. Kosten
des Gebäudes 72 698 Mark 08 Pf. für durchschnittlich163 Irren verausgabt hat. Hiernach
ergibt sich aber, daß Aachen 1876 tanm mehr als für 1^/3 °/n seiner Irren, mithin kaum
neuneuswerth von den Provinzial-Irrenanstalten Gebrauch gemacht hat und voraussichtlich, so
lange wenigstensdie städtischen Irrenanstalten beibehalten werden, Gebranch machen wird. Die
Gerechtigkeit erfordert aber, daß diesen Verhältnisse«Rechnung getragen werde und daß namentlich
unter Zugrundelegung einer Durchschnittszifferaus den letzten Jahren bezüglich der aus jeder
Gemeindeder Provinzial-Irrenanstali überwiesenenIrren eine Normalzahl für die Ueberweifungeu
und eine entsprechende Beitragspflicht etablirt werde. Würde in irgend einem Jahre diese Ueber¬
weisungszifferüberfchritten, fo würde die Erfahrung bald denjenigen Prozentsatz an die Hand
geben, welcher in Zukunft dem Voranschlage mit Rücksichtauf unvorhergefehenenZuwachs an
Kranken beizufügen wäre.
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Ew. Hochwoblgeborenbitte ich ganz crgebcnst, diesen Gesichtspunltenbei der demnächstigen
Berathung der Sache Ausdruck und Ihre gefällige Unterstützung zuwenden zu wollen, wie ich dies
im Interesse der Stadt Aachenebenso dringend wie ganz ergebenst wünschen muß.

Der Olm-Vürgermeister.
In Vertretung:

Dubuse.

An
den Landes-Direktorder Rheinprovinz

Herrn Freiherrn von Laubsberg.
Hochwohlgeboren

Düsseldorf.

I.-Nr. 1309. Aachen, den 18. März 1879.

Euer Durchlaucht beehre ich mich ehrerbietigstvorzutragen,daß die Stadt Aachen bereits
an den Herrn Landes-Direktorsich mit der bisherigen, auf Grund des Ober-Präsidial-Erlasses vom
19. November 1873 vorgenommenen Vertheilung der von den Kreisen der Rheinprovinz behufs
Verzinsung und Amortisation der Obligationen-Anleihender Rheinprovinz von 3> Millionen
Thalern zum Zwecke der Reorganifation der Irrenpflege in der Rheinprovinz aufzubringenden
Beträge nicht einverstandenerklärt und der Landes-Direktordarauf mitgetheilt hat, daß der nächste
Provinzial-Landtag sich mit der Frage wegen definitiver Vertheilung der benannten Kosten
beschäftigen werde, sowie daß die diesseits gemachten Ausführungen dafelbst zur Sprache
gelange» würden.

Indem ich mich beehre, bei Euer Durchlaucht auf dieselben soweit nöthig nochmals zu
verweisen,füge ich zugleich zur ferueren Erläuterung abschriftlich einen an mich erstatteten Bericht
des Vorsitzendender Armen-Verwaltung vom 5. März er. bei, dem ich in jeder Beziehung
zustimme und beehre mich den ehrerbietigstenAntrag zu erheben:

„der Rheinische Provinzial-Landtag möge die definitive Vertheilung der Eingangs
erwähnten Kosten nach den in diefem Bericht entwickelten Grundzügen vornehmen".

Der OIm-Bürgermeister:
von Weife.

An
den Laudtags-Marschallder Rheinproviuz

Herrn Fürsten zu Wicb
Durchlaucht

zu Ncuwied,
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Aachen, den 5. März 1879,

Euer Hochwohlgeborcnbeehren wir uns unler Wiedcranfchluß der Anlagen vom
16. Februar d. I. die Vcrtheilung der Kosten der Provinzial-Irrenanstalten betreffend, crgebenst
zu berichten:

Die gesammtenAufwendungender Stadt Aachen für die Irrenpflege beziffertensich m
den Jahren 1876 und 1877/1878 wie folgt:

1876 für weibliche Irrenanstalt Mariabrunu .... 68380 M.
für männlicheIrren bei Alepaneru.......30 695 „
für die Provinzial-Irrenanstalten ....... - 46 000 „

145 075 M.
ES kommen auf Mariabrunn Pflegetage ....... 34 190
auf Albaner................^695
„ Provinzial-Anstalteu(auf 10 Kranke) ..... 1076

Summe der Pflegetage . . 65 961
Davontostete jeder Kopf pro Pfiegetag aufMariabrunn

durchschnittlich .......... 2 M. — Pf-
bei den Albanern durchfchnittlich ..... 1 „ ' "
in den Provinzial-Anstalteu ........ 42 „ 75 „
mithin durchschnittlich jeder Irre pro Tag rund . 2 „ 20 „

1877/78 wurden verausgabt:
für weibliche Irrenanstalt Mariabruun . . . - 71418 „— „
„ männlicheIrren bei Alexianern ..... 28 725 „ — „
„ Provinzial-Irrenanstalten ......^___4 6 66? „ 28 „

146 810 M. 28 Pf.
Es kamen auf Mariabrunn Pflegetage ........35709

„ Alexianer „ ........28725
„ Provinzial-AnstaltenPflegetage (auf 16 Krank e) . 2 615

Summe der Pflegetage . . 67 049
Davon kostete jeder Kopf pro Pflegetag auf Mariabrunu

durchschnittlich ............2 M. - - Pf.
bei Alepanern ..............." "
in Provinzial-Anstalten ...........1? „ 85 „
mithin durchschnittlich jeder Irre pro Pflegetag . . . 2 „ 19 „

Der große Unterschied zwischen der Summe der Pflegetage in den Provinzial-Irrenanstalten
1876 gegen 1877/78 ist dem Umständebeizumessen,daß seit Fertigstellung der neuen Anstalten
viel häufiger Freistellen zu Heilversuchengewährt werden, als früher, indem die Provmz.al-
Anstalten in der Regel nur für Heilversuche Freistellen, für PflegezweÄe aber nur bezahlte Stelleu,
soweit der Raum es erlaubt, gegeu eiuen täglichen Pflegesatz von 1 Mark 10 Pf. pro Tag
(Tarif vom 28. Mai 1877) gewähren. .

Demnach ist es klar, daß die Stadt Aachen wegen ihrer Beiträge zu den Provmz.al-
Irrenanstalten im Vergleiche zu andern Gemeindensehr erheblich überbürdet ist. Der Regieruugs-
bezirk Aachen wurde bei einer Bevölkerung von 490 810 Köpfen bisher herangezogenfür 179
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Betten, wonach ein Bett auf rund 2750 Einwohner entfiel. Demnach kämen auf die Stadt
Aachen bei einer Bevölkerung von 80 000 Köpfen 29 Betten.

Die Stadt Aachen hat aber im Jahre 1876 durchschnittlich nur knapp 3 Betten und
im Jahre 1877/78 nur 7 Betten benutzen können und auch thatfächlich nur benutzt.

Die Stadt Aachen war daher mehr als 4 mal so stark belastet, wie sie nach Verhältniß
der Bevölkerung hätte belastet sein dürfen und würde daher bei richtiger Vertheilung im Jahre
1877/78 statt der gezahlten Summe von 46 667 Mark nur ca. 11000 Mark zu zahlen
gehabt haben.

Fast genau zu demselben Resultate gelangt die Stadt Köln in ihrer Vorstellung vom
16. Februar d. I., indem dieselbe eine Ueberbürdung der Regierungsbezirke Nachen und Köln znm
Vortheile der Regierungsbezirke Düsseldorf und Trier darlegt. Nach dieser Darlegung ist der
Regierungsbezirk Aachen um 121 Betten, derjenige von Kölu um 75 Betten zu hoch, dagegen der
Regierungsbezirk Düsseldorf um 181 Betten und derjenige von Trier um 14 Betten zu
wenig belastet.

Würde der Regierungsbezirk Aachen für diese 121 Betten entlastet, so blieben von den
auf den Regierungsbezirk Aachen in Rechnung gestellten 179 Betten nur 58 Betteu übrig, wovon
nach Verhältniß der Bevölkerung auf die Stadt Aachen höchsten« 9^2 Bett entfallen können.

Wir können daher der Kölner Darlegung vom 16. Februar d. I. nur in allen Theilen
beitreten, indem wir noch crgebenst hervorheben, daß, wie bereits früher von uns ausgeführt
worden ist, die Vertheilung der Beiträge für die Provinzial-Irrenanstalten nicht nach Regierungs¬
bezirken, sondern im Verhältniß zur Größe der Bevölkerung der Gemeinden unter gleichzeitiger
Berücksichtigung der Durchschnittsziffer, womit dieselben von den Provinzial-Irrenanstalten in den
letzten drei Jahren Gebrauch gemacht haben, vorgenommen werden müsse. Wird der Umfang
der Einrichtuugen im Allgemeinen nach der Größe des erkannten Bedürfnisses bemessen und würden
andererseits alle Gemeinden nach Maßgabe der gemachten Dnrchschnittserfahrungen durch eine
bestimmte Zahl von Freibetten als Acquivalent ihrer Zuschüsse Freibetten belegen können, während für
allenfallsige Uebcrschreituugen dieser Freistellen ein entsprechender Tarifsatz für jedes weiter benutzte
Bett bezahlt werden müßte, so würde der Modus einer gerechtenVeitheilung der Kosten gefunden sein.

Sollte dieser Vorschlag nicht ausgeführt werden können, so wird der Stadt Aachen nichts
übrig bleiben, als von der Bestimmung des ß. 31 des Preußischen Ausführungsgesetzes vom
8. März 1871 Gebrauch zu machen, welcher also lautet:

„Die Laudarmen-Verbände find befugt, die Kosten der öffentlichen Armenpflege, welche
die Fürsorge für Geistestranke, Idioten, Taubstumme, Sieche und Blinde, verursacht,
unmittelbar zu übernehmen. Kreise und Armenverbände, welche für einen der unmittelbar
zu übernehmenden Zweige der Armenpflege bis dahin in ausreichender Weise gesorgt
haben, können nicht gegen ihren Willen verpflichtet werden, an der betreffenden Ein¬
richtung des Landarmen-Verbandes Theil zu nehmen oder zu den Kosten derselben
beizutragen."

Aachener Armen-Verwaltung.
Dubuse.

An

den Oberbürgermeister Herrn von Weife
Hochwohlgeboren

Nr. 1774. hier.
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Nr. 8«.

Düsseldorf, den 25. November 1881.

Nachtrag
zu dem

Referate des Provinzial-Verwaltungsrathcs an den Provinzial-Landtag,
betreffend

die Petitioneil der Städte Köln und Aachen ans Abänderung des bisherigeil Ver-
theilungsmaßstllbes für die Anfbringnng der Beiträge znr Verzinsnng nnd Tilgung
der beiden Obligckimlen-Anleihen der Nhcinpruuinz für den Van nnd die erste Ein-

richtnng der Pwvinzial-Irremlnstalten.

Der Provinzial-Verwaltnngsrath hat in Folge der Petitionen der Städte Köln und
Aachen, betreffenddie vorrubrizirte Angelegenheit,die folgendenAnträge gestellt:

I. Der Provinzial-Landtag wolle beschließen:
a. die zur Verzinsung und Amortisationder Anleihen für deu Bau und die Einrichtung

der Provinzilll-Irrcnanstaltcn erforderliche» Beträge vom 1. April 1882 ab, gleich¬
zeitig mit der allgemeinenProviuzial-Umlage nach dem Maßstabe der direkten
Staatssteuern ercl. Hausir - Gewerbesteuerauf die ganze Provinz zu vertheile»
und die AllerhöchsteGcnehmiguug zu einer einsprechenden Abänderung der
Resolutionendes 19. Provinzial-Landtags über die Reorganisation der Irren¬
pflege zu beantragen;

K. von einem Ausgleiche der bis zum 1. April 1882 für den obigen Zweck
erhobenenBeträge abzusehen;

c mit diesen Maßnahmen die zur Sache eingereichten Petitionen der Städte Köln
und Aachenfür erledigt zu erachten.

II. Der Provinzial-Landtag wolle erklären, daß, wenn in Zukunft eine weitere sechste
Provinzial - Irrenanstalt nothwendig werden sollte, diese auf Kosten des Provinzial-
Verbandes, im linksrheinischenTheile des Regierungsbezirks Düsseldorf errichtet
werden solle.

Die hohe Bedeutung, welche diese Anträge für die weitere Entwickelungder mit so
großen Opfern der Provinz ins Leben gerufenen neuen Irrenanstalten haben, lassen es dem
Provinzial-Verwaltungsrathe angezeigt erscheinen,die Gründe, welche bei der Diskussion dieser
Anträge in dem vereinigtenI. und IV. Ausschusse, zu deren weiteren Motivirung in seinem Auf¬
trage mündlichausgeführt worden sind, als Nachtrag zu dem Referate vom 3. Oktober dieses
Jahres Nr. IV. 38 zur Kenntnißnahmedes Provinzial-Landtageszu bringen.

Die in Rede stehenden Anträge des Provinzial-Verwaltungsrathes bezweckeneine Aende¬
rung des Nechtszustandes,welchen die von Sr. Majestät dem Könige bestätigten acht Resolutionen des
19. Landtages, betreffenddie Reorganisation des Irrenwesens in der Nheinprovinz,hinsichtlich der
Aufbringungder Bau- und Einrichtungskostenfiir die neuen Irrenanstalten geschaffen haben.
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Der Proviuzial-Vcrwaltungsrath verkennt nicht, daß eine solche Aenderung, welche für den
Regierungsbezirk Düsseldorf allerdings eine nicht unerhebliche Mehrbelastung zur Folge haben
würde, (oonk. S. 6 des bezogenen Referates) nur danu zulässig erscheint, wenn überwiegende
Gründe dasür sprechen. Letzteres ist indessen nach der einstimmigen Ansicht des Provinzial-
Verwaltungsraths der Fall.

Es kommt nämlich bei der vorliegenden Angelegenheit vor Allein in Betracht, daß die
Voraussetzungen, auf welche die vorgedachten Resolutionen basirt waren, durch iumittels ergangene
cmderweite gesetzlichenBestimmungen zerstört worden sind.

Bei jenen Resolutionen ist, wie die Verhandlungen ergeben, der Provinzial-Laudtag davon
ausgegangen, daß die in jedem Regierungsbezirke zn erbauende neue Heil- uud Pflege-Anstalt auf
Kosten des betreffenden Bezirkes errichtet und unter Mitwirkung von Kommisfarien des Bezirkes
für sich verwaltet werde.

Nachdem aber durch das Allerhöchst bestätigte Regulativ vom 27. September 1871 eine
ständische Ccntral-Vehörde für die ganze Provinz geschaffen worden war, und nachdem ferner in
Folge des Dotationsgefetzcs vom 8. Juli 1875 die Zufchüsse für die Unterhaltung der neucu
Irren-Anstalten ans der Dotationsrentc und nicht aus Umlagen der einzelnen Regierungsbezirke
bestritteu werden, konnte die Verwaltung aller Anstalten nur einheitlich und ohne Berücksichtigung
der Grenzen der einzelnen Negierungs-Bezirke geführt werden. Es sprechen hierfür die in dem
Referate — Seite 3 und folgende — hervorgehobenen sanitären und wirthschaftlichen Gründe mit
solchem Gewichte, daß sich wohl behaupten läßt, die mchrbczogeucn Resolutionen seien hinsichtlich
der Aufbringung der Bau- uud Eiurichtungskosteu nicht in der vorliegenden Fassuug ergangen, wenn
das Regulativ vom 27. September 1871 sowie das Dotationsgesetz vom 8. Inli 1875 beziehentlich
die dadurch geschaffenen thatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse bereits zu jener Zeit bestanden
hätten. Hierzu tritt ferner, daß die Bestimmungen der einschlägigen 6. Resolution bis jetzt that¬
sächlich nicht zur Ausführung gekommen sind und nach Lage der Verhältnisse auch nicht zur Aus¬
führung gelangen konnten.

Während nämlich nach jener Resolution die Vertheilnng der Baukosten in der Weise
geschehen sollte, daß jeder Regierungsbezirk nach dem Verhältniß beizutragen habe, in welchem
>hm die zu emittirendeu Obligationen behufs Erbauung uud Einrichtung der betreffenden Anstalt
nach Maßgabe des Bedürfnisses von der ständischen Kommission überwiesen würden, ist auf den
Grund eines Beschlusses der ständischen Finanz- und Bau-Kommission vom 5. Juli 1871 die Ver¬
keilung der Beiträge zu der Verzinsung und Amortisation vorläufig und unter Vorbehalt der Aus¬
gleichung nach Maßgabe der Anzahl von Kranken, welche für die einzelnen Anstalten in Aussicht
genommen waren, erfolgt.

Nach diesem Modus sind bis jetzt die Bau- und Einrichtungskosten in der Weife umge¬
legt worden, daß

für 300 Kraule 120 500 Mark
„ 300 „ 120 500 „
„ 300 „ 120 500 „
„ 200 „ 80 250 „
„ 200 „ 80 250 „

beigetragen hat.
Nachdem nunmehr die Fertigstellung der Bauten und Festsetzung der bezüglichen Kosten

"folgt ist, handelt es sich nicht nur darum, die von jedem Regierungsbezirk in Gemäßhcit der

der RegierungsbezirkKöln .
„ „ Aachen .
» „ Düsseldorf
" », Koblenz .

Trier . .
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bezogenen Resolution pro tnt,u-n aufzubringenden Beiträge zn ermitteln, sondern anch die nach dem
Beschlusse vom 5, Juli 1871 vorbehaltcnc Ausgleichung für die Vergangenheit vorzunehmen. Beide
Postulate stehen in einem untrennbaren Zusammenhange, da selbstredend die Durchführung der
Resolution für die Zukunft, auch deren Anwendung für die Vergangenheit bedingt. In letzterer
Hinsicht stehen der Ausführung aber gauz besondere Schwierigkeiten entgegen, Schwierigkeiten, welche
fast uulösbar erscheinen, und die nur im Wege eines Kompromisses in billiger Weise beseitigt
werden können. Dieses Ziel verfolgen die Eingangs erwähnten Anträge des Proviuzial-Verwal-
tungsraths, nach denen von einer Ausglcichuug für die Vergangenheit Abstand genommen werden,
und eine neue Vertheiluug der Bau» und Eiuricbtuugstosten auf ciuer, deu veräubcrtcn Verhält¬
nissen und der Billigkeit entsprechendenBasis stattfinden soll. Für diese Lösuug sprach insbesondere
auch noch der Umstand, daß der Regierungsbezirk Düsseldorf, welcher bei einer Vertheilnng der
fraglichen Bau- und Eiurichtuugskosteu anf die ganze Provinz allein von einer wesentlichen Mehr¬
belastung betroffen wird, von der Ausgleichung für die Vergangenheit den bei Weitem größten Theil
beitragen müßte, und somit in dem Verzichte auf diefen Ausgleich seitens der übrigen Bezirke
ein Acquivalent für die, in Folge der vorgeschlagenen neuen Vertheiluug eintretende Mehrbelastung
für die Zukunft erhalten würde.

Ohue iu eine dctaillirte Aufzählung der einzelnen Ausgleichungspostcn hier einzutreten,
möge die Erwägung Platz greifen, daß nach der 7. Resolution die Bau-Kommission beauftragt
war, für die zum Zwecke des Baues auszugebenden Proviuzial-Obligatioucn ein Allerhöchstes
Privilegium Namens der Stände zu erwirteu und demnächst, nach Maßgabe des Bedarfs, deren
Emifsion zum bestmöglichsten Kourswcrthe zu betreiben, und daß bei Ausführung jenes Auftrages
ein unter den damaligen Verhältnissen nicht zu vermeidender Koursverlust von ca. 570 000 Mark
entstanden ist.

Dieser Koursverlust wird bei einer Ausgleichung großtentheils dem Regierungsbezirk
Düsseldorf zur Last fallen, mag man denselben auf die gefammte Provinz nach Maßgabe der
Steuer vertheilen, oder aber den einzelnen Anstalten aufrechnen, da der Regierungsbezirk Düsseldorf
nach feiner Steucrkraft über eiu Drittel zu deu allgemeinen Umlagen der Provinz beizutragen hat
und cinderntheils die Anstalt zn Grafenberg am fchnellsten erbaut worden ist und den größeren
Theil des Erlöses der Obligationen, auf welchen jener Verlust entstanden ist, überwiefen erhalten hat.

Ferner find in den ersten vier Jahren des Baues erheblicheZinsverluste dadurch entstanden,
baß die für den Bau disponibel zu haltenden Summen geringere Zinfcn einbrachten, als für die
begebcnen Obligationen zu entrichte» waren, welche Zinsverluste bei einer Ausgleichung für die
Vergangenheit aus den vorentwickeltcn Gründen zum überwiegenden Theile wieder den Regierungs¬
bezirk Düsseldorf treffen würden.

Allein, — abgesehen von den Vortheilen, welche in dem Verzichte eines Ausgleiches für
die Vergangenheit, dem Regierungsbezirk Düsseldorf zufließen —, sprechen noch folgende positive
Gründe für die Vorfchläge des Provinzial-Verwaltungsrathes.

Der Proviuzial-Vcrwaltuugsrath ist bei seinen Vorschlägen davon ausgegangen, daß die
5> nenen Irrenanstalten als Proviuzial-Anstaltcn für das Bedürfniß der ganzen Provinz dienen
und daß in Folge dessen die Erbauungs- und Eiurichtuugskosteu der ueuen Anstalten ebenso,
wie die Unterhaltungskosten ans der Dotationsrente einheitlich bestritten werden, von der
ganzen Provinz nach demselben Maßstabe zu tragen seien.

Dieser Modus vermag allein den im Laufe der Zeit hervorgetretenen Uebelstaud, daß die
Größe der iu deu einzelnen Regierungs-Bezirken erbauten neuen Anstalten mit dem Bedürfnisse
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Oezirt mit 1 458 000 Einwohnern zu Grafenberg. n^ln'i^

Kranken,uon denen sich .„«
a. zu Orafenberg ............
b. „ Andernach ......... ^
o. „ Düren ............. ^

befinden, heute ,chou u.el)l me^ .nv^ ^. ,>... - , OMMrante auö dem Aachener
Dureu beziehentlich den anderenProviuz,al-Irrenan,talt n nn ^"^ ^ra"e^ '

»ach 3m,,f!l°»° F,„!°M ». ft, ,»«. "' " ',^. „„5 «,„«m,»Uo«!!„>„»° li» dl« nd»«,,,,

3^^^»^U» U, «^" »».. «,. »,M-« »^««.«' "°Mwl,st» .,,ch.

Nach der B voll rnng.zn » ^^ ^ Regierungsbezn't

«.«». ..7'"I.r»3.M D«!stch»>! »°n d» ««», «»! '°s.'» d°r P>»»!.„ «nch- »»d
unterhaltenen Institute« Gebrauch macht.

M"
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So befinden sich unter den auf Kosten der Provinz in der Taubstummen-Anstalt ver¬
pflegten 463 Zöglingen 221, also fast 50 Prozent aus dem RegierungsbezirkDüsseldorf; unter
den in der Minden-Anstalt zu Düren unterrichteten 106 Zöglingen 51 aus dem Regierungsbezirk
Düsseldorf und endlich unter den am 1. November er. in der Anstalt zu Brauweiler befindlichen
1206 Korrigcnden sogar 630 also über 50 Prozent aus dem RegierungsbezirkDüsseldorf, Ein
ähnliches Verhältniß wird sich bei den Kosten für das Landarmenhaus zu Trier herausstellen.

Dieser starken Benutzuug der Provinzial-Institutc gegenüberläßt es sich gewiß nicht als
unbillig bezeichnen, wenn der RegierungsbezirkDüsseldorf zu dcu Kosten der Erbauung und Ein¬
richtung der Irren-Anstalten nach dem vorgeschlagenenMaßstabe, welcher das Bedürfniß des
Regierungsbezirksnach Irreupflege nicht übersteigt,für die Folge beiträgt. Es gilt dies umsomehr,
als nachträglichnoch bedeutende Summen im Interesse der Anstalt zu Grafenberg aus Provinzial-
Mitteln verwcudetworden sind; so in den Iahreu 1880 und 1881 für außergewöhnliche Bauten
die vom 26. Provinzial-LandtagcbewilligteSumme von 63 500 Mark uud für Vergrößerung des
Anstalts-Areals über 52 000 Mark.

Der Provinzial-Vcrwaltungsrath glaubt iu Anbetracht dieser Gründe nur die Annahme
der einstimmig gefaßten Anträge, wie solche in dem Referate vom 3. Oktober d. I. (Druck¬
sachen IV. 38) enthalten sind, dem hohen Landtage anempfehlenzu köuneu.

Der Pnwmzial-Vernmltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.

Nr. 80.
Düsseldorf, den ?. September 1881.

Referat
des Provinzial-Vcrwaltuugsraths,

betreffend

die in der Rheinpnwinz zur Erhebung gelangenden Pruoinzial°Nmlagen.

Die für die Erhebung von Provinzial-Umlagenin der Rheinprovinz zur Zeit bestehenden
Bestimmungensind folgende:

1. Die Landtagskostenkommen nach Artikel XVIII oer AllerhöchstenVerordnung vom
13. Juli 182? nach dem Verhältnisse der Grund- und Gewerbesteuer auf die Gemeinden zur
Vertheiluug und werden von letzteren aus den Kommuualkassen gedecktund, wenn nöthig, gleich
den anderen Kommunalbedürfnissenaufgebracht.

2. Bezüglich der neuen Irrenanstalten sollen die'Kosten der Neu- sowie Erweiterungs¬
bauten und der ersten Einrichtung, ebenso die baulichenUnterhaltung«-, sowie die allgemeinenVer-
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waltuugskoslen derjenigen Kranken, welche freistellen genießen, nach den durch AllerhöchsteKabiuels-
Ordre vom 22. September 1868 genehmigten Resolutionen des 19. Rheinischen Provinzial-Land-
tags, betreffend die Reorganisation des Irrenwescus, von dem betreffenden Regierungs-Bezirt in
der Art aufgebracht werden, daß die erforderliche Summe zur Hälfte auf die Bevölkerung, zur
Hälfte auf die klassifizirte Einkommensteuer, Klassensteuer und ^ der Schlacht- und Mahlsteuer
umgelegt wird. Die Verthcilung der Kosten in den einzelnen Rcgicrungs-Bezirken auf die Kreise
und Gemeinden erfolgt nach demselben Modus. Dicfe Kosten werden indessen in den Gemeinden
mit auf den Etat gebracht und gleich den übrigen Gemeinoe-Abgaben mit erhoben,

3. Die Vcrtheilung der zur Erfüllung der Verpflichtnngen der Landarmcuverbände auf-
zubriugenden Kosten soll nach den ßß. 29 uud 70 des Ausführu»gs<Gcsetzcs von: 8. März 1871
zum Bundes-Gesctz vom 6. Inni 1870 auf die betreffcuden Kreise nach dem Maßstabe der iu
ihnen aufkommenden direkten Staatssteuern erfolgen, sofern nicht die Vertreter des Laudarmen-
verbandes eine andere Ansbringungswcifc mit Genchmignng des Ministers des Innern und der
Finanzen beschließen. Den Vertretern der Krcife bleibt die Beschlußfassung über die Aufbringung«-
weise des auf die Kreife vertheilten Kostenbetrages überlassen.

4. Die Kosteu der Erfüllung der Verpflichtnngen der Provinz im Straßeuwefen werden
nach tz. 8 des auf Grund Allerhöchster Ermächtigung genehmigten Regulatives, betreffend die Ver¬
einigung der Vezirksstraßenfonds :c. vom 17. Iauuar 1876, soweit die Einnahmen der Straßcn-
fonds sowie die Dotationsrente nicht ausreichen, als integrirender Nestandtheil der gesammten
Provinzial-Umlage auf die Kreife und Gemeinden vertheilt. Der Maßstab diefer Vcrtheilung ist
in dem Regulativ selbst nicht angegeben. Der Entwurf des letztern enthielt allerdings die Bestim¬
mung, daß die Bcdarfssumme „nach Maßgabe der direkten Staatsstenern :c." zu vertheilen sei.
Diese Bestimmung wurde aber von dem Provinzial-Landtage nicht angenommen, sondern durch
die Vorschrift erfetzt, daß die Bedarfsfumme „als integrirender Bestandtheil" der gesammten
Pwvinzial-Umlage zu erheben sei. (Verhandlung des 24. Landtages Seite 60)

Für eine derartige Umlage bestanden damals die Beschlüsse:
lr. des 21. Provinzial-Landtages bei Feststellung des Etats pro 1873/74 (Landtags-Ver-

handluug Seite 115), wonach die etwa erforderlichen Gelbmittel ebenfo wie die Kosteu
der Landarmenpflcgc (alfo nach den direkten Staatssteuern) auf die Gemeinden resp.
Kreise der Provinz umgelegt werden sollen;

K. des 22. Provinzial-Landtags (Lcmdtags-Verhaudluug Seite 92 und 367), welcher dem
in dem Referate des Provinzial-Verwaltuugsrathes gemachten Vorschlage, die Kosten
der Unterhaltung der Hebammen-Lehr-Anstalt in Köln nach dem Maßstabe der gesammten
direkten Staatssteuern zu vertheilen, beitritt.

In Uebereinstimmung mit diesen Beschlüssen wurden denn auch, als die Bedarfssummen
für Straßeuzwecke aufzubringen waren, die direkten Staatssteuern als Vertheilungs-Maßstab
"»genommen und unter dieser Voraussetzung die Etats, welche den Betrag der Umlage in Einnahme
nachwiesen, genehmigt, in den Etat für 1879/80 (Seite 64/65) wurde jener Maßstab aber auch
»och ausdrücklich aufgeuommen.

Ein besonderer Beschluß über den Vertheilungs-Maßstab uud die Untervertheiluug
wurde nicht gefaßt.

Es erscheint nun iu hohem Maße wünschenswert!):
a. die einzelnen, nach den verschiedenen Verwendungszwecken zulässigen Umlagen zu einer

einzigen, einheitlichen Probinzial-Umlage zu vereinigen;
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d. für diese Umlage sowohl den VertheiluugS Maßstab, als die Anfbringuugsarl durch
einen besonderen Beschluß des Provinzial Landtags ganz unzweifelhaft festzustellen.

In ersterer Beziehung ist zu berücksichtigen, daß die Umlagen unter 1 und 3 außer
Betracht bleiben tönucu, weil die Kosten, zu dcrcu Deckung ihre Erhebung statthaft ist, zur Zeit
anderweitig gedeckt werden, Ueberdies würde eine Aenderung bei der Umlage lld 1 Landtagskosten,
nur im Wege eines Gesetzes erfolge« können und könnte auch bei der Umlage unter 8, Land-
armeukostcu, eine Aenderung wenigstens bezüglich der Untervertheilung Seitens der Kreise, wohl
nur in gleicher Weise geschehen. Es bleiben also nur noch die Umlagen unter 2 und 4, Bezüg¬
lich der ersteren ist aber schou iu dem Referate des Provinzial-Verwaltungsrathes an den Provinzial-
Landtag, betreffend die Petitionen der Städte Köln und Aachen auf Abänderung des bisherigen
Vcrthcilungs,Maßstabes für die Aufbringung der Beiträge zur Verzinsung und Tilgung für den
Bau und die erste Einrichtung der Proviu^ial-Irrenanstalten näher ausgeführt worden, daß das
Motiv für die feitherigc Aufbringungsart der Irrenanstalts-Baukosteu hinfällig geworden ist und
daß es sich empfiehlt, diese Kosten für die Zukunft als gemeinsame Provinzial-Last zu bcliandeln
und gleichzeitig mit der Allgemeine« Provinzial-Uiulage uno als integrireneer Bestandtheil derselben
auf die ganze Provinz zu vertheilen. Die gewünschteVereinigung würde also erreicht werden, wenn
der entsprechende, in jenem Referate gestellte Antrag die Genehmigung des Provinzial-Lanbtagcs
und demnächst die erforderliche Allerhöchste Sanktion erhält. Es würde dann nur eine Umlage
erhoben werden, aus welcher zunächst die Verzinsung und Amortisation der Irrenanstalts-Baukosten
bestlitten weiden, und deren Rest zur Deckung der Kosten des Straßenwesens dienen würde, wahrend
die Landtagskosten und die Landarmeutostcn, zu deren Deckung eine Umlage auf anderer Basis
gesetzlich zulässig wäre, wie die übrigen Ausgaben der Provinzialständischen Verwaltung, ans anderen
Einnahmequellen bestritten werden.

Was die Feslstelluug des Vertheiluugs-Maßstabes und der Aufbringungsart betrifft, fo
tauu es keinem Zweifel unterliegen, daß hierbei, wie auch iu dem oben erwähuten Referate bean¬
tragt wird, die jetzige Allgemeine Umlage zu Grunde gelegt werden muß, als diejenige, welche für
die nächste Zeit und auch wohl für immer, deu größten Umfang haben wird, deren Vertheilungs-
Maßstab den seit 1872 bezüglich der Provinzial-Umlagen Seitens des Provinzial-Landtags gefaßten
Beschlüssen entspricht, und welche überdies mit den für die andern Provinzen bezüglich Aufbringung
der Proviuzial-Abgaben durch die Provinzial-Orduung gegebenen Vorschriften übereinstimmt.

Die Herren Minister des Innern, der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegen-
heiten, der öffentlichen Arbeiten und der Finanzen haben auf ergangene Anfrage durch Rcskript
vom 11. August d. I. erklärt:

„daß sie gegen das Vorhaben, wonach die verschiedenartigen Umlagen für das Irreu-
wescn und für deu Straßenbau durch eine einheitliche Provinzial-Umlagc nach dem
Maßstabe der direkten Staatssteuern, mit Ausschluß der Steuer vom Gewerbebetriebe
im Umherziehen, unter Berücksichtiguug der durch das Gesetz vom 11, Inli 1822
gewährten Befreiungen, erfetzt werden sollen, an sich Nicht« zu eriuuern fänden und
geneigt fein würden, die Genehmigung eines solchen Beschlusses Allerhöchsten Orts zu
befürworten. Nur würde Sorge zu tragen seiu, daß dieser Beschluß eine Fassung
erhalte, welche jeden Zweifel über die beabsichtigte Art der Besteuerung ausschließe.
Der Ausdruck: Vertheiluug auf die Kreise und Gemeinden" habe schon zu verschiedeucu
Zweifeln, insbesondere darüber Veranlassung gegeben, ob damit nur eiue Berechnung
des Prooinzial-Abgabeu-Solls uach Kreisen und Gemeinden, oder eine Kontingentirung
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auf die Kreise, beziehungsweise auf die Gemeinden, beabsichtigt sei. Nach dem seit¬
herigen Entwickelungsgange, den die Aufbringung der Provinziallastcu in der Rhein¬
provinz genommen habe, sei anzunehmen, daß die Verthcilung auf die Kreise nur
Behufs Untervertheilung auf die Gemeinden und zwar nach demselben Maßstabe, wie
die erstere, die Aufbringung der auf die Gemeinden umgelegten Proviuzial-Abgabeu
aber durch die Gemeinden zu erfolgen habe und letztern die Art der Aufbringung ihrer
Kontingente zu überlassen sei. Dieses werde durch eine präzise Fassung der dem Pro-
vinzial-Laudtage zu unterbreitenden Vorschläge zum Ausdrucke zu bringen sein."

Die von den obengenannten Herren Ministern geforderte Berücksichtigung der durch das
Gesetz vom 11. Juli 1822 gewährten Befreiungen ist schon durch den entsprechenden, in Folge
der Petitionen der Städte Köln und Düsseldorf gefaßten Beschluß des 26. Provinzial-Laudtagcs
(Landtags-Verhcmdlung Seite 28) eingetreten, und es erübrigt also nur noch eine präzise Fassung des
in Vorschlag zu bringenden Beschlusses über Vertheiln!'gs-Maßstab und Aufbringnugs-Art festzustellen.

Der Provinzial-Vcrwaltungsralh gestattet sich, eine solche Fassung nachstehend in Porschlag
zu bringen und zu beantragen:

„der hohe Provinzial-Landtag wolle beschließen, die Allgemeine Provinzial-Umlage nach
dem Maßstabe der direkten Staatssteneru mit Ausschluß der Steuer vom Gewerbe¬
betrieb im Umherziehen, unter Berücksichtigung der dnrch das Gesetz vom 11. Inli
1822 gewährten Befreiungen, zunächst ans die Kreise und von diesen, nach demselben
Maßstabe, auf die Gemeinden zu vertheilen, letztern aber die Art der Aufbringnng
ihrer Kontingente zu überlassen."

Der Prumnzial-VmmütmuMath.
Wilhelm Fürst zu Wird.

Landtags-Marschall.

Düsseldorf, den 1. Oktober 1881.

Rcscrat
des Provinzial - Verwaltuugsraths,

betreffend

die Ertheiliiiig der nachträglichenGenehmuumg znm Ankanfe eines (Hrnndstiickes bei
der Prlwinzml-Irrenanstalt zn Omfenberg.

Die Proviuzial-Irrenanstalt zu Grafeuberg hat bei ihrer Einrichtung an landwirthschaftlich
3« benutzenden Grundeigenthum erhalten .............1334,77 Are.

Hiervon werden benutzt als 1. Acker...... 888,44 Are
2. Gärte»...... 306,60 „
3. RasenPlätzcundAöschungen 139 ,73 „

Summe wie vor . . 1334,77 Are.
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Dieses Gruudeigcutlmm, welches auf die im ursprünglichen Programm vorgesehene Ve-
legungsstärke von 300 Kranken berechnet war, hat sich indessen nicht als ausreichend erwiesen, um
die nöthigen landwirtschaftlichen Produkte für die in der Anstalt verpflegte größere Krankcnzahl
bis zu 450 Köpfen zu gewinnen, sowie den zahlreichen Arbeitskräften Gelegenheit zur Beschäftigung
zu bieten. Die Direktion der Anstalt hat namentlich aus dem letzteren Grunde wiederholt den
Wunsch nach einer Vergrößerung des Anstaltsareales ausgesprochen.

Der Prouiuzial-Verwaltungsrath glaubte deshalb eiuc im Frühjahre des verflossenen Jahres
sich bietende Gelegenheit zur Erwerbung eines in der unmittelbaren Nähe der Austalt belcgcueu,
zusammenhängende!, Grundstückes von 10 Hektare 21 Are 29 Meter nicht vorübergehen lassen zn dürfen.
Dieses Grundstück, welches nur durch die Chaussee von dem Anstaltstcrrain getrennt ist, eignet sich
in Folge dieser Lage vorzugsweise zur Beschäftigung der Kranken. Da die Bodenbeschasfenheit des
Grundstückes jede landwirthschaftliche Kultur gestattet und durchgängig gut ist, so entsprach dessen
Erwerbung auch dein wirtschaftlichen Interesse der Anstalt. Der von den Eigenthümern, Erben
Stommel, geforderte Preis von 50 000 Mark (excl. 1200 Mark Entschädigung an den Pächter
für die sofortige Abtretung) erschien zwar nicht gering, allein es waren folgende Momente in Betracht
zn ziehen, welche für die Bewilligung dieses Preises, beziehentlich den Ankauf sprechen.

Hierher gehört zunächst der Umstand, daß das Grundstück, welches an zwei Chausseen
angrenzt, sich zu baulichen Anlagen eignet, wie solche sich auch schou auf den Nachbargruudstücken
vorfinden und aus diesem Grunde nicht bloß einen landwirthschaftliche» Werth hat. Wenn auch
die Provinzial-Irreuaustall das Grundstück nicht zu baulichen Zwecken bedarf, so erhöht die hierzu
geeignete Lage doch den Kanfwcrth desselben. Sodann war zu bedenken, daß bei der Lage des in
Nedc stehende» Grundstückes in der unmittelbaren Nähe der Irrenanstalt, diese letztere durch bcui'
liche Anlagen — Fabriken oder Arbeitcrwohnuugen :c. — auf demselben in erheblicher Weise
belästigt werden konnte. Diese Gefahr wurde durch die Erwerbung der in Nede stehenden Parzelle
für die Zukunft vollständig ausgeräumt, indem die noch in Händen von dritten Besitzern dort ver¬
bliebenen Parzellen nicht groß genug sind, um irgend eine größere Anlage zu gestatten.

Da die Eigenthümer den Abschluß dcö Kaufgeschäftes nicht bis zu dem Zusammentritte
des Provinzial-Landtages vertagen zu können erklärte», so blieb dem Provinzial-Perwaltungsrathc
nur die Wahl, den Kauf abzuschließen, oder Gefahr zn laufen, daß das in Nede stehende Grundstück
in andere Hände übergehe.

Unter diesen Umständen hat der Provinzial-Verwaltungsralh in seiner Sitzung vom
23/25. Februar 1880 sich für den Ankauf des Grundstückes für dcu obeu angeführten Preis
entschieden und beantragt derselbe, gestützt auf die vorcutwickelten Gründe:

„der hohe Landtag wolle zu dem bewirkten Ankaufe des Grnudstückcs von Erbe»
Stommel nachträglich die Genehmigung ertheilen".

Der Provinzial-VmMltmigsmtl).
Wilhelm Fürst zu Wird,

Laudtags-Marschall.
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Nr. «l.

Düsseldorf, den 12. November 1881.

Referat,
betreffend

den fernerm Ankauf wn Grundeiamthmn für die RheinischePromnzial-Irrenanstalt
zn Grafenberg.

Die Firma Hcmicl H Lueg zu Düsseldorf besitzt in der GemeindeLudenbergein Grund¬
stück von 6 Morgen 119 Ruthen 80 Fuß Flächeninhalt, welches in unmittelbarer Nähe — vor
der Vorderfront der RheinischenProvinzial-Irrenanstalt zu Grafenberg — belegenund zum Zwecke
der Ansiedlungeiner Arbeiter-Koloniebereits mit 5 Familien-Wohnhäusernbebaut ist.

Der Ausbau des Grundstücks bis zu 1? Wohnhäusern ist lonzessionirtund soll nach
Angabe der Firma erfolgen, sobald die fernere Entwickelung deren Etablissements dies
erforderlichmacht.

Von der Direktion der Irrenanstalt ist wiederholt auf die höchst störende Nachbarschaft
der ArbeitevKolonic hingewiesenworden, welche sich bei weitcrem Ausbau des Grundstücksin
bedenklicher Weise vermehren dürfte. In den vorhandenen 5 Wuhnhäusern befinden sich 18 Familien-
Wohnungen, welche mit einer sehr gemischten Einwohnerschaftbesetzt sind, uud bekundet sich deren
Anwesenheit durch eine beständigeSchädigung der Anstaltsfelder.

Seitens der Herren Haniel & Lueg, welche bas in Rede stehende Areal im Jahre 1873
''« 28 522 Mark 50 Pf. angekauftund für die 5 Wohnhäuser inkl. Wasserleitungein Vaukapital
von 104 360 Mark 53 Pf. aufgewandt haben, wird mit Rücksicht darauf, daß die Entfernung
des Grundstücks resp, der Wohnungen von deren Etablissements etwas groß ist, und dieselben
Arbeiter-Wohnungenin größerer Nähe ihrer Werke anlegen möchten, dem Provinzial-Verbandedas
Gesammt-Objckt für 75 000 Mark zum Kauf angeboten. Andererseits ist der benannten Firma
^r höchst nachtheiligcEinfluß der Nähe dieser Arbeiter-Ausiedlungauf die Irrenanstalt und deren
Insassen bekannt und hat dieselbe in Berücksichtigungdieses Umstaudes den in einer früheren
Offerte auf 90 000 Mark normirten Kaufpreis auf den vorbcnanntenBetrag von 75 000 Mark
"mäßigt.

Die Direktion der Provinzial-Irrenanstalt zn Grafenberg hält allein schon ans dem
Grunde, um die Arbeiter-Koloniezu beseitigen, den Ankauf des Areals für eine wahre Wohlthat.

Aus diesem Grunde sowohl,wie in Erwägung der in anderer Beziehung von der Direktion
gemachten Ausführungen, daß die Anstalt sich in einer Weise entwickelt habe, die auf Beschaffung
"euer Räume oder auf die Entfernung eines Theils der Kranken hinweise, schien es nothwendig
""f eine nähere Prüfung der Offerte einzugehen.

Die technische Prüfung der Oebäulichkeiten ergicbt, daß die 5 Häuser einen Gesammtwerth
von 65—68 000 Mark repräscntircn. Durch die ferneren Erhebungen ist festgestellt,daß die
Krankenzahlder Anstalt Grafenberg in diesem Sommer auf 482 Köpfe gestiegen ist, wodurcheine
Abmeldung von 33 Pfleglingen in andere Anstalten erfolgen mußte. Trotzdem waren am 30. Sep°

47
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tember cr. wieder 462 Kraute in der Anstalt und wird nach den gemachten Erfahrungen eine
Steigerung des Bestandes nicht ausbleiben. Für diese Krankenzahl reichen indeß die vorhandenen
Räume der Anstalt nicht aus, und da die Eröffnung der Anstalt Bonn voraussichtlich einen Ein¬
fluß auf die Frequenz der Anstalt zu Grafenberg nur vorübergehend ausüben wirb, so muß die
Beschaffung neuer Räume in Betracht gezogen werden.

Hierzu könnten die mehrerwähuten 5 Häuser herangezogen werden und würden dieselben
namentlich mit arbeitenden Kranken, die einer besonderen Beaufsichtigung nicht mehr bedürfen,
zu belegen fein.

In die 4 größeren Häuser können füglich 120 Kranke untergebracht werden; das fünfte
Haus eignet sich zur Unterbringung vou solchen Pensionären, welche eine freiere Behandlung
genießen und deßhalb außer der Anstalt wohnen köunneu.

In Anbetracht der stets vorhandenen großen Anzahl von arbeitsfähigen Kranken, kann
auch die Erwerbung des Areals und Verwendung der unbebauten Fläche als Ackerland, nur im
Interesse der Anstalt liegen, da dadurch sowohl größere Erträge vou landwirthschaftlichen Produkten
erzielt werden tönneu, als auch den vermehrten Arbeitskräften Gelegenheit zur Befchäftigung
geboten wird.

Aus den angeführten Gründen glaubt der Provinzial-Vcrwaltungsrath sich für den Erwerb
des offerirtcn Grundeigenthums aussprechen zu sollen und gestattet derselbe sich demnach den Antrag
zu stelleu:

„der hohe Landtag wolle den Provinzial-Vcrwaltungsrath ermächtigen, die von der
Firma Haniel & Lueg offerirtcn Realitäten bestmöglichst anzukaufeu und den Kaufpreis
ans dem zur Verfügung des Landtages stehenden Zinsgewinne der Proviuzial-Hülfs«
lasse zu entnehmen".

Der Pruvinzial-Verwaltmlgsnith.
Wilhelm,Fürst zu Wied,

Laudtags-Marfchall.

Nr. N2.
Düsfeldorf, den 12. November 1«81.

Referat
des Proviuzial-Verwaltnngsraths,

betreffend

die generelle Ermächtigung znm Ankaufe wn Ländereien an den
PrMnzial-In'enanstnlten.

In dem Programme zum Baue der Provinzial'Irrencmstalteu zu Andernach, Bonn, Düren,
Grafenberg und Merzig war bestimmt worden, daß die Bauplätze für die einzelnen Anstalten eine
solche Ausdehnung erhalten sollten, daß auf je 100 Kranke 20 Morgen Ackerland in Anrechnung
gebracht werden konnten.
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Es sind den einzelnenAuslallen an landwirlhschafllich zn benutzendem Grnndeigenlhum
zugewiesen wordeu:

l^. Audernach ...... 4 Hektare 62 Are 44 Quadrat-Meter
d. Bonn ........ 4 „ 70 „ — „
c. Düren ........ 18 „ 12 „ 71
ä. Grafenberg ...... 14 „ 61 „ 88
o. Merzig ....... 12 ., 30 „ 25

Dieses Areal war ausreichend, so lange die Anstaltenerst theilweise mit Kranken besetzt waren.
Nachdem aber die Provinzial-Irreuanstalten in der letzte« Etatsperiode weit über die im

ursprünglichenVauprogramme angenommeneBelegsstärke der einzelnen Anstalten mit Kranken
besetzt werden mußten, erwies sich das zur landwirthschaftlichcu Benutzung bestimmte Areal zu klein,
um die für die Austaltcu erforderlichenProdukte zu gewinnen, fowie die Kranken ausreichend zu
beschäftigen.

So befanden fich am 1. Oktober in der Anstalt zu:
ll. Audernach ........ 303 Kraute
1). Düren ........ 433 „
o. Grafenberg ....... 462 „
ä. Merzig ........ 372 „

Da die sämmtlichen Austalts-Direktioneneine der erhöhten Präsenzzifferder Anstalten iu
etwa eutsprccheude Vergrößerung des landwirthschaftlichen Areals insbesondere zur Beschäftigung
der Krauten im Interesse der Heilzweckeder Anstalten für gebotenerachten,fo hat der Provinzial-
Verwaltnngsrath die bis jetzt sich bietendenGelegenheitenbenutzt, um in der Nähe der Anstalten
zu Grafeuberg, Audernachund Düren einzelne Requisitionen zu macheu.

Da derartige Ankäufe uur bei sich bietenden Gelegenheiten billig ausgeführt werden
tonnen und in der Regel nicht bis zum Zusammeutritte des Provinzial-Landtagesverzögertwerdeu
tonnen, so beehrt der Provinzial-Verwaltnngsrath sich den Antrag zu stellen:

„der hohe Landtag wolle den Provinzial-Verwaltnngsrath ermächtigen, zum Zwecke der
Vergrößerung der landwirthschaftlichzu benutzendenLändereien bei den Provinzial-
Irreuanstalten bis zu der im ursprünglichenProgramm für den Bau der Anstalten
vorgesehenenGröße von 5 Hektaren auf je 100 Kranke unter Zugrundelegung der
in dem Etat für die Irrenanstalten für die Zeit vom 1. April 1882 bis 1884 vor¬
gesehenen BelegungszifferAnläufe von Grundeigenthumbei sich bietenden Gelegenheiten
vorzunehmen und den Kaufpreis aus dem zur Disposition der Proviuzialständestehenden
Ziusgewum der Provinzial-Hülfstaffezu entnehmen".

Der PnMnzial'Vcrwaltungsmth
Wilhelm Fürst zu Wird

Landtags-Marfchall.

47'
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Nr. «3.

Düsseldorf, den 25. November 1881,

Reserat
des

Provinzial-Verwaltungsraths über den Antrag des Abgeordneten Ientges nnd Geilosseil
auf Ermäßignng des Zinsfußes der Nheinprol'iiiz-Obligationen von 4'/2°/° anf 4°/°.

Der Abgeordnete Ientges hat im Berein mit mehreren anderen Abgeordneten den
folgenden Antrag gestellt:

„Gemäß §. 4 der Auleihe-Bedinguugcu der noch im Umlauf befindlichen 4'/2 "/uigcu
Obligationen der Rheiuproviuz hat der Provinzial^Laudtag das Recht, den Tilgung^
fonds dieser Anleihen zu verstärken, sowie sämmtliche uoch umlaufende Obligationen zu
kündigen".

Die Unterzeichneten beantragen:
„Der hohe Landtag wolle in Ausübung vorstehenden Rechtes die Konvcrtirung der
sämmtlichen noch im Umlauf befindlichen 4'/2 °/uigen Obligatioueu der Rheiuproviuz
in 4"/«ige beschließen und dazu die Allerhöchste Genehmigung nachsuchen, sowie deu
Provinzial-Verwaltungsrath mit allen au diesen Beschluß sich knüpfenden weiteren
Maßnahmen beauftragen".

Diefer Antrag ist dem I. und IV. Ausschuß zur Vorbcrathuug zugegangen und hat der¬
selbe in seiner Sitznng vom 19. November beschlossen,an den Herrn Landtags-Marschall die Bitte
zu richten, den vorerwähnten Antrag dem Provinzial-Berwaltungsrath zur Berathung überweisen
zn wollen und das Ergebniß dieser Berathung, in einem Referate zusammengestellt, baldthuulichst
an den I. und IV. Ausschuß zurückgelangen lassen zu wolle», um noch in diesem Landtage eine
Beschlußfasfung über deu Autrag herbeiführen zu tonnen.

Demzufolge hat zunächst die Finanz-Kommission des Provinzial-Verwaltungsraths, unter
Zuziehung des Autragstellers, Herrn Ientges und demnächst der Provinzial-Verwaltungsrath selbst,
die Angelegenheit einer eingehenden Prüfung unterworfen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath erkennt es an, daß bei dem jetzt allgemein üblichen
Zinsfuße und bei der augenblicklichen Lage des Geldmarktes eine Reduktion des Zinsfußes der
4'/2>igen Rheinprovinz-Obligationen auf 4°/°, wie folche bei ähnlichen, vom Staate, von Korpo¬
rationen und Instituten emittirten Obligationen bereits vielfach stattgefunden hat, von rein finan¬
ziellem Gesichtspunkte aus betrachtet, zwar richtig erscheint, ist aber anderseits der Ansicht, daß
einer derartigen Reduktion in vorliegendem Falle schwerwiegende Bedenken entgegenstehen. Diese
Bedenken werden zunächst darin gefunden, daß von den augenblicklich noch im Umlauf befindlichen
4'/2°/«igen Rheinprovinz-Obligationen von rund 9 300 000 Mark die verschiedenen proviuzial-
ständifchen Institute 1 550 000 Mark besitzen, eine Reduktion der Zinsen bezüglich dieses letzter»
Betrages also für die prouinzialstäudische Kasse finanziell ohne Bedeutung sein würde. Von dem Reste
befindet sich ein ganz erheblicher und wahrscheinlich der weitaus größte Betrag im Besitze von Spar¬
tassen der Provinz, von Kircheukasscu, Armeu-Vcrwaltungen und wohlthätigen Institute« aller Art.
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Diese haben jene Papiere seiner Zeit in dem Vertrauen angekauft, daß eine Reduktion des Zinsfußes nicht
eintreten werde und es haben gerade in den letzten Jahren derartigeAnkäufe in erheblicheinUmfange
stattgefunden,nachdemder 26. Provinzial-Landtag unter dem 3. Mai 1879 die Verringerung der
Amortisationvon 1 '/^ °/« auf V2 °/° und event. 1 °/o beschlossen und hierbei eine Ermäßigung des
Zinsfußes nicht hatte eintreten lassen. — Eine Ermäßigung der Zinsen würde alle diese Institute,
von denen viele in mancher Beziehung auf die Fürsorgeund Unterstützung des Provinzial-Verbandes
angewiesen sind, schädigen.Es bleibt ferner hervorzuheben,daß der Ankauf von 4^/2 "/oigen Rhein«
Provinz-Obligationenim Allgemeinenals eine den Schwankungendes Geldmarktes weniger unter-
worfeise Kapital-Anlageangesehen worden ist, und daß gerade hierin die große Beliebtheit dieses
Papieres beruht. Eine Ermäßigung des Zinsfußes würde diese Vorliebe schädigen und für künftige
Emifsionen provinzialständischer Papiere nachtheiligsein.

Diese Bedenken haben den Provinzial-Vcrwaltnugsrath seither abgchalteu, die Zinsen-
reduktiou seinerseits iu Vorschlagzu bringen und kann derselbe diese Maßregel auch jetzt dem
Proviuzial-Landtagenicht empfehlen Zwei vou deu dem Regieruugsbezirk Düsfeldorf angehöreudcn Mit.
gliedern des Proviuzial-Verwaltungsrathcs erklärten hierbei, daß sie die obigen Bedenken zwar
theilten, daß sie indessen in der durch die Zinsrcdnktiou eintretenden Verringerung der dem
RegierungsbezirkeDüsseldorf in Folge Abänderung des Vertheilungs-Maßstabcsder Irreuaustalts-
Baukosten zugedachten Mehrbelastung vou 83500 Mark auf etwa 65 500 Mark ein Motiv
erblickten, der Zinsrednktion dennoch zuzustimmen.

Sollte der Provinzial-Landtag den von, Provinzial-Verwaltungsrathe geäußerten Bedenken
nicht beitreten und die beantragte Zinsrednktion dennoch beschließen, so würden nach Ansicht des
Provinzial-Berwaltungsrathes unter den augenblicklichen Gcldvcrhältuisscn4°/oigc Obligationen
der Rheiuprovinz wahrscheinlich ohne wesentlichen Konrsvcrlust zu emittircusein, das zur Ausführung
der Konvertirungsopcration erforderlicheKapital also voraussichtlichohne neuncnswerthe Opfer
befchafft werden können.

Der PrWinzial'Verwaltttngsrath,
Wilhelm Fürst zu Wied,

Laudtags-Marschall.

Nr. «4.

Düsseldorf, den 11. Hiovember 1881.

Referat
des Provinzial-Vcrwaltuugsratys an den Provinzial-Landtag,

betreffend
den Slniid deo Ornndmmssersim Keller der Tmibstiimmenschnlezu Kempen.

Bei dem im Jahre 1873 begonnenen Bau der Taubstummenschule zu Kempen wnrde die
Sohle des Kellers etwa 0,5 Meter über dem Stande des Grundwassers augelegt. Bis zum
Jahre 1876 blieb der Keller vollständigtrocken, während nach der Zeit periodisch eine Inundirnng
der Kellersohle eingetreten ist. Eine gleiche Erscheinung wurde auch au deu Kellern älterer,
benachbarterGebäude, welche bis dahin vom Grundwassernicht berührt worden waren, beobachtet.
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Um dem berührten Uebelstaude zu begegnen, wurde im Jahre 1878 die Sohle des Kellers
der Taubstummcuschuleum 0,5 Meter erhöht, was für kurze Zeit Abhülfe schaffte. Im Winter
1880/81 stieg jedoch das Gruudwasfer bis 0,80 Meter über die erhöhte Sohle und saut erst im
Frühjahr des laufende» Jahres fo weit, daß eiu Auspumpen des Kellers mit Erfolg vorgenommen
werden tonnte.

Diese Erscheinung war in dem Distrikt der Taubstummenschulceine allgemeineund muß
nach den Resultaten von Messungen,welche über das Schwanken des Grunbwasserstandesangestellt
worden sind, angenommen weiden, daß aus bisher unbekannten Gründen das) Gruudwasscr in
besagterGegend seit dem Jahre 1873 um einen vollen Meter höher gestiegen ist. -

Da nun eine weitere Aufhöhung der Kellersohle,welche, um das Wasser vollständigfern
zu halten, in der Höhe von etwa 1,25 Meter erfolgen müßte, nicht angänglich erscheint, eine
Trockenlegung des Kellers aber mit Rücksicht auf die Erhaltung des Gebäudes und die Gesundheit
der Insassen unabweisbar ist, hält der Provinzial-Verwaltungsrath für geboten,eine solche Trocken¬
legung durch Betonirung der Kellersohle und Cementirnng der Mauern herbeizuführen.

Die zu dem Behufe mit tüchtigen Unternehmern,welche im Stande waren, den Nachweis
zu liefern, daß sie derartige Ausführungen wiederholt mit gutem Erfolg bewerkstelligt hatten und
erbötig waren, für die Tüchtigkeit ihrer Arbeit und den beabsichtigtenErfolg eine langjährige
Garantie zu übernehme:!, eingeleitetenUnterhandlungenergaben, daß für 2000 Mark incl aller
Nebenkostensich die vollständigeTrockenlegungdes Kellers bis zu einem Wasserstandevon 1,25
Meter über der demnächstigen Kellersohle herbeiführen lasse.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beehrt sich daher dem hohen Landtage den Antrag zu
unterbreiten:

„der hohe Landtag wolle zum Zwecke der Trockenlegungder Keller der Taubstummen-
schule zu Kempendie Summe von 2000 Mark aus dem Ziuögewinn der Provinzial-
Hülfskaffe zur Verfügung stellen".

Der PrMnzial-Verwaltnugsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtags-Marschall.

n«. «5.
Düsfeldorf, den 11. November 1881.

Reserat
des Provinzial-Verwaltungsraths an den Provinzial-Laudtag,

betreffend

die Betheiligung des Provinzial-Verbcmdes der Rheinpromnz an der im Jahre 1882
zn Berlin stattfindenden allgemeinen deutschen Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene

lind des Rettungsmesens.

Durch die im Jahre 1880 zu Hamburg tagenden General-Versammlungendes Vereins
für Gesundheits-Technikund des deutschenVereins für öffentlicheGefundheitspflegewurde der
Gedanke angeregt, im Jahre 1882 in Berlin eine Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene und
des Rettungswesenszu veranstalten.
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Die au hervorragende Männer aller Stände, welche theils durch ihren Beruf, theils
durch persönliche Neigung mit der Gesundheitspflegeoder dem Rettungswcsenin Beziehungstehen
ergangene Aufforderung, dem Unternehmen ihre thätige Beihülfe zu leihen, hat gezeigt, auf eine
wie große Sympathie das Projekt der Ausstellunggrade bei den Kompetentesten gestoßen ist, denn
das unter dem Vorsitze des Staatsmiuisters a. D. Hobrecht gebildete provisorische Komite zählte
am 27. April 1881 durch Kooptation bereits 120 Mitglieder, ist unterbeß aber auf eine Mit-
glicderzahlvou über 160 gestiegen.

Die bereits jetzt erfolgten Anmeldungenversprechendem Unternehmen einen glänzenden
Erfolg und liefern den Beweis dafür, in wie hohem Grade das Verständniß für die Bedeutung
der Sache die Behörden und betreffendenKorporationendurchdrungenhat.

Der Vorstand des NiederrheinischenVereins für öffentliche Gesundheitspflege und der als
Kommissar für Gruppe 21 (Kranken-Heil- und Pflege-Anstalten)erwählte Sanitätsrath Direktor
Pelman haben sich, unter Hinweis auf die Leistungender Provinz auf dem in Rede stehenden
Gebiete uud auf die im verflossenen Jahre in den Räumen des neuen Ständehauses stattgehabte
bezüglicheAusstellungan den Provinzial-Vcrband mit dem Wunsche gewandt, auch die Rheinprovinz
neben den meistender anderen Provinzen, welche ihre Betheiligung bereits zugesagt haben, auf der
Ausstellungvertreten zu sehen.

Der Provinzial-Vcrwaltungsrath hat, in Erwägung der hervorragenden Leistungender
Provinz ans dem Gebiete des Irren-, Blinden- und Taubstummeu-Wesensuud ferner des Umstcmdes,
daß das Material für eine übersichtliche Ausstellung in Folge der bereits berührten Ausstellungim
Ständehause zum größereu Theile bereits vorhanden ist, und nur noch erübrigt, ein Modell der
Irrenanstalt zu Grafenberg, der Blindenanstalt zu Düren und einige innere Einrichtnngen von
allgemeinein Interesse dem Vorhandenen hinzuzufügen,also wesentlicheKosten nicht entstehen werden,
beschlossen,der an ihn ergangenenAufforderungzu einer würdigenVertretung der Provinz nachzn-
kommen und die bezüglichen Dispositionen bereits eingeleitet

Nach einer überschläglichen Berechnung werden die dadurch entstehenden Kosten sich auf
rot. 2000 Mark belaufen, wobei jedoch, im Falle die Ausstetlnng in Berlin einen Neberschuß
ergebensollte, eine entsprechende Rückvergütungder Auslagen erwartet wird.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beehrt sich daher bei dem hohen Landtag den Antrag
zu stellen:

„Hoher Landtag wolle zum Zwecke einer Betheiligung der Nheinprovinz an der im
kommendenJahre stattfindenden allgemeinen deutschen Ausstellung auf dem Gebiete
der Hhgieue und des Rettnngswesens aus dem Zinsgcwinne der Provinzial-Hülfstasfe
2000 Mark bewilligen".

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.
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9!r. ««.
Düsseldorf, den 29. November 1881.

Referat
des VI. Ausschusses über die

«nd 2 des AllerhöchstenPropositions-Dekrets von dein hohen Landtage erforderte
gutachtlicheAeußerung darüber, ob und in welcher Weise in der Nheinprovinz ein
Bedürfniß nach anderweitiger Regelnng der Erbfolge in den Bailernhöfen hervor¬
getreten ist, nnd bejahenden Falles, anf welche Art diesen: Bedürfnisse Rechnung

getragen werden kann :e.

Referent: Bremig. Korreferent: Freiherr Felix von Lo«.

Aus Anlaß eines Beschlusses des Hauses der Abgeordnetenvom 3. December 1879
betreffendden Erlaß eines Gesetzes über die Vererbung der Landgüter iu der Provinz Westfalen
und in den Nheiukreisen Rees, Essen, Duisburg und Mülhcim a. d. Rnhr ist durch Allerhöchstes
Propositions-Dekret vom 31. Oktober 1881 an die Stände der Nheinprovinz die Aufforderung
ergangen, sich gutachtlich darüber zu äußern, ob und iu welcherWeise in der Rheinprovinz ein
Bedürfniß nach auderweiter Regelung der Erbfolge iu den Bauernhöfen hervorgetreten ist, und
bejahendenFalles, anf welche Art diesem Bedürfniß Rechnung getragen werden könne. In einem
Schreiben Sr. Excellenz des Herrn Ober-Präsidenten an den Herrn Landtags-Marschallvom 13.
November 1881 ist dann anch über den Freiherr von Schorlemer'schen Gesetz-Entwurfsowohl
bezüglichder rechtsrheinischen Kreise Rees, Essen, Duisburg uud Mülheim a. d. Ruhr als auch
bezüglich der übrigen Theile der Rheinprovinz eine gutachtliche Aeußerung erfordert worden.

Von einer Seite wurde nach Prüfung des vorhandenenMaterials der Antrag gestellt:
„dem hohen Landtag zu empfehlen, auf die i» der Allerhöchste« Propositiou gestellte
Frage sich gutachtlich dahin zn äußern, daß in keiner Weise in der Rheinprovinz ein
Bedürfniß nach anderweitiger Regelung der Erbfolge in den Bauernhöfen hervor¬
getreten sei".

Von anderer Seite wurde zu gleichzeitigerErledigung der von dem Herrn Ober-
Präsidenten gewünschten gutachtlichen Aeußerungbeantragt, dem hohen Landtage folgende Aeußerung
zur Annahme zn empfehlen.

Der Provinzial-Landtagwolle beschließen:
„Die Frage des Allerhöchsten Propositions-Dckrctsvom 31. Oktober 1881 Nr. 2, ob
in der Rheinprovinz ein Bedürfniß nach anderweitiger Regelung der Erbfolge in den
Bauernhöfen hervorgetretenist"

für einen erheblichen Theil des Grundbesitzesin der Rheinprovinz zu bejahen; in Betreff der zweiten
dort gestellten Frage
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„auf welche Art diesem Bedürfnisse Rechnung getragen werden kann"
zu erklären, daß der in dem von Schorlemer'schen Gesetz-Entwürfeniedergelegte Grundsatz der
gebundenen Erbfolge einen Zwang enthalte, der weder den Rechtsanschauungennoch den Interessen
der Rheinischen Bevölkerung entspreche, daß vielmehr dem Bedürfnisse nur durch erweiterte Testir-
freiheit abgeholfenwerden könne, daß auch in Erwägung zu nehmen fei, ob nicht durch Erlaß eines
deu befondereu rheinischen Verhältnissen entsprechendenGesetzes, betreffend die Abschätzung von
Landgütern zum Behufe der Pflichttheilsberechnungauf Grund des Ertragswerthes die Erhaltung
der Güter in den Familien bereits wirksamunterstütztwerden könne, daß jedoch ein tieferes Ein¬
dringen in die vorliegendeMaterie bei dem Mangel an dem statistischen Material und der Kürze
der dem Provinzial-Laudtage bemessenenZeit unmöglichsei, daß endlich auf die Anfrage des Herrn
Ober-Präsidenten vom 13. November d. I. in Betreff der 4 landrechtlichenKreife zu erwidern
fei, daß deren Bevölkerung, foweit ihre Ansicht bekannt gewordenist, sich den Grunbfätzendes
von Schorlemer'fchen Gefetz-Entwurfs gegenüber nicht ablehnend verhält, daß jedoch nur die
Kreise Essen und Mülheim die direkte Uebertraguug desselben beantragt haben.

Nach mehrtägiger, eingehender Berathung wurde von dem Ausschusse der erste Antrag
mit neun Stimmen gegen drei abgelehnt, der zweite Antrag aber mit neun Stimmen gegen
drei Stimmen angenommenund mündlicheBerichterstattung im Plenum beschlossen.

Der VI. Ausschutz.

Düsseldorf, deu 12. November 1881.

Referat,
betreffend

den Antrag auf Uebernahme der Kommunalstmße wn Steele nach Gelsenkirchen nnter
die Pravinzialstraßen.

Seitens der GemeindenNotthausen und Kray des Kreises Essen ist die Aufnahme der
von ihnen ausgebauten Strecke der Kommunalstraße von der Grenze der westfälischen Gemeinde
Gelscnkirchendurch die Gemcindebänne von Rotthcmseu nach Kray bis nach Steele uuter die
Piovinzialstraßenwiederholt in Antrag gebracht.

Bereits vor Ausbau der Straße im Jahre 1877 war Seitens des Kreis - Landraths zu
Essen unter Mittheilung eines ausführlichenPromemorias über die Verkehrs- und foustigcn Ver¬
hältnisseder projeltirteu Straße, auf welches hier Bezug genommen wird, der gleiche Antrag, anch
rücksichtlich der Strecke der Stadtgcmeinde Steele, vorgelegt uud zugleich die Gewährung einer
Bauprämie erbeten worden. Es wurde damals Seitens des Provinzial-Verwaltungsrathsbeschlossen,
von einer Befürwortung der Uebernahmebeim Provinzial-Landtagennd ebenso von der Bewilligung

48
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einer Bauprämie abzusehen, dagegen die Bewilligung angemessenerBeihülfen aus dem Kommunalwege-
Baufonds in Aussichtzu stellen, falls die Gemeindensich zum Ausbau der Straße als Kommunal«
weg I. Klasse entschließen möchten.

Maßgebend für diefe Beschlußfassung des Provinzial-Verwaltungsraths war hauptsächlich
der Umstand, daß eine erhebliche Bedeutung der Straße für den größeren durchgehenden Verkehr
refp. das Bedürfniß eines provinzialstraßenmäßigenAusbaues nicht anerkannt werden tonnte, viel¬
mehr eine gute tommunalstraßenmäßigeHerstellung derselben als im Verkehrs - Interesse genügend
angesehen wurde. Die Gemeinden Rotthausen und Kray haben gleichwohlinzwischen nach dein
ursprünglichenProjekte gebaut und jetzt, wie Eingangs bemerkt,den Uebernahme-Antrag erneuert.
Der Provinzial - Verwaltungsrath hat iu Folge dessen in der Sitzung vom 11. d. M. die Frage
von Neuem geprüft und ist dabei bei seiner früheren Beschlußnahme lediglich stehen geblieben.
Die Straße hat in der That nur eine vorzugsweise lokale Bedeutung, theils als Zufuhrweg zu
den umliegenden Bahnhöfen (dieselbe wird von vier Eisenbahnlinien durchkreuzt),theils als An-
resp. Abfuhrweg der zahlreichen in der Nähe liegenden Zechen, und rechtfertigt sich damit die
vorerwähnte Auffassungdes Proviuzial-Verwaltungsraths, daß der Ausbau einer guten Kommunal¬
straße anstatt des jetzigen Ausbaues genügt haben würde. Es kommt hinzu, daß die Stadtgemeinde
Steele laut einer am 12, d. M. eingegangenenZuschrift des Bürgermeister-Amts bezüglich ihrer
Strecke die Uebergabean die Straßen-Verwaltung wegen der eingelegten Gas- und Wasserleitungs-
rohre nicht als in ihrem Interesse liegend erachtet und nicht gewillt ist, dieselbe an die
Provinz abzutreten. Die Uebernahme einer bloßen Straßenstrecke ist aber unter keinen
Umständenzulässig.

Hiernach beehrt sich der Provinzial-Verwaltungsrath zu beantragen:
„Hoher Landtagwolle den vorliegenden Antrag des Bürgermeister-Amtszu Stoppenberg
ablehnen."

Der Proliinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm, Fürst zu Wied.

Landtags-Marschall.
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